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Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2012/13 von der Philosophi-
schen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen als Habilitationsschrift
angenommen. Mein besonderer Dank gilt der Hauptgutachterin Hedwig Rö-
ckelein, an deren Lehrstuhl ich seit dem Sommersemester 2007 als Assistent
sowie als Betreuer des von ihr geleiteten Diplomatischen Apparats tätig sein
durfte. Ihr und dem Nebengutachter Frank Rexroth danke ich auch für zahl-
reiche Anregungen und für die Möglichkeit, mehrfach Teilergebnisse in ihrem
gemeinsamen Kolloquium „Themen und Tendenzen der Mittelalterforschung
(ttm)“ vorstellen und diskutieren zu dürfen. Auch den anderen drei Gutachtern,
Arnd Reitemeier, Thomas Haye und – als Externer – Wolfgang Eric Wagner,
verdanke ich jeweils fachspezifische Hinweise in landesgeschichtlicher, philo-
logischer und hilfswissenschaftlicher Perspektive. Arnd Reitemeier lud mich
nach Abschluss des Verfahrens zudem ein, einige Teilergebnisse in einem Vor-
trag bei der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen vorzu-
stellen. Thomas Haye ermöglichte mir zusammen mit dem gesamten Vorstand
des Zentrums fürMittelalter- und Frühneuzeitforschung (ZMF), zu Teilaspekten
dieser Arbeit einige der jeweils im Sommersemester veranstalteten Streitge-
spräche zu organisieren und darin mit Experten über strittige Einzelfragen zu
debattieren. Dem zeitigen Vorliegen der Gutachten ist auch geschuldet, dass
bereits im Sommersemester 2013 das Habilitationsverfahren einschließlich
Kolloqium und Probe-Vorlesung abgeschlossen und die Venia legendi für
Mittlere und Neuere Geschichte sowie Historische Hilfswissenschaften erteilt
werden konnte.

Auch der Austausch im erweiterten Kollegenkreis war sehr hilfreich, etwa
mit Nathalie Kruppa (überMinden), Christian Popp (über Reliquien),Waldemar
Könighaus (über Papsturkunden) und Christine Wulf (über Inschriften). Ebenso
waren regelmäßige Gespräche mit anderen Experten sehr bereichernd, in Göt-
tingen u.a. mit Wolfgang Petke und Hartmut Bleumer, in Münster mit be-
freundeten Kolleginnen und Kollegen sowie dem Kunsthistoriker Johann Mi-
chael Fritz. Bereichernden Austausch durch Einladungen zu auswärtigen Vor-
trägen und Zeitschriftenbeiträgen ermöglichten auch Stefan Heid, Gert Melville,
Uwe Israel, Klaus Herbers, Florian Hartmann, Patrizia Carmassi, Peter Ge-
meinhardt, Tobias Georges und Harald Müller. Jochen Johrendt eröffnete mir
neben unzähligenGesprächen über Rom, PapsttumundPetrus imMittelalter die
Möglichkeit, seinen Lehrstuhl an der Bergischen Universität Wuppertal im
Wintersemester 2014/15 zu vertreten. Ihm, seinem ganzen Team und den dor-
tigen Kolleginnen und Kollegen sowieMitarbeiterinnen undMitarbeitern sei für
die so freundliche Aufnahme und beispielhafte Unterstützung von Herzen ge-
dankt.

Hier in Göttingen waren mir von Anfang an die Hilfskräfte des Lehrstuhls
Röckelein, Katharina Knesia, Robin Volkmar, Tobias Wittig, Julian Carly und
Katharina Kirn sowie als ehemalige Mitarbeiter Alexander Winnefeld und Timo



Kirschberger behilflich, die mich nach ihrem Abschluss des M.A. bzw. der Pro-
motion während meiner Wuppertaler Professur-Vertretung im Wintersemester
2014/15 ihrerseits am Lehrstuhl Röckelein bzw. für den Diplomatischen Apparat
vertreten haben. Timo Kirschberger danke ich darüber hinaus für seine allseits
gefragten Expertisen in EDV-Fragen. Auch zahlreiche, hier nicht im Einzelnen
aufzuführende Mitarbeiterinnen verschiedener Archive und Bibliotheken un-
terstützten meine Arbeiten.

MiriamCzockundAnjaRathmann-Lutz ludenmich freundlicherweise in ihr
DFG-Netzwerk „ZeitenWelten“ als Mitglied mit einem Projekt zu „Zeremonie
und Zeit. Zur Petrus-Verehrung in sächsischen Kathedralen der Salierzeit“,
Georg Strack und Jessika Nowak als Gast in ihr DFG-Netzwerk „Stilus curiae“.
Aus dem Forum der Göttinger Sammlungen steuerte insbesondere Birgit
Großkopf von derAnthrologischen SammlungweiterführendeUntersuchungen
zu einigen Reliquien bei. Im Rahmen eines verschiedenste Sammlungen um-
fassenden Forschungsverbundes werden wir in einem Projekt mit NGS (Next
Generation DNA Sequencing) daran anknüfen, um „Veränderung der geneti-
schen Diversität über historische Zeiträume“ zu erkunden.

Leider nur summarisch verweisen kann ich hier auf alle hilfreichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen wegen Digitalisaten kontaktier-
ten oder für Originale aufgesuchten Archive, Bibliotheken und universitären
sowie kirchlichen Einrichtungen in Bamberg, Berlin, Billerbeck, Bremen, Brüssel,
Cambridge, Chantilly, Düsseldorf, Göttingen, Hannover, Kassel, Krakau, Man-
chester, Minden, Münster, Naumburg, Osnabrück, Paderborn, Paris, Rom, Trier,
Udine, Vatikanstadt, Wien, Wolfenbüttel und Würzburg.

Stefan Weinfurter und Bernd Schneidmüller sei vielmals für die Aufnahme
meinerArbeit in ihre Reihe „Mittelalter-Forschungen“und einige kenntnisreiche
Ergänzungen gedankt. DieMitarbeiterinnenundMitarbeiter des Jan-Thorbecke-
Verlags waren bei unzähligen Fragen äußerst hilfsbereit. Wegen ihrer stets so
freundlichen und geduldigen Auskünfte und Hinweise seien namentlich Jürgen
Weis und Britta Kömen genannt.

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft danke ich für einen generösen
Druckkostenzuschuss.

Ganz besonderer Dank giltmeiner Familie, diemich zu jeder Zeit unterstützt
und ermutigt hat. Ohne ihre Mitwirkung wäre weder meine zweite Promotion
noch meine Habilitation möglich gewesen. In unserer gemeinsamen Zeit hier in
Göttingen durftenwir unsereHochzeit und dieGeburt sowie dasHeranwachsen
unserer beiden Kinder erleben. Daher sei diese Habilitationsschrift in Liebe und
Dankbarbeit meiner Frau Annette und unseren Kindern Katharina und Maxi-
milian gewidmet.

Göttingen, im März 2017 J. B.
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Einleitung

Regnum und Sacerdotium.
Forschungsstand und offene Fragen

Die rund hundert Jahre vom zweiten Viertel des 11. bis zum ersten Viertel des
12. Jahrhunderts bilden in der geschichtswissenschaftlichen Forschung und
Lehre eine vielfach behandelte Epoche, die in der Regel nach drei zeittypischen
Phänomenen bezeichnet wird: nach dem Geschlecht der Salier, nach den Re-
formanliegen der Päpste oder nach der Auseinandersetzung zwischen beiden
Polen – wegen der neben Nikolaitismus und Simonie besonders schwerwie-
genden Frage der Bischofseinsetzungen auch „Investiturstreit“ genannt. Die
Beschäftigungmit den Saliern steht in der Tradition eines traditionell nationalen,
in der Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts aufkeimenden Interesses, das
jüngst jedoch neue wegweisende Impulse erhalten hat.1 Das quellenmäßig
ebenfalls gut greifbare Reformpapsttum war schon früh Gegenstand kanonisti-
scher und kirchengeschichtlicher Untersuchungen, erfährt aber seit Beginn des
20. Jahrhunderts auch von historischer Seite zunehmende Beachtung, insbe-
sondere mit Blick auf das Konzept der „Libertas ecclesiae“.2 Dabei gelten spe-
zifischere Interessen etwa auch dem innerkirchlichen Verhältnis von geistlicher
und weltlicher Macht, Religion und Gewalt (vor allem Gottesfriede und
Kreuzzug), Papstprimat undSynodalstrukturen sowieZentrumundPeripherie.3

1 Vgl. dazu etwa den Ausstellungsband von HEEG (Hg.), Die Salier; SCHNEIDMÜLLER/WEINFURTER

(Hgg.): Salisches Kaisertum und neues Europa (Lit.) sowie nach wie vor WEINFURTER (Hg.), Die
Salier und das Reich; ferner DERS., Herrschaft und Reich; DERS., Das Jahrhundert der Salier; DERS.,
Idee und Funktion; DERS., Das Reich im Mittelalter, S. 82–112; KELLER, Deutschland, S. 57–216;
STRUVE, Salierzeit im Wandel; BOSHOF, Die Salier; PETERSOHN, Kaisertum und Rom; SCHWARZMAIER,
Von Speyer nach Rom; OESTERLE, Kalifat und Königtum; BIHRER, Begegnungen; CLAUSS, Die Salier.
S. auchneuereBiographienund Sammelbände zu einzelnenHerrschern, etwaERKENS, Konrad II.,
und WOLFRAM, Konrad II., sowie ALTHOFF (Hg.), Heinrich IV., und LUBICH (Hg.), Heinrich V.

2 TELLENBACH, Libertas ecclesiae; SZABÓ-BECHSTEIN, Libertas ecclesiae; vgl. demgegenüber für Formen
von „libertas“ in der römischen Antike etwa BEHRENDS, Das Vindikationsmodell. Zur besonders
dichten Überlieferung einschlägiger Quellen aus der Amtszeit Gregors VII. vgl. bereits ESCH,
Überlieferungs-Chance undÜberlieferungs-Zufall, S. 540mitAnm. 18, zudenunterschiedlichen
Epochenjahren des kaiserlichen „Dynastiewechsels von 1024“ und des päpstlichen „Genera-
tionenwechsel[s] von 1039“ auch DERS., Zeitalter und Menschenalter, S. 330 mit Verweis in
Anm. 46 auf SCHIEFFER, Heinrich II. und Konrad II.

3 JAKOBS, Kirchenreform und Hochmittelalter; ALTHOFF, Libertas ecclesiae; HOFFMANN, Gottesfriede
und Treuga Dei, S. 217–228 und 231; ERDMANN, Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens;
ROBINSON, The Papacy; SUCHAN, Macht verschafft sich Moral?; ALTHOFF, Päpste und Gewalt, mit
neuen Hinweisen auf alttestamentliche Referenztexte Gregors VII.; DERS., Das Amtsverständnis
Gregors VII. Zum Verhältnis Gregors VII. zur Gewalt s. auch ANGENENDT, Toleranz und Gewalt,
S. 421 f., zu Gregors innerkirchlichem Leitungsanspruch ebd. S. 360 f., zum Eintreten dieses



Der so genannte Investiturstreit schließlich gewann im Verlauf des 19. Jahrhun-
dert durch das wachsende Interesse an sozial- und verfassungsgeschichtlichen
Fragen an Bedeutung. Neuere Forschungsgegenstände bilden hierzu symbo-
lisch-kommunikative Formen und Funktionen von Aushandlung und Konsens
sowie Informalität und „Ambigutitätsindifferenz“, während ältere Konzepte
von „Entsakralisisierung“ und „Säkularisierung“ in Frage gestellt werden.4 Be-

Papstes für zu Unrecht inkriminierte Frauen hingegen ebd. S. 301 f.; HARTMANN, Gregor VII. und
die Könige, untersuchtAnsätze von „Hierokratie“. Zur Frage der intendierten und tatsächlichen
Amtsgewalt der Päpste s. SCHIEFFER, Das Papsttum als Autorität; DERS., Motu proprio, gefolgt von
LAUDAGE, Die papstgeschichtlicheWende; ANGENENDT, Princeps Imperii – Principes apostolorum;
SCHRÖR, Metropolitangewalt und papstgeschichtliche Wende; SCHIEFFER, Das Reformpapsttum;
DERS., Papsttum und neue Königreiche (hier mit Betonung eines eher reagierenden Papsttums
und schwächer werdenden Kaisertums); DERS., Papst Gregor VII.; zur herausragenden Bedeu-
tung von päpstlichen Legaten, Kurie und Kanzlei s. ZEY, Die Augen des Papstes; DIES., Legaten;
SCHIEFFER, Die Reichweite päpstlicher Entscheidungen; FEES, Äußere Merkmale von Papstur-
kunden.Zu Synoden undSynodalität s. GRESSER, Zur Funktion der päpstlichen Synode; SCHILLING,
Bemerkungen zu päpstlichen Synoden; MEWS/MONAGLE, Theological Dispute (bis zum voraus-
gehenden frühen 11. Jh. auch HEHL, Einträchtige und streitende Bischöfe). Zu Peripherie und
Zentrum JOHRENDT, Papsttum und Landeskirchen; DERS./MÜLLER (Hgg.), Römisches Zentrum und
kirchliche Peripherie; DIES. (Hgg.), Rom und die Regionen.

4 LEYSER, Am Vorabend; GOEZ, Kirchenreform und Investiturstreit; HARTMANN, Der Investitursteit;
STRUVE, Die Salier und das römische Recht; ERKENS, Herrschersakralität; DERS./WOLFF (Hgg.): Von
sacerdotium und regnum; SUCHAN, Königsherrschaft im Streit; DIES., Publizistik im Zeitalter
Heinrichs IV.; HARTMANN (Hg.) Brief und Kommunikation; TYRELL, Investiturstreit und gesell-
schaftliche Differenzierung; SCHNEIDMÜLLER, Konsensuale Herrschaft; ENGELBERT, Heinrich III. und
die Synoden; SCHLICK, König, Fürsten und Reich (hinsichtlich ihrer Säkularisierungsthese indes
hinterfragt von GÖRICH, Karl der Große, S. 125 Anm. 21); REITEMEIER, Die christliche Legitimation
vonHerrschaft, S. 33–35, 39 f. und 44–47 (mit Blick auf die später gewichtigeUnterscheidungvon
regnum und imperium auch ebd. S. 47–49); STAUBACH, Der König alsmembrum diaboli?, S. 113 f. (zur
Augustinus-Rezeption Gregors VII.) und 122–124 (zur Darstellung bei Otto von Freising);
PATZOLD, Konsens und Konkurrenz (im Unterschied zur Karolingerzeit vgl. nun auch DERS.,
Consensus); die These von „Säkularisierung“ durch das „Reformpapsttum“ hingegen vertritt
BURKARD, Bonus oder Ballast, S. 47 mit Anm. 13. Zu Zeremoniell und Ritual s. HACK, Emp-
fangszeremoniell, S. 479–513 (zum späteren 12. Jh. auch S. 513–546); ALTHOFF, Inszenierung
verpflichtet; ferner DERS., Die Macht der Rituale; zum sakralisieten Papstpalast s. LUCHTERHANDT,
Patriarchium Lateranense, zur „Sakralisierung der päpstlichen Palastkapelle“ BURKART, Die
Aufhebung der Sichtbarkeit, S. 82, zu spätmittelalterlichen Rezeptionsspuren BÖLLING, Causa
differentiae, S. 166–169 (zeremonielleMaßgaben für den ungekrönten KaiserMaximilian im Falle
einer Begegnungmit dem Papst) und S. 186–195 (mit drei Quelleneditionen, S. 152f., S. 157–159
und S. 173–175). Bedeutsam sind auch akustische Signale und dezidiert zeremonielle Musik bei
derartigen Treffen in Früh- und Hochmittelalter; vgl. DERS., Musicae utilitas, S. 231 f., S. 235 mit
Anm. 30 und S. 245mitAnm. 81–84 sowie für Spätmittelalter und FrüheNeuzeit ebd. S. 235–248.
Ältere Forschungsthesen der „Entsakralisierung“ des Herrschers und „Säkularisierung“ im 11.
Jh. kritisieren GÖRICH, Karl der Große, S. 124 f. mit Anm. 21f. (Lit.) und KÖRNTGEN, Der Investi-
turstreit. Zu den Begriffen „Ambiguität“ (Thomas Bauer) und „Ambiguitätsindifferenz“ (Gerd
ALTHOFF) s. zuletzt POLLACK, DieGenesederwestlichenModerne, S. 286mitAnm. 52.Dynastische,
soziale, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte berücksichtigt gleichermaßen REXROTH, Deutsche
Geschichte, S. 34–69. Einen ereignisgeschichtlichen Überblick zum Verhältnis von Papst und
Kaiser in der Salierzeit bietenGOEZ, PapsttumundKaisertum, S. 45–66, sowieMIERAU, Kaiser und
Papst, S. 62–77, zur entsprechenden Bipolarität einerseits und christlichen Einheit andererseits
im gesamten Mittelalter MIERAU, ebd. S. 163–263. Einen hervorragenden Überblick der For-
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sonderes Interesse findet dabei immer wieder die Frage nach der Bedeutung des
Canossa-Gangs Heinrichs IV. von 1077, vor allem seit jenen tagespolitischen
Auseinandersetzungen im Kulturkampf, bei denen der deutsche Reichskanzler
Otto von Bismarck in vermeintlicher Nachfolge kaisertreuer Vorgänger des
Hochmittelalters seinen berühmten Ausspruch prägte: „Nach Kanossa gehen
wir nicht, weder körperlich noch geistig“.5 Bis heute wirken ältere „Meisterer-
zählungen“ nach, die im Investiturstreit die Anfänge des modernen National-
staats sehen.6 Weiterhin strittig ist die Frage, inwieweit die moderne Trennung
von Staat und Kirche in den Auseinandersetzungen zwischen Regnum und
Sacerdotium ihren Anfang genommen haben.7

Drei Aspekte verdienen hier eine eingehendere Untersuchung: das Phäno-
men der Sakralität, die Relevanz einzelner Regionen, schließlich die hierfür neu
zu sichtende und erweiternd zu eruierende Quellengrundlage.

Für die akutelle Frage nach der „Sakralität der Person“ (Hans Joas) eignet
sich das Mittelalter angesichts der Fragwürdigkeit der älteren Säkularisie-
rungsthese kaum als Konstrastfolie.8 Stattdessen gilt es, die Formen von Sakra-

schungsliteratur zum Verhältnis von Regnum und Sacerdotium bis 2007 bietet zudem MELVE,
Inventing the Public Sphere, S. 32–43. Die neuesten diesbezüglichen Forschungstendenzen re-
sümiertmit eigenenAnregungen STECKEL, Säkularisierung, und DIES., Differenzierung jenseits der
Moderne, pass., hier v.a. S. 314–339.

5 Vgl. dazu KLENKE, Bismarck, S. 613; PAPE, Canossa, S. 202 mit Anm. 95; BRECHENMACHER, Wieviel
Gegenwart. Zu den Ereignissen in Canossa 1077 selbst s. einerseits WEINFURTER, Canossa;
SCHNEIDMÜLLER, Canossa; VOGEL, Gregor VII. und Heinrich IV. nach Canossa; STIEGEMANN (Hg.),
Canossa; HASBERG/SCHEIDGEN (Hgg.), Canossa; WEINFURTER, Canossa als Chiffre; HACK, Emp-
fangszeremoniell, S. 493–502; ZIMMERMANN, Canossa 1077; andererseits FRIED, Der Pakt von Ca-
nossa, und DERS., Canossa: Entlarvung einer Legende, mit Verweis auf DERS., Der Schleier der
Erinnerung. Zu Frieds Auffassung, es habe sich in Canossa um ein vorab beidseitig vereinbartes
Friedensfest gehandelt, s. die einhellige Kritik verschiedener Rezensionen von Gerd ALTHOFF,
Stefan WEINFURTER, Claudia ZEY, Matthias BECHER, Hans-Werner GOETZ, Ludger KÖRNTGEN und
Wilfried HARTMANN sowie die Aufsätze von PATZOLD, Frieds Canossa, und zuletzt ALTHOFF, Das
Amtsverständnis Gregors VII. S. zu dieser speziellen Frage auch unten Kapitel I.4.

6 Zum Begriff der „Meistererzählung“ s. REXROTH, Meistererzählungen, zur hier fraglichen The-
matik v.a. S. 16, gefolgt von KÖRNTGEN, Der Investiturstreit, S. 94 mit Anm. 15. Zum Problem
teleologischer Perspektiven und Darstellungweisen allgemein s. bereits ESCH, Zeitlalter und
Menschenalter, S. 317–330.

7 Den Investiturstreit und die Ereignisse in Canossa für diachron zentral erachten dabei u.a. der
Mediävist Stefan WEINFURTER, Canossa, der Jurist Ernst Wolfgang BÖCKENFÖRDE, Die Entstehung
des Staates, und der Soziologe Franz-Xaver KAUFMANN, Religion und Modernität, während die
Mittelalterhistoriker Gerd ALTHOFF, Libertas Ecclesiae, und Wilfrid HARTMANN, Gregor VII. und
die Könige, die Auseinandersetzungen zwischen Regnum und Sacerdotium im 11. Jahrhundert
noch nicht als den Anfang einer allmählichen „Differenzierung zwischen Religion und Politik“
begreifen; vgl. POLLACK, Die Genese der westlichenModerne, S. 278–281, ferner S. 295–303 („Die
Scheidung von sacerdotium und regnum“). Kritisch gegenüber der These von der „Entzauberung
derWelt“ 1077 in Canossa äußern sich auchHOFFMANN, Canossa, S. 544–556 sowie KÖRNTGEN, Der
Investiturstreit, S. 91 mit Anm. 6 (Lit.) und S. 94 f. (mit Kritik an JOAS, Gesellschaft, Staat und
Religion, S. 13–19, sowie an JOAS, Die Sakralität der Person, S. 16 f.), freilich ohne dabei Frieds
neueren Thesen zuzustimmen (vgl. oben Annm. 5).

8 Vgl. JOAS, Die Sakralität der Person, in Frage gestellt von KÖRNTGEN, Der Investiturstreit, S. 95,
Anm. 16.
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lität im Mittelalter selbst zu untersuchen. Bislang liegt der Fokus für das
11. Jahrhundert dabei vor allem auf der Ebene von Papst und Kaiser, inwieweit
etwa der Kaiser noch als sakral gelten könne oder nunmehr nicht doch allein der
Papst, inbesondere in der Gestalt Gregors VII., womöglich auf demWeg zu einer
Hierokratie.9 Speziell diesem Papst wird sogar eine „Entdifferenzierung“ ange-
lastet, die letztlich zu kriegerischen Unternehmungen wie den Kreuzzügen ge-
führt habe.10 In diesem Zusammenhang erfährt jedoch auch die bereits bekannte
besondere Verehrung des Apostelfürsten Petrus durch Gregor VII. eine Neube-
wertung.11 Neuere Forschungen kehren hervor, wie zentral diese päpstliche
Auffassung für den Ausbruch des so genannten Investiturstreits war. Papst und
Kaiser ging es demzufolge weniger um die Scheidung von weltlicher und
geistlicher Sphäre als um die Beilegung eines Konflikts, der letztlich aus dem
spezifischen petrinischen Amtsverständnis Gregors VII. resultierte.12 Eine solche
päpstliche Haltung musste Reakionen hervorrufen. Mehr noch als der Kaiser
aber düften sich all jene Personen und Gemeinschaften herausgefordert gesehen
haben, die irgendein Amt innehatten oder auch nur eine persönliche Verehrung
Petri an den Tag legten. Die persönliche Entscheidung war offenbar nicht nur in
den hoch entwickelten oberitalienischen Stadtkommunen mit ihren differen-
ziertenAmtsstrukturen und formalisiertenWahlverfahren gefragt, sondern auch
in geschriebenen wie ungeschriebenen, symbolischen und informellen Aus-
handlungungsprozessen innerhalb verschiedener Regionen des Reiches.13 Hier
wäre folglich, statt „Entdifferenzierung“ zu suchen, nach Differenzierung zu
fragen.

Möglich erscheint ein solcher Zugang dadurch, dass der bisherige, synchron
wie diachron weiträumige Blick auf das Reich als Ganzes aufgegeben wird zu-
gunsten der Fokussierung auf eine einzelne, weitaus detaillierter zu betrach-
tende Region. Bisher gibt es jedoch lediglich für einige wenige geographische
Räume, etwa den Niederrhein und das Elsass, genauere Untersuchungen.14 Zu
Sachsen liegt noch keine entsprechende Studie vor. Mit Blick auf die bereits

9 Vgl. oben Anm. 4.
10 Vgl hierzu etwa ALTHOFF, Päpste und Gewalt, sowie POLLACK, Die Genese der westlichen Mo-

derne, S. 287–292 („Der Angriff des Papsttums auf das Königtum“, Lit.), der einen Zusam-
menhang zwischen päpstlichem Zentralismus und Gewalt sieht. S. aber auch SUCHAN, Macht
verschafft sich Moral?, S. 31–33, die mit guten Gründen auf die moralische Legitimität von
Schutz und Verteidigung durch die Reformpäpste hinweist. Zu den Konzepten von Differen-
zierung und Entdiffferenzierung s. auch POLLACK, Differenzierung und Entdifferenzierung,
sowie STECKEL, Differenzieurng jenseits der Moderne, S. 327 mit Anm. 67 (Lit.).

11 Zu den älteren Forschungen, besonders Michele Maccarrones, s. BÖLLING, Die zwei Körper des
Apostelfürsten, S. 164–167, 170–172, 176–180 und 186f. (Lit.).

12 SCHIEFFER, Papst Gregor VII., S. 30–46; JOHRENDT, Gregor VII.; STRACK, Oratorik im Zeitalter der
Kirchenreform; KÖRNTGEN, Der Investiturstreit, S. 111 mit Anm. 71.

13 S. hierzu bereits KELLER, Die persönliche Entscheidung.
14 STRUVE (Hg.), Die Salier, das Reich und der Niederrhein; SÜTTERLE, Die Salier und das Elsass. Mit

Spannung darf nun auch die Publikation der Tagung „Konflikt undWandel um1100. Europa im
Zeitalter von mutation féodale und Investiturstreit“ des Teilprojekt A01 im Sonderforschungs-
bereich 923 „Bedrohte Ordnungen“ der Eberhard Karls Universität Tübingen (30.10.2014–01.
11.2014) erwartet werden.
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bekannten undvielfach untersuchten Streitschriften des 11. und 12. Jahrhunderts
betonen jüngere Forschungen zu Recht eine neuartige „Öffentlichkeit“ der lei-
denschaftlich geführten Debatten.15 Doch bereits für das 9. Jahrhundert sind bei
den Reliquientranslationen nach Sachsen Formen öffentlichkeitsbezogener
Kommunikation ausgemacht worden, die in zentralen Punkten auch für das
Hochmittelalter Geltung beanspruchen dürfen.16Geradeweil dasHerkunftsland
der Ottonen in salischer Zeit seine Bedeutung als „Königslandschaft“17 einge-
büßt hatte, bietet es sich als ein Untersuchungsraum an, in dem weder Regnum
noch Sacerdotium von vornherein als dominant erscheinen.

Da das „Verhältnis von Religion und Politik im Frühmittelalter“ in diesem
skizzierten Sinne als „regional mehrstimmig“18 aufzufassen ist, sind auch die
einzelnen regionalen Stimmen anzuhören und ungeachtet ihrer mitunter
räumlich wie zeitlich recht begrenzten Rezeption zu berücksichtigen. Damit ist
neben den ersten beiden Punkten, der Sakralität und der Rolle der Region, auch
der dritten Punkt angesprochen: die Frage nach der Aussagekraft bekannter und
– der neuen Fragestellung entsprechend – bisher unzureichend berücksichtigter
Quellen. Zwei Aspekte sind dabei besonders in den Blick zu nehmen: zum einen
die bisher vernachlässigten regionalen Zentren einer Petrus-Verehrung, zum
anderen die für Fragen der Sakralität so bedeutsame ortsspezifische Liturgie – in
Ergänzung, aber auch in intertextueller Verschränkung zu den geschichtswis-
senschaftlich meist intensiver betrachteten Bereichen der Hagiographie und
Historiographie.19

Im Folgenden soll daher das Verhältnis vonRegnumund Sacerdotium in der
Region Sachsen erörtert werden, indemmit Blick auf die Frage der Sakralität die
Petrus-Patrozinien untersucht werden, und zwar hinsichtlich ihrer regional oder
lokal relevanten Historiographie, Hagiographie und Liturgie.

15 Vgl. zuletzt MELVE, Inventing the Public Sphere. Eine allmähliche Ausweitung der Fernkom-
munikation – als „Wandel“ ohne „Wendepunkte“ – konstatiert WETZSTEIN, Canossa. S. auch
MÜNSCH, Fortschritt durch Propaganda?, sowie SUCHAN, Publizistik im Zeitalter Heinrichs IV.,
S. 36–40 und 44, die einemitunter besondere Bedeutung nur bedingt öffentlicher colloquia für die
„Publizistik“ hervorhebt.

16 Vgl. RÖCKELEIN, Reliquientranslationen nach Sachsen, S. 38–43, explizit aufgegriffen von STECKEL,
Kulturen des Lehrens, S. 37 mit Anm. 33. Zu öffentlichkeitswirksamen performativen Akten s.
ALTHOFF (Hg.), Formen und Funktionen; DERS., Inszenierungscharakter; BECHER, VomWeinen. Zu
allgmein sichtbar angebrachten Inschriften s. etwa etwaWEINFURTER, Herrschaft undReich, S. 136;
HAVERKAMP, Über Öffentlichkeit im Mittelalter, S. 89 f.; JOHRENDT, Urkunden in Stein. Zu Klängen
und Musik allgemein s. auch BÖLLING,Musicae utilitas.

17 S. dazu KELLER, Herrschaftsrepräsentation, S. 432.
18 So zu Recht STECKEL, Differenzierung jenseits der Moderne, S. 330.
19 Die Gemeinsamkeiten, Unterschiede undVerschränkungen vonHistoriographie, Hagiographie

und Liturgie (hier als „Kult“ bezeichnet) diskutiert etwa für ihre, hier nicht einschlägigen ha-
giographischen Zeugnisse COUÉ, Hagiographie im Kontext, S. 18 f. mit Anm. 84 f., zur speziellen
Frage einer Vita ohne Kult und eines Kults ohne Vita S. 21 f. mit Anm. 102. Für die Petrus-
Patrozinien im Sachsen der Salierzeit ist diese Frage neu zu stellen.
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Regnum und Sacerdotium in der Region.
Das Sachsen der Salierzeit

Das Sachsen der Salierzeit bildet in räumlicher wie zeitlicher Hinsicht einen
Forschungsgegenstand, der einerseits noch weitgehend unberücksichtigt ge-
blieben ist und andererseits Anknüpfungen an vorliegende Studien zu zeitlich
und räumlich benachbarten Themenstellungen ermöglicht.20 Dabei handelt es
sich keineswegs nur um ein beliebiges Beispiel einer case-study. Vielmehr bot der
RaumSachsen in der Salierzeit einen ganz besonderen regionalen Schauplatz der
reichsweit relevantenAuseinandersetzung zwischen Regnumund Sacerdotium.
Weder der königlichen noch der päpstlichen Sphäre war es eindeutig zuzuord-
nen. Bereits mit dem Tod Kaiser Ottos III. hatte Sachsen seine Bedeutung als
Stammland der kaiserlichen Familie eingebüßt, und als 1024 Heinrich II. starb,
endeten auch die engeren dynastischen Bande zum Herrscher des Reiches.21

Seiner Eigenschaft als „Königslandschaft“22 war es somit verlustig gegangen.
Gleichwohl erfolgte in Sachsen im Unterschied zu anderen Regionen, etwa
Oberitalien, kein tragfähiger politischer Schulterschluss mit dem Papsttum, wie
er beispielsweise in der Mailänder Pataria zum Ausdruck kam.23 Der weltliche
sächsische Adel hielt sich dem neuen, salischen Kaiser gegenüber zwar auf
Distanz, führte am Ende sogar Kriege mit Heinrich IV.,24 suchte aber keineswegs
eine engere Anbindung an das Papsttum.25

20 Zum früh- und hochmittelalterlichen Sachsen als historische Landschaft s. RÖCKELEIN, Reliqui-
entranslationen nach Sachsen, S. 19–23; DIES., Schriftlandschaften; DIES., Eliten; DIES., Bairische,
sächsische undmainfränkischeKlostergründungen (mit Sachsen einschließender Karte, Abb. 1);
REMBOLD, The Poeta Saxo; KELLER, Herrschaftsrepräsentation; bis zum Beginn der Salierzeit s.
EHLERS, Die Integration Sachsens, sowie DERS., Erschließung des Raumes; KLUETING, Die karolin-
gischen Bistumsgründungen und Bistumsgrenzen. Zur bleibenden Bedeutung der Billunger, im
Sinne eines Wechsels nach 1075 zur königlichen Partei (anstelle bisher angenommener Bedeu-
tungslosigkeit) und einer Weitergabe dynastischer Kontinuität über die Töchter, s. HARTMANN,
Die späten Billunger. Zum Sachsen zur Zeit der Auseinandersetzung zwischenHeinrich IV. und
Gregor VII. s. auch KRUMWIEDE, Kirchengeschichte Niedersachsens, S. 68 f., sowie neuerdings,
freilich eher in erzählender Absicht, mit kapitelweise gebündelten Literaturhinweisen ohne
Anmerkungen und ohne die Frage der Petrus-Patrozinien, SCHULZE, Von der Harzburg nach
Canossa. ZumRaumbegriff s. auch REITEMEIER (Hg.), Kommunikation und Raum, v.a. S. 108–144
(Sektionen des Kieler Historikertages 2004 zur Mittelalterlichen Geschichte).

21 Zur Bedeutung dynastischer Legitimationsmuster s. zuletzt ANDENNA/MELVILLE (Hgg.), Begrün-
dung und Akzeptanz.

22 Vgl. oben Anm. 17.
23 Zur Pataria und ihrem – dauerhaft freilich wechselvollen –Verhältnis gegenüber dem Papsttum

s. etwa ZUMHAGEN, Religiöse Konflikte, S. 38 f., und ZEY, Im Zentrum des Streits, S. 597 und 604,
sowie ausführlich unten bei Anm. 1491.

24 S. dazu LAUENROTH, Die Sachsenkriege; zur Annäherung der Billunger an das Königtum nach
1075 s. HARTMANN, Die späten Billunger. Zur Zeit der Ottonen s. bereits LEYSER, Herrschaft und
Konflikt. Die „Gegenkönige“ zur Zeit Heinrichs IV. untersucht MUYLKENS, Reges geminati.

25 SCHUBERT, Geschichte Niedersachsens, S. 311–316 bezweifelt sogar gänzlich die Existenz grego-
rianischer Gefolgsleute in Sachsen. Überzeugende Beispiele für den Einfluss Gregors VII. in
Sachsen bietet hingegen ENGELBERT, Wilhelm von Hiersau, S. 178, Anm. 174; zum östlichen,
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Die Bischöfe Sachsens wiederum standen nicht geschlossen hinter dem
Kaiser,wie in der älteren Forschung zuweilen vermutet.26Tatsächlichwechselten
einige Oberhirten gegenüber ihren Vorgängern oder sogar während der eigenen
Amtszeit die Fronten und bildeten somit das entscheidende Zünglein an der
Waage. Die salischen Kaiser suchten sich daher die Unterstützung der sächsi-
schen Bischöfe zu sichern. Neuesten Forschungen zufolge gehen die Grün-
dungsurkunden der sächsischen Bistümer in zentralen Punkten letztlich auf
Fälschungen des 11. Jahrhunderts zurück.27Dies zeigt aber indirekt einmal mehr
den Bedeutungszuwachs der Bischöfe des gesamten ostfränkischen Reiches ge-
genüber ihrem König sowie ihre gewandelte Amtsauffassung und Selbstwahr-
nehmung im Laufe des 10. und frühen 11. Jahrhunderts, die in anderen neueren
Publikationen betont worden ist.28 So unbestimmt die Anfänge einiger sächsi-
scher Diözesen nunmehr erscheinen mögen, so prägend darf der Einfluss säch-
sischer Bischöfe der ausgehenden Ottonen- und Salierzeit veranschlagt werden.

Auch die Kathedralkapitel gewannen an Bedeutung. In Sachsen bildeten die
Domkapitulare bis in das frühe 11. Jahrhundert hinein ohnehin den gesamten
Ortsklerus.29 Im Laufe des Investiturstreits nahm ihr Einfluss als Korporationen
gegenüber der bischöflichen Macht sogar noch zu, so dass sie auch mit Blick auf
die Patrozinien besondere Beachtung verdienen.

Wie aber vermochten sich die bald dem Kaiser, bald dem Papst geneigten,
auch zeitgleich verschiedenen Obödienzen anhangenden Bischöfe in dieser
Gemengelage dauerhaft zu behaupten? Und wo fanden korporativ verfasste
Gemeinschaften, allen voran die Domkapitel, einen sicheren Grund? Das Pro-
blem tritt verschärft zutage, wenn man es von der Ebene der Kathedrale als
ganzer auf die internen und externen, in der Stadt und im Bistum liegenden
Kapellen, Oratorien undAltäre, Kirchensprengel und Stiftungen herunterbricht,
die unzertrennlich mit der Bischofskirche verbunden waren – sei es als unmit-
telbar zur Kathedrale gehörende Pfründe, sei es als eigenständige Pfarrkirche
oder gar als adlige Eigenkirche, die immerhin im diözesanen Jurisdiktionsbezirk
des Bischofs und seines Kapitels lag.30

traditionell kaiserfeindlicheren Sachsen s. FENSKE, Adelsopposition und kirchliche Reformbe-
wegung.

26 LEIDINGER,Westfalen im Investiturstreit. S. dazu auchdieKritik vonGOETZ, Die bischöfliche Politik
in Westfalen, S. 325, implizit (im Essay ohne Anmerkungen) aufgegriffen von VOGTHERR, West-
fälische Bischöfe, S. 173f. S. auch LEIDINGER, Der Romzug Heinrichs V., S. 106–109 und zuletzt –
hier bes. mit Blick auf den westfälischen Adel – DERS., Die Salier und Westfalen.

27 Vgl. KÖLZER, Zum angeblichen Immunitätsprivileg. Zur Gründung des Erzbistums Hamburg s.
DERS., Ludwigs des Frommen „Gründungsurkunde“.

28 Vgl. PATZOLD, Episcopus; WAßENHOVEN, Bischöfe als Königsmacher; BÖLLING, Bischöfliche Bil-
dungskonzepte; EXARCHOS, Liturgical handbooks. S. ferner bereits FICHTENAU, Lebensordnungen,
S. 248–292 (mit älterer Lit.).

29 SCHIEFFER, Domkapitel in der Salierzeit, S. 96.
30 Zum früh- und hochmittelalterlichen Pfarr- und Niederkirchenwesen s. PETKE, Die Pfarrei in

Mitteleuropa (Lit.), zur weiteren Entwicklung s. auch REITEMEIER, Die Pfarrgemeinde im späten
Mittelalter; zur Bedeutung von Altären s. KRÖSEN, Seitenaltäre in mittelalterlichen Kirchen.
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Petrus als Patron. Persönliche Sakralität im
Sachsen der Salierzeit

Kontinuität und Beständigkeit, die im Verständnis der Zeitgenossen noch über
die irdische Zeitlichkeit hinausgehen konnten, garantierten letztlich aus-
schließlich die heiligen Patroninnen und Patrone.31 Das unter Karl dem Großen
missionierte Sachsen war durch eine Reihe nachfolgender Reliquientranslatio-
nen zu einer eigenständigen Sakrallandschaft mit zunehmend bedeutender
werdenden Ortsheiligen geworden, wie etwa bei dem 836 aus Le Mans nach
Paderborn transferierten heiligen Liborius.32 Im 10. Jahrhundert kamen weitere
Heilige hinzu, etwa Gorgonius in Minden und – möglicherweise auch etwas
später – die beiden Schuhmacher Crispin und Crispinian in Osnabrück.33 Kein
Heiliger aber hatte für das Verhältnis von Regnum und Sacerdotium eine so
weitreichende Bedeutung wie der Apostelfürst Petrus. Als Kölner Kathedral-
patron war er ohnedies in der gesamten mittelrheinischen Kirchenprovinz prä-
sent, insbesondere an den entsprechenden Domkirchen in Minden, Osnabrück
und Bremen – nur Münster wies das Patrozinium des anderen Apostelfürsten
Paulus auf, der aber nicht in Konkurrenz zu Petrus, sondern in dessen komple-
mentärer Ergänzung zu denken ist.34 Auch erfreute sich dieser Heilige schon in

31 Zur Bedeutung himmlischer Patrone allgemein s. ANGENENDT, Heilige und Reliquien, S. 102–122.
Speziell zu Petrus s. auch BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten; mit Blick aufNennungen
in Viten (freilich ohne die in dieser Arbeit behandelten Fälle) HAARLÄNDER, Vitae episcoporum,
S. 129–134; COUÉ, Hagiographie im Kontext.

32 RÖCKELEIN, Reliquientranslationen nach Sachsen; DIES., Kulturtransfer; OBERSTE, Heilige (mit
Konzentration auf die Liborius-Verehrung imSachsendes 9. und17. Jahrhunderts); REMBOLD, The
Poeta Saxo, S. 171–179 und 185–190; mit Fokussierung auf Ansgar und den erst später heilig-
gesprochenen Gottschalck, der zusammen mit Erzbischof Adalbert von Bremen die Bistümer
Mecklenburg, mit Bischofssitz in Schwerin, und Ratzeburg gründete s. KRUMWIEDE, Kirchenge-
schichte Niedersachsens, S. 43–45 s. auch BIHRER, Begegnungen, S. 436–455. Zum Begriff der
Sakrallandschaft s. bereits SCHREIBER, Die Sakrallandschaft; mit Blick auf die Antike AUFFARTH,
Religion auf dem Lande; RÖCKELEIN, Reliquientranslationen in den Harzraum; DIES. Zur Akku-
mulation sakraler Schätze. Zur Prägung einzelner Orte durch Heilige s. CASEMIR, Patrozinische
Ortsnamen (speziell zu Petrus S. 19 mit Anm. 39). Einen überregionalen Überblick sakraler
Sammlungen bietet etwa APPUHN, Schatzkammern, ferner SCHNELL (Hg.), Kirchenschätze in
Deutschland und Österreich. Zur „Sakralkultur“ ebenfalls schon SCHREIBER, Deutschland und
Spanien; DERS., Stephan I. in der deutschen Sakralkultur; GRASS/CARLEN/FAUßNER (Hgg.), Königs-
kirche und Staatssymbolik; MORSAK, Rechts- und Sakralkultur; RÖSENER/FEY (Hgg.), Fürstenhof
und Sakralkultur; zuletzt (u.a., jedoch nicht allein in musikgeschichtlicher Hinsicht) BRUGGISSER-
LANKER (Hg.), Bild, Raum und Klang.

33 RÖCKELEIN, Reliquientranslationen nach Sachsen, S. 28 mit Anm. 88 (Gorgonius) und S. 29 mit
Anm. 91 (Crispin und Crispinian). Zur viel diskutierten Frage des Zeitpunkts der jeweiligen
Translation s. unten Kapitel IV.2a und IV.3a.

34 Vgl. KOHL, Bistum Münster, Die Diözese 1, S. 70 f.; DERS., Bistum Münster 4, Das Domstift 1,
S. 113 f.; ISENBERG/ROMMÉ (Hgg.), Liudger wird Bischof. Auch in Bremen hatte das älteste, bereits
1050 von Erzbischof Adalbert unmittelbar vor den Stadtmauern begründete Kloster analog zum
Petrus-Patrozinium der Kathedrale ein Paulus-Patrozinium; vgl. MICHAELSEN, Das Paulskloster
vor Bremen.
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karolingischer Zeit besonderer Beliebtheit, was sich nicht zuletzt in den Patro-
zinien niederschlug.35Nach dem Investiturstreit mögen vornehmlich territoriale
und einzelne kuriale Interessen zur Wahl des Apostelfürsten als Patron beige-
tragen haben.36 Doch im Sachsen der Salierzeit wurden die narrativen und li-
turgisch-performativen sowie Rechtsansprüche geltend machenden Texte, die
an alten und neuen Petrus-Patrozinien entstanden, zum Lackmustest für die
eigene Positionierung im Spannungsfeld von Regnum und Sacerdotium. Man
musste die eigene Haltung zum päpstlichen, doch auch karolingisch-kaiserlich
beanspruchten Heiligen deutlich machen, indem man diesen selbst oder aber
seine ortsgebundenen Nebenpatrone in neuen Texten berücksichtigte, und zwar
in historiographischen, hagiographischen und liturgischen.37 Neben den ange-
stammten Petrus-Patrozinien kamen auch neue hinzu, deren Bedeutung es in
diesem Kontext gesondert zu untersuchen gilt.

Die Konzentration auf die Petrus-Patrozinien erscheint darüber hinaus auch
deshalb sinnvoll, weil die meisten der betreffenden Kirchen, Klöster und Stifte
bisher wenig Beachtung gefunden haben. Dies gilt nicht zuletzt für die Kathe-
dralkirchen von Bremen, Minden, Osnabrück und Naumburg-Zeitz – im Un-
terschied etwa zum bereits erwähnten Münsteraner Dom in der Kölner Kir-
chenprovienz und zu den Bischofssitzen in der Mainzer Kirchenprovinz: Hil-
desheim (Maria), Paderborn (Maria, später Liborius), Halberstadt (Stephan) und
Verden an der Aller (Andreas-, später Cäcilia).38Verden hat als untergegangenes
Bistum zwar von kirchengeschichtlicher Seite weniger Beachtung erfahren, wohl
aber aus landesgeschichtlicher und mediävistischer Perspektive.39 Zur Hildes-
heimerKathedrale und seinemMarienpatrozinium liegen noch zahlreichere und
umfangreichere Studien vor – von überregionalen Verbünden wie auch aus re-

35 Vgl. GRAF, Peterskirchen in Sachsen, S. 14 f., der das Ende vorläufige neuer Petrus-Patrozinien für
das im äußersten Osten liegende (spätere Ober‐) Sachsen bereits in ottonischer Zeit gekommen
sieht. S. ausführlich zur karolingischen Zeit auch ebd. S. 35–49.

36 Vgl. ebd. S. 15 sowie S. 140: „Ein neuer Impuls ergab sich für das Peterspatrozinium durch den
Ausgang des Investiturstreits.“

37 Auf die Bedeutung von Heiligenviten zur Durchsetzung eigener Interessen im 11. Jahrhundert
(freilich anderen als den hier behandelten Quellen) verweist bereits COUÉ, Acht Bischofsviten,
S. 348 mit Anm. 6; aufgegriffen von BORGOLTE, Die mittelalterliche Kirche, S. 103. Neben Histo-
riographie und Hagiographie soll im Folgenden auch die Liturgie berücksichtigt werden, ein-
schließlich ihrer politischen Dimension; vgl. hierzu auch BÖLLING, Bischöfliche Bildungskon-
zepte, S. 177–188, sowie zu Cambrai nun EXARCHOS, Liturgical handbooks. Zur Liturgie s. aus-
führlich unten Anm. 57–65.

38 Vgl. hierzu die Karten bei EHLERS, Erschließung des Raumes, S. 331, Abb. 190 (zum gesamten
Reich im Überblick um 968, ebenso TEBRUCK, Adlige Herrschaft und höfische Kultur, S. 643,
Abb. 1) sowie EHLERS, ebd., S. 335, Abb. 192 („Gründungen Karls des Großen“); allerdings sind
die ohnehin nur beiläufigen Patrozinienangaben ebd. S. 334 teilweise revisionsbedürftig; vgl.
auch die übersichtliche, jedoch einzelne Städte und auch Patrozinienwechsel vernachlässigende
Auflistung von Kathedralpatrozinien durch HIRSCHMANN, Die Anfänge des Städtewesens,
S. 1112–1121, hier S. 1114 und 1118.

39 Zu Verden an der Aller s. etwa KAPPELHOFF, Immunität und Landesherrschaft; für die Stauferzeit
besonders VOGTHERR, Iso vonWölpe; zummehrfachwechselnden Patrozinium s. etwa JAKOBS, Die
Verdener Abt-Bischöfe, S. 109–115.
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gionaler Perspketive, insbesondere aus Göttingen: von Seiten der Landesge-
schichte, derHistorischenHilfswissenschaften und nicht zuletzt in Formneuerer
Forschungen und laufender Projekte der Akademie der Wissenschaften.40 Auch
die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel hat Hildesheim bereits häufiger
gewürdigt.41 Ebenso legen das Hildesheimer Dommuseum, der Hildesheimer
Landschaftsverband und die dortige Universität regelmäßig einschlägige Ver-
öffentlichungen vor.42 Im Rahmen der Edition der Urkunden Ludwigs des
Frommen durch die Monumenta Germaniae Historica ist jüngst die bisherige
Datierung der Gründung des Bistums Hildesheim in das Jahr 815 in Zweifel
gezogen worden.43 Der erwähnte Paderborner Patron Liborius, zunächst Ne-
benpatron des Mariendomes, bildet seit jeher einen zentralen Gegenstand der
Kirchengeschichtsforschung.44 Die vergleichsweise jungen Kirchenprovinzen
Hamburg-Bremen und Magdeburg wiederum sind ungeachtet ihrer geogra-
phischen Randlage im Reich bereits hinsichtlich ihrer Bedeutung bei der „Er-
schließung des Raumes durch die Kirche“ untersucht worden.45 Die Patrozinien
verdienen auch hierbei eine eingehendere Untersuchung. Allerdings zeigt keine
Patronin und kein Patron Potentiale für eine umfassendere, systematische und
wechselseitig vergleichende Untersuchung. In der Kirchenprovinz Hamburg-
Bremen wirkte sich der Bremer Patron Petrus im Unterschied zur Kölner Me-
tropolie wohl wegen der marianischen, gleichsam allgemeinkirchlichen Domi-
nanzHamburgs nicht auf dieKathedralen vonLübeck, Ratzeburg, Schwerin und
Oldenburg aus – der Schleswiger St.-Petri-Dom lag im dänischen, nicht sächsi-
schen Herrschaftsraum.46 Auch in der Magdeburger Kirchenprovinz hatten die
Kathedralen von Havelberg, Merseburg und Meißen kein Petrus-Patrozinium –
im Unterschied zu Zeitz und Naumburg sowie zumDom von Brandenburg, der
allerdings vor seinerNeugründung imvorgerückten 12. Jahrhundert einstweilen
ohnehin nur von 948 bis 983 bestand.47

40 WULF (Bearb.), Inschriften; GUERREAU, Klerikersiegel; NAß (Hg.), Mittelalterliche Quellen.
41 Vgl. etwa MÜLLER, Schätze im Himmel.
42 S. dazu etwa SCHARF-WREDE, Hildesheimer Domkapitel; LUTZ/WEYER (Hgg.), 1000 Jahre St. Mi-

chael; BRANDT, Bernwards Tür; DERS., Bernwards Säule; DERS. (Hg.), Abglanz des Himmels; DERS.,
Dommuseum Hildesheim; WAMERS/DERS. (Hgg.), Die Macht des Silbers.

43 S. dazu KÖLZER, Zum angeblichen Immunitätsprivileg. Die Editionen selbst sind soeben er-
schienen (MGH).

44 S. dazu bereits SIMON (Hg.), Sankt Liborius, monographisch zuletzt VRY, Liborius; RÖCKELEIN,
Reliquientranslationen nach Sachsen, S. 155–168; OBERSTE, Heilige; REMBOLD, The Poeta Saxo,
S. 171–179 und 185–190 sowie pass. S. auch unten Kapitel II.2 und V.2c sowie vergleichend I.2,
III.2b, III.3a (mit Quellentranskription zum Libori-Fest im Mittelalter), IV.2a und IV.3c.

45 EHLERS, Erschließung des Raumes, S. 334–340. Zu Bremen im Vergleich mit Halberstadt und
Herford s. auch RÖCKELEIN, Eliten.

46 Vgl. EHLERS, Erschließung des Raumes, S. 335–337, Abb. 192 sowie 193f. (mit Oldenburg als
neuemBistum); TEUCHERT, DerDom in Schleswig. Zur BedeutungMariens als TypusderKirche in
Hamburg s. RÖCKELEIN, Marienvehrung im mittelalterlichen Hamburg. Die hier nicht weiter
relevanten Patrozinien lässt in seiner Übersicht auch HIRSCHMANN, Die Anfänge des Städtewe-
sens, S. 1112–1121, unerwähnt.

47 Vgl. neben der Übersichtskarte bei EHLERS, Erschließung des Raumes, S. 335, Abb. 192, hierzu
auch HIRSCHMANN, Die Anfänge des Städtewesens, S. 1117 (Meißen und Merseburg, jedoch ohne
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Zu den Petrus-Patrozinien im Sachen der Salierzeit sind kirchengeschicht-
lich-regionale Untersuchungen kaum erfolgt, nicht einmal bei den besagten
Domkirchen, wobei die Kathedralen von Bremen undNaumburg-Zeitz zugleich
die einzigen Beispiele ihrer jeweiligen Kirchenprovinz bilden.48Dieses Desiderat
rührt zweifellos daher, dass nur die StadtOsnabrück bis heute einen Bischofssitz,
ein Bistum und zudem noch eine Universität aufweist. Minden und Naumburg-
Zeitz sind als Bistümer untergegangen und ohne eigene Universität geblieben.
Die Kirchengeschichte Bremens ist für die von der hiesigen Reformation ge-
prägte Frühe Neuzeit weitaus besser erforscht als für das an regionaler wie
reichspolitischer Relevanz wohl kaum geringer zu betrachtende Mittelalter.49

Zum anderen ist die ortsunabhängig, auch vergleichend forschende Landesge-
schichte eher auf andere Orte fokussiert. Das liegt keinesfalls nur an einem nach

Hinweis auf BrandenburgundHavelberg).Ottos I. GründungHabelbergwurdeMaria (DOI 76),
der Brandenburger Domhingegen zu Ehren des Petrus (sanctique Petri apostolorum principis, DOI
105, hier S. 189, Z. 13) geweiht. Nach der Gründung im Jahre 948 musste dieser Petrusdom
wegen des Einfalls der heidnischenWenden schon 983wieder aufgegebenwerden. Auf den Bau
einer erneuten ersten Petrikirche im Jahre 1114 folgte dann 1133 die Ansiedlung erster Prä-
monstratenser; vgl. WENTZ, Das Hochstift Brandenburg, S. 9. Die Brandenburger Oberhirten
weilten derweil als Magdeburger Weihbischöfe in dieser ihrer Metropolitankathedrale; vgl. die
Bischofsliste ebd. S. 21–24. Zur Gründung 948 s. auch SCHÖßLER, Regesten, S. 1, sowie DERS., Das
Domstift Brandenburg, S. 2 f., zur Gründungsurkunde von 1161 ebd. S. 4 mit Abb., zur Bi-
schofsliste S. 29 und zu einzelnen Stiftungender Salierzeit auch S. 28mitAbb. Zur Baugeschichte
s. FIEDLER/PETZET (Hgg.), Dom zu Brandenburg; zum Domschatz ARNDT, Brandenburg, mit Abb.
von der Figur des Patrons Petrus vom Lehniner Altar (1518) S. 34; zu den späteren mittelalter-
lichen Paramenten eindrucksvoll REIHLEN (Hg.), Liturgische Gewänder, und DERS. (Hg.), Heilige
Gewänder, textile Kunstwerke. Der auf das frühe 13. Jahrhundert zurückgehende Dom St. Petri
in Bautzen, heutige Konkathedrale des römisch-katholischen Bistums Meißen-Dresden und
Simultankirche, hatte im 11. Jahrhundert einen Vorgängerbau mit Patrozinium Johannes der
Täufer; vgl. SEIFERT, DerDomSt. Petri zu Bautzen, S. 1–4 (zumdortigenDomschatz s. auch SEIFERT,
Bautzen, mit Verweis auf Bischof Benno den Heiligen, 1066–1106, S. 30).

48 Allein schon aufgrund der Veränderungen im konfessionellen Zeitalter wird von den hier be-
handelten Bistümern beispielsweise in dem ab 1648 dokumentierenden GATZ/BRODKORB, Die
Wappen, lediglich das Bistum Osnabrück berücksichtigt (ebd. S. 425–431). Das 1648 unterge-
gangene Bistum Minden erscheint immerhin indirekt im Wappen seines letzten, zugleich Os-
nabrücker und – ebenfalls nur bis 1648 –Verdener Bischofs FranzWilhelmWartenberg (vgl. ebd.
S. 428). Eine gewisse Ausnahme bildet GRAF, Peterskirchen in Sachsen (vgl. bereits oben Anm.
35). Diese Studie bezieht sich jedoch fast ausschließlich auf das heutige Sachsen im Osten
Deutschlands, das bis in die Frühe Neuzeit analog zu Niedersachsen die Bezeichnung „Ober-
sachsen“ erhielt; s. hierzu etwa SCHUBERT, Geschichte Niedersachsens. Von den genannten
Domkirchen findet nur Naumburg-Zeitz im heutigen Sachsen-Anhalt Beachtung. Zudem
handelt es sich in weiten Teilen um eine reine Bestandsaufnahme, die mit Blick auf die hier
behandelte Frage der Überprüfung und Erweiterung bedarf; s. unten Kapitel II.

49 Der Fokus liegt beim hochmittelalterlichen Bremen traditionell auf dipolomatischen und ha-
giographischen Fälschungsfragen sowie und auf dem historiographischen Werk Adams von
Bremen; vgl. etwa KNIBBS, Ansgar, Rimbert and the Forged Foundations; SCIOR, Identität und
Fremdheit; DARTMANN, Die Rezeption der Frühgeschichte; KÖLZER, Ludwigs des Frommen
„Gründungsurkunde“. S. nun auch HÄGERMANN/WEIDINGER, Bremische Kirchengeschichte (ohne
Anm.).
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wie vor bestehenden vorrangigen Interesse an der Adelsgeschichte.50 Auch sind
die landeshistorischen Zuständigkeiten für die Bistümer Minden, Bremen,
Naumburg-Zeitz und selbst Osnabrück nicht immer geklärt. Die westfälische
Stadt Minden liegt heute im Bundesland Nordrhein-Westfalen, doch der größte
Teil ihres mittelalterlichen Bistums im heutigen Niedersachsen. Osnabrück ge-
hört gegenwärtig zu Niedersachsen, galt aber lange als westfälisch und wird
neben Münster noch immer als zweite bedeutende Stadt des Westfälischen
Friedens betrachtet.51 Die Bundesländer Bremen und Niedersachsen bilden
heute eine gemeinsame historische Kommission, während es in Bremen selbst
keine eigenständige, institutionell verstetigte landesgeschichtliche Forschung
gibt. Und Naumburg-Zeitz wird, wenn überhaupt, dann ohne Bezug zu den
anderen Petrus-Patrozinien in den Blick genommen.

Probleme und Perspektiven der Patrozinienforschung

Dass eine solche Themenstellung hiermit nun erstmals und nicht bereits zuvor
verfolgt worden ist, hat nicht nur mit dem bereits genannten Grund zu tun, dass
sich maßgebliche Gelehrte und Forschungsinstitutionen bisher auf andere, je-
weils vertrautere Gegenstände spezialisiert haben. Es gibt auchmindestens zwei
Ursachen, die in der Patrozinienforschung selbst begründet sind. Zum einen
lässt sich der genaue Nachweis eines Patroziniums oft nur sehr mühselig und
nicht immer mit letzter Gewissheit erbringen. Zum anderen ist die klassische,
zwischenzeitlich ohnedies vernachlässigte Patrozinienforschung jüngst von
maßgeblicher Seite generell in Frage gestellt worden und bedarf daher einer
kritischen Beleuchtung: Der Kirchenhistoriker Arnold Angenendt hat als be-
deutender Kenner der Materie zu Recht hervorgekehrt, dass Hauptpatron jeder
Kirche letztlich der Salvator ist und neue Heilige ihre Kirche – etwa nach einer
Translation – lediglich als zusätzliche Patrone in Besitz nehmen.52 Aus diesem
Befund jedoch den Schluss zu ziehen, Patrozinienforschung imklassischen Sinne
könne nicht mehr betrieben werden,53 erscheint fraglich, und zwar aus drei
Gründen:
1. Der Salvator ist bei San Giovanni in Laterano auch in der äußeren Wahr-

nehmung zentral, doch dies gilt nicht unbedingt für andere Kirchen: Dort
kann es, wie noch zu zeigen seinwird, auch die Trinität oder das Kreuz sein –
letztlich Gott, aber dies in unterschiedlicher Gewichtung (drei Personen,

50 So etwa LEIDINGER, Zur Geschichte von Burg und Burggrafschaft Stromberg. Zur deutlichen
Dominanz der Adelsforschung in der Bundesrepublik gegenüber Frankreich und der ehemali-
gen DDR s. GEARY, Mittelalterforschung, S. 91 sowie RÖCKELEIN, Reliquientranslationen nach
Sachsen, S. 11 Anm. 20.

51 Vgl. dazu überblicksartig etwa SCHUBERT, Geschichte Niedersachsens; KRUMWIEDE, Kirchenge-
schichte Niedersachsens, S. 26–31.

52 ANGENENDT, In Honore Salvatoris.
53 ANGENENDT, In Honore Salvatoris, S. 443, mit Kritik an ILISCH/KÖSTERS (Bearb.), Die Patrozinien

Westfalens, und an GRAF, Peterskirchen in Sachsen.
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zweite Person). Gleichwohl ist Angenendts theologisches Grundanliegen
durchaus berechtigt. Seine Kritik ließe sich dahingehend modifizieren, dass
die Patrozinienwechsel die äußere Akzentsetzung und die damit einherge-
henden administrativ-rechtlichen und politisch-religiösen Vorstellungen,
nicht aber die sakramentale Heilsökonomie betreffen.

2. Es ist durchaus schon im 9. Jahrhundert zwischen ganzen Kirchengebäuden,
einzelnen Kirchenräumen, Kapellen, Oratorien und Altären zu unterschei-
den: In manchen Orten waren die transferierten Heiligen Patrone ihrer
Krypta und oft der Laiengemeinde, Petrus hingegen Patron des Chores und
der Klerikerkongregation (congregatio s. Petri) – ein Patrozinium, das sonst
meist der Gottesmutter Maria zukam.

3. Vor diesem Hintergrund ist sehr wohl zwischen Reliquien und Weihetiteln
zu differenzieren: Der transferierte Heilige nahm unter Umständen nur
einen Teil der Kirche in Besitz, das heißt unter seinen besonderen Schutz,54

und Entsprechendes galt auch für die translozierten Altarreliquien. Vielfach
stimmten Reliquie undAltartitulus nicht einmal überein.55Diese Diskrepanz
zeigte sich noch deutlicher nach der massenhaften Reliquienteilung ab dem
12. Jahrhundert: Der oder die Heilige verlor an eigenständiger Symbolkraft.
Es ging mehr und mehr um jurisdiktionell-kanonistische, mitunter (proto‐)
scholastisch reflektierte Gültigkeit der Weihehandlung an sich – ein Aspekt,
der hier jedoch nur angedeutet werden kann.

Patrozinienforschung bildet somit nicht nur quantitativ, mit Blick auf die
noch nicht behandelten oder erneut zu bearbeitenden Fälle, ein Desiderat. Auch
qualitativ sind neue Erkenntnisse zu erzielen. Haupt- und Nebenpatrone waren
keineswegs statisch, scheinbar unveränderlich und selbstverständlich, wie es bei
oberflächlicher Betrachtung und in der gegenwartsbezogenen Rückschau zu-
nächst anmuten mag.56 Zu eruieren ist daher die Dynamik von Akzentsetzun-
gen, Änderungen und Anpassungen der einschlägigen Patrozinien – als Ne-
beneffekt, Ausdruck oder maßgeblicher Motor zentraler Entwicklungen im
Spannungsfeld von Regnum und Sacerdotium des Sachsens der Salierzeit.

54 Zur Schutzfunktion des Patrons gegenüber bestimmten heiligen Orten s. ANGENENDT, Heilige,
S. 125–128, gegenüber Personen S. 190–193; zur Sakralität des Kirchengebäudes von der Spät-
antike bis ins Frühmittelalter s. auch CZOCK, Gottes Haus.

55 Vgl. etwa den Befund zur Gandersheimer Altarweihe von 1007 bei POPP, Der Schatz der Kano-
nissen, S. 67–92, zusammenfassend S. 91f.

56 In der älteren Forschungwerden auch einige bereits bekannte Patrozinien oftmals nicht oder nur
beiläufig genannt, da sie sich nicht in das gewünschte, ansonsten schlüssig erscheinende Nar-
rativ einfügen lassen. Vgl. zu diesem Grundproblem geschichtswissenschaftlicher Forschung
REXROTH, Meistererzählungen.
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Historiographie, Hagiographie und Liturgie der
sächsischen Petrus-Patrozinien

Der Göttinger Historiker Leonid Arbusow forderte bereits 1947 mit explizitem
Bezug auf Adam von Bremen, den wohl bedeutendsten Historiogaphen eines
sächischen Petrus-Patroziniums der Salierzeit:

„Als eine Aufgabe allgemeiner Art aber ergibt sich die Herantragung
der hier m.W. erstmalig erhobenen Frage nach dem gedanklichen,
inhaltlichen oder auch bloß formalen oder lexikalischen Einfluß der
Liturgie auch an die Geschichtsdarstellungen noch anderer deutscher
Chronisten und selbstverständlich ebenso auch der Chronisten der
anderen Länder und Völker. Das Ergebnis könnte ein nicht unwe-
sentliches Gebiet des allgemeinen Geisteslebens im Mittelalter stel-
lenweise in neuer Beleuchtung erscheinen lassen.“57

Historiographie, Hagiographie und Liturgie sind – in eben dieser allgemein-
und kirchenhistorischen Gewichtung – zu untersuchen. Entstehungsgeschicht-
lich gingen meist die liturgischen Quellen den hagiographischen und historio-
graphischen Texten voraus. Daher ist im Folgenden jeweils erst die Liturgie,
danndieHagiographie und schließlich dieHistoriographie zu betrachten, also in
Umkehrung der Reihenfolge des Untertitels: Zur an erster Stelle stehenden
Historiographie wird man am sinnvollsten auf diesem Wege vordringen.

Im Bereich der historischen Liturgiewissenschaft sind dabei auch einige
Missverständnisse auszuräumen. Einem Diktum Hermann Heimpels zufolge
schützt Literaturkenntnis bekanntlich vor Entdeckungen – und somit auch vor
hinter den Wissensstand zurückfallenden ‚Re-Importen‘. Vielfach werden bei-
spielsweise französischsprachige Veröffentlichungen in neueren deutschen
Darstellungen als zukunftsweisende kulturalistische Konzepte rezipiert, ob-
gleich diesen wiederum Übersetzungen aus veralteten deutschen Auflagen zu-
grunde liegen.

Zu Recht rekurriert die internationale Forschung immer wieder auf den
einflussreichen Liturgiker Pierre Gy, der Wechselbeziehungen zwischen Lucca
und der päpstlichen Kapelle untersucht hat. Allerdings wird ergänzend oft le-
diglich die französische Übersetzung der zweiten, 1949 gedruckten, noch heute
auf dem antiquarischen Büchermarkt am häufigsten anzutreffenden Auflage
von Missarum Sollemnia des gelehrten Jesuiten Josef Andreas Jungmann her-
angezogen.58 Jungmann selbst hatte aber bereits in der fünften, vor kurzem

57 ARBUSOW, Liturgie und Geschichtsschreibung („Die Arbeit wurde am 2. Juli 1947 dem Göttinger
Mediaevisten-Abend und am 13. September 1947 einem Freundeskreise baltischer Historiker
vorgelegt.“), S. 88.

58 Vgl. GY, Interactions entre liturgies; ferner DERS., La papauté et le droit liturgique (mit einigen
Thesen zur päpstlichen Kapelle, s. dazu unten Kapitel I.7) und DERS., Les réformes liturgiques.
Auf Französisch erschien die 2. Auflage von Jungmanns Werk (Wien 1949) zwischen 1950 und
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nachgedruckten Auflage von 1965 deutlich auf die Rezeption in Italien hinge-
wiesen, und zwar weit über Lucca hinaus.59 Selbst so bedeutende Liturgiehis-
toriker wie Éric Palazzo greifen mitunter auf die unter großen Kriegsbeein-
trächtigungen zusammengetragenen Belege des frühen Jungmann zurück, ohne
dessen später bündig integrierte Forschungserträge der Nachkriegszeit und die
daran anschließenden Rekurse zu berücksichtigen.60 Da mittlerweile sogar
Kernbereiche der historischen Liturgiewissenschaft immer mehr auch von der
Kirchengeschichte, der allgemeinen Geschichtswissenschaft, verschiedenen
Philologien, der Kunstgeschichte und der Musikwissenschaft in den Blick ge-
nommen werden, fällt es immer schwerer, sämtliche einschlägigen aktuellen
Forschungen zu erfassen. Zugleich sind zahlreiche Quellen noch nicht er-
schlossen, von Editionen ganz zu schweigen. Selbst bei einer Fokussierung auf
die Petrus-Patrozinien im Sachsen der Salierzeit werden sich daher nicht alle
liturgischen Fragen abschließend klären, hingegen einige neue aufwerfen lassen.

Methodik, Quellen und Struktur dieser Arbeit

Um Historiographie, Hagiographie und Liturgie der Petrus-Patrozinien im
Sachsen der Salierzeit zu behandeln, gilt es zunächst einmal, diese Patrozinien
selbst zu eruieren. Als aussagekräftige Quellen dienen hierfür neben erzählen-
den Texten insbesondere Urkunden, Siegel, Münzen, Inschriften und Wappen.
Nach einer allgemeineren Darlegung der Bedeutung des Apostelfürsten Petrus
für Personen und Institutionen sowie deren Schriftzeugnisse (I.) sollen daher die
entsprechenden hilfswissenschaftlichen Methoden der Diplomatik, Sphragistik,
Numismatik, Epigraphik und Heraldik eingesetzt werden, um die näher zu
untersuchenden Patrozinien zu bestimmen (II.). Bei erzählenden und vielen
normativen Quellen besteht das methodische Hauptproblem darin, dass diese
einen Patron in der Regel bereits als allseits bekannt voraussetzen und sich für
die genaue Patrozinienbestimmung nur bedingt eignen. Am ehesten lassen noch
liturgische Texte die besondere Verehrung des Petrus an bestimmten Orten er-
kennen, doch da es sich ohnehin um einen in der hagiologischen Hierarchie
besonders hochrangigen und zudem noch höchst populären Heiligen handelt,
sagen Kultformen allein noch nichts über das tatsächliche Patrozinium aus. In
Urkunden hingegen fungieren die heiligen Patrone als explizit zu nennende
Gewährsleute. Die Forschung bezieht sich meist auf die Narratio von Königs-
und Kaiserdiplomen, in der neben den Anliegen der Petenten beiläufig oft auch
die Patrozinien mitgeteilt werden.61 Für das Selbstverständnis einer Institution

1953 in drei Bänden mit dem Titel „Missarum Sollemnia. Explication génétique de la messe
romaine“.

59 Vgl. JUNGMANN, Missarum Sollemnia, Bd. 1, S. 125–128 mit zahlreichenweiteren Beispielen, etwa
Ravenna. Vgl. dagegen in der zweiten Auflage S. 118–125.

60 PALAZZO, Rom, S. 278 f. mit Literatur auf S. 281 f.
61 So etwa JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 47 f.
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entscheidend sind aber deren eigene Urkunden. Hierbei gilt in bisherigen Un-
tersuchungen das Augenmerk wiederummeist der Arenga, da dieser Abschnitt
besonders aussagekräftig für die Eigenwahrnehmung und Selbstdarstellung
erscheint. Wird hier doch die allgemeine, meist religiöse Begründung des fol-
genden Rechtsvorgangs geschildert. Noch bedeutsamer für die Identifikation
von Patrozinien ist aber die Sanctio. Die in Forschung und Lehre häufig anzu-
treffenden Hinweise auf die Poenformel als Androhung negativer Folgen bei
Zuwiderhandlung verdecken den eigentlichen positiven Aspekt: die Sanktion
durch die Sanktität eigens aufgeführter Patroninnen und Patrone.62 Findet sich
die oder derHeilige, in diesemFall Petrus, auch auf demSiegel, so bietet die nach
der Sanctio folgende Corroboratio mit ihrer Siegelankündigung eine unmittel-
bare textliche Verbindung zum angehängten materiellen Beglaubigungsmittel.
Auf diese Weise werden die persönlichen Unterschriften von Aussteller und
Zeugen in Text und Bild vomHeiligen umrahmt. Die verschiedenenMaterialien
von Urkunde, Anbringung und Siegel heben zum einen die Bedeutungsunter-
schiede zwischen sprachlicher und dinglicher Darstellung des Heiligen hervor,
verdeutlichen zum anderen aber den gemeinsamen Bezugspunkt, den Heiligen,
sichtbar und begreiflich. Eine ähnliche BeweiskraftwieAbbildungen von Siegeln
haben auch jene von Münzen. Wappen und einzelne heraldische Elemente
zeugen im Sinne der dargestellten Zusammenhänge von Emblematik und
Symbolik, mitunter ebenfalls von spezifischer Heiligenverehrung. Schließlich
sind die in historiographischen, hagiographischen und liturgischen Schrift-
quellen begegnenden Nachweise durch epigraphische Zeugnisse zu ergänzen,
etwa Weiheinschriften.

Die hilfswissenschaftlich nachgewiesenen oder erschlossenen sächsischen
Petrus-Patrozinien sind anschließend hinsichtlich ihrer einschlägigen normati-
ven und narrativen Texte näher zu beleuchten – im Anschluss an bereits
grundlegende Studien zu allgemeinen Fragen der Historiographie63, Hagiogra-
phie64 und Liturgie65 (III.).

Angesichts der herausragenden Rolle, die in Historiographie, Hagiographie
und Liturgie der Petrus-Kathedralen derenNebenpatrone spielen, sollen diese in
ihrem Verhältnis zum Hauptpatron Petrus gesondert untersucht werden (IV.).

62 Vgl. neben den unten aufgeführten Quellen noch aus späterer Zeit etwa Westfälisches Urkun-
denbuch, Bd. 6 (1998), S. 1 f. Nr. 2 (Urkunde Thietmars von Minden, d.h. des hl. Dietmar von
Stromberg, 1185–1206), hier S. 2 (s. bes. die Formulierungen patronos beatum scilicet Petrum
apostolorum principem et sanctum Gorgonium martirem […] und auctoritate sancte trinitatis et beati
Petri apostoli ac nostra).

63 S. dazu etwa GOETZ, Geschichtsschreibung und Geschichtsbewusstsein; ALTHOFF, Causa scribi-
endi; sowie weitere einschlägige Veröffentlichungen von Hans-Werner Goetz und seinem
Schülerkreis (u.a. Fraesdorff und Scior, s. Literaturverzeichnis); vgl. auch zusammenfassend
DARTMANN, Die Rezeption der Frühgeschichte, S. 289 f. (Lit.).

64 Vgl. v.a. die Studien von Hedwig Röckelein.
65 Neben klassischen Veröffenltichungen von Browe, Eisenhofer, Jungmann und Baumstark sei

hier summarisch auf einige neue Ansätze bei Odenthal, Bärsch, Klöckener und Harald Bu-
chinger, ferner Hanns Peter Neuheuser, für Minden insbesondere auch auf Joanne Michelle
Pierce verwiesen.
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Verdrängten die neuen Ortsheiligen den Apostelfürsten, gesellten sie sich auf
gleicher Augenhöhe dazu oder ergänzten sie ihn lediglich auf einer unterge-
ordneten Ebene? Gab es Unterschiede zwischen den ehemals vor Ort wirkenden
Heiligen, etwa den Bremer Bischöfen, und den transferierten, etwa Kosmas und
Damian in Bremen, Gorgonius in Minden oder Crispin und Crispinian in Os-
nabrück? In welchem Verhältnis stehen dabei die Reliquien zu den zugehörigen
liturgischen, hagiographischen und historiographischen Texten? Welche Rolle
spielten persönliche Vorlieben einzelner Bischöfe, etwa die des Walram von
Naumburg für den heiligen Leonhard? Gab es spezifische Unterschiede zwi-
schen weiblichen und männlichen Heiligen? Abschließend gilt es, die einzelnen
Patrozinien in ihrer jeweiligen Eigenart zu würdigen (V.).
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I. Petrus. Ein Corpus, zwei Körper,
viele Korporationen

1. Petrus – Papsttum – Patrozinien. Die zwei Körper
des Apostelfürsten

Heilige haben zwei Körper: einen vergänglichen irdischen und einen verklärten
himmlischen Leib.66 Während der himmlische dem christlichen Glauben nach
erst mit der Auferstehung aller Leiber im Jüngsten Gericht in Erscheinung treten
wird,67 steht der irdische allen ihm begegnenden Menschen bereits im Diesseits
vor Augen: zu Lebzeiten wie jeder andere Mensch auch, nach seinem Tod und
seiner Erhebung zur Ehre der Altäre als herausragende Gestalt mit Vorbild- und
Fürbittfunktion. Das tugendhafte Beispiel einer heiligen Person erinnert an ihre
vergangenen geschichtlichen Leistungen, und ihre Wunder zeugen von per-
sönlicher Wirkmächtigkeit als Patronin oder Patron am Thron Gottes. Der bit-
tendeMensch erhofft sich LinderungundBehebung seiner irdischen Leiden oder
aber bestärkende Hilfe beim Versuch eines eigenen christlichen diesseitigen
Lebens mit konkreter Hoffnung auf das von den Heiligen bereits erreichte Jen-
seits.Wunder spielen oft schon zuLebzeiten derHeiligen eineRolle,werden aber
fast immer erst nachträglich aufgezeichnet und ereignen sich in noch viel grö-
ßerer Zahl nach deren himmelwärts strebendem Hinscheiden aus der unvoll-
kommenen Welt: an ihrem Grab, bei ihrer Translatio oder nach ihrer ortsunab-
hängigmöglichenAnrufung.Daher stellen dieMirakel außerhalb einerVita oder
als deren Anhang ebenso wie ein Translationsbericht eine eigenständige litera-
rische Gattung dar, selbst wenn bereits in der Lebensbeschreibung wichtige
Wunder erwähnt werden.68

Selbst kritisch gestimmte hochmittelalterliche Theologen halten ungeachtet
ihrer Zweifel an der Authentizität bestimmter Reliquien am grundsätzlichen
Konzept der zwei Körper fest. Guibert von Nogent (um 1055–1125) etwa setzt
sich in seinem Traktat De sanctis et eorum pigneribus ausführlich mit dieser Frage

66 Vgl. dazu etwaANGENENDT, Heilige undReliquien, S. 102–122 (Kapitel VIII.: „DieDoppelexistenz:
imHimmel und auf Erden“) sowie DERS., DerHeilige, S. 11–52; BECKER, DerHeilige unddasRecht,
in: ebd., 53–70; HATTENHAUER, Gottesfrieden und Heiligenverehrung, S. 39 f. (mit Betonung des
heiligen Patrons als Rechtssubjekt). Im Deutschen lässt sich zwischen „Leib“ und „Körper“
unterscheiden, worauf aber in der einschlägigen Literatur nicht immer geachtet wird. Dies zeigt
sich bereits bei der Übersetzung von KANTOROWICZ, The King’s Two Bodies, S. 7, Anmerkung der
Redaktion zur Übersetzung.

67 Zur Unterscheidung von Auferstehung (des Leibes) und ewigem Leben (der Seele) s. OTT,
Eschatologie, pass S. auch BYNUM, The Resurrection of the Body.

68 Vgl. HEINZELMANN, Translationsberichte; SIGNORI (Hg.), Heiliges Westfalen; RÖCKELEIN, Translatio
reliquiarum; BÖLLING, Heilige Bischöfe.



auseinander.69 Die Metaphorik der zwei Körper lässt sich dabei zumindest in-
direkt in seinem Sinne auf die Heiligen anwenden. Jesus Christus hat seiner
Auffassung nach drei Leiber, erstens seinen von Maria einst empfangenen und
geborenen, zweitens den in der Eucharistie unter der Gestalt von Brot undWein
präsenten und drittens seinen an der Rechten Gottvaters thronenden, entrückt
verklärten:

tria corpora habet deus. Erit itaque primo conceptum corpus ex Virgine,
secundo illud quod sub figura agitur in pane et calice, tertio quod impassibile,
immo glorificatum iam assidet paternae dexterae.70

Für Heilige bedeutet dies implizit, dass sie zumindest den verklärten Leib
mit Christus teilen, während ihr irdischer Leib, den sie laut Thiofrid von Ech-
ternach zu Lebzeiten bewusst gering schätzten,71 nach ihrem Ableben Wunder
wirkt – nicht aus sich selbst heraus, sondern aufgrund ihrer himmlischen Für-
sprache bei Christus. Es ist daher nur konsequent, dass im bedeutendsten, die
Gaben von Brot undWein in Leib und Blut Christi wandelnden Gebet der Messe
die wichtigsten Heiligen präsent sind: im Kanonabschnitt Communicantes vor
und im Abschnitt Nobis quoque peccatoribus nach dem konsekrierend gespro-
chenen und nachvollzogenen biblischen Einsetzungsbericht.72 Diese liturgische
Praxis sagt über das allgemeine Glaubenswissen und die gelebte Verehrungs-
wirklichkeit weit mehr aus als die oft bemühte Traktatliteratur.

Die liminale Zone zwischen Diesseits und Jenseits lässt sich daher nicht so
eng ziehen, wie einige mittelalterliche und moderne Modelle einflussreicher
Gelehrter es auf den ersten Blick nahe zu legen scheinen – weder in der schich-
tenübergreifend gelebten Frömmigkeitspraxis noch in der gelehrten Theologie
und Jurisprudenz. Bereits den spätantiken Kirchenvätern zufolge hat jede und
jeder Gläubige durch die sakramentale Einbindung in die Kirche Anteil am Leib
Christi:73 Die im 11. Jahrhundert beginnende Scholastik hat die Idee des corpus
mysticum philosophisch-theologisch vertieft und kanonistisch dogmatisiert.
Diese scholastische Durchdringung eines christlichen Glaubensinhaltes bildete
die entscheidende Grundlage für die von englischen Rechtsgelehrten der Frühen
Neuzeit entwickelte säkulare Vorstellung der zwei Körper des Königs, die Ernst
H. Kantorowicz für seine viel zitierte Studie über das mittelalterliche Königtum
bemüht hat: „The King’s two Bodies“74.

Für das 11. und frühe 12. Jahrhundert, in denen die Sphären von Regnum
und Sacerdotium erst neu verhandelt wurden und bei allen Einflüssen auf spä-
tere Legistik von rein säkularer Rechtstheorie jedenfalls noch keine Rede sein

69 Guibert deNogent, De sanctis et eorumpigneribus. S. dazu etwaFUCHS, Zeichen undWunder bei
Guibert von Nogent.

70 Guibert de Nogent, De pigneribus (2): De corpore Domini bipertito, Z. 905–908 (S. 137).
71 Vgl. Thiofrid von Echternach, Flores epitaphii sanctorum, pass., etwa II, Z. 9–14 (S. 12).
72 Vgl. Missale Romanum, S. 182–285 (Nr. 1510 auf S. 342 und Nr. 1525 auf S. 345).
73 S. dazu etwa FINKENZELLER, Die Lehre von den Sakramenten; BETZ, Die Eucharistie als sakra-

mentale Gegenwart; FERRARI, Die Wende zum Körper, S. 272.
74 KANTOROWICZ, The King’s Two Bodies.
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kann,75 sind andere Maßstäbe anzusetzten. Selbstverständlich zeigen schon ka-
rolingische Herrscher Tendenzen zu einer transpersonalen Herrschaft, wie sie
Kantorowicz für das ausgehende Hoch- und Spätmittelalter, vor allem in Eng-
land, vor Augen standen.76 In letzter Konsequenz hatten aber alle teleologischen
Überlegungen des Früh- und beginnenden Hochmittelalters eine eschatologi-
sche Dimension. Sie waren daher mit den säkularisiernden Tendenzen späterer
Jahrhunderte nicht vergleichbar. Anstelle des Königs oder vergleichbarer Re-
genten vermochten noch der himmlische Herrscher und seine Heiligen dauer-
hafte Sicherheit zu gewähren, in Raum und Zeit. Reliquien generierten heilige
Orte, bewirkten in Sachsen sogar die Verlegung eines Bischofssitzes von Elze
nach Hildesheim.77 Sie hatten aber auch eine zeitliche, mitunter ortsübergrei-
fende Dimension: Angesichts der bleibenden Wundertätigkeit nicht nur der je-
weiligen Person, sondern auch einzelner Partikel von Heiligen, bildeten die
sterblichen Überreste so etwas wie eine Antizipation der ersehnten himmlischen
Vollendung und ermöglichten den Gläubigen, bereits im Diesseits Abhilfe von
Leiden und Ungewissheiten zu erhalten. Reliquien fungierten somit als ein
machtvolles Medium zwischen Himmel und Erde, streitender und triumphie-
render Kirche. In diesem Sinne haben einige Heilige nicht nur einen noch irdi-
schen und einen dereinst verklärten Leib – sie haben bereits im Diesseits zwei
Körper: einen verstorbenen, jedoch weiter wirksamen, und einen als Teil des
corpus mysticum organisierten institutionellen.78 Bezieht man dieses Modell wie
das des Kantorowicz allein auf das Diesseits, so stellt es dessen Inhalt gleichsam
auf den Kopf.Während in der Theorie des Kantorowicz der konkrete Körper des
lebenden Königs stirbt und der zweite, der des Königtums, dauerhaft bleibt,
verhält es sich bei den zwei Körpern des Heiligen genau umgekehrt: Der ver-
gängliche irdische bleibt, doch die darauf Bezug nehmenden Institutionen wie
etwaKirchen oder klerikale und kommunale Korporationen und deren jeweilige
Repräsentanten können durchaus wechseln.

Unter allen Heiligen nimmt Petrus eine besondere Stellung ein – im Kreis der
Apostel und Jünger Jesu der leibhaftige Simon, genannt „der Fels“, im Kreis der
Bischöfe und Gläubigen der ihn repräsentierende jeweilige Papst.79 Petrus er-
scheint in jedem eucharistischen Hochgebet des Westens gleich nach der Got-
tesmutter, die den Leib Christi selbst geboren hat, an erster Stelle.80Damit wurde

75 S. dazu STRUVE, Die Salier und das römische Recht, der erste Formen säkularer Auffassungen
nachweist.

76 S. dazu STAUBACH, Rex christianus.
77 Vgl. STREICH, Burg und Kirche, S. 81 f.; GRAF, Peterskirchen in Sachsen, S. 36 Anm. 63.
78 Dem entspricht implizit auch die Differenzierung Gert Melvilles zwischen einer symbolischen

und einer pragmatischen Funktion des Heiligen: Die symbolische betrifft etwa die (diesseitige,
irdische) Verwendung in Siegeln, die pragmatische die Anrufung des (jenseitigen, himmlischen)
Heiligen im Gebet. Herrn Melville sei an dieser Stelle für seine bestärkend erweiternden Hin-
weise nach meinem Vortrag in Dresden am 23. Mai 2012 herzlich gedankt.

79 PARAVICINI BAGLIANI, Il potere del Papa; DERS., Il corpo del papa (dt.: Der Leib des Papstes); BÖLLING,
Die zwei Körper des Apostelfürsten, S. 161–172.

80 Vgl. Missale Romanum, S. 182 (Nr. 1510 auf S. 342).
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er tagtäglich an unzähligen Orten gleichermaßen sakramental ins Gebet ge-
nommen. In kirchenrechtlich-ekklesiologischer Hinsicht bildetete er die ent-
scheidende Grundlage des bedeutendsten Bischofs. Die Lehre von der aposto-
lischen Sukzession bezog sich zwar keineswegs nur beim Papsttum auf einen
einzelnen Apostel, wie gelegentlich in der Forschung behauptet wird.81Doch die
Schiedsrichterfunktion des Bischofs von Rom bei Streitfragen und daraus re-
sultierende eigene Festlegungen ließen das Papsttum zur entscheidenen lehr-
amtlichen Autorität der westlichen Welt werden. Die für den Bereich des ka-
nonischen Rechts aufgestellte Reskripttheorie lässt sich in analoger Weise auch
für den Bereich der Liturgie formulieren: Anfragen schufen Experten, Expertisen
und schließlich eine gefragte, weil zunehmend informierte, kompetente und
somit überregional akzeptierte Institution.82

Bereits in antiken Zeugnissen erscheint der Papst als alleiniger Nachfolger
Petri – so im ersten Clemensbrief und im Liber Pontificalis.83 Leo I., einflussrei-
ches Vorbild des Reformpapstes Leo IX., prägte den Begriff des „unwürdigen
Erben“ (indignus haeres beati Petri)84. Dieser neue Wortgebrauch besaß funda-
mentale Bedeutung. Biblische Belege ließen sich für eine entsprechende Erb-
schaft Petri nicht beibringen. Dieses Modell knüpfte hingegen anWorte Jesu zur
besonderen Nachfolge und Stellvertreterschaft Petri an. Die Evangelien berich-
ten von drei zentralen Beauftragungen Petri durch Christus, die von den Re-
formpäpsten des 11. und frühen 12. Jahrhunderts immer wieder aufgegriffen
werden sollten85: Matthäus erwähnt ausführlich die vorösterliche Übertragung
von Kirchenleitung und Schlüsselgewalt (16, 18 f.), Lukas die gleichsam österli-
che, beim letzten Abendmahl geäußerte Aufforderung, zukünftig die Brüder im
Glauben zu stärken (22, 31 f.), und Johannes im Epilog die dreimalige nach-

81 SEIBERT, Amt, Autorität, Diözesanausbau, S. 86.
82 Vgl. BÖLLING, Zur Erneuerung der Liturgie, S. 138–140 (Lit.). Die durch die Reskripttheorie ge-

setzten Grenzen päpstlicher „Personalpolitik“ räumt sogar einer der deutlichsten Verfechter
weitreichender päpstlicher Machtmöglichkeiten ein: FELTEN, Päpstliche Personalpolitik (Lit).

83 ULLMANN, Kurze Geschichte des Papsttums, S. 10 f.; s. auch DERS., The growth of papal govern-
ment; UBL, DerMehrwert der päpstlichen Schlüsselgewalt, S. 189–191. Zur Baugestalt vonAlt-St.
Peter laut Liber Pontificalis s. auch MCKITTERICK, The representation of Old Saint Peter’s basilica.

84 ULLMANN, KurzeGeschichte des Papsttums, S. 16 f. Der Grundgedanke des Erben geht bereits auf
Papst Siricius († 399) zurück; vgl. ebd. S. 8 f. und unten Anm. 87.

85 Vgl. dazu MACCARRONE, I fondamenti „petrini“, aber auch die weiteren Beiträge des Sammel-
bandes von Alphons Maria STICKLER u.a. (Hgg.), La Riforma Gregoriana. Der propäpstliche,
reformorientierte Kanonist Placidus vonNonantola wählt allerdings eine andere als die biblisch
bezeugte Abfolge der Beauftragungen des Petrus ohne Berücksichtigung von vor- und nach-
österlicher Dimension, wie es für die moderne Exegese grundlegend ist: Für ihn ist der Glaube
nach Lukas 22, 31 f. die Voraussetzung für die Übertragung der Schlüsselgewalt nach Matthäus
16, 19; vgl. UBL, Der Mehrwert der päpstlichen Schlüsselgewalt, und BUSCH, Vom einordnenden
Sammeln, S. 250 mit Anm. 31–33; zu Deusdedit († 1098/99), Alger von Lüttich († vor 1145) und
Bonizo von Sutri († um 1095) s. ebd. S. 251–255. Busch folgt in seiner äußert kenntnisreichen
Studie seinemGewährsmann Placidus allerdings zu sehr, wenn ermit Blick auf Johannes 21, 15–
17 Simon als „also den späteren Petrus“ bezeichnet. Denn zum einen wird im Johannes-Evan-
geliumSimonbereits bei seiner Berufung zum Jünger als Kephas bezeichnet (vgl. obenAnm. 199
und 425), und zum anderen geht auch die vorösterliche Kephas-Stelle des Matthäus-Evangeli-
ums der nachösterlichen des Johannes-Anhangs zeitlich wie kanonisch-textlich voraus.
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österliche Weisung, Christi Lämmer zu weiden (21, 15–17). In der Apostelge-
schichte hält Petrus der jungen Kirche die ekklesiologisch entscheidende
Pfingstpredigt und begegnet auch sonst regelmäßig in der Funktion eines
Sprechers.86Umdas Verhältnis zwischen Christus und Petrus zu klären, standen
exegetische Untersuchungsmethoden zur Verfügung, doch die Frage der
Nachfolge Petri erheischte eine weltimmanente juridische Lösung. Papst Leo I.
nutzte dazu in Anlehnung an seinen Vorgänger Siricius87 das römische Erbrecht,
in dem beim Antritt eines Erbes die Ansprüche und Verpflichtungen des Erb-
lassers übernommen wurden. Auf das Papsttum bezogen bedeutete dies nun
erstens, dass der Papst Petrus rechtlich gleichgesetzt wurde, zweitens jeder
einzelne Papst als direkter Erbe Petri und nicht der seines oder eines anderen
Vorgängers fungierte und drittens Person undAmt des jeweiligen Papstes streng
voneinander zu unterscheiden waren.88 Noch deutlicher als Leo IX. griff Gregor
VII. diesenGrundsatz auf undwandte ihn gezielt an.89 Persönliche Verfehlungen
konnten demnach das Papsttum in seinen Grundfesten ebensowenig gefährden
wie nach Augustinus sündiges Verhalten eines Priesters die Gültigkeit der von
ihm gespendeten Sakramente. Daher vermochte weder die im 11. Jahrhundert
aufkommende Frage nach der Validität simonistisch verliehener Ämter und
Weihehandlungen90 noch die persönliche Hinfälligkeit eines Pontifex91 den Pri-
mat anzufechten. Ganz im Gegenteil wies Petrus Damiani in seinem Traktat De
brevitate pontificum Romanorum von 1064 eigens darauf hin, Petrus allein könne
die Amtszeit eines vollen Vierteljahrhunderts aufweisen, die exakt 1000 Jahre
zuvor zu Ende gegangen sei.92 Entsprechendes galt für die Frage sakramentaler
wie jurisdiktioneller Gültigkeit. Vor dem Hintergrund der dargelegten petrini-
schen Erbtheorie Leos I. konnte Petrus Damiani ungeachtet der Umstände ei-
niger zurückliegender Papstwahlen rückhaltlos in die Offensive gehen, wenn er

86 Vgl. die verschiedenen Nachweise bei PESCH, Die biblischen Grundlagen des Primats. S. auch
FELDMEIER, Der erste Brief des Petrus, S. 32 f. S. hierzu auch BLÜMER, Zur Überlieferung der
Apostelgeschichte.

87 Siricius (384–399 amtierend), der unmittelbare Nachfolger von Papst Damasus, verwendete
offenbar erstmals explizit den Gedanken der Erbschaft Petri durch die Päpste; vgl. UBL, Der
Mehrwert der päpstlichen Schlüsselgewalt, S. 196mitAnm. 26, vor Leo I. dannnoch aufgegriffen
durch Zosismus I. und Bonifaz I.; s. ebd. S. 197 mit Anm. 31.

88 Vgl. ULLMANN, Kurze Geschichte des Papsttums, S. 16 f.; UBL, Der Mehrwert der päpstlichen
Schlüsselgewalt, S. 197 f.

89 Vgl. MACCARRONE, I fondamenti „petrini“, S. 57 f. (zu Leo I.) und S. 95 f. (zur Rezeption durch
GregorVII.). ZurDiskussion, inwieweit dieGedanken der Reformpäpste neu oder aber lediglich
pointierte Ausformulierungen ältester Ansprüche darstellen s. SCHIEFFER, Motu proprio, S. 32–34
und 38–40.S. auch UBL, Der Mehrwert der päpstlichen Schlüsselgewalt, S. 207–209.

90 Darauf verweist zu Recht FRENZ, Das Papsttum imMittelalter, S. 27, der aber ansonsten vielfach
auf veraltete Forschungsliteratur zurückgreift und insgesamt die päpstlichen und kurialen Re-
formversuche des Hochmittelalters einseitig negativ als Ausdrucksformen machtpolitischen
Kalküls bewertet.

91 Vgl. PARAVICINI BAGLIANI, Il corpo del papa.
92 Ebd. 7–11; DERS., Il corpo del papa come legittimazione, S. 43–54.
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den Mailändern aufzeigte, welche Folgen bei einer Aberkennung simonistisch
und nikolaitistisch vollzogener Weihen zu erwarten wären.93

Entscheidend war hier offenbar die Frage der Obödienz, weniger die des
sakramentalen Vollzugs selbst: Die kanonisch verbindliche päpstliche Direktive
setzte neues Recht und heilte verfahrenstechnische Unvollkommenheiten der
eigenen Vergangenheit. Dabei spielte die Beziehung der Päpste zum heiligen
Petrus eine zentrale Rolle. Wie bereits Leo I. so verehrte auch Gregor VII. den
Apostelfürsten in besonderem Maße, offenbar sogar in einer bis dahin und
seither einmaligen Weise.94

Die exegetisch-juridische Grundlage, auf der das Papsttum in Zeiten von – an-
geblicher95 – frühmittelalterlicher „Pornokratie“ und spätmittelalterlicher per-
sönlicher Prunkentfaltung bestehen konnte,96 hatte daher durchaus eine sakra-
mentaltheologische Vorlage. Dochwährend der Bischof vonRom sich in der ihm
gespendeten Weihe keineswegs von seinen bischöflichen Mitbrüdern unter-
schied und unterscheidet, erlaubte die kanonistische Leitidee der zwei Körper
die Entfaltung des Primats und den Gedanken einer Papstkirche als juristischer
Person, wie sie spätestens Gregor VII. propagierte.97

Der zweite, institutionelle Körper des Petrus war somit rechtlich gesichert.
Gerade weil das Papsttum keine legitime dynastische Erbfolge kennt, stand das
auf dem römischen Recht fußende Modell einer kanonistisch geregelten spiri-
tuellen Nachfolge zur Verfügung. Eine solche Sichtweise entbehrte auch neu-
testamentlich-biblischer Vorbilder nicht: War nicht der Stammbaum Jesu, die
Wurzel Jesse, selbst letztlich eine Form geistlicher Genealogie? Theologischer
Streitpunkt bis ins Frühmittelalter jedenfalls war nicht, ob Jesses Nachfahre Jo-
seph, der Verlobte Mariens, Jesus adoptiert habe, sondern ob ein eigenständiger
Adoptionsvorgang durch Gottvater erfolgt sei.98 Die am Beginn des Matthäus-

93 Die Briefe des Petrus Damiani, Bd. 2, hg. von Reindel (MGH Epp. DK 4,2), Nr. 65, S. 228–247.
Dazu insbesondere ZEY, Die Augen des Papstes, S. 85 mit Anm. 27.

94 MACCARRONE, I fondamenti „petrini“, S. 72 f. (zur Rezeption Leos I. durch Gregor VII.) und S. 85–
122 (zu Gregors VII. eigenem Konzept). Zur Person s. auch BLUMENTHAL, Gregor VII.; SCHIEFFER,
Papst Gregor VII.; THIER, Art. Gregor VII.; JOHRENDT, Gregor VII.

95 Kritik an gängigen Darstellungen zum Regiment der Marozia äußert zu Recht ZIMMERMANN, in:
LThK3 6, S. 1412. S. hierzu bereits FICHTENAU, Lebensordnungen, S. 146 f. mit Anm. 65, sowie
ausführlich SCHOLZ, Die Päpste, S. 243–251.

96 So jedenfalls ULLMANN, Kurze Geschichte des Papsttums, S. 17 und – anhand konkreter Beispiele
institutionalisierter, personunabhängiger Kontinuität in päpstlicher Verwaltung und Urkun-
denausstellung – S. 113f.

97 Vgl. ULLMANN, The growth of papal government, kritisiert von KEMPF, Die päpstliche Gewalt,
wiederum erwidert von ULLMANN, Über eine kanonistische Vorlage. Tellenbach wendet sich
gegen den scharfen Ton Ullmanns in dessen Erwiderung auf die Kritik des Jesuiten Kempf
(ULLMANN, Rez.: Saggi storici, S. 624), gibt demGelehrten aus Cambridge aber in der Sache recht;
vgl. TELLENBACH, Die westliche Kirche, S. F 271f. Anm. 14 und 17; anders SCHATZ, Der päpstliche
Primat, S. 108 mit Anm. 3, der seinem jesuitischenMitbruder Kempf behutsam („m.E.“), jedoch
wenig überzeugend folgt. Zu Ullmanns grundlegender Vorstellung einer fortwährenden ‚Ent-
faltung der Idee von Recht und Gesetz in Raum und Zeit‘ s. REXROTH, Meistererzählungen, S. 5 f.

98 GRILLMEIER, Art. Adoptianismus, in: LThK3 1, Sp. 165–167.
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Evangeliums dargelegte Virga Jesse hat sich demgegenüber weitgehend unan-
gefochten behaupten können und ist überdies zu einem verbreiteten, höchst
beliebten Bildmotiv geworden.99 Darüber hinaus bezeichnete Christus im Un-
terschied zu seinen Blutsverwandten seine Jüngerinnen und Jünger als „wahre
Verwandte“ – die Grundlage geistlicher Verwandtschaft im Mittelalter.100 Ad-
option ist letztlich bis zum heutigen Tag keine Frage des biologischen Ver-
wandtschaftsgrades, sondern ein formaler Rechtsvorgang mit neuen beidersei-
tigen Pflichten und Rechten. Vergleichbares gilt für Amt und Aufgabe des
Papsttums, das über die apostolische Sukzession seine einmalige Bezogenheit
auf den Apostel Petrus legitimiert.101 Die Reformpäpste knüpften an diese Tra-
dition an, vertieften und erweiterten sie.102

Es wäre aber verfehlt, geistliche und natürliche Verwandtschaft gegenein-
ander auszuspielen, auch wenn entsprechende Bibelstellen dies nahezulegen
scheinen, zumindest für die zur besonderen Nachfolge entschlossenen Religio-
sen und Kleriker.103 Zwar ist die Vorstellung vom „ottonisch-salischen Reichs-
kirchensystem“ nicht haltbar104 – der priesterliche Pflichtzölibat lässt sich also
nicht mit weltlichen Herrschaftsstrukturen erklären.105 Gleichwohl war das
Papsttum in derwestlichenHemisphäre ein gefragter Partner für die Umsetzung
politischer Ziele. Papst Stephan II. half durch seine zeremonial nach alttesta-
mentlichem Vorbild gestaltete, sakramentaltheologisch jedoch aus der Firmung
abgeleitete Königssalbung106 den Karolingern, die zwar getauften, doch dynas-
tisch auf ein pagan-mythisches Meerungeheuer zurückgeführten Merowinger
abzulösen.107 Damit war zwar die entscheidende Grundlage für ein Sakralkö-
nigtum geschaffen – vom christlichen Rex der Karolinger bis hin zumGesalbten

99 THOMAS, Art. Wurzel Jesse, in: LCI 4, Sp. 549–558.
100 S. dazu ausführlich, wenn auch ohne Hinweise auf die zugrunde liegenden biblischen Tradi-

tionen, JUSSEN, Künstliche und natürliche Verwandtschaft; DERS., Perspektiven der Verwandt-
schaftsforschung (Lit.).

101 S. dazu JAVIERRE, Successione apostolica e Successione primaziale, S. 70–74, zumHochmittelalter
vor allem S. 75f.

102 Vgl. MACCARRONE, La teologia del primato romano, S. 541–670 (Quellen und Lit.).
103 Vgl. Matthäus 12, 46–50 (Vulg. und, besonders für die liturgisch-musikalischen Texte, Vetus

Latina bzw. Itala).
104 Vgl. REUTER, The ʻimperial church systemʼ gegenüber SANTIFALLER, Zur Geschichte, und FLECKEN-

STEIN, Die Hofkapelle der deutschen Könige, und vermittelnd SCHIEFFER, Der ottonische Reichs-
episkopat.Auf die enge personelleVerbindungzwischenkaiserlich-königlicherKapelle undden
Domkapiteln sowie Bischofsstühlen hat in seinen grundlegenden prosopographischen Studien
bereits Hans-Walter Klewitz hingewiesen; vgl. KLEWITZ, Cancellaria, sowie DERS., Königtum,
Hofkapelle und Domkapitel.

105 Anders, auf älterer Forschungsgrundlage basierend, freilich FRENZ, Das Papsttum.
106 S. dazu ANGENENDT, Rex et sacerdos, sowie DERS., Pippins Königserhebung. Der Bezug zumAlten

Testament war aber wohl insbesondere für zeitgenössische Beobachter – in der symbolischen
Außenwirkung – bedeutend, wenngleich in der theologischen Binnenreflexion kein neues Sa-
krament geschaffen wurde. Zum Verhältnis von Wahl und Weihe und den damit einherge-
henden kontroverstheologisch insipirierten, mitunter auch kulturkampfbedingten Diskussio-
nen s. SCHLESINGER, Erbfolge und Wahl; STAUBACH, Art. Königtum, Sp. 333–345.

107 ULLMANN, Kurze Geschichte des Papsttums, S. 67–69; BECHER, Chlodwig I., S. 116mit Anm. 20–22.
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Gottes („Christ de Dieu“) späterer westfränkischer Prägung.108 Eine Legitima-
tion durch dynastische Rückverweise, wie sie im islamischen Kulturraum be-
gegnet,109 hat es aber nicht gegeben. Lediglich auf die Taufe des Merowingers
Chlodwig und die Weihe Pippins zum König und Karls zum Kaiser konnte
Bezug genommen werden.110 Während etwa Umayyaden, Abbasiden und Ali-
den, (Proto‐) Sunniten wie (Proto‐) Schiiten, im wechselseitigen Wettstreit ver-
suchten, die eigene Familie in die Erbfolge des Propheten Muhammad zu set-
zen,111 bauten die christlichen Herrscher des Westens auf das Papsttum. Wie im
islamischenKulturraumdasArabisch, sowar imwestlich-christlichen das Latein
zur lingua franca, in Liturgie und kirchenamtlichem Bibeltext sogar ebenfalls zur
lingua sacra geworden. Die christlichen Könige griffen daher auf gebildete Kle-
riker zurück, und noch ehe Kanzleien institutionell nachweisbar sind, wirkten
Erzbischöfe als ihre Kanzler.112 Apostolische Sukzession schloss bischöfliche
Erbfolge zwar aus, unterstützte aber gerade dadurch die weltlichen Verwal-
tungen des Westens. Umgekehrt wirkten diese durch ihre mit Geistlichen be-
stückten Institutionen von Kapelle und Kanzlei ihrerseits reformfördernd auf
das Papsttum ein.113 Die eingangs erwähnte Lehre des Paulus von der Kirche als
Körperschaft, als Corpus Christi, corpus mysticum114, erfuhr hier ihre petrinisch
spezifizierte Erfüllung. Vor diesem Hintergrund war auch die nachträgliche
Bestätigung des Papstes durch das Papstwahldekret von 1059 möglich. So
kommentierte Petrus Damiani die erstmals außerhalb Roms und ohne Römer
erfolgte, nachträglich auch für die Zukunft als maßgeblich erklärte Wahl Niko-
laus’ II. (1059–1061) folgendermaßen: Der heilige Petrus habe ‚den Papst‘ – als
gewissermaßen transpersonale Institution – bei dessen Flucht aus Rom, das jener
unsägliche Simon Magus wie ein Amt durch Geldgeschäfte an sich gerissen
habe, begleitet und an sich gezogen, umallen unmissverständlich zu zeigen, dass
dort bei dem Papst die römische Kirche sei:

Nunc etiam cum Simon ille […] Romanam urbem velut officium sibi per
monetarios pestiferae negotiationis usurpat, quo vos Petrus vobiscum fugiens
attrahit, illic esse Romanam ecclesiam omnibus indubitanter ostendit.115

Petrus Venerabilis griff dann in einem Brief an Innozenz II. auf Verse des
antiken Dichters Lukan zurück, um die Übetragung der Kirchenleitung auf die
Papstresidenz zu veranschaulichen:

108 STAUBACH, Art. Königtum.
109 Vgl. DREWS /HÖFERT, Monarchische Herrschaftsformen, S. 229–244.
110 S. dazu etwa SCHOLZ, Die Päpste, S. 126–135.
111 Vgl. DREWS/HÖFERT (ebd.) 239–244; s. auch DREWS., Die Karolinger und die Abbasiden, S. 102–146,

vor allem S. 123 f.
112 STAUBACH, Art. Königtum, Sp. 333–345.
113 S. dazu ausführlich unten Kapitel I.7.
114 KANTOROWICZ, Die zweiKörper, S. 206–217; vgl.ULLMANN, KurzeGeschichte des Papsttums, S. 138.
115 Migne, PL, 145, col. 443; vgl. MACCARRONE, Ubi est papa, ibi est Roma, S. 1152 mit Anm. 46. Zur

apokryphen, im Mittelalter ebenfalls einflussreichen Überlieferung bezüglich Simon Magus s.
ZWIERLEIN, Petrus in Rom, S. 36–74.
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Veiosque habitante Camillo
Illic Roma fuit.116

Auch wenn diese Aussagen des Petrus Venerabilis und des Petrus Damiani
keinen unmittelbaren Einfluss auf die spätere kanonistische Entwicklung ge-
nommen haben mögen,117 begegnet der Grundgedanke eines ortsunabhängig
Petrus vertretenden Papsttums nicht von ungefähr in der Zeit des Reform-
papsttums.118

Doch nicht nur zwischen Rom und Reich gab es einige für beide Seiten
nachhaltige Entwicklungen. Da nicht die Päpste selbst, sondern der heilige Pe-
trus als juristische Person von Lehnsverhältnissen fungierte, und dies sogar auch
unabhängig von der Materialität seiner Reliquien, konnte der Pontifex auch als
geistlich-weltlicher Lehnsherr in Vertretung des Apostelfürsten agieren. 1059
bedachte Nikolaus II. auf diese Weise die Normannen mit Süditalien und später
Gregor VII. den Sohn des aus Russland vertriebenen Herrschers Isjaslaw mit
dem Großfürstentum Kiew.119 Der Normannenherzog Robert Guiscard be-
trachtete dem Zeugnis des Amatus von Montecassino zufolge den Papst als
Stellvertreter der Apostelfürsten Petrus und Paulus, denen „alle Reiche der Welt
unterworfen“ seien, so dass er dem Salier Heinrich IV. gegenüber zwar „unter-
tan“ sein werde, „aber immer unter Vorbehalt der Treue gegenüber der Kir-
che.“120

Die Besonderheiten der römischen Kirchenorganisation ermöglichten dem
Papst darüber hinaus seit frühester Zeit, an seiner statt Legaten zu entsenden.
Bereits auf dem Konzil von Chalzedon von 451 verlas am 10. Oktober ein Ge-
sandter Leos I. dessen „Dogmatischen Brief“, worauf ihmbeschiedenwurde, der
heilige Petrus habe durch den Papst gesprochen.121 Unter Leo IX. konnte ein
solcher Legat schließlich nach offiziellem Recht den Papst selbst verkörpern.122

Alexander II. nennt 1063 Petrus Damiani sein Auge.123 Gregor VII. sah in seinen
Legaten die regnum und sacerdotium wiedergebenden Augen des corpus ecclesiae
und Stellvertreter nicht nur seiner selbst, sondern des heiligen Petrus höchst-
persönlich.124 Paschalis II. schließlich bezeichnete seinen Gesandten als Glied des
höchsten Hauptes und Auge der Kirche (summi capitis membrum et ecclesiae ocu-
lum).125

116 Lukan, Pharsalia, Vers 28 f., reziepiert von Petrus venerabilis, Migne, PL 189, col. 66, ep. I,1; vgl.
SANFORD, Quotations from Lucan, S. 16; MACCARRONE, Ubi est papa, ibi est Roma, ebd. Zur weiteren
Entwicklung zum vicarius Christi s. WILKS, The Problem of Sovereignty, S. 331–407.

117 MACCARRONE, Ubi est papa, ibi est Roma, S. 1152 mit Anm. 46.
118 Ebd.; vor allem mit Blick auf Frankreich – rund zwei Jahrhunderte vor der dauerhafteren

Übersiedlung nach Avignon – auch GROßE, Ubi papa, ibi Roma.
119 Vgl. ULLMANN, Kurze Geschichte des Papsttums, S. 129 und 140.
120 BROEKMANN, Wegbereiter neuer ‚Staatlichkeit‘, S. 251 f. mit Anm. 22.
121 ULLMANN, Kurze Geschichte des Papsttums, S. 21.
122 Ebd. S. 122 (zu Gregor VII.).
123 ZEY, Die Augen des Papstes, S. 81 f.
124 Ebd. S. 87 mit Anm. 33–35 und S. 108 mit Anm. 104.
125 Ebd. S. 95mitAnm. 62. VONES, Päpstlicher Legat, betont gegenüber Rudolf Schieffer undClaudia

Zey das eigenmächtigeVorgehen des Kardinallegaten undMarseiller Abtes Richard vonMillau.
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Doch nicht nur einzelne kuriale Instanzen, Würdenträger und Legaten, sondern
letztlich sämtliche Metropoliten repräsentierten den Papst – zumindest in ihrer
jeweiligen Kirchenprovinz, das heißt in ihrem Erzbistum und den angeglieder-
ten Suffraganbistümern. Vom Nachfolger des heiligen Petrus erhielten sie –wie
noch heute – dessen spezifisches Amtszeichen: sein Pallium.126 Das hochmittel-
alterliche Sachsen nahm hier – nicht zuletzt wegen einflussreicher Vertreter wie
des genannten Adalbert – eine Vorreiterrolle ein: So schrieb Paschalis II. einem
bisher nicht näher bestimmten Erzbischof, die Metropoliten aus so fernen Re-
gionen wie Sachsen und Dänemark schickten ihre Legaten nicht nur alle drei
Jahre, sondern jährlich zum ad-limina-Besuch nach Rom.127 Ein so bedeutender
Erzbischof wie etwa Adalbert von Bremen, der sein Pallium 1044 von Papst
Benedikt IX. erhielt,128 vertrat den Papst gleich in zweifacher Hinsicht: zum einen
als dessen Legat inNordeuropa, zumanderen als dessen Repräsentant innerhalb
der norddeutschen Kirchenprovinz. Verpflichtend wurde die päpstliche Über-
gabe des Palliums an die Erzbischöfe im Jahre 1063 durch Alexander II. einge-
führt, wie zum einen der erwähnte Brief an den Patriarchen von Aquilieia
zeigt,129 zum anderen ein Brief der Kardinalbischöfe an die Kaiserin Agnes.130

Diese Praxis gilt als Ausgangspunkt der bis in die Gegenwart gültigen Ver-
pflichtung sämtlicher römisch-katholischer Bischöfe zum regelmäßigen ad-limi-
na-Besuch des Papstes, hat ihren Ursprung aber in der visitatio ad limina aposto-
lorum.131 Dabei war der ad-limina-Besuch wie auch die Verleihung des Palliums
an das Petrusgrab gebunden: Mit dem Papst wurden auch die Apostelgräber
besucht, und die Metropoliten erhielten mit dem päpstlichen Pallium ein Para-
ment, dessen Wolle am Tag der heiligen Agnes vom Papst persönlich gesegnet
worden war und darüber hinaus eine petrinische Berührungsreliquie darstellte:
Durch die sogenannte Palliennische in der Confessio wurden sämtliche Pallien
vor ihrer Übergabe in das Petrusgrab eingelassen.132 Innozenz IV. (1243–1254)
identifizierte die limites apostolorum, offenbar ein Ersatzbegriff für limina aposto-
lorum, mit dem Ort, an dem der Papst sich aufhält,133 und im Pontifikale des

126 S. dazu JOHRENDT, Papsttum und Landeskirchen, S. 62–64. Zur Überlieferungschance von Palli-
umurkunden ebd. S. 17 mit Anm. 50.

127 Vgl. Decretales Gregorianae, X, 1, 6, 4, in: Corpus iuris canonici (ed. FRIEDBERG), 2, col. 49 f.;
MACCARRONE, Ubi est papa, ibi est Roma, S. 1140 mit Anm. 15 (Lit.).

128 Regesten der Erzbischöfe von Bremen, I, S. 54; ZIMMERMANN (Bearb.), Papsturkunden, Nr. †617,
der ungeachtet der gefälschten Urkunde an der historiographisch gesicherten Echtheit der
Verleihung festhält und überzeugend für den frühen TerminMärz 1044 statt – ebenso denkbar –
März 1045 plädiert.

129 LOEWENFELD, Epistolae pontificum , Nr. 76, S. 41.
130 Petrus Damiani, Epistolae, VII, 4 (Migne, PL 144, col. 442); vgl. hierzu und zur voraufgehenden

Anm. MACCARRONE, Ubi est papa, ibi est Roma, S. 1140, Anm. 14.
131 MACCARRONE, Ubi est papa, ibi est Roma, S. 1137–1141; DERS., Il pellegrinaggio a S. Pietro.
132 WETZSTEIN, Wie die urbs zum orbiswurde, S. 65 (Lit.). Dementsprechendwurde das Pallium auch

an den Tagen derHeiligen getragen, deren Reliquien in der betreffendenKirche verehrtwurden.
S. dazu JOHRENDT, Papsttum und Landeskirchen, S. 65 mit Anm. 56.

133 Innozenz IV., Apparatus in quinque libros decretalium, Venedig 1578, fol. 117a, Glosse zu X, 2,
24, 4 ad verbumApostolorum: [Apostolorum] scilicet Petri et Pauli. Apostolorum autem limites ibi esse
intelliguntur, ubi papa est. Quod sic exponi debeat, patet ex eo quod sequitur, scilicet nisi absolvatur per
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Durandus, dem entscheidendenVorläufer des in der gesamtenNeuzeut gültigen
posttridentischen Pontifikales von 1595/96, wird der Altar, von dem das Pallium
zu nehmen ist, nicht mehr eindeutig als der des heiligen Petrus spezifiziert.134

Hier erreicht die vomReformpapsstum vorangetrageneOrtsunabhängigkeit der
Päpste135 ihre letzte liturgische Vervollkommnung.

Angesichts dieser besonders frühen und weit verbreiteten Verehrung des
Petrusgrabes in Rom und der Anerkennung des Papstes als dessen Nachfolger
trugen sämtliche Petrus-Patrozinien, gerade auch in Sachsen, einen unausge-
sprochenen Verweis auf die ewige Stadt und das Papsttum in sich. Dies galt
einmal mehr für das Doppelpatrozinium Petrus und Paulus: Simon Petrus
mochte apokrypher Überlieferung und sogar noch karolingischer Verehrungs-
tradition zufolge vor dem Bistum in Rom eines in Antiochia begründet haben.136

In Antiochia verhielten sich aber Petrus und Paulus noch völlig konträr, da der
Völkerapostel die Rückkehr des „Kephas“ zu jüdischen Gesetzesvorschriften
nach dem gemeinsamenApostelkonzil – seiner eigenen Darstellung nach – offen
kritisierte (vgl. Gal 2, 1–14). Die unmittelbare, dinglich fassbare Verbindung von
Petrus und Paulus stellten hingegen erst deren Gräber und die über diesen er-
richteten konstantinischen Basiliken her. Der Palast der dritten großen Patriar-
chalbasilika San Giovanni in Laterano, der eigentlichen Bischofskirche des
Papstes, trägt daher das Patrozinium beider Apostelfürsten.137 Seit ältester Zeit
wurden sie gemeinsam am 29. Juni gefeiert, da sie der Überlieferung nach nicht
nur den Todesort, sondern auch den Todestag teilten.138 In der Salierzeit be-
gegnete das reformorientierte Umfeld des Papsthofes dieser doppelten Bi-
schofswürde Petri auf zweierlei Weise: zum einen durch die gezielte Pflege des
petrinisch-paulinischen Doppelpatroziniums, seit Gregor VII. etwa in Siegeln,139

zumanderen durch besondere Formender Selbstdarstellung undGebete,wie sie
für Gregor VII. bezeugt sind.140Dabei zeigt sich aber auch eine offensiveHaltung
gegenüber Antiochia und ferner Alexandria, dem traditionellen, später von
Aquileia und schließlich Grado/Venedig adaptierten Apostelsitz des heiligen
Markus141: Petrus Damiani und Petrus Mallius kehrten hervor, nicht nur Rom
und Antiochia, nein, sogar der Patriarchensitz Alexandria gehe auf den Apos-

papam, qui illis liminibus praeest, et qui eorum vices geritur et authoritate fungitur. S. dazu MACCAR-

RONE, Ubi papa, ibi est Roma, S. 1147 mit Anm. 35.
134 ANDRIEU (Hg.), Le pontifical de Guillaume Durand, S. 303; vgl. MACCARRONE, Ubi est papa, ibi est

Roma, S. 1152 mit Anm. 45.
135 Vgl. oben Anm. 115–117.
136 S. dazu ausführlich unten Kapitel I.3.
137 Vgl. LUCHTERHANDT, Patriarchium Lateranense.
138 Depositio martyrum, MGH SS Auct. Ant. 9,1, Chronographus anni CCCLIIII, S. 71, Z. 15 f.; HEID,

Jubel am Grab, S. 185 f.; MACCARRONE, Il pellegrinaggio a S. Pietro, S. 215–224 und 238–281 (zum
gemeinsamen Festtermin), bes. S. 245–255 (konkret zum Tag des 29. Juni).

139 Vgl. BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten, S. 157 f. und S. 174–181 .
140 Nachweise bei BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten, S. 176.
141 BRAKMANN, Art. Alexandrien, in: LThK³ 1, Sp. 374–376. Zur zentralen Bedeutung des Patriarchen

von Aquileia als Herrscher im gesamten Friaul s. MENIS, Storia di Friuli, S. 186–196.
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telfürsten zurück.142 Petrus Damiani sah darin keine Trübung der römischen
Tradition, sondern imGegenteil die Kulmination des petrinischen Bischofsamtes
im Papsttum.143 In ähnlicher Weise müssen in den Augen der päpstlich ausge-
richteten Reformkräfte Roms die übrigen Petrus-Patrozinien betrachtet worden
sein – gerade auch in Sachsen, dessen enge Bindung an Rom noch auf der Höhe
des Investiturstreits von Paschalis II. hervorgehoben wurde.144 Von grundle-
gender Bedeutung war hier aber die Frage, welche Petrus-Reliquien nach Sach-
sen transferiert wordenwaren undwelcheweiterhin erworbenwerden konnten.
Die Frage von Provenienz und Translationsweg stellt sich bis heute, ist in diesem
Zusammenhang aber insbesondere dem kirchen- und kulturgeschichtlich aus-
schlaggebenden hochmittelalterlichen Verständnis nach zu erörtern.

2. Corpus – Capita – Catenae. Petrinische Primärreliquien
und biblischer Bericht

In der mittelalterlichen Heiligenverehrung spielen Reliquien eine entscheidende
Rolle.145 Nachdem im frühen Christentum zunächst allein das Grab der verehr-
ten Person bedacht worden war, wurden die Heiligen im Frühmittelalter durch
Translationen ganzer Corpora und einzelner Reliquienpartikel mobil – eine be-
deutende Grundlage kultischer und kultureller Kommunikation, insbesondere
für das sich nach karolingischer Okkupation und Mission in vielfacher Hinsicht
neu formierende Sachsen.146DerApostelfürst Petrus nimmt hier eine Sonderrolle
ein, die allein dem Völkerapostel Paulus vergleichbar ist, mit dem er nach rö-
mischer Tradition oftmals im Verbund in Erscheinung tritt: Zwar sind seine
Gebeine im Unterschied zum gen Himmel gefahrenen Heiland und seiner mit
Leib und Seele aufgenommenenMutter Maria auf Erden geblieben.147 Sein Grab
wurde aber bereits in konstantinischer Zeit eingemauert und blieb seither nur
durch Röhren für Berührungsreliquien zugänglich – ähnlich wie das des Paulus,

142 MACCARRONE, Die Cathedra Sancti Petri [II], S. 144 mit Anm. 158.
143 Ebd.
144 Vgl. oben Anm. 127.
145 Vgl. GEARY, Furta Sacra; ANGENENDT, Heilige und Reliquien; RÖCKELEIN, Reliquientranslationen

nach Sachsen.
146 RÖCKELEIN, Reliquientranslationen nach Sachsen, S. 38–43. Zum hier dargelegten Kommunika-

tionsbegriff s. auch STECKEL, Kulturen des Lehrens, S. 37 mit Anm. 33; vgl. oben Anm. 16.
147 Die leibliche AufnahmeMariens in den Himmel ist zwar erst 1950 durch Papst Pius XII. offiziell

zum Dogma erhoben worden, galt aber bereits in der Spätantike als unausgesprochener
Grundsatz, demzufolge mit Ausnahme einzelner Körperprodukte wie Milch und Haare keine
PrimärreliquienMariens überliefertworden sind.Die orthodoxeKirche, für die lex credendi und
lex orandi in der Liturgie zusammenfließen, so dass sie zum Ort unmittelbarer Offenbarung
wird, kennt anstelle einer „Himmelfahrt“ oder „Aufnahme in den Himmel“ die „Entschlafung“
der „Gottesgebärerin“. Liturgisch und damit zugleich dogmatisch verbindlich wird besungen,
wie sie emporgehobenworden ist – einWunder, das der jungfräulichenGeburt ihres Sohnes und
Erlösers gleiche. S. dazu etwa HOTZ, Gebete aus der orthodoxen Kirche, S. 76.
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das zudem ebenso wie der Vatikan außerhalb der antiken Stadtmauern lag.148

Bereits der Liber pontificalis berichtet davon, Konstantin habe beim Bau der
großen Basilika das Corpus des Heiligen im ehemaligen Tempelbezirk (loculus)
des Apoll geborgen und diesen Bezirk von allen Seiten her mit zyprischem
Kupfer verschlossen, so dass das Corpus selbst unzugänglich wurde. Darüber
habe er zur Verzierung Porphyrsäulen und solche mit Rebranken aus Grie-
chenland gesetzt,149 wobei der purpurgleiche Porphyr die kaiserliche Würde
unterstrich.150 Noch der christliche Dichter Prudentius (348 – nach 405) hatte
diese Verehrungssituation vor Augen, als er sich zum Bild der verborgenen
„Geisel Gottes“ (obses) inspirieren ließ: Petrus, und im Verbund mit ihm auch
Paulus, bildet einen vor menschlichem Zugriff geschützten, weil verborgenen
Bürgen des „liebenswerten Vaters“ (amabilis genitoris) im Himmel und der
glaubensvollen menschlichen Hoffnung151.

Demzufolge wären alle außerhalb Roms kursierenden Petrus-Reliquien als
Brandea zu bezeichnen – nicht zuletzt jene Petrus-Reliquie, die bereits Karl der
Große auf seinen Heerzügen mit sich zu führen pflegte.152 Es gibt jedoch noch
eine scheinbar konkurrierende Tradition, die spätestens im 11. Jahrhundert
aufkam: die Verehrung der Apostelhäupter Petri und Pauli in der Kapelle Sancta
Sanctorum des Lateranpalastes, dem nach eigenem Verständnis heiligsten Ort
der gesamten Christenheit.153

Schon spätantike Zeugnisse berichten von der besonderen Verehrungsstätte
beider Apostelfürsten in der sogenannten Triclia an der Via Appia.154 Hier hat

148 Die umfassendste Darstellung bietet nach wie vor der christliche Archäologe und Jesuit En-
gelbert KIRSCHBAUM, DieGräber derApostelfürsten. S. dazu nun auch die vomAltphilologenOtto
ZWIERLEIN, Petrus in Rom, neu angestoßene Debatte: HEID (Hg.), Petrus und Paulus in Rom.

149 Liber Pontificalis, I, XXXIV (Silvester, 314–335; hg. vonDuchesne, S. 176, Z. 1–5, vonmir hier zur
besseren Lesbarkeit mit abweichender Interpunktion wiedergegeben): Eodem tempore Augustus
Constantinus fecit basilicam beato Petro Apostolo in templum Apollinis, cuius loculum, cum corpus
sancti Petri ita recondit, ipsum loculum undique ex aere cypro conclusit […]; sic inclusit corpus beati
Petri apostoli et recondit. Et exornavit supra columnis purphyreticis et alias columnas vitineas, quas de
Grecia perduxit.

150 MACCARRONE, Il pellegrinaggio a S. Pietro, S. 234 f.
151 Vgl. Prudentius, Contra Symmachum , I, 584, S. 206 und 241: quo civis ille latet genitoris amabilis

obses sowie id., Peristephanon 2, 457, S. 312 und 273: obsides fidissimos huius spei. S. dazu MAC-

CARRONE, Il pellegrinaggio a S. Pietro, S. 259 mit Anm. 151f.
152 Vgl. AASS Oct., Bd. 11, S. 520; PRINZ, Stadtrömisch-italienische Märtyrerreliquien, S. 22 f. ; vgl.

SEEGRÜN, Crispin und Crispinian, S. 190, Anm. 41.
153 GALLAND, Les authentiques, S. 67 f., ferner 71; CEMPANARI, Sancta Sanctorum Lateranense, S. 146–

154, ferner 248–250; s. nun auch DERS., Scala Santa e Sancta Sanctorum; zumSelbstverständnis der
Kapelle v.a.MATENA, EinePalastkapelle als Zentrum.ZudenHäuptern Petri undPauli s.MONDINI,
Reliquie incarnate; KIRSCHBAUM, Die Gräber der Apostelfürsten, S. 205–210; HEID, Jubel am Grab,
S. 168–174.; BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten, S. 178–181. Zur Kapelle Sancta San-
ctorum s. auch THUNØ, Image and Relic, S. 160 sowie 166–171; MARANI, The relics of the Lateran;
BURKART, Die Aufhebung der Sichtbarkeit (dazu einleitend auch MIKOSCH/RATHMANN-LUTZ); in
kunstgeschichtlicher Perspektive weiterhin HAUKNES, Emblematic narratives; WOLLESEN, Sancta
Sanctorum, und LUCHTERHANDT, Patriarchium Lateranense.

154 Zur möglichen vorkonstantinischen Translation der Schädel von Petrus und Paulus s. KIRSCH-

BAUM, Die Gräber der Apostelfürsten, S. 205–210; zur Triclia s. ferner HEID, Jubel amGrab, S. 168–
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nicht nur der gemeinsame Festtermin des 29. Juni seinen frühen, bis ins zweite
Jahrhundert zurückzuverfolgenden Ursprung.155 Es spricht auch einiges dafür,
dass hier die Häupter der Apostelfürsten geborgen und später verehrt wurden.
Den entscheidenden Anlass könnte der Erlass des Kaisers Valerian von 257/258
gegeben haben, der den Christen verbot, sich auf ihren Friedhöfen zu versam-
meln.156 In der Depositio martyrum, dem maßgeblichen römischen Festkalender
von 336, der Traditionen des zweiten Jahrhunderts fortführt, ist am 29. Juni nicht
nur jeweils von Petrus amVatikan undPaulus an der viaOstiensedie Rede.Gleich
an erster Stelle steht der Eintrag Petrus und Paulus in Catacumbas.157 Das ange-
gebene, offenbar den Beginn der Petrus-Verehrung bezeichnende Jahr 258
stimmt mit dem Zeitpunkt des Friedhofverbots überein. Für die Verlegung des
Grabes mag das römische Recht Pate gestanden haben: Denn im Anschluss an
Julius Paulus galt dem Corpus Iuris Civilis zufolge allein die Stelle, wo der
Schädel beerdigt war, als das rechtsverbindliche Grab – eine Regelung, die vor
allem bei verschiedenen Begräbnisorten eines Leichnams Geltung beanspruch-
te.158 Grundidee bildete dabei zum einen die Tatsache, dass der Kopf (caput) das
Haupt (principale) des Körpers darstellt, zum anderen, dass erst die von ihm
abgenommene Totenmaske (imago) einen Verstorbenen erkennbar werden lässt:

Cum in diversis locis sepultum est, uterque quidem locus religiosus non fit,
quia una sepultura plura sepulchra efficere non potest: mihi autem videtur
illum religiosum esse, ubi quod est principale conditum est, id est caput, cuius

172 und 174. Für zwei verschiedenemiteinander konkurrierendeOrte des Petrusgrabes bis in die
konstantinische Zeit hinein, allerdings gegen eine Translation der Häupter vom Vatikan zur
Triclia spricht sich KLAUSER, Die römische Petrustradition, S. 73–83, aus. Gegen die Echtheit der
Schädelreliquien plädiert zugunsten des Petrusgrabes GUARDUCCI, Le reliquie di Pietro sotto la
Confessione, S. 80–82 sowie DIES., Petrus – sein Tod, sein Grab, S. 110–115, zumHaupt des Petrus
v.a. S. 159 f. S. dazu auch die kritischen Hinweise zu Guarduccis Thesen von KIRSCHBAUM, Die
Gräber der Apostelfürsten, S. 232–248. Margherita Guarducci hat in späteren Veröffentlichun-
gen aber darauf hingewiesen, die im Petrusgrab gefundenen Gebeine hätten kein Haupt auf-
gewiesen, so dass dieses in Form der Lateranreliquie vorliegen könnte. Zu diesen seit 1370
oberhalb des Papstaltars von SanGiovanni in Laterano sichtbaren Schädelreliquiaren vonPetrus
und Paulus s. nun MONDINI, Reliquie incarnate, S. 278f.

155 HEID, Jubel am Grab, S. 166–169 und vor allem JÄGGI, Archäologische Zeugnisse, S. 311–315 (mit
Abb. 3 f. und Lit.), die allerdings die These von der Translation derHäupter unerwähnt lässt und
sich auf in der jüngeren Forschungmeist nicht mehr vertretene These von LIETZMANN, Petrus und
Paulus in Rom, S. 145–169, bezieht, die vollständigen Leiber der Apostelfürsten seien zwi-
schenzeitlich an die Triclia verlegt worden. BORGOLTE, Petrusnachfolge, S. 16 sieht in dieser frühen
Verehrung einen Hinweis auf ein gegenüber dem Petrus-Patrozinium älteres Doppelpatrozini-
um Petrus und Paulus, ohne eine verfolgungsbedingte Verlegung der Verehrung in Betracht zu
ziehen.

156 KIRSCHBAUM, Die Gräber der Apostelfürsten, S. 208 mit Anm. 14. S. dazu neuerdings JÄGGI/MEIER,
Fundsache Paulus, S. 647, die allerdings nur die Verlegung des Verehrungsortes, nicht aber der
Apostelhäupter gelten lassen wollen.

157 Vgl.MGHSSAuct.Ant. 9,1, S. 71 f., Chronographus anniCCCLIIII (Feriale ecclesiae Romanae); zur
Datierung auf das Jahr 336 (statt, wie angegeben, 354) s. HEID, Jubel am Grab, S. 185.

158 KIRSCHBAUM, Die Gräber der Apostelfürsten, S. 205–214 mit Verweis auf entsprechende rechts-
historische Hinweise von Enrico Josi, S. 209f.
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imago fit, inde cognoscimur, cum autem impetratur, ut reliquiae transferan-
tur, desinit locus religiosus esse.159

Sollten die Schädel von Petrus und Paulus in vorkonstantinischer Zeit tat-
sächlich transferiert worden sein, so wäre folglich nach damaligem Rechtsver-
ständnis zugleich deren jeweiliger gesamter locus religiosus verlegt worden – hin
zu einem neuen gemeinsamen in der sichereren Katakombe der Triclia. Wären
dann aber nicht die Apostelgräber auf dem Vatikan und an der Via Appia nach
römischem Recht, das sich seit dem 11. Jahrhundert in zahlreichen Fragen einer
Wiederentdeckung erfreute,160 aufgegeben worden?

Dazu gibt esmindestens dreiMöglichkeiten:Die erste besteht darin, dass nur
die Verehrung der Apostel, nicht aber ihrer Gräber an die Triclia verlegt worden
ist. Der Gräberkult hingegen ist dann nach katholischer Tradition stets auf die
ursprünglichen Stätten selbst beschränkt geblieben oder hat, traditionellen
protestantischen Forschungen folgend, erst mit Konstantin eingesetzt. Den
dauerhaften und durchgehenden Beibehalt der Apostelgräber als zentraler
Kultorte verteidigen neueste Publikationen, hierin älteren Abhandlungen fol-
gend, unter anderem mit der eingängigen These, es sei zwischen einem Ge-
meinschaftsmahl an der Triclia und einem Totenmahl an den Apostelgräbern zu
unterscheiden.161 Die traditionelle protestantische Forschung sieht – abgesehen
von Authentitzitätsfragen – keine hinreichenden Quellen für eine tatsächliche
Verehrung der Gräber vor der konstantinischen Wende.162 Demzufolge gilt der
Grab- und Reliquienkult als eine erst im vierten Jahrhundert einsetztende „Orts-
und Dingheiligkeit“.163 Bestritten wird dabei jedoch nicht die Verehrung der
Apostel selbst, sondern nur die ihrer Reliquien: Die Befunde von der Triclia
dienen als Belege für eine „Verlagerung“, deren Grund „der valerianische Erlass
von 257/8“ gewesen sein dürfe.164

Sollte Letzteres zutreffen, wäre die Verehrung der Apostelhäupter in der
Kapelle Sancta Sanctorum als zeittypische Folge gallisch-fränkischer Einflüsse zu

159 Corpus iuris civilis, I., Digesten XI, 7, 44 (hg. von KRUEGER/MOMMSEN, S. 158); KIRSCHBAUM, Die
GräberderApostelfürsten, S. 209mitAnm. 20 (S. 278f.). ZurRezeption imMittelalter s. nun auch
SCHMITZ-ESSER Der Leichnam, S. 640–648.

160 Vgl. dazuRADDING/CIARALLI, TheCorpus IurisCivilis in theMiddleAges, S. 87–109 („Theperiodof
rediscovery“).

161 Vgl. etwa, hier in Übereinstimmung mit Hartmann Grisar und Anton de Waal, HEID, Jubel am
Grab, S. 170 f.

162 S. in diesem Sinne bereits HAUCK, Art. „Reliquien“, in RE1, explizit oder implizit gefolgt von
zahlreichen modernen Forschungen.

163 JÄGGI/MEIER, Fundsache Paulus, S. 649. An dieser Stelle sei Frau Prof. Jäggi nochmals herzlich
gedankt für dieHinweise zur frühchristlichenArchäologie, die siemir nachmeinemVortrag auf
Einladung von Herrn Prof. Klaus Herbers im Erlanger DFG-Forschungsprojekt „Sakralität und
Sakralisierung in Mittelalter und früher Neuzeit. Interkulturelle Perspektiven in Europa und
Asien“ hat zukommen lassen.

164 Ebd. S. 647. S. dazu ausführlich auch DIES., Archäologische Zeugnisse, S. 311–315 (mit Quellen,
Lit. und Abb.).
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deuten, wie sie unabhängig von Schul- und Konfessionszugehörigkeiten ange-
nommen werden könnten.165

Eine zweite Möglichkeit wäre in einer bisher unbeachteten Adaption des
römischen Rechtes in einer Vor- oder Frühform der Kanonistik zu sehen: Die
römischen Christen könnten im Sinne Tertullians166 die geltenden Rechtsnormen
für sich selbst verinnerlicht und nunmehr allein die Verehrung der Schädel für
verbindlich angesehen haben. In diesem Fall wären die Grablegen der Apos-
telfürsten auch nach eigenem Verständnis der Christen an die Triclia verlegt
worden. Erst Konstantin hätte den altenGrabstätten durch den Bauder Basiliken
erneutes Gewicht verliehen und diese Tradition neu begründet. Problematisch
an dieser Lesart ist jedoch, dass die juridisch ursprünglich verbindliche Festle-
gung auf einen einzigenOrt des Grabes später aufgegebenworden seinmüsste –
es sei denn, man hätte unter den konstantinischen Basiliken den mittlerweile
historisch bedeutsamen Ort der Grablege verehren wollen, nicht den juridisch
verbindlichen. Diese Auffassung hätte dann aber angesichts der zahlreichen
Pilger zu den Apostelgräbern bald der älteren Auffassung gewichen sein müs-
sen, dass die zentralen Reliquien in St. Peter und in St. Paul zu verehren sind.
Mangelnde Quellenbelege und die genannten Forschungen lassen eine solche,
wohl kaum ohne Grund bisher nicht in Erwägung gezogene Überlegung als
höchst fragwürdig erscheinen.

Eine dritte Möglichkeit schließlich hat gegenüber der zweiten weit mehr für
sich, erscheint aber recht gewagt: Am Übergang vom dritten zum vierten Jahr-
hundert gab man erstmalig in der Geschichte der Heiligenverehrung bei Petrus
und Paulus die frühchristliche Idee von der einen Grablege ebenso auf wie die
vom corpus incorruptum.167 Anhaltspunkte für frühe, bereits im dritten Jahr-
hundert erfolgte Reliquienteilungen werden in der gegenwärtigen Forschung
fast ausschließlich in Abrede gestellt, sind aber von verschiedenen, bisher wenig
wahrgenommenen Forschern um die Mitte des 20. Jahrhunderts durchaus ge-
sehen worden.168 Die Apostelhäupter, so die geäußerte oder anhand der

165 Vgl. hierzu mit Blick auf andere, vergleichbare Reliquien ANGENENDT, Heilige und Reliquien,
S. 153, der von einer neuen Entwicklung seit dem 11. Jahrhundert, speziell Bernward von Hil-
desheim, ausgeht.

166 S. dazu etwa GNILKA, Philologisches zur römischen Petrustradition, S. 40 f.
167 Zum corpus incorruptum s. ANGENENDT, Corpus incorruptum, der aber das Phänomen der Reli-

quienteilung für ein erst spätes Phänomen hält; vgl. die folgende Anm.
168 Explizit in diesem Sinne argumentiert mit zahlreichen Quellenbelegen KIRSCHBAUM, Die Gräber

der Apostelfürsten, S. 205–210. Für Reliquienteilungen schon im dritten Jahrhundert äußert sich
KÖTTING, Art. Reliquien. In der neuen katholischen Forschung werden diese Argumente nicht
mehr aufgegriffen und teilweise sogar explizit in Abrede gestellt; vgl. ANGENENDT, Heilige und
Reliquien, S. 154 mit Anm. 39 sowie DERS., Art. Reliquien, in: LThK3. Köttings Quellen werden
dabei aber nicht eigens zitiert, und die neu hinzugenommenen Quellenpassagen, etwa ANGE-

NENDT, Heilige und Reliquien, S. 153, gelten nur für Einzelfälle, in deren Umfeld sehr wohl auch
Reliquienteilungen nachweisbar sind. Ulrich von Augsburg etwa wollte den ‚Casus monasterii
Petrishusensis‘ (I, 28, ed. Feger, S. 64 f.) zufolge zwar seinen eigenen Leib nach dem Tod un-
versehrtwissen,wieAngenendt zuRecht feststellt. Doch die Petershausener Chronikwurde erst
Mitte des 12. Jahrhunderts verfasst, und laut ältester Vita des Heiligen führte dieser aus Rom
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Grundannahmen ermöglichte These, könnten infolge des valerianischen Erlasses
von 257/58 an die Triclia verbracht und fortan dort verehrt worden sein, worauf
dann mit Konstantin die Verehrung wieder ganz zu den traditionellen Gräbern
auf demVatikan und an der Via Ostiense übergegangen wäre. Es hätte demnach
schon im dritten Jahrhundert so etwas wie Reliquienteilung und aus diesem
Grund zwei Verehrungsorte nebeneinander gegeben.169Die frühe Trennung von
Haupt und Gliedern wäre dann nicht aus der puren Rechtsübernahme heraus
entstanden, die vor dem Hintergrund der neueren Forschungen ausscheidet.170

Denkbar wäre allenfalls Folgendes: Die frühen Christen passten sich dem gel-
tenden römischen Recht nur äußerlich an, ohne es für sich selbst zu verinnerli-
chen. Einer Reliquienteilung in der später üblich gewordenen Weise bedurfte es
dabei keinesfalls. Denn der Schädel des enthaupteten Paulus lag ohnehin vor,
und der des Petrus war dem vermutlichen Erhaltungszustand seines Skeletts
nach im vierten Jahrhundert wohl nicht mehr fest mit der Wirbelsäule verbun-
den, so dassmit ihm in Analogie zu dem des Paulus verfahrenworden seinmag.
Die Translation der Apostelschädel hätte unbedingt heimlich erfolgen müssen
und allein dem Ziel gedient, die Verehrung der eigenen Toten auch nach dem
valerianischen Erlass rechtswirksam fortzusetzen und selbst im Falle einer
Zerstörung der ursprünglichen Grablegen zu gegebener Zeit wieder öffentlich
geltend machen zu können. Da Konstantin dann die eigentlichen Gräber ver-
schließen und sogar mit monumentalen Basiliken überbauen ließ, wäre ein
Hinweis auf die Translation der Häupter sogar kontraproduktiv gewesen: Die
Gräber hätten vor der Verschließung wieder offiziell vervollständigt werden
müssen, um einer rein römischen, nicht christlichen Rechtsnorm zu genügen.
Darüber hinaus mochte man Vorsicht walten lassen – in Vorahnung eines
Herrschers vom Schlage Julians Apostata. Das Schweigen der Quellen ließe sich,
so man es nicht als ex-negativo-Beleg für mangelnde Gräberpflege ansieht, auch
durch diese Interpretation erklären.

Dass die Trennung von corpus und caput bereits im paganen römischen Kult
keineswegs freiwillig erfolgte, sondern nur gezwungenermaßen hingenommen
wurde, bezeugt bereits zu Beginn des ersten Jahrhunderts Velleius Paterculus,
und zwar für einen berühmten Leichnam: den des im Jahre 9 nach Christus von
den Cheruskern besiegten Varus. Die wilden Germanen haben demzufolge das
corpus des Varus halb verbrannt und zerfetzt, um schließlich den Kopf (caput)
abzuschneiden. Dieser sei dann aber zu Marboduus gesandt und in allen Ehren
im Familiengrab beigesetzt worden:

explizit Reliquienpartikel mit; vgl. BÖLLING, Heilige Bischöfe, S. 87 f. mit Anm. 38. S. dazu auch
unten Anm. 1578f. (das corpus integrum des heiligen Felicianus in Minden betreffend).

169 S. dazu vor allem KÖTTING, Art. Reliquien.
170 Vgl. oben Anm. 163 und 168.
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Vari corpus semiustum hostilis laceraverat feritas; caput eius abscisum la-
tumque adMarboduum et ab eo missum ad Caesarem gentilicii tamen tumuli
sepultura honoratum est.171

Sowie es beim Fest der Cathedra Petri am 22. Februar keineswegs geklärt ist,
dass es an die Stelle des paganen Ahnenkults der Parentalia getreten sei,172 so
muss auch der gemeinsame Termin von Petrus und Paulus am 29. Juni nicht auf
vorchristlich-paganeVorstellungen zurückzuführen sein. Vielmehr steht erwohl
als eigenständiges, genuin christliches Fest am Anfang der Verehrung der
Apostelfürsten in der Triclia – sei es mit, sei es ohne materiell fassbare Reliquien.

Auch aus den folgenden, nachkonstantinischen Jahrhunderten zeugen
neben den archäologischen Befundenweitere interessante Schriftquellen von der
gemeinsamen Verehrung der Apostel, die als Belege bald für, bald gegen die
gesonderte Verehrung der Apostelhäupter bemüht worden sind. Neben den
Schädeln von Petrus und Paulus werden dabei auch die Häupter anderer Mar-
tyrerinnen und Martyrer genannt: Agnes, Pankratius, Sebastian und Laurenti-
us.173 Papst Gregors I. viel zitierter Hinweis, die Leiber der Heiligen sollten nicht
angerührtwerden,wird zwar gemeinhin gegen eine frühzeitige Reliquienteilung
ins Feld geführt.174Doch seineRekurse auf dieHäupter derApostelfürsten lassen
sich ebenso gut als Hinweis auf deren bereits erfolgte Abtrennung von den
Leibern deuten.175 Neben den weiteren römischen Heiligen gilt dies etwa auch
für einige Bischöfe von Le Mans. Bei der Translation der Gebeine des heiligen
Liborius nach Paderborn gab man auch Reliquienpartikel seines Vorgängers
Pavatius sowie anderer Heiliger mit.176 Die in der Forschung verbreitete Auf-
fassung, man habe bis ins Frühmittelalter hinein am corpus incorruptum festge-
halten,177 ist also in einigenPunkten zudifferenzieren oder sogar zu hinterfragen.

171 Velleius Paterculus, Römische Geschichte 2, 119, 5 (vgl. auch 117,2). Auf diese Stelle verweist die
deutsche Übersetzung der betreffenden Stelle des Corpus Iuris Civilis, III. Digesten 11–20, S. 45.
Diesen Hinweis verdanke ich Herrn Prof. Dr. iur. Hans-Jürgen BECKER, Regensburg.

172 So die viel rezipierte These Theodor Klausers; vgl. zuletzt DERS., Der Ursprung des Festes. S.
dagegen neuerdings DIEFENBACH, Römische Erinnerungsräume.

173 KIRSCHBAUM, Die Gräber der Apostelfürsten, S. 210–214.
174 So etwa – über Konfessionsgrenzen hinweg – bereits DE WAAL, Roma sacra; GRISAR, Geschichte

Roms; ANGENENDT, Heilige und Reliquien, S. 153 f., und JÄGGI/MEIER, Fundsache Paulus, S. 647.
175 So bereits KIRSCHBAUM, Die Gräber der Apostelfürsten, S. 211 f.
176 Vgl. die Edition der Translatio Sancti Liborii, Kapitel 12, bei VRY, Liborius, S. 200. Von den

weiteren Heiligen wird namentlich auch ein gewisser Gundanisolus genannt. Nicht halten lässt
sich hingegen, die These, es seien auch Reliquien des Gründerbischofs Julianus mitgegeben
worden. Den Bischofslisten des frühen 9. Jahrhunderts zufolge amtierte dieser von 301 bis 348.
Laut Martyrologium Romanum starb er als Märtyrer. Spätere Legenden überhöhen ihn aber
sogar zum Jünger Jesu, der in Gestalt des aussätzigen Simon vom Erlöser aufgesucht und später
von Petrus zur Mission in seine spätere Bischofsstadt Le Mans entsandt worden sei. Reliquien
erwarb Paderborn aber erst im ausgehenden 13. Jahrhundert. S. dazu auch RÖCKELEIN, Reliqui-
entranslationen nach Sachsen, S. 160 (zum Manceller Bischofsamt), S. 284 mit Anm. 152 zum
erstmals im Liborius-Translationsbericht erwähnten Patrozinium St. Julian in Le Mans und
S. 163 mit Anm. 58 und S. 263 (zur Translation seiner Partikeln im Jahre 1243). Zu den frühen
Manceller Bischöfen s. GAMS (Bearb.), Series episcoporum, S. 562.

177 So vor allem ANGENENDT, Heilige und Reliquien, S. 153 f.
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Für die Salierzeit sind diese frühen Belege zu den Apostelhäuptern jedoch
nur sekundär von Belang. Eine gewisse Relevanz besitzen sie zum einen wegen
der Frage möglicher Kontinuitäten, zum anderen aber auch, weil Guibert de
Nogent in seinem Traktat über die Heiligen und deren Reliquien (De sanctis et
eorum pigneribus) explizit auf einen zentralen altkirchlichen Gewährsmann
Bezug nimmt: Gregor I. Auf die in der modernen Forschung viel zitierte und
kontrovers gedeutete Anfrage der byzantinischen Kaiserin Konstantina nach
dem Haupt Petri178 geht Guibert nicht ein. Stattdessen legt er dar, Gregor habe
dasHaupt desApostels Paulus,wie er sich zu erinnernmeint, nach einerAnfrage
ausAugsburgnichtwegzugebengewagt – cumPauli apostoli caput abAugusta, nisi
fallor, Tiberii peteretur.179Nachweisbar sind die Apostelschädel dann im Libellus de
Sanctis Sanctorum,180 also im Pontifikat Gregors VII. – jenes Papstes, der seinen
Namen aus Verehrung gegenüber Gregor dem Großen gewählt hatte181: Ob die
päpstlich-kuriale Verehrung der Apostelhäupter in der kontinuierlichen Tradi-
tion der Spätantike stand oder in Auseinandersetzung mit salischem Kaiser und
stadtrömischem Adel des 11. Jahrunderts neu ins Leben gerufen wurde, ist für
das 11. Jahrhunder nicht entscheidend. In jedem Fall gewann die Petrus- und
Paulus-Verehrung mit diesen Reliquien an Mobilität. Spätestens mit dem Re-
formpapst Gregor VII. war sie keineswegs an Orte wie die traditionellen Grab-
stätten der Apostelfürsten gebunden, so sehr die sich über ihnen erhebenden
Patriarchalbasiliken auch die öffentliche Verehrung ermöglichten, zeigten und
mehrten. Vielmehr erscheinen die Apostelhäupter im 11. Jahrhundert erstmals
schriftlich bezeugt nicht an einem Ort wie der Triclia, sondern in einer neu ein-
gerichteten Institution: der im Zeichen der Kirchenreform gestalteten päpstli-
chen Kapelle.182 An wechselnden Orten konnte dieser – wie der Bau und später
auch dessenGottesdienstform – cappella genannte Personenkreis nach kaiserlich-
königlichem sowie beginnendem reichsbischöflichem Vorbild auch außerhalb
Roms eingesetztwerden,wobeiwechselndeGottesdiensträume, gleichnamig als
Kapellen bezeichnet, derVerwahrung vonReliquien, Vasa sacra und liturgischen
Büchern dienen konnten.183

178 Vgl. KIRSCHBAUM, Die Gräber der Apostelfürsten, S. 211f., der die Quelle als möglichen Beleg für
getrennte Verehrung der Häupter deutet, und JÄGGI/MEIER, Fundsache Paulus, S. 643 mit
Anm. 23f. (hier jedoch ohne expliziten Hinweis auf das Haupt Petri als der entscheidenden
Reliquie), die das genaue Gegenteil daraus lesen.

179 Guibert de Nogent, De pigneribus (1): De sanctis et eorum pigneribus, hg. von R.B.C. HUYGENS

(CCCM 127), Turnhout 1993, S. 107, Zeile 683–686, Zitat Z. 683f.
180 Vgl. GALLAND, Les authentiques, S. 67 f. und 71. Überliefert ist der Libellus im Libellus de Ecclesia

Lateranensi aus dem Pontifikat Alexanders III. (1159–1181). vgl. KIRSCHBAUM, Die Gräber der
Apostelfürsten, 210mit Anm. 24. Inwieweit dieAuthentikenDemanica s(an)cti Pe(t)ri (9. Jh.) und
S(an)c(t)i Pauli semlicus [sic!] (8. Jh.) sowie zwei weitere Paulus-Reliquien (8. Jh.) den Apostel-
fürsten zuzuordnen sind, ist nicht geklärt; vgl. GALLAND, Les authentiques, S. 141Nr. 110 (Petrus)
und S. 109 Nr. 45 sowie S. 129 Nr. 94 (jeweils Paulus).

181 Zur Person Gregors VII. s. oben Anm. 94.
182 S. dazu ausführlich BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten, S. 172–174.
183 S. dazu BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten, S. 174 und unten Kapitel I.7. Zur Ver-

wahrungderVasa sacra s. auch SCHAICH,Mittelalterliche Sakristeien. Erst 1370 sollten die Schädel
in die Laterankirche überführt und über dem dortigen Papstaltar öffentlich sichtbar aufgestellt
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Doch zahlreiche, vielleicht sogar die meisten außerhalb Roms verehrten
Petrus-Reliquien waren weder leibliche Partikel noch textile Brandea. Vielmehr
bestanden sie aus robustem Eisen: Neben Körper und Kopf wurden auch die
Ketten des Petrus in besondererWeise verehrt – geradezu so, als handelte es sich
um Körperpartikel. Diese besonderen, nachweislich seit dem 5. Jahrhundert
verehrten Petrus-Reliquien bilden der gängigen theologisch-dogmatischen Sys-
tematik nach Sekundärreliquien, da sie nur einen vom Heiligen berührten Ge-
genstand darstellen und keine unmittelbar von Körper selbst her stammenden
Partikel.184 Gleichwohl kam ihnen aufgrund ihrer biblisch-kommemorativen
Bedeutung für die allgemeine Verehrungspraxis auch in liturgischer Hinsicht
eine Funktion zu, die derjenigen von formal-ontologisch einwandfreien Pri-
märreliquien gleich kommt. Wo nach der Verschließung der Gräber der Apos-
telfürsten und der zeitweiligen, von Gregor dem Großen bezeugten Unzu-
gänglichkeit auch ihrer Häupter keine leiblichen Überreste mehr transferiert
werden konnten, erlangten die Ketten einen Status wie sonst nur Sekundärreli-
quien des Erlösers selbst, etwa seine in Santa MariaMaggiore verwahrte Krippe:
Sie wurden in einer eigenen Kirche, San Pietro in Vincoli verwahrt, erfuhren
durch die Tranlsation einzelner ihrer Partikel eine beispiellose Verehrung in der
gesamten westlichen Kirche und erhielten mit dem 1. August einen eigenen,
gesamtkirchlich begangenen Festtag im römischen Kalender.185

Diese herausragende Bedeutungwird auch durch die patristische und frühe,
vielfach kirchenamtlich rezipierte Literatur bestätigt.Wiederum ist esGregor der
Große, der in seinen Briefen bezeugt, wie diesewundertätigen Ketten unentwegt
unter der Assistenz eines Priesters mit einer Feile zertrennt, um den zahlreichen,
ständig strömenden Petenten wenigstens kleinste Patrikel zukommen zu las-
sen.186 In seinem Traktat Flores epitaphii sanctorum zitiert Thiofried von Echter-
nach eben diese Stelle des päpstlichen Kirchenlehrers und räsoniert dann selbst

werden; vgl. MONDINI, Reliquie incarnate, S. 278f. Mittlerweile war der Lateranpalast selbst zu
einem sakralen Ort geworden (LUCHTERHANDT, Patriarchium Lateranense), und nur zwei Jahre
später, 1372, behaupteten die Domkanoniker von San Giovanni in Laterano ihre weltweite
Vorrangstellung, ausdrücklich auch gegenüber St. Peter (vgl. JOHRENDT, Urkunden in Stein, S. 371
mitAnm. 53),Ausdruck eines bereits langewährendenRangstreits (vgl. JOHRENDT, DieDiener des
Apostelfürsten, S. 316–350; DERS., Il Capitolo die San Pietro, S. 55–88).

184 Zur theologisch-systematischen Bedeutung der Reliquien ersten und zweiten Grades s. MÜLLER,
Gemeinschaft und Verehrung. Es entspricht daher gängigen Einteilungskriterien, wenn MAC-

CARRONE, Die Cathedra Sancti Petri [II], S. 150 mit Anm. 182 die Ketten Petri als sekundäre
Reliquien behandelt: MACCARRONE, der interessante Belege zur Verehrung beisteuert, stellt die
Ketten auf eine Stufe mit dem Kreuz Petri, da er sie nach klassischemMuster zu Recht als reine
Berührungsreliquie begreift.

185 Vgl. Martyrologium Romanum, S. 229 f. (S. 261 f., zur hochmittelalterlichen Vorgeschichte ein-
führend S. XXIX-XXXI); BORST, Der karolingischer Reichskalender, Bd. 2, S. 1155–1158. Diese
Aspekte lässt MACCARRONE unberücksichtigt. Im 1012 Petrus und Paulus geweihten Hauptaltar
des Bamberger Domes etwa bildet eine Partikel der Ketten Petri die entscheidende Reliquie; vgl.
MGH SS 17, S. 635. Zum Bamberger Dom s. insbesondere WÜNSCHE, Die Kathedrale als Heilige
Stadt. Zur römischen Kirche San Pietro in Vincoli s. etwa JOST, Die Patrozinien der Kirchen der
Stadt Rom, Bd. 2, S. 41–44.

186 Gregorius, epist. 4,30 (CCSL 140, S. 250).
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ausgiebig darüber: Durch diese Reliquien werde das Verdienst von Geist und
Körper des Apostels selbst offenbar.187 Die von ihm verwandten Ausdrücke
corpus und spiritus bezeichnen den leibhaftigen Heiligen in seiner historischen,
nicht himmlischen Realität: Die Dichotomie von Leib und Seele, die weite Teile
des Traktats thematisch prägt, ist hier aufgegeben zugunsten eines geistig wie
körperlich vollzogenen, historisch verbürgten Heroentums.

In einer zwischen 1110 und 1140/1150 in Echternach enstandenen, heute in
Gotha verwahrten Handschrift dieses Werkes begegnen die Ketten auch in Ab-
bildungen.188 Bei dieser Darstellung ist keineswegs allein an die catenae des
Paulus zu denken,189 sondern zugleich an die kurz zuvor von Thiofried ebenfalls
erwähnten des Petrus: Weil beide Apostelfürsten gleichermaßen im Carcer Tul-
lianus angekettet worden sein sollen,190 werden bis heute beide Ketten in San
Pietro in Vincula verehrt, ohne dass zwischen ihnen unterschieden würde.191

Mehr noch als die Häupter verbinden die Ketten die beiden Apostelfürsten:
Ihre Leiber wurden vor derselben antiken Stadt beigesetzt und fanden so als
Zentren der christlich gewordenen mittelalterlichen Metropole dauerhaft ihre
Ruhe, und ihre offenbar häufig transferierten Schädel erhielten an gemeinsamer
Stätte zusammengeführt ein ihrer Bedeutung angemessenes Gedenken. Doch
nur die in aller Welt gefragten, in Partikeln allenthalben versandten Ketten
verbanden in und von Rom aus die beiden Häupter des Apostelkollegs sogar in
einem geradezu amalgamierenden Sinne: Weder einzelne Späne noch ganze
Kettengliederwaren voneinander zu unterscheiden.Wie das Schwert des Paulus
von einem handfesten Werkzeug der Hinrichtung zu einer symbolisch trenn-
scharfen Waffe des Geistes geworden war, so griffen die Ketten in Umkehrung
ihrer einstigen fesselnden Funktion ineinander, umso das Doppelpatrozinium
von Petrus und Paulus zu festigen.

Gegenüber jüngeren Frömmigkeitsformen, die von spätmittelalterlichem No-
minalismus, Reformation und Aufklärung geprägt waren, mag die Verehrung
von Reliquien insgesamt, vor allem aber die der Ketten, als gleichsam pagane,
auf materielle Äußerlichkeit statt spirituelle Verinnerlichung setzende geistig-
geistliche Haltung erscheinen.192 Eine solche Perspektive ließe jedoch unbe-
rücksichtigt, dass diese drei besonderen Reliquien, Körper, Kopf und Ketten,
ihren Ursprung nicht in späterer Legendenbildung, sondern in der Heiligen
Schrift selbst haben. Die klassische Pilgerfahrt zum Grab Petri war zwar noch

187 Thiofrid von Echternach, Flores epitaphii sanctorum (ed. FERRARI), IV 5, S. 94, vor allemZ. 22–24:
quo excellentissimum et magnifici spiritus et corporis eius declaratur meritum.

188 Vgl. ebd. S. LXIX mit Anm. 250, zur Handschrift selbst S. LIX f.
189 So FERRARI, ebd., LXIX, Anm. 250
190 Vgl. WIMMER/MELZER, Lexikon, S. 644 (Paulus, mit Verweis auf Petrus) und S. 658 (Petrus).
191 Vgl. BUCHOWIECKI, Handbuch der Kirchen Roms, Bd. 3, S. 548–583 mit Abb. 23 (S. Pietro in

Vincoli).
192 Wohl aus diesem Grunde ist dieses Fest im Jahre 1960 in der römisch-katholischen Kirche

abgeschafft worden. In reformatorisch kritischem Sinne äußerte sich über die Ketten etwa im
Streitgespräch „Petrus in Rom?“ im Göttinger Zentrum für Mittelalter- und Frühneuzeitfor-
schung am 25. Mai 2011 der Braunschweiger Neutestamentler Jürgen Wehnert.
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kein aufgeklärt bürgerlicher Bildungsausflug in der Nachfolge der erst neu-
zeitlichen Kavalierstouren.193 Doch aus den mittelalterlichen Reiseberichten ist
ein tiefes Bedürfnis zu erkennen, nicht einen magischen Ort, sondern die bi-
blisch-historische verbürgte Person des Heiligen aufzusuchen.194 Richtet die
historisch-kritische Bibelexegese der Moderne ihr Augenmerk auf den „histori-
schen Jesus“und seine Begleiter, darunter insbesondere SimonPetrus, so suchten
die Pilger des Mittelalters auf ihre Weise materialiter „ad fontes“ zu gehen – ein
Grundanliegen, das in wissenschaftlicher Hinsicht erst Mitte des 20. Jahrhun-
derts durch die archäologischen Ausgrabungen unter St. Peter aufgegriffen und
in seiner bis in dieAntike zurückreichendenTradition freigelegtworden ist.195Da
die gegenwärtigen Kulturwissenschaften verschiedener Disziplinen das Au-
genmerkwieder vermehrt aufMaterialität und „Dinge“ richten,196 verdient auch
die biblisch begründete Verehrung und Deutung der Petrus-Reliquien im Mit-
telalter erneute Aufmerksamkeit.

Die lateinische Vulgata des Hieronymus und die ebenfalls sehr verbreiteten,
bis heute in den gregorianischen Gesängen der lateinischen Liturgie präsenten
Texte der Vetus Latina kannten in der Salierzeit noch nicht die heute übliche, in
der Scholastik des 12. Jahrhunderts verliehene Kapiteleinteilung oder gar die
zusätzliche Gliederung in einzelne Verse, die erst durch den Buchdruck des
frühen 16. Jahrhunderts, kurz vor der Reformation, aufkam und schließlich
verbindlich wurde.197 Referiert wurden daher bei Zitaten im 11. und frühen
12. Jahrhundert stets die biblischen Personen und die mit ihnen verbundenen
Erzählungen selbst.198

Im Unterschied zu Körper und Ketten wird das Haupt des Petrus in den
biblischen Berichten jedoch nicht unmittelbar erwähnt. Offenbar handelt es sich
umeineAnalogiebildung zuPaulus. Zwarwar nur dieser laut biblischemBericht
enthauptet, Petrus hingegen nachbiblischen Zeugnissen zufolge gekreuzigt
worden. Doch die Heilige Schrift barg andere Hinweise auf das Haupt des
erstberufenen Jüngers Jesu, und dies aus demMund des Paulus selbst: Die vom
Völkerapostel regelmäßig benutzte hebräische Bezeichnung Kephas für Simon
Petrus, die der Evangelist Johannes verbürgt (vgl. Joh 1, 42), bildet eine gräzi-
sierend hebräische Variante des eponymen griechischen Wortes, mit dem der
einfache Fischer Simon Matthäus (16, 18 f.) zum „Fels“ wurde: pétros.199 Re-

193 S. dazu KOLCK, Kavalierstouren (Lit.).
194 Vgl. dazu die Quellen bei MACCARRONE, Il pellegrinaggio a S. Pietro.
195 S. dazu KIRSCHBAUM, Die Gräber der Apostelfürsten, pass. zur Kritik v.a. S. 95–122.
196 Vgl. etwa die von den Göttinger universitären Sammlungen veranstaltete Ausstellung zum

275jährigen Universitätsjubiläum mit begleitendem Katalog: Dinge des Wissens.
197 KNOCH/SCHOLTISSEK, Art. Bibel. Bibelausgaben, in: LThK3 2, Sp 371. Zu den im Mittelalter ver-

breiteten altlateinischen Textfassungen (Vetus Latina) s. FISCHER, Lateinische Bibelhandschriften,
S. 404–421. Zur mannigfaltigen Gestalt verschiedener Vulgata-Versionen und dem Bemühen
bereits mittelalterlicher Gelehrter umKorrekturen im Spannungsfeld von veritas und consuetudo
unter partieller Berücksichtiung auch griechischer und hebräischer Handschriften s. LINDE, How
to Correct, S. 246 f.

198 S. dazu unten Kapitel I.11.
199 WEHR, Art. Petrus, in LThK3 8, Sp. 90 f.
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formorientierte Ausleger des 11. Jahrhunderts sahen nun einen Zusammenhang
zwischen képhas (Fels) und kephalé (Kopf)200 – vergleichbar etwa der gräzisie-
renden Umdeutung von Jerusalem als „Heiliger Stadt“, Hiero-solyma, von grie-
chisch hierós, heilig.201 Verbanden die Ketten beide Apostelfürsten anschaulich
materiell miteinander, so ergänzten ihre Köpfe einander metaphorisch.

Schließlich haben neben Körper und – in vermittelnder Umdeutung – Kopf
des Petrus die aus Jerusalem stammenden Ketten ihren besonderen Sitz im
Neuen Testament, erinnern sie doch an die Gefangennahme Petri und seine
wundersame Befreiung durch den Engel.202 Lediglich die Ketten aus dem Ma-
mertinischen Kerker am Forum Romanum verdanken sich erst späterem Me-
morialkult. Diese römischen Reliquien verbinden nicht nur, wie gezeigt, das
Andenken des Petrus mit dem des Paulus. Die heute in San Pietro in Vincoli
verehrten Ketten bilden zugleich – gewissermaßen als materiell verknüpfendes
Scholion zum biblischen Bericht203 – eine Kombination aus den in Jerusalem und
in Rom verwandten Fesseln Petri. Als catenae, wie liturgische Texte und Reli-
quienverzeichnisse diese Zeugnisse nennen,204 beraubten die ehernen Einzel-
glieder einst Petrus wie auch Paulus seiner Freiheit. Als vinculae, ein auch für
Petri Binde- und Lösegewalt verbürgtes Wort205, verbanden sie zum einen die
beiden Apostelfürsten, zum anderen in der Gestalt des Petrus auch die beiden

200 Ebd.
201 GRAESSE/BENEDICT/PLECHL, Orbis latinus, Bd. 2, S. 239.
202 Vgl. Actus apostolorum 12, 6 f.
203 Zu einem modernen exegetischen Versuch, die Verbindung von Petrus und Paulus sowie Rom

und Jerusalem anhand weiterer Quellen darzulegen s. PESCH, Die biblischen Grundlagen des
Primats, S. 79–82, der freilich, wohl mit Blick auf die theologisch gängige historisch-kritische
Methodik, die Tradition der Ketten Petri unberücksichtigt lässt. ZWIERLEIN, Petrus und Paulus,
S. 39, 129 f. mit Anm. 80 f. und S. 143 mit Anm. 123 beschränkt sich auf die Fesseln des Paulus
nach Apostelgeschichte 21, 10–14 (v.a. 21, 11) als Ankündigung seiner Gefangennahme allein in
Jerusalem ohne Rom-Bezug, sieht darin aber zugleich eine literarische Vorlage der in Joh 21, 18
genannten Gürtung Petri, freilich ohne diese dann mit Joh 21, 19 (und bezüglich Paulus selbst
Apg 21, 13 f.) sowie mit der kirchlichen Tradition als Kreuzigung zu interpretieren (vgl. auch
oben Anm. 148 und unten Anm. 209). Mit dem traditionell – so auch im salischen Sachsen –
angenommenen Wirken Petri in Rom, vor allem mit seinem ersten Brief, gleich ob „fiktiv oder
real“, kehrt sich auch die bisherige Richtung christlicher Mission „von Ost nach West“ in West-
Ost um – mit Rom als neuem Zentrum; vgl. FELDMEIER, Der erste Brief des Petrus, S. 28.

204 Vgl. etwa den aus dem 10. bis frühen 11. Jahrhundert stammmenden Codex Vat. lat. 4770,
wiedergegeben in EBNER, Quellen und Forschungen, S. 221: „Aug. 1. S. Petrum in vincula – catena
eius et alii sancti. Vgl. auch im Hymnus Felix per omnes die vierte, am Fest Petri Kettenfeier
(1. August) als eigenständiger Hymnenbeginn gesungene Strophe: Petrus beatus catenarum la-
queos / Christo iubente rupit mirabiliter, / Custos ouilis, et doctor Ecclesiae, / Pastorque gregis, conser-
uator ouium, / Arcet luporum truculentam rabiem. Zu Reliquienverzeichnissen, etwa aus dem
Kloster Corvey, s. ILISCH/KÖSTERS (Bearb.), Die Patrozinien Westfalens, S. 590 mit Verweis auf
Staatsarchiv Münster, Msc. I, 247, fol. 416, 419 und 423. Zahlreiche Beispiele bietet auch MAC-

CARRONE, Die Cathedra Sancti Petri [I] und [II].
205 Vgl. etwa die Erwähnung der catenarum laquei folgende Strophe des bereits erwähntenHymnus:

Quodcumque uinclis super terram strinxerit,/Erit in astris religatum fortiter; Et quod resoluit in terris
arbitrio/ Erit solutum super coeli radium;/In fine mundi iudex erit saeculi.Vgl.WAGNER, Einführung in
die gregorianischen Melodien, S. 164.
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Städte Rom und Jerusalem. Mochte die folgenreiche Rede des Paulus auf dem
Areopag den frühchristlichen Autor Tertullian zu seiner berühmten Frage nach
den Gemeinsamkeiten von Jerusalem und Athen als den Exponenten des Gottes
Israels und des Gottes der Philosophen inspiriert haben,206 so bildeten die Ketten
Petri offensichtlich das entscheidende Verbindungsglied von Jerusalem und
Rom als Exponenten von Ur- und Amtskirche. Von Rom aus gelangten neben
den schon von Gregor dem Großen erwähnten unzähligen Partikeln auch ganze
Glieder der Petersketten an Herrscher und Erzbischöfe. Gregor III. nutzte die
Ketten als eine Art „Köder“, um Karl Martell für sich zu gewinnen.207 Im
10. Jahrhundert erhielt Erzbischof Brun, BruderOttos desGroßen, dauerhaft drei
Glieder für seine Bischofsstadt, „Das heilige Köln, durch Gottes Gnade treue
Tochter der RömischenKirche“208. Die rheinischeMetropole banddamit sich und
seine gesamte sächische Kirchenprovinz mit ihren zahlreichen Petrus-Patrozi-
nien und deren Körper- und Kettenreliquien an Rom als Hort von Petri corpus,
capita und catenae.

3. Confessio –Crux –Cathedra. Petrinische Sekundärreliquien
und Hagiographie

Die hagiologischen Textgrundlagen der Petrus-Verehrung beschränken sich
bekanntlich nicht auf die Bibel. ZwarwirddieKreuzigungPetri imNachwort des
Johannes-Evangeliums, so man dessen altkirchlich überlieferte, im gesamten
Mittelalter noch völlig unstrittige Auslegung gelten lässt, angedeutet.209 Explizit
genannt aber wird seine Cathedra und überhaupt sein Aufenthalt in Rom erst in
späteren Texten, insbesondere in hagiographischen.210Die bedeutendste Stellung
nehmen dabei die sogenannten Petrus- und Paulusakten ein, in denen neben der
Enthauptung des Paulus die Kreuzigung Petri geschildert wird.211 Im Hoch-
mittelalter war dieser Stoff ein besonders geschätzter Gegenstand von Predig-

206 Vgl. Tertullian, De praescriptione haereticorum, VII, 9: Quid ergo Athenis et Hierosolymis? quid
academiae et ecclesiae? quid haereticis et christianis?

207 ULLMANN, Kurze Geschichte des Papsttums, S. 67.
208 Vgl. zur Translatio vgl. Vita Brunonis, MGH SS rer. Germ. N. S. 10, Kapitel 27 und 31, sowie zur

zitierten Bezeichnung Kölns das Stadtsiegel von 1120; s. dazu auch LAUER, Köln, S. 79 f. und 82.
Zur Vita und ihrem Autor s. auch HAARLÄNDER, Vita episcoporum, S. 495–497 („Lexikon der
Bischofsviten“) sowie S. 44 f., zu Bruns Verhältnis zu König Otto I. ebd. S. 351–353.

209 Zur Auslegung von Joh 21, 18 f. bei Tertullian s. zuletzt ZWIERLEIN, Petrus in Rom, S. 119–124, v.a.
S. 121 und darauf replizierend GNILKA, Philologisches zur römischen Petrustradition, S. 47–54. S.
ferner – zu vergleichbaren Bibelstellen –RIESNER, Petrus, Paulus und Rom, S. 28–31. Eine erneute,
sicherlich ihrerseits nicht unwidersprochen bleibende Replik bietet zuletzt ZWIERLEIN, Petrus und
Paulus, pass.

210 BHL 6644–6688. Zur Verehrung der Cathedra Petri mit eigenem Patrozinium in Alt-St. Peter
(nach 750) s. etwa JOST, Die Patrozinien der Kirchen der Stadt Rom, Bd. 2, S. 247 f.

211 ZWIERLEIN, Petrus in Rom, S. 36–127mit Edition S. 337–449. Zur hochmittelalterlichen Bedeutung
s. etwa etwa MACCARRONE, San Pietro in rapporto a Cristo, S. 113–118.
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ten.212Die nur sekundären Reliquien sind somit auch in ihrer textlichen Tradition
gleichsam in zweiter Instanz, deuterokanonisch überliefert. Alle drei Sekun-
därreliquien weisen auf Rom: die Confessio auf das Petrusgrab, das Kreuz auf
seine in unmittelbarer Nähe erfolgte Hinrichtung, die Cathedra schließlich auf
die Begründung des römischen Bischofsamtes. Zieht man noch in Betracht, dass
Kopf und Körper unzugänglich und die Ketten gut gehütet waren, nimmt es
kaum wunder, dass gerade die urrömischen Sekundärreliquien sich bei Rom-
reisenden so großer Beliebtheit erfreuten. Einer Partikel vom Leib des Apostel-
fürsten und seiner in Binde- und Lösegewalt überwundenen Kettenmochteman
so ohne weiteres nicht habhaft werden. Ein Splitter vomKreuz hingegen, das an
die besondere Nachfolge Christi erinnerte, konnte auch für die persönliche
Frömmigkeitsentfaltung in Beschlag genommen werden – ebenso ein Stück der
steinernen Confessio, deren Material an den vom Heiland selbst verliehenen
Namen Petrus gemahnte, oder zumindest ein zeitgenössisches Stück Stoff, das
ebenso mit dem Sitz des ersten Papstes in Berührung gekommen war wie einst
dessen spätantikes, in liturgischen Paramenten weiterentwickelt fortlebendes
Gewand.213 Den Rompilgern kann dabei ein durchaus sicheres Gespür für das
Wesentliche attestiert werden. Noch in den jüngsten Forschungsdebatten liefern
– abgesehen von einzelnen biblischen und frühchristlichen Textstellen – die li-
terarischen wie materiellen Quellen zum Martyrium, zur Cathedra und zum
Grab Petri die entscheidenden Argumentationsgrundlagen der Befürworter wie
Gegner eines römischen Aufenthalts Petri.214

Zu den apostolischen Quellen christlichen Heils drang man im Hochmit-
telalter nur durch eineWallfahrt nach Romvor, auch als Ersatz für die Pilgerfahrt
nach Jerusalem.215Vom Besuch in der ewigen Stadt mitnehmen konnte man sich
aber Brandea und Sekundärreliquien, die nach der Rückkehr in die Heimat als
eine Art geistliches Souvenir den eigenen Romaufenthalt wie den des Apostel-
fürsten in Erinnerung hielten und somit beide kommemorativ miteinander
verbanden – zumindest für die verbleibende Dauer des eigenen Lebens oder die
Tradierung durch beteiligte, eingeweihte oder nachfolgende Personen.

Rom bildete aber keinen Selbstzweck, etwa als den politischen Machtver-
hältnissen und geographischen Gegebenheiten geschuldetes Surrogat für Jeru-
salem. Wie die römischen Ketten Petri die Analogie zum Römer Paulus auf der
einen und zurGefolgschaft gegenüber dem in Jerusalemwirkenden Jesus auf der
anderen Seite verdeutlichten, sowiesen die Sekundärreliquien auf dieNachfolge
Jesu durch Petrus in Rom hin – eine Nachfolge, die spätestens nach dem Quo

212 Vgl. etwa TUBACH, Reisewege der Apostel; FAERBER, Les „Acta apocrypha apostolorum“.
213 Vgl.MACCARRONE, Die Cathedra Sancti Petri [II], S. 146–148. Zur Cathedra Petri s. ferner STAUBACH/

GUSSONE, Zu Motivkreis und Sinngehalt.
214 Vgl. dazu die Ausführungen vonGNILKA, Philologisches zur römischen Petrustradition, S. 33–54

(bezüglich des Amtsverständnisses im ersten Petrusbrief auch S. 54–59).
215 Vgl. BÖLLING, Zwischen Liturgie und Volksfrömmigkeit, S. 46 f. Die Ersetzung Jerusalems durch

Rom sollte später in besonderer Weise den Gründer des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola,
beschäftigen, wobei Rom zum entscheidenden neuen Zentrum und das vormals durch äußere
Bewegung gekennzeichnete Pilgertum zum verinnerlichten Lebensprinzip erhoben wird. Vgl.
Ignatius von Loyola, Bericht des Pilgers.
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vadis-Erlebnis in römischer Lesart nicht mehr den zögernd verleumderischen
Charakter bei der Verurteilung Jesu in Jerusalem, sondern den erklärten Willen
zum Martyrium im „Babylon“ der frühen Christen trug und diese den nach-
folgenden Generationen ins kollektive Gedächtnis einschrieb.216

Confessio, Kreuz und Cathedra zeigen jedoch nicht nur die Nachfolge,
sondern bereits die irdische Stellvertreterschaft Jesu auf. Während der Heiland
durch seine Himmelfahrt wie seine Mutter und einst der Prophet Elia, nach
islamischem Verständnis später auch Mohammed, entrückt war, übernahm Pe-
trus seine stellvertretende Schlüssel-, Amts- und Lehrgewalt, die dann durch
apostolische Sukzession auf das nachfolgende Papsttum übergehen sollte. Die
Confessio war angesichts ihrer konstantinischen Inkrustierung ein geradezu
hermetisch abgeriegelter Verehrungsort, dem in seiner Bedeutung nur die Je-
rusalemer Grabeskirche gleichkam.217 Petri in den Märtyrerakten überlieferte
Bitte, nicht dem Heiland gleich aufrecht, sondern mit dem Kopf nach unten
gekreuzigt zu werden,218 verdeutlicht einerseits die Einmaligkeit des Kreuzes-
opfers Jesu Chrisi, stellt aber andererseits gerade dadurch einen expliziten
christologischen Bezug her, der beim Kreuzestod des unmittelbar mit dem
Apostelfürsten berufenen Bruders Andreas fehlt. Schließlich zeigt die Cathedra
Petri seine bereits erwähnte, im Reformpapsttum besonders nachhaltig propa-
gierte vorösterliche (Mt 16, 18 f.), österliche (Lk 22, 31 f.) und nachösterliche (Joh
21, 15–17) Beauftragung durch Jesus, die Schlüsselgewalt zu übernehmen, seine
Brüder zu stärken und die Lämmer zu weiden.

Doch nicht nur die Cathedra, auch die Confessio stehtmit den zuweidenden
Lämmern in Verbindung, und dies durch weitere Reliquien und hagiographi-
sche Schriften. Am Fest der heiligen Agnes von Rom, dem 21. Januar, segnet der
Papst in Sant’Agnese (in via Nomentana)219 Lämmer, aus deren Wolle dann die
Pallien der Erzbischöfe gewebtwerden.Wie bereits in spätantikenDarstellungen
der gute Hirt auf der Schulter sein Schaf so trugen die griechischen Bischöfe ihr
Omophorion und die römischen Erzbischöfe innerhalb der eigenen Kirchen-
provinz ihr Pallium – in Nachahmung des Papstes, dessen ureigene Insignie es
darstellt, vor allem aber mit Blick auf den heiligen Petrus selbst.220Da die Pallien

216 Die Quo vadis-Erzählung steht auch in der gegenwärtigen Forschungsdebatte nach der Frage
eines Aufenthalts des Apostels Petrus in Rom im Fokus. Bezeichnenderweise überliefert nach
ZWIERLEIN, Petrus in Rom, S. V und S. 82–92 und vor allem (in Edition) S. 408 f., eine griechische
Handschrift des 11. Jahrhunderts die Lesart ti hode; (Warum kommst Du hierher?) statt pou hode;
(Wohin gehst Du?); vgl. auch GEMEINHARDT, Petrus in Rom, S. 63, der allerdings versehentlich
griechisch ti hode (analog zu pou hode) mit quo venis statt quid venis oder quid vadis (analog zu quo
vadis) wiedergibt.

217 BRANDENBURG, Art. Petrusgrab, Sp. 152.
218 Vgl. FAERBER, Les „Acta apocrypha apostolorum“ und nun in neuer Edition ZWIERLEIN, Petrus in

Rom, S. 414 f. (Kapitel 8, 4).
219 S. hierzu JOST, Die Patrozinien der Kirchen der Stadt Rom, Bd. 2, S. 13–15 und 138–140.
220 ZumPallium s.WETZSTEIN,Wie die urbs zum orbiswurde, S. 65 f.; SCHRÖR,Metropolitangewalt und

papstgeschichtliche Wende, S. 39–44, 76–80 und 199–204 sowie oben Anm. 126–134. Nicht alle
Erzbischöfe akzeptierten von Anfang an die päpstliche Sichtweise einer Ableitung ihrer im
Pallium ausgedrückten geistlichen Gewalt vom Papst; vgl. JOHRENDT, Papsttum und Landeskir-

I. Petrus. Ein Corpus, zwei Körper, viele Korporationen56



vor der Übertragung an die Metropoliten der Weltkirche an einer entsprechen-
den Nische in die Confessio eingelassen werden, bilden sie gewissemaßen pet-
rinische Berührungsreliquien. Die lateinische hagiographische Tradition zur
heiligen Agnes weist aber nicht nur auf die vom Hirten geweidete Herde, son-
dern auch auf die besondere Christus-Nachfolge der heiligen Märtyrerin: Sie
behielt ihre Keuschheit ungeachtet aller Versuche, sie zur Prostitution zu zwin-
gen, und konnte nicht einmal durch Feuer getötet werden. Doch durch ein
Schwert wie ein Lamm geschlachtet sank sie zu Boden.221 Durch diesen Tod
folgte sie Christus, der dem alttestamentlichen Gottesknecht Jesajas gleich „wie
ein Lamm zur Schlachtbank“ geführt worden ist (Jes. 53, 7). Hier liegt ganz
offensichtlich eine römische Erweiterung der ursprünglichen Legende zugrun-
de: in lateinischer Umdeutung des griechischenWortes hagné, rein, mit Blick auf
lateinisch agna, Lamm.222 Vergleichbar ist diese Umdeutung der genannten
petrinischen Assoziation von kephas mit kephalé, Kopf.223 Es ist daher nur kon-
sequent, dass auchAgnesʼ abgetrenntes Haupt zu größten Ehren kommen sollte:
Im Libellus de Sanctis Sanctorum aus dem Pontifikat Gregors VII.224 erscheint es
unmittelbar zusammen mit den Schädeln der Apostelfürsten Petrus und Paulus
in dem für Kurie, Kapelle und Kanzlei zentralen Reliquiengrab des Lateranpa-
lastes.225 Der Ort von Agnesʼ Märtyrertod stellt eine weitere Analogie zu Petrus
her: Während dieser im Marcellus-Zirkus seinen Kreuzestod fand, wurde die
standhafte Jungfrau im Zirkus des Domitian hingerichtet, über dessen Funda-
menten sich heute die Piazza Navona erhebt – und die noch heute auf diesen

chen, S. 62mitAnm. 45;ANGENENDT, Princeps Imperii –Principes apostolorum, S. 25–31.Mitunter
diente es offenbar auch rein ehrenhalber zur Auszeichnung von Suffraganbischöfen ohne
Ausweitung von deren Jurisdiktionsgewalt (ebd. S. 62 f.), sofernmit demWort pallium hier nicht
eigentlich das Rationale bzw. Superhumerale gemeint ist, wieHONSELMANN, Das Rationale, S. 23–
31 an zahlreichen Beispielen nachweisen kann (wobei er zugleich die bis heute verbreitete, von
namhaften Gelehrten wie Joseph Braun und Otto Nussbaum geteilte These überzeugend wi-
derlegt, das Rationale habe als eine Art Pallienersatz fungiert). SCHRÖR, Metropolitangewalt und
papstgeschichtlicheWende, hebt die eigenständige Bedeutung derMetropoliten bis zur Zeit des
Reformpapsttums hervor. Die Autorität des Apostelfürsten selbst blieb davon freilich stets
unberührt. Zum Omophorion, das von allen orthodoxen Bischöfen, nicht allein den Metropo-
liten, getragen wird, s. ONASCH, Lexikon. S. 294 f.

221 BHL 156–167.
222 WIMMER/MELZER, Lexikon, S. 118 verweisen statt auf diese volksetymologische Umdeutung auf

die symbolische Bedeutung ihresAttributes: das „Lammals Sinnbild der fleckenlosenReinheit“.
223 S. dazu oben Anm. 199.
224 S. oben Anm. 173 und 180.
225 Vgl. GALLAND, Les authentiques, S. 67 f. Ein vierter Schädel gehört der ebenfalls als virgo titu-

lierten heiligen Euphemia (Eufemia). Damit ist nicht die besonders verbreitete Euphemia von
Chalkedon gemeint (vgl. WIMMER/MELZER, Lexikon, S. 262 f.), sondern die Märtyrerjungfrau von
Aquileia (BHL 2706–2707), deren Name bereits in den apokryphen Petrus-Akten begegnet; vgl.
die Edition bei ZWIERLEIN, Petrus in Rom, S. 404 f. (Kapitel 4, 1). Dass sie unter Nero statt Agrippa,
ihrempaganenMann, dasMartyriumerlitten haben soll (BHL2706), entspricht der Entwicklung
bei Petrus: Gilt zunächst Agrippa als Auftraggeber seiner Kreuzigung, so ist es später Nero; vgl.
ZWIERLEIN, ebd., S. 78–81. Zu Agnes vgl. auch die (allerdings aus dem 13. Jahrhundert stam-
mende) Authentik bei GALLAND, Les authentiques, S. 125 Nr. 85 (mit Abb.). Zu römischen Eu-
phemia-Patrozinien s. auch JOST, Die PatrozinienderKirchender StadtRom, Bd. 2, S. 178 und182.
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Ursprung verweisende Kirche Sant’Agnese in Agone.226 Schließlich stellen die
bereits erwähnten Pallien über die Nische in der Confessio einen unmittelbaren
Bezug zum Petrusgrab und dessen Corpus selbst her – und darüber zu Petrus,
den ihm nachfolgenden Päpsten und schließlich allen Petrus-Patrozinien, die
über primäre oder sekundäre Reliquien materiell mit dem Apostelfürsten ver-
bunden waren.

Confessio, Crux und Cathedra bildeten somit herausragende Orte der Pe-
trus-Verehrung, denen sich spätestens im reformorientierten 11. Jahrhundert das
Papsttum mit zunehmender Mobilität als ortsübergreifende Institution hinzu-
gesellte. Neben diesen Orten waren auch besondere Zeiten von Bedeutung.

4. Kalendare – Kulte – Kirchenfeiern. Petrinische
Festzeiten und Liturgie

Alle genannten Reliquien entsprechen nicht nur den biblischen und hagiogra-
phischen, sondern auch den liturgischen Texten. Das Gedächtnis Petri wird, wie
bereits eingangs erwähnt, in jeder Messe des römischen Ritus begangen: Noch
vor den Wandlungsworten des Kanon eröffnet der Erstberufene den Kreis der
zwölf Apostel und anschließenden zwölf römischenMärtyrer. Zu zeitlich genau
festgelegten Terminenwerden auchdie bereits genanntenOrte undGegenstände
liturgisch begangen: Erst im Gottesdienst erfahren diese über ihre bloße Materie
und reine Schrift hinaus eine performative, Ort und Zeit durchWiederholung im
Ritus überspannende Vergegenwärtigung. Biblische Texte aus Vulgata und
Vetus Latina fanden in Lesungen und Gesänge von Messe und Stundengebet
Eingang, hagiographische auch in den Lektionen der Nokturnen sowie indirekt
in Predigten.227 Thiofried von Echternach zufolge ist der bloße Name eines
Heiligen seinen Reliquien sogar überlegen, da er nicht ortsgebunden ist,
gleichwohl aber wie ein Heiligenleib wirken kann.228

Das in Corpus, Confessio, Kreuz und Capita erinnerte Martyrium wird am
29. Juni begangen – ein Termin, den Petrus und Paulus sich aufgrund der ge-
meinsamen römischen Tradition spätestens seit der Depositio martyrum aus dem
Jahre 336 teilen, und zwar sowohl gemeinsam ad catacumbas – gemeint ist viel-
leicht die Triclia an der Via Appia – als auch in ihren jeweiligen Basiliken St. Peter
auf dem Vatikan und St. Paul an der Via Ostiense („vor den Mauern“).229 Der
Ketten Petri gedenkt die römische Kirche am 1. August. Dieser Termin gilt der

226 S. dazu BUCHOWIECKI, Handbuch der Kirchen Roms, Bd. 1, S. 284–296 (S. Agnese in Agone).
227 Als liturgische Lesungstexte ergänztenHeiligenlegenden alt- und neutestamentliche Perikopen:

Wo in älterer (wie dann später wieder in jüngerer, posttridentinischer) Tradition nur Kirchen-
vätertexte vorgesehen waren, brach sich seit dem Frühmittelalter ein spezifischer Heiligenkult
Bahn.

228 Vgl. Thiofrid vonEchternach, Flores epitaphii sanctorum, III.1, Z. 130f.:At quod fidenter dictum sit
salua omnium sanctorum gratia, multo gloriosiora sunt eorum nomina quam semata. S. dazu auch ebd.
einleitend S. XXXI mit Anm. 94 f. (Lit.).

229 Vgl. oben Anm. 138, 155 und 157.
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bereits geschilderten herausragenden Bedeutung dieser Reliquien entsprechend
in mittelalterlichen Texten, auch historiographischen, oftmals als der eigentliche
„Peterstag“.230 Schließlich bilden die beiden Cathedrae Petri jeweils eigene An-
lässe zum Feiern: Wurde am 22. Februar ursprünglich der römischen Cathedra
Petri, möglicherweise in der Nachfolge der altrömisch-paganen Parentalia zur
Erinnerung der Ahnen,231 gedacht, so gesellte sich durch karolingische Einflüsse
bald das Fest der Cathedra Petri von Antiochia hinzu, wo der Apostelfürst le-
gendärer Überlieferung zufolge noch vor seinem römischen Wirken den Bi-
schofsstuhl in Besitz genommen und damit das spätere Patriarchat – analog zum
Evangelisten Markus in Alexandria – begründet haben soll. Daher feierte man
fortan die römische Cathedra Petri bereits am 18. Januar, am 22. Februar hin-
gegen fortan die antiochenische – eine Regelung, die erst 1960 zugunsten der
alleinigen römischen Cathedra-Feier am 22. Februar aufgegeben werden soll-
te.232

In der weitverzweigten Überlieferung des karolingischen Reichskalenders
und den zahlreichen Handschriften verschiedener Martyrologien werden all
diese Festtermine regelmäßig bedacht und somit über Roms Grenzen hinweg in
der gesamten westlichen Welt begangen.233 Die Festzeiten waren dabei nicht auf
Kirchen und Kapellen beschränkt. Auch imAlltag der allgemeinen Bevölkerung
spielten sie als frei verfügbare Zeit, während der nicht gearbeitet werden durfte,
eine zentrale Rolle. Doch nicht nur die immer wiederkehrende Gewohnheit,
auchdie große Politikmachte sich dieHeiligenfeste zu eigen.Durch die bewusste
Terminwahlwurden Ereignisse besonderer Brisanzmit einem ganz eigenen Sinn
gefüllt. Hoftage fanden für gewöhnlich an hohen und zugleich sinnfälligen
Feiertagen wie Weihnachten, Epiphanie (Hl. Drei Könige) und Pfingsten statt234

oder wiesen zumindest entsprechende Elemente königlicherWeihnachts- oder –
wie später auch die Reichstage und seit jeher Konzilien – pfingstlicher Liturgie
auf.235 Im Jahre 1076 jedoch verlegte Heinrich IV. den Termin von Pfingsten ganz

230 Vgl. GROTEFEND, Taschenbuch der Zeitrechnung, S. 87 f., BORST, Der karolingische Reichskalender,
Bd. 2, S. 1155. Dem Eintrag einer Melker Handschrift zufolge, die wahrscheinlich Anfang des
10. Jahrhunderts in Auxerre entstand und die westfränkische Tradition wiedergibt, soll an
diesem Tag Petrus selbst die erste Kirche in Rom geweiht haben; vgl. ebd. (i‘) und zur Hand-
schrift selbst ebd., Bd. 1, S. 136–138.

231 S. oben Anm. 172.
232 Vgl. BORST, Der karolingische Reichskalender, Bd. 1, S. 484–487 (18. Januar) und S. 602–605

(22. Februar); BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten, S. 164 mit Anm. 51. Zur Farbe Rot
zum Gedenken an das Maryrium am 29. Juni im Unterschied zur Festtagsfarbe Weiß für den
22. Februar seit Innnozenz III. s. PARAVICINI BAGLIANI, Le chiavi e la tiara, S. 47–49.

233 BORST, Der karolingische Reichskalender, ebd.
234 SCHALLER, Der heilige Tag, S. 1, 3 und 5–7. Zu Hoftagen an Weihnachten s. etwa unten Kapitel

III.2a. Den liturgischen Texten nach unterstrich Weihnachten eher die Sakralität des königlich-
monarchischen Herrschers oder Herrscherpaares, Pfingsten hingegen die Inspiration der ge-
samten Korporation, auch des Fürstentages ohne König, durch den Heiligen Geist. Zum
wachsenden Einfluss der Fürsten in salischer Zeit s. SUCHAN, Fürstliche Opposition, S. 148–160
und zusammenfassend S. 164f.

235 Zur Heilig-Geist-Liturige auf Konzilien und Reichstagen des Spätmittelalters s. SCHMIDT, Syn-
odus in Spiritu Sancto legitime congregata. Mit Blick auf die oben in Kapitel I.1 geschilderte
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gezielt auf den 29. Juni, den Todestag der Apostelfürsten Petrus und Paulus, um
den amtierenden Papst zu verurteilen und eine Neuwahl zu ermöglichen.236Der
Papst konterte mit einem petrinischen Ultimatum: 1. August, Petri Kettenfeier.
Bereits zu Beginn des Jahres hatte die Vigilfeier von Pauli Bekehrung (24. Januar)
Kaiser und Fürsten in Worms dazu gedient, dem Papst ihren Gehorsam aufzu-
kündigen.237 Im darauffolgenden Jahr spielte der Festtag selbst eine entschei-
dende Rolle: Den älteren Quellen nach, denen die Forschungsliteratur weitge-
hend folgt, bat an eben diesem Festtag der Bekehrung des nachmaligen Völ-
kerapostels vom Saulus zum Paulus Heinrich IV. reumütig den Papst, ihn vom
Bann zu lösen, was dieser drei Tage darauf auch bereitwillig tat.238 Donizos Vita
der Mathilde von Tuszien hingegen, erst einige Jahrzehnte nach den Ereignissen
verfasst, spricht vom 25. Januar als dem Tag, an dem der Papst den zur Umkehr
bereiten Kaiser wieder in die Kirche aufgenommen habe.239 Diese Quelle spielt
eine entscheidende Rolle in der Argumentation Johannes Frieds, Canossa sei ein
vorab abgesprochenes regelrechtes Friedensfest und kein Bußgang des Kaisers
gewesen.240 Dem wurde mit tragfähigen Gegenargumenten weithin wider-
sprochen.241 Allein Frieds Vorschlag, die so genannte „Oppenheimer promissio“,
Heinrichs IV. Obödienzversprechen anGreogor VII., neu zu datieren, von Tribur
nach Canossa zu verlegen und als freiwilligen, nicht von den Fürsten erzwun-
genen Akt zu interpretieren, ist von der neueren Forschung zustimmend auf-
gegriffen worden.242 Das so genannte Königsberger Fragment lässt darauf
schließen, dass anstelle des tatsächlich eingehaltenen 2. Februars ursprünglich
der 6. Januar zum Termin des Treffens zwischen Papst, Kaiser und Fürsten an-
beraumt war.243 Damit wäre die geplante Begegnung vom Ende der Weih-
nachtszeit auf das nach der Geburt des Erlösers zweite große weihnachtliche

corpus-Metaphorik wäre – auch unabhängig von Petrus-Patrozinien – eine Untersuchung zur
vormodernen Verwendung der Liturgie von Weihnachten, Pfingsten und Ostern außerhalb der
jeweiligen geprägten Zeiten des Kirchenjahres interessant: Erstens sind wohl Geburt und Er-
scheinung für das monarchisch-königliche Prinzip jeweils einzelner Könige und Kaiser in ihrer
postulierten besonderen Christus-Nachfolge bedeutsam, zweitens Pfingsten für die korporati-
ven Formen von Synode und Konzil, Hoftag und Reichstag, schließlich drittens das österliche
Triduum von Gründonnerstag bis zur Osternachtsliturgie für das vom Papst (etwa die Oster-
snyode von 1059, die Fastensynoden Gregors VII. und die ebenfalls in der Fastenzeit abgehal-
tenen ersten drei Laterankonzilien) angestoßene Ablasswesen – kurz: Weihnachten für charis-
matische Einzelne, Pfingsten für gemeindebildende Gruppen, das Ostertriduum hingegen für
alle, jede und jeden Einzelnen.

236 Vgl. SCHALLER, Der heilige Tag, S. 11 mit Anm. 39 f.
237 Demgegenüber geht MEYER VON KNONAU, Jahrbücher 2, S. 613, gefolgt von SCHALLER, Der heilige

Tag, S.11 mit Anm. 37, vom Sonntag „Circumdederunt“ aus.
238 S. in diesem Sinne bereits SCHALLER, Der heilige Tag, S. 19 mit Anm. 67.
239 Donizo, Vita Mathildis, Buch II., bes. v. 76–115.
240 Vgl. FRIED, Pakt von Canossa; DERS., Canossa. Entlarvung einer Legende.
241 Vgl. oben Anm. 5.
242 Vgl. etwa PATZOLD, Frieds Canossa, S. 6, mit Verweis auf FRIED, Canossa, S. 70, Anm. 145, S. 163

u.ö.
243 Vgl. bereits HOLDER-EGGER, Fragment einesManifestes, S. 193 (mit vorausgehender Edition), und

zuletzt MENTZEL-REUTERS/NOWAK, Das sogenannte Königsberger Fragment (mit Facsimile).
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Hochfest verlegt, von dem in der Ostkirche bis heute als „Begegnung“ (Hypa-
pante) gefeierten Fest der Darstellung des Herrn anlässlich Mariens erstem
nachgeburtlichem Tempelgang (Mariä Lichtmess) auf das Fest der Erscheinung
des Herrn, Epiphanie. Die liturgischen Festinhalte sprechen in ihrer monar-
chisch-politischenRelevanz jeweils für sich.244Entscheidend ist aber das inmitten
der fraglichen Zeitspanne liegende Fest der Bekeherung Pauli am 25. Januar.

Die Widersprüche der Quellen zur exakten Terminfrage Canossas zeigen
nämlich in jedem Fall, dass den Autoren der symbolträchtige Festtag des 25. Ja-
nuar vor Augen stand und in Erinnerung geblieben ist: Ganz offensichtlich
nutzte Kaiser Heinrich IV. im Jahre 1077 diesen Festtag, wie auch sonst eher die
Kaiser als die Päpste „heilige Tage“ für wichtige Ereignisse wählten,245 mit dem
Ziel, den Kaiser zum Einlenken zu bewegen. Somit erschien er entweder an just
jenem Tag bußfertig vor dem Pontifex, oder aber der Papst sah sich an diesem
vom König geschickt abgepassten und in effektvoller Reue erwarteten Festtag
selbst außer Stande, dem Kaiser während der kalendarisch unausweichlich zu
feiernden Messe den liturgischen Friedensgruß Pax Domini sit semper vobiscum
mit anschließender Kommunion vorzuenthalten. Schließlich handelte es sich
ausgerechnet um jenen regulären kirchlichen Termin, an dem keine geringere
Umkehr gefeiert wurde als jene des Apostels Paulus. Wie konnte da Gregor VII.,
der den Völkerapostel als erster Papst zusätzlich neben Petrus dauerhaft im
Siegel führte,246 dem reumütigen Kaiser die Umkehr versagen? So wie die deditio
des Kaisers letztlich vor dem Hintergrund der kirchlich-liturgischen Bußpraxis
zu sehen ist,247 so lässt sich die Begegnung unmittelbar am oder drei Tage nach
dem 25. Januar als – womöglich kaiserlich erzwungene – österliche Eucharis-
tiefeier mit Rekonziliationscharakter begreifen. Spielten in vergleichbaren Fällen
Festmähler eine entscheidende Rolle,248 so ist es hier das höchste nur denkbare
Opfermahl, das durch die Sühne des Gottessohnes Versöhnung auch unter den
Menschen unumgänglich machte.

Eine Relecture von Donizo und Lampert von Hersfeld mag mehr Licht ins
Dunkel bringen. Lamperts Annalen lesen sich streckenweisewie ein erzählerisch
ausformuliertes Itinerar. Im Bemühen, den für den 2. Februar in Augsburg an-
gesetzten Reichstag zur Klärung seiner Schuld undKönigswürde zu überstehen,
zieht er dem Papst entgegen.249Der ungewöhnlich kalteWinter, der bereits ab St.

244 Vgl. oben Anm. 235.
245 Vgl. SCHALLER, Der heilige Tag, pass.
246 Vor Gregor VII. hatte nur der Gegenpapst Benedikt X. kurzzeitig Brustbilder beider Apostel-

fürsten im Siegel geführt – eine Neuerung, die einstweilen Episode geblieben war. S. dazu
GROTEN, Die gesichtsloseMacht, S. 215mitAnm. 73 (zu Benedikt X.) und S. 217 f. (zuGregorVII.).
S. dazu ausführlich unten Kapitel I.6.

247 So etwa REUTER, Unruhestiftung, S. 325, gefolgt von ALTHOFF, Spielregeln der Politik, S. 240 mit
Anm. 36.

248 Vgl. ALTHOFF, Spielregeln der Politik, S. 245 f.
249 Vgl. Lamperti Annales, FStG 13, S. 390 f. mit Anm. 1. Hier und im Folgende wird auf die MGH-

basierte zweisprachige Ausgabe von 2011 verwiesen, da darin auch die neuere Forschungsli-
teratur mit den von Johannes Fried ausgelösten Diskussionen zum Canossa-Ereignis berück-
sichtigt ist.
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Martin (11.11.) den Rhein gefrieren lässt, bringt den Kaiser von seiner Reise nicht
ab und lässt ihn Weihnachten im Burgundischen Besançon feiern.250 Hier reißt
der Bericht aber förmlich ab. Immer und immerwieder ist nun vom2. Februar als
drohendem Augsburger Hoftagtermin am „Tage der Reinigung der hl. Maria“
(in purificatione sanctae Mariae) die Rede, und zwar zunächst mit Blick auf den
Brief der deutschen Fürsten an den Papst.251 Es folgen der Aufruf des Papstes an
den Kaiser, diesen Termin wahrzunehmen,252 und schließlich die nachträgliche
Beschwerde der Fürsten beim Papst über das Fernbleiben des Kaisers.253 Der
ursprüngliche Termin des 6. Januar wird mit keinemWort erwähnt.254 Lamperts
Darstellung nach sahen sich die Fürsten durch die Aktion als einer List des
Königs (dolo regis) überrumpelt.255 Der Papst habe, so Lampert, zur Bedingung
seiner Bannlösung gemacht, dass er selbst TagundOrt für ein allgemeinesKonzil
(generale concilium, wohl kein bloße Fürstenversammlung)256 unter Beteiligung
der Fürsten festlegen könne. Auf genau diese Bitte soll Heinrich sich auch tat-
sächlich eingelassen haben, indem er seinerseits eine zeitliche Verschiebung und
Übertragung an ein allgemeines Konzil und eine gemeinsame Anhörung (gene-
rali concilio communique audientiae) erbeten habe.257 Bleibende Zweifel wurden
durch einen Schwur treuer Gefolgsleute, darunter Bischof Eberhard (Eppo) von
Naumburg-Zeitz, vielleicht stattdessen auch Benno von Osnabrück, auf eigens
herbeigebrachte Reliquien ausgeräumt, so dass die Lossprechung durch den
Papst erfolgte.258 In der anschließenden, erst durch die Bannlösung gemein-
schaftlich zu begehenden Messfeier (missarum sollemnia) habe der Papst –
gleichsam auf dem kurzen Dienstweg der Rechtfertigung (satisfactionis compen-
dio) – jedes weitere Ärgernis ausschließen wollen: Am Empfang des Leibes
Christi, der heiligen Kommunion, sollte sich die Unschuld des exkommuni-
zierten Kaisers erweisen, nachdem der Papst selbst den ersten Teil der gebro-
chenen Hostie verzehrt hatte.259 Auf dieses offensichtliche Ordal wollte sich der
Kaiser laut Lampert dann aber nicht einlassen, wählte lieber die Form des
Konzils als das hier spontan vom Papst initiierte Gottesurteil. Setzte der Kaiser
hier – in der Darstellung Lamperts – auf einen Erfolg wie den der von seinem
Vater einberufenen Synode von 1046? Oder suchte er das Papsttum, das seit der
österlichen Lateranynode von 1059 Synoden und Konzilien zunehmend für die
eigenen Reformanliegen und die Ausübung des eigenen Primats im Rahmen

250 Ebd. S. 394f.
251 Ebd. S. 398f. mit Anm. 2.
252 Ebd. S 404 f. mit Anm. 7.
253 Ebd. S. 418f. mit Anm. 15.
254 Die Herausgeber der neuesten Ausgabe weisen darauf hin; vgl. ebd. S. 399, Anm. 2.
255 Ebd. S. 418, Z. 31.
256 Ebd. S. 406, Z. 25 f. (S. 407, Z. 28 f., mit dem Ausdruck „auf einer allgemeinen Versammlung“

wiedergegeben).
257 Ebd. S. 412, Z. 24 f. (S. 413, Z. 28 f., mit den Worten „zu der allgemeinen Versammlung und der

gemeinsamen Verhandlung“ übersetzt).
258 Vgl. ebd. S. 408–411; zur Frage des explizit erwähnten Naumburg-Zeitzer oder des erschlosse-

nen Osnabrücker Bischofs s. ebd. S. 409 mit Anm. 11.
259 Ebd. S. 412, Z. 6–14.
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einer immer differenzierteren Kanonistik zu nutzen wusste,260 mit dessen eige-
nen Mitteln zu schlagen? Gerade weil diese Episode von Lampert frei erfunden
zu sein scheint,261 dokumentiert sie die Bedenken dieses kaiserkritischen Autors.
Die tatsächliche Kommunion des Kaisers ohne eine sofortige göttliche Bestra-
fung hätte im Urteil der Zeitgenossen dessen Unschuld bewiesen. So aber folgt
nach dem kaiserlichen Versprechen in der Messe lediglich ein anschließendes
Mahl anstelle der Eucharistie, ein bilateraler Frieden statt des sakramental ver-
innerlichten göttlichen Friedensgebets der feierlichen Papstmesse selbst. Die
erwähnten, wohl tatsächlich am 25. Januar, spätestens aber drei Tage danach
vom Priester ritusbedingt vorgetragenen Worte Pax Domini sit semper vobiscum
mündeten Lampert zufolge nicht im üblichen, Sündenvergebung verheißenden
Ecce agnus Dei, ecce qui tolit peccata mundi, sondern in einem Hinweis auf den in
der konsekrierten Hostie präsenten Leib des Herrn: ecce corpus dominicum,262 und
von eben diesem konkreten, vom Papst zur Hälfte schon konsumierten corpus
sollte der Kaiser den verbliebenen Rest nehmen: sume hanc residuam partem do-
minici corporis.263Die vomPapst durchMesszelebration erwirkte Realpräsenz des
Leibes Christi steht der Gegenwart eigens herbeigebrachter Reliquiengebeine
gegenüber, auf die einzelne Parteigänger Heinrichs IV. zur Beteuerung seiner
Glaubwürdigkeit einen Eid geschworen hatten.264 Der Papst hätte nicht nur
Heiligengebeine vor Augen, sondern mit Christus den gesalbten Kaiser selbst
buchstäblich in der Hand gehabt, wäre dieser dem Angebot des Papstes nicht
ausgewichen. Darüber hinaus sind bei Lampert nicht die Patrone Petrus und
Paulus als Urgrund des Papstes für Heinrich IV. entscheidend, sondern das
schützende patrociniumdes apostolischen Stuhles (apostolicae sedis patrocinium).265

In dieser Schilderung ist für den 25. Januar als Tag der Bekehrung Pauli kein
Platz. So überrumpelt der Papst gewesen sein muss, so sehr sollte jeglicher An-
schein von Verbindlichkeit seiner dadurch regelrecht erzwungenen Rekonzilia-
tion vermiedenwerden. Lampert vonHersfled zeigt durchaus ein Gespür für die
genannten kirchlichen Festtage, erwähnt Mariä Lichtmess sogar mehrfach aus-
drücklich. Den neuen Termin des Kaisers in Forchheim bezeichnet er nach dem

260 Zur mangelnden Akzeptanz des Ordals durch die Kanonistik und die tragende Bedeutung von
Konzilsbeschlüssen gerade auch für die päpstliche Rechtsprechung vgl. etwa – freilich noch vor
dem Decretum Gratiani – ROLKER, Canon Law; LANDAU, Neue Forschungen zu vorgratianischen
Kanonessammlungen; DERS., Die Entstehung der systematischen Dekretalensammlungen;
ANGENENDT, Princeps Imperii – Principes apostolorum, S. 31–39. Vgl. auch oben Kapitel I.6.

261 Lamperti Annales, FStG 13, S. 412, Anm. 3. Für die ältere Auseinandersetzung zwischen
ARQUILLIÈRE, Grégoire VII, der eine Wiederaufnahme Heinrichs IV. in die Kirchengemeinschaft
bestreitet, und FLICHE, Grégoire VII, der von einer vollständigen Rekonziliation ausgeht, spielen
zwar Lamperts Hinweise auf den 2. Februar in Augsburg eine Rolle (vgl. etwa in unmittelbarer
Replik auf Fliches Einwände ARQUILLIÈRE, Grégoire VII, S. 8 mit Anm. 22), jedoch weder diese –
freilich zweifelhafte –Darstellung Lamperts zumLiturgieverlauf noch dasDatumdes 25. Januar
(vgl. ARQUILLIÈRE, Grégoire VII, S. 2: „quelle était la pensée de Grégoire VII, au moment où il
donnait l’absolution de Canossa, le 27 janvier 1077?“).

262 Ebd. S. 410, Z. 17.
263 Ebd. S. 412, Z. 9 f.
264 Vgl. oben Anm. 258.
265 Lamperti Annales, FStG 13, S. 412, Z. 5 f.

4. Kalendare – Kulte – Kirchenfeiern. Petrinische Festzeiten und Liturgie 63



Todestag des von seinen Senatoren getöteten Caesar, den Iden des März.266 Vor
diesem Hintergrund darf der vollständige Verzicht auf die genaue Angabe des
Festes der Bekehrung des Apostelfürsten Paulus als Wendepunkt in Canossa
wohl als gezielt kalkulierter Verzicht auf die kaiserfreundliche Symbolik dieses
Tages gedeutet werden. Bei Lampert wirkt daher nicht der Patron Paulus durch
seinen Termin, sondern der Papst durch sein persönliches patrocinium, den
diesseitigen Leib des Apostelfürsten Paulus.

Donizo hingegen nennt das entscheidende Datum zwar, lässt dabei aber den
eigentlichen Festtagsgehalt unerwähnt undverzichtet sogar auf die sonst übliche
klassisch-antike Angabe nach Kalenden. Stattdessen behilft er sich mit der un-
nötig umständlichen Datumsangabe ante dies septem quam finem Janus haberet.267

Ganz offenslichtlich wollte auch dieser gregorianisch gesinnte Autor Heinrich
IV. keinen Etappenerfolg gönnen. Die Kaiser suchten offenbar, äußere Termine
und Formen gleichsam als Eckpfeiler der Heiligkeit zu nutzen. Analog zu dieser
kalendarischen Akzentsetzung verfuhren sie in ihren Urkunden, indem sie diese
mit der feierlichen Anrufung der Trinität in der Invocatio beginnen ließen und
der oft sehr ausführlichen Arenga eine religiöse Grundierung verliehen. Die
Päpste hingegen, von deren erklärten Parteigängern in diesem Fall die gesamte
Überlieferung geprägt ist, vertrauten in Urkundengestaltung und Terminwahl
letztlich auf ihre orts- und zeitunabhängigige petrinische Legitimität. Sie benö-
tigten weniger religiöse Legitimationsstrategien ihres ohnehin schon herausra-
genden Amtscharismas, waren aber umso mehr in die Pflicht genommen, als
Hirten auf gläubig bußfertige Herrscher zu reagieren – ganz im Sinne ihrer
eigenen Urkundenpraxis.268

Vielleicht lässt sich die Alternative zwischen Bußgang und Friedensfest
somit dahingehend auflösen, dass die Ereignisse – genau umgekehrt zur Ar-
gumentation Frieds – zunächst als Bußgang gedacht waren, dann aber im
Nachhinein zumindest bei Donizo als Friedensfest in Erinnerung blieben oder
zumindest bleiben sollten – in dem Sinne, dass der Papst sich zu diesem Schritt
nicht hätte genötigt sehenmüssen.DerKaiser hingegen hatte seineGemeinschaft
nicht nurmit Blick auf Petrus, sondern auch auf den zweitenApostelfürsten, den
Gregor so sehr verehrte, Paulus, unter Beweis gestellt, verweigerte nach Lampert
von Hersfeld aber, seine wohlmeindenden Absichten auch sakramental unter
Beweis zu stellen.

Der 25. Januar, nicht der 29. Juni, bildet bis heute auch das Patronatsfest des
Bistums Münster. Bis zum heutigen Tag wird hier ein Reliquiar des 11. Jahr-
hunderts gezeigt, das an das vorgregorianische, noch einvernehmliche Ver-
hältnis zwischen Kaiser, Papst und Bischof, hier wohl Bischof Hermann I. (1032–
42), erinnert.269 Vor diesem Hintergrund stellt es wohl keinen Zufall dar, dass
Gregor VII. seine erste Exkommunkationssentenz noch durch ein Gebet an den
heiligen Petrus allein formulierte und er bei der Erwähnung von Heinrichs

266 Vgl. ebd. S. 418, Z. 27.
267 Vgl. Donzio von Cremona, S. 146; HACK, Empfangszeremoniell, S. 495 f.
268 Vgl. oben Anm. 82, zur „papstgeschichtlichen Wende“ freilich auch Anm. 3.
269 Vgl. BÖLLING, Petrus in Minden, Paulus in Münster, S. 2, Abb. 1, und S. 31–34.
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Versöhnungsangebot neben Gott und sich selbst nur diesen Apostelfürsten
nennt,270 während er sich bei seiner erneuten Exkommunikation des Kaisers im
Jahre 1080 an Petrus und Paulus271 wendet. Hatte Heinrich IV. 1075 an den be-
kehrten Paulus appelliert, richtete sich der Papst nach dem erneuten – Lampert
zufolge von kaiserlicher Seite stets beibehaltenen – Bruch nun mit besonderer
Verve an diesen seinen besonderen, stets gemeinsam mit Petrus verehrten
päpstlichen Patron.

Die Petrus- und Paulus-Verehrung verlieh indes nicht nur den Terminset-
zungen der Mächtigen eine gewisse Brisanz. Gerade auch der reguläre Alltag
einfacherer Menschen war, mitunter offenbar schon im Frühmittelalter, von
Erzählungen um den heiligen Petrus geprägt. Liturgie und Volksfrömmigkeit
ergänzten und befruchteten einander durch die traditionelle, keineswegs nur
von Amts wegen unternommene Romwallfahrt ad limina apostolorum.272 Passio-
nale, Predigten und Pilgerberichte273 geben noch heute davon Auskunft.

5. Passionale – Predigten – Pilgerberichte. Petrinische
Legendenbildung und Literatur

In dem Moment, in dem die Heiligenlegende nicht nur eine der nächtlichen
Lesungen der Liturgie darstellte, sondern orts- und zeitunabhängig gelesen
wurde, bildete sie einen Teil lebensweltlich verorteter und verantworteter Lite-
ratur. Anders als überkommene Vorstellungen eines Gegensatzes zwischen li-
terarischer Fiktionalität und historischer Faktizität suggerieren mögen, verlief
die Entwicklung keineswegs, um ein altertumskundliches Diktum aufzugreifen,
„vomMythos zum Logos“274. Es vollzog sich vielmehr ein allmählicher Wandel
einerseits vom literarischen Logos zur liturgischen Legende, andererseits von
der amtlichen Liturgie zur persönlichen Lektüre – und damit von gemein-
schaftlich-korporativer zu individuell-persönlicher Aneignung des heiligen Pe-
trus.

Analog zum Interesse an unbekannten Einzelheiten im Leben Jesu scheint
auch das Bedürfnis nach einer genaueren Kenntnis des Petrus zugenommen zu
haben. Griff man bei der Ausschmückung des Lebens Jesu gern auf apokryphe
Schriften wie das Protoevangelium des Jakobus zurück, das etwa von Ochs und
Esel an der Krippe in Bethlehemund vondenElternMariens, JoachimundAnna,
zu berichten wusste, so verwandte man für Petrus-Darstellungen die bereits
erwähnten Petrus-Akten. Diese lieferten die genannten Hinweise auf Kreuz und

270 Vgl. Gregorii VII. registrum, lib. IV, ep. 12, hg. von CASPAR, Bd. 1, S. 312; HACK, Empfangszere-
moniell, S. 504, Anm. 50.

271 Vgl. HACK, Empfangszeremoniell, ebd.; COWDREY, Pope Gregory VII, S. 612 f. (Quellen und Lit.).
272 Vgl. BÖLLING, Zwischen Liturgie und Volksfrömmigkeit, S. 44–50.
273 Zur christologischen statt hier relevanten rein petrinischen Dimension vgl. oben den Ausblick

am Ende von Anm. 235.
274 NESTLE, Vom Mythos zum Logos.
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Cathedra Petri,275doch auch auf dieAuseinandersetzung zwischen Simon Petrus
und Simon Magus.276

An diese Darstellung knüpfen im Mittelalter die Passionalia an, wenn sie
etwa einenWettstreit zwischen beidenKontrahenten vorAugen führen.277 Simon
Magus steht im Zeitalter der gregorianischen Kirchenreform für die bezahlte
Ämterweitergabe, die Simonie, aber auch für magische Praktiken. Bezeichnen-
derweise hat Simon Magus nicht nur als literarische Gestalt bis heute eine be-
sondere Relevanz. In der modernen Forschung zu den Ursprüngen Petri in Rom
wurde jüngst geltend gemacht, dass eine alte Inschrift in St. Peter in ihrer Be-
ziehung zu Petrus und Simon Magus neu gelesen worden ist.278 Diese Relecture
bildet eines der Hauptargumente, um die Authentizität des Petrusgrabes zu
bestreiten – eine These, die eine intensive Debatte angestoßen hat.279

Gleichsam zwischen Liturgie und Literatur stehen wie die Passionalia auch
die Predigten, wenngleich weniger in formaler als vielmehr in funktionaler
Hinsicht: Im Hochmittelalter nicht zur offiziellen Liturgie gehörend, bilden sie
doch einen entscheidenden Bestandteil im Kontinuum des Messritus, gerade
auch bei jenen geistlichen Gemeinschaften und Orden, die sich während und
nach der Kirchenreform des 11. und frühen 12. Jahrhunderts herausbilden soll-
ten. Der heilige Petrus und Rom spielt in vielen der Predigten eine zentrale Rolle.
Eine davon hat sich auch für Minden erhalten. Sie soll an gegebener Stelle ein-
gehender untersucht werden.280

Die in Teilen bereits genannten, in Herkunft, Stil und Intention höchst un-
terschiedlichen Pilgerberichte haben eines gemeinsam: Sie führen nicht die hei-
ligen Stätten Roms vor Augen, wie es in Spätmittelalter und Früher Neuzeit
beliebt werden sollte. Vielmehr geht es ihnen in erster Linie um das Petrusgrab.
Bereits das frühmittelalterliche Petruslied spiegelt dies wider.281 Im späten
11. Jahrhundert begegnet Petrus sogar in Kreuzfahrerliedern, die nicht den
Aufbruch nach Rom, sondern nach Jerusalem musikalisch begleiten.282 Dabei
mag Antiochia als angebliche Gründung des Petrus eine zentrale Rolle gespielt
haben. Den entscheidenden Impuls auch hierfür gab aber das päpstliche Rom.283

Alle genannten Reliquien und Texte sind mit ganz bestimmten Orten und
Zeiten verbunden und beschwören diese herauf. Um diese Bezüge eingrenzen,
intensivieren und verbreiten zu können, stand neben der konkreten Reliquien-
teilung und der konstruierenden Textproduktion noch ein weiteres Mittel zur

275 S. oben Kapitel I.3.
276 S. dazu HAEHLING, Zwei Fremde in Rom; ZWIERLEIN, Petrus in Rom, S. 43–74.
277 S. dazu nun HAMMER, Erzählen vom Heiligen, S. 180–192.
278 ZWIERLEIN, Petrus in Rom, S. 129–133, und zuletzt DERS., Kritisches zur römischen Petrustradition,

S. 89 f. mit Anm. 9.
279 ZWIERLEIN, Petrus in Rom;HEID (Hg.), Blutzeuge; DERS. (Hg.), Petrus und Paulus in Rom. Zur Frage

des Romaufenthalts Petri s. auch FELDMEIER, Der erste Brief des Petrus, S. 23–29; zur älteren Lit.
vgl. auch oben Anm. 148.

280 S. unten Kapitel III.2a.
281 S. dazu LOMNITZER, Art. Petruslied, in: VL 7, Sp. 521–525.
282 S. dazu BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten, S. 171 f. und S. 177 f.
283 Vgl. unten Anm. 343–345.
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Verfügung, das auch Institutionen zu repräsentieren vermochte, die Orte und
Zeiten überdauerten: Embleme und Symbole.

6. Schlüssel – Schwerter – Schädel. Petrinische Embleme
und Symbole

Die wechselseitige Bezogenheit von Worten und Werken des Apostelfürsten
sowie seiner materiell-körperlichen und geistig-geistlichen Hinterlassenschaft
ließ sich in bildlichen Darstellungen besonders prägnant zusammenführen und
erfassen. Weit mehr noch als literarische Metaphern und Allegorien kündeten in
der nur partiell alphabetisiertenGesellschaft visuell leicht fassbare Emblemeund
Symbole. In gleichsam geronnener Zeit auf verdichtetem Raum kündeten diese
äußeren Zeichen von der herausragenden Stellung, geographischen Verbreitung
und dauerhaften Kontituität des ersten Jüngers Jesu samt seiner ihm römisch-
rechtlich nachfolgenden apostolischen Amtsträger. Ausgehend vom gespro-
chenen Wort und geschriebenen Text waren solche sichtbaren Bilder weiteren
Kreisen zugänglich und leichter handhabbar – in eigengesetzlicher Verknap-
pung und zugleich multimedialer Verschränkung. Schädel, Schwert und
Schlüssel bildeten konkrete Reliquien: Schädel und Schwert waren biblisch be-
zeugt, und in Anspielung auf die biblische Verheißung an Petrus fertigte man
bestimmte Berührungsreliquien ihrer äußeren Formnach gern als Schlüssel an.284

Doch es konnten bereits die bloßen Abbildungen dieser petrinischen Erinne-
rungs- und Heilsobjekte eine eigene Wirkung entfalten – in der Funktion von
Emblemen oder Symbolen. Als Embleme verdichteten sie die geschichtliche
Rezeption einschlägiger Bibelstellen und spezifischerHeiligenkulte, als Symbole
bündelten sie in vermittelnder Form zentrale Glaubensinhalte. Ganz im Sinne
ihrer ursprünglichen Wortbedeutung bilden solche Symbole ‚zusammen-ge-
worfene‘, das heißt bekenntnishaft zusammengefasste Darlegungen kirchlicher
Konzepte – in der Tradition der Symbola der Konzilien von Nicäa und Kon-
stantinopel.285 In dieser Hinsicht gehen sie über die in der Mediävistik etablierte
Vorstellung vormodern vereinbarter, schriftliche Verträge ersetzender Spielre-
geln286 hinaus. Symbole erwachsen vielmehr aus einem bisher nur rudimentär
untersuchten Verhältnis von Liturgie und Geschichtsschreibung.287 Neben Ha-

284 Schlüsselwurden als Berührungsreliquien in RomanCorpus oder Catenae Petri hergestellt, und
das biblisch bezeugte Schwert Petri wurde angeblich im Bremer Dom verwahrt; vgl. Johann
Hemeling, Diplomatarium (ed. KLINK), HAB, Cod. Guelf. 142 Gud. lat., fol. 7a (S. 65); KLOFT,
Cosmas undDamian, S. 45mit Anm. 91; FICHTENAU, Reliquienwesen, S. 140 f. S. dazu ausführlich
unten Anm. 527.

285 Vgl. Art. sym-ballo, in: MENGE-GÜTHLING.
286 Vgl. dazu ALTHOFF, Spielregeln der Politik; DERS., Rechtsgewohnheiten und Spielregeln; Rituale

und ihre Spielregeln, v.a. S. 229–304; s. auch die ihm gewidmete Festschrift von GARNIER/KAMP,
Spielregeln der Mächtigen.

287 S. dazu nachwie vor grundlegendARBUSOW, Liturgie und Geschichtsschreibung; s. auch BÖLLING,
Musicae utilitas, S. 248–254 („II. Zur Medialität der Musik in Text und Performanz“).
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giographie und Liturgie bildet somit die Historiographie eine zentrale Quel-
lenbasis.288 Durch entsprechende Organisationsformen werden die petrinischen
Motive päpstlich, durch ihre persönliche Verwendung unverwechselbar indi-
viduell. Petrus-Amt, PapsttumundPersönlichkeit verbinden sich inderHeraldik
zu einem besonderen Mittel gesellschaftlich-symbolischer Kommunikation. Bi-
schöfliche und später korporativ-kollegiale Institutionen wie Kapitel und
Kommunen griffen diese Form der Repräsentation auf. Die ursprünglichen Be-
zugsgrößen, Heilige Schrift und Heiligenleib, gingen und gehen dabei nicht
verloren, wurden aber insbesondere im 11. und frühen 12. Jahrhundert um
zeitgenössische Auslegungen erweitert, und zwar gleichermaßen in Bezug auf
Schlüssel, Schädel und Schwerter.

Die Schlüssel verwiesen stets auf die biblische Grundlage inMatthäus 16, 19.
Wohl keine andere Bibelstelle hat vergleichbare Kontroversen ausgelöst. Ein
kaiserfreundlicher Rechtsgelehrterwie Burchard vonWorms († 1025) deutete die
Schlüsselübergabe in seinem Dekret als Begründung des Priesterstandes und
nicht des päpstlichen Primates,289 wohingegen Placidus von Nonantola († nach
1123) daraus eine Vorrangstellung des Petrus ableitete, die gleichwohl eine
synodal-episkopale Einbindung des Papstes impliziere.290 Beide blieben letztlich
erfolglos. Wichtig war Placidus aber immerhin, dass nur gegenüber Petrus, in
Matthäus 16, 19, explizit von Schlüsseln die Rede war, nicht hingegen bei der
nach Matthäus 18, 18 an das gesamte Apostelkolleg erteilten Vollmacht der
Sündenvergebung.291Anselm von Lucca († 1086) wiederum argumentierte ganz
im Sinne der traditionellen, schon von den Päpsten Damasus (382), Siricius und
Leo I. beanspruchten und von Gregor VII. dann lehramtlich eingeschärften
Amtsübergabe an das Papsttum.292 Vor diesem Hintergrund kann kaum ver-
wundern, dass die Reformpäpste jene vom Evangelisten Matthäus verbürgte
Schlüsselübergabe im Siegel führten. Hatten die Päpste bis Leo IX. (1049–54)
einschließlich noch konsequent auf jegliche bildliche Darstellung verzichtet, so
stellte erstmals Viktor II. (1055–57), später gefolgt vonNikolaus II. (1058–61) und

288 S. dazu ausführlich unten Kapitel I. 10 sowie Kapitel III., IV. und V.
289 Burchard von Worms, Decretum 1, 2, Sp. 549f. D-C; vgl. BUSCH, Vom einordnenden Sammeln,

S. 247f. mit Anm. 19. So argumentierte bereits Beda venerabilis; vgl. UBL, Der Mehrwert der
päpstlichen Schlüsselgewalt, S. 199 f. mit Anm. 42f.

290 Placidus von Nonantola, Liber de honore ecclesiae, cap. 1; vgl. BUSCH, Vom einordnenden
Sammeln, S. 250f. und S. 256.

291 Vgl. BUSCH, Vom einordnenden Sammeln, S. 250 mit Anm. 35; GROTEN, Die gesichtslose Macht,
S. 211 mit Anm. 59; UBL, Der Mehrwert der päpstlichen Schlüsselgewalt. Rein episkopalistisch
argumentieren hingegen anscheinend einige ältere Autoren, etwa Hrabanus Maurus, Haimo
von Auxerre und Jonas von Orléans; zu letzterem s. etwa UBL, Der Mehrwert der päpstlichen
Schlüsselgewalt, S. 201 mit Anm. 50. Andere ihrer Zeitgenossen wie etwa Sedulius Scottus sind
jedoch dezidiert nicht dazu zu rechnen; vgl. Sedulius Scottus, Kommentar, hg. von LÖFSTEDT,
S. 404–406.

292 Vgl. BUSCH, Vom einordnenen Sammeln,. S. 248f. und unten Anm. 613 (zu Gregor VII.); UBL, Der
Mehrwert der päpstlichen Schlüsselgewalt, S. 207–209 (zu Gregor VII., zu seinen genannten
Vorgängern s. S. 191–198).
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Alexander II. (1061–73), die SzenedieserÜbergabe in ihren Siegeln dar.293Analog
dazu zeigte Stephan IX. (1057–58) zwischenzeitlich den Auftrag Jesu an Petrus,
seine Lämmer zu weiden (Johannes 21, 15–17).294 Anstelle einer imago ist jeweils
eine historia dargestellt.295 Wichtiger als das Bild des Heiligen ist die Darstellung
seiner Schlüssel. Legitimität schafft in diesem Fall also weniger die Stellvertre-
tung Petri an sich, sondern die von Christus verheißene Schlüsselübergabe.

Ein Schwert, und zwar eine handfeste Waffe, kein gladius spiritualis296, führte
Petrus laut biblischem Bericht mit sich: Laut Johannes 18, 10 schlug er vor der
Festnahme Jesu zu dessen Kreuzigung Malchus, dem Knecht des Hohepriesters
Kajaphas, das rechte Ohr ab. Papst Gregor VII. kündigte an, dieses Schwert Petri
(beati Petri gladium) notfalls persönlich gegen den spanischen König erheben zu
wollen.297 Eben dieses Schwert wurde im spätmittelalterlichen Bremen als Reli-
quie verehrt.298 Nach Lukas 22, 38 zeigte man Jesus zwei Schwerter. Die Kom-
bination beider Bibelstellen – und nicht allein der in der modernen Forschung
vielfach isoliert betrachtete Rekurs auf die Lukas-Passion – bildete die ent-
scheidende Grundlage der hochmittelalterlichen Zwei-Schwerter-Lehre.299 An-
sätze zeigen sich bereits bei Gregor VII.300 Bildliche Darstellungen dieses
Schwertes Petri, dann gern an der Seite des traditionellen Schwertes des Paulus,
sind aber selten und kommen offenbar erst im Spätmittelalter auf.301

Schließlich spielen die Schädel der Apostelfürsten nicht nur in Form der
genannten Reliquien, der capita, eine entscheidende Rolle, sondern auch als
Embleme. Dies gilt bereits für den spätestens seit dem 11. Jahrhundert quellen-
mäßig greifbaren Ort ihrer Verwahrung: die Kapelle Sancta Sanctorum. Deren
Innenwände zieren nach spätantiken Vorbildern Brustbilder des Apostels Pe-
trus.302 Die päpstlichen Siegel zeigen zunächst unter dem Gegenpapst Benedikt

293 GROTEN, Die gesichtslose Macht, S. 206–217 (mit Lit. und Abbildungen). Zur ursprünglichen
Verwendung der Papstsiegel des Frühmittelalters als Sekretsiegel s. überzeugend FEES, Zur Be-
deutung des Siegels; zu weiteren Forschungsdesideraten s. auch DIES., Äußere Merkmale, S. 25 f.

294 Ebd. S. 213 mit Abb. 5 (S. 214).
295 Ebd. S. 206f. und 213.
296 Zum gladius spiritualis als geistliche Waffe, die der Klerus vor allem durch das Mittel der Ha-

giographie einsetzte, s. COUÉ, Hagiographie im Kontext, S. 22 mit Anm. 103.
297 GregoriiVII. registrum, hg. vonCASPAR, Bd. 2, S. 520;VONES, Päpstlicher Legat, S. 345mitAnm. 43.

Zum neuen Verhältnis Gregors VII. zum Einsatz von Waffen allgemein s. ALTHOFF, Päpste und
Gewalt, sowie nach wie vor SUCHAN, Macht verschafft sich Moral?, zusammenfassend S. 31–33.

298 Vgl. oben Anm. 284 und ausführlich unten Kapitel II.1a.
299 Vgl. MIKAT, Art. Zweischwerterlehre; GOEZ, Art. Zwei-Schwerter-Lehre; ferner SCHIEFFER, Art.

Zweigewaltenlehre. S. zu diesem Zusammenhang ausführlich BÖLLING, Die zwei Körper des
Apostelfürsten, S. 184 f.

300 Vgl. COWDREY, Pope Gregory VII, S. 611f.
301 Vgl. etwa das Bremer Stadtsiegel von 1366, das bis 1866 inGerbauch blieb (LOHMANN, das Bremer

Wappen, S. 22, Abb.). Noch Raffaels Darstellung der beiden Apostelfürsten in der Stanza di
Eliodoro des Apostolischen Palastes im Vatikan zeigt Petrus und Paulus jeweils mit einem
Schwert bewaffnet – als Zeichen ihres himmlischen Beistandes für Papst Leo I., der durch seinen
Segen den anstürmenden Hunnenfürsten Attila zurückdrängt.

302 Vgl.WOLLESEN, Sancta Sanctorum, S. 31,Abb. 8 (imVergleich zuAlt-St. Peter, ebd.,Abb. 10, ferner
zu Santi Cosma eDamiano, S. 35, Abb. 18); vgl. hingegen San Francesco in Assisi, wo Petrus und
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X. und dann durchgehend unter Gregor VII. noch deutlicher die schon in der
Spätantike bekannten Brustbilder beider Apostel.303 Paschalis II. (1099–1118)
reduzierte diese Darstellung bezeichnenderweise auf die Apostelhäupter – eine
nur von der Bildlosigkeit Urbans II. unterbrochene, bis heute beibehaltene
Darstellungsform.304 Spätestens an dieser Stelle gibt es keine antiken Vorlagen
mehr. Die Köpfe zeigen ausschließlich das Antlitz, die imago.Hier scheinen nun
nicht nur bildliche Sujets, sondern ihre im 11. Jahrhundert besonders verehrten
Reliquien zugrunde zu liegen: ihre Schädel. Derjenige des Paulus hielt die Er-
innerung des biblischen Berichts an seine Enthauptung wach, derjenige des Pe-
trus stand analog dazu vor Augen – und zwar einem besonderen Personenkreis:
Die für die Kapelle mit ihrem Schatz zuständige Geistlichkeit war in Teilen auch
in der sich allmählich neu herausbildenden Kanzlei tätig und hatte daher die
Apostelhäupter des Lateran tagtäglich imBlick.305Mit der Darstellung ihrer nach
antiken Vorbildern typisierten Gesichter auf den Siegeln, Petrus mit krausem
Haar und Bart, Paulus mit gestrichenem Bart und Stirnlocke, gaben sie den
Aposteln ihr individuelles Unterscheidungsmerkmal zurück: Hatte nach anti-
kem römisch-rechtlichem Verständnis das Haupt mit seinem einstigen, nur in
der Totenmaske (imago) überdauernden Antlitz den rechtsverbindlichen Ort des
Grabes konstituiert,306 so führten die lebendigen Gesichter der Apostelfürsten
deren bleibende persönlich-himmlische und amtlich-irdische Wirkmächtigkeit
vor Augen. Auf die Schlüssel und zumindest eines der beiden Schwerter haben
durchaus verschiedene Institutionen mit dem Ziel petrinischer Legitimation
setzten können, auf die Schädel hingegen nur das Papsttum mit seinen bei-
spiellos früh spezialisierten307 Institutionen.

Bildeten Schlüssel und Schwerter dem Evangelium entlehnte Hoheitszei-
chen, so dienten die Apostelhäupter zusätzlich als Beglaubigungsmittel von
Urkunden. Wie seit der Spätantike das kirchlich approbierte Wort durch Schrift
und Buch, so konnten seit dem 11. Jahrhundert die Häupter der Apostelfürsten
durch die Papsturkunden überregional mitgeteilt und verehrt werden – über die
historischen Orte des Apostellebens und die gegenwärtige Verwahrungssitua-
tion ihrer Reliquien hinaus. Ein Schwur auf den Bibeltext, der letztlich immer

Paulusmit ganzemKörper dargestellt werden, ebd., S. 41, Abb. 28; s. auchHAUKNES, Emblematic
narratives.

303 Vgl. dazuzuletztGROTEN, Die gesichtsloseMacht, S. 213mitAnm. 71, S. 215 undAbb. 6 (S. 214, zu
Benedikt X., Gegenspieler Viktors II.) und S. 217 f. mit Abb. 8 (S. 219, zu Gregor VII.). Zur
Bedeutung Benedikts X. im Kontext weiterer „Gegenpäpste“ s. MÜLLER, Gegenpäpste, S. 13,
Anm. 2 (mit Verweis auf die bis in der offiziellen heutigen Zählung berücksichtigten Ord-
nungszahl X); SCHIEFFER, Das Reformpapsttum, S. 74 f.

304 Ebd. S. 218 mit Anm. 88 (hier ohne Abb.).
305 S. dazu ausführlich BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten, S. 174–184.
306 Vgl. oben Anm. 159.
307 Der beliebte Ausdruck der „Ausdifferenzierung“ kommt nicht ohne eine eingehende Berück-

sichtigung von Niklas Luhmanns Systemtheorie aus. Deren Anwendung auf das hier vorlie-
gende Phänomen bedürfte aber einer klaren Abgrenzung gegenüber den von Luhmann auf-
gestellten Thesen zum Geschichtsverlauf – unter Einbeziehung der zeitgenössischen Reflexio-
nen.
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und überallmöglichwar, erhielt zusätzlichGewicht, wenndieHeilige Schrift auf
dem Altar und dessen speziellen Reliquien lag.308 Das handliche Codex-Format
ermöglichte in jedem Fall eine größere Mobilität. Ein Schwur auf die Reliquien
der Apostelfürsten war aber nur über deren Gräbern in den beiden großen
Papstbasiliken oder allenfalls am Altar mit deren Häuptern in der päpstlichen
Kapelle denkbar.Mit derWahl der Apostelköpfe als Siegelmotiv wurde aber das
institutionalisierte Petrus-Amt, dessen Unterpfand die Reliquien bildeten, bild-
lich beglaubigendmitgeführt: Der Papst als caput des corpus mysticum der Kirche
machte aus den Schädeln der Apostel wieder lebendige apostolische Häupter
mit sichtbarer imago. Die Entwicklung von den Schädelreliquien zu deren äu-
ßeren Zeichen verlief offenbar ähnlich wie die von der Reliquie des Wahren
Kreuzes zum symbolischen Kreuz,309 auch als performatives Kreuzzeichen –wie
es im graphischen Symbol der Rota in den feierlichen päpstlichen Privilegien
darstellt worden ist.310

Vor diesemHintergrundmag auchdieAnbringungder Siegel an päpstlichen
Privilegien undGnadenbriefenmit gelben und roten Seidenfäden erklärbar sein:
Die ErsatzfarbenGelb undRot fürGold undPurpur verwiesen zumeinen auf die
antik-kaiserliche Tradition des Papsttums und der Aurea Roma,311 zeigten aber
zugleich die eschatologische Bestimmung aller kirchlichen Ämter und Personen
an: ihre himmlische Vollendung nach dem Vorbild der

Heiligen, deren beglaubigende Funktion man sich schon im Jetzt durch
amtlichen wie persönlichen Glauben zu sichern suchte.

Die Siegel mit den Apostelhäuptern als Indikatoren und gleichsam admi-
nistrativ entsandten Stellvertreter-Reliquiaren bildeten fortan das absolute Al-
leinstellungsmerkmal der päpstlichen Kanzlei. Schlüssel und Schwerter hinge-
gen finden sich auch auf den einschlägig petrinischen sächsischen Bischofs- und
Bistumswappen: gekreuzte Schlüssel – offenbar nach päpstlichemVorbild,wenn
auch doppelt Silber statt Gold und Silber – in Minden, einfache – silberne –
Schlüssel in Bremen und Naumburg-Zeitz.312 In Naumburg wird der Schlüssel

308 Laut Duden geht die Redensart „Stein und Bein schwören“ auf Altar und Reliquien zurück. Vgl.
Duden, www.duden.de/suchen/dudenonline/Stein und Bein schwören (eingesehen am 24.12.
2012).

309 Zum Kreuz s. HEID, Kreuz, Jerusalem, Kosmos. Zur mittelalterlichen Bedeutung der Reliquie s.
etwa MIERAU, Karl IV. im Zeichen des ‚wahren‘ Kreuzes. Zur performativen Funktion s. BÖLLING,
Die zwei Körper des Apostelfürsten, S. 181 f.

310 S. dazu BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten, S. 181–183.
311 Vgl. dazu ausführlich BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten, S. 185–187. Speziell zum

kaiserlichen Purpurmantel der Reformpäpste s. auch SCHIMMELPFENNIG, Das Papsttum, S. 155f.;
PARAVICINI BAGLIANI, Le chiavi e la tiara, S. 61–63. Die RömischeKirche verwendetewie dasHeilige
Römische Reich später heraldisch „in Rot ein durchgehendes silbernes Kreuz“, wobei im Falle
derRömsichenKirchedie hier besonders charakteristischen Schlüssel recht frühbereits die heute
noch übliche Verwendung von Gold und Silber zeigen; vgl. WEBER, Zeichen der Ordnung und
des Aufruhrs, S. 599.

312 GATZ, Die Bistümer, hier v.a. VOGTHERR, Erzbistum Bremen (‐Hamburg), KOHL, Bistum Minden,
BRODKORB, Bistum Naumburg, ferner (wenngleich ohne Petrus-Schlüssel im Wappen) SCHARF-
WREDE, Bistum Osnabrück. S. auch die einschlägigen Artikel in GATZ, Bischofslexikon. DERS., Die
Wappen, zeigt keines dieserWappen, da alle drei Bistümer im Bearbeitungszeitraum 1648–1803
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zusätzlich noch von einem Schwert gekreuzt – dergestalt, wie es in barocken
Bildprogrammen für die fürstbischöfliche Verbindung von Krummstab und
Schwert üblich werden sollte.313 In Naumburg liegt aber im Unterschied zum
Gedanken der geistlichen und weltlichen Gewalt die Verbindung des petrini-
schen Schlüssels mit dem paulinischen Schwert zugrunde. Dem Stadtadel Roms
und dem Kaisertum des Reiches gegenüber dienten Schlüssel, Schwerter und
Schädel als emblematische Zeichen päpstlicher Distinktion. Außerhalb der
Ewigen Stadt und ihren symbolischen königlich-kaiserlichen Adaptionsformen
blieben hingegen allein die apostolischen Schädelreliquien dem Papst vorbe-
halten, während Schlüssel und Schwerter in verschiedenen Deutungszusam-
menhängen von Patronaten der Apostelfürsten begegnen konnten.

7. Kurie – Kapelle – Kanzlei. Papst, Kaiser und Bischöfe
zwischen Regnum und Sacerdotium

Angesichts dieses emblematischen Befundes stellt sich die Frage, wie sphragis-
tische, numismatische und heraldische Zeichen entwickelt, organisiert und
eingesetzt wurden – in Rom wie im Reich, besonders im Sachsen der Salierzeit.
Dem Papsttum stand dazu bekanntlich ein einzigartiger Verwaltungsapparat
zur Verfügung.314 Dessen zentrale behördenartige Institutionen verdankt es
maßgeblich den Neuerungen der zur Salierzeit amtierenden Reformpäpste. Die
neu geschaffenen Korporationen übernahmen die Pontifices zum einen vom
fränkisch begründeten Königtum und ottonisch erneuerten Kaisertum, zum
anderen von den aufstrebenden, ihrerseits in Wechselwirkung mit dem Kaiser-
tum stehenden bischöflichen Kanzleien.315 Zugleich wandten sie sich zuneh-
mend ab von den verbliebenen Resten der ins oströmische Byzanz transferierten
antiken Kaisertradition einerseits und dem römischen Stadtadel andererseits.
Dieser hatte in Rom vor Ort weit mehr als der Cäsaropapismus im fernen Kon-
stantinopel Einfluss geltend gemacht, indem er geradezu erbamtliche Ansprü-
che auf einflussreiche Posten der Papstverwaltung erhob. Strittig ist dabei die
Frage, ob die päpstliche Kapelle nicht bereits vor der leoninisch-gregorianischen
Kirchenreform ihren Anfang nahm. In der Tat ist der erste päpstliche Kaplan

nichtmehr existierten – allein das BistumMindenwird imWappen seines letztenBischofs, Franz
Wilhelm Wartenberg, mit seinen gekreuzten silbernen Schlüsseln indirekt berücksichtigt (vgl.
ebd. S. 428). Gekreuzte Schlüssel in Gold und Silber zeigt hingegen lediglich die seit dem
15. Jahrhundert päpstlich exemte Fürstpropstei Berchtesgaden (vgl. ebd. die Wappen ver-
schiedener Wittelsbacher Bischöfe S. 206, 208 und 211). ZumNaumburger Hochstiftswappen s.
etwa WIESSNER, Bistum Naumburg, S. 271.

313 Vgl. die ersten sieben der insgesamt acht Wappenkartuschen bei GATZ, Die Wappen der Hoch-
stifte, S. 20 f.

314 BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten, S. 172–174 (Lit.).
315 S. dazu KEHR, Scrinium und Palatium, S. 70–112; ELZE, Die päpstliche Kapelle, Diss.. pass.; DERS.

Die päpstliche Kapelle, S. 145–204; HAIDER, Zu den Anfängen, S. 38–70. Zur Funktion als „Bin-
deglied zwischen Kurie und Kirche“ s. nun auch JOHRENDT, Die päpstliche Kapelle.
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bereits 1026 nachweisbar.316 Es ist sogar die These aufgestellt worden, schon
PäpstewieGregorV. oder Silvester II. hätten aufgrund ihrerNähe zumKaiserhof
die Begründung der päpstlichen Kapelle vorangetrieben – oder aber die bisher
wenig beachteten, aus gräflichem Geschlecht stammenden Tuskulanerpäpste
wie Johannes XIX.317 Tatsächlich scheint aber der nach der Krönung Heinrichs
II. 1014 in Rom einsetzende reformerische Einfluss von großer Bedeutung, der in
der Gestalt Heinrichs III. kulminieren, in der Heinrichs IV. schließlich eskalieren
sollte: Ungeachtet ähnlicher Reformideale sah sich nunmehr das reformorien-
tierte Papsttum in geistlichen Belangen zuständig und setzte dabei seine eigenen,
analog zur Herrschaft der Salier etablierten Organisationen ein, die neben dem
Kaiser bereits einige Bischöfe unterhielten: Kurie, Kapelle, Kanzlei. Ungeachtet
zahlreicher neuerer Untersuchungen318 sind neben dem allgemeinen Aufkom-
men dieser Institutionen auch Einzelfragen noch zu klären: etwa, inwieweit das
seit Leo IX. auf feierlichen Privilegien regelmäßig verwandte graphische Zeichen
der Rota als eine päpstliche Erfindung gelten kann oder nicht doch auf bi-
schöfliche Einflüsse zurückzuführen ist, wie etwa Beispiele aus dem Bistum
Würzburg zeigen.319 Fest steht, dass es zwischen Rom und Reich, Papst, Kaiser
und Bischöfen, einen regen Austausch gab.

Für das Verhältnis von König und Bischöfen ist Mitte des vergangenen
Jahrhunderts der Begriff „ottonisch-salisches Reichskirchensystem“ eingeführt
worden.320 Seit den 80er Jahren hat dieser Ausdruck ungeachtet einiger bis heute
fortdauernder Referenzen kritische Reaktionen hervorgerufen und kann mitt-
lerweile in zentralen Fragen als widerlegt gelten.321 Die Grundannahme der
These vom Reichskirchensystem bestand bekanntlich darin, der Kaiser habe in
ottonischer und salischer Zeit Bistümer und Reichsklöster nach freien Stücken
besetzen können.Dadie Bischöfe undÄbte keine legitimenNachfolger einsetzen
konnten, fiel das jeweilige Lehen andenKönig zurück, der es somit neu vergeben
konnte. Unter Otto III. soll dieses System sogar so weit gegangen sein, den Papst
in dieses System mit einzubinden – in diesem Fall Silvester II. (Gerbert von
Aurillac), der als enger Vertrauter Ottos tatsächlich von diesem eingesetzt wor-
den war.322 Kritisiert worden ist an dieser Forschungsthese zum einen, dass der
König in salischer Zeit nur über einen Teil der Bistümer verfügen konnte und der
Begriff des Systems somit nicht trage, zum anderen, dass sich ähnliche Phäno-
mene auch zu anderen Zeiten und Orten nachweisen lassen: bereits für den Hof

316 JL 4075; vgl. ELZE, Sacrum, S. 47; JORDAN, Die päpstliche Verwaltung, S.114; HAIDER, Zu den
Anfängen, S. 55.

317 HAIDER, Zu den Anfängen, S. 69.
318 Vgl. BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten, S. 174 (Lit.).
319 Vgl. JOHANEK, Die Frühzeit der Siegelurkunde, S. 24 f.; Dahlhaus, Aufkommen und Bedeutung

der Rota, S. 409mit Anm. 16 undAbb. 6 auf S. 413 (Urkunde desWürzburger Bischofs Adalbero
vom 3. März 1057, Staatsarchiv Würzburg, Würzburger Urk. 6). Vgl. auch ebd. Abb. 5 die 1943
verbrannte Urkunde des Hildesheimer Bischofs Hezilo von 1054/67, ehemals Preußisches
Staatsarchiv, Domstift Hildesheim Nr. 23.

320 SANTIFALLER, Zur Geschichte; FLECKENSTEIN, Die Hofkapelle der deutschen Könige.
321 REUTER, The ʻimperial church systemʼ; SCHIEFFER, Der ottonische Reichsepiskopat.
322 KORTÜM/LINDGREN, Art. Gerbert von Aurillac (Silvester II.), in: LexMA 4, Sp. 1300–1303.
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Karls des Großen und ebenfalls für die Könige Frankreichs und Englands im
11. Jahrhundert.323Hinzu kommen noch zwei andere, von der Forschung bislang
weniger akzentuierte Aspekte: Das Zölibatsversprechen der Äbte und Bischöfe
gründete keineswegs in einer kaiserlichen Verordnung, sondern im biblisch
fundierten altkirchlichen Enthaltsamkeitsideal.324 Am Papsthof des 10. Jahrhun-
derts schien genau dieses Ideal und nicht der mangelnde kaiserliche Einfluss an
sich besonders gefährdet.325 Die Reformbemühungen von Kaisern wie Heinrich
II. und noch Heinrich III. hatten hier ihren eigentlichenMotivationsgrund.326Als
weiterer Punkt ist zu beachten, dass die kanonische Wahl in Kloster und Ka-
thedralkapitel seit der Karolingerzeit durch die jeweiligen Konvente erfolgte –
zumindest dem von den Reformpäpsten dann konsequent eingeforderten Ideal
nach.327

Auch wenn es ein spezifisches „ottonisch-salisches Reichskirchensystem“
niemals gegeben hat, verdienen die Beobachtungen und Erkenntnisse Beach-
tung, auf deren Grundlage dieser Begriff geprägt worden ist: die prosopogra-
phisch fundierten Forschungen zu „Königtum, Hofkapelle und Domkapitel im
10. und 11. Jahrhundert“ des Göttinger Historikers Hans Walter Klewitz.328

Wenn, wie von ihm festgestellt, der Dienst am Königshof maßgeblich zur Er-
langung eines Bistums beitrug, so sagt dies zunächst weniger über ein ver-
meintlich übergeordnetes System, als vielmehr etwas über die jeweilige Orga-
nisation von königlicher und bischöflicher Hofkapelle. Die bereits für das
Papsttumdargestellte engeVerbindung vonKapelle undKanzlei ist nicht nur für
den Königshof, sondern auch für die einzelnen Bischofskurien anzunehmen. Vor
diesem Hintergrund mag dann nicht weiter verwundern, dass neben dem Kö-
nigshof auch einzelne bischöfliche Kapellen maßgeblichen Einfluss auf die Er-
richtung, Gestalt und reformerische Kraft der päpstlichen Kapelle im 11. Jahr-
hundert gehabt haben könnten.329 Königliche und bischöfliche Kapelle stellten
somit keine Gegensätze,330 sondern gleichsam zwei Seiten derselben Medaille
dar. FürKontinuität sorgte dabei jedoch kein protostaatlich organisiertes System,
sondern die heiligen Patrone der Kirchen-, Kapellen- und Altarstiftungen.
Überwogen dabei in ottonischer Zeit noch dynastische Heilige,331 so wurden in
salischer Zeit ortskirchlich gebundene, dort jeweils fest etablierte Heilige zu
Garanten der Sukzession im Spannungsfeld von Regnum und Sacerdotium.

323 Vgl. REUTER, The ʻimperial church systemʼ.
324 Vgl. – ungeachtet ihrer konträren Intentionen in dieser Frage implizit übereinstimmend –HEID,

Zölibat in der frühen Kirche; SCHIMMELPFENNIG, Zölibat und Lage der Priestersöhne.
325 Im Zusammenhang der angeblichen Herrschaft der Marozia wird sogar von regelrechter

„Pornokratie“ gesprochen. S. oben Anm. 95.
326 PLOTZEK, Art. Heinrich II., in: LexMA 4, Sp. 2037ö39; STRUVE, Art. Heinrich III., in: ebd., Sp. 2039–

41.
327 Vgl. SCHIEFFER, Die Entstehung von Domkapiteln; KRÜGER, Leitungsgewalt und Kollegialität,

S. 65–78.
328 KLEWITZ, Königtum, Hofkapelle und Domkapitel.
329 Vgl. zu diesem Komplex HAIDER, Zu den Anfängen.
330 Ebd.
331 CORBET, Les Saints ottoniens.
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Kein Patron zeigte dabei die wechselnden Obödienzen im einzelnen und die
gesamtgesellschaftliche politisch-religöse Großwetterlage so deutlich anwie der
heilige Petrus.

Erst in staufischer Zeit sollte sich diese spezifische Zuordnung verlieren.
Reliquienverehrung wurde nun immer mehr in der communio sanctorum insge-
samt betrachtet, einhergehend mit der Eucharistieverehung: Die Elevation der
Heiligenleiber büßte spätestens mit Einführung der tagtäglichen Elevation des
Heiligen Leibes Christi selbst zunehmend an Bedeutung ein. Ostensorien zeigten
neben einzelnenCorpus-Partikelnmehr oderminder verehrterHeiliger auch das
ganze heilige Corpus Christi332 – die Materialität des toten Körpers war der Ma-
terialität des verklärten Leibes gewichen. Auch Sekundärreliquien vermochten
mit dem Ablutionswasser nicht mitzuhalten. Mehr noch als die heiligen Öle
wurde die Eucharistie zum zentralen Verehrungsgegenstand. Sie erhielt nun
ebenfalls ein eigenes Sakramentshaus für die konsekrierten Hostien. Die Heili-
gen wurden, ungeachtet ihrer ungebrochenen, vielfach sogar intensivierten
Verehrung, zu Indikatoren bestimmter Gruppen, Zeiten und Räume: Mehr als
der konkrete Ortspatron war bald die persönliche Beliebtheit eines Namens als
Identifikationsfigur maßgeblich, Heilige rückten nun in die Datum-Zeile von
Urkunden, gleichsam als Tagesanzeiger, und ganze Gruppen versahen sich mit
dem Emblem eines Heiligen, hinter dem dieser selbst zurücktrat. Das Verhältnis
von Repräsentant und Repräsentiertem scheint sich umgekehrt zu haben:
Standen Embleme und Symbole bis ins Hochmittelalter für den Heiligen, so
wurden sie nun immer mehr zu Markenzeichen neuer Korporationen, die unter
Verwendung des Heiligen buchstäblich Gutes im Schilde zu führen vorgaben.333

Nominalistisches Denken und marktwirtschaftliche Prosperität mögen hier be-
stimmende Auslöser und zumindest parallel verlaufende Entwicklungen ge-
wesen sein.

Diese Entwicklung hatte auch Folgen für die kirchliche Hierarchie: War bis
weit ins Hochmittelalter hinein der Ortsbischof die zentrale Gestalt, von dem
sämtliche, 1215 dauerhaft auf die Siebenzahl festgelegte Sakramente abhingen,
so verschob sich das Gewicht vom adligen Reliquienbesitzer und dynastisch
vernetzten Reichsbischof zum päpstlich propagierten Priester hin: Mochte auch
nur der Bischof die heiligen Öle weihen und somit die Voraussetzung nicht nur
für Taufe, Firmung und Salbung der Sterbenskranken schaffen, so verlieh bereits
die Priesterweihe die Konsekrationsvollmacht des zentralen Sakraments der
Eucharistie.334 Für Scholastiker wie Thomas von Aquin wog dieser Umstand
schließlich so schwer, dass sie die Priesterweihe zum Sakrament, dagegen die
Bischofsweihe nur zum Sakramentale erklärten.335 Erste Tendenzen in dieser
Richtung zeigten sich aber bereits im frühscholastisch geprägten Minden. Hier
mag zumeinen die frühere Tätigkeit Bischof Egilberts (Eilbert) in Bamberg, unter

332 Zum Zusammenhang von Heiligenleib und Heiligem Leib Christi s. etwa HARTMANN/HEUSER/
KLOFT (Hgg.), Der heilige Leib und die Leiber der Heiligen.

333 Diese Frage harrt noch der Erforschung. S. dazu auch unten Anm. 372.
334 Zum voraufgegangenen Eucharistiestreit s. zuletzt STECKEL, Kulturen des Lehrens, S. 886–961.
335 POTTMEYER, Art. Bischof, in: LThK3 2, Sp. 486.
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anderem als Lehrer des späteren Erzbischofs Anno von Köln,336 eine Rolle ge-
spielt haben. Entscheidend war aber ein neuer, eigens für Egilberts Vorgänger
Sigebert angefertigter Ordo missae, in dem erstmals sämtliche Gebete auf den
Priester selbst bezogen wurden: die nach ihrem unfreiwilligen Entdecker Flac-
cius Illyricus so genannte Missa Illyrica.337 Mehr noch als die Frage der Laien-
investitur zeigte die alleinige Zuständigkeit des Priesters für das Sakrament der
Eucharistie das Auseinanderklaffen von Regnum und Sacerdotium an: Der sa-
cerdos war spätestens nun sogar auf der unteren hierarchischen Ebene gefragt,
der rex hingegen allenfalls weihnachtlicher Diakon338 –wenngleich inMinden in
besonders feierlicher, Regnum und Sacerdotium auf einer reichsrechtlich-poli-
tischen Ebene harmonisch vereint präsentierenden Weise. Verbrachte doch der
salische Kaiser Konrad II. selbst 1024 und 1033 das Weihnachtsfest in Minden,
wobei ihm aus unvergleichlich prächtigen Codices feierliche Laudes erklan-
gen.339 Im selben Satz der Prachthandschriften findet sich aber auch jene Missa
Illyrica, die für die kurialeKapelle unddamit für den gesamten lateinischenRitus
maßgeblich werden sollte.340 Die Bekämpfung von Simonie und Nikolaitismus
gingen mit dieser Entwicklung unmittelbar einher – zugleich aber auch die
Ausprägung des Ehesakramentes: Priester sollten ohne jeglichen weltlichen
Einfluss geweiht werden und sakramental wirken: weder durch finanzielle noch
durch familiäre Bindungen und Verpflichtungen. Mit der Sakramentalität des
Priestertums wurde auch die des Ehestandes gestärkt, wobei das kanonische
Recht in derWeiterführung antik-römischen Konsensrechtes fortan vorsah, dass
kein Geistlicher, sondern die Eheleute selbst sich das Sakrament spendeten.
Demzufolge war im Zweifelsfall die elterliche Eheeinwilligung kanonisch nicht
erforderlich – wenngleich aus finanziell-praktischen Gründen sicherlich an der
Tagesordnung.341 Es handelt sich also um eine größere Trennung der Stände,

336 Vgl. BÖHMER, Regesta Imperii, 3,2,1, hg. u. bearb. v. STRUVE, Nr. 134, S. 52 und (mit Diskussion
fraglicher, bis dahin als gesichert geltender Thesen) MÄRTL, Die Bamberger Schulen, S. 331 mit
Anm. 11 f.; s. ferner PELSTER, Ein Schulbücherverzeichnis, S. 534–553. ZuAnno II. vonKöln s. auch
HAARLÄNDER, Vita episcoporum, S. 486 f. und COUÉ, Acht Bischofsviten, S. 402–413; zum beson-
deren Bildungskonzept Bischof Egilberts für Minden s. BÖLLING, Bischöfliche Bildungskonzepte,
S. 181–188; zu Bamberg alsOrt besonderer bischöflicher Bildung imKontext liturgischerQuellen
zuletzt EXARCHOS, Liturgical handbooks, S. 328–330.

337 BRAUN, Alter undHerkunft der sogenanntenMissa Illyrica, S. 143–155; CABROL, Lamesse latine de
Flacius Illyricus; OLSON, The ‘Missa Illyrica’; DERS., Flacius Illyricus als Liturgiker, S. 45–69;
BUTZMANN, Die Missa Illyrica, S. 35–42. Zur liturgiegeschichtlichen Bedeutung der Handschrift
selbst s. PIERCE, Sacerdotal Spirituality at Mass.; BÖLLING, Zeremonie und Zeit, S. 226–228, zur
Rezeption auch ebd. S. 230–232.

338 In der vom Papst zelebrierten Christmette trägt traditionell der Kaiser in der liturgischen
Funktion des Diakons das Evangelium vor, in dem vom Kaiser Augustus und der Geburt des
Königs der Könige berichtet wird; s dazu unten Anm. 783 und 891.

339 S. dazu bereits KANTOROWICZ, Laudes regiae, S. 98mit Anm. 116f., zumUmritt 1024 nach Sachsen
auch ERKENS, Konrad II., S. 58 f. sowie WOLFRAM, Konrad II., S. 76 f. und. 202 f. Zu den Laudes s.
ausführlich unten Kapitel 2c.

340 S. dazu unten ausführlich Kapitel 2c.
341 Vgl. KAISER, Die elterliche Eheeinwilligung, S. 68–74.
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doch auch um eine Steigerung der Individualittät.Wie in anderen Bereichen342 so
war auch hier die persönliche Entscheidung des Einzelnen und der Einzelnen
gefragt.

Auch wenn es keine sächsische Pataria nachMailänder Vorbild gegeben hat,
so zeigt sich doch deutlich, dass eine Wechselwirkung zwischen regionaler und
kurialer Ebene zu verzeichnen ist.

8. Kathedralen – Kirchen – Kapellen. Petrus-Patrozinien
außerhalb Roms

Die von Alters her bedeutendste Petrus-Kathedrale außerhalb Roms fand sich,
auch mittelalterlichem Verständnis nach, in Antiochia. In dieser Metropole des
antiken Mittelmeerraumes soll der erstberufene Jünger Jesu noch vor seinem
Wirken in Rom einen Bischofssitz begründet haben – ein Ereignis, das der ka-
rolingische Reichskalender – im Unterschied zu römischen Kalendaren – mit
einem eigenen Festtermin feierte.343 Die Stadt Antiochia führte Petrus im Siegel,
ebenso die von den Kreuzfahrern errichtete, einem lateinischen Patriarchen
unterstehende Kommune.344 Nach ihrer Eroberung richteten die Kreuzfahrer
sogar einen Appell an Papst Urban II., er möge als rechtmäßiger Nachfolger und
Stellvertreter des Apostelfürsten dessen erste Cathedra in Besitz nehmen und,
seinem persönlichen Kreuzzugsaufruf nun selbst folgend, mit ihnen gen Jeru-
salem ziehen.345 Eine nachhaltigere Rezeption scheint dieser Brief jedoch nicht
erfahren zu haben – weder von Seiten des Papstes und der Kurie, noch auf
anderem, indirektem Wege.

Große Verehrung kam dem Apostelfürsten in ganz Europa zu, besonders
etwa auch in England. Dort spielte die Betonung der römischen, von Papst
Gregor dem Großen initierten Mission in den Werken des Beda venerabilis eine
ebenso entscheidende Rolle wie die dauerhafte Bedeutung des päpstlichen
Missionsauftrags an Augustinus als den ersten Erzbischof von Canterbury, in
dessen Nachfolge sich alle englischen Erzbischöfe als Stellvertreter des Papstes
verstehen konnten, von dem sie das Pallium erhielten.346

342 Vgl. KELLER, Die persönliche Entscheidung; SCHNEIDMÜLLER/WEINFURTER, Ordnungskonfiguratio-
nen; WEINFURTER, Die Macht der Reformidee; DERS., Das Ende Heinrichs IV., ferner WELTECKE,
Atheismus, Unglauben und Glaubenszweifel.

343 BORST, Der karolingische Reichskalender, Bd. 2, S. 484 f. mit Anm. 4 (zum 18. Januar).
344 Vgl. MÜNTER, Sinnbilder und Kunstvorstellungen, Heft 2, 36 mit Anm. 36 f. und Kupfertafeln zu

Heft 2, VI Abb. 25. Der Avers zeigt eine durch diee Umschrift verdeutlichte halbfigürliche
Darstellung des Apostels Petrus mit Schlüssel und Kreuz.

345 Vgl.HAGENMEYER (Hg.), Epistulae et chartae, S. 161–165 (Nr. XVI), hier S. 164,Abschnitt 13.Diesen
Quellenhinweis verdanke ich Timo Kirschberger, M.A. (Göttingen), der mich im Rahmen der
gemeinsamen Vorbereitung des von uns gehaltenen Aufbauseminars „Papal and Patriarchal
Policy in the Crusader States“ an der Universität Göttingen darauf aufmerksam gemacht hat.
Zum Kreuzzugsaufruf Urbans II s. STRACK, The Sermon of Urban II.

346 VOLLRATH, Der Investiturstreit, S. 221f.
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Im Reich bildeten Köln und Trier die ältesten Petrus-Patrozinien, in ständi-
gem Streit begriffen, welchem von beiden Sitzen die größere Bedeutung zu-
komme und höhere Anerkennung gebühre.347 Der angebliche Petrusstab, eine
Art Protomodell des später aufgekommenen Hirtenstabes der Bischöfe, den das
Papsttum, ältester Tradition folgend, bis heute nicht führt, allenfalls durch die
Ferula ersetzt,348wurde von Trier und Köln gleichermaßen beansprucht. In Trier
verehrte man nach mehrfachemWechsel ab 980 schließlich den unteren Teil des
Stabes als Reliquie, in Köln den oberen zusätzlich als Insignie, die Erzbischof
Heribert von Köln im Beisein des Papstes erhalten hatte, bevor ihm an der
Confessio das Pallium verliehen wurde.349 Dadurch zeichneten sich diese Städte
zum einen gegenüber dem dritten alten Erzbischofs- und späteren Reichskanz-
lersitz Mainz aus, zum anderen aber auch gegenüber allen Städten, die sich als
neues Rom betrachteten, wie etwa nicht minder Konstanz350 oder Aachen, wo
Otto III. möglicherweise sogar einen Bischofssitz nach römischem Vorbild ein-
zurichten plante.351

Für Sachsen war die Tradition petrinisch begründeten Selbstverständnisses
insbesondere durch die kirchliche Metropolis Köln geprägt, dem immerhin vier
sächsiche Suffraganbistümer unterstanden: Bremen,OsnabrückundMindenmit
dem Petrus-Patozinium der Metropolitankirche, Münster mit dem komple-
mentären Paulus-Patrozinium, dem sich insbesondere der missionarisch wir-
kende Gründerbischof Liudger verbunden wusste.352 Für den niedersächsischen

347 Diese Auseinandersetzung zeigte sich nicht zuletzt beim Petrusstab. S. dazu DEPREUX, Der Pe-
trusstab als Legitimationsmittel. S. auch GROTEN, Karlsmythos und Petrustradition. Zur Bedeu-
tung des Trierer Petrus-Patroziniums für die gesamte Stadt Trier s. auch REICHERT, Die Kathedrale
der Bürger, S. 102–104, sowie WINTERER, An den Anfängen der Stadtsiegel, S. 188–197.

348 Anstelle des Bischofsstabes (baculum) begegnet die ferula seit dem Frühmittelalter. Dieser Stab
fand jedoch ausschließlich bei ganz bestimmten Zeremonien Verwendung wie etwa bei der
Inbesitzname des Lateranpalastes und scheint daher eher dasweltliche Zeremoniell zu betreffen
(so Bernhard Schimmelfpennig jüngst im persönlichen Gespräch; anders hingegen SCHIMMEL-

PFENNIG, Das Papsttum, S. 135). Allerdingswurde die Ferula dort ursprünglich in Verbindungmit
der Inbesitznahme der Cathedraverwandt, dem liturgischen Ort des päpstlichen Lehramtes. Bei
Kirchweihen fungierte sie wie ein Bischofsstab, umdas griechische und lateinischeAlphabet auf
den Boden zu zeichnen. Seit der Kirchenreform des 11. Jahrhunderts wurde sie allerdings ge-
mieden, um nicht als weltliche Insignie missdeutet zu werden. S. dazu nach wie vor grundle-
gend DÜRIG, Art. Ferula, in: LThK2 4, Sp. 94 (1960) – in der dritten Auflage des LThKwird ist das
Lemma gestrichen, mit Verweis auf Artikel den allgemeinen Artikel „Stab“.

349 Vgl. HEHL, Herrscher, Kirche undKirchenrecht, S. 188f. mit Anm. 65.; DEPREUX, Der Petrusstab als
Legitimationsmittel; HAUSER, Zur Archäologie des Petrusstabes. Zum Raub des in Trier ver-
wahrten Stabes durch Bruno von Köln s. Vita Brunonis, MGH SS rer. Germ. N. S. 10, Kapitel 27
und 31. Zum angeblichen „Stab Petri“ in einer für muslimische Rezipienten verfassten arabi-
schen Quelle zum ersten Kreuzzug, die einen Nagel vom Kreuz Christi offenbar mit Blick auf
dessen zu befürchtende Anstößigkeit für den intendierten Adressatenkreis umdeutet, s. BRUNS,
Die Kreuzzüge in syrisch-christlichen Quellen, S. 50 mit Anm. 39.

350 MAURER, Konstanz als ottonischer Bischofssitz; KROOS, Opfer, Spende undGeld, S. 515; DIES., Vom
Umgang mit Reliquien; BÖLLING, Distinktion durch Romrezeption.

351 So jedenfalls mit guten Argumenten HEHL, Herrscher, Kirche und Kirchenrecht, pass., vor allem
S. 190–196.

352 ISENBERG/ROMMÉ (Hgg.), Liudger wird Bischof.
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Raum scheint anstelle des bis heute währenden Hildesheimer Marienpatrozi-
niums ursprünglichmit Sitz in Elze ebenfalls ein Petrus-Patrozinium vorgesehen
gewesen zu sein.353 Hier fehlte offenbar die Prägekraft eines petrinischen Me-
tropolitansitzes, so dass der nach einem Reliquienwunder neu begründete Dom
ein Marienpatrozinium erhielt – wie es ursprünglich auch beim Münsteraner
Domder Fall gewesen seinmag.354Doch auch über die diözesaneGliederung der
Kirche hinaus erfreute sich der Apostel Petrus in Sachsen großer Beliebtheit, und
dies schon seit Beginn der Christianisierung. Die enge Bindung fränkischer
Herrscher und der von ihnen unterstützten Missionare an den Apostelfürsten
fand daher auch in der Patrozinienwahl eine Reihe kleinerer Kirchen, Klöster
und Kapellen ihren Niederschlag. Diese und die vielen anderen, mitunter auch
neu hinzutretenden sächsischen Petrus-Patrozinien spielten im 11. und frühen
12. Jahrhundert eine besondere Rolle, da der Heilige gleichsam im Spannungs-
feld von Regnum und Sacerdotium stand.

Die Reliquienerwerbungen Mindens und Münsters in der ersten Hälfte des
11. Jahrhunderts zeugen noch von funktionierenden Kommunikationsformen
zwischen Rom und dem Reich: Die Reliquien des Mindener Petrischreins und
des Münsteraner Apostelhauptes stammten offenbar unmittelbar aus der Ka-
pelle Sancta Sanctorum.355

Auf dem Höhepunkt des Investiturstreits erhielt Petrus aber in den ihn ge-
weihten sächsischen Bischofskirchen eine ganz neue Bedeutung. Egilbert (Eil-
bert) vonMinden, ein in Bamberg ausgebildeter Geistlicher, ist für seinen späten
Wechsel vonder kaiserlichen zur päpstlichen Partei bekannt.356 Seine anfängliche
Nähe zumKönigshof stand dabei durchaus in derMindener Tradition.Nicht nur
die sächsischen Ottonen, sondern auch der erste Salier auf dem Kaiserthron,
Konrad II., hatte der Mindener Stadt gleich zweimal an Weihnachten seine
Aufwartung gemacht. Zwei der bedeutenden von Bischof Sigebert gestifteten,
heute in ihrer Form einmaligen liturgischen Prachthandschriften geben durch
ihre Laudes regiae noch immer Zeugnis davon.357 Neu hingegen waren die in-
neren und äußeren Umstände: Heinrich IV. war in den Jahren der Sachsenkriege
offenbar weit weniger freundlich empfangen worden als sein Großvater. Ein
während seines Aufenthalts entstandener Brand, der möglicherweise aus
Aversion gegen den Kaiser gelegt oder als Kolletaralschaden gewaltsamer
Auseinandersetzungen mit ihm zu beklagen war, mag ihn zu einer späteren
Unterstützung des Wiederaufbaus bewogen haben.358 In der Kirche selbst hatte
sich auch einiges geändert: Statt sich mit der liturgischen Ausstattung zu be-
schäftigen, galt es nun, den Dombau zu erneuern und die eigene Position zu
festigen. In dieser Situation entwickelte Bischof Egilbert ein Selbstverständnis,
das seinesgleichen sucht: In einer Urkunde bezeichnet er sich als Stellvertreter

353 Vgl. oben Anm. 77.
354 So jedenfalls KOHL, Bistum Münster 4, Das Domstift 1, S. 114f.
355 S. dazu ausführlich BÖLLING, Petrus inMinden, Paulus inMünster, pass. und unten Kapitel III.2a.
356 Vgl. GOETZ, Die bischöfliche Politik, S. 316 f.
357 S. dazu ausführlich unten Anm. 924.
358 Zu dieser Frage s. ausführlich unten Anm. 1682.
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des heiligen Petrus359 – ein Titel, der nur demPapst zukam. Die Berufung auf den
Apostelfürsten stellt gerade in den Wirren der Auseinandersetzung zwischen
Regnum und Sacerdotium nichts Ungewöhnliches dar. Gerade in Urkunden
begegnen entsprechende Passagen. Bischöfliche Kanzleien beziehen sich aber
allenfalls auf die Fürsprache des Apostelfürsten, nicht auf dessen eigene Stell-
vertreterschaft, und nennen, wenn überhaupt, in dieser Funktion sogar explizit
den Papst.360 Viel zu wenig Beachtung fand bisher der unmittelbare Bezug zum
amtlichen Patron. So ist etwa an einer Urkunde des Bischofs Embricho von
Augsburg (1064–1077) neben dessen eigenem Siegel auch das seines heiligen
Amtsvorgängers Ulrich angebracht worden.361Vergleichbares lässt sich auch für
den sächsischen Raum vermuten, zumal beispielsweise Bischof Meinwerk von
Paderborn (um 975–1036) – ebenso wie später ausschließlich das Domkapitel –
die Patrone seiner Kathedralekirche, Maria oder Liborius, im Siegel führte.362

Petrus blieb aber nicht allein. Ihm gesellten sich ebenfalls aus Rom stam-
mende Nebenpatrone hinzu: in Minden Gorgonius, in Osnabrück Crispin und
Crispinian, in Bremen Kosmas und Damian. In Krisensituationen scheint man
das Patrozinium zwischenzeitlich sogar ändern oder zumindest umakzentuie-
ren zu wollen.363 Es sollte aber nicht bei den bestehenden Bezügen bleiben.
Vielmehr wandelten sich die Personenkreise und Aufgabenbereiche des Petrus
mit den Forderungen, die an ihn gestellt wurden.

9. Corpus – Corporatio – Congregatio. Verkörpernde
Personen und korporative Gruppen

Neben der bisher im Mittelpunkt stehenden personalen Konstellation zweier
Körper verdienen auch korporativ verfasste Gruppen eine eingehendere Be-
trachtung. Wird doch bei Korporationen und Körperschaften des öffentlichen
Rechts Legitimität und Kontinuität gerade über den suggestiven Begriff des

359 ERHARD (Hg.), Codex Diplomaticus Historiae Westfaliae., Bd. 1, Münster 1847,, S. 115 f. Nr. 148,
hier S. 116. S. dazu ausführlich BÖLLING, Distinktion durch Romrezption, S. 66 f. und unten Anm.
609 sowie das gesamte Kapitel II.1b.

360 Vgl. PETERS, Studien zu den Beziehungen, S. 223 f. GROTEN, Karlsmythos und Petrustradition,
S. 398 mit Anm. 95; spricht allen Bischöfen gleichermaßen eine Petrus-Nachfolge zu, ebenso
SEIBERT, Amt, Autorität, Diözesanausbau, S. 86 (vgl. auch voraufgehende Anm. 359). Spätestens
seit Damasus (382), ausformuliert dann unter Leo I., wird jedoch seitens des Papsttums für die
Frage der Schlüsselübergabe die eigene Exklusivität beansprucht. S. dazu GROTEN, Die ge-
sichtslose Macht, S. 211 mit Anm. 59 (mit Verweis auf Leo I.) und UBL, Der Mehrwert der
päpstlichenSchlüsselgewalt, S. 191–198 (mitQuellenbelegen vonDamasus, Siricius, Zosismus I.,
Bonifaz I. und Leo I.). S. auch oben Kapitel I.6.

361 Vgl. etwa HÄRTEL, Notarielle und kirchliche Urkunden, S. 118.
362 S. hierzu nach wie vor HONSELMANN, Von der Carta zur Siegelurkunde, S. 138f. Das so genannte

„Meinwerksiegel“ stellt hingegen angesichts seiner äußeren Gestalt entsprechend Bischofssie-
geln des 12. Jahrhunderts offenbar eine Fälschung dar (ebd., S. 139).

363 Vgl. dazu ausführlich unten Kapitel IV.
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Körpers hergestellt.364 Auch hier spielen Heilige eine zentrale Rolle, und zwar
noch bevor die juridische, heute völlig geläufigeDenkfigur der Körperschaft sich
etabliert hatte. Als juridisches Konstrukt mögen Korporationen zwar im ge-
genwärtig geltenden Recht ganz selbstverständlich Bestand haben, und Kan-
torowicz liefert bereits für das Hoch- und Spätmittelalter eindrucksvolle Zeug-
nisse für ein scholastisch durchdringendes Denken, das ohne jegliche konkrete
Person, Personifikation oder ursprünglich im Hintergrund stehende antike
Gottheit auskommt.365 Im beginnenden, noch vorscholastischen Hochmittelalter
kann davon jedoch noch keine Rede sein. Vorscholastischem Denken entspre-
chend darf der Heilige kaum als eine Art Substitut für die späteren „Körper-
schaften“ gelten, wie dies ältere Forschungen suggerieren.366 Der Heilige hat
vielmehr als der eigentliche Ausgangspunkt zu gelten, von dem aus betrachtet
spätere Abstraktionen mit der eingängigen Körper-Metaphorik überhaupt erst
möglich wurden.

Die Vielzahl von „Körperschaften“ avant la lettre war gegenüber der Einzahl
eines Monarchen möglich, weil nicht eine konkrete Person vertreten werden
musste. Dies führte zu erheblichenKonkurrenzen nicht nur zwischenKaiser und
Papst, sondern gerade auch zwischen Bischöfen und Pontifex. Legitimität und
Kontinuität der herrschenden Würdenträger auf beiden Seiten, Regnum wie
Sacerdotium, waren schwer angeschlagen. In dieser Situation wurde der
himmlische Heilige Bezugspunkt und Garant der Kontinuität. Hier und da
mochten einzelne Ortsbischöfe wie Egilbert von Minden sich als eigentlichen
Repräsentanten des heiligen Petrus betrachten oder gar – wenngleich unausge-
sprochen – das gesamte Bischofskollegium in dessen Nachfolge sehen.367 Auch
blieb die besondere Petrus-Nachfolge des Papsttums im Verständnis der ein-
zelnen Pontifices und ihrer Anhänger bestehen, intensivierte sich unter Gregor
VII. sogar.368 Doch bereits im 11. Jahrhundert spielte das Kapitel an St. Peter, die
„Diener desApostelfürsten“, eine zentrale Rolle, um ab dem12. Jahrundert dann
vielfach vomKapitel am Lateran als der Bischofskirche des Papstes dominiert zu
werden.369 Entsprechende Bedeutung kam auch im Reich den Kathedralkapiteln
zu, die gestärkt aus dem Investiturstreit hervorgingen und als Zeichen ihrer
unangefochteten Kontinuität imUnterschied zu den Bischöfen ihrenDompatron
im Siegel führten, hierin später gefolgt von nicht wenigen Kommunen.

Auf dieser Grundlage konnten die Korporationen der Domkapitel die
Domkirchen dann ab dem 12. Jahrhundert dauerhaft verkörpern und sich mit
ihnen identifizieren. Zwar vermochte noch ein Erzbischof Konrad I. von Salz-

364 S. dazu etwa REHBERG, Weltrepräsentanz und Verkörperung.
365 KANTOROWICZ, Die zwei Körper des Königs, S. 98–195 und 205–316, v.a. S. 307 mit Anm. 66f. und

312f.
366 Vgl. ebd. Auf „Anfänge scholastischen Denkens“ mit Blick auf korporative Siegel verweist

GROTEN, Vom Bild zum Zeichen, S. 76–78.
367 S. dazu oben Anm. 359f.
368 Vgl. oben Anm. 89 und 94.
369 S. hierzu JOHRENDT, Die Diener des Apostelfürsten, S. 261–327. Ab dem 13. Jahrhundert erstarkte

dasKapitel von St. Peter erneut, kulminierend in der Einführungdes erstenHeiligen Jahres 1300;
vgl. ebd. S. 327–350.
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burg im frühen 12. Jahrhundert sein gesamtes Domkapitel auszuwechseln. Doch
das wäre schon kurze Zeit später nicht mehr möglich gewesen: Schon Norbert
von Xanten musste gegen seine Domkanoniker harte Kämpfe ausfechten.370 In
den späteren Jahren der Herrschaft Heinrichs V. spielte sich für diesen Prozess
die entscheidendeWende ab, aus der die Domkapitel spätestens ab derMitte des
12. Jahrhunderts als Gewinner hervorgingen.

Bei Korporationen wie diesen fielen symbolische und pragmatische Di-
mension des Heiligen371 zusammen. Sie ersuchten vom himmlischen Patron zu
erreichen, was sie symbolisch auch nach außen zu beanspruchen bemüht waren:
Legitimität und Kontinuität als verlässliche Stützen zur Wahrung der eigen-
ständigen Institutionalität. Vor diesemHintergrund kann es kaum verwundern,
dass sich das Verhältnis von Repräsentierendem und Repräsentiertem im Spät-
mittelalter stellenweise umgekehrt zu haben scheint: Der Heilige wurde
gleichsam zum äußeren Signet, dessen symbolisch-emblematischer Gehalt sich
verselbständigt, ohne dass der Patron pragmatisch befragt wäre: Die Korpora-
tion handelte nicht mehr im Auftrag, als Repräsentant des himmlischen Be-
schützers, sondern nutzte dessen Attribute als eine Art eigenes Aushängeschild,
das in dieser Funktion über Reformation und Aufklärung hinaus Bestand haben
sollte.372

In salischer Zeit begegnet der Begriff der Corporatio allerdings im Zusam-
menhang mit dem heiligen Petrus offenbar noch nicht, sondern erst infolge der
Auseinandersetzung zwischen Regnum und Sacerdotium. Früher verbürgt ist
ein Ausdruck, der eine ortsgebunden zusammenkommende Gemeinschaft als
Herde (grex) des bischöflichenHirten begreift: Congregatio.Mit diesem Terminus
wird in den Mindener Prachthandschriften des frühen 11. Jahrhunderts das
Domkapitel bezeichnet.373 Nach dem Ende des Investiturstreits zu einer gewis-
sen Selbständigkeit gelangt, bemächtigte sich dann das Mindener Domkapitel
der Körper-Metapher. Die Auseinandersetzung zwischen Regnum und Sa-
cerdotium hatte das Kapitel in seinem pro forma bereits im 9. Jahrhundert be-

370 Diesen Hinweis verdanke ich Bernd Schneidmüller.
371 Vgl. oben Anm. 78.
372 Vgl. hierzu bereits die dreigliedrige Definition von repraesentare bei Ockham, Quodlibet IV qu. 3

(hg. von WEY, S. 310, Z. 9–19); vgl. dazu etwa (mit Verweis auf Ockhams erste Definition –
repraesentare est esse illud quo aliquid cognoscitur) KRAUTH, Stadtsiegel in Soest und Coesfeld, S. 211
mit Anm. 11, zu denQuodlibeta insgesamt LEPPIN,Wilhelm vonOckham, S. 139–144.Man denke
hier konkret etwa an den Bremer Schlüssel, der von der biblischen Schlüsselgewalt Petri her-
rührend (Matthäus 16,19) bald für Bremen stand und sich noch heute auf entsprechenden
Produkten zeigt, die aus dieser Stadt stammen oder darauf Bezug nehmen. Esmag als Ironie der
Geschichte erscheinen, dass die in Hamburg hergestellte Wochenzeitung DIE ZEIT dieses Em-
blem aufgriff, weil ihr der Hamburger Senat die Verwendung des Hoheitsszeichens nicht ge-
nehmigen wollte, so dass nun nicht die Hamburg, sondern der Petrus-Schlüssel des für die
historische Stadtwerdung entscheidendenGründungsbistumsBremenüber der ersten Seite und
damit über denwichtigsten Schlagzeilen prangt. S. dazuLOHMANN, Das BremerWappen, S. 142f.,
zuweiteren Unternehmenwie demVerlagshaus Carl Ed. Schünemann, historischen Reedereien
(Lloyd vor der Fusion zu Hapag-Lloyd), der Brauerei Beck (Beck’s Bier) und dem Chocolatier
Hachez bis hin zur Bremer Universität s. auch ebd. S. 144–147.

373 Vgl. dazu bereits BUTZMANN, Die „Missa Illyrica“, S. 36.
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stehenden Bischofswahlrecht bestärkt374 und in dieser Hinsicht auch der auf-
strebenden Kommune den Weg bereitet. Während der Bischof sich geradezu
kaisergleich auf seiner Cathedra thronend präsentierte,375 führte das Domkapitel
den transpersonalen Heiligen im Siegel.376Noch mehr als die Bischöfe waren die
Kathedralkapitel als Sieger aus dem Investiturstreit hervorgegangen. Mochten
die Bischöfe zeitweilig zwischen Kaiser und Papst vermitteln können, so war
ihnen mitunter die Entscheidung zu einer der beiden Obödienzen ein persönli-
ches Anliegen oder äußerer Zwang – mit regionalen schismatischen Folgen.377

Die Domkapitel sorgten hier für Kontinuität, sofern sie nicht selbst in den
schismatischen Strudel bischöflicher Obödienzen gerieten und sich einseitig
entschieden oder sogar teilten. Hier waren nun jeweils die Heiligen die einzigen
verlässlichen Bezugspunkte. Ihre irdischen Körper, bei Petrus auch seine Ketten,
mochten in immer kleinere Reliquienpartikel geteilt werden – der verklärte
himmlische Leib und seine institutionalisierte Fürbittfunktion blieb unangetas-
tet.

Dieses neue Selbstverständnis des Mindener Domkapitels wirkte auch auf
die Mindener Kommune ein: Spätestens 1231 übernahm diese – nach älteren
Adaptionen – in der heute erhaltenen Form das Siegelmotiv des heiligen Petrus
und die sonst nur weiblichen und geistlichen Personen und Institutionen vor-
behaltene spitzovale Form.378 Hierin wird man wohl kaum den mächtigen Ein-
fluss des Bischofs als Stadtherrn sehen können.379Denn dieser nahmden heiligen
Petrus nicht einmal ins Siegel auf, sondern rückte vielmehr sich selbst nach
kaiserlichem Vorbild in Herrscherpose in den Mittelpunkt, seine Cathedra mit
dem könglichen Thron vertauschend.380 Die personale Schnittmenge zwischen
Kapitel und Kommune381 allein kann ebenfalls nicht als maßgeblich gelten.
Vielmehr schuf sich die städtische Kommune auf der Grundlage bischöflicher
Kirchenorganisation eine selbständige Legitimation, indem sie den zentralen,

374 Zum Beitrag des Papsttums zur Stärkung des Wahlrechts der Domkapitel und zur weiteren
Entwicklung „[v]on der Bischofswahl zur Bischofsernennung“ s. SCHATZ, Der päpstliche Primat,
S. 123–126.

375 Zu den bischöflichen „Thronsiegeln“, die den jeweiligen Oberhirten nach dem Investiturstreit
auf seiner Cathedra wie auf einem königlichen Thron zeigen, s. GROTEN, Das Aufkommen der
bischöflichen Thronsiegel.

376 Vgl. etwa die zahlreichen Beispiele bei FÜNGLING, Die ältesten KorporationssiegelWestfalens, vor
allem S. 22–27 zum Paulus-Siegel von 1022 des Domkapitels in Münster (zum Stift Alter Dom s.
ebd. S. 50 f.) sowie zu den Petrus-Siegeln der Kathedralkapitel in Minden S. 31–33 und in Os-
nabrück S. 42–45. Zum Verhältnis „zwischen individuellem und kollektivem Gebrauch“ von
Siegeln allgemein vgl. SPÄTH, Die Bildlichkeit korporativer Siegel, S. 16–20 (Lit.).

377 Vgl. etwa zum ersten westfälischen Schisma in Minden des Jahres 1080, dem bald auch ein
Schisma in Paderborn folgen sollte, GOETZ, Die bischöfliche Politik, S. 317 mit Anm. 54f.

378 So SCHULTE, Macht auf Zeit, S. 66–68 mit Abb. 5, ferner S. 69–71 mit Abb. 6. Zum Verhältnis von
Bischof und Bürgern s. KRUPPA, Emanzipation vom Bischof, S. 67–87 (mit Abb. des Stadtsiegels
von 1271, S. 78) sowie in territorialpolitischer Hinsicht BIERMANN, Der Weserraum im hohen und
späten Mittelalter, S. 451–456.

379 Ebd.
380 Vgl. GROTEN, Das Aufkommen der bischöflichen Thronsiegel.
381 Vgl. bereits SCHULTE, Macht auf Zeit, und unten Kapitel V.1b.
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buchstäblich auf und über allem stehenden Heiligen für sich beanspruchte: Pe-
trus. Diese Entwicklung bildete kein Unicum, lässt sich vielmehr als Charakte-
ristikum spätmittelalterlicher Stadtentwicklung begreifen: Auch andernorts
suchten sich Meinheiten nicht durch die Verdrängung, sondern durch die Ok-
kupation einesHeiligen zu behaupten und bedienten sich dazu insbesondere des
Siegels.382 In späterer Zeit mag sich dann der unmittelbare Bezug auf den Hei-
ligen verlorenhaben –durch die gekreuzten Schlüssel,wie sie auchdas Papsttum
kennt, ist er zumindest als historische Größe bis zum heutigen Tag in Minden
repräsentiert.

Historiographischen Zeugnissen des Spätmittelalters zufolge griff der hei-
lige Petrus bereits in den Auseinandersetzungen zwischen weltlicher und
geistlicher Sphäre des Investiturstreits ein – inMinden tatkräftig unterstützt vom
Nebenpatron Gorgonius. Gorgonius, der vom Apostelfürsten höchstselbst aus
Rom entsandte Mindener Patron,383 gab für die Kontinuitätsfrage von Corpus
und Korporation, Repräsentanten und Repräsentierendem sogar ein besonders
bewegendes Beispiel. Neigte die Pataria in Wort und Tat mitunter dazu, die sich
gegen die Kirchenreform der Päpste stellenden Priester lieber zu töten als ge-
währen zu lassen, so wurde in Minden der neue Nebenpatron höchstpersönlich
aktiv: Mit seinem Schwert ließ er den Bischof Folkmar töten. Während Thomas
Becket später zum Inbegriff päpstlich-kirchlicher Libertas werden sollte, stellte
man einer solchen passio in der Mindener Historiographie eine eigene actio des
Gorgonius gegenüber.384 Das Schwert ist hier kein Märtyrerattribut, wie es
Paulus trägt, sondern Richtschwert, wie es für Petrus verbürgt ist.385 Angeblich
bereits aus karolingischer Zeit stammte die Verehrung der Sophia: Sollte der
Mindener Gorgonius, der die gleichnamigen Heiligen von Nikomedien und
Rom miteinander verband, mit seiner reformerischen Verve über die Stränge
schlagen, so ermöglichte die römische virgo Sophia, später ergänzt durch die
Mailänder vidua samt deren tugendhaften Töchtern Fides, Spes und Caritas, das
Andenken an eine Zeit, in der Regnum und Sacerdotium noch versöhnt waren –
sei es mit, sei es ohne korporative Institutionalisierung.386

In Bremen zeigt sich zwischen Bischof, Kathedralkapitel undKommune eine
ähnliche Entwicklung: Anstelle der doppelten Schlüssel der Bischofsstadt am
oberen Flusslauf der Weser findet sich in Bremen ein einfacher.387 Bis heute ziert

382 Vgl. in diesem Punkt etwa zu Braunschweigs Stadtpatron Auctor: ISRAEL, Die Stadt und ihr
Patron, S. 192 und 196, zum Kult allgemein bereits NAß, Der Auctorkult in Braunschweig. Zum
Begriff der Meinheit s. ISRAEL, ebd.

383 Vgl. DOLBEAU, Un panégyrique anonyme. S. dazu ausführlich unten Kapitel III. 2b und IV.2a.
384 Vgl. dazu ausführlich unten Kapitel III.2c und v.a. IV.2a.
385 Vgl. oben Anm. 297–301.
386 DOLBEAU, Un panégyrique anonyme, S. 41–48 [S. 349–356], v.a. die Zusammenstellung S. 47

[S. 355] sowieAddenda [S. 368f.], zur späteren Identifikation beiderHeiliger namensGorgonius
S. 43 [S. 351] mit Anm. 30.Vgl. dazu ausführlich unten Kapitel III. 2b.

387 Vgl. LOHMANN, Das Bremer Wappen, S. 21–44 (mit zahlreichen Abb.). Ein gut erhaltenes rotes
Lacksiegel der Bremer Kirche (mit der Umschrift S’ Sancte Bremensis Eccle’) wird unter der
Signatur IV, 3 der Orignalsiegel im Göttinger Diplomatischen Apparat verwahrt. Es zeigt, ge-
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dieser auch Organisationen und Produkte, die einen Bezug zu Bremen haben
oder herstellen wollen.388 Als Nebenpatrone gesellten sich dem Petrus zunächst
die verdientesten Ortsbischöfe, Willehad, Ansgar und Rimbert hinzu, später
dann auch die vor allem im Stift Essen und in Hildesheim verehrten Apothe-
kerärzte Kosmas und Damian. Letztere kamen wie der Mindener Nebenpatron
Gorgonius aus Rom.389

Die in Osnabrück verehrten Nebenpatrone Crispin und Crispinian fanden
ihren Weg in die Bischofsstadt an der Hase zwar aus Soissons, stammten ur-
sprünglich aber ebenfalls aus Rom.390 In Zeitz und Naumburg schließlich bieb
der Apostelfürst im Verbund mit Paulus höchstselbst die zentrale Heiligenfigur
und erreichte vor den Toren mit Kloster Pforta sogar den sonst marianisch ge-
prägten Zisterzienser-Orden.391 Der himmliche Petrus und sein historischer
Rombezug bildeten also die Grundfesten korporativer Institutionalisierungs-
formen an bischöflichen Petrus-Patronzinien.

Es wäre allerdings verfehlt, in Petrus allein denmöglichenGrund, gleichsam
als Fels, einer Korporation zu sehen. In Hamburg etwa wird das örtliche Mari-
enpatrozinium für die städtische Identitätmaßgeblich.392Entscheidendwar, dass
eine Patronin oder ein Patron dauerhaft Fuß gefasst hatte und somit neben
kirchlichen Institutionen auch die städtischen zu repräsentieren vermochte.
Nicht nur bei Petrus, sondern auch bei anderen Patronen spielte offenbar der
erwähnte Wandel vom Heiligen als Repräsentiertem zum Heiligen als Reprä-
sentanten eine gewichtige Rolle.393 Speziell Petrus scheint als handelnde oder
zumindest juristisch verpflichtende Person mit Ausnahme des Papsttums seit
dem 16. Jahrhundert dann kaum noch in Anspruch genommenworden zu sein –
erst wieder im Rahmen der katholischen Reform, die Heiligenverehrung und
Wunderglauben förderte.394

rahmt von gotischer Architektur mit zwei Erkern und Figuren, zwei Heilige: zum einen Maria
mit Christuskind, zum anderen zu ihrer Rechten Petrus mit einem geschulterten Schlüssel.

388 Ebd.; vgl. auch oben Anm. 372.
389 Zur römischen Herkunft der Reliquien s. bereits BODARWÉ, Roman martyrs, S. 346, zur Essener

Relevanz ebd. pass, zusammenfassend S. 356–358, zum dortigen Domschatz insgesamt auch
FALK (Hg.), Der Essener Domschatz, und DIES. (Hg.), Gold vor Schwarz. Zur Beddeutung für
Bremen s. unten Kapitel IV.1b. Zur Kirche in Rom selbst s. etwa JOST, Die Patrozinien der Kirchen
der Stadt Rom, Bd. 2, S. 78 f.

390 S. dazu unten Kapitel IV.3a.
391 S. dazu unten Kapitel IV.4b.
392 Vgl RÖCKELEIN, Marienvehrung im mittelalterlichen Hamburg.
393 Vgl. oben Anm. 372 und zum allgemeinen Hintergrund einleitend Kapitel I. 7.
394 BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten, S. 190–192. Über den rein religiösen Bereich hinaus

spielt dies in politischer Hinsicht heute vor allem bei Fragen öffentlicher Feiertage und Ferien
eine Rolle, nicht zuletzt in derWirtschaftskrise. So beruft sich das auf Unabhängigkeit bedachte
ehemalige päpstlich protegierte Fürstentum Filettino auf den Schutz des heiligen Bernhard und
seine fast 700 Jahre alte Geschichte, und Neapel weigert sich, auf den Feiertag des heiligen
Gennaro zu verzichten, dessen Blut sich regelmäßig am 19. September verflüssigt; vgl. Jörg
BREMER, In der Not zurück ins Mittelalter, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 19. August
2011, Nr. 192, S. 5.
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Wie aber konnte eine Teilkirche corpus sein, wo doch das große Ganze als
Corpus Christi galt? Offenbar glaubte und erfuhr sich in der Binnenperspektive
die Gesamtkirche als Corpus Christi, jede Ortskirche hingegen als eine durch eine
oder einen Heiligen gesicherte Gemeinschaft – congregatio sancti oder sanctae.395

Im Selbstverständnis der eigenen Außenperspektive bildet somit der Körper des
Heiligen gewissermaßen einen Spiegel, in Teilen wohl auch den Vorgänger der
heutigen Kirchen als juristischer Person und Körperschaft des öffentlichen
Rechts.

DasCorpus des Petrus scheint also Bezugsgröße für eine große Bandbreite an
juristischen Körpern und Korporationen gewesen zu sein. Die Antipoden bil-
deten der strengmonarchisch erscheinende Primat des Papstes auf der einen und
die geradezu protodemokratisch anmutenden Strukturen und Verfahrensfor-
men, vor allem Wahlen, auf der anderen Seite. Doch eine „Papstmonarchie“ im
dynastischen Sinne gab es ja gerade nicht. Sowohl der päpstliche Primat als auch
das korporative Verfahren bezogen sich jeweils gleichermaßen auf die bereits
eingangs genannten „zwei Körper des Apostelfürsten.“396

In seinem viel zitierten Buch „Legitimation durch Verfahren“ stellte Niklas
Luhmannder vormodernen Ermittlung vonWahrheit dasmoderne formalisierte
Verfahren gegenüber. Das zugrundeliegende Gesetz ist rein menschengemacht
und positivistisch zu deuten, die prozedurale Ermittlung daher ergebnisoffen.397

Fragt man aber umgekehrt nach der Grundlage mittelalterlicher Wahlverfah-
ren,398 so zeigt sich, dass diese einer anderen Legitimation bedurften, die Formel
also gleichsam umzudrehen ist in „Verfahren durch Legitimation“. Im vorlie-
genden Fall standderHeilige für dieGeltung vonVerfahren undGewählten ein –
gegen das monarchische Prinzip kaiserlicher Bestimmung von Bischöfen und
Bürgerschaftseliten. Dem modern rechtspositivistischen Ansatz Luhmanns ist
für das 11. und frühe 12. Jahrhundert ein naturrechtlich geprägtes, Gott als Dreh-
und Angelpunkt seiner Schöpfung betrachtendes Grundverständnis gegen-
überzustellen. Wahlen werden so zunächst im monastischen, dann im regular-
kanonischen und schließlich im kurialen Kontext möglich: Klosterkonvent, Ka-
thedralkapitel und Kardinalkolleg wählen, weil sie sich als korporatives Glied
des Leibes Christi, ja synekdochisch sogar stellvertrend als Leib Christi be-
trachten. Die Sanktimonialen- und Mönchsgemeinschaften sind, berufen zum
Stand der Vollkommenheit, erwählt und wählen daher ihrerseits aus ihren Rei-

395 Vgl. dazu auch die oben in Anm. 332 angegebene Lit. Somit überbrückte der oder die Heilige
offenbar auch die vonGregor VII. mit Rekurs auf die civitas Dei des Augustinus vorgenommene
Unterscheidung zwischendem corpusChristiunddem corpus diaboli (vgl. STAUBACH, DerKönig als
membrum diaboli?, S. 113f.), zumal die congregatio die oder den Heiligen gleichsam ganz in
Anspruch nahm, selbst wenn ihr als Reliquie nur ein membrum oder eine particula vorlag.

396 Vgl. oben Kapitel I.1 und BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten. S. dazu auch BÖLLING,
Bereinigte Geschichte? Umstrittene Päpste.

397 Vgl. LUHMANN, Legitimation durch Verfahren, S. 141–150.
398 Zu Verfahren in der Vormoderne s. STOLLBERG-RILINGER, Vormoderne Verfahren; DIES./KRISCHER

(Hgg.), Herstellung und Darstellung von Entscheidungen; darin vor allem KRISCHER, Das Pro-
blem des Entscheidens, S. 47–49. S. ferner ARLINGHAUS, Mittelalterliche Rituale, S. 110 f.; OEXLE,
Luhmanns Mittelalter; LUHMANN, Mein Mittelalter.
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hen. Die Domkanoniker übernehmen diese Tradition, repräsentieren aber
zudem zunehmend ihr Bistum. Die Kardinäle schließlich erweitern die ihnen
bekannten Kloster- und Konventwahlen seit 1059 auf die Gesamtkirche, deren
Glieder sie darstellen – als legatus a latere, als einzelnerAmtsträger, vor allemaber
buchstäbliche Mitglieder der Korporation, die bei Sedisvakanz sogar Papst und
Kirche vertreten kann.399 Entscheidende Grundlage dazu bildete die Idee vom
Corpus des heiligen Petrus. In kurialen Kreisen ist diese bis ins 12. Jahrhundert
nachweisbar, so sehr sie sich dann bald auch verloren haben mag.400 Gerade in
städtischen Kontexten wurde sie aufgegriffen – teilweise sogar mit explizitem
Bezug zumPapsttum, ab 1366 etwa in der zwarweiterhin kaisertreuen, doch den
eigenen Bischof zugunsten des päpstlichen Petrus zurückdrängenden Kommu-
ne von Bremen.401

Päpstlicher Primat und kommunale Protodemokratie bildeten vielfach also
offenbar zwei Seiten derselbenMedaille, und dies nicht allein in Oberitalien. Der
Drang nach kirchlicher libertas erfasste auch andere Institutionen,402 wobei li-
bertas und auctoritas einander ergänzten und bedingten.403 Neben der korpora-
tiven Eingliederung in rein religiöse Gemeinschaften, aber auch Gilden und
Zünfte derKaufleute undHandwerker,war imSpannungsfeld vonRegnumund
Sacerdotium die persönliche Entscheidung der einzelnen Person gefragt.404 Auf
korporative Bezugnahmen folgten neue Formen persönlicher Aneignung – bis
hin zum einfachen Volk, Frauen und Männern.405

399 Vgl. hierzu und zu den neuen päpstlichen Behörden, die den Einfluss des Stadtadels merklich
zurückdrängten, etwa CAROCCI /VENDITTELLI, Società ed economia, S. 74 f. Zum Kardinalskollegi-
um im 11. und frühen 12. Jh. s. auch ZEY, Entstehung und erste Konsolidierung; KRÜGER, Lei-
tungsgewalt und Kollegialität, S. 78–89; SCHLUDI, Die Entstehung des Kardinalskollegiums,
S. 105–109 sowie 131–247 (Lit.).

400 BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten, pass., v.a. S. 172–174.
401 Das Bremer Stadtsiegel von 1366 zeigt – zusammenmit Karl dem Großen – anstelle des Bremer

Bischofs Willehad nun Petrus, und dies mit päpstlicher Tiara; vgl. LOHMANN, Das Bremer Wap-
pen, Abb. S. 22 und seinen Hinweis S. 24.

402 Vgl. TELLENBACH, Libertas. Dies bestätigt implizit SCHATZ, Der päpstliche Primat, S. 123f., indem er
die ursprüngliche Forderung des Reformpapsttums nach kanonischer Wahl der Domkapitel,
nicht päpstlicher Ernennung betont.

403 DILCHER, La „renovatio“ degli Hohenstaufen, S. 255–259. Dem Istituto trentino di cultura mit
seinem Centro per gli studi storici italo-germanici sei an dieser Stelle nochmals herzlich für das
Stipendium gedankt, das mir die Teilnahme an dieser Tagung im Jahre 2000 ermöglichte. Zu
Unterschieden zwischen Verfahren der Vormoderne zur Moderne s. SCHULZ, Die Freiheit des
Bürgers, und STOLLBERG-RILINGER/KRISCHER (Hgg.), Herstellung und Darstellung von Entschei-
dungen.

404 Vgl. oben Anm. 342.
405 So jedenfalls ließe sich die KritikWalrams von Naumburg oder Sigeberts von Gembloux, gegen

den Strich gelesen, verstehen, wenn diese die Beteiligung von – pejorativ im Diminituv for-
muliert – „Weiblein“ (mulierculae) und des „gemeinen Volks“ (simplex vulgus bzw. status popu-
laris) an den Streitgesprächen beklagen; vgl. Walram von Naumburg, Brief an den Grafen
Ludwig, S. 286, Z. 35 f. und Sigebert von Gembloux, Apologia, S. 438; vgl. hierzu ausführlich
unten Anm. 1344f. Zur möglichen Übertreibung dieser Worte vgl. hingegen PATZOLD, Die Lust
des Herrschers, S. 246f. mit Anm. 141 f. Vgl. auch die Hinweise zur allerorts verbreiteten Dis-
kussionsfreudigkeit bis hin zum „fortwährende[n] Zwang zur Stellungnahme unter demAppell
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Diese neue Freiheit sollte selbstverständlich nicht teleologisch missdeutet wer-
den – als eine womöglich weit verbreitete und bereits früh vollendete Form
protodemokratischer Prozesse von persönlicher und gemeinschaftlicher Ent-
scheidungsfindung, in individueller Willensbildung und -umsetzung und nach
modernen Maßstäben formalisierten Verfahren.406

Gleichwohl erhielten die korporativ verfassten Kapitel und Kommunen im
11. Jahrhundert ungeahntesGewicht bei der politischen Entscheidungsfindung –
zunächst nur in Oberitalien, doch bald auch im Reich. Der faktische Einfluss des
Kaisers auf die Bischofswahlen blieb zwar bis weit ins 12. Jahrhundert hinein
prägend, doch die sächsischen und inbesondere die westfälischen Oberhirten
und Domkapitulare standen bereits im 11. Jahrhundert keineswegs so ge-
schlossen hinter ihrem Kaiser wie noch in der älteren Forschung behauptet.407

Dahingegen hatte der Einfluss des Papstes seit dem Investiturstreit an Gewicht
gewonnen,weil die libertas der von ihmgeleiteten römischenKirche ebenso ernst
genommenwurdewie die der neu aufstrebendenKorporationen. Da der örtliche
Adel Bischöfe und Kapitulare aus seinen Reihen stellte,408 rückte dieser nun in
zentralen Prozessen der Entscheidungsfindung an die Stelle des Kaisers.War der
Weserraum noch bis ins Spätmittelalter maßgeblich von „Adelsherrschaften
zwischen welfischer Hausmacht und geistlichen Territorien“409 geprägt, so
überwogen in Westfalen die geistlichen Fürstentümer, seitdem Gottfried von
Cappenberg mit seiner Frau das Erbe der beiden bedeutendsten westfälischen
Familien dem Prämonstratenserorden vermacht und die Gründung entspre-
chender Stifte auf den Weg gebracht hatte.410 Der zuständige Bischof von
Münster stimmte nur zögernd zu: Gewinner war letztlich nicht er, sondern der
neue, korporativ verfasste Reformorden. Dessen Einfluss wiederum auf die
Domkapitel war von solcher Tragweite, dass er im reformorientierten 12. und
13. Jahrhundert in gesamten Norden zahlreiche Domherren aus den eigenen
Reihen stellen sollte – oder gar das gesamte Kapitel wie etwa in Ratzeburg.411

Vergleichbares gilt für die anderen zeittypischen, nach der Beilegung des
Investiturstreits aufblühenden reformerischen Orden der Augustinerchorherren
und Zisterzienser.412 Entscheidend war zunächst jedoch der Bedeutungsgewinn
der Kathedralkapitel und Kommunen.

Im Sachsen der Salierzeit lässt sich dieser Vorgang in statu nascendi be-
trachten –wenngleich die überlieferten Zeugnisse epochenbedingt recht spärlich
sind. Ohne den genauerenDetailanalysen vorzugreifen,413 zeigte sich dies für die
Petrus-Patrozinien im sächsischen Raum bereits am Beispiel Minden. Die auf-

an dasGewissen und an das persönliche Verlangen an das Seelenheil“; s. KELLER, Die persönliche
Entscheidung, S. 65 f. (Zitat S. 66).

406 Vgl. oben Anm. 398.
407 Vgl. oben Anm. 26.
408 Vgl ULLMANN, Kurze Geschichte des Papsttums, S. 160.
409 So der treffende Untertitel von BIERMANN, Der Weserraum im hohen und späten Mittelalter.
410 Vgl. KLUETING, Geschichte Westfalens, S. 42 f.
411 Vgl. PETERSEN, Benefizientaxierungen.
412 Eine umfassende Studie zu diesem Phänomen bildet nach wie vor ein Desiderat.
413 S. dazu ausführlich unten Kapitel III.2 und v.a. III.1b.
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strebende Kommune übernahm vom Domkapitel die spitzovale Form und das
Petrus-Bild des Siegels und folgte somit dieser Korporation und nicht, wie oft
behauptet, dem Bischof.414 Als Gewinner des Investiturstreits können weder
Papst oder Kaiser noch die Bischöfe gelten, die sich nach demVorbild kaiserlich-
königlicher Thronsiegel in ihren Siegeln auf der Cathedra sitzend darstellten.415

Vielmehr ging ein gewichtiger Teil der Macht an die Korporationen über: zu-
nächst die Domkapitel, dann die Kommunen. In Minden etwa gelang es der an
Einfluss gewinnenden Bürgerschaft, den Heiligen des Domkapitels zu okku-
pieren. Man musste ihn gar nicht durch einen eigenen Kandidaten zu verdrän-
gen versuchen – ganz ähnlich, wie es etwa auch für den Bezug der Meinheit auf
den heiligen Auctor in Braunschweig, dem Stammsitz der Welfen, beobachtet
worden ist.416 Erst durch ihr Siegel wiederum wurde die Kommune korporativ
greifbar, in Minden wie in Braunschweig.417 In Minden zeugt neben dem Siegel
auch die große personelle Schnittmenge zwischen Domkapitel und Stadtrat von
der engen Verflechtung beider Institutionen.418

Die genannten Beispiele ließen sich um weitere ergänzen, nicht zuletzt um
für Kapitel und Kommune der Stadt des übergeordneten Metropoliten, Köln.419

Die Heiligen, in diesem Fall der Apostelfürst Petrus, ermöglichten zunächst den
Kapiteln die Emanzipation vom Bischof, dann den Kommunen die Loslösung
von den Domherren. Kardinalskonsistorium, Kathedralkapitel und Kommunen
entwickelten sich gleichermaßen zu wählenden Korporationen – unter dem
Schutz der oder des jeweiligen Heiligen. Petrus verlieh sein Protektorat somit
dem päpstlichen Primat wie auch Vorformen von Protodemokratie. Nur sehr
wenige Städte setzten die eigenen Bürger ins Siegel. Die meisten vertrauten sich
ihrem Heiligen an.420 Dabei mag das korporative Siegel zunächst vor allem als
wirkmächtiges Abbild aufgefasst worden sein, im Sinne einer verlebendigten
römischen Totenmaske (imago) und eines fränkischen, auf den Körper (lih) selbst
hindeutenden Gleichnisses (gelihnises).421 In letzter Konsequenz erfolgte die
Konstruktion einer korporativen Identität422. Am Anfang stand aber nicht das
pragmatische Verfahren, sondern die symbolisch reflektierte und emblematisch
fassbare religiöse Legitimation.

414 Vgl. oben Anm. 378.
415 Vgl. GROTEN, Das Aufkommen der bischöflichen Thronsiegel.
416 Vgl. ISRAEL, Die Stadt und ihr Patron, S. 192. Zum ursprünglichen Petrus-Patrozinium in

Braunschweig s. hingegen unten Anm. 557.
417 Zu Braunschweig s. ISRAEL, ebd. S. 196. Vgl. dazu BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten,

S. 189f. Zum ursprünglichen, im 11. Jahrhundert gestifteten Petrus-Patrozinium des später so
genannten Braunschweiger Domes St. Blasius s. WEINMANN, Braunsschweig als landesherrliche
Residenz, S. 161–164.

418 Vgl., SCHULTE, Macht auf Zeit, S. 66–71; GROTEN, Vom Bild zum Zeichen, S. 72 f.
419 Vgl. EHBRECHT, Ältere Stadtsiegel als Abbild Jerusalems, S. 110 f. mit Abb. 1 und 2 und GROTEN,

Vom Bild zum Zeichen, S. 74 mit Anm. 54f. und Abb. 4 und 5.
420 Vgl. JOHANEK, Die Mauer und die Heiligen, S. 34; ARLINGHAUS, Konstruktionen von Identität

mittelalterlicher Korporationen, S. 39 mit Anm. 24f.; GROTEN, Vom Bild zum Zeichen, S. 69–76.
421 GROTEN, Vom Bild zum Zeichen, S. 66 f.; speziell zu Petrus vgl. auch oben Kapitel I.2.
422 ARLINGHAUS, Konstruktionen von Identität , S. 33–46 und BEDOS-REZAK, Ego, Ordo, Communitas.
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Auch wenn deutliche Unterschiede zwischen vormodernen undmoderenen
Wahlverfahren bestehen,423 bleibt für das Sachsen der späten Salier- und frühen
Stauferzeit festzuhalten: Die „persönliche Entscheidung“, die den Machtträgern
in den verunsichernden Wirren des Investiturstreits abverlangt wurde,424 er-
reichte nun weite Teile der mittelalterlichen Gesellschaft. Petrus, der im Neuen
Testament die viel zitierten Schlüssel erst zugesprochen bekommt, nachdem er
auf die Anfrage seines Herrn und Meisters selbst die richtige Entscheidung ge-
troffen hat (Matthäus 16, 13–20), forderte zur persönlichen Positionierung her-
aus: zunächst vor allem Päpste undKaiser, dann Bischöfe und Fürsten, bald aber
auch Städte und Verbände, Gruppen und Einzelpersonen, Männer und Frauen.

10. Fischer – Schlosser – Pförtner. Petrus als Patron
spezifischer Berufsgruppen

Petrus wurden bald auch neue Aufgabenbereiche zugewiesen – nicht nur in der
gezeigten formalen Hinsicht, sondern auch in funktionaler: für einzelne Be-
rufsgruppen.Dabei spielte zunächst einmal seine biblisch verbürgte Tätigkeit als
Fischer eine Rolle, und dies in einem weitaus größeren Maße, als es die unmit-
telbare Intention und gängige Rezeption des Schrifttexts vorsah. Während der
Fischer Simon Petrus nach biblischem Zeugnis von Christus zum „Menschen-
fischer“ gemacht worden war,425 kehrte der ursprüngliche Beruf nun zu seinen
profanen Grundlagen zurück. Das sonst so sehr vom vierfachen Schriftsinn in-
spirierte Hochmittelalter scheint im Zuge der Entdeckung bestimmter mensch-
licher Seiten des Gottessohnes auch die unmittelbare Lebenswelt von dessen
erstem Apostel zunehmend in den Blick genommen zu haben. Der Wandel in
literarischen, musikalischen wie bildlichen Darstellungen von Christus ist be-
kannt: Das traditionell und weiterhin auch in der Ostkirche weniger beachtete
Leiden Christi stand nun im Vordergrund,426 und neben diesem seinem
menschlichen Ende fand auch sein irdischer Beginn ein bis dahin nicht gekanntes
Interesse. Jesu Menschwerdung wurde sogar zum Gegenstand von Spielen und
Krippen, obgleich nur Matthäus und, ausführlicher noch, Lukas Geburt und
frühe Jugend schildern. Einige Details finden sich sogar nur im unkanonischen
Proto-Evangelium des Jakobus: Elemente etwa wie Ochs und Esel und die über

423 Auf Unterschiede zwischen vormodernen und gegenwärtigen Wahlen verweisen zu Recht
SCHULZ, Die Freiheit des Bürgers, und STOLLBERG-RILINGER/KRISCHER (Hgg.), Herstellung und Dar-
stellung von Entscheidungen; vgl. oben Anm. 403.

424 KELLER, Die persönliche Entscheidung; vgl. auch oben Anm. 342
425 Vgl. Markus 1, 16–18/ Matthäus 4, 18–20. Dem Lukas-Evangelium (5, 1–11) zufolge stieg Jesus

sogar in das Boot des später Petrus genannten Simon, um von diesem aus zu lehren, ermutigte
ganz gezielt den erfolglosen Fischer zu einem dann tatsächlich wundersam großen Fang und
hieß ihn erfolgreich, fortanMenschen zu fischen. Nach Johannes 1, 42 nannte Jesus Simon Petrus
gleich bei dessen Berufung zum Jünger Kephas, Petrus. Vgl. dazu auch oben Anm. 199.

426 Vgl. BRAUN-NIEHR, Art. Passion, Sp. 1766f.
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die Mutter Maria verwandten Großeltern Joachim und Anna.427 In ähnlicher
Weise wurde nun aus dem ersten berufenen, von Beginn an ausdrücklich zum
„Menschenfischer“ bestimmten Jünger Jesu wieder der einfache Fischer am
Galiläischen Meer (laut Markus und Matthäus) und am See Genezareth
(Gennesaret, laut Lukas).

Es handelt sich hier ganz offensichtlich um eine berufsbezogene Aneignung
des Apostels: Mag Petrus im Papsttum das Schiff der Kirche lenken und bald
mittels seines anulus piscatoris die persönlichsten Schreiben beglaubigen, so
sehen sich die einfachsten Fischer mit dessen ursprünglicher Profession ver-
bunden. Es wäre jedoch zu weitführend, hier eine soziologische Kluft zwischen
amtlicher Kirchenhierarchie und persönlichen Machtinteressen einzelner Be-
troffener zu konstruieren: Die Fischerei Petri, bis hin zumAnglerruf „Petri Heil“,
ergibt im Rahmenmittelalterlicher Petrus-Verehrung nur dann einen Sinn, wenn
auch eine höhere Bedeutungsebene mitschwingt. Wie sonst hätte der Heilige die
ihm zugetrautenWunder bewirken sollen? Dies zeigt sich vor allem dann, wenn
man vergleichend Petri Bedeutung für Schlosser hinzuzieht.

Der biblisch bezeugte Simon wird wohl keinerlei Kenntnisse des später mit
ihm in Verbindung gebrachten Schlosserhandwerks gehabt haben.Wenn er aber
nach Mt. 16,19 Petrus die Schlüssel zumHimmelreich in Händen hält, musste er
auch für Schlosser ein geeigneter Intercessor sein. ImVolksglauben, der von einer
konkreten Himmelspforte ausgeht, wie sie etwa der Beginn des Kirchweihritus
in Anlehnung an den Traum des Stammvaters Jakob (Genesis 28, 17) kennt,428

avancierte Petrus sogar zum sprichwörtlichen Himmelspförtner,429 der nicht nur
Einfluss auf das Wetter zu nehmen vermochte, sondern jeglichen Pförtner in
seinen Anliegen unterstützen konnte.

Letztlich erfolgte die Ausformung petrinischer Zuständigkeiten über eine
Konkretisierung seiner bereits biblisch angelegten Allegorisierung. Hier ging es
nicht darum, Petrus vom Sockel seines apostolischen Prinzipats zu stürzen.
Vielmehr galt es, sich sein einflussreiches Patronat für die eigenen, ganz per-
sönlichen Belange zu erflehen, dort, wo auch irdische Herrscher machtlos sind:
amhimmlischenHof.Diese Entwicklung ist dembereits erwähntenAufkommen
der Heiligen in der Datum-Zeile spätmittelalterlicher Urkunden vergleichbar:
Zeit-, Orts-, Berufs- und Funktionsangaben wurden gleichermaßen erweitert
und verfeinert – offenbar nicht ohne einen gewissen Einfluss spätmittelalterli-
cher nominalistischer Strömungen, die gelegentlich mit markenbewusster
Marktwirtschaft einhergegangen sein mögen.430

427 HOHEISEL, Art. Kindheitsgeschichte Jesu II. Apokryphe Schriften, in: LThK³ 5, Sp. 1450f. Vgl. dazu
auch oben die Kapitel I.3 und I.5.

428 Vgl. den Introitus „Terribilis est locus iste“ von Kirchweih, in der einschlägigen Sekundärlite-
ratur oft missverstanden als „furchtbarer“, wegen all seiner Dämonen noch zu weihender Ort
und nicht, auf der korrekten, biblischen Grundlage (Genesis 28, 17) beruhend, als „Ehrfurcht
gebietend“.

429 WIMMER/MELZER, Lexikon, Art. Petrus, S. 658 f.
430 Auch dieserAspekt stellt ein dringendesDesiderat dar. Zu denHintergründen s. obenAnm. 372

und bei Anm. 393 sowie GROTEN, Vom Bild zum Zeichen, S. 76 f.
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Die Bezugnahmen auf den heiligen Petrus lassen sich jedoch nicht nur auf
rein religiöse Texte beschränken – seien diese nun liturgischer oder literarischer,
allgemein verbindlicher oder persönlich bevorzugter Art gewesen und ge-
meinschaftlich gehört oder privat gelesen worden.

Für die in den genanntenKorporationen im späterenMittelalter aufblühende
soziale und politische Geschichte hält ein weiterer literarischer Formen- und
Gattungskomplex schon im 11. und frühen 12. Jahrhundert Bewertungsmaß-
stäbe des Petrus und seiner Verehrung bereit: die zeitgenössischen Streitschriften
und historiographsiche Werke im Spannungsfeld von Regnum und Sacerdoti-
um.

11. Apostel – Exempel – Sachsenpatron. Petrus in
Streitschriften und Historiographie

Petrus bildet eine zentrale, bisher aber von der Forschung kaum beachtete Ge-
stalt in den Schriftzeugnissen des Investiturstreits, vor allem in einschlägigen
Streitschriften, ferner auch in einzelnen historiographischen Texten.

In den Libelli de lite scheint das klassische päpstlich-petrinische Modell der
zwei Körper zwischenzeitlich in eine gewisse Krise geraten zu sein. Befürworter
wie Gegner Gregors VII. suchten nach neuenWegen der Legitimierung. Dies gilt
insbesondere für sächsische Autoren. So bemüht sich der spätere Osnabrücker
BischofWido nicht nur um die bereits erörterte Erneuerung der Zwei-Gewalten-
Lehre und der Vorstellung zweier gleichberechtigter Häupter von Kaiser und
Papst, sondern sucht durch einen Rekurs auf den historischen Petrus den aktu-
ellen Papst zu diskreditieren: Von Petrus bis Silvester sei die Kirche verfolgt
worden und habe deshalb keine Möglichkeit zum Streit gehabt. Den Garanten
für dieVerbreitung, äußereVerteidigung und innereOrdnung derKirche sieht er
hingegen im spätantiken Kaiser.431 Die zeitgenössische Kirche betrachtet er als
das eine Corpus, das von zwei Häuptern, dem des Kaisers und dem des Papstes,
regiert werde.432

Ganz ähnlich äußert sich auch Petrus Crassus in seiner Verteidigung Hein-
richs IV. Anstatt historisch argumentiert er jedoch exegetisch. Unter Verwen-
dung verschiedener kaisertreu erscheinender Bibelzitate, insbesondere aus dem
ersten Petrus-Brief, sucht er eine Diskrepanz zwischen Gregor und Petrus zu
konstruieren.433 Er geht sogar so weit zu behaupten, der Papst habe durch Feuer
und Schwert das eigentlich Petrus selbst zustehende Kirchenvermögen wider-
rechtlich angetastet.434 Im Zweifelsfall zählen für ihn die Worte der Schrift mehr
als die Tradition der Kirche.

431 MGH SS LdL 1, S. 462 f.
432 Ebd. S. 470.
433 Ebd. S. 449.
434 Ebd. S. 441.
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Noch deutlicher in diesem Sinne argumentiert der Autor des Traktats De
unitate ecclesiae conservanda, als dessen Verfasser Walram von Naumburg nun
nicht mehr gelten kann.435Dabei geht es ihmweniger darum, den vomPapsttum
bemühten Bibelstellen das Kaisertum bestärkende gegenüberzustellen, etwa
Matthäus 22, 21. Vielmehrmünzt er gezielt einige bis dahin allein auf das Petrus-
Amt des Papstes bezogenene Herrenworte auf den amtierenden Kaiser Heinrich
um. So sehe das petrinische Amt nach Matthäus 16, 18 f. und Johannes 21, 15–17
die Betreuung der Herde vor, aus der der Kaiser nicht ausgenommen werden
dürfe, wenn die Petrus-Nachfolge echt sein soll.436 Das in den Passionsberichten
erwähnte Schwert Petri deutet er allegorisierend exegetisch mit Blick auf Paulus
um: Nach der Weisung des Völkerapostels solle dieses Schwert nur zur Bestra-
fung der Bösen eingesetzt werden437 – und selbst das sollte Petrus dem Herren-
wort im Johannes-Evangelium zufolge ja nicht einmal einem Malchus angedei-
hen lassen.438

Aus heutiger Perspektive besonders fragwürdig, wenngleich nicht ohne
unfreiwillige Komik, erscheint seine Kritik an der weiblichen Unterstützung des
Papsttums – in eigentümlich selektiver Verzerrung von Stellen im ersten Pe-
trusbrief (3, 1–7) und im ersten Brief des Paulus an Timotheus (2, 9–10): „Aber
weder Petrus noch Paulus lehrten, zusammen mit Frauen zu kämpfen“.439

Frauen erscheinen an dieser Stelle nicht allein als Vertraute Gregors VII. und
keineswegs als Schützlinge, wie sie für Gregor VII. ebenfalls bezeugt sind.440

Anstößig erscheint demAutor offenbar, dass Frauen –genauumgekehrt – als aus
eigener Kraft mächtige Verbündete an der Seite des Papstes agieren. Doch auf
wen genau spielt der Autor hier an? Explizit nennt er Mathilde von Tuszien, die
ihm als von weiblich-furienhafter Raserei angestachelt erscheint (muliebribus
furiis instincta),441wohingegen Rangerius von Lucca sie ihremVitenautor Donizo
zufolge als „Töchterchen Petri“ (filiol[a] Petri) bezeichnet.442 Der Plural deutet

435 S. dazu unten Kapitel III.4c, Anm. 1324.
436 MGH SS LdL 2, S. 173–284 („Liber de unitate ecclesiae conservanda“, in der Überschrift S. 184

dagegen ohne dasWort Liber). S. dazu nun auchALTHOFF, Päpste undGewalt, S. 114mit Anm. 26,
der die Passage jedoch nicht im Sinne einer modifizierten Petrus-Nachfolge des Papstes aus-
wertet, sondern alsGegenüberstellung eines friedvollenKaisers auf der einenundkriegerischen,
Frieden noch heuchelnden Papstes auf der anderen Seite betrachtet.

437 Ebd. S. 224.
438 Vgl. oben Anm. 299f.
439 MGH SS LdL 2, S. 263, Z. 20–23 (lib. II, c. 36):Neque vero Petrus sive Paulus doctrinam contentionis

dictaverunt cum mulieribus, sed unus praecepit infirmum vas muliebre castam suam conversationem in
timore considerare, alter vero docet mulieres se ornare cum verecundia et sobrietate, et quod decet mulieres
pietatem per bona opera promittere. Vgl. FStG 12b, S. 532 f. Die Angabe „1. Petr. 3,7“ des Editors
bezieht sich auf den letztenhier anklingendenSatz, in demdieMänner aufgefordertwerden, den
Frauen als infirmius vas (infirmiori vaso) die gebotene Ehre zu erweisen.

440 Zur Verteidigung einiger der Giftmischerei und des Schadenszaubers angeklagter Frauen durch
Gregor VII. s. auch ANGENENDT, Toleranz und Gewalt, S. 301f.

441 MGH SS LdL 2, S. 263, Z. 17.
442 Rangerius von Lucca widmete Mathilde seinen Liber de anulo et baculo, dessen hexametrischen

Widmungsvers Donizo überliefert (Vita Mathildis, Buch II., v. 395 f.): Filiolae Petri violae post lilia
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jedoch darauf hin, dass mindestens eine weitere weibliche Person gemeint ge-
wesen sein dürfte. Zunächst mag man an Adelheid von Turin denken, die Ge-
mahlin von Heinrichs IV. Gegenspieler, Rudolf von Rheinfelden.443 Gregor VII.
nahmdas 1064 von ihr gegründete Kloster SantaMaria Pinerolo rund zehn Jahre
später in den apostolischen Schutz, indem er Adelheid, seinem Amt entspre-
chend, nicht allein als seine eigene geistliche Tochter, sondern ebenfalls als liebste
Tochter des heiligen Petrus bezeichnete: interpellante carissima sancti Petri filia
comitissa Adelaida cum filiis suis.444 Allerdings erhielt sich Adelheid allen Geistli-
chen gegenüber eine gewisse Unabhängigkeit.445 Mit Sicherheit hatte der Autor
der Streitschrift neben Mathilde auch ihre Mutter, Beatrix von Lothringen, vor
Augen. Diese hatte durch ihr Privileg Ducarum papatus sogar Einfluss auf die
Papstwahl nehmen und dem Pontifex sicheres Geleit in die Stadt Rom gewähren
wollen – ein Anliegen, das später zu gegebener Stunde von keiner geringeren als
Katharina von Siena erfolgreich wieder aufgegriffen werden sollte.446 Mögli-
cherweise dachte der Autor aber zusätzlich auch an die Kaiserwitwe Agnes, die
Mutter Heinrichs IV. Wie keine andere Frau bedachte Gregor VII. sie in seinen
Briefen stets mit lobenden Epitheta: Neben dem auch für Mathilde benutzten
Ausdruck dilectissima filia verwendet er Worte wie – in späterer Zeit nur Kardi-
nälen vorbehalten – eminentia und sogar – an den päpstlichen und festtäglichen
Gesang gemahnend – gloria.447 Der Autor von Mathildes Vita mag denkbar er-
scheinen lassen, das Treffen zwischen Gregor VII. und Heinrich IV. 1077 in Ca-
nossa sei kein Bußgang gewesen, sondern ein Friedensfest – organisiert von
Agnes als Heinrichs Mutter und Mathilde, seiner Cousine, zusammen mit sei-
nem Paten Abt Hugo von Cluny, dem engsten geistlichen Verwandten.448 Die
Erinnerung an Frieden undAussöhnung rührte aber wohl eher vom liturgischen
Termin des 25. Januar, Fest der Bekehrung des Apostels, her – unabhängig da-
von, ob dieser Termin nun Ausgangs- oder Endpunkt des Canossa-Ereignisses

dentur./ Detur ei de fonte Dei ros unde rigentur. Vgl. GOEZ, Ein neuer Typ, S. 183, Anm. 128. Zu
Mathilda ingesamt s. GOEZ, Mathilde von Canossa.

443 Zu Adelheid s. GOEZ, Ein neuer Typ, S. 162–164.
444 JL 5264 (1073–1084); GOEZ, ein neuer Typ, S. 187 mit Anm. 159. Zum Briefwechsel Gregors mit

Adelheid s. auch LUBICH, Frauen in den Briefen, S. 149 f., der aber die Bezeichnung filia zur
Kennzeichnung der innigen Beziehung zum Papst, nicht zu Petrus, hervorkehrt.

445 Vgl. GOEZ, Ein neuer Typ, S. 189 f. Vielleicht erklärt dieserUmstand die von LUBICH, Frauen in den
Briefen, S. 150, festgestellte Zurückhaltung des Papstes, Adelheid mit lobenden Epitheta zu
versehen.

446 FStG 12b ebd.
447 Vgl. LUBICH, Frauen in den Briefen, S. 150 mit Anm. 142, mit Verweis auf das Register Gregors

VII., hg. von CASPAR, lib. I, ep. 85, Bd. 1, S. 122. Die anderen von ihm angeschriebenen Frauen,
Agnesʼ Tochter, Königin Sophie von Ungarn und die fländrische Gräfin Judith, bleiben ohne
weitere Attribute und Titulierungen; vgl. LUBICH, ebd. mit Anm. 143f. Zum Gloria als ur-
sprünglich päpstlichem, bis ins 11. Jahrhundert nach päpstlicher Weisung nur für Pontifikal-
ämter erlaubtem und erst spät auch für Sonn- und Festtage üblich gewordenem Gesang s.
JUNGMANN, Missarum Sollemnia, Bd. 1, S. 457 f. und BÖLLING,Musicae utilitas, S. 245 mit Anm. 81–
84.

448 So zuletzt FRIED, Canossa. Entlarvung einer Legende.
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war.449 Papst Gregor VII. setzte Heinrich IV. gegenüber auf die virtus des heiligen
Petrus, diewirkmächtige Kraft desApostelfürsten.450Es ist daher fraglich, ob erst
spätere, retrospektiv projizierte Spannungen, die zur zweitenExkommunikation
Heinrichs im Jahre 1080 führten, das Canossa-Ereignis als „Erschütterung der
Welt“451 erscheinen ließen.452 Vielmehr erscheinen die Frauen auch in der kriti-
schenAußenperspektive als eigenständige Akteuerinnen,453die sichwenigermit
leiblichen und geistlichen Verwandten zu einem Familienidyll von Canossa
bereit sehen, als vielmehr an der Seite des Reformpapsttums Politik betreiben.
Daher konnte selbst der ebenso kirchenreformerisch-päpstliche wie Heinrich
treu protegierende Pate Hugo in seiner monastisch-amtlichen wie sakramental-
persönlichen Doppelfunktion als geistlicher Vater nicht verhindern, dass Hein-
richs leiblicheMutter Agnes und seine CousineMathilde –wohl imVerbundmit
Beatrix von Lothringen und Adelheid von Turin – zum Gegenstand dieser
scharfen Kritik in der kaiserlichen Historiographie wurden. Der eher kaiserkri-
tische Lampert von Hersfeld hingegen schildert den Unmut der Fürsten ge-
genüber dem engen Vertrauensverhältnis der Kaiserin Agnes mit Bischof
Heinrich von Augsburg, das ihr sogar den Vorwurf der Unzucht eingebracht
habe. Gleich im Anschluss schildert er vor diesem Hintergrund die Entführung
ihres noch jungen Sohnes Heinrich IV. durch Erzbischof Anno von Köln.454

Gleich mehrfach weist der Autor des TraktatsDe unitate ecclesiae conservanda
zudem darauf hin, Gottes Wort sei ungebunden und falle daher nicht unter die
petrinisch-päpstliche Binde- und Lösegewalt.455 Allein die Schrift sei als Wort
Gottes auch Leib Christ, Corpus Christi.456 An dieser Stelle fragt man sich, da das
mittelalterlicheOriginal diesesWerkes verschollen ist,457obder EditorUlrich von
Hutten, seines Zeichens streng reformatorisch gesinnter Publizist, beim Druck
des mittelalterlichen Textes nicht doch sprachlich ein wenig nachgeholfen hat.
Dem Editor Flacius Illyricus sind bei der später nach ihm benannten „Missa
latina“ immerhin kontroverstheologisch – etwa utraquistisch – motivierte In-
terpolamente nachgewiesen worden, die er in seine Edition ohne Kennzeich-

449 Vgl. oben Kapitel I.4, Anm. 238–269.
450 Vgl. PATZOLD, Frieds Canossa, S. 21 f., der diese päpstliche Beanspruchung als wenig friedlich

betrachtet; zu Gregor VII. s. in dieser Hinsicht auch ALTHOFF, Päpste und Gewalt. S. aber auch
SUCHAN, Macht verschafft sich Moral?, S. 19 f. mit Anm. 49 (zum pacis pactum) und 27f., die das
Scheitern von Gregors „Vorstellungen von der politischen Rolle des Papstes als Friedensstifter“
(S. 27) dem Widerstand Heinrichs IV. zuschreibt.

451 STIEGEMANN (Hg.), Canossa.
452 FRIED, Canossa. Entlarvung einer Legende.
453 Vgl. GOEZ, Mathilde von Canossa, und allgemein nun ZEY, Königinnen und Fürstinnen.
454 Vgl. Lamperti Annales, FStG 13, S. 72–75. Agnes wurde noch bis in die national geprägte

Geschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts als schwache Parteigängerin von Papst und Bi-
schöfen gedeutet. Zu ihrem wissensstark tatkräftigen Agieren mit ausgeprägtem politischen
Geschick s. BLACK-VELDTRUP, Kaiserin Agnes, passim, zusammenfassend S. 381–385 sowie DIES.,
Agnes von Poitou; ebenso ZEY, Frauen und Töchter, S. 75 f. Zu Königinnen und Kaiserinnen
insgesamt s. auch FÖßEL, Die Königin; DIES. (Hg.), Die Kaiserinnen; ZEY, Mächtige Frauen.

455 FStG 12, S. 286.
456 FStG 12, S. 347.
457 Ebd., Vorwort.
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nung übernahm.458 Sollte Hutten ähnlich verfahren sein oder sogar noch größere
redaktionelle Eingriffe vorgenommen haben, erschiene auch die Kritik an den
Frauen als Unterstützerinnen Papst Gregors in neuem Lichte: Der dann wie-
derum reformatorisch inspirierte beißende Spott über die vermeintliche Päpstin
Johanna und Hinweise auf ein angeblich „pornokratisches“ Regiment der Ma-
rozia wären implizit mit angesprochen.459 In jedem Fall wird Hutten diesen Text
nicht unbedacht ausgewählt haben.

Gregors Befürworter beschränkten sich ebenfalls nicht auf die traditionellen
Petrus-Bezüge. Die Sachsen verbündeten sich im Unterschied zur Mailänder
Pataria nicht direkt mit dem Papst, sondern ließen laut Brunos Buch vom
Sachsenkrieg den Schlachtruf „Heiliger Petrus“ erschallen460 – und dies auch
ohne offizielle päpstliche Petersfahne.461 Petrus erscheint hier nicht als alleiniger
Patron der Sachsen – dafür war die sächsische Sakrallandschaft von zu ver-
schiedenen Heiligen geprägt.462 Auch diente seine Anrufung nicht dazu, ge-
schlossene Parteinahme für das Papsttum zu zeigen oder mit himmlischer Hilfe
herzustellen. Vielmehr sollte offenbar der in karolingischer Tradition stehende
Kaiser mit seinen eigenen Waffen geschlagen werden. Hatte Karl der Große bei
seinen Kriegszügen eine Petrus-Reliquie mitgeführt,463 so führten nun die
Sachsen den Namen des Apostelfürsten im Mund, was zumindest dem zeitge-
nössischen Theologen Thiofrid von Echternach zufolge nicht minder wirksam
war als die Reliquie.464Waren die Sachsen einst selbst vom ersten karolingischen
Kaiser gegen den Rat und Protest seiner Theologen mit Feuer und Schwert zum
Christentum gezwungen worden, so machte nun eine nachfolgende Generation
mit denselben militärischen Mitteln und geistigen Waffen Front gegen seinen
salischen Nachfolger. Bruno denkt beim heiligen Petrus aber nicht an Karl den
Großen, sondern allein an den amtierenden Papst: Dieser möge sich den heiligen
Petrus zum Vorbild nehmen und sich aufraffen.465 Der Apostelfürst steht dem-
nach also auf der Seite des Papstes, wirkt aber nicht zwangsläufig in jeder Si-
tuation durch seinen irdischen Stellvertreter. Dieser sieht sich vielmehr gerade
wegen seines Amtes von Bruno aufgefordert, dem biblischen Exempel zu folgen.

Nicht nur als Vorbild, sondern als Petrus selbst, also ganz im Sinne der
leoninischen Lehre, erscheint Papst Gregor VII. in einer Schilderung des bereits
erwähnten Lampert von Hersfeld. Diesem zufolge sollen Abgesandte des
Bamberger Klerus den Papst im Jahre 1075 aufgesucht haben, um die Absetzung
des ihrer Auffassung nach simonistischen Bamberger Bischofs zu erwirken. Sie

458 Vgl. PIERCE, Sacerdotal Spirituality at Mass, S. 122 f.
459 S. dazu oben Anm. 95.
460 FStG 12, S. 342. Dem Rolandslied zufolge (Chanson de Rolan v. 2998, 373) rief bereits Karl der

Große in Schlachten den heiligen Petrus als seinen Patron an; vgl. ERDMANN, Kaiserliche und
päpstliche Fahnen, S. 8 mit Anm. 1. S. zu diesem Themenkomplex neuerdings auch ALTHOFF,
Päpste und Gewalt, sowie SUCHAN, Macht verschafft sich Moral?.

461 Vgl. ERDMANN, Kaiserliche und päpstliche Fahnen, pass, v.a. S. 4 f.
462 Vgl. RÖCKELEIN, Reliquientranslationen nach Sachsen.
463 S. oben Anm. 152.
464 Vgl. oben Anm. 228.
465 Brunos Buch vom Sachsenkrieg (MGH Dt. MA), S. 99.
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wenden sich dabei zwar an die Person des Papstes, bitten aber letztlich nicht ihn
selbst, sondern – so Lampert – „beschworen […] ihn beim beim allmächtigen
Gott, Simon Petrus möge doch aufwachen und endlich einmal den Stab ober-
hirtlichen Eifers erheben gegen diesen Wolf, der die Schafe Gottes ruchlos er-
hasche und zerstreue, diesen Zauberer Simon, der in der Kirche Gottes wieder
seine Wechslertische voll Geld aufstelle, samt seinem Gelde zur Hölle schi-
cken.“466 Neben den vielen biblischen Zitaten467 ist hier erneut die eingangs
skizzierte deutliche Trennung der „zwei Körper des Apostelfürsten“468 bemer-
kenswert: Wird auch der Papst persönlich mit seinem irdischen Körper aufge-
sucht, so ist es doch der von der Person des Pontifex repräsentierte himmlische
Heilige, Petrus selbst, den man um tatkräftige Hilfe bittet.

Die Auseinandersetzungen zwischen Regnum und Sacerdotium prägten
folglich das jeweilige Verständnis von der Bedeutung und Wirkmächtigkeit des
heiligen Petrus. Wo dieser bereits verehrt wurde, hatte man sich zu entscheiden,
wie man die eigene Verehrung mit den geänderten Beziehungen zwischen Re-
gnum und Sacerdotium in Einklang bringen konnte. Umgekehrt führten die
Auseinandersetzungen mitunter offenbar auch zu einer bewussten Entschei-
dung für den Apostelfürsten, um sich zwischen den konkurrierenden Polen zu
positionieren, indemman den himmlischen Beistand selbst symbolisch anzeigte
und pragmatisch nutzte.469 Dies ließe sich auch an weiteren Streitschriften und
historiographischen Texten der Salierzeit nachweisen – ein Themenkomplex, zu
dem freilich bereits eine eigene Studie angekündigt worden ist.470 Für die ge-
wählte Fragestellung ist hingegen die Fokussierung auf den Raum Sachsen
ausschlaggebend. Die geradezu flächendeckend sächsisch erscheinende Vereh-
rung Petri korreliert mit einer neuen Entwicklung an den dezidierten Petrus-
Patrozinien: Konnte der Apostelfürst bei Gefahr und im Krieg als Patron ganz
Sachsens in Beschlag genommen werden, um wieviel mehr dann von jenen
leibhaftigen Personen und korporativen Gruppierungen, die mit altange-
stammten oder neu gewählten Petrus-Patrozinien sächsicher Bischofssitze,
Klöster, Stifte, Pfarrkirchen, Kapellen oder Altäre verbunden waren!

466 Lamperti Annales, 205f. (1075), FStG 13, S. 268 f.
467 Vgl. ebd. Anm. 3–5.
468 Vgl. oben Kapitel I.1 und BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten.
469 Zur Unterscheidung von symbolischer und pragmatischer Funktion des Heiligen vgl. oben

Anm. 78.
470 S. dazu nun die nach Abschluss dieses Manuskripts eingereichte Diss. phil. von Mark Tobias

WITTLINGER zum Thema „Kaiser, Rom und Apostelfürst. Herrscher und Petrus vom 8. bis zum
12. Jahrhundert“, mschr. Diss. phil. München 2015, vor allem Kapitel IV. Dieses Kapitel IV ist
nach freundlicher Auskunft seines Verfassers dem Thema „Petrus und Herrscher im Konflikt
zwischen Kaisern und Reformpäpsten“ gewidmet.
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II. Petrus-Patrozinien in Sachsen

1. Domkirchen mit Petrus-Patrozinium

Ein Großteil der sächsischen Kathedralen wies in der Salierzeit ein Petrus-Pa-
trozinium auf. In der älteren, nicht selten aus nationalem Blickwinkel argu-
mentierenden Forschung gilt Petrus oftmals als Symbolfigur der Kirche
schlechthin: Eine neue Kirche sei ihm überantwortet worden, so dass er den
„Anfang einer Kirchenstruktur“ gebildet habe.471 Im Hintergrund steht dabei
vielfach die Vorstellung, die Peterskirchen hätten seit karolingischer Zeit mili-
tärische Außenposten der Mission markiert.472 Für den im äußersten Osten ge-
legenen Bischofssitz Zeitz, der 1028 nach Naumburg verlegt wurde,473 mag dies
tatsächlich zutreffen – vor allemwegen der bereits namengebenden Verbindung
mit einer Burg.474Gleichwohl bildete für die Grenzlage des Bistums Halberstadt
der Erzmärtyrer Stephanus denDompatron. Im äußersten Osten gelegen, war es
mit dem ganz im Westen befindlichen Bistum Münster verbunden – jedoch
weniger durch den Patron: Paulus war laut biblischem Bericht vor seiner Kon-
version als Saulus für die Steinigung des Protomärtyrers mitverantwortlich und
wurde später zum Protomissionar.475 In den ersten Jahrzehnten nach den Bis-
tumsgründungen im äußersten Osten wie im äußersten Westen war vor allem
die Dynastie der Liudgeriden ausschlaggebend, mit ihren Klöstern Werden im
Westen und Helmstedt im Osten.476

Darüber hinaus galt als Präfiguration und Personifikation der Kirche nicht
Petrus, sondern die Gottesmutter. Von Anfang an dominierte ihr schützendes
Patronat auch zahlenmäßig,477 und mitunter verdängte sie sogar noch im
Nachhinein den Apostelfürsten als Hauptpatron.478 In Sachsen hatten immerhin
die Bischofskirchen von Paderborn, Verden, Hildesheim und Hamburg ein
Marienpatrozinium.479 Es gab also, gleichsam imVorgriff auf das unangefochten
verbreiteteste „Notre-Dame“-Patrozinium der französischen Gotik, in Sachsen

471 Nachweise bei GRAF, Peterskirchen in Sachsen, S. 13 f, vor allem S. 14 Anm. 15f.,
472 Vgl. ebd. S. 28.
473 ZIMMERMANN (Bearb.), Papsturkunden,Nr. 581; dazu JOHRENDT, PapsttumundLandeskirchen, S. 89

und 115.
474 Zur Verbindung von Petrus-Patrozinium und Burg s. GRAF, Peterskirchen in Sachsen, S. 134f.

sowie STREICH, Burg und Kirche. Einschlägig scheint in dieser Hinsicht auch der 983 gegründete
Petrus-Dom in Brandenburg zu sein, der allerdings bereits 983 wieder aufgegeben werden
musste und erst im vorgerückten 12. Jahrhundert wiederbegründet wurde; vgl. oben Anm. 47.

475 Vgl. Apostelgeschichte 7, 54–60. S. hierzu auch BLÜMER, Zur Überlieferung der Apostelge-
schichte.

476 S. dazu HAUCK, Liudgeriden; RÖCKELEIN, Halberstadt, Helmstedt und die Liudgeriden.
477 Vgl. die unzähligen Nachweise bei STREICH, Klöster, Stifte und Kommenden.
478 Vgl. GRAF, Peterskirchen in Sachsen, S. 144 mit Anm. 21–24.
479 Vgl. KRUMWIEDE, Die mittelalterlichen Kirchen- und Altarpatrozinien.



ebenso viele Marienkathedralen wie „Petersdome“. Bis auf das burgartig be-
festigte Naumburg-Zeitz war für die sächsischen Bischofssitze mit Petrus-Pa-
trozinium wohl ein anderer Grund ausschlaggebend: Minden, Osnabrück und
Bremen bildeten zusammenmitMünster die sächsischen Suffraganbistümer der
Metropolitankirche inKöln, und diese führte von alters her Petrus als Patron. Die
besondere karolingische Petrus-Verehrung mag dabei in Einzelfällen verstär-
kenden Einfluss gehabt haben. Das Paulus-Patrozinium in Münster ist komple-
mentär zu verstehen und geht auf den missionarischen Gründerbischof Liudger
zurück.480

Die Bischofssitze haben im Bereich von Historiographie, Hagiographie und
Liturgie für die Frage der Bedeutung des Petrus zwischen Regnum und Sac-
erdotium besonders aussagekräftige Quellen hervorgebracht. Daher gilt es im
Folgenden, zunächst die Domkirchen und dann die Kirchen, Stifte, Kapellen,
Oratorien und Altäre in den einzelnen Diözesen mit einem Petrus-Patrozinium
zu untersuchen. Vorab ist aber zu klären, inwieweit es sich um ein solches Pa-
trozinium handelt. Gute Dienste leisten hierzu die klassischen Hilfswissen-
schaften, die als „Historische Grundwissenschaften“ die entscheidende
Grundlage für jede weitere Beschäftigung mit dem Thema bilden: Diplomatik,
Sphragistik, Numismatik Epigraphik und Heraldik. Nicht nur mit Blick auf das
Niederkirchenwesen liefern diese die entscheidenden Erkenntnisse. Auch die
sächsischen Kathedralen mit traditionellem Petrus-Patrozinium verdienen eine
intensive Überprüfung und ausführliche Darstellung von Patrozinienwahl und
Patrozinienwandel.

a) Bremen

Das Petrus-Patroziniumdes Bremer Domes, das später auf Kathedralkapitel und
Kommune übergehen sollte und wegen dieser einstigen Bedeutung noch heute
in Form des Schlüssels im Stadtwappen vor Augen steht, geht, wie erläutert, auf
den erzbischöflichen Metropolitansitz der Kirchenprovinz zurück, den Kölner
Dom.481 Die überlieferten Urkunden und die einschlägige Historiographie er-
scheinen hier jedoch auf den ersten Blick noch nicht so eindeutig: Sie nennen
zwar auch Petrus, heben dabei aber stets die besondere Bedeutung Karls des
Großen hervor. Dabei handelt es sich allerdings größtenteils um jüngereQuellen,

480 S. oben Anm. 34 und 352 sowie mit Diskussion alternativer Erklärungsmodelle unten Anm.
1723f.

481 ZumKölner Dom alsMetropolitankirche der sächsichen Kirchenprovinz s. BEUCKERS, Der Kölner
Dom. Zum Dom in Bremen s. STREICH, Klöster, Stifte und Kommenden, S. 47 f. (Dom und Ka-
thedralkapitel); BRANDT (Hg.), Ausgrabungen im Bremer St.-Petri-Dom; DERS., Bemerkungen zur
Datierung und Identifizierung; BONORDEN/VOß/MASEMANN, Die Gräber im Bremer St. Petri Dom;
LÖHR (Hg.), Der Bremer Dom; DIETSCH, Der Dom St. Petri zu Bremen; BOSSE/WEIBEZAHN/BAHNSON,
Der St. Petri DomzuBremen; RECH, GefundeneVergangenheit, S. 38–59; JOHANEK, Die Erzbischöfe
von Hamburg-Bremen. Zur stadttopographischen Entwicklung s. RECH, ebd., sowie HELLING,
Dorf und Domburg, sowie die Zusammenstellung weiterer einschlägiger Sekundärliteratur bei
HIRSCHMANN, Die Anfänge des Städtewesens, S. 690–710.
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insbesondere hochmittelalterliche Urkundenfälschungen, die sich als Instru-
mente des Karolingers ausgeben. Weder Papst noch Erzbischof, sondern allein
seine Person steht imVordergrund. Die Vorlage des vermeintlich ältesten Bremer
Diploms, eine gefälschte Urkunde zum Nachweis der Gründung der Diözese
Verden, datiert vom sinnfälligen Fest Peter und Paul, dem 29. Juni, des Jahres
786.482Dieser Festterminwird dann aber ausgerechnet imDiplom für das Bremer
Petrus-Patrozinium ungenutzt gelassen, die eine erweiterte Abschrift der Fäl-
schung darstellt, um den Gründungsnachweis des Bistums Verden in gleicher
Weise auch für die Diözeses Bremen zu sichern. Hier wird überhaupt kein
Datum angegeben.483 Das Petrus-Patrozinium wird eher beiläufig und ohne
Hinweis auf die Kölner Metropole erwähnt: Mit Zustimmung Papst Hadrians
und dann Leos III. habe Karl der Große die Verdener Kirche mit ihrem Bischof
Suitbert dem Schutz der JungfrauMaria, die Bremer unter BischofWillehad dem
Patronat des Apostels Petrus anvertraut.484 Karl als Gründer und Willehad als
Gründerbischof scheinen im Vordergrund zu stehen.

Eine weitere gefälschte, allerdings nur sekundär von Adam von Bremen
überlieferte Urkunde soll Karl der Große am 14. Juli 787 bzw. 788 ausgestellt
haben.485 Darin heißt es ausdrücklich pio Christo et apostolorum suorum principi
Petro… obtulimus.486 Gleich nach dem stets über allem stehenden Salvator487 gilt
also der Apostelfürst als der einzige Patron. Auch der Vita Willehads, des ersten
Bremer Bischofs, zufolge handelt es sich um einen Petersdom.488 Allerdings
werdenWillehadsGebeine von seiner ursprünglichen BremerGrablege später in
eine eigene Domkapelle transferiert.489 1035 ist der Vortag des Todestages ein
offizieller Markttermin.490 Im Jahre 1072 gilt Willehad dem Erzbischof Adalbert
nicht nur als sanctus, sondern sogar als der eigentliche Patron der Kathedrale, an
dessen Festtag eine große Feier begangen wird.491 Noch zu seinen Lebzeiten
ordnet der Bischof an, dass sein eigenes Jahresgedächntis nicht wie das seiner
Vorgänger am Todestag, sondern am Tag nach St. Willehad, also am 9. Novem-
ber, begangen werden möge. Ansgar und Rimbert erscheinen dabei noch un-
terschiedslos unter den anderen Bischöfen: Willerich und Leuderich vor sowie

482 MGHDKdGr †240, davon †240amit angeblichemNachweis derGründung des BistumsVerden
und †240b zum zusätzlichen Nachweis der Gründung der Diözese Bremen; Bremisches Ur-
kundenbuch, Bd.1,wird das für Bremen ausgestellte Diplom ebenfalls als Fälschung bertrachtet,
jedoch ohne die vermeintliche Verdener Gründungsurkunde (MGH D KdGr †240a) mit mut-
maßlicher, heute als widerlegt geltender Datierung in die Zeit zwischen „795–800“; vgl. ebd.
Nr. 4 (S. 4 f.).

483 Vgl. MGH D KdGr †240b, S. 334; Bremisches Urkundenbuch, Bd.1, Nr. 4 (S. 4 mit Anm. 1.).
484 MGH D KdGr †240b, S. 336, rechte Spalte (zu †240b), Z. 24 f.
485 Bremisches Urkundenbuch, Bd. 1, Nr. 1 (S. 1–3)mit der Jahresangabe 787; vgl. hingegenMGHD

KdGr †245, wo von „Speier 788“ die Rede ist (S. 344).
486 Bremisches Urkundenbuch, Bd. 1, Nr. 1, S. 2; MGH D KdGr †245, S. 345, Z. 38 f.
487 Vgl. hierzu die grundlegenden Überlegungen bei ANGENENDT, In Honore Salvatoris. S. dazu

jedoch auch die kritischen Bemerkungen oben bei Anm. 52–55.
488 Vgl. Bremisches Urkundenbuch, Bd. 1, Nr. 2 (S. 3).
489 Vgl. ebd. Nr. 17.
490 Vgl. ebd. Nr. 19 (S. 18–20).
491 Vgl. ebd. Nur. 22 (S. 23 f.): In die quoque eius sanctissimi nostri patroni Willehadi undNr. 26 (S.27 f.).
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Adalgar, Hagen, Reinward, Unni, Adaldag, Lievizo, Unwan, Lievizo II., Heri-
mann und Bezelin nach ihnen.492Der FeiertagWillehads am 8. November festigt
sich dann im Laufe der Zeit,493 wird später dann nur noch durch den allgemein
verbreiteten Zahltermin St. Martin am 11. November ergänzt.494 Auch in Kö-
nigsdiplomen, etwa Heinrichs V., wird neben Petrus auch Willehad bedacht,
wenngleich eher in seiner Funktion als Gründergestalt denn als Patron.495 Erst ab
dem späten 12. Jahrhundert tritt Ansgar in Urkunden als Heiliger hinzu.496

Rimbert schließlich wird in einer angeblich auf das Jahr 1242 zurückgehenden
Quelle neben Willehad und Ansgar als Patron bezeichnet, überliefert in dem
zwischen 1415 und 1420 entstandenen Diplomatarium fabricae ecclesiae Bremensis
des Johann Hemeling.497

Offizieller Patron von Dom und Bistum ist im gesamten Hochmittelalter der
Apostelfürst geblieben, wie die erhaltenen Münzen zeigen.498 Ein nicht näher
identifizierter Bischof tritt in einem Brakteaten aus der zweiten Hälfe des
12. Jahrhunderts lediglich hinzu.499 Erst im 14. Jahrhundert erscheintWillehad500

oder –wie im Siegel501 – der prägende Bischof selbst, der dann ab dem 15. Jahr-
hundert regelmäßig auf dem Avers zu sehen ist, wohingegen Petrus oder sein
Schlüssel den Revers ziert502.

Dem Kathedralkapitel ist dagegen durchweg Petrus der entscheidende Pa-
tron, Willehad erhält mit einer eigenen Kirche auch ein eigenes Kollegium an
Klerikern. Dies zeigt sich am Inhalt der Urkunden503wie auch an den erhaltenen
Siegeln, wobei zunächst Willehad und Ansgar als Bremer Nebenpatrone, später
dann Maria als Hamburger Patronin flankierend hinzutreten – nur das früh-
neuzeitliche Sekretsiegel zeigt den Hauptpatron allein.504 Offizial und Offizialat
beschränken sich ausschließlich auf den Apostelfürsten, wobei Petrus auf einem

492 Vgl. ebd. s. auch HÄGERMANN/WEIDINGER, Bremische Kirchengeschichte, S. 33–144. Zur Zeit des
nachfolgenden Bischofs Adalgar s. etwa etwa Flodoard, Historia Remensis Ecclesiae 4,1 (MGH
SS 36, S. 369): Adam von Bremen, Gesta Pontificum, 1, 49 (ed. SCHMEIDLER, MGH SS rer. Germ. 2,
S. 48 f.); KNIBBS, Ansgar, Rimbert and the Forged Foundations, S. 219 mit Anm. 24. Zu einigen
Bleitafeln s. auch SCHMITZ-ESSER, Kommunikation.

493 Vgl. etwa Bremisches Urkundenbuch, Bd. 1, Nr. 26 (S. 27 f.): in festivitate sancti Willehadi.
494 Ebd. Nr. 27 (S. 28–30, hier S. 28): usque ad festivitatem sancti Martini.
495 Vgl. ebd. Nr. 28 (S. 30–32).
496 Vgl. ebd. pass.
497 Vgl. JohannHemeling, Diplomatarium (ed. KLINK), HAB, Cod. Guelf. 142Gud. lat., fol. 5b (S. 62):

patrocinia patrum supradictorum suppliciter invocarent.
498 Vgl. LÖHR, Kult und Herrschaft, S. 96–99 (erzbischöfliche Münzprägung).
499 Vgl. ebd. S. 97, zweite Abbildung von oben.
500 Vgl. ebd. S. 98, zweites Beispiel von oben.
501 Vgl. LÖHR (Hg.), Der Bremer Dom, Katalog, S. 123–132, Nr. 25–35 (Nr. 30, S. 127, Siegel des

Erzbischofs Giselbert von 1278, allerdings mit Petrus-Schlüsseln auf dem Avers).
502 Vgl. ebd. 98 f. , sämtliche übrige achte Exemplare.
503 Vgl. Bremisches Urkundenbuch, Bd . 1, Nr. 29 (S. 32 f.) und die folgenden Urkunden des

12. Jahrhunderts.
504 Vgl. LÖHR (Hg.), Der BremerDom, Katalog, S. 134–136, Nr. 39–42, davonNr. 39 von 1244mit den

Nebenpatronen und Nr. 40 f. von 1272 und 1521 mit Maria.
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Exemplar neben dem Schlüssel auch ein Schwert zum Zeichen der Gerichts-
barkeit hält.505

Auch auf einem zeitgenössischen Taufstein, der Kirche und Stadt verband,
findet sich als der zentrale Dompatron Petrus mit Schlüssel dargestellt.506 Die
spätere Übernahme des Petersschlüssels gemäß Matthäus 16, 19 ins Bremer
Stadtwappen erfolgte über die Korporationen von Kathedrale und Kommune.507

Im Innern der Kathedrale war der Hauptaltar der einschlägigen For-
schungsliteratur zufolge offenbar zunächst Christus und Maria geweiht.508 Al-
lerdings ist darin kein Widerspruch zum ursprünglich impliziten Petrus-Patro-
zinium auch dieses Altares zu sehen, da der Salvator an der Seite Mariens stets
der eigentliche Patron war.509 Die erste urkundliche Erwähnung dieses Haupt-
altares stammt von 1060, Adam verbürgt ihn für 1049, erwähnt darüber hinaus
aber noch einen neuen Petrus-Altar im Westchor, unter dem in der Westkrypta,
die kleiner als die Ostkrypta ist, 1066 ein Andreas-Altar eingerichtet worden
sei.510Das Vorbild für die doppelchörige Anlage einschließlich ihrer spezifischen
Patrozinien scheint der Kölner Dom abgegeben zu haben: Nachdem nun Petrus
einen eigenen, im Westen liegenden Chor erhalten hatte, kam nun noch sein
Bruder Andreas hinzu.511 Es gibt hier allerdings auch einen entscheidenden
Unterschied: In Köln hatte der dem Apostel Petrus geweihte Westchor gegen-
über dem marianischen Ostchor den Vorrang.512 Daraus aber zu schlussfolgern,
das gesamte Dompatrozinium sei in Bremen von Petrus auf Maria übergegan-
gen,513wäre jedoch verfehlt. Der unterAdalbert errichtete Chor imOsten ist nicht
in Konkurrenz zum erst unter seinem Nachfolger Bezelin fertiggestellten West-
chor zu sehen. Es handelt sich bei den Neubauten weniger um eine „Fortent-
wicklung“ als umeine „Differenzierung“514: Im Salvator-PatroziniumdesOstens
war das des Petrus bereits selbstverständlich enthalten und bedurfte keiner be-
sonderen Erwähnung.515 Anders verhielt es sich mit der nun explizit genannten
Gottesmutter Maria. Hier mag eine Rolle gespielt haben, dass sie an Beliebtheit

505 Vgl. ebd. S. 132–134, Nr. 36–38, Nr. 36, „Siegelstempel des erzbischöflichen Offizilas, 15./
16. Jahrhundert“. Zum Schwert des Petrus s. oben Anm. 296–301.

506 DIETSCH, Der Dom St. Petri zu Bremen, Abb. S. 30.
507 Zahlreiche Nachweise für den Gebrauch dieses Wappens bis hin zu modernen Produkten mit

Bezug zur Stadt Bremen bietet LOHMANN, Das Bremer Wappen, S. 142–155. Zum allgemeinen
Hintergrund s. oben Kapitel I. 9.

508 DIETSCH, Der Dom St. Petri zu Bremen, S. 68.
509 Vgl. oben Anm. 487.
510 DIETSCH, Der Dom St. Petri zu Bremen, S. 69 und 97 sowie Abb. S. 26 (Westkrypta); FLIEDNER, Der

frühromanische Dom, S. 12–14 mit Abb. 6 (Ostkrypta mit Blick nach Osten). Zu den verschie-
denen Dombauten s. Adam, MGH SS rer. Germ., S. 17 und S. 24201327 (Steinbau).

511 FLIEDNER, Der frühromanische Dom, S. 14; zuletzt rezipiert von HIRSCHMANN, Die Anfänge des
Städtewesens, S. 703 (mit neuerer Lit. zur Architekturgeschichte).

512 FLIEDNER, Der frühromanische Dom, S. 14.
513 So FLIEDNER, ebd., gefolgt von HIRSCHMANN, Die Anfänge des Städtewesens, S. 706 mit Anm. 145.
514 Beide Begriffe benutzt FLIEDNER, ebd., argumentiert aber im Sinne einer Fortentwicklung.
515 Vgl. dazu die entsprechenden Beispiele bei ANGENENDT, In Honore Salvatoris, und oben bei Anm.

52–55.
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zunahm.516 Ausschlaggebend war aber wohl das Marienpatronat der Hambur-
ger Kirche, deren Erzbischof der Bremer Bischof war.517 Die neue Prominenz
Mariens führte jedoch lediglich zu ihrer Erwähnung, zu einer noch im frühen
15. Jahrhundert quellenmäßig belegbaren Binnendifferenzierung der Kathe-
drale,nicht zu einem Patrozinienwechsel des gesamten Domes.518 Analog dazu
bildete der unter demWestchor verehrte Andreas den Patron des benachbarten
BistumsVerden.519Die Patrone beider Bischofssitzewaren somit im BremerDom
an zentralen Orten präsent. Der zweite Apostelfürst, Paulus, hat zwar im Dom
selbst keine prominente Funktion, wird aber Patron des von Adalbert 1050 ge-
gründeten Benediktinerklosters vor den Mauern der Stadt.520 Vielleicht vollzog
der Bremer Erzbischof hier eine gezielte Umkehrung der zumindest in ihrer
Frühzeit aufeinander zu beziehenden Patrozinien von Münsteraner Kathedrale
und Werdener Benediktinerkloster.521

Der etwas vorschnelle Vergleich zu Köln jedenfalls stimmt auch in einem
anderen Punkt nicht: Rein architektonisch bildeteten seit Adalbert norditalieni-
sche Bauten das Vorbild und nicht mehr die Metropolitankirche am Rhein.
Darauf weist bereits der Chronist Adam von Bremen hin, und die moderne
kunst- und kulturhistorische Forschung bestätigt dies.522 Eine ganz andere Pe-
terskirche scheint das eigentliche Vorbild abgegeben zu haben: die römische
Basilika über demPetrusgrab amVatikan. InAlt-St. Peter befand sich in derNähe
des Querschiffes mit der Confessio des Petrusgrabes eine Andreas-Kapelle mit
eigenen Grabnischen (confessiones).523 An die Stelle der Seitenkapelle rückte in
Bremen die Krypta. Statt von einer Abwertung Petri sollte deshalb eher von einer
Aufwertung gesprochen werden: Nun hatte er einen eigenen, ihm explizit ge-

516 Ebd.
517 Zur Bedeutung Mariens für Hamburg s. RÖCKELEIN, Marienverehrung im mittelalterlichen

Hamburg.
518 Vgl. etwa Johann Hemeling, Diplomatarium (ed. KLINK), HAB, Cod. Guelf. 142 Gud. lat., fol. 8b

(S. 67), wo Petrus als Patron des Domes, dagegen Maria als Patronin des Hauptalteres gilt.
519 ZumVerdenerAndreas-Patroziniumund seinenmöglichenBremerUrsprüngen s. bereits JAKOBS,

Die Verdener Abt-Bischöfe, S. 114f. mit Anm. 34 (Lit.), der jedoch in erster Linie auf das
Würzburger Benediktinerkloster St. Andreas hinweist (ebd. S. 114 mit Anm. 33).

520 MICHAELSEN, Das Paulskloster vor Bremen.
521 Vgl. oben Anm. 34.
522 Vgl. dazu zusammenfassend HIRSCHMANN, Die Anfänge des Städtewesens, S. 705.
523 Vgl. dazu die verschiedenen Grundrisszeichnungen bei ARBEITER, Alt-St. Peter, S. 98 Abb. 68

sowie S. 110 f.Abb 70 aundb,wodieAndreaskapelle jeweils südlichvomHauptschiff erkennbar
wird. S. auch die Erläuterungen von DE BLAAUW, Cultus et decor, Bd. 2, Figura 19, A1 (Altare S.
Andreae), Figura 25, A1 und Figura 26, A1, zur ursprünglichen Nutzung samt confessiones auch
DIEFENBACH, Römische Erinnerungsräume, S. 426–430. Im berühmten Grundriss der noch kon-
stantinischen Peterskirche des Tiberio Alfarano (1525–1596) aus dem jahre 1571 (1590 durch
Natale Bonifacio in Kupfer gestochen) wird die Andreaskapelle mit dem Buchstaben e unter
ihrer jüngeren Bezeichnung nach ihremwundertätigenMarienbild Templum S. Mariæ de febribus
genannt; vgl. dazu das auffaltbare Facsimile am Ende und die verschiedenen Aufsätze mit
erhellenden Detailskizzen in MCKITTERICK/OSBORNE/RICHARDSON/STORY (Hgg.), Old Saint Peter’s,
sowie NIEBAUM, Die spätantiken Rotunden, S. 101–114 mit Abb.1–13 (S. 102–115) sowie Abb. 16
und 18, der auf die Langlebigkeit dieser Kapelle (etwa 500–1775/76) noch neben Neu-St. Peter
hinweist.
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widmeten Altar, der den Hauptaltar ergänzte, ohne ihn ersetzen zu wollen. Ein
ähnlicher Vorgang ist in etwa derselben Zeit auch für Paderborn zu beobachten:
Der 836 von Le Mans an die Paderquelle transferierte heilige Liborius erhielt
durch Bischof Imad einen eigenen Altar im Westen, wozu eigens das Haupt-
portal unter dem Westturm mit seinem Prozessionsweg zu Bischofspalast und
Kaiserpfalz geschlossen und stattdessen das Paradiesportal – wie noch heute –
als Hauptportal fungierte.524 Erst dadurch wurde Liborius zum Dompatron, der
möglicherweise gerade aufgrund dieser Öffnung der Kathedrale zur Marktseite
statt zu den Herrscherhäusern auf die Stadt überging.525 Bischof Imad ließ vor
diesem Altar seine eigene Memoria einrichten – wohl nicht, wie gemeinhin an-
genommen, aus finanziellen Gründen, weil er sich eine eigeneMemoria wie sein
Onkel Meinwerk in der Benediktinerabtei Abdinghof nicht hätte leisten kön-
nen.526 Vielmehr scheint er sich bewusst in die Nachfolge des transferierten Pa-
trons gesetzt zu haben – in räumlicher Hinsicht vergleichbar dem zeitlich aus-
gestalteten Ansinnen Adalberts von Bremen, nach dem Tag des heiligen Wille-
had eine Memoria zu erhalten.

In JohannHemelings „Diplomatarium fabricae ecclesiae Bremensis“ aus der
Zeit von 1415 bis etwa 1420 werden dann noch einzelne Petrus-Reliquien ge-
nannt: ein Arm (bracchium), ein Zahn, ein Stück der Kette und sein im Sinne der
Zwei-Schwerter-Lehre nach Johannes 18,10 in Kombination mit Lukas 22,28
getragene Schwert.527 An späterer Stelle, in der Predigt des St.-Peters-Boten von
der St.-Peters-Bruderschaft, erscheint dann noch eineMonstranz, die indirekt auf
die Erwähnung eines capud sancti Petri pro nuncio suo et monstrantia pro eodem im
Verzeichnis des Domschatzes von etwa 1400 hinzudeuten scheint.528 Die Arm-
Reliquie erscheint wenig glaubhaft, da das Grab Petri bereits in konstantinischer
Zeit geschlossen war. Doch ein Zahn könnte vom Schädel der päpstlichen Pa-
lastkapelle Sancta Sanctorum stammen und ebenso wie ein Stück von der Kette

524 KOSCH/HEILMANN/LECHTAPE, Paderborns mittelalterliche Kirchen, S. 15 f. mit Abb. D auf S. 11.
525 Vgl. die Andeutungen ebd.
526 Vgl. ebd. ZumPetrus-und-Paulus-Patroziniumdes Klosters Abdinghof s. untenAnm. 694 sowie

716–722. Zum bischöflichenMemorialkult in Bamberg „zwischen Regnumund Sacerdotium“ s.
LAUDAGE, Caritas und Memoria, S. 262–306.

527 Vgl. JohannHemeling, Diplomatarium (ed. KLINK), HAB, Cod. Guelf. 142 Gud. lat., fol. 6b (S. 65,
einführende Nennung aller Bremer Domreliquien zum Nachweis der Sakralität des Ortes) und
fol. 85a/b (S. 132, Reliquienweisung am Hochfest Peter und Paul): KLOFT, Reliquien und Volks-
frömmigkeit, S. 45 mit Anm. 91, der allerdings die Erwähnung des Arms Petri irrigerweise nur
auf die Heiltumsweisung beschränkt sieht und die Stelle mit fol. „85a“ statt richtig 85b angibt;
FICHTENAU, Reliquienwesen, S. 140f. Das Schwert Petri erscheint auch auf demBremer Stadtsiegel
von 1366 (bis 1833 in Gebrauch); vgl. LOHMANN, Das BremerWappen, S. 21–24mit Abb. auf S. 22,
ferner S. 70–89 und 134f. Lohmann deutet dieses allerdings „zusammen mit dem Schlüssel als
Sinnbild der Binde- und Lösegewalt (im Sinne von Buße und Vergebung)“ (ebd. S. 24), nicht als
die besondere Bremer biblisch bezeugte und liturgisch verehrte Reliquie. S. hierzu einführend
oben Kapitel I.6.

528 Vgl. JohannHemeling, Diplomatarium (ed. KLINK), HAB, Cod. Guelf. 142 Gud. lat., fol. 95a-101a
(S. 140–148, Kapitel XVII), speziell zur Monstranz und angeblichen Schädelreliquie s. fol. 98a
(S. 144 mit Anm. 4).

1. Domkirchen mit Petrus-Patrozinium 105



bereits im 11. Jahrhundert erworbenworden sein.529Das im spätmittelalterlichen
Domschatzinventar genannte capud ist wohl aus dem Kopfreliquiar her zu er-
klären, wo Reliquien des Hauptes, etwa der besagte Zahn und vor allem wohl
nicht weiter zuzuordnende Partikel, synekdochisch nach dem Vorbild der
päpstlichen Kapelle zum Haupt des Petrus erklärt wurden. Woher das Schwert
gestammt haben soll, ist ohne Weiteres nicht mehr nachzuvollziehen. Nicht
einmal in der sonst so ausführlichen St.-Peters-Bruderschaft-Predigt erscheint es.
Johann Hemeling erklärt dieses Schwert in seinem Diplomatarium an zwei
verschiedenen Stellen. In seiner einführenden Auflistung der Heiltümer Bre-
mensweist ermit Bezug auf Johannes 18, 10 darauf hin,mit diesemSchwert habe
Petrus dem Knecht Malchus das rechte Ohr abgehauen.530 Im Rahmen seiner
Bemerkungen zu den berühmten Heiltumsweisungen am Festtag Peter und
Paul, dem 29. Juni, weist Hemeling hingegen auf jene Episode hin, die für die
Zwei-Schwerter-Lehre von entscheidender Bedeutung werden sollte: Lukas 22,
36–38. Entgegen der biblischen Vorlage ist es in Hemelings Darstellung nicht ein
größerer Kreis der Jünger Jesu, sondern Petrus persönlich, der Jesus die zwei
Schwerter zeigt.531 Offenbar ließ die dingliche Materialität der Reliquie an das
Ohr des Malchus denken, ihre heilsame Präsentation hingegen an ihre einst
erfolgteDarreichung andenHeiland selbst.Wohlwegendes damit verbundenen
Bezuges zur Zwei-Schwerter-Lehre532 findet sich dieses Schwert in der Hand des
Petrus auf einem der Siegel des Offizials wieder.533 Neben geltenden Rechts-
vorstellungen scheinen hier aber auch Einflüsse von Verehrungsformen eben
jener städtischen Bevölkerung auf die Domkirche zurückgewirkt zu haben, die
ihre eigene petrinische Kultpraxis ursprünglich der Kathedrale und ihrem Ka-
pitel verdankte.

b) Minden

Petrus gilt in der älterenwie neueren Forschungunstrittig als ursprünglicher und
dauerhafter Patron von Dom und Bistum Minden, ergänzt durch den Neben-
patron Gorgonius.534 Schon in einem Diplom Ottos I. vom 7. Juni 961 wird der
Apostelfürst genannt.535 Als Haupt- und Nebenpatron der Mindener Kirche

529 Vgl. oben Kapitel I.2.
530 Johann Hemeling, Diplomatarium (ed. KLINK), HAB, Cod. Guelf. 142 Gud. lat., fol. 7a (S. 65).
531 Vgl. Johann Hemeling, Diplomatarium (ed. KLINK), HAB, Cod. Guelf. 142 Gud. lat., fol. 85b

(S. 133 mit Anm. 1, wobei KLINK hier den Unterschied zu Lukas 22,36–38 nicht herausstellt und
auf S. 65 Johannes 18,10 unerwähnt lässt).

532 Vgl. oben Kapitel I.6.
533 Vgl. oben Anm. 505.
534 BRANDT, Art.Minden –Domstift, S. 593; ILISCH/KÖSTERS (Bearb.), Die PatrozinienWestfalens, S. 585;

BÖLLING, Distinktion durch Romrezeption. Zur Stadttopographie s. HIRSCHMANN, Die Anfänge des
Städtewesens, S. 742–754.

535 DO I 227, S. 311 f., hier S. 311, Z. 1–3: qualiter vir venerabilis nomine Landwardus, episcopus scilicet
ecclesiae constructae in honorem sancti Petri principis apostolorum in loco qui dicitur Mindun attulit in
nostram praesentiam piissimi genitoris nostri caeterorumque antecessorumnostrorum regum constructa;
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begegnen beide Heiligen bereits in einer Urkunde Ottos II. vom 19. März 977:
ecclesia, quae est in honorem beati Petri principis apostolorum et sancti Gorgonii mar-
tyris constructa.536 Auf Gorgonius weist auch die historiographisch überlieferte
Inschrift eines Evangeliars hin, das vor 996 entstanden sein muss.537 In Über-
blicksdarstellungen werden gelegentlich zusätzlich auch die Heilige Dreifaltig-
keit und die Gottesmutter erwähnt, jedoch nicht näher erläutert.538 Als ent-
scheidende Quelle für das Petruspatrozinium dienen neben einschlägigen Ur-
kunden539 die Weihenotizen, die in der in Münster verwahrten Mindener Ne-
krologhandschrift VII 2606 des Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung
Westfalen (bis 2008 Staatsarchiv), überliefert sind.540 In Transkription lauten
diese wie folgt541:

1) Sanctificatum est templum hoc primum a venerabilibus episcopis Helm-
wardo Mindonensis ecclesie episcopo et Dudone Patherburnensis ecclesie
episcopo nec non et Drogone Osenbruggensis ecclesie episcopo in honore
domini nostri Iesu Christi et sancte Marie virginis et sanctorum martirum
Gorgonii, Laurentii, Alexandri anno ab incarnatione Domini Christi Iesu
DCCCCLII indictione XIII.
2) Anno ab incarnatione domini MLXII indictione XV, luna XI, combustum
est monasterium sancti Petri in Minda VIIII kalendas Iunii.
3) Anno dominice incarnationis MLXXI indictione VIIII restauratum et
dedicatum est hoc templum in honore sancte et individue trinitatis et sancte
crucis et sancte Marie matris domini nostri Iesu Christi atque omnium
sanctorum a venerabili Egilberto, Bavenbergensis ecclesie filio et Mindensis
ecclesie episcopo, simulque ab honorabili Radolfo Sleswicgensis ecclesie epi-
scopo.

vgl. JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 47 Anm. 110, der ferner folgende Königsdiplome nennt:
DO II 48 (973 Juli 21, S. 57 f.), DH II 189 (1009März 12, S. 223f.), DH III 221 (1048 Juli 20, S. 294 f.),
DH IV 56 (1059 Juli 27)mit Verweis aufDO II 96 (975 Februar 16, S. 110, Z. 36 f.) und SCHIEFFER, Die
Enstehung von Domkapiteln, S. 219 sowie Germ. Pont. IX, S. 167f.

536 D OII 147; vgl. NORDSIEK, Regalienverleihung; BALZER, Westfälische Bischöfe, S. 113 mit Anm. 17;
von JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, unberücksichtigt gelassen.

537 Vgl. WEHKING (Bearb.), Die Inschriften der Stadt Minden, Nr. 1, S. 3–5.
538 Vgl. BRANDT, Art. Minden – Domstift, S. 593, aufgegriffen von HIRSCHMANN, Die Anfänge des

Städtewesens, S. 744 mit Anm. 469.
539 Vgl. neben D OII 147 (s. Anm. 536) etwa D H IV 33 (Minden, 1058, März 3): ad monasterium

Mindense in honorem sancti Petri et sancti Gorgonii constructum. Vgl. auch PHILIPPI, Osnabrücker
Urkundenbuch, Bd. 1, Nr. 150, S. 134. S. auch die Zusammenstellung sämtlicher einschlägiger
Kaiserurkunden bei JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 47 f.

540 Die häufig begegnende Gleichsetzung des gesamten Codexmit demNekrolog beklagt zu Recht
JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 40 f. Anm. 91.

541 Vgl.Münster, LandesarchivNordrhein-WestfalenAbteilungWestfalen,MscVII 2606, fol. 28v ; s.
dazu die Edition von RASCHE (Hg.), Necrologien, S. 16 f. JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 41–45
bietet bezüglich der ersten Notiz eine eigene Interpunktion und löst eine Abkürzung mit der
nicht weiter erläuterten Lesart martyrum statt martirum auf. Eine SW-Abblichtung der Origi-
nalhandschrift bietet SIGNORI, Reliquien-Geschichten, S. 61, Abb. 1 (fol. 28v und 29r).
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Folglich hat im Jahre 952 der Mindener Bischof Helmward (950–958) zu-
sammen mit seinen Amtsbrüdern Dudo von Paderborn (935–959) und Drogo
von Osnabrück (vor 950–967) die Kirche zu Ehren „unseres Herrn Jesus Christus
und der heiligen Jungfrau Maria und der heiligen Märtyrer Gorgonius, Lau-
rentius und Alexander“ geweiht. Hier begegnet erstmals der Nebenpatron
Gorgonius.542 Petrus selbst sucht man hingegen vergebens. Der spätmittelalter-
liche Mindener Geschichtsschreiber Hermann von Lerbeck übernahm diese
Notiz, ließ aber Christus und Maria unerwähnt.543 Er hielt also Gottessohn und
Gottesmutter nicht für Dedikationsträger und verstand den kurz zuvor nach
Minden transferierten Gorgonius als den eigentlichen neuen Hauptpatron, der
Petrus verdrängt zu haben schien.544

Der folgenden Notiz nach verbrannte 1062 der gesamte Dom.
Im Jahre 1071 weihte dann der aus Bamberg stammende Bischof Egilbert

(Eilbert, 1055/56–1080) die wiedererrichtete Kathedrale zusammen mit Bischof
Ratolf von Schleswig: zuEhren derHeiligenDreifaltigkeit, desHeiligenKreuzes,
der Gottesmutter Maria und Aller Heiligen.545 Wiederum fehlt Petrus, und nicht
einmalGorgonius tritt in Erscheinung. Indieser Formübernimmt auchHermann
von Lerbeck die Weihenotizen von Zerstörung und Wiederaufbau in seine
Chronik.546 Erst wesentlich später, 1267/68, lassen sich Petrus, Paulus und
Gorgonius einwandfrei nachweisen.547 Erst aus dieser Zeit, etwa 1270, stammt
auch der Lettner, derGorgonius an prominenter Stelle imKreis derApostel zeigt.
Auf dieser Altarschranke erscheint er vollplastisch im Kreis der Apostel – in

542 ILISCH/KÖSTERS (Bearb.), Die Patrozinien Westfalens, S. 294 f. betrachten diese Quelle daher als
Nachweis eines Gorgonius-Patroziniums. Zur Verehrung des Laurentius in Westfalen s. ebd.
S. 397–408, zu der Alexanders ebd. S. 28–30, zu allen genannten Heiligen RÖCKELEIN, Reliquien-
translationen nach Sachsen.

543 HermannvonLerbeck „Catalogus episcoporumMindensium“, hg. vonLÖFFLER, S. 41 (Nr. 10)mit
Anm. 3. Auf diese chronikalischeQuelle, nicht auf derenVorlage imMindenerNekrolog bezieht
sich bereits der erste Band des Westfälischen Urkundenbuches (ursprünglich ein selbständig
erschienener Regestenband): Regesta Historiae Westfaliae, accedit Codex diplomaticus, bearb.
und hg. von Heinrich August ERHARD, Bd. 1, S. 129 Nr. 574. BALZER, Westfälische Bischöfe, S. 110
mit Anm. 5 und S. 113 mit Anm. 16 verweist lediglich auf die Chronistik, nicht auf die Nekro-
loghandschrift. JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 44 f., sieht in der Auslassung des Namens
Mariens hingegen eine gezielte Konstruktion Heinrichs von Lerbeck durch Kombination der
weiter unten zu besprechenden Weihenotizen. Heinrich Tribbe greift die Notizen einschließlich
der Schreibweise Engelbertus in seinen beiden Werken auf; vgl. Heinrich Tribbe, Die jüngere
Bischofschronik (hg. von LÖFFLER), S. 139f. und Tribbe, Beschreibung von Stadt und Stift Minden
(hg. von LÖFFLER), S. 3 (hier folgen die Notizen von 952 und von 1071 unmittelbar aufeinander).

544 Von einem nur ‚provisorischen‘ Patronat Petri bis zur Ankunft der neuen Reliquien, die sich in
der Weihenotiz von 952 widerspiegele, spricht auch DOLBEAU, Un panégyrique, S. 41 [349] – eine
Lesart, die zu hinterfragen ist.

545 RASCHE (Hg.), Necrologien, S. 17 mit Anm. 105 f. Vgl. auch Hermann von Lerbeck, Catalogus
episcoporumMindensium (hg. von LÖFFLER), S. 47mit Anm. 1. Hermann von Lerbeck verwendet
statt der Schreibweise Egilbertus die eigentümliche Variante Engelbertus (vgl. ebd. S. 46 mit
Anm. 2), gefolgt von Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofschronik (hg. von LÖFFLER), S. 139 mit
Anm. 2 und Tribbe, Beschreibung von Stadt und Stift Minden (hg. von LÖFFLER), S. 3.

546 S. onm Anm. 543.
547 BRANDT, Art. Minden – Domstift St. Petrus und Gorgonius, S. 593.
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Übereinstimmung mit der etwa zeitgleich oder nur wenig früher redigierten
Reliquienliste des Nekrologs, wo Gorgonius als erster der Märtyrer ebenfalls
unmittelbar nach den Aposteln zu stehen kommt, gleichsam auf Augenhöhe.548

Der Befund zu den Weihenotizen wirft Fragen auf – Fragen, die von pro-
minenter Seite neueAntworten erfahren haben. In derReihe „Studien undTexte“
der Monumenta Germaniae Historica hat der Mittellateiner Peter Christian
Jacobsen eine EditionderMiracula Sancti Gorgonii samt ausführlicher Einführung
und aufschlussreichem Kommentar vorgelegt.549 Jacobsen kommt neben inter-
essantenweiterenwichtigen, hier jedochweniger einschlägigen Ergbnissen550 zu
dem Schluss, dass die erwähnten Weihenotizen nicht den Mindener Dom be-
träfen, sondern die Mindener Marienkirche. Seine Hauptargumente sind fol-
gende: Zum einen widerspricht der erwähnte Brand offenbar neueren archäo-
logischen Befunden zum Dombau des 11. Jahrhunderts, zum anderen erstaunt
die Tatsache, dass der ursprüngliche Patron Petrus an keiner Stelle erwähntwird.
Da Maria in allen Weihenotizen begegnet, nur später von der Chronistik nicht
rezipiert worden ist, hält Jacobsen die Texte für besonders frühe Zeugnisse der
erst später nachweisbaren Mindener Marienkirche: Diese sei bereits 852 vom
Mindener Bischof konsekriert worden, um dann ab 1009 vom 993 gegründeten
Mindener Benediktinerinnenkonvent bezogen zu werden.551

Dieser These ist jedoch entgegenzuhalten, dass Maria wie der Erlöser selbst
bei allen Kirchweihen bedeutsam ist, nur nicht immer genannt wird.552Mitunter
werden nicht einmal die Hauptpatrone ausdrücklich erwähnt. Dies zeigt sich
nicht nur beim bereits erwähnten Hauptaltar im Bremer Dom,553 sondern auch
bei anderen Beispielen. Oftmals werden dabei in derselben Weise wie in der
fraglichen Mindener Kirchweihenotiz von 1071 alle Heiligen genannt, unter
denen dann der Patron inbegriffen zu denken ist, etwa bei der Münsteraner

548 Vgl. die Transkription durch Löffler, in: Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum Min-
densium (hg. von LÖFFLER), S. 55 Anm. 1, und SIGNORI, Reliquien-Geschichten, S. 61 mit Abb. 1.

549 JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii.
550 JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 34–40weist überzeugend nach, dass ein in der älteren Literatur

für das Jahr 947 angenommener Brand nicht eine Kirche, sondern eine Stadt betroffen hat und
diese nicht Minden, sondern Essen, Speyer oder, weniger wahrscheinlich, Milden darstellte.

551 JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 40–47. Zu dieser Marienkirche s. KORN/JOST/KASPAR, Bau- und
Kunstdenkmäler vonWestfalen, Teil 3, S. 60–263. Zuden späterenPfarrkirchen imVerhältnis zur
Bistumskirche s. PETKE, Die Ausbildung des Pfarreiwesens, S. 189–197.

552 Vgl. ANGENENDT, In Honore Salvatoris, vgl. Anm. 52f. Die These, jede Kirche sei immer auch der
Gottesmutter geweiht gewesen, vertrittt, wenngleich ohne Bezugnahme auf konkrete Quellen
oder gar die hier anstehende spezielle Frage, verallgemeinernd HELBIG, Untersuchungen über
Kirchenpatrozinien, S. 48. GRAF, Peterskirchen in Sachsen, S. 32 mit Anm. 47 distanziert sich
kritisch davon: „Das läßt sich nicht nachweisen.“ Möglicherweise steht Maria hier für die In-
stitution Kirche; vgl. GRAF, Peterskirchen in Sachsen, ebd. Anm. 48 mit Verweis auf die Liste der
Klöster und Stifter bei HAUCK, Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 817–830. Konkrete Beispiele für ein
später auf Petrus bezogenesMarienpatrozinium bietet GRAF, Peterskirchen in Sachsen, S. 144mit
Anm. 21–24.

553 S. oben bei Anm. 487 und 509.
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Ägidienkirche.554 Patrozinien wie das Heilige Kreuz stehen wegen ihres Chris-
tusbezuges der hierarchischenRangfolge entsprechend stets vorMaria, erst nach
dieser folgen dann Engel, Apostel, Märtyrer und Bekenner.555 Der Märtyrer
Gorgonius erscheint daher in seiner Kathedrale nicht wesentlich früher als etwa
der Bekenner Blasius im so genannten Braunschweiger „Dom“ der Welfen.556

Hinzu kommt, dass in dieser Braunschweiger Stiftskirche bei der Gründung im
11. Jahrhundert noch Petrus und Paulus als die Hauptpatrone galten, während
der schon in der ältesten Weihenotiz des Hauptaltares erwähnte Blasius erst
unter Heinrich dem Löwen zu dieser Ehre gelangte.557 Patrozinien lassen sich
folglich nicht allein über die reine Erwähnung von Heiligen in Weihenotizen
dingfest machen, vor allem nicht dauerhaft. Darüber hinaus ist ein Marienpa-
troziniumbei expliziterNennung von Trinität undKreuz äußerst ungewöhnlich,
sonst nur für Hildesheim bezeugt.558 Schließlich ist zu berücksichtigen, dass sich
alle drei Weihenotizen auf den gesamten Kirchbau und nicht einzelne Altäre
bezieht. Die Frage von deren Kontinuität ist daher gesondert zu behandeln.
Zunächst soll das Augenmerk aber den Kirchweihenotizen gelten.

554 Vgl. z.B. KOHL, Das Zisterzienserinnen-, später Benediktinerinnenkloster St. Aegidii zuMünster,
S. 36 f.

555 Vgl. dazu die von HOLDER-EGGER und anderen edierten Weihenotizen in MGH SS 15,2 (S. VIII f.)
und vor allem die Weihenachweise verschiedener Editionen bei DEMS. (Hg.), Dedicationes eccle-
siarum Germaniae et Galliae (MGH SS 30,2), S. 768–788, als Beispiel aus dem hier einschlägigen
Jahr 1071 etwa S. 779 f. Vgl. auch zu den Ordnungsprinzipien nach hierarchischer Qualität und
matieriellerQuantität inNekrolog undHistoriographie SIGNORI, Reliquien-Geschichten, S. 60–66,
vor allem S. 60 mit Anm. 37, und unten Kapitel III.2 und IV.2.

556 Vgl. HOLDER-EGGER (Hg.), Dedicationes ecclesiarum Germaniae et Galliae (MGH SS 30,2), S. 769f.
[1022–1038]:Notae dedicationum S. Blasii Brunswicensis (Leibnitii et Scheidii Origines Guelficae II,
1751, S. 492f): Principale altare dedicatum est a beato Godehardo Hildenemensi episcopo in honore
domini nostri Iesu Christi et sanctae crucis et sanctae Mariae virginis et sancti Iohannis baptistae et
apostolorum Petri et Pauli et sanctorum martirum Blasii, Pantaleonis, Cosme, Damiani, Tiburtii, Vale-
riani, Ciriaci, et sanctorum confessorum Silvestri, Martini, Epiphanii et sanctarum virginum Ceciliae,
Teclae, Benedictae, Leuthrudis, et aliorum plurimorum martirum, confessorum, virginum. […; 1044–
1054:] Altare in media ecclesia dedicatum est a venerabili Hecelino Hildensemenis episcopo in honore
domini nostri Iesu Christi et victoriosissimae crucis et sanctae Mariae virginis et sanctorum apostolorum
Iohannis et Iacobi, et sanctorummartirumAbdon, Sennes, Iohannis, Pauli, Cosme etDamiani, Sebastiani,
Secundi, Hermagorae episcopi et martiris, Mauricii, Victoris, Georii [sic], Pancratii, Marcellini, Petri,
Luciani, Blasii, Feliciani, Primi, Valentini, Vincentii, Germani, Crisogoni, et sanctorum confessorum
Benedicti, Augustini, Ilarii, Willehadi, Ieronimi, Anskarii, et sanctarum virginum Agnetis, Rufinae,
Sophiae, et aliorum plurimorum.. Eine deutsche Übersetzung nach der Edition von Leibniz bietet
DÖLL, Die Kollegiatsstifte St. Blasius und St. Cyriacus, S. 27. Zum Braunschweiger Stadtheiligen
Auctor s. hingegen ISRAEL, Die Stadt und ihr Patron (Lit.).

557 Vgl. ebd. den Ausdruck et apostolorum Petri et Pauli et sanctorum martirum Blasii, wobei freilich
von den Editoren einleitend lediglich auf St. Blasius verwiesen wird, sowie DÖLL, Die Kollegi-
atsstifte St. Blasius und St. Cyriacus, S. 27–30; DORN, Mittelalterliche Kirchen in Braunschweig,
S. 253; WEINMANN, Braunschweig als landesherrliche Residenz, S. 162 mit Anm. 232 sowie be-
züglich der Weihe durch Bischof Godehard – mit Verweis auf die hier ebenfalls einschlägige
Braunschweiger Reimchronik, vv. 2838ff. und 2847f. – S. 161 mit Anm. 229f.

558 KRUMWIEDE, Die mittelalterlichen Kirchen- und Altarpatrozinien, S. 110 f. und zum Kreuzstift
S. 113 f.
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Neben den genannten inhaltlichen Fragen beschäftigt den Philologen Ja-
cobsen auch ein Wort, das gleich in der ersten Weihenotiz von 952 begegnet:
primum.559 Wenn diese Kirche (templum) tatsächlich „zum ersten Mal“ (primum)
geweiht worden sein soll – wie kann dann der bereits bestehende Dombau ge-
meint gewesen sein?560 Hier bezieht Jacobsen allerdings das von ihm als exzel-
lentem Philologen korrekt wiedergegebene Temporaladverb primum allein auf
das Substantiv templum, nicht auf die adverbiale Angabe in honore domini nostri
Iesu Christi et sancte Marie virginis et sanctorum martirum Gorgonii, Laurentii,
Alexandri. So verstanden, wäre das Wort primum eher als Adjektiv und damit
innerhalb des Satzgefüges als Attribut zu begreifen: Dann wäre diese Kirche
(templum) die erste (primum) gewesen, die geweiht wurde. Doch das Wort pri-
mum ist hier sicherlich nicht attributiv zu verstehen, und schon gar nicht als
„Epitheton necessarium“ beziehungsweise –mit Ferdinand de Saussure, Claude
Lévi-Strauss und den Strukturalisten gesprochen – als „adjectif distinctif“. In
diesem Fall könnte es ebenso gut als „Epitheton ornans“ beziehungsweise als
„adjectif qualificatif“ aufgefasst werden. Als nicht notwendiges, beiläufiges
Adjektiv bedeutete primum hier soviel wie „die erste, bereits bestehende, jetzt
neu geweihte Kirche“ (templum … primum) – immerhin die Mutterkirche des
Bistums, die der Bischof hier einweiht. Die Stellung aber von primum, erst am
Ende des vermeintlich zusammengehörigen Ausdrucks templum hoc primum,
lässt allenfalls eine prädikative Verwendung mit dem Subjekt templum als Be-
zugswort zu – oder eben die von Jacobsen selbst angedeutete adverbiale Funk-
tion. Prädikativ verstanden kehrt das Wort primum die erstmalige Berücksich-
tigung desGorgonius als Patron hervor: „Als erster Kirchenbau“ erhielt derDom
das Patrozinium des heiligen Gorgonius. Tatsächlich liegt hier aber ein Adverb
vor – ohne das Bezugswort templum.Grammatikalisch lässt darauf vor allem die
Mittelstellung des Demonstrativpronomens hoc schließen: templum hoc primum.
Inhaltlich wird dadurch der Verweis auf das Patrozinium sogar noch deutlicher
hervorgekehrt als durch alle anderen erwähnten Varianten: „Zum ersten Mal“
(primum im Sinne von „primo“) weihte der Bischof eine Gorgonius-Kirche – und
diese war freilich keine Geringere als seine eigene Kathedrale. Folglich ist das
Wort primum auch keineswegs notwendigerweise nachträglich, mit Blick auf die
Weihe von 1071 eingefügt worden,561 sondern bezog sich auf das neue Patrozi-
nium mit zentralem Verweis auf Gorgonius.

Warum aber fehlt Petrus in dieser Auflistung? Diese Frage stellt sich umso
dringlicher, wenn man bedenkt, dass bereits bei der Weihe von 952 der Mit-
konsekrator Drogo von Osnabrück (949–967) Oberhirte eines Nachbarbistums
mit Petrus-Patrozinium innerhalb derselben Kirchenprovinz war und auch der

559 Vgl. oben Anm. 541.
560 Vgl. JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 42: „Irritierend wirkte dabei allerdings das Wort primum,

als ob der Bischof von Minden bis dahin über keine Kathedralkirche verfügt hätte – ganz ab-
gesehen von der Frage, wie denn der Dom 947 abbrennen konnte, wenn er 952 zum ersten Mal
geweiht wurde.“ Zur hier nicht einschlägigen Frage des vermeintlichen Dombrands von 947 s.
auch oben Anm. 550 und unten 1480.

561 So JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 44.
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1071 beteiligte Ratolf von Schleswig (1043–1085) als Bischof einem Petrus ge-
weihten Dom vorstand.562

Ein gewichtiger Grund für das Fehlen Petri im Jahre 952 könnte darin be-
standen haben, dass Minden vom Apostelfürsten offenbar noch keine nen-
nenswerten Reliquien besaß – allenfalls vielleicht eine quellenmäßig nicht fass-
bare von Karl dem Großen gestiftete äußerst kleine Partikel oder Berührungs-
reliquie.563 Nach neuesten archäologischen Erkenntnissen war bereits in karo-
lingischer Zeit eigens eine Ringkrypta angelegt worden, die zur Aufnahme der
Gebeine oder hochrangigen Reliquien eines prominenten Heiligen bestimmt
gewesen sein muss.564 Nur Gorgonius scheint hierfür in Frage zu kommen. Der
Schrein des heiligen Petrus hingegen stammt erst aus der Mitte des 11. Jahr-
hunderts.565 Bei der Gründung des Bistums mögen kleinere Partikel von Karl
dem Großen geschenkt worden sein, der diese seinerseits beim Treffen mit Leo
III. als Gastgeschenk erhalten haben mag.566 Der Schrein des 11. Jahrhunderts
erhielt dann offenbar zusätzliche Petrus-Reliquien, die zwar nicht amPetrusgrab
gehoben werden konnten, wohl aber in Form des Schädels in der Kapelle Sancta
Sanctorum zugänglichwaren.567Ketten Petri sind durch die durchaus zuverlässig
minutiösen Mindener Verzeichnissen des Hochmittelalters nicht verbürgt.568 Im
10. Jahrhundert hatteman sicherlich nur karolingische Brandea des Petrusgrabes
oder allenfalls kleinste Partikel vom Gebein selbst, so dass der Erwerb der Re-
liquien des Gorgonius in seiner Bedeutung nicht hoch genug zu veranschlagen
ist.

Doch auch ohne archäologische Nachweise und daran anschließende
Überlegungen ist die Weihenotiz aussagekräftig: Immerhin kann als gesichert
gelten, dass Gorgonius und mit ihm wohl auch die beiden ebenfalls genannten
Heiligen Laurentius und Alexander bereits vor dem Weihejahr 952 in den Dom
gelangt waren. Denn sogar in dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Notiz sich
auf eine andere Kirche als die Kathedrale bezog, war diese gängiger Praxis nach
die spendende Mutterkirche der erwähnten Reliquien.569 Die neueren archäo-

562 GAMS (Bearb.), Series episcoporum, S. 298 und 309.
563 Vgl. dazu oben Anm. 152.
564 Vgl. ISENBERG, Bemerkungen zur Baugeschichte, S. 412–416 (Lit.).
565 PIEPER/CHADOUR-SAMPSON/KASPAR: Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Teil 2, S. 996–1004

(Kat.-Nr. 75)mit zahlreichenAbbildungenvonverschiedenenTeilansichten inunterschiedlichen
Erhaltungszuständen (vor und nach Kriegszerstörungen und Restaurationen). S. ferner PRÖBE,
Kat. 30: Petrischrein aus dem Dom zu Minden, S. 152 mit Abb. 30 (S. 153, allerdings nur in
Seitenansicht und ohne neuere Literatur).

566 Diese These vertreten unter anderem Hans Jürgern Brandt und Karl Hengst. Sie ließe sich
dadurch sützen, dass Karl der Große bei seinen Heerzügen eine Reliquie des heiligen Petrus mit
sich zu führen pflegte; vgl. oben Anm. 152.

567 Vgl. oben Kapitel I.2, I.7 und I,8, unten Kapitel III.2a sowie, unter zusätzlicher Berücksichtigung
von Münster, BÖLLING, Petrus in Minden, Paulus in Münster.

568 Vgl. Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 55 f.,
Anm. 1. Zur spätmittelalterlichen Verehrung der Ketten Petri in Minden und deren historio-
graphischer Darstellung s. ausführlich unten Anm. 966, zur Frage der Petrus-Reliquien im
Schrein das gesamte Kapitel III.2a.

569 Dies räumt sogar JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 47 mit Anm. 109 ein.
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logischen Befunde widerlegen darüber hinaus die These, die Translation sei in
derAmtszeit der Bischöfe Lothar (Liuthar, 914–927) undEbergis (Ebergisus, 927–
950) erfolgt, die zugleich Äbte des Klosters Lorsch waren.570 Die Ausgrabungen
setzen vielmehr die These des Paderborner Kirchenhistorikers Klemens Hon-
selmann einer Translation im 9. Jahrhundert wieder ins Recht und widerlegen
dessen Kritiker.571Auch die von Honselmann zumindest in Erwägung gezogene
These, die Reliquien seien direkt aus Rom und nicht aus Gorze gekommen,
erhalten wieder Rückenwind: In Rom könnte man bei der Translatio nach Gorze
entweder einen Teil des Corpus zurückbehalten haben, den man nach Minden
sandte, oder aber, was am naheliegendsten erscheint, ein ganz anderes Corpus
transferiert haben: Bis zumKontakt desMindener BischofsMilomit demKloster
Gorze wurden an den beiden Orten zu unterschiedlichen Zeiten zwei ganz
verschiedene Gorgonii mit hagiographisch weit verzweigten Überlieferungs-
strängen und wechselseitigen Beeinflussungen verehrt. Erst die aus einer an-
fänglichen Konkurrenzsituation aufgenommene Verständigung zwischen Min-
den undGorze ließ die beidenHeiligen zu einer Person verschmelzen und durch
die gemeinsame Verbrüderung dauerhaft vereinigen.572

Jacobsens Bemühungen, ein Marienpatrozinium für konstitutiv zu erklären
statt Patrozinienwechsel des Domes oder einiger seiner maßgeblichen Neu-
bauten für möglich zu halten, erscheinen auch in einem weiteren Punkt frag-
würdig: Mit Ausnahme der Nennung Mariens weichen die Weihenotizen in
erheblichem Maße auch untereinander ab. Die Weihenotiz von 1071 weist ge-
genüber der älteren von 952 deutliche Unterschiede auf, und zwar in den
Hauptpatronen.573Vor allemdieWahl derHeiligstenDreifaltigkeit fällt insAuge,
gefolgt von Heiligkreuz.574 Man könnte die Trinität zunächst als formelhaft be-
trachten – ebenso wie die NennungMariens, doch dann stellt sich wiederum die
Frage, wo der eigentliche Patron in der Aufzählung bleibt.575 Mittlerweile hatte

570 Für einen solchen Weg von Lorsch nach Minden plädiert hingegen im Anschluss an die ältere
Forschung noch JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, pass. und S. 88. S. in seinem Sinne bereits KRIEG,
Die Mindener Bischöfe, S. 5 f.; gefolgt von ORTMANNS, Das Bistum Minden, S. 25; FREISE, Die
Sachsenmission Karls des Großen, S. 71.

571 Vgl. HONSELMANN, Reliquientranslationen nach Sachsen, und die elaborierten, aber nun nicht
mehr haltbaren Widerlegungsversuche durch Krieg, Freise u.a. bis hin zu Jacobsen (s. vorauf-
gehende Anm. 570).

572 Vgl. ebd. und ausführlich unten Kapitel III.2.
573 Anders JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 44.
574 So wurde 1046 einMarienaltar ohne Nennung eines Kreuzpatroziniums geweiht, obwohl sogar

Kreuz-Reliquien vorhandenwaren (MGHSS 15,2, hg. vonHOLDER-EGGER, S. 965, Z. 15–24):Titulus
altaris sanctiMarie in cripta. Anno domini 1046. dedicatum est hoc altare a RichardoVirdunensi episcopo
ex consensu Wazonis Leodiensis episcopi in honore domini nostri Ihesu Christi et intermerate genitricis
eiusdem virginisMarie et sancti Iohannis euvangeliste [sic] et beati Lamberti martiris; in quo continentur
reliquie de sepulcro Domini, de vestimento Domini, de ligno Domini, de vestimento virginis Marie, de
corporibus apostolorum Petri, Iohannis, Iacobi, fratris Domini, et aliorum apostolorum […].

575 Vgl. ILISCH/KÖSTERS (Bearb.), Die Patrozinien Westfalens, S. 684 (s.v. Trinitas): „Nicht aufgeführt
sind diejenigen Nennungen, die formelhaft, meist nebenMaria, oft auch weiter gefolgt v. Petrus
und Paulus, dem eigentlichen P, besonders bei Altarstiftungen, vorausgestellt sind.“ Vgl. z.B.
MGH SS 15,2, ed. HOLDER-EGGER, S. 965: Titulus altaris sancti Andree apostoli. In honore sancte
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die Mindener Kathedrale immerhin ihren bis heute große Aufmerksamkeit er-
heischenden Petri-Schrein erhalten.576 Daher hat die These viel für sich, der
Neubau oder Umbau des Domes (restauratum … templum) von 1071 habe die
Trinität als Hauptpatrozinium aufgewiesen.577

Dafür sprechen auch die weiteren erhaltenen, nur wenige Jahre älteren
Mindener Weihenotizen. Die Dreifaltigkeit kam 1071 keineswegs unvermittelt
auf. In einer bisher nur selten beachteten, im 11. Jahrhundert für einen früh-
scholastisch ausgerichteten Lehrplan angefertigten Handschrift, demCodex Pal.
lat. 828 der Vatikanischen Bibliothek, ist von einer bereits 1064 erfolgten Weihe
dreier Oratorien samt Altären die Rede – in einer Kirche, die eindeutig als
Mindener Kathedrale zu identifizieren ist.578 Zu diesem Zeitpunkt lag der in der
zweiten Nekrolognotiz genannte Brand von 1062 also gerade einmal zwei Jahre
zurück. Eines der Oratorien wurde durch Bischof Benno I. von Osnabrück der
Dreifaltigkeit geweiht, die beiden anderen durch den Mindener Bischof Egilbert
selbst demheiligen Kreuz, das dann 1071 gleich nach der Trinität für die gesamte
Kirche genannt wird (Bibliotheca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 828, fol. 173r):579

Anno ab incarnatione dominiMillesimo LXmo IIIIto indictione IIa consecratum
est hoc oratorium et altare a venerabili Bennone Osnebrugensi episcopo II. kl.
octobris in honore sancte trinitatis et sancte marie matris Christi et sancti
Michaelis archangeli et sancti Hieronimi presbyteri et eorum, quorum reliquie
in altari continentur: Timothei discipuli Pauli, Feliciani martyris, Pancratii
martyris, Laurentii martyris, et omni[um sanctorum?]
Anno dominice incarnationis Mo LXmo IIIIto, indictione IIa consecratum est
hoc oratorium et altare a domno nostro Eilberto venerabili episcopo II. kl.
octobris in honore sancte et victoriosissime crucis et sancte Marie matris
Christi et s. Hieronimi presbiteri et confessoris et omnium confessorum
Christi et inprimis eorum quorum reliquie in hoc altari sunt incluse scilicet
Martini confessoris, Nicolai confessoris, Theodori episcopi, Donati episcopi.

trinitatis et gloriose virginis Marie beatique Andree apostoli et omnium apostolorum et sanctorum
martirumValentini, Crisanti et Darie consecratum est hoc altare aWazone Leodiensi episcopo 7 Kal.Maii
in Christo feliciter.

576 Vgl. oben Anm. 565.
577 So implizit bereits ILISCH/KÖSTERS (Bearb.), Die Patrozinien Westfalens, S. 685: „Minden: KP der

Domkir. 1071 neu gew. in hon. s. T., Crucis virg. gloriosae et omnium ss. (Mind. GQ I, S. 47). P.
anonsten ss.→ Petri et Gorgonii.“

578 S. dazu PELSTER, Ein Schulbücherverzeichnis, S. 538–540, v.a. S. 540 mit Anm. 11; BÖLLING, Bi-
schöfliche Bildungsideale, S. 181–188.

579 Vgl. (orthographisch leicht abweichend) Notae dedicationum Mindensium, hg. von HOLDER-EGGER

(MGHSS 30,2),Hannover 1934, S. 778; PELSTER, Ein Schulbücherverzeichnis, S. 538. PELSTER, S. 540,
nennt mit Bezug auf diese seine Quellentranskription neben der Trinität auch den Erzengel
Michael,HieronymusundAllerheiligen als Patrone des erstenAltares, den er für denHauptaltar
hält. Wohl hierher bezieht BRANDT, Art. Minden – Domstift, S. 593 seine Quelle, wobei er sich
allerdings auf den gesamten Bau bezieht. S. dazu auch BÖLLING, Bischöfliche Bildungskonzepte,
S. 188. Es spricht jedoch sehr viel dafür, dass der Hauptaltar weiterhin (im Verbund mit
Gorgonius) Petrus selbst geweiht blieb – ebenso wie die Krypta dem Gorgonius.
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Anno ab incarnatione domini Mo LXmo IIIIto, indicitone IIa consecratum est
hoc altare VI nonas octobris a domno nostro Eilberto venerabili episcopo in
commemorationem dominice passionis et in honore sancte et victoriosissime
crucis et s. Marie matris D[ei] et sancti Leodegarii episcopi et martiris et
omniummartirum. Continentur autem in altari de ligno d[ominice crucis], de
corpore s. Stephani protomartiris et s. Ypoliti martiris, s. Pancratii martiris et
s. Pontiani martiris.

Den späteren Chronisten zufolge lag dieseHandschrift offenbar nicht vor, so
dass sie in dermittelalterlichen Historiographie unberücksichtigt blieb und noch
in der heutigen Geschichtsforschung oft übersehen wird. Sie verdient aber aus
mindestens drei Gründen eine eingehendere Betrachtung: erstens aufgrund der
jeweils amEnde genanntenReliquienlisten, zweitenswegen der jeweils eingangs
erwähnten Haupt- und Nebenpatrozinien, drittens, weil sie sich nicht wie die
vielzitierten Notizen aus der Nekrologhandschrift auf die Kirche als ganze be-
ziehen, sondern auf einzelne Altäre.

Zunächst die Reliquien: Mit Ausnahme des zuletzt genannten Märtyrers
Pontianus begegnen sämtliche Heiligenreliquien noch in jenem Mindener
Domverzeichnis, das auch die Weihenotizen von 952 und 1071 dokumentiert.580

Beim ersten, der Trinität geweihten Altar wird an erster Stelle eine Reliquie des
Timotheus erwähnt: Timothei discipuli Pauli. Eben jener Apostelschüler erscheint
auch im Domverzeichnis, gleich nach dem Hauptpatron Gorgonius und noch
vor den corpora integra, denen nach dem hier quantitativen Ordnungsprinzip
eigentlich der Vorrang gebührt hätte.581 Ebenso wie in der Weihenotiz so wird
auch in der Reliquienliste gleich im Anschluss an Timotheus Felicianus aufge-
führt – als erster der vier Heiligen mit angeblich vollständigen Gebeinen.582 Von
Pankratius und Laurentius, beides römische Märtyrer, besaß der Dom ebenfalls
Reliquien.583 Wohl nicht zufällig fungiert Laurentius bereits in der Weihenotiz
von 952 als Nebenpatron.584 Auch die Reliquien der zweiten Notiz, zur Weihe
eines Kreuzpatroziiniums, sind imMindener Dom vertreten, die des Theodorus
sogar wiederum in Form eines der insgesamt vier corpora integra.585 Entspre-
chendes lässt sich –mit besagter Ausnahme des Pontianus – auch für das dritte
Oratorium mit Altar feststellen. Dieses ist, wie bereits das zweite, dem siegrei-
chen Kreuz geweiht, erhält aber vorab noch den differenzierenden Zusatz: in

580 Vgl. oben Anm. 541. Eine Transkription des Verzeichnisses bietet Löffler, in: Hermann von
Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 55 Anm. 1, in übersichtli-
cherer und kommentierter Aufstellung auf Deutsch gefolgt von SIGNORI, Reliquien-Geschichten,
S. 60–66, die auch eine Ablichtung der Originalhandschrift samt Weihenotizen und fast voll-
ständigem Verzeichnis bietet (ebd., S.61, Abb. 1).

581 Vgl. LÖFFLER, ebd. Zum qualitativen und quantitativen Ordnungsprizip der beiden hier aufein-
ander folgenden Listen s. ausführlich unten Kapitel III.2a und IV.2.

582 Vgl. LÖFFLER, ebd.
583 Vgl. ebd. S. 55 f. Zu den römischen Kirchen s. etwa JOST, Die Patrozinien der Kirchen der Stadt

Rom, Bd. 2, S. 24–29 (ferner 86–88) und 125f.
584 Vgl. oben Anm. 541.
585 Vgl. LÖFFLER, S. 55 f. Anm. 1.
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commemorationem dominice passionis. Diese Spezifizierung passt exakt zu den
Mindener Reliquien der Dornenkrone und des Schweißtuches, die in der Auf-
listung des Domnekrologs jenen vom Holz des Kreuzes selbst und vom Grab
Christi sogar noch vorausgehen.586 Es spricht also sehr viel dafür, dass die Wei-
henotizen von 952, 1062 und 1071 ebenso wie das Reliquienverzeichnis aus der
Nekrologhandschrift des Mindener Domes, ungeachtet aller Brüche und Aus-
lassungen, tatsächlich auf dieselbe Kirche zu beziehen sind: denMindener Dom.

Wie bei den Reliquien zeigt sich dies auch bei den jeweils zu Beginn ange-
führten Patrozinien der dreiOratorien samt ihrerAltäre. Es scheint sich dabei um
die Begründung von später bezeugten Mindener Nebenpatrozinien zu handeln.
Somit geben dieseWeihenotizen zum einen etwas über das frühe Innenleben der
im späten 11. Jahrhundert erneuerten Kathedrale mit all ihren Kapellen und
Seitenaltären zu erkennen. Zum anderen dokumentieren sie offenbar die ersten
Haupt- und Nebenpatrone, von denen die eigenständige Entwicklung der Pa-
trozinien innerhalb des Mindener Domes ihren Ausgang nahm.587 Das Dreifal-
tigkeitspatrozinium von 1064 ist samt marianischem Nebenpatrozinium 1071
temporär auf den gesamten Domneubau übergegangen, wobei in der Notiz von
1071 das auf templum bezogeneWort restauratum einen kompletten Umbau oder
auch einen neueren Anbau bezeichnen könnte. Der Hauptaltar dürfte aber
weiterhin Petrus selbst geweiht gewesen sein.588 Ein entsprechendes Trinitäts-
patrozinium hingegen ist später für einen Altar am Übergang des nördlichen
Seitenschiffs zur Vierung hin nachweisbar.589 Auf eines der beiden Kreuzpatro-
zinien scheint der Altar Sanctae Crucis zurückzuführen zu sein, der später als
traditioneller Kreuzaltar der gottesdienstlichen Laiengemeinde vor dem Lettner
aufgestellt und nach dessenAbrissmitten unter die Vierung verlegt wurde – den
sinnfälligen Scheitelpunkt des architektonischen Kreuzes von Haupt- und
Querschiff. Der andere Kreuzaltar, ohnedies ein Provisorium, ging anschein-
dend wie das Nebenpatrozinium Mariens in der Domweihe von 1071 auf. Ver-
lorenwar das zweite Kreuz damit aber ebensowenigwie dasNebenpatrozinium
Mariens. In der Mindener Liturgie wurde die erlösende Crux Domini an ver-
schiedenen, gleichmehreren Tagen des Jahres in einmaligerWeise verehrt: durch
dreifache Kniebeuge, wie sie heute noch im gesamten römischen Ritus dermissa

586 Vgl. ebd. S. 56 (weitergeführte Anm. 1 von S. 55):De corona Domini I particula. De sudario Domini I
particula. De ligno Domini. De sepulchro Domini. Die folgende Reliquie passt freilich zur hier wie
auch sonst fast omnipräsenten Gottesmutter: De vestimento et pallio sanctae Mariae.

587 Zum Folgenden s. ausführlich PIEPER/CHADOUR-SAMPSON/KASPAR, Bau- und Kunstdenkmäler von
Westfalen, Teil 2, S. 585–680 sowie den Grabungsplan von Gabriele ISENBERG, ebd. S. 120 Abb. 47.
Zur Bedeutung von Nebenaltären s. auch KRÖSEN, Seitenaltäre in mittelalterlichen Kirchen.

588 Anders PELSTER, Ein Schulbücherverzeichnis, S. 540 („Sollte es nicht der vorläufige Hochaltar der
neuen Kirche sein?“), der aber zu Recht auf den Zusammenhang zwischen den Trinitätspatro-
zinien von 1064 und 1071 hinweist. Zur spezielleren Frage des Hauptaltarpatroziniums s. aus-
führlich unten Anm. 598f. sowie Anm. 957–962.

589 PIEPER/CHADOUR-SAMPSON/KASPAR, Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Teil 2 , S. 677 f. Zur
Frage des genannten Simeonis-Patroziniums s. ILISCH/KÖSTERS (Bearb.), Die Patrozinien Westfa-
lens, S. 645, die bereits dafür das Jahr 1075 angeben.
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praesanctificatorum des Karfreitags üblich ist.590 An die Stelle des provisorischen
Altares mag dabei ein Kunstwerk getreten sein: ImMindener Domschatz ist ein
besonderes plastisch gestaltetes Kreuz erhalten, das aus dem späten 11. Jahr-
hundert stammt und an keinen eigenen Altar gebunden gewesen zu sein
scheint.591Auch die Nebenpatrone der provisorischen Altäre von 1064 begegnen
später noch in der Kirche. Das Marienpatrozinium, das sich wie Trinität und
Heiligkreuz 1071 in der Weihenotiz wiederfindet und von der Forschung daher
sogar als Hauptpatrozinium missdeutet wurde,592 ging in dem später geteilten
Patrozinium „Geburt Mariens“ des nördlichen Arms der Mindener Kathedrale
auf.593 Ein Altar des Erzengels Michael594, wie Maria Nebenpatron von 1064,
erhielt später immerhin eine Aufstellung an der Ostseite des nordöstlichen
Hallenpfeilers.595

In der Forschung sind diese Aspekte bisher unbeachtet geblieben. Hat man
lediglich die quellenmäßig besonders gut greifbaren spätmittelalterlichen und
einzelnen hochmittelalterlichen, doch erst ab dem späten 12. Jahrhundert
nachweisbaren Kapellen und Altäre vor Augen,596 wird man die engeren Zu-
sammenhänge der Provisorien mit der Domweihe von 1071 und deren weiterer
Entwicklung nicht erklären können und Auswege wie das Postulat eines Mari-
enpatroziniums suchen, das dann notgedrungen auf eine andere Kirche als den
Dom zu beziehen sei.597

Neben dem quantitativen Informationszuwachs zu den Reliquien einerseits
und den späteren Nebenpatrozinien andererseits, die allesamt auf den Dom von
Minden weisen, schärfen die Oratorien- und Altarweihen von 1064 aber auch
den Blick für die qualitative Unterscheidung zwischen Kirche und Altar. Die
Notizen von 952 und 1071 beziehen sich auf die Kirche (templum), die Angaben
von 1064 auf einzelne Altäre. Während die Kirchweihenotizen verändernde
Maßnahme an einem offenbar bereits bestehenden Bau bezeichnen, dokumen-
tieren die Notizen von 1064 Neuweihen. Im Jahre 952 wurde der Kirchenbau
zum ersten Mal (primum) dem Gorgonius, das heißt auch dem Gorgonius, ge-
weiht, ohne dass Petrus als völlig verdrängt gedacht werden müsste. 1071 er-
folgte die Weihe im Rahmen einer Renovierung: restauratum et dedicatum est hoc
templum. Die sich unmittelbar anschließende, mit den Worten in honore begin-
nende Patroziniennennung bezieht sich auf diese, eineDedikation implizierende
baulicheMaßnahme. VomHauptaltar des heiligen Petrus, eventuell im Verbund
mit Gorgonius, ist weder bei einem der Oratorien und Altäre von 1064 noch bei
den Erneuerungen derGesamtkirche die Rede. In anderenQuellen hingegel lässt

590 Darauf verweist besonders eindringlich BUTZMANN, Die Missa Illyrica, allerdings ohne Kenntnis
der älteren Literatur. S. dazu und zur neueren Forschung unten Kapitel III.2a.

591 Vgl. dazu JAKOBI, Der Mindener Domschatz, S. 84–86; vgl. auch GARG, Minden, S. 102.
592 Vgl. oben Anm. 551.
593 PIEPER/CHADOUR-SAMPSON/KASPAR, Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Teil 2, S. 666f.
594 Vgl. BORST, Der karolingischeReichskalender, Bd. 2, S. 1335–1337 (29. September), hier S. 1335mit

Anm. 1.
595 PIEPER/CHADOUR-SAMPSON/KASPAR, Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Teil 2, S. 659–665.
596 Vgl. BRANDT, Art. Minden – Domstift, S. 601 f. (Nr. 4.1.2 und 4.2.1).
597 Vgl. oben Anm. 551.
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sich speziell der Hauptaltar der Kathedrale greifen. Im ausgehenden 10. Jahr-
hundert war dieser einer Schenkungsurkunde zufolge Petrus geweiht, offenbar
im Verbundmit Gorgonius.598Während Otto II. sich mit seiner Stiftung von 974/
975 zu Ehren des heiligen Petrus auf die gesamte Kirche bezieht, beteuert kein
Geringerer als Konrad II., er habe anlässlich seines Mindener Aufenthaltes im
Jahre 1025 – gemeint ist sicherlich Weihnachten 1024 mit neuem Jahresbeginn
bereits am 25. Dezember – am Altar der Heiligen Petrus und Gorgonius ein Gut
übertragen, gefolgt von weiteren Nachweisen des späten 11. oder frühen
12. Jahrhunderts, die wiederum den von Otto II. für die Kirche genannten
Hauptpatron Petrus ohne Gorgonius auch für den Domaltar bezeugen.599 Petrus
war demzufolge durchgehend Patron des Hauptaltares, zeitweilig, wohl auch
entsprechend der persönlichen Wertschätzung des Stifters, in Verbindung mit
Gorgonius.

Doch welche Rolle spielte Petrus für die Patrozinien der Nebenaltäre des
Mindener Domes? Die bisher erwähnten Reliquien waren wohl einfach jene,
derer man habhaft werden konnte, die genannten Patrozinien hingegen spiegeln
die Ideale ihres jeweiligen Stifters und der ihn bewegenden Zeitumständewider.
Ein petrinisch-römisches Gesamtkonzept ist hier nicht erkennbar. Anders als der
Bamberger Petrus-Dom bildete sein Mindener Pendant keine „Kathedrale als
Heilige Stadt“.600 In dieser Hinsicht verdient schließlich noch ein letztes, wenn-
gleich erst für das spätere 12. Jahrhundert nachweisbares Patrozinium eine nä-
here Betrachtung: Sanctus Johannes evangelista sive ante portam latinam.Mit dieser
an der inneren römischen Stadtmauer liegenden, auf das 5. Jahrhundert zu-
rückgehenden Kirche unmittelbar verbunden ist dieQuo-vadis-Legende, die sich
nurwenige hundertMeter vor der Porta Latina zugetragen haben soll: Der durch
die Christenverfolgung verängstigte Apostel Petrus wurde vom auferstandenen
Heiland zur Umkehr nach Rom bewogen und damit in den sicheren Tod seines
Martyriums gesandt.601 In der Mindener Kathedrale stand der an dieses Ereignis
in Rom gemahnende Altar in einer – offenbar demselben Patrozinium geweihten
– Kapelle, und zwar an sinnfälliger Stätte: im Zentralwestwerk, vielleicht sogar
im Obergeschoss der Vorhalle, jedenfalls in dieser liminalen Zone.602 So wie die
römische Kirche den Übergang zwischen Rom und Umland markiert, so ver-
deutlicht dieses Patrozinium im Paradies, der Kirchenvorhalle, die Verbindung

598 Der betreffende Mindener Ministeriale Worad schenkt einer zwischen 969 und 996 datierenden
Urkunde zufolge ad altare sancti petri sanctique Gorgonij et omnium sanctorum quorum corpora et
reliquie in eadem venerantur. Vgl. hierzu PIEPER/CHADOUR-SAMPSON/KASPAR, Bau- und Kunstdenk-
mäler von Westfalen, Teil 2, S. 585 mit Quellen und Lit.

599 Vgl. ebd. S. 585f. Zu Konrads II. Mindenaufenthalt s. unten Kapitel III.2a.
600 Zum Bamberger Dom s. WÜNSCHE, Die Kathedrale als Heilige Stadt; vgl. zu diesem Konzept

allgemein auch HIRSCHMANN, Die Anfänge des Städtewesens. Zu Minden s. bereits BÖLLING, Dis-
tinktion durch Romrezeption.

601 Vgl. oben Kapitel I.3, Anm. 216. Zur kalendarischen Bedeutung s. auch BORST, Der karolingische
Reichskalender, Bd. 2, S. 862 f. Zur Kirche selbst vgl. JOST, Die Patrozinien der Kirchen der Stadt
Rom, Bd. 2, S. 181 f.

602 PIEPER/CHADOUR-SAMPSON/KASPAR, Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Teil 2, S. 645–647.
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zwischen der Kathedrale und ihrem städtischen Umfeld. 603 Doch es ist nicht
allein die Stadt Rom, an die hier erinnert wird. Zweifellos ist dies der Fall, ebenso
wie bei den benachbarten Patrozinien: zum einen Laurentius, dem bei der Be-
völkerung der Ewigen Stadt besonders beliebten römischen Stadtpatron und
Mindener Nebenpatron in der Weihenotiz von 952, zum anderen Johannes und
Paulus.604 Es geht hier aber weniger um das Konzept der „Kathedrale als Stadt“.
Bedeutender ist die Petrus-Konzeption: Neben den sonst dominierenden Reli-
quien wird hier ein legendär-topographisches Moment vor Augen geführt, das
seinen sinnfälligen Ausdruck in der Architektur erhalten hat – verborgen und
zugleich erhöht im monumentalen Westwerk.

Nimmt man sämtliche Ergebnisse zu den Patrozinien in den Notizen zu den
Kirchweihen von 952 und 1071, zu den Patrozinien und Reliquien der Oratorien
und Altäre von 1064 und zummaßgeblichen Patron des Hauptaltar zusammen,
so deutet alles darauf hin, dass jeweils allein der Mindener Dom gemeint ge-
wesen sein kann. Allerdings bleiben bei diesem Befund zwei Fragen offen: Wie
war es möglich, die Trinität für die Petrus-Kathedrale zu etablieren, ohne dabei
zugleich das Patrozinium des Hauptaltares entsprechend zu ändern, und was
war der ausschlaggebende Grund für den Wechsel? Zunächst einmal ist fest-
zuhalten, dass der Kirchbau von 1071 als templum bezeichnet wird, der erneuert
wurde: restauratum. Es könnte sich daher, wie bereits angedeutet, um einen
grundlegenden Umbau, jedoch auch lediglich um einen maßgeblichen Anbau
handeln. Doch selbst wenn man die Weihenotiz von 1071 auf den Gesamtbau
bezieht, konnte unter den hier genannten, später dann als Nebenaltarpatrozi-
nium dokumentierten sämtlichen Heiligen (omnium sanctorum)605 durchaus der
Patron Petrus implizit berücksichtigt sein – ein seltener, wiewohl nicht auszu-
schließender Fall. So erscheinen etwa in der Notiz zur Weihe der Kirche von
Haiger im Jahre 1048 die Hauptpatrone, deren Reliquien sich in der Altarmensa
befinden, erst nach der Nennung von Jesus, Maria und Heiligkreuz sowie den
Worten omniumque sanctorum.606 Hier wird in ganz ähnlicher Konstellation von
Heiligen und Reliquien explizit gemacht, was das Mindener Pendant, gleichsam
in Aposiopese, angesichts bleibender Traditionen bei den baulichen Erneue-
rungsarbeiten als bekannt voraussetzt. Der Verweis auf alle Heiligen in den
Weihenotizen von 1064 und 1071 bezeichnet folglich nicht notgedrungen einen
vollständigenWechsel des Dompatroziniums von Peter und Paul am 29. Juni auf

603 Vgl. PIEPER/CHADOUR-SAMPSON/KASPAR, Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Teil 2, S. 645:
„Analog zu der engen Verbindung von Stadttor und Kirche in Rom wird das Paradies als
Kapellentor des Domes gedeutet.“

604 PIEPER/CHADOUR-SAMPSON/KASPAR, Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Teil 2, S. 647–647
(Laurentius) und S. 647 sowie S. 1416–1418 (Teilband 2, Johannes und Paul). Zur Romrezeption
insgesamt BÖLLING, Distinktion durch Romrezeption.

605 Vgl. oben Anm. 541 und 545.
606 Vgl. MGH, SS 15,2, S. 971: Terminatio ecclesie ad Heigerin presente Eberhardo Treverensis ecclesie

archiepiscopo: […] in honorem domini nostri Ihesu Christi et sancte Crucis Deique genitricis Mariae
omniumque sanctorum et illorum specialiter quorum reliquie ibidem continentur, id est sanctorum
martirum Vitalis et Nazarii, Alexandri et sanctorum confessorum Martini, Gregorii, Goaris et sancte
Walburgis virginis.
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„Allerheiligen“ am 1. November, womöglich sogar einschließlich des Hauptal-
tares.607 Dies mag allenfalls bei dem 1064 genannten, noch später für einen Sei-
tenaltar verbürgten Nebenpatrozinium der Fall gewesen sein. Mit Blick auf die
Mindener Kathedralkirche von 1071 als Ganze bot die Nennung aller Heiligen,
dem Ursprungsgedanken des Festes Allerheiligen entsprechend, Raum für den
vollständigen Chor der Märtyrer und Bekenner, ohne Petrus zu verdrängen.

Gewissheit bringt in diesem Zusammenhang aber erst eine andere Quel-
lengattung: die der Urkunde. Wie beim Hauptaltar, so erscheint Petrus auch für
Dom und Bistum fast durchgängig als Hauptpatron, wobei in vielen Fällen
wiederum Gorgonius genannt wird. Bischof Bruno etwa stiftete das Benedikt-
interkloster St. Mauritius 1042 ausdrücklich mit Bezug auf Petrus als „unseren
Patron“, gefolgt von Gorgonius. Zu Beginn stehen gleich nach Jesus undMaria –
passend zu den später ausdifferenzierten Nebenatrozinien des Domes – das
siegreiche heilige Kreuz und der Erzengel Michael samt himmlischer Heersc-
haar, und erst nach Patron Petrus und Gorgonius wird in besonderer Weise der
Ehre des neuen Klosterpatrons Mauritius und Gefährten gedacht.608 Bischof
Egilbert hingegen beruft sich wenige Jahrzehnte später in einer Sanctio zunächst
auf die Trinität und erst dann auf Petrus als ursprünglichen und hauptsächlichen
Patron:

Haec pro nostra mediocritate huic contulimus aecclesiae, et uti perpetualiter
inuiolata et inconuulsa permaneant, ex auctoritate sanctae et indiuiduae
Trinitatis et principali potestate beati Petri apostoli, cuius vicem ego indignus
gero, quisquis ea infregerit aut ulla fraude minuerit […] in perpetuum ex-
communico.609

Zwei Dinge sind hier bemerkenswert: zum einen das Zusammenspiel von
auctoritas und potestas, zum anderen das Verhältnis von Patron Petrus und Bi-
schof Egilbert. Beide Aspekte gehen jeweils auf bedeutende Päpste der frühen
Kirche, Leo I. († 461) und Gelasius I. († um 496), zurück, erscheinen bei Egilbert
jedoch in neuer, bischöflicher, gezielt auf das Mindener Petrus-Patrozinium fo-
kussierter Form. Die auctoritas geht in Egilberts Urkunde von der trinitas aus und
die principalis potestas vom princeps apostolorum. Stehen beim traditionell rezi-
piertenModell Papst Gelasius’ I. bischöflich-päpstliche Autorität (auctoritas) und

607 Davon scheint die ältere Forschungmitunter – zumindest implizit – auszugehen; vgl. obenAnm.
577 und 579.

608 ERHARD (Hg.), Codex diplomaticus, Nr. 137, S. 108 f., hier S. 109: Hac ergo fiducia in solo spem
habiturus domino, hanc pauperculam et adhuc rudem ecclesiam voto magis quam ex posse fundare cepi ad
laudem et honorem domini nostri Jesu Christi eiusdem genitricis gloriosissime et semper virginisMarie et
victoriosissime sancte crucis, sanctique Michaelis archangeli et totius celestis milicie, sanctique Petri
nostri patroni et sancti Gorgonii martyris, et speciali sanctiMauricii sociorumque suorum commendatam
priuilegio […]. Zur BedeutungdesMauritius im gesamtenReich s. etwa SCHALLER, Der heilige Tag,
S. 15 mit Anm. 51.

609 ERHARD (Hg.), Codex diplomaticus, Nr. 148, S. 115 f., hier S. 116 (ohne Datum, Siegel verloren).
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königlich-kaiserliche Macht (potestas) einander gegenüber,610 so rückt hier an die
Stelle des petrinischen Papsttums die universale Trinität als Autorität und an die
Stelle der kaiserlichenMacht die demApostelfürsten entsprechende bischöfliche
Amtsgewalt. Die Verbindung des Kaisertums wie auch des Bischofsamtes mit
der Trinität erklärt sich vonder legitimierenden Bedeutung derDreifaltigkeit. Im
Unterschied zu päpstlichen Privilegien und Briefen, gleich ob an Seide oder
Hanf, begannen Kaiser-, Königs- und Bischofsurkunden mit der Anrufung der
Dreifaltigkeit in der Invocatio: In nomine sancte et individue trinitatis.611 Mochte
Petrus im Spannungsfeld von Regnum und Sacerdotium eine zunehmend
strittige Gestalt werden, so verhieß die Dreifaltigkeit rechtgläubige Kontinuität
und rechtmäßige Autorität – eine Autorität, die sogar die petrinisch-päpstliche
auctoritas verdrängen sollte. Der Verweis auf die Macht (potestas) des Apostel-
fürsten wirkt durch die innovative Alliteration principalis potestas besonders
eingängig.612 Petrus wird somit nicht verdrängt, sondern entgegen überkom-
mener Tradition mit sonst nur dem Kaiser oder König vorbehaltener Herr-
schaftsgewalt in Verbindung gebracht. Während Anselm von Lucca als päpst-
licher Parteigänger das erste Buch seiner Sammlung vorgratianischer Kanones
mit Verweis auf Petrus programmatisch De potestate et primatu apostolicae sedis
betitelte, um diese petrinische Macht dem Papst zuzuordnen,613 wandte Egilbert
diese neue papstbezogene Vorstellung auf sein eigenes Bischofsamt an. Dazu
nutzte er – nur zum Schein ganz beiläufig – eine nicht zu überbietende Formu-
lierung: Egilbert sieht sich selbst als Stellvertreter des Apostels Petrus – ein Titel,
der sonst nur dem Papst zukam, zumal im Zusammenhangmit der Idee von der
principalis potestas.Als wäre dies nicht genug, bezeichnet sich der Bischof gar als
indignus. Was im ersten Moment bescheiden wirken könnte, bildet tatsächlich

610 Vgl. etwa BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten, S. 184 f. (Lit.). Zur sonst rein päpstlichen,
komplementär zum Kaisertum verwendeten Begriff princeps apostolorum vgl. auch ANGENENDT,
Princeps Imperii – Principes apostolorum, S. 43 f.

611 Vgl. neben der hier vorliegenden Urkunde Egilberts etwa seine Einweihungs- und Dotations-
urkunde für die Johanniskirche von 1075:WÜRDTWEIN, Subsidia diplomatica, Bd. 6, Nr. 98, S. 309–
312, hier S. 309; vgl. dazu LÖFFLER (Hg.), Die Bischofschroniken, S. 47 Anm. 2, der jedoch irr-
tümlichdie Seitenangabe „306 ff.“nennt. Eine Invocatio dieserArt findet sich bei Papsturkunden
nur dann, wenn einzelne Amtsinhaber zugunsten von Familienangehörigen oder persönlichen
Nachfolgern „päpstliche Privaturkunden“ ausstellten; vgl. dazu demnächst Stefan WEIß, Auf-
zeichnungen der päpstlichen Finanzverwaltung. Vom Liber Censuum des Cencius bis zur ent-
wickelten Buchhaltung des avignonesischen Papsttums, in: Die römische Kurie und das Geld.
Von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis zum frühen 14. Jahrhundert (Frühjahrstagung 2014 des
Konstanzer Arbeitskreises), hg. vonWerner MALECZEK (Druck in Vorbereitung). In diesen Fällen
stellt offenbar die – gleichsam private – Person des Papstes die Urkunde aus, nicht der amtliche
Nachfolger Petri.

612 Der Begriff der principalis potestas war, für sich genommen sicherlich nicht neu, wohl aber mit
Blick auf den heiligen Petrus als Apostelfürsten. Hier wären weitere Studien nötig. Meinen
Göttinger Kollegen Dr. Waldemar Könighaus, Papsturkundenprojekt bei der Göttinger Aka-
demie der Wissenschaften, danke ich für diesbezügliche weitere Hinweise, die eine gesonderte
Behandlung verdienten.

613 Anselmi Lucensis Collectio canonum 1.1 (ed. THANNER), S. 7; vgl. BUSCH, Vom einordnenden
Sammeln, S. 248f.
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eine Aneignung des petrinischen Amtsverständnisses Papst Leos I., der sich
indignus haeres beati Petri nannte.614 Der Gedanke des vicem gerens übersteigerte
imSinne desAusdrucks vicarius Petridas in diesemKontext begriffsgeschichtlich
jüngere Wort haeres Petri sogar.615

Ein solcher unmittelbarer Bezug auf den eigenen Patron ohne Berücksichti-
gung der römisch-petrinischen Tradition war beispiellos.616 Zwar finden sich in
der Sanctio anderer zeitgenössischer Urkunden Rekurse auf den Apostel Petrus,
doch wird dieser immer in einem Atemzug mit dessen Nachfolger, dem Papst,
genannt.617 Dem Kölner Erzbischof wird dabei nicht wegen des Petrus-Patrozi-
niums seiner Kathedrale eine besondere Bedeutung zuteil, sondern allein als
Träger des vom Papst verliehenen Palliums. Es lag im allgemeinen Denken der
Zeit keineswegs bei jedemBischof eine unmittelbare „Nachfolge des h. Petrus“618

vor, auch wenn zwischenzeitlich Versuche unternommen wurden, die Schlüs-
selübergabe der Schriftstelle Matthäus 16, 18 f. episkopal-synodal zu deuten.619

Erst im 13. Jahrhundert sollte ein solches petrinisch-bischöfliches Selbstver-
ständnis außerhalb Roms wieder aufgegriffen werden – allerdings in einem
Kloster, das vom Papst selbst bestätigt dem heiligen Petrus persönlich überant-
wortet worden war: Cluny.620

Dies alles erklärt, warum Petrus in der Weihenotiz von 1071 nicht notwen-
digerweise genannt werden musste, jedoch noch nicht, warum er in keiner ein-
zigen der drei Kircheweihebelege begegnet, so dass man ihn nachgerade ge-
mieden zu haben scheint. Bei der Weihenotiz von 952 stehen die Reliquien des

614 Vgl. oben Anm. 84.
615 Vgl. hierzu BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten, S. 180 mit Anm. 146. Hinzu kommt,

dass auch der zelebrierende Bischof imHochgebet der Messe sich selbst als indignus bezeichnet.
S. hierzu und zu einigen weiteren zeitlich-performativen Details BÖLLING, Zeremonie und Zeit,
S. 228 f. mit Anm. 53–55.

616 Anders SEIBERT, Amt, Autorität, Diözesanausbau, S. 85–93, vor allem S. 86. SEIBERT geht aber von
der irrigen Vorstellung aus, Egilbert stehe exemplarisch für sämtliche damalige Bischöfe (s. zu
dieser Frage ausführlich oben Kapitel I.6). Darüber hinaus beachtet er nicht, dass der Mindener
Bischof sich auf sein konkretes Petrus-Patrozinium bezieht und keineswegs auf die biblische
Gestalt des SimonPetrus als etwaigenVorgänger sämtlicher Bischöfe der apostolischen, letztlich
jeweils auf einen einzelnen Apostel zurückzuführenden, Sukzession. Auch KLUGE, Von Valdorf
bis Canossa, S. 149 missdeutet die Sanctio, indem er sie vorsichtig („fast“) auf Papst Gregor VII.
statt den unterzeichneten Bischof selbst bezieht: „Dass Eilbert selbst durchdrungen war von der
göttlichenAutorität derKircheund ihremhohenmoralischenAnspruch, zeigt sich auch in seiner
Schenkungsurkunde von 1055. Selbst wenn es hier nur um das weltliche Geschäft des Bischofs
ging, um den Zehnten und um zinspflichtige Höfe, so atmet diese Urkunde doch fast ‚grego-
rianischen‘ Geist, wenn es am Schluss heißt: ‚[…] aus der ursprünglichen Gewalt des seligen
Apostels Petrus, den ich Unwürdiger vertrete […]‘.“

617 PETERS, Studien zu den Beziehungen, S. 220–225, vor allem 223f.
618 Ebd. 219 mit Anm. 143, gefolgt von GROTEN, Karlsmythos und Petrustradition, S. 398 mit

Anm. 95, der hier irrtümlich von einer „Petrusnachfolge aller Bischöfe“ ausgeht.
619 Vgl. oben Kapitel I.6.
620 Diesen Hinweis verdanke ich Gert Melville, Dresden. Zur Bedeutung Clunys im Kontext des

Reformpapsttums s. CONSTABLE, Cluny und der Investiturstreit. Schutz und Oberhoheit des
heiligen Petrus und der römischenKirche hatte bereits Gregor VII. Cluny zugestanden, und dies
selbst gegenüber päpstlichen Legaten; vgl. VONES, Päpstlicher Legat, S. 339 f. mit Anm. 24.
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Gorgonius offenbar im Vordergrund. Wie bereits erwähnt, lag der kostbare
Petrischrein noch nicht vor.Möglicherweise bezieht sich dieNotiz sogar in erster
Linie auf die Krypta und gar nicht auf die gesamte Kathedrale. Bei der zweiten
großenWeihe, 1071, spielten sicherlich zwei Aspekte eine große Rolle: zum einen
die Petrus-Patrozinien der beteiligten weiteren Bischöfe, zum anderen die Ana-
logien und Differenzen zwischen Urkunde und Weihenotizen.

Bei den Weihen von 1064 und 1071 waren Bischöfe von Nachbarbistümern
beteiligt, deren Dome ebenfalls ein Petrus-Patrozinium hatten: 1064 Benno I. von
Osnabrück und 1071 Ratolf von Schleswig.621 Wie das Bistum Osnabrück, so
hatte auch das BistumSchleswig ursprünglich zur selbenKölner Kirchenprovinz
gehört, war dann zum neu errichteten Erzbistum Bremen gewechselt und sollte
später sogar eines der vorgesehenen Suffraganbistümer in dem vom Historio-
graphen Adam von Bremen dargestellten Patriarchatsplan werden.622 Beide
Oberhirten stehen damit einerseits in der Tradition des bereits 952 beteiligten
Drogo von Osnabrück,623 sind aber andererseits hinsichtlich ihrer eigenen Zeit-
umstände zu betrachten. Vergleicht man allein die Weihenotizen von 952 und
1071, so erscheint es äußerst verstörend, dass nacheinander gleich zwei Bischöfe
mit Petrus-Dom, Drogo von Osnabrück und Ratolf von Schleswig, ohne Nen-
nung des auch Mindener Patrons Petrus beteiligt waren. Nur bei der Weihe von
952 ist dieser Umstand mit dem erstmals (primum) dominanten Krypta-Patron
Gorgonius erklärbar.624 Selbst wenn man analog dazu bei der Weihe von 1071
von einem nur partiellen, renovierten (restauratum) Neubau ausgeht, erstaunt
das völlige Fehlen des Patrons Petrus. Nimmt man aber die Weihenotizen von
1064 und zugleich auch die erwähnte Urkunde Egilberts hinzu, ergibt sich ein
anderes Bild:Offenbar konnte oderwollte Egilbert seinenAmtsbrüdern nichtmit
demselben exklusiven Petrus-Bezug gegenübertreten wie seinen eigenen Di-
özesanen und Untergebenen, zumal man bereits 952 im Beisein des damaligen
Osnabrücker Bischofs auf die explizite Nennung Petri verzichtet hatte.625 Im
Jahre 1064 weihte Egilbert selbst nur die beiden Kreuzaltäre, während er den
Trinitätsaltar Benno I. von Osnbrück überließ. Im Falle der Weihe eines Petrus-
Altares hätte er sein besonderes, auf seinen persönlichen Mindener Bischofssitz
bezogenes Petrus-Verständnis nur zum Ausdruck bringen können, wenn er auf
jeden anderen potentiellen Stellvertreter Petri verzichtete. Bei der sich 1071 an-
schließenden Kirchweihe wäre es anstelle des Osnabrücker der Schleswiger
Mitbruder gewesen, der auf Augenhöhe gegenüber dem gemeinsamen Patron
agiert hätte. Damit wäre Egilberts Exklusivität nicht nur gegenüber dem
päpstlichen Primatsanspruch gefährdet gewesen, sondern letztlich in einer all-

621 Vgl. oben Anm 541 und 579.
622 Vgl. ebd. Den Hinweis auf die Berücksichtigung Schleswigs beim Bremer Patriarchatsplan

verdanke ich meinem Kollegen Florian Hartmann, in dessen Aachener Oberseminar während
seiner dortigen Professur-Vertreter ich als Vertreter der Wuppertaler Professur von Jochen
Johrendt zentrale Ergebnisse meiner Habilitationsschrift vorstellen durfte.

623 Vgl. oben Anm 541.
624 Vgl. dazu bereits oben bei Anm. 562–572, zum Nebenpatrozinium des Gorgonius beim

Hauptaltar auch Anm. 598f.
625 Vgl. oben Anm. 541.
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gemein apostolisch begründbaren Kollegialität aller Bischöfe, insbesondere aber
gegenüber seinen Amtsbrüdern an anderen Petrus-Patrozinien, aufgegangen.

Was nunden zweiten Punkt, dasVerhältnis vonUrkundeundWeihenotizen,
betrifft, so ließ sich dasMindener Petrus-Patrozinium in der Liturgie keineswegs
in gleicher Weise auf die eigene Bischofskriche beschränken wie in Urkunden.
Wegen wohl wenig spektakulärer Reliquien hatte man ja schon 952 den Apos-
telfürsten unerwähnt gelassen. Der 1064 und 1071 bereits vorliegende, nach-
weislich bereits aus dem früheren 11. Jahrhundert stammende Petrischrein ent-
hielt zwar Reliquien, allerdings aus Rom – und mehr noch: ganz offensichtlich
Partikel von eben jenen Apostelhäuptern, die in der päpstlichen Kapelle ver-
wahrt wurden. Nur diese waren nach der Einzementierung der Gräber auf dem
Vatikan und an der Via Appia noch zugänglich. Als die Reliquien erworben
wurden, standen diese noch für das gute Verhältnis zwischen Heinrich III. und
dem Papsttum. Nun aber, 1071, hatten die Päpste sie längst in ihre Siegel über-
nommen, Gregor VII. sogar in einer Form, wie sie bereits auf dem Petrischrein
selbst in Erscheinung tritt.626 Es war also im besonderen Interesse Egilberts, die
deutlichen Petrus-Bezüge seiner Urkunden in der Weiheliturgie seiner eigenen
Kirche nicht zu sehr in denVordergrund zu rücken. Gleichwohl hielt er an Petrus
als Patron fest. Dies war vor allem deshalb problemlos möglich, weil der
Hauptaltar allen erhaltenen Quellen zufolge durchgehend dem Apostelfürsten
vorbehalten blieb.627 Petrus blieb sein Patron, ohne ihn mit Amtsbrüdern teilen
oder in seiner Exklusivität an das Papsttum abtreten zu müssen.

Gorgonius begegnet ebenfalls, jedoch nur an zweiter Stelle. In Egilberts
Urkunde etwa, die das Mindener Bischofsamt zu einem gleichsam päpstlich-
petrinischen überhöht, erscheint Gorgonius, jedoch ohne als Patron bezeichnet
zu werden. Wie schon in der Gründungsurkunde Bischof Brunos, kommt diese
Funktion auch bei seinem Amtsnachfolger Egilbert allein Petrus zu:

ad laudem et honorem domini nostri Jesu Christi sanctique Petri patroni
nostri et sancti Gorgonii martiris, et speciali sancti MAVRITII sociorumque
suorum commendatam priuilegio […].628

Es wäre aber übereilt, die Bedeutung des Gorgonius für Minden in dieser
Zeit gering zu schätzen. Obwohl Mauritius, der Hauptpatron der vom Bischof
privilegierten Kirche, Märtyrer wie Gorgonius war und sich sogar noch einer
weitaus größeren, im gesamten Reich verbreiteten Prominenz erfreuen konnte,
wirdGorgonius noch vor diesemgenannt, gleich nach Petrus. Es scheint hier also
ein unausgesprochenes, wie die Reliquien kryptisch verborgenes, nach dem
angeblichen Brand von 1062 vielleicht sogar buchstäblich verschüttetes Neben-
patrozinium vorzuliegen. Erst unter Bischof Sigward (1120–1140), nach der
Beilegung des Investiturstreits, erscheinen dann beide Heilige als gleichberech-
tigte, nun im Plural stehende Patrone:

626 Vgl. dazu ausführlich unten Kapitel III.2a.
627 Vgl. oben Anm. 598f. und unten Anm. 957–962.
628 ERHARD (Hg.), Codex diplomaticus, Nr. 148, S. 115 f, hier S. 116. Zum ähnlich lautenden Text in

Brunos Urkunde vgl. oben Anm. 608.
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hęc inquam uniuersa ęcclesię Mindensi eiusque patronis beato Petro aposto-
lorum principi sanctoque Gorgonio precioso martyri […] perpetuo iure pos-
sidenda tradidi.629

In Übereinstimmung mit den Inschriften fehlen Hinweise auf die Trinität
und eine etwaige Stellvertreterschaft Petri – ein Beispiel, das Schule machen
sollte: Sigwards Nachfolger setzten den Akzent fortan auf Petrus und bezogen
später die Trinität allenfalls zusätzlich mit ein.630 Gorgonius wurde seit dem
12. Jahrhundert wieder größere Aufmerksamkeit zuteil. Angeblich soll kein
Geringerer als Heinrich der Löwe der Kathedrale anlässlich seiner Hochzeit im
Jahre 1168 einen Arm des Heiligen geschenkt haben.631 Gesichert ist nur, dass er
zusammen mit seiner Frau Mechthild den Dommit einer Pfründe, einem Hof in
Lothen, dotierte.632 Dem Domnekrolog zufolge stammte die Reliquie von einem
gewissen dux Henricus, der am 28. April verstarb. Ursprünglich war damit also
nicht Heinrich der Löwe, sondern sein gleichnamiger Sohn, Heinrich der Lange,
gemeint, da dieser am angebenen Tag, dem 28. April, des Jahres 1227 ver-
schied.633 Dem Stifter stand hier möglicherweise durchaus die Eheschließung
seiner Eltern in Minden vor Augen. Der jüngere Mindener Chronist, Heinrich
Tribbe, spricht dann aber im 15. Jahrhundert sogar ausdrücklich von Hinricus
Leo.634 Gorgonius war folglich spätestens seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert
kein regional isolierter Patron des Mindener Domes mehr. Vielmehr erinnerten
seine bedeutende Reliquie und der Nekrologeintrag inMinden an diesen letzten
Herzog ganz Sachsens und mächtigen Reichsfürsten sowie seine weiterhin ein-
flussreiche Familie. Zugleich unterstützten die Welfen in Minden mit dem hei-
ligen Gorgonius eine regionale Identifikationsfigur, die sie ungeachtet ihres ei-
genen Reliquienschatzes in Braunschweig635 dauerhaft mit dem Mindener Bi-
schofssitz verband. Hatten die Kaiser- und Königsurkunden des 10. und
11. Jahrhunderts allein Petrus als den Patron der Mindener Kirche bezeichnet,636

629 ERHARD (Hg.), Codex diplomaticus, Nr. 189, S. 148 f., hier S. 148.
630 Vgl. z.B. HOOGEWEG,WestfälischesUrkundenbuch. Fortsetzung,Nr. 2, S. 1 f. (Urkunde Thietmars

vonMinden, d.h. des hl. Dietmar von Stromberg, 1185–1206), hier S. 2, v.a. die Formulierungen
patronos beatum scilicet Petrum apostolorum principem et sanctum Gorgonium martirem […] und
auctoritate sancte trinitatis et beati Petri apostoli ac nostra.

631 Vgl. ERHARD (Hg.), Regesta Historiae Westfaliae, Nr. 1931, S. 47. Die gesamte Sekundärliteratur
scheint diese Quelle vor Augen gehabt zu haben.

632 Vgl. ebd. und LÖFFLER (Hg.), Hermann von Lerbeck, Catalogus, S. 53 mit Anm. 7.
633 LÖFFLER (Hg.), Hermann von Lerbeck, Catalogus, S. 50 Anm. 5 mit Verweis auf Leibniz, Origines

Guelficae 3, 231; RASCHE (Hg.), Necrologien, S. 111: Eodem die dux Henricus de Bruneswk obiit, qui
dedit brachium sancti Gorgonii martiris.Zumhier genannten ältesten SohnHeinrichs des Löwen s.
auch RASCHE, ebd. S. 113mitAnm. 176. Die chronikalischeAngabeHermanns vonLerbeck findet
sich zur Amtszeit Bischof Sigwards (1120–1140) und ist wohl deshalb in jüngeren Darstellung
über Heinrich den Löwen vielfach unbeachtet geblieben.

634 LÖFFLER (Hg.), Hermann von Lerbeck, Catalogus, S. 150 mit Anm. 2
635 Noch Leibniz und Molanus widmeten sich, nunmehr mit dem Impetus des aufklärerischen

Historikers, dem Braunschweiger Reliquienschatz. S. dazu unten Kapitel V.2d.
636 S. dazu bereits JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 47 f., der auf die Bischofsdiplome allerdings

nicht näher eingeht.
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so wurde der mächtige herzogliche Landesherr mit Blick auf den Patron kom-
memoriert, der noch über Heinrichs Entmachtung im Jahre 1180 hinaus in
Minden verehrt wurde. Die Reliquienstiftung sicherte die Erinnerung über eine
still gebetete Erwähnung im Messritus hinaus und mag sogar Gegenstand
mancher an die gesamte Mindener Kirchengemeinde gerichteter Predigt gewe-
sen sein.

Zur Selbstdarstellung bezogen sich die Bischöfe nach Egilbert jedoch weder
auf Petrus noch aufGorgonius. Seit dem Investiturstreit setzten sie dazuweniger
auf ihren Kathedralpatron als auf die selbst tragende Kathedra. Bereits die Siegel
Sigwards, der im Urkundentext beide Patrone in der skizzierten Weise neben-
einander setzt, zeigen auf dem angehängten Beglaubigungsmittel ihn, den Bi-
schof selbst, auf dem Faldistorium sitzend.637 In ihrer landesherrlichen Bedeu-
tung aus den kaiserlich-päpstlichen Konflikten gestärkt hervorgegangen, griffen
die Oberhirten in Minden wie im gesamten Reich auf die Typologie der Kö-
nigssiegel zurück, die den Herrscher auf dem Thronsessel zeigt.638 Ungeachtet
dieser allgemein verbreiteten zeitgenössischen Siegelgestalt hatte Sigward sehr
wohl auch einen persönlichen Bezug zum Patron Petrus, wie am Bildprogramm
der für seine Grablege konzipierten Kirche in Idensen deutlich wird.639 Auf Bi-
schofssiegeln treten aber erst im späteren Mittelalter Petrus und seine Schlüssel
hinzu.640

Das erneute Auftreten des Hauptpatrons oder seiner Attribute in der epi-
skopalen Sphragistik des Spätmittelalters rührt aber gerade nicht vom lokal
überhöhten Amtsverständnis eines Egilbert her. Nicht der jeweilige Bischof als
einzelne Person, sondern eine personenübergreifende Korporation begriff sich
als Verkörperung des Patrons: das Domkapitel.641 In Minden begegnet dieses als
Congregatio sancti Petri in liturgischen Handschriften des frühen 11. Jahrhun-
derts.642 Spätestens seit 1220 führt das Kapitel den Patron auch im Siegel,643 ab
1227 dann – analog zur Sanctio in den bischöflichen Urkunden – zusammen mit
dem nun eindeutigen Nebenpatron Gorgonius.644 In eben dieser Weise zeigen
auch die Siegel von 1271, 1308 und 1377 die beiden Heiligen.645 Hierher über-
nahmder Leiter diesesGremiums, derDompropst, dasMotiv – sei es in Formdes

637 Vgl. TUMBÜLT,Westfälische Siegel, Bd. 2, Abt. 1, Tafel IV,Nr. 5 (Siegel Bischof Siegwards von 1124).
638 ZudiesemDarstellungstyp allgemein s. GROTEN, DasAufkommender bischöflichen Thronsiegel.
639 Vgl. GÜNTHER, Sigwardskirche in Idensen (Lit.). Delia Kottmann, kunsthistorische Kollegin im

DFG-Netzwerk „ZeitenWelten“ sei für ihren Hinweis und zahlreiche eigene Aufnahmen herz-
lich gedankt.

640 Vgl. TUMBÜLT, Westfälische Siegel, Bischöfe, Tafel 58, Nr. 4, Tafel 60, Nr. 12, Tafel 62, Nr. 5 f. und
Nr. 15, Tafel 63, Nr. 6 und Tafel 64, Nr. 3.

641 PHILIPPI, Westfälische Siegel, Band 2, Abt. 1, S. 5 (mit Verweis auf Tafel IV, 7 in Anm. 6): „Die
älteren Siegel der Capitel enthalten inWestfalen, wie auch sonst, das Bild des Schutzheiligenmit
einfacher Hinzufügung seines Namens.“ Zu den Siegeln der sächsichen Bistümer Paderborn,
Hildesheim, Halberstadt und Verden s. nun die preisgekrönte Dissertation von Isabelle GUER-

REAU, Klerikersiegel.
642 BUTZMANN, Die Missa Illyrica, S. 36; s. dazu obe Kapitel I.3.
643 Vgl. dazu Ilgen, Westfälische Siegel, Bd. 3, Tafel 4, Nr. 7 und Tafel 101, Nr. 1.
644 Vgl. ebd. Nr. 2.
645 Vgl. ebd. Nr. 3 f. (von 1271); Tafel 122 Nr. 1303 (von 1308) und Tafel 101 Nr. 4 (von 1377).
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Devotionssiegels, das ihn kniend vor dem hoch verehrten Gorgonius zeigt, sei es
mit halbfigürlichem Petrus, der hier ähnlich wie auf dem Petrischrein und den
Siegeln Papst Gregors VII. zu sehen ist.646 Diese Siegel scheinen dann auch die
entsprechenden Bischofssiegel beeinflusst zu haben, jedenfalls gehen sie ihnen
zeitlich voraus.

Zu diesen Zeitpunkt war der Mindener Oberhirte schon längst nicht mehr
Herr seiner Bischofsstadt. Ein anderes, wiederum korporatives Gremiumwar an
seine Stelle getreten: der Stadtrat. Die Kommune hatte spätestens 1231, also noch
vor dem Bischof und sogar vor dem Dompropst, den heiligen Petrus in ihr
Wappen übernommen.647 Neben dem Motiv selbst übernahm es aber sogar die
typisch geistliche, an die Mandorla Christi gemahnende spitzovale Form. Wie
bereits skizziert, zeigte sich darin keineswegs, wie in der einschlägigen For-
schung behauptet, bischöflicher Einfluss.648 Vielmehr emanzipierten sich die
städtischen Kommunen mit diesem Siegel in Bild und Form von den rein
geistlichen Domkapiteln und ihrem ehemaligen gemeinsamen Stadtherrn, dem
Bischof. Hatte dieser sich mit seinem Siegel an der Person des Monarchen ori-
entiert, so nahmen sich die Bürgerschaften die Korporation des Kapitels zum
Vorbild – ein Wahlgremium wie sie selbst, in dessen Anfängen auch deutliche
personelle Schnittmengen zur geistlichen Körperschaft der Kathedrale bestan-
den.

Die Schlüssel Petri begegnen daher neben dem auf Köln oder den Kaiser
deutenden Kreuz649 schon früh als eigenständige lokale Hoheitszeichen auf
Mindener Münzen.650Analog zu den Siegeln geht seit dem 13. Jahrhundert auch
der Bischof dazu über, sich mit diesen petrinischen Attributen abzubilden651 –
obgleich oder gerade weil in dieser Zeit sein städtischer Einfluss im Schwinden
begriffen war.652 Sobald die Kommune in der Stadt das alleinige Sagen hatte,
prägte allein Petrus das Bild:MitHeiligenschein und zwei gekreuzten Schlüsseln
zeigen ihnMünzen von 1375 bis etwa 1530.653Ungeachtet der Reformation zieren
in Minden – wie in Bremen der einfache Schlüssel – die doppelten, gekreuzten
Petersschlüssel das heutige Stadtwappen.

646 Vgl. ebd. Tafel 131, Nr. 8, Tafel 133, Nr. 9 f. und Tafel 133, Nr. 10.
647 SCHULTE, Macht auf Zeit, S. 66–68 mit Abb. 5, ferner S. 69–71 mit Abb. 6 (Lit.). Zur späteren

Entwicklung zwischen Bischof und Bürgern s. KRUPPA, Emanzipation vom Bischof, vor allem 78
mit Abb. des Stadtsiegels von 1271. Zu Stiftsvögten und Bürgerschaft s. BIERMANN, Der Weser-
raum, pass., v.a. S. 451–456.

648 So SCHULTE, Macht auf Zeit, S. 66–71.
649 Vgl. STANGE, Geld- und Münzgeschichte des Bistums Minden, S. 17–35. Das hier abgebildete

Kreuz auf doppelseitigen Denaren der hier einschlägigen Zeit bis etwa 1100 war wohl nicht
Mindener oder Kölner, sondern eher kaiserlicher Herkunft.

650 Vgl. STANGE, Geld- und Münzgeschichte, S. 15 f. und Nr. 42, S. 65 (Rückseite mit Schlüsseln).
651 Vgl. ebd. Nr. 29–33, S. 50–53 (Konrad I., 1209–1236 ?).
652 Vgl. KRUPPA, Emanzipation vom Bischof.
653 Vgl. STANGE, Geld- und Münzgeschichte, Nr. 43–82, S. 66–79.
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c) Osnabrück

Petrus gilt in Osnabrück sämtlichen einschlägigen Diplomen zufolge als zen-
traler Dom- und Bistumspatron.654Die Urkundenfälschungen Bennos II. aus den
Jahren 1077–1079, angeblich 803 und 804 von Karl dem Großen ausgestellt,
mögen hier als unzureichende Nachweise erscheinen. Doch nicht Petrus ist hier
das Problem, sondern die Nebenpatrone Crispin und Crispinian: Um den An-
spruch einer frühen Bischofsgründung mit besonderen, im 11. Jahrhundert
strittigen Rechten auf den Zehnten zu untermauern, ließ Bischof Benno II. die
Reliquien der zu seiner Zeit in Osnbrück besonders verehrten Heiligen Crispin
und Crispinian zumGründungsgeschenk Karls des Großen werden.655Auffällig
ist dabei zudem, dass ihre Namen gleich nach dem des Apostelfürsten erschei-
nen undwie bei der Bremer Fälschung auch hier der Gründerbischof Wiho nicht
unberücksichtigt bleibt. So heißt es in dem auf den 19. Dezember 803 datierten
Diplom:

donamus ad basilicam sancti Petri principis apostolorum et sanctorum
martirum Crispini et Crispiniani, quam nos construximus in loco Osna-
brugki et corpora illorum illuc transtulimus, ubi praeest vir venerabilis Vuiho
episcopus.656

Im angeblichen Diplom vom 19. Dezember 804, das die Gründung des Ca-
rolinum als einer bischöflichen Schule für Latein und – für diese frühe Zeit
äußerst fraglich – Griechisch suggeriert, finden sich ganz ähnliche Formulie-
rungen. Es wird aber noch ein zusätzlicher Aspekt hervorgehoben: Die Bischof
Wiho unterstehende Osnabrücker ecclesia des Apostelfürsten Petrus und der
Märtyrer Crispin und Crispinian sei die älteste von ganz Sachsen:

[ecclesia], quam nos primam omnium in Saxonia in honore sancti Petri
principis apostolorum et sanctorum martirum Crispini et Crispiniani con-
struximus.657

Damit sagen diese Urkundenweit mehr über das späte 11. als über das frühe
9. Jahrhundert aus: Crispin und Crispinian sind geradezu gleichberechtigte
Nebenpatrone geworden und Gründerbischof Wiho erhält ein –womöglich am
Bremer Vorbild Willehad orientiertes – eigenes Gedenken, da es sich angeblich
um den ersten Bischof ganz Sachsens handelt.

Generelle Glaubwürdigkeit dürfen hingegen echte Bischofsurkunden be-
anspruchen, in denen es um andere Rechtsinhalte geht. In einigen dieser Ur-
kunden begegnet Petrus explizit als Rechtssubjekt der Kathedralkirche. So er-

654 S. zusammenfassend STREICH, Klöster, Stifte und Kommenden, S. 106 f.
655 Vgl. MGH D KdGr †271 und †273, die Petrus als Patron bezeichnen und zugleich das Grün-

dungsgeschenk der Reliquien von Crispin und Crispinian erwähnen; s. dazu VOGTHERR, Die
Osnabrücker Kaiserurkunden, S. 124–131 und ausführlich unten Kapitel III.3b. Zur Stadttopo-
graphie s. HIRSCHMANN, Die Anfänge des Städtewesens, S. 754–768 (Lit.).

656 MGH D KdGr †271, S. 401, Z. 37–39.
657 MGH D KdGr †273, S. 404, Z. 42 f.
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folgte etwa um die Mitte des 11. Jahrhunderts eine Stiftung an die Person des
heiligen Petrus zugunsten der Kirche von Osnabrück: ad Osnabruggensem aec-
clesiam sancto Petro apostolo.658 Im Unterschied dazu erscheint beispielsweise der
heilige Clemens, seines Zeichens Patron von Bischof Bennos II. Hauskloster
Iburg, nur als dessen attibutiver Namengeber im Genitiv: ad ecclesiam sancti
Clementis in Yburg.Es geht nicht umden heiligenClemens selbst, sondern umdie
Clemenskirche in Iburg.659

Keiner der Osnabrücker Bischöfe ging so weit wie Egilbert vonMinden, sich
in der Sanctio papstgleich als Stellvertreter Petri zu bezeichnen. Gleichwohl
mangelte es einer Persönlichkeit wie Benno II., der bei seinem Einsatz für die
Rechte des Bistums und das Alter seiner Nebenpatrone Crispin und Crispinian
auch vor Urkundenfälschung nicht zurückschreckte, keineswegs an Selbstbe-
wusstsein. In einer dispositiven Formulierung der 1080er Jahre verzichtet er auf
Petrus: die Übergabe sei gleichermaßen der Kirche von Osnabrück und ihm
selbst zuteil geworden – insimul Osnabruggensi ęcclesię et mihi Bennoni ejusdem
sedis episcopo in proprietatis usum donavit et tradidit.660Vergleichbar der erwähnten
kryptischen Mindener Weihenotiz, in der beide Hauptpatrone fehlen, wird die
Nennung des heiligen Petrus auch hier nicht für notwendig erachtet. Mögli-
cherweise wollte der Bischof eine direkte Gegenüberstellung Petri und seiner
Person vermeiden (Petro et mihi Bennoni) – in dieser Hinsicht also ganz anders als
der Mindener selbsternannte „Stellvertreter Petri“. Auf seinen eigenen Namen
indes zu verzichten, war er nicht bereit. Eigentümlich wirkt auch eine Intitulatio
seines streng kaisertreuen Nachfolgers Wido vom 24. Februar 1096: Ego Wido
episcopus sanctę et Dei (!) Osnabruggensis ęcclesię.661 Das von der kaiserlichen
Kanzlei beanspruchte Gottesgnadentum mag hier als Formulierungsabsicht im
Hintergrund gestanden haben (Dei gratia), stellt hier aber einen unmittelbaren
Bezug zur bischöflichen Ortskirche her, die – wie es Wido in seiner besagten
Streitschrift fordert662 – von der petrinischenMetropolitankirche in Köln und der
Papstkirche in Rom unabhängig agiert.

Setzten die Bischöfe vonMinden und Osnabrück sich also vom Papsttum ab
oder betrachteten sich als geradezu papstgleich, so verkehrte das Papsttum auf
Augenhöhe nur mit dem Kölner Metropoliten. Bei seiner Forderung zur Beile-
gung des Osnabrücker Zehntstreits appellierte Gregor VII. an Anno von Köln, er
möge die Einhaltung des Zölibats in seiner Diözese und ebenso auch in den
Suffraganbistümern (darunter unausgesprochen neben den anderen Bistümern
auch die der Petrus-KathedralenMinden undOsnabrück) durchsetzen, mit dem
Verweis auf den „gemeinsamen Vater und Herrn Petrus“ (ex parte beati Petri

658 PHILIPPI, Osnabrücker Urkundenbuch, B.1, Nr. 157, S. 138 (1068–70). S. auch ebd. Nr. 189 (S. 163),
Nr. 205 (S. 178), Nr. 212 (S. 184) und Nr. 214 (S. 186).

659 PHILIPPI, Osnabrücker Urkundenbuch, Bd. 1, Nr. 171, S. 146. S. dazu ausführlich unten Kapitel
IV.3b.

660 PHILIPPI, Osnabrücker Urkundenbuch, Bd. 1, Nr. 190, S. 164.
661 PHILIPPI, Osnabrücker Urkundenbuch, Bd. 1, Nr. 212, S. 184 f., hier S. 184.
662 S. oben Kapitel I.11.
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communis patris et domini).663 Auch das Osnabrücker Domkapitel führte von Al-
ters her eine Halbfigur des heiligen Petrus im Siegel.664

Wie Gorgonius in Minden so bilden in Osnbrück Crispin und Crispinian
wichtige Nebenpatrone. Von herausragender Bedeutung ist dabei ebenfalls Karl
der Große, der die Reliquien dieser beiden Heiligen den Fälschungen Bennos II.
zufolge gestiftet haben soll.665Dies gilt sowohl für das Selbstverständnis als auch
die Fremdwahrnehmung. Kaiser Heinrich IV. spricht – wiederum in einer Dis-
positio – 1077 mit audrücklichem Bezug auf die Tradition und auch Versündi-
gungen seiner Amtsvorgänger von den besonders wertvollenMärtyrern Crispin
und Crispinian sowie von der herausragenden Verehrung des Bistumsgründers
Karls des Großen in Osnabrück.666

Wegen eines schweren Dombrandes im Jahre 1100 wurden die angeblich
einst von Karl dem Großen als Gründungsgeschenk gereichten Reliquien dann
aus dem Hauptaltar ins Kloster Iburg überführt und 1106 in die restaurierte
Kathedrale zurückgegeben – wie eine Urkunde von 1110 bezeugt.667 Noch im
Jahre 1218wurde der neueHochaltar bewusst am 20. Juni geweiht –demTag der
heiligen Regina, der bereits den ältesten Osnabrücker Nekrologen mit dem
Translationstag von Crispin und Crispinian verbunden ist.668

d) Naumburg-Zeitz

Ein Petrus-Patrozinium für die Kathedrale von Zeitz ist urkundlich ab 976 ge-
sichert.669Wahrscheinlich ging dieses bereits bei derGründungdes BistumsZeitz
im Jahre 968 von der Zeitzer Kirche auf die neue Kathedrale und damit auf das

663 PHILIPPI, Osnabrücker Urkundenbuch, Bd. 1, Nr. 172, S. 147 f., hier S. 147: Praeterea sollicitudinem
tuam ex parte Petri communis patris et domini instanter admonemus: ut non solum ecclesiae tuae diocesi,
sed etiam in omnibus suffraganeorum tuorum parochiis presbyteros, diaconos et subdiaconos admoni-
tionibus tuis caste vivere facias. Vgl. JAFFÉ, Monumenta Gregoriana (Bibl. II) S. 137; JL Regg.
Pontt. 4898 (3657)

664 Vgl. FÜNGLING, Die ältesten Korporationssiegel Westfalens, S. 42 f.
665 S. oben Anm. 655.
666 PHILIPPI, Osnabrücker Urkundenbuch, Bd. 1, Nr. 182, S. 153–155, hier S. 155 (die Urkunde ist auf

den 30. Dezember 1077 datiert); vgl. Nr. 185, S. 159–161, hier S. 161 (die Urkunde ist auf den
30. März 1079 datiert). S. dazu ausführlich unten Kapitel IV.3a.

667 PHILIPPI, Osnabrücker Urkundenbuch, Bd. 1, Nr. 225, S. 192 f.; s. dazu ausführlich unten Anm.
1193.

668 KRAIENHORST, Die Heiligen des Osnabrücker Reginenschreins, S. 98 mit Anm. 17 gibt als terminus
ante quemdas Jahr 981 an. Vgl. auch POPP, Der Schatz derKanonissen, S. 84–88. S. zu dieser Frage
ausführlich unten Kapitel IV.3c.

669 Vgl. DO.II. Nr. 139; Dob. 1 Nr. 485; WIESSNER, Bistum Naumburg, S. 110. Zu Zeitz s. ferner ANTZ,
Zeitz –Dom, sowieOTTO/RITTIG (Hgg.), Beiträge zur Baugeschichte, undTRIMPERT/FRÖHLICH (Hgg.),
Die archäologischen Ausgrabungen. S. auch KUNDE, Der Naumburger Dom, und zu Zeitz DERS./
JOHN, Schatzhaus der Überlieferung, sowie ANTZ, Zeitz – Dom St. Peter und Paul. Zur Stadtto-
pographie s. HIRSCHMANN, Die Anfänge des Städtewesens, S. 956–963 (Naumburg) und S. 999–
1001 (Zeitz).
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gesamte Bistumüber.670Erst danach scheint Paulus hinzugetreten zu sein. Bei der
vom Papst genehmigten Verlegung des Bischofssitzes nach Naumburg im Jahre
1028 sind dann dort beide Apostelfürsten als Patrone der neuen Domkirche
übernommen und somit für das Bistum beibehalten worden.671Denkbar ist aber
auch, dass das Doppelpatrozinium erst im Rahmen dieser Verlegung aufkam.672

In der Tat bilden die päpstlichen Urkunden zur Verlegung des Bistums die äl-
testen Quellenbelege eines Patroziniums mit beiden Apostelfürsten.673 Höchst-
wahrscheinlich steht hier folglich die neue Bedeutung der päpstlichenKapelle im
Hintergrund,674 zu der verschiedene Kaiser und Reichsbischöfe seit Heinrich II.
enge Kontakte pflegten und die sie durch ihre eigenen entsprechenden Kapellen
nachhaltig prägten.675 Die Verlegung des Bistums erfolgte jedoch noch im Ein-
vernehmen mit dem Kaiser: Treten die deutschen Könige seit Heinrich II. in den
Papsturkunden gemeinhin nicht mehr als Intervenienten auf, so konnte die
Verlagerung des Bistums anscheinend nur aufgrund der Zustimmung Kaiser
Konrads II. erfolgen.676DieWahl des Doppelpatroziniumswies nach Rom, stand
aber in frühsalischer Zeit, ähnlich wie bei den karolingischen und ottonischen
Gründungen, noch nicht im Spannungsverhältnis von Regnum und Sacerdoti-
um. Weitere Patrozinien innerhalb der Naumburger Kathedrale sind für das 11.
und frühe 12. Jahrhundert nur schwer nachweisbar. Bereits auf die Bistums-
gründung im Jahr 1028 könnte das Marienpatrozinium des Westchores zu-
rückzuführen sein, da es sich um die Patronin der Salier und des Speyerer Do-
mes, ihrer Grablege, handelte.677 Für die doppelchörige Anlage des heutigen, ab
1213 begonnenen Domes werden traditionell drei verschiedene Erklärungsvor-
schläge unterbreitet: erstens der salisch-marianische Einfluss Konrads II. schon
im Jahre 1028, zweitens die Unterscheidung eines Bereichs der Stifter (fundatores)
im Westen von dem des aus Zeitz umgezogenen Bischofs und des Kapitelkapi-

670 So jedenfallsWIESSNER, BistumNaumburg, S. 40 und S. 110.GRAF, Peterskirchen in Sachsen, S. 142,
geht davon aus, das ursprüngliche Petrus-Patrozinium in Zeitz habe sich durch die Verlegung
des Bischofssitzes im Jahre 1028 nach Zeitz zum Doppelpatrozinium Petrus und Paulus ge-
wandelt. Zur Verlegung selbst s. zuletzt KUNDE, Papst Gregor IX. transsumiert eine Papyrusur-
kunde, sowie COTTIN/DOUBLIER, Beglaubigung von gefälschten Urkunden; TEBRUCK, Adlige Herr-
schaft und höfische Kultur, S. 651–653 mit Abb. 7 f.

671 Vgl. die Angaben bei WIESSNER, Bistum Naumburg, S. 47 (zur Verlegung der Kathdrale) und
S. 110 (zum Patrozinium).

672 GRAF, Peterskirchen in Sachsen, S. 142.
673 Vgl. Urkundenbuch des Hochstiftes Naumburg, Nr. 7, Nr. 13; vgl. GRAF, Peterskirchen in Sach-

sen, ebd.; KUNDE, Papst Gregor IX. transsumiert eine Papyrusurkunde.
674 Vgl. hierzu ELZE, Die päpstliche Kapelle. HAIDER, Zu denAnfängen der päpstlichenKapelle, traut

bereits den Tuskulanerpäpsten die entscheidenden Schritte zu. S. dazu ausführlich oben Kapitel
I.7.

675 Vgl. oben Kapitel I.7 und I.8 sowie mit vergleichbaren Einzelbeispielen BÖLLING, Petrus in Min-
den, Paulus in Münster.

676 Vgl. JOHRENDT, Papsttum und Landeskirchen, S. 47 f. mit Anm. 101.
677 Vgl. ODENTHAL, Gottesdienst und Memoria im Naumburger Dom, S. 71 mit Anm. 55. Zu den

weiteren spätmittelalterlichen Altarpatrozinien imDom s. die außerordentlich hilfreichen, nach
Art der schematischenDarstellungenClemens Koschs gestalteten Pläne ebd. S. 68 f.mit Legende
auf S. 70.
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tels im Osten, drittens schließlich die Orientierung an Alt-St. Peter.678 Denkbar
wäre außerdem eine Orientierung am Beispiel der Kathedralen Bremens oder –
in Umkehrung der Patrozinien von West- und Ostchor – Kölns.679

Neben Petrus und Paulus waren auch eine Reihe weiterer Heiliger für die
Stadt und das Bistum bedeutsam, seit BischofWalram (1091–1111) insbesondere
der heilige Leonhard.680Dieser und andereHeilige samt ihrer Reliquien bedürfen
jedoch einer näheren liturgiegeschichtlichen Betrachtung, auf die an späterer
Stelle eingegangen werden soll.681

2. Kirchen, Stifte, Kapellen, Oratorien und Altäre in
den einzelnen Diözesen

Weitaus schwieriger als bei den Bischofssitzen stellt sich die Patrozinienfrage im
Niederkirchenwesen dar – aus zwei Gründen: Zum einen erlaubt die meist un-
gleich dürftigere Quellenlage keine so intimen Einblicke wie bei den Kathedra-
len, zum anderen ist die tatsächliche Relevanz dieser weniger bedeutenden Pe-
trus-Patrozinien für das Verhältnis von Regnumund Sacerdotiumnicht in jedem
Einzelfall gleichermaßen offensichtlich. Es mangelt, abgesehen von Klöstern wie
Abdinghof682, nicht nur an eigenständiger Historiographie, Hagiographie und
Liturgie. Bereits der bloße Nachweis des Patrons gestaltet sich als methodisch
problematisches Unterfangen. Sphragistische und numismatische Patrozinien-
nachweise sind ausschließlich auf Bistumsebenemöglich.Heraldik findet sich im
Niederkirchenwesen kaum und ist, wo vorhanden, in der Regel durch eigen-
ständige dynastische Tradionen geprägt. Allenfalls diplomatische und einzelne
epigraphische Quellen sind überliefert. Gleichwohl sind alle nur denkbaren
Petrus-Patrozinien zu eruieren und näher zu erforschen – sei es als ortsgebun-
dener Widerhall bischöflicher Maßgaben in den Auseinandersetzungen zwi-
schen Regnum und Sacerdotium, sei es als partiell eigenständiger Nachweis der
allgemeinen oder spezifischen Beliebtheit des Heiligen. Als Grundlage für die
hier zu verhandelnden Nachweise dienen die einschlägigen patrozinienkundli-
chen Vorarbeiten der Historiker Peter Ilisch, Christoph Kösters, Hans-Walter
Krumwiede, Gerhard Streich und Gerhard Graf.

In der Erzdiözese Köln war Petrus als Patron der Metropolitankirche
gleichsam omnipräsent, wenngleich nicht in demselben Maße wie bei den Ka-

678 Ebd. S. S. 71 mit Anm. 55, S. 71 f. mit Anm. 59 und S. 76 mit Anm. 96.
679 Vgl. oben Anm. 508–518.
680 EinenÜberblick über die mittelalterlichen Patrozinien innerhalb der Stadt bietet TEBRUCK, Adlige

Herrschaft und höfische Kultur, S. 646, Abb.5.
681 S. unten Kapitel III.4a.
682 ZuKlosterAbdinghof s. ausführlich untenKapitelV.2c, ferner III.1bund c.Die vonPaul Scheffer-

Boichorst in einem Rekonstruktionsversuch herausgegebenen so genannten „Paderborner An-
nalen“ sind den Forschungen Franz Schmales zufolge allerdings nicht in Paderborn entstanden,
sondern im Kloster Corvey.
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thedralen der Kirchenprovinz.683 Nachweisbar ist er etwa in Brilon (Petrus und
Andreas), Geseke, Hohensyburg, Hüsten, Kirchhundem, Meschede-Löttma-
ringhausen, Mündelheim-Huckingen, Recklinghausen, Scheidingen, Soest,
Stockum, Waltrop (unter Einfluss der Abtei Deutz), Werden, Syburg und
Wormbach.684 In der ebenso Petrus unterstehenden, zur Kölner Kirchenprovinz
gehörenden Diözese Minden waren dem Bistumspatron ähnlich viele Kirchen
und Klöster oder darin befindliche Kapellen und Altäre geweiht: Bisperode,
Bornum, Büren, Deckbergen, Flegessen. Halle, Hehlen, Hemeringen, Her-
mannsburg, Hohenrode (Petrus und Andreas), Idensen, die Grablege Bischof
Sigwards, Kirchohsen, Krückeberg, Möllenbeck,685 Wunstorf686 und – nicht ge-
sichert – Linden sowie Münder. Im Bistum Osnbarück sind Brochterbeck, Her-
zebrock und Cappeln zu nennen. Für Bokeloh gilt ein Petrus-Patrozinium um
919 als gesichert, doch wurde dieses 1037 erweitert, womöglich sogar verdrängt
durch ein wohl aus Corvey übernommenes Veitspatrozinium. Für die Erzdi-
özese Hamburg-Bremen kommt nur Beverstedt in Frage, das für die Salierzeit
noch nicht als gesichert gelten kann.687

In den Diözesen ohne Petrus-Patrozinium ist der Apostelfürst auch auf der
Ebene der Klöster, Gemeinden, Kapellen und Altäre weit weniger vertreten. In
der dem Apostel Paulus unterstehenden Diözese Münster begegnet er vor allem
in der Stadt, so im Paulusdom, imMauritzstift und insbesondere imMarienstift,

683 Dass der Kathedralpatron in der Regel auch Bistumspatron war und in der entsprechenden
Diözese besondere Verbreitung fand, ist ein häufig anzutreffendes Phänomen. Vgl. etwa FLA-
CHENECKER, Patrozinienforschung in Deutschland, S. 147 f. mit Anm. 10, der als Beispiele für
Bischofssitze und Klöster Aquileia (Markus), Niederaltaich (Mauritius), Salzburg (Rupert),
Passau (Stephan), Eichstätt (Willibald) und Würzburg (Kilian) anführt.

684 Vgl. hierzu und zum Folgenden ILISCH/KÖSTERS (Bearb.), Die Patrozinien Westfalens, pass. Im
Diplomatischen Apparat der Universität Göttingen findet sich unter der Signatur III, 2 ein
mittelalterliches, freilich nichtmehr salierzeitliches großes rundes grünes Soester Siegel an grün-
rot seidener Schnur, das den heiligen Petrus thronend mit Schlüssel in der Rechten und einem
Modell seiner Soester Peterskirche in der Linken zeigt. Die Umschrift lautet Sigillum Sancti Petri
in Susatio Angrorum oppido. Es handelt sich offenbar um das Soester Stadtsiegel („Großes Pe-
trussiegel“) von 1236 (Erstnachweis), vgl. KRAUTH, Stadtsiegel in Soest und Coesfeld, S. 209 mit
Anm. 2 und Abb. 2 sowie S. 213–217, sowie mit Hinweis auch auf das älterere Siegel der wohl
schon 1140er Jahre S. 209 und 212f. mit Abb. 1; vgl. auch das Dortmunder Pendant von 1268 bei
LUDORFF, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Soest, S. 85, Abb. 1. Bislang unbeachtet
geblieben ist ein weiteres, allerdings schwer beschädigtes Petrus-Siegel des Diplomatischen
Apparats (III, 9) mit einseitig erhaltenem gotischem Strebebogen als architektonischem Element
und zwei schildförmigen Wappen mit mittigem griechischem Kreuz, die auf eine Kölner Pro-
venienz deuten. Zur bereits ottonischen Kölner Pfalz westlich von St. Peter in Soest s. LEIDINGER,
Soest und das Erzstift Köln, S. 564 f., zur kölnischen Prägung Soests um 114 auch DERS., Der
Heerzug Kaiser Heinrichs V., S. 17–21.

685 Zu Möllenbeck s. STREICH, Klöster, Stifte und Kommenden, S. 99.
686 Zum ursprünglichen Petrus-Patrozinium, das später durch Kosmas und Damian verdrängt

wurde, s. STREICH, Klöster, Stifte und Kommenden, S. 132f. sowie bereits Hermann von Lerbeck,
Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 34, Anm. 4.

687 KRUMWIEDE, Die mittelalterlichen Kirchen- und Altarpatrozinien, S. 26.
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der so genannten Liebfrauen- oder Überwasserkirche.688 In St. Mauritz weisen
von Bischof Erpho gestiftete Reliquien imKreuz von 1090 auf denApostelfürsten
hin, ferner ein offenbar von Bischof Friedrich I. (1064–84) eingeführtes Convi-
vium des Stifts am Hochfest Peter und Paul (29. Juni). In der 1040 samt Frau-
enstift errichteten Überwasserkirche, wozu Kaiser Heinrich III. das Weih-
nachtsfest inMünster feierte,689weihte derMünsteraner BischofHermann als der
entscheidende Stifter und Oberhirte im Beisein der ersten Äbtissin, seiner
Schwester Bertheith, persönlich den Westaltar zur Ehre Petri und Pauli sowie
weiterer Heiliger, quorum nomina scripta sunt in caelis.690 Nach einem Brand im
Jahre 1071 heben spätere Weihenotizen zum Westschiff Petrus hervor (1085)691

und ergänzen ihn zusammenmit Paulus nun auch für denHauptaltar (1086) und
den Nonnenchor (1088).692 Im Bistum selbst sind neben Freckenhorst vor allem
Erwähnungen in Billerbeck (1074), Borghorst undCappenberg (1122) zu nennen.
Von Vreden aus gab es später regelmäßig am 29. Juni eine Prozession nach
Ammeloe, doch ist diese für die Salierzeit noch nicht greifbar.693

Noch häufiger als im Bistum Münster war Petrus in der Diözese Paderborn
vertreten, obgleich diese statt Paulus Maria (später Liborius) unterstand und
nicht zur Kölner, sondern zur Mainzer Kirchenprovinz gehörte. In der Stadt
finden sich gleich zwei wichtige Kirchen mit Petrus-Patrozinium: die 1015 als
Marienpatrozinium gegründete, 1031/32 dann jedoch Petrus und Paulus ge-
weihte Benediktinerabtei Abdinghof und das 1036 gegründete Busdorfstift. Der
Dom verwahrte in seiner Krypta, die der Aufnahme des 836 aus Le Mans nach
Paderborn transferierten heiligen Liborius diente, ab dem 11. Jahrhundert Reli-
quien von Kette und Bett des Petrus.694 Hier könnte eine Rolle spielen, dass
Bischof Imad die Gebeine des Liborius 1068 in denWestchor umbettete und dort
einen entsprechenden Altar sowie davor seine eigene Memoria stiftete.695 Im
Bistum sind ebenfalls mehrere Patrozinien verbürgt: Corvey, Iburg bei Driburg
(zuKloster Gehrden), Heepen,Heiden/Lippe, Höxter, Obermarsberg, Scherfede,

688 Ebd. (mit teilweise gegenüber den im Folgenden genannten Quellen abweichenden Jahresan-
gaben). Zum Grundbesitz der Überwasserkirche s. v.a. BALZER, Adel – Kirche – Stiftung, S. 163–
341.

689 Diesen Aufenthalt bezeichnet LEIDINGER, Die Salier undWestfalen, S. 185, zu Recht als einen „der
glanzvollsten Höhepunkte im Verhältnis der Salier zu Westfalen“.

690 Notae Monasterienses, MGH SS 16, S. 439, Z. 15–19.
691 Vgl. ebd. S. 440. Z. 24: et specialiter sancti Petri apostoli.
692 Vgl. ebd. S. 440, Z. 40 und S. 441, Z. 15. Zur Liebfrauenkirche s. auch HIRSCHMANN, Die Anfänge

des Städtewesens, S. 775 f. (Lit.).
693 Über den Liber ordinarius von Vreden hat die Göttinger Studentin Anna Renziehausen jüngst

eine Bachelor-Arbeit verfasst. Zur Billerbecker Weiheinschrift von 1074 s. zuletzt NEUMÜLLERS-
KLAUSER, Schriftentwicklung, S. 48 f.

694 ILISCH/KÖSTERS (Bearb.), Die Patrozinien Westfalens, S. 592; zu Abdinghof s. auch BALZER, Die
Gründung des Klosters Abdinghof, S. 57 und 60. Liborius wurde im 11. Jahrhundert allerdings
auch im Westen des Domes besonders verehrt, eine Tradition, die möglicherweise sogar schon
auf die Translation unter Bischof Badurad (815–636) zurückgeht; vgl. ebd. S. 414. Zum älteren
MarienpatroziniumderAbdinghofkirche s. BALZER, Die Gründung desKlosters Abdinghof, S. 52
mit Anm. 9 f.

695 Vgl. oben Anm. 524.
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Schildesche, Sommersell und – nicht ganz gesichert – Bega und Talle, 696 ebenso
das seit 1011 den Paderborner Bischöfen unterstehende hessische Kloster Hel-
marshausen.697

In Stadt und Bistum Hildesheim, das ebenfalls zur Mainzer Kirchenprovinz
gehörte, sind neben einem Domaltar von 1061 vor allem der Hochaltar des
Braunschweiger „Welfendomes“ von 1038, das im Wesentlichen durch Kaiserin
Agnes dotierte Säkularkanonikerstift Petersberg in Goslar698 und das Kanonis-
senstift Heiningen699 zu nennen. Unsicher ist ein Patrozinium in Bodenburg.700

Ferner sind nicht näher bestimmte Reliquien, sicherlich Brandea, anlässlich der
Kirchweihe von 1007 in Gandersheim bezeugt.701

Innerhalb des sächsischen Teils der Paderborn und Hildesheim übergeord-
neten Erzdiözese Mainz ist das 1055 von Erbischof Luitpold I. von Mainz ge-
tründete Petersstift in Nörten zu nennen.702 Ferner könnten allenfalls Atzen-
hausen im Kreis Göttingen703 und Avendshausen704 bereits in salischer Zeit eine
gewisse Bedeutung gehabt haben. Alle weiteren Patrozinien, etwa der Diözesen
Halberstadt und Verden, sind später zu datieren705: im Bistum Halberstadt etwa
Börnecke, Börßum, Mariental (als Nebenpatron 1136)706 sowie das Kanoniker-
und nachmalige Kanonissenstift Königslutter (1135)707, im Verdener der ehe-

696 ILISCH/KÖSTERS (Bearb.), Die Patrozinien Westfalens, S. 589–593 (freilich ohne Verweis auf das
hessische Helmarshausen).

697 Bischof Meinwerk weihte das von Graf Ekkehart gegründete Kloster von Helmarshausen am
5. Juni 1011 in honore sanctę et individuę Trinitatis sanctique salvatoris et vicoriossimę crucis et sanctę
Marie perpetuę virginis sanctique Petri apostolorum principis et omnium apostolorum omniumquue
sanctorum.Vgl. Vita Meinwerci (hg. von BERNDT), cap. 16 (S. 94 f. mit Anm. 177f.).

698 STREICH, Klöster, Stifte und Kommenden, S. 65 (zur Dotierung durch Agnes v.a. MGH, D H IV
133, ed. GLADISS/GAWLIK, S. 174f.: ea bona […], quę dilectissima mater nostra Agnes imperatrix augusta
ob remedium animę suę et animę patris nostri Heinrici imperatoris augusti nec non ob longevam vitam
nostram [vita]que tranquilla tempora tradidit sanctae dei aecclesię in orientali plaga Coslarię villę sitę,
perpetualiter confirmavimus et in ę[ter]num […] concessimus […]). Zumursprünglichen Petrus- und
Paulus-Patrozinium des „Welfendomes“ St. Blasius vgl. bereits ausführlich oben Anm. 556f.

699 STREICH, Klöster, Stifte und Kommenden, S. 72 („Maria und Petrus“)
700 Vgl. hierzu KRUMWIEDE, Die mittelalterlichen Kirchen- und Altarpatrozinien, S. 82 f. Von einem

frühen Patrozinium „Petrus u. Paulus“ im 11. Jahrhundert, das erst später durch Johannes
Baptista und schließlich in den 1170er Jahren unter Heinrich dem Löwen durch Blasius ver-
drängt worden sei, geht STREICH, Klöster, Stifte und Kommenden, S. 45, aus. S. dazu auch oben
Anm. 416 und 556 sowie unten Kapitel V.2d.

701 Bad Gandersheim, Ev. Stiftskirchengemeinde, Inv.-Nr. 377–27; vgl. POPP, Der Schatz der Kano-
nissen, S. 72 f.mitAnm. 289 undAbb. 17. ZumStift Gandersheim s. auch DERS., Reliquienkult und
Heiligenverehrung.

702 STREICH, Klöster, Stifte und Kommenden, S. 102; ECKART, Urkundliche Geschichte des Petersstiftes
zu Nörten.

703 KRUMWIEDE, Die mittelalterlichen Kirchen- und Altarpatrozinien, S. 155.
704 Letzner, Dassl u. Einbeck 5, 1, 17; KRUMWIEDE, Die mittelalterlichen Kirchen- und Altarpatrozi-

nien, S. 155.
705 Vgl. zum Folgenden allgemein KRUMWIEDE, Die mittelalterlichen Kirchen- und Altarpatrozinien,

S. 61–77 und 242–272.
706 STREICH, Klöster, Stifte und Kommenden, S. 96.
707 Ebd., S. 87.
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malige Bischofssitz Bardowick, der vor 849 aus der Nähe von Lüneburg nach
Verden verlegt wurde708 und wohl deshalb dem Kollegiatstift noch um 1140 den
Namen „Dom“ bescherte, ferner Bodenteich und Buxtehude (1197) sowie das
bedeutende Michaelskloster in Lüneburg, wo Petrus 1055 zumindest als Ne-
benpatron fungierte.709

In der Erzdiözese Magdeburg schließlich sticht das 1124 gestiftete Augus-
tinerchorherrenstift St. Peter auf demLauterberg (Kloster Petersberg) hervor, das
zwei Jahre später dem Papst unterstellt wurde.710 Hier mündet die Kirchenre-
form in die Stiftsgründung für einen der neuen Reformorden: Zisterzienser,
Prämonstratenser und Augustinerchorherren und -chorfrauen.711 Darüber hin-
aus ließen sich noch eine Reihe persönlicher Gelöbnisse zugunsten des heiligen
Petrus ausfindig machen, die zumindest zeitweilig mit einem Patrozinien-
wechsel verbunden gewesen sein mögen. So unterstellte Gero kraft einer von
ihm ausgestellten Urkunde und der ausführlichen Schilderung des Chronisten
Thietmar vonMerseburg zufolge – je nach Auslegung – sich selbst oder zugleich
auch sein 959 gegründetes Damenstift Gernrode den Apostelfürsten Petrus und
Paulus.712

Einige der hier genannten Petrus-Patrozinien erscheinen für die Frage nach dem
Verhältnis von Regnum und Sacerdotium im 11. Jahrhundert zunächst unspe-
zifisch, da sie sich ja ohnehin aus karolingischen Gründungen ableiten oder
einfach den Patron der Diözesan- bzw. Metropolitankirche übernehmen. Wenn
es aber zu Spannungen kam,musste selbst ein einzelner Stiftsrektor, Pfarrer oder
Altarpräbendar in seinen Predigten, Antworten oder auch nur persönlichen
Gedanken Stellung beziehen. Ein klares, sich abgrenzendes Profil im Span-
nungsfeld von kaiserlicher und päpstlicher Partei wird man in solchen Fällen
freilich nicht in derselben Prägnanz und Fülle der Quellen nachweisen können,
wie es bei Bischöfen vom Schlage eines Egilbert von Minden möglich ist. Die
bessere Quellenlage rührt hier aber letztlich wohl nicht allein aus einem glück-
lichen Überlieferungszufall, sondern aus der größeren, bistumsweiten, mitunter
sogar das Reich insgesamt betreffenden Relevanz der Entscheidung eines
Oberhirten.713 Petrus-Patrozinien hingegen, die in der Salierzeit sogar völlig neu

708 Ebd., S. 40 f.
709 Ebd., S. 91 f. Zu Bardowick s. auch JAKOBS, Die Verdener Abt-Bischöfe.
710 S. dazu PÄTZOLD, Die frühen Wettiner, S. 191–197.
711 Vgl. dazu etwa den Überblick bei STREICH, Klöster, Stifte und Kommenden, S. 9–21, sowie, unter

zusätzlicher Berücksichtigung der Cluniazenser und kritischer Beleuchtung des Begriffs „Re-
form“ mit Blick auf Quellentexte und Forschungsperspektiven, MELVILLE, Aspekte zum Ver-
gleich, S. 149–160.

712 Vgl. die ausführliche Diskussion bei JOHRENDT, Papsttum und Landeskirchen, S. 205 f., der
überzeugend für eine Übertragung auch des Stifts plädiert.

713 Entsprechendes gilt auch für Petrus-Patrozinien außerhalb des engerenRaums Sachsen, etwa im
fränkischen, später hessischen Fritzlar (GRAF, Peterskirchen in Sachsen, S. 30), Kloster Hasungen
oder Kloster Kaufungen (VitaMeinwerci, hg. von BERNDT, Kapitel 169, S. 204 f.mit Anm. 718, und
Kapitel 188, S. 218 f. mit Anm. 752f. Das berühmte Fritzlarer Evangeliar von etwa 1160/70 zeigt
Petrus zusammen mit Andreas Johannes den Täufer flankierend; s. etwa VOGEL, Fritzlar, S. 57,
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gestiftet wurden oder ältere Patrozinien verdrängten, verdienen allein schon
deshalb eine eingehendere Untersuchung, zumal, wenn sie in einer dem Apo-
stelfürsten nicht unterstehendenDiözese undKirchenprovinz aufkamen, etwa in
Stadt und Bistum Paderborn.

Ob es in diesen Fällen um die eigene, ortsspezifische Anbindung an den
Apostelfürsten ging, wird nicht immer zu eruieren sein. Bemerkenswert er-
scheint aber zumindest, dass gerade die Neuzugänge der Salierzeit von beson-
derem Engagement zeugen und ungeachtet einzelner Patrozinienwechsel meist
dauerhaft blieben. Die für die Paderborner Domkrypta erworbenen Reliquien
von Petri Ketten und Bett714 deuten auf Rombesuche hin – in Köln wären allen-
falls Partikel der Ketten zu bekommen gewesen. Hier zeigt sich möglicherweise
ein Beispiel für eine institutionell dokumentierte Pilgertätigkeit, die eine litur-
gische Memoria der römischen Sekundärreliquien Petri erlaubte, wobei die
Ketten für den 1. August, wie gezeigt, sogar primären Charakter einnahmen.715

Die Abtei Abdinghof stellt eine frühe Gründung Bischof Meinwerks dar.716

Kaiserurkunden von 1017 und 1023 zufolge war sie ursprünglich Maria und
allen Heiligen geweiht.717 Wenn man bedenkt, dass Bischof Meinwerk die Ab-
dinghofkrypta als seine Grablege nach der Domkrypta mit seinen Vorgängern
gestaltete,718mag für dieKlosterkirche selbst dasmarianischeHauptpatrozinium
der Paderborner Kathedrale ausschlaggebend gewesen sein. 1031 hatte die Ab-
dinghofkirche dann laut – gefälschter, aber inhaltlich zuverlässiger – Urkunde
Bischof Meinwerks sowie dem Annalista Saxo zufolge als Patrone alle Heili-
gen,719gefeiert am1.November,Allerheiligen. Erst eineUrkundeKaiserKonrads
II. vom 16. Januar 1032 nennt als Hauptpatrone Petrus und Paulus.720 Späteren
Paderborner Urkunden zufolge stand zeitweilig Petrus, dann Paulus im Vor-

Abb. Im Dom selbst findet sich eine „massive Steinfigur“ Petri, auf seiner Cathedra im Herr-
schergestus sitzend, die buchstäblich an Petrus als „Fels“ erinnert; vgl. HINZ, Dom St. Peter zu
Fritzlar, S. 39 und S. 46, Abb. 32 („Thronender Petrus“, die dortige irrige Angabe „S. 28“ zur
Abb. 32 bezieht sich offenbar auf die auf S. 39 fälschlich angegebene Nr. „28“ statt 32).

714 Vgl. oben Anm. 694.
715 Vgl. oben Kapitel I.2.
716 Vgl. Vita Meinwerci, hg. von BERNDT, Kapitel 208, S. 236–239.
717 MGHDHII 370und486. S. hierzuBALZER, DieGründungdesKlostersAbdinghof, S. 52mitAnm.

9 f. und 12 (Lit.). D H II 421 von 1020 spricht dann vom Erlöser und allen Heiligen; vgl. ebd. mit
Anm. 11 (Lit.).

718 BALZER, Die Gründung des Klosters Abdinghof, S. 60 mit Anm. 54f.
719 BALZER, Die Gründung des Klosters Abdinghof, S. 53 mit Anm. 14–17. Zur baulichen Gestalt s.

SPIONG, Die frühen Bauphasen der Abdinghofkirche, S. 143, Abb. 1 (imVergleich zu dem frühren
Bau von 1016 und dem späteren von 1078).

720 MGHDK II 176. Vgl. auchVitaMeinwerci, hg. von BERNDT, Kapitel 208, S. S. 238f. (fol. 62v des als
Leithandschrift edierten CodexMs. hist. 4o 12 der Universitätsbibliothek, Landesbibliothek und
Murhardschen Bibliothek der Stadt Kassel). Zur weithin gesicherten Relevanz der – beide Pa-
trone nennenden – Traditítionsnotizen des 11. Jahrhunderts nach gefälschten Siegelurkunden
des 12. Jahrhunderts vgl. nachwie vorHONSELMANN, Die sogenanntenAbdinghofer Fälschungen;
DERS., Der Autor der Vita Meinwerci, und zulezt BALZER, Die Gründung des Klosters Abdinghof,
S. 55 mit Anm. 26.
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dergrund.721 Langfristig setzte sich interessanterweise das salierzeitliche Dop-
pelpatrozinium beider Apostelfürsten durch, die zugleich die Patrone des
Hauptaltares im Ostchor waren, während das alte Marienpatrozinium – genau
umgekehrt zum Bremer Dom – im Westchor überdauerte.722 Die ebenfalls von
Meinwerk, noch kurz vor seinem Tod gegründete Busdorf-Kirche diente der
Kommemoration von Jerusalem und barg deshalb ein Heiliges Grab.723 Petrus
und Andreas werden bereits bei der Gründung gleich nach der Gottesmutter
genannt,724 setzten sich aber wiederum erst in der Salierzeit als die eigentlichen
Patrone dauerhaft durch.725 Analog zu den Patronen Petrus und Paulus der
Abdinghofkirche rückte später ebenfalls Petrus zumHauptpatron auf, um dann
hier zwischenzeitlich nicht von Paulus, sondern von Andreas verdrängt zu
werden, schließlich aber zum Zustand der Salierzeit zurückzufinden.726 Die
Verbindung von Jerusalem und Petrus hat ihren Ursprung offenbar in der
päpstlichen Kapelle des Laterans, die nach kaiserlichem Vorbild reformiert nun
ihrerseits ins Reich zurückwirkte.727 Andreas in der Verbindung mit Petrus lässt
hingegen in Rom vor allem an St. Peter und in Sachsen an den Bremer Dom
denken.728 Neben der Rom-Orientierung gab es offenbar eine Orientierung nach
Bremen. In Paderborn war Petrus innerhalb der Salierzeit von herausragender
Rolle in Dom, Abdinghof und Busdorf, also gleichermaßen in Kathedrale,
Kloster und Kirche. Nach dem Investiturstreit kamen dann offenbar innersäch-
siche Bezüge hinzu, so dass die stadttopographische Sakrallandschaft an Bin-
nendifferenzierung und gesamtsächsischer Vernetzung gewann, ohne die sa-
lierzeitlichen Neuerungen abzuschaffen.

Viele Patrozinien sind allerdings anscheinend allein der allgemeinen Be-
liebtheit des Heiligen geschuldet und ohne näheren Aussagewert über die Er-
eignisse der Salierzeit. Daher ist das Augenmerk in den folgenden Kapiteln auf
die Bischofssitze zu richten. Abschließend sollen dann vor demHintergrund der
gewonnenen Ergebnisse erneut auch die übrigen Petrus-Patrozinien im Sachsen
der Salierzeit beleuchtet werden.

721 Dies betont zu Recht, wenn auch ohne Quellennachweise, bereits SCHRÖDER, Die Verehrung des
heiligen Liborius, S. 44, Anm. 37.

722 Vgl. die Grafik zum Zustand um 1300 von Olga Heilmann nach einem Entwurf von Clemens
Kosch in: LINDE, 1000 Jahre Abdinghof, S. 20; s. auch neuere Lit. zur Baugeschichte ebd. S. 22. S.
auch das Abtswappen von 1680 mit dem Abtsstab und den Attributen beider Apostelfürsten,
gekreuztem Schlüssel und Schwert, ebd. S. 38. Zum Bremer Dom vgl. oben Anm. 508–518.

723 BRANDT/HENGST (Hgg.), Die Busdorfkirche, zum Jerusalem-Aspekt v.a. BRANDT, Die Jerusalem-
kirche.

724 Vgl. Vita Meinwerci, hg. von BERNDT, Kapitel 215, S. 246–253, hier v.a. S. 246 f. (fol. 66v des als
Leithandschrift edierten CodexMs. hist. 4o 12 der Universitätsbibliothek, Landesbibliothek und
Murhardschen Bibliothek der Stadt Kassel).

725 Vgl. ebd.
726 Vgl. wiederum SCHRÖDER, Die Verehrung des heiligen Liborius, S. 44, Anm. 37.
727 Auf Analogien zur Kapelle Sancta Sanctorum verweist bereits BRANDT, die Jerusalemkirche,

S. 183 f. S. dazu ausführlich unten Kapitel V.2.
728 Vgl. oben Anm. 511f. und 523. Im Erzbistum Köln zeigt sich das Patrozinium auch in Brilon, in

dessen Suffraganbistum Minden in Hohenrode (vgl. oben Anm. 684f.).
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III. Historiographie, Hagiographie und
Liturgie der sächsischen Petrus-Kathedralen

Betrachtet man Historiographie, Hagiographie und Liturgie der sächsischen
Petrus-Kathedralen aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive, so gilt es nicht
nur, der Bedeutung liturgiegeschichtlicherQuellen für die Geschichtsschreibung
nachzugehen,729 sondern auch die zeitgenössische Relevanz der Liturgie bei der
Erörterung von Hagiographie und Historiographie zu berücksichtigen. Daher
richtet sich das Augenmerk in den folgenden Kapiteln jeweils zunächst auf die
Liturgie, dann auf die eine Zwischenstellung einnehmende Hagiographie und
abschließend auf die Historiographie.

1. Bremen und Hamburg – zwei Städte, ein Erzbistum

a) Missionarische Liturgie. Evangeliare und Missalia, Psalter
und Antiphonare

du bist pe/trus eyn fels. vnd offe // Den fels. werdin ich bu/win myne Cris-
tinheit.

Diese zentrale Passage der Matthäus-Perikope 16, 13–19 wurde im mittel-
alterlichen Bremen ebenso wie in weiten Teilen des Reiches nach römischem
Vorbild am gemeinsamen Festtag der beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus,
dem 29. Juni, als Evangelientext gelesen: an sante peders / vnd sante paulus dage.730

Mittelalterliche Liturgie in Volkssprache mag zunächst verwundern. Doch für
die Mission in Sachsen und Nordeuropa wurden bekanntlich bereits im 9. Jahr-
hundert vernakulare Texte verfasst, etwa der Heliand.731 Die dem Eingangszitat
zugrunde liegende, bis ins 14. Jahrhundert zurückzuführende mittelnieder-
deutsche Übersetzung spiegelt das Verständnis des Hoch- und beginnenden
Spätmittelalters wider und kann daher bereits für die salische Zeit in den Blick
genommen werden. Dabei sind einige interessante Einzelheiten erkennbar. In
der zitierten Passage erscheint die Wiedergabe des griechisch-lateinischen Na-
mens petrus durch die nachgestellt erläuternden Worte eyn fels zunächst un-
spektakulär. Sie unterscheidet sich aber von anderen landessprachlichen Über-
tragungen durch ein wichtiges, näher zu betrachtendes Detail: den unbe-
stimmten Artikel eyn.Diese Lesart hebt sich nicht nur von anderen vernakularen

729 S. dazu bereits ARBUSOW, Liturgie und Geschichtsschreibung, v.a. das Zitat oben Anm. 57.
730 SPLETT (Hg.), Das Bremer Evangelistar, Nr: 186, S. 314f., hier S. 314. Die Angabe Secundum

Johannem (ebd.) bzw. sersum Johannem [sic] einer Bremer Handschrift (S. 315) ist ebenso irre-
führend wie Verweise auf Lukas in zwei Nürnberger Codices (ebd. S. 315).

731 Darauf verweist zurecht BLUM, 1200 Jahre Kirchenmusik in Bremen, S. 13, der zusätzlich noch die
Evangelienharmonie des Otfried von Weißenburg nennt, die allerdings ihrem Entstehungsort
entsprechend in erster Linie für das Elsass, weniger für Sachsen von Bedeutung war.



Bibelversionen ab, sondern auch vonden geltenden literarischenGrundmustern.
Namengebende Periphrasen und Antonomasien neigen seit der Antike zur de-
zidierten Verwendung des bestimmten Artikels: Bereits Homers Hera heißt –
durchaus positiv konnotiert – „die Kuhäugige“.732 Bezeichnend ist darüber
hinaus die Bremer Übersetzung der Formulierung ecclesiam meam. Hier handelt
es sich um eine besonders zentrale Passage, die gemeinhin als Jesu entschei-
denden Auftrag an Petrus gedeutet wird, um die bis dahin noch nicht formal
institutionalisierte oder gar funktional etablierte Kirche zu gründen.733 Die zi-
tierten lateinischen Worte finden sich sowohl in der kirchlich-kanonischen
Vulgata des Hieronymus, durch die sie in den liturgischen Lesungen und der
persönlichen Lektüre präsent waren, als auch in der Vetus Latina, jener Fassung,
in der diese Worte in gregorianische Melodien gekleidet gleich an mehreren
Stellen vonMesse und Stundengebet desHochfestes erklangen.734Die lateinische
Wendung besaß also schon im Hochmittelalter eine allgemeine Prominenz und
kann auch für Bremen als bekannt undmaßgeblich angesehenwerden – auch vor
der Fertigstellung des entsprechenden Schriftzuges an der Innenseite von Mi-
chelangelos Cuppolone über dem römischen Petrusgrab.735 Das Bremer Evan-
gelistar gibt den Ausdruck ecclesiam meam jedoch nicht wortgetreu wieder, etwa
mit einem Ausdruck wie „meine Kirche“ („myne kerke“), sondern verwendet
eine interessante Variante: myne Cristinheit.

Mögen diese beiden Befunde zur niederdeutschen Wortwahl in Bremen je-
weils für sich gesehen wenig aufsehenerregend erscheinen, so spiegeln sie in der
vorliegenden Kombination ein eigenes Bremer Selbstverständnis wider: Petrus
ist hier nicht der solitär tragende, herausragende Fels, jener viel zitierte mit einer
Art Protoprimat ausgestattete princeps apostolorum. Vielmehr zeigt sich mit ihm
eine Persönlichkeit, die wie ein Fels in der Brandung an Jesus als dem Christus
festhält und dadurch Vorbildcharakter für die Zwölf sowie alle Jüngerinnen und
Jünger erhält. Die ecclesiawiederum, außerhalb derer es bereits für Cyprian von
Karthago kein Heil gibt,736 ist hier nicht die kirchenrechtlich verfasste oder gar
römische Kirche, sondern die sich durch das gemeinsame Sakrament der Taufe

732 Die Kuh scheint auch das gebräuchliche Opfertier ihres Kultes gewesen zu sein; vgl. SAUER, Art.
Hera, in: Der kleine Paluy, Bd. 2, Sp. 1028–1031, hier 1030.

733 KERTELGE, Art Kirche, in: LThK3 5, Sp. 1455.
734 Vgl. Vulg.Mt. 16,18f. und FISCHER, Varianten zuMatthäus (Vetus Latina), S. 283–291 (Mt 16, 18 f.)

sowie Liber usualis, S. 1515f. (5. Antiphon der das Hochfest Peter und Paul eröffnenden Ersten
Vesper am Vortag) und S. 1521 (Kommuniongesang der Messfeier und Antiphon der Non des
Festtages), mit Bezug auf Itala (ed. JULICHER), S. 115 f. Der Umstand, dass die Texte des Grego-
rianischen Chorals nicht auf der Vulgata, sondern auf älteren Fassungen der Vetus Latina (bzw.
Itala) beruhen, wird in der Forschung oft übersehen. Formulierungen wie „in Anlehnung an“
lassen ein Bewusstsein fürAbweichungen gegenüber demHieronymus zugeschriebenen, später
kirchenamtlich gewordenen Bibeltext erkennen, nicht jedoch die Kenntnis der Vetus Latina als
eigentlicher Vorlage. Zu den verschiedenen mittelalterlichen Bibelhandschriften s. nun auch
LINDE, How to Correct.

735 Vgl. dazu obenKapitel I. 2 und 3. Zu dieser und anderen römischen Inschriften s. demnächst auf
der Grundlage einer Tagung von 2012 NIKITSCH/SCHOLZ (Hgg.), Der päpstliche Hof und sein
Umfeld in epigraphischen Zeugnissen (700–1700).

736 Cyprian von Karthago, ep. 73, 21: Extra ecclesiam salus non est.
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auszeichnende gesamte Christenheit. Petrus erscheint also weder als Ursprung
der römischenKirche noch als Garant einer konkret ortsbezogenen gemeinde, wie
sie später Martin Luther737 vorschwebte. Nicht jede beliebige Ortsgemeinde als
einzelne ist hier gemeint, sondern die Christenheit als Ganze. ImUnterschied zu
Luther ist dabei der Glaube an Heilige und Patrone noch lebendig. Die frohe
Botschaft des Bremer Evangelistars lautete daher: Wer wie Bremen innerhalb
dieser großen christlichen Gemeinschaft Petrus als Patron aufweisen kann, baut
auf einem Felsen, der alle Christen trägt.

Am Vortag des 29. Juni wurde traditionsgemäß die dreifache Weisung des
auferstandenen Christus an Petrus, seine Lämmer zu weiden, gelesen (Joh 21,
15–19): fure myne schaff.738

Dem karolingischen Reichskalender folgend erhält Paulus in der Bremer
Perikopenordnung am 30. Juni einen eigenen Gedächtnistag –mit Matthäus 19,
27–29 als Evangelienlesung, einer inhaltlich mit zahlreichen Paulus-Briefen
vergleichbaren Passage.739 Es folgt der Oktavtag von Petrus und Paulus am
6. Juli, der einer Bremer Abschrift zufolge als eigentlicher sancte peders Dag be-
gangen wurde.740 Den sonst ebenfalls als „Peterstag“ üblichen 1. August, Petri
Kettenfeier, sucht man hier hingegen vergebens.741

Im Evangelientext des Oktavtags (Matthäus 14, 22–33) heißt es dann unter
anderem von Petrus:

Da antwurte pe/trus vnd sprach herre bistu / iz So heisze mich komen / zu dir
of demmere. / Do sprach zu yme ihesus / kumher.Do liez sich / petrus von dem
schiffe / vnd ging off dem mere / zu ihesus.

Das hier begegnende suggestive Bild des Schiffes, das an dieser Stelle me-
taphorisch und allegorisch742 für die zuvor genannte Cristinheit steht, begegnet
mit Petrus in der Mitte auch in bildlichen Darstellungen – allerdings nicht nur in
Bremen.743 Für Bremen scheinen Beruf und Berufung des Petrus eine größere
Rolle gespielt zu haben – dies allerdings weniger in Verbund mit Petrus als
zusammen mit seinem leiblichen Bruder Andreas, dem im Bremer Dom die
Krypta unter dem Petrus geweihten Westchor gewidmet war:744 Eine herausra-
gende Rolle erhält der Apostelfürst nicht erst, als er für kurze Zeit, bis ihm

737 Vgl. Matth. 16,18 in der Übersetzung Martin Luthers.
738 SPLETT (Hg.),DasBremerEvangelistar,Nr. 185, S. 312 f. Interessant erscheint auchdieWiedergabe

von diligis memit dem an mittelalterliche Minne gemahnenden mynnestu mich.
739 Ebd. Nr. 187, S. 314–317: an sante paulus / dag Secundum Johannem.Wiederum ist die Angabe des

Evangliums irreführend.
740 Ebd. Nr. 188, S. 316 f., zur Bremer Handschrift S. 317 (104v). In einer Nürnberger Handschrift

fehlt die Perikope hingegen vollständig, in der anderen findet sich die Angabe an dem viij der
zwelfpoten.

741 Vgl. dazu auch die einführende Perikopenübersicht ebd., S. XL.
742 Zur Unterscheidung des zwar metaphorischen, jedoch gleichzeitig literalen und des allegori-

schen Schriftsinns s. OHLY, Vomgeistlichen Sinn desWortes; DOHMEN, Vomvielfachen Schriftsinn,
S. 16–18.

743 Vgl. etwa BAUMANN (Hg.), Tu es Petrus, S. 28–32, vor allemBild 15 (1305/10) undBild 16 (1340/45).
744 Vgl. oben Kapitel II.1a.
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Glaubenszweifel kommen, vom Schiff aus dem Heiland folgend auf dem See
Genezareth wandeln kann. Bereits bei seiner Erwählung zum Jünger Jesu wird
deutlich, dass er als Erstberufener das Apostelkolleg anführt und dabei seinen
Beruf des Fischers mit in seine Berufung hineinnimmt. Da gleich nach ihm sein
BruderAndreas folgt, wurde die entsprechende Perikope andessen Festtag, dem
30. November, gelesen (Matthäus 4, 18–22)745:

Jhesus ging bye demmere. / vnd sach zwene breudere Symo/nem der do heiszit
petrus.
vnd / andream sinem brudir. werf/fin das netz in daz mer. wan / sie worn
fyschir. vnd ihesus sprach 7 zu in koment mir nach. / Jch werdin uch machen
zu / fychern der menschen. vnd / do liezin sie zuhant ir netz / vnd folgetin yme
nach.

Danach folgen noch die Zebedäus-Söhne Jakobus und Johannes.
Lediglich in der Perikope desVortages desAndreas-Festes erhält dieser sonst

eher vernachlässigte, weil zweitberufeneApostel eine gewisse eigene Bedeutung
( Joh 1, 35–51): Nach den auf Christus weisenden, auch in der regelmäßigen
Messliturgie rezipierten Worten Johannes des Täufers Ecce Agnus Dei, ecce qui
tollit peccata mundi ist es Andreas, der seinen Bruder Simon zum soeben gefun-
denen Messias führt, so dass dieser ihn in Analogie zur eingangs zitierten Peri-
kope vom 29. Juni (16, 13–19) als Fels bezeichnet – nunmehr mit dem aramä-
ischem Wort kephas statt des griechischen Ausdrucks petros, latinisiert petrus.746

Petrus als Fels und Fischer, der Christus nachfolgend sogar auf dem See
wandeln kann, stand in Bremen offenbar im Unterschied zum übrigen Reich so
sehr im Vordergrund, dass man auf das Gedächtnis seiner Ketten vollständig
verzichtete. Demgegenüber wurde das Gedächtnis seines ebenfalls zum Men-
schenfischer berufenen Bruders und Berufskollegen Andreas747 mit besonderer
Solennität begangen: in der Krypta unter dem Petrus-Westchor. Hier könnte
einerseits das Ursprungspatrozinium des Bremer Suffraganbistums Verden eine
Rolle gespielt haben, andererseits, vielleicht auchdamit verbunden, die Tatsache,
dass in Alt-St. Peter eine Andreas-Kapelle an die Basilika angrenzte.748

Diesemindestens bis in 14. Jahrhundert zurückreichende Perikopenordnung
spiegelt bezüglich der auf Petrus undPaulus bezogenen Feste vom28. bis 30. Juni
sowie für die auch Petrus betreffenden Lektionen des Andreas-Festes exakt

745 SPLETT (Hg.), Das Bremer Evangelistar, Nr. 199, S. 330–333.
746 Ebd. Nr. 198, S. 328–330.
747 Vgl. oben Anm. 425 mit Verweis auf Markus und Matthäus sowie Lukas, der allerdings Petrus

allein in den Mittelpunkt stellt.
748 Vgl. oben Anm. 523. Diese Tradition sollte im Jahre 1464 in der Überführung der Gebeine des

Heiligen von Patras in die römische Petersbasilika kulminieren. Das noch inNeu-St. Peter hinter
einer der Reliquienemporen verwahrte und von dort aus zu Festen präsentierte Haupt des
Andreas wurde 1964 zusammen mit dem zwischenzeitlich in Amalfi geborgenen Leib des
Heiligen von Papst Paul VI. dem griechisch-orthodoxen Patriarchen Anthenagoras zur Aus-
söhnung der voneinander getrennten Kirchen restituiert, während dieser dem Papst eine Ikone
schenkte, auf der Petrus und Andreas sich brüderlich umarmen.
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diejenige des bedeutenden Bremer Evangelistars des 11. Jahrhunderts wider.749

Dort wird allerdings, wie im karolingischen Reichskalender, noch zusätzlich der
Ketten Petri und der Cathedra Petri sowie der Conversio Pauli gedacht.750 Auch
das Fest von Johannes apostolus ante portam Latinam, dem im Mindener Dom ein
eigenes Patrozinium gewidmet war751 und zu dem noch im Spätmittelalter
festlich geläutet wurde,752 birgt eine zutiefst petrinische Dimension: Im Vorder-
grund der Perikope (Joh 21, 19–24) steht nicht der Evangelist selbst, sondern der
Ort der römischen Kirche, die ganz in der Nähe des legendär überlieferten Quo-
vadis-Ereignisses liegt, und auf eben dieses spielt in mittelalterlicher Deutung
Jesu von Johannes verbürgterAuftrag anPetrus Sequereme an.753Hier liegt jedoch
keine genuin Bremer Interpretation vor, sondern die auch in den übernommenen
Stationskirchen sichtbare Romrezeption des karolingischen Reichskalenders.

Entsprechendes gilt auch für die in der Liturgie selbst verwandten, bislang
noch nicht näher untersuchten Bücher. Vier Evangeliare des 11. Jahrhunderts
sind aus Bremen überliefert:
1. ein später dem heiligen Ansgar zugeschriebenes und offenbar Jahrhunderte

entsprechend verehrtes, jedoch frühestens im 10., tatsächlichwohl im frühen
(oder – nach dem Dombrand – späten) 11. Jahrhundert entstandenes Evan-
geliar (Manchester, John Rylands University Library, Latin MS 87)754

749 Vgl. fol. 110v-111v; vgl. BRUCH/BÖHNE, Das Evangelistar Heinrichs III. (Teil 2), S. 50.
750 Vgl. fol. 103v (CONVERSIO sci. PAULI) und fol. 105v (CATHEDRA PETRI), ed. ebd. S. 47.
751 Vgl. oben Kapitel II.1b, Anm. 601–604.
752 Vgl. Heinrich Tribbe, Beschreibung von Stadt und Stift Minden (hg. von LÖFFLER), S. 75.
753 S. dazu ausführlich oben Kapitel I.
754 JAMES, A descriptive catalogue, Nr. 87 (Crawford 97), S. 157–159, hier S. 157, datiert „cent. X“, gibt

aber kommentarlos aus dem Codex selbst wieder: „Scripturn esse hunc Codicem ad finem
Saeculi XI edocent characteres Scripturae.“ DIETSCH, Der Dom St. Petri zu Bremen, Abb. S. 111
datiert ohne nähere Angaben „um 1000“. Die Erwähnung Ansgars findet sich von einer Hand
des 17. bis 18. Jahrhunderts zuBeginnund amEndedesCodex (vgl. bereits JAMES, ebd., S. 157), zu
„fol Ia“:Hoc Evangeliorum Codice usus fuit S. Anscharius dum esset in viuis, et multis exinde seculis in
Ecclesia Bremensi veluti sacer adseruatus est. Einer an den Bibliotheksmitarbeiter „Dr. F. Taylor“
gerichteten brieflichen Expertise vom2.August 1960 durchDr. BernhardBruch, Staatsbibliothek
Bremen, blieb abgesehen vom Dagulfpsalter nur dieser Codex von der Plünderung durch
Heinrich den Löwen verschont, da erwie der Psalter als Reliquie galt und unmittelbar nach dem
30jährigen Krieg – ebenso wie der Schrein von Kosmas und Damian – durch den Osnabrücker
Bischof Franz Wilhelm angekauft wurde (vgl. auch „Notes and News“ in: Bulletin of the John
Rylands Library, Vol. 43, No. 2, March 1961, S. 275–281). Ein Digitalisat zumindest der bedeu-
tendsten neun Abbildungen dieser Zimelie und der beiden zitierten Einträge auf „fol Ia“ ist
online – unter Angabe „Latin MS 87“ im Suchfeld – einzusehen unter: http://luna.manches-
ter.ac.uk/luna/servlet/view/search. Die Evanglistensymbole des Tetramorph symboliseren auf-
grund ihrerUnterschriften zugleich diewichtigstenHeilsgeheimnisse JesuChristi: der Engel des
Matthäus die Geburt (HOMO NASCENDO), der Löwe des Markus die Auferstehung (auf eine
eigene ganzseitige Abbildung mit dem zu erwartenden LEO SURGENDO hat der Illuminator –
nicht erst die online verfügbare Digitalisat – verzichtet); der (junge) Stier (‚das Kalb‘) des Lukas
denOpfertod (VITVLUS IMMOLANDO) und der Adler des Johannes den Flug derHimmelfahrt
(AQVILAVOLANDO). DiesemKonzept liegt offenbar Anselm von Laon († 1117) zugrunde (vgl.
Expositio quattuor evangeliorum; PL 114 0861A):Quatuor evangelistas significatMatthaeus faciem
hominis, Lucas vituli, Marcus leonis, Ioannes aquilae: Dominus Iesus Christus totum implevit, homo
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2. ein Evangeliar aus dem zweiten Drittel des 11. Jahrhunderts, das wohl im
Paderborner Domskriptorium (und eher nicht, wie zwischenzeitlich erwo-
gen, von einer Essener Kanonisse in Paderborner Schrift), höchstwahr-
scheinlich jedenfalls für den Bremer Petersdom angefertigt wurde und im
15. Jahrhundert in den Schatz der Goldenen Tafel des Michaelsklosters in
Lüneburg gelangte (Hannover, Kestner- Museum, W. M. XXIa 37)755

3. ein weiteres Evangeliar des 11. Jahrhunderts (München, Bayerische Staats-
bibliothek, Clm 9475)756

4. ein im Kontext der anderen Bremer Evangeliare meist weniger beachtetes,
aus Oberitalien stammendes Evangeliar des späten 10. oder frühen 11. Jahr-
hunderts (Bamberg, Staatsbibliothek, Bibl. 96; olim: A. II. 20)757.

nascendo, vitulus immolando, leo surgendo, aquila ascendendo. Der Codex dürfte daher tatsächlich
erst aus dem 11. Jahrhundert stammen. John Hodgson (John Rylands Library, Manchester) sei
vielmals für die großzügige Erlaubnis einer persönlichen Autopsie der Zimiele und des vor Ort
verwahrten Schreibens von Bruch an Taylor gedankt.

755 HÄRTEL, Handschriften des Kestner-Museums, S. 15–19 sowie einleitend S. XIX; BRUCH, Brief an
Taylor (vgl. vorausgehende Anm., mit Hinweis auch auf den Raub durch Heinrich den Löwen).
Zur zweifelsfreien Anfertigung in Essen oder aber – der Schrift nach – Paderborn, „das in der
zweitenHälfte des 11. Jahrhunderts die bedeutendste SchreibschuleNorddeutschlands besessen
hat“, s. HOFFMANN, Das Skriptorium von Essen, S. 129mit Anm. 48 (Lit.) sowie Abb. 32 auf S. 151
(fol. 110r) sowie DERS., Die Paderborner Schreibschule, S. 455 (zum Domskriptorium insgesamt
ebd. S. 449–459, zur Abdinghofer Schreibschule hingegen ebd. S. 359–463), teilweise gefolgt von
BODARWÉ, Sanctimoniales litteratae, die zwar Frauenhände eines eigenen Essener Skriptoriums
ausmacht (S. 90–96 und 110–112), eine Essener Entstehung des anscheinend Bremer Evangeliars
jedoch zugunsten von Paderborn ausschließt (S. 153f. mit ausführlicher Handschriftenbe-
schreibung S. 153,Anm. 342); vgl. generellmethodisch auch BEACH,Women as scribes, S. 5–8. Zur
von Hoffman keineswegs inkrimierten Verwendung in Bremen s. zuletzt überzeugend NIE-

WÖHNER-EBERHARD, Schutzstreifen in einem Bremer Evangeliar, S. 47 mit Anm. 1 und S. 53. S.
hierzu bereits DIETSCH, Der Dom St. Petri zu Bremen, Abb. S. 108–110, der den Band jedoch ohne
Angabe einer Signatur noch im Niedersächsischen Landesmuseum Hannover verortet. Nach
freundlicher Auskunft von Frau Antje-Fee Köllermann (Landesmuseum Hannover), handelt es
sich um dasselbe Exemplar. Dieses ist demzufolge über das Welfenmuseum zunächst an das
Niedersächsische Landesmuseum gelangt, dann aber „im Zuge eines größeren Ringtauschs, bei
dem man sich für die Trennung der Gattungen entschied, an das Kestner Museum gegeben
worden.“ (E-Mail vom 9. November 2015). Wie mir Frau Dr. Sally Schöne, Kuratorin für An-
gewandte Kunst und Design der Stadt Hannover, freundlicherweise mitteilte, bildet der Codex
im Kestner-Museum bis heute eine Dauerleihgabe des Landesmuseums.

756 HALM/MEYER, Catalogus CodicumLatinorum, S. 91; s. hierzu bereits DIETSCH, DerDomSt. Petri zu
Bremen, S. 112 f.; BRUCH, Brief an Taylor (vgl. die beiden vorausgehenden Anm., auch hier mit
Hinweis auch auf den Raub durch Heinrich den Löwen). Es handelt sich um eine Zimelie, von
der ein Digitalisat unter folgender Adresse online einzusehen ist: http://daten.digitale-samm
lungen.de/~db/0007/bsb00072176/images/.

757 S. dazu erstmals BLUM, FrühemittelalterlicheNeumen aus Bremen, S. 246mit Hinweis auf EBNER,
Quellen und Forschungen, S. 200; ausführlich HOFFMANN, Bamberger Handschriften, S. 91 und
115; LEITSCHUH/FISCHER, Katalog der Handschriften, S. 81–83; SUCKALE-REDLEFSEN, Die Handschrif-
ten, S. 145 f. Auch von dieser Zimelie ist ein Digitalisat samt neueren Literaturangaben online
einzusehen: http://bsbsbb.bsb.lrz-muenchen.de/~db/0000/sbb00000057/images/index.html.
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Nach Bremen gelangte darüber hinaus ein Evangelistar aus Echternach
(Brüssel, Bibliothèque Royale, Ms. 9428), das der älteren Forschung nach Hein-
rich IV. seinem treuen Bremer Reichsbischof Adalbert um 1050 zum Geschenk
gemacht haben soll, möglicherweise aber erst ab dem 13. Jahrhundert in den
Dom gelangt ist.758 Heute befindet sich in Bremen zudem dessen – ebenfalls
Echternacher – Seitenstück: das berühmte Evangelistar Heinrichs III. (Bremen,
Staats- und Universitätsbibliothek, Ms.b. 21).759

Die Zuschreibung des ersten genannten Evangeliars an den heiligen Ansgar
erfolgte erst im Nachhinein: Hoc Evangeliorum Codice usus fuit S. Anscharius dum
esset in viuis, et multis exinde seculis in Ecclesia Bremensi veluti sacer adseruatus est.760

Diese Angabe erscheint gleich zweimal, sowohl auf dem ersten Blatt als auch auf
dem Rückdeckel des Einbandes, der aus der Zeit des in Osnabrück, Minden,
Verden und Regensburg zugleich amtierenden Bischofs Franz Wilhelm von
Wartenberg (1593–1561) stammt.761 Betrachtete man im Frühmittelalter aus Rom
stammende „Bücher als Reliquien“762, so galt dieses eigene Buch spätestens der
Frühen Neuzeit als besonderes Relikt regionaler Tradition.763 Mit Blick auf den
für Bremen undHamburg zentralen Nebenpatrons Ansgar konnte dieser Codex
mindestens als regelmäßig genutzte, gleichsam doppelt liturgisch relevante Se-
kundärreliquie gelten: in frühmittelalterlicher Performanz und späterer Rezep-
tion. Ansonsten findet sich auf diesen herausragenden Heiligen kein unmittel-
barer Hinweis in den genannten liturgischen Büchern. Auch andere Bremer
Ortsheilige treten kaum in Erscheinung. Immerhin werden im Capitulare Evan-
geliorum (fol. 198v-213v), einer Übersicht sämtlicher Perikopen, regelmäßig die
römischen Stationskirchen berücksichtigt – mit einigen Eigentümlichkeiten wie

758 Vgl. zur Frühdatierung BRUCH/BÖHNE, Das Evangelistar Heinrichs III. (Teil 1), S. 34; KNOLL,
Wanderungen und Wandlungen, S. 179 mit Anm. 31f., orientiert sich mit seiner – freilich kei-
neswegs apodiktischen – späten Datierung des Erwerbs für den Bremer Dom („mindestens seit
dem 13./14. Jh.“) an dessen den Codex rezipierenden spätmittelalterlichen Chorgestühlreliefs.

759 BRUCH/BÖHNE, ebd. Eine Facsimile-Edition samt Kommentar bieten KNOLL (Hg.) ebenso wie von
EUW/BOUSMANNE/PIPPAL; KNOLL, Wanderungen und Wandlungen, pass. (zu den anderen Echter-
nacher Codices ebd. S. 170 mit Anm. 6 f.). Damit nicht zuverwechseln ist das Evangeliar Hein-
richs III., s. dazu BOECKLER, Das Goldene Evangelienbuch Heinrichs III., S. 85 mit Anm. 2 f.

760 Vgl. bereits JAMES, A descriptive catalogue, S. 157. In derHandschrift selbst treten vor allemdie in
Anm. 754 erwähnten prächtig illuminierten Evangelistensymbole hervor.

761 Vgl. dazu den Druck des Frontispiz (JAMES, A descriptive catalogue, S. 157: „Franciscus Gui-
lielmus Dei et Apostolicae sedis gratia Episcopus Ratisbonensis, Osnabrugensis, Mindensis et
Virdensis, Metropolit. Cathedralium et Insignium Ecclesiarum Coloniensis Frisingensis
Bonnensis Oetingensis Monacensis respectiue Praepositus, Archidiaconus et Canonicus Capi-
tularis. Sacr. Rom. Imp. Princeps, Comes deWartenbergh et Schaumburgh. Dominus inWaldt et
Hachenburgh, etc..“.

762 SCHIEFFER, „Redeamus ad fontem“, S. 66–70 (so betitelter Schlussabschnitt).
763 Darauf verweist brieflich bereit Bernhard Bruch am 2. August 1960, wobei ihm zufolge bereits

der plündernde Heinrich der Löwe den Codex wegen dessen gesonderter Verwahrung nicht zu
greifen bekam (vgl. oben Anm. 754); vgl. auch die englischeWiedergabe im Bulletin of the John
Rylands Library, Vol. 43, No. 2, March 1961, S. 278–280.
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etwa theophani(a)e statt Epiphani(a)e (fol. 498v).764DasHochfest Peter und Paul am
29. Juni wird samt Vigil mit jeweils eigenen Lesungen gefeiert (am Vortag Jo-
hannes 21, am Tag selbst Matthäus 16, vgl. fol. 206r). Am Folgetag, dem 30. Juni,
wird aufgrund der Fixierung auf Petrus am Apostelfürstenfest selbst die Com-
memoratio des Paulus begangen, und auch der Oktavtag beider Apostel (vgl.
fol. 206v) sowie Petri Kettenfeier am 1. August (aduincula, fol. 207v) werden
gefeiert. Im November fallen – freilich neben anderen Heiligen – noch am 23.
Clemens (fol. 210r) und am30.Andreas (fol. 210v) auf. Das Fest derCathedra Petri
im Februar fehlt. Zu prägend sind hier Epiphanie und Vorfastenzeit, auf die in
dieser Übergangszeit mehrfach Bezug genommen wird. Neben generell belieb-
tenHeiligenwie Georg erscheinen auchGordianus und Epimachus (fol. 204v).765

Ab fol. 211v (mit Überschrift auf fol. 211r) bis 213r sind die Evangelienlesungen
zu bestimmten Anlässen (de diversis causis) aufgelistet, was eine eigene Studie
erforderte. Naheliegende Einflüsse aus Köln einerseits und Skandinavien harren
ebenfalls noch der Erforschung.766

Petrus nimmt in allen liturgischen Büchern die ihm seit jeher im Reichska-
lender gebührende Stellung ein.Auffallend ist jedoch immerhin, dass etwa in der
Handschrift des Kestner-Museums W. M. XXIa 37 die Schlüsselübergabe an
Petrus (Mt 16, 18 f.) auf zwei Blätter verteilt dargestellt wird (fol. 14v-15r) und der
Apostelfürst nicht nur in den Illuminationen zu Pfingsten, wo er ohnehin wegen
seiner Predigt eine herausragende Stellung einnimmt (fol. 189r), sondern auch zu
der vonChristi Himmelfahrt (fol. 188v) jeweils eine der beidenGruppen sichtbar
anführt.767Neben Petrus-Festen wird in dieser Handschrift auch das Gedächntis
des Gründerbischof Willehad am 8. November besonders begangen – ein ent-
scheidendes Indiz seiner Bremer Provenienz.768Auch die beiden weiteren, heute
inMünchen und Bamberg verwahrten Evangeliare lassen deutliche Bezüge zum
Bremer Sanktorale erkennen.769

Von herausragender Bedeutung sind neben den vier genannten Evangelienbü-
chern zweiMessbücher, die möglicherweise aus demselben Skriptoriumwie das
heute in Bamberg verwahrte oberitalienische Evangeliar stammen770:
1. ein wohl um 1000 entstandenes Missale (bzw. „Sakramentar-Rituale“, Rom,

BibliotecaVallicelliana,Ms. B 141), das als „MissaleHamaburgense“bekannt

764 Im Original jeweils mit e caudata.
765 Zu diesen offenbar auch in Minden beliebten Heiligen vgl. unten Anm. 914.
766 Auf Kölner Einflusse weit bereits Bruch hin (vgl. Bulletin of the John Rylands Library, Vol. 43,

No. 2, March 1961, S. 276 f. mit Anm. 3). Skandinavische Einflüsse bei den Ornamenten für
möglich hält in einemBrief vom1. August 1976 an die John Rylands Library der Kunsthistoriker
SigneHornNordhagen. Demnach könnte diese Zimelie zu jenen Büchern gehört haben, die eine
jüngere Schwester des Bischofs von Ribe, Odinkar des Jüngeren (ca. 1000–1043), Adam von
Bremen zufolge der Bremer Kirche vermacht hat.

767 Vgl. HÄRTEL, Handschriften des Kestner-Museums, S. 16 f.
768 Vgl. zum entsprechenden Eintrag in der Handschrift des Kestner-Museums HÄRTEL, Hand-

schriften des Kestner-Museums, S. 19. Zur Bremer Provenienz s. auch oben. Anm. 755.
769 Vgl. oben Anm. 756f., vor allem die Digitalisate der Handschriften selbst.
770 So jedenfalls BLUM, Frühe mittelalterliche Neumen aus Bremen, S. 246.
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ist771 und unter anderem einen für die Entwicklung der priesterlichen Pri-
vatmesse bedeutenden „OrdoMissae“ (fol. 30r-36r)772 sowie eine offenbar für
das Hamburger Marienpatrozinium bestimmte, mit dem Titel In honore
sancte marie virginis (fol. 38v) überschriebene Marienmesse773 enthält.

2. ein Sakramentar, als „elegantissimus codex“ und Fuldaer Sakramentar
(„Sacramentario Fuldense“) bezeichnet (Udine, Biblioteca Capitolare, ms. 1,
in der bisherigen Forschungsliteratur als „cod. 76, V“ zitiert).774

Die aus Bremen nach Aquileia und nach der Auflösung des dortigen Patri-
archats nach Udine gelangte Prachthandschrift enthält zum Fest Peter und Paul
eine aufwendige Illumination (fol. 50v), zeichnet aber mit der größten und
reichsten Initiale das Fest des heiligenWillehadvor allen anderen aus (fol. 70v).775

Das heute in der römischen Biblioteca Vallicelliana verwahrte Messbuch zeigt
Einflüsse aus Norditalien: Die Communio Regina mundi dignissima (fol. 39v) der
HamburgerMarienmesse findet sich auch in einemGraduale aus Bologna (Rom,
Biblioteca Angelica, Ms. 123) und wurde möglicherweise unter Erzbischof
Hermann (1032–35) angefertigt oder erworben.776 Denkbar wäre aber auch eine
Verbindung zu Adalbert (1043–1072), der sich beim Neubau seines Bremer
Domes nicht mehr am römischen St. Peter, sondern ebenfalls an Beispielen
norditalienischer Architektur orientierte.777 Die „Neumen des lothringischen
Typs“778 diesesMissales könnten auch auf einen anderen Kontext hindeuten: das

771 EBNER, Quellen und Forschungen, S. 200 f.; GAMBER, Codices, S. 570 f., Nr. 1590 („Sakramentar-
Rituale“); BLUM, Frühe mittelalterliche Neumen aus Bremen, S. 246 und S. 244 mit Hinweis auf
HESBERT (Hg.), Corpus Antiphonalium, in Anm. 24 – allerdings ohne genauen Nachweis. Blums
TranskriptionHec liber est ecclesie Hamaburginsis aus demCodex (Rom, Biblioteca Vallicelliana, B
141) ist fehlerhaft. Es heißt hier eindeutig (von einer Hand des 13. Jahrhunderts) Iste liber est
ecclesiae Hamaburgensis (so auch korrekt GAMBER, Codices, S. 570 Anm. 3; RASMUSSEN, An early
„ordo missae“, S. 198). Frau dott. Valentina DʼUrso (Biblioteca Vallicelliana, resp. Ufficio ma-
noscritti) sei an dieser Stelle herzlich für die Möglichkeit gedankt, das sonst nur in Mikrofilm-
ablichtung einsehbare Manuskript im Original einsehen zu dürfen.

772 RASMUSSEN, An early „ordo missae“.
773 BLUM, Frühe mittelalterliche Neumen aus Bremen, S. 240.
774 Unter der Signatur „cod. 76, V“ bei EBNER, Quellen und Forschungen, S. 258–267; GAMBER, Co-

dices, S. 424, Nr. 976; BLUM, Frühe mittelalterliche Neumen aus Bremen, S. 246. Anfang des
11. Jahrhunderts fand sich dieser Band noch in Fulda, anschließend in Hamburg-Bremen; vgl.
GAMBER, ebd. Ein vollständiges Digitalisat findet sich unter www.librideipatriarchi.it/sacramen
tario-fuldense/. Der Bibliothekarin Katja Piazza, Udine, sei für ihren Hinweis auf die heutige
Signatur und das Digitalisat herzlich gedankt.

775 Vgl. EBNER, Quellen und Forschungen, S. 258 (zur Provenienz), 265 f. (zu Petrus und Paulus) und
266f. mit Abb. 19 (zu Willehad).

776 So BLUM, Frühe mittelalterliche Neumen aus Bremen, S. 240 mit Abb. 2, S. 242 (die Wiedergabe
„Regina mundi dignit“ ist hier fehlerhaft, korrekt hingegen in der ein Jahr später erschienenen
Veröffentlichung BLUMS, 1200 Jahre Kirchenmusik in Bremen, S. 20).

777 S. oben Anm. 522. Dies würde auch zum Befund von HOFFMANN, Italienische Handschriften in
Deutschland, S. 52–55, passen, dass die im 11. und 12. Jahrhundert ins Reich überführten Rie-
senbibeln aus Norditalien und weniger aus dem päpstlichen Rom zur Durchführung der gre-
gorianisch initiierten Kirchenreform stammten.

778 BLUM, Frühe mittelalterliche Neumen aus Bremen, S. 240.
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Reformkloster Gorze. Die Neumen wären dann später nachgetragen worden,
um dem Reformimpuls auch musikalisch zusätzlichen Nachdruck zu verleihen.
Einen Anhaltspunkt dazu könnte die Beobachtung bieten, dass die Neumen
nach einer älteren Vorlage notiert worden sein müssen.779 Vielleicht kam dieser
Impuls aber auch direkt aus Rom oder zumindest aus dempäpstlich geförderten
Pomposa bei Ferrara. Ein interessanter Übersetzungsversuch gibt AdamsWorte
quidemmusicumGuidonem adduxit Bremen folgendermaßenwieder „‘Ein gewisser
Guidonischer Musiker‘, also ein Musiker aus der Schule Guidos, ein Guido-
nist“.780Haltbar ist diese Übersetzung leider nicht: Die Kasus bleiben unbeachtet
und,was noch schwererwiegt, dasWortes quidemwird falsch gelesen, als quidam,
obgleich es, wenn man es denn gegen alle Handschriften konjizieren wollte, im
Lateinischen hier quendam heißen müsste. Gleichwohl war dieser Guido des
neuen Systems seines Namensvetters kundig. Mag er auch nicht Guido von
Arezzo gewesen sein, der, in Pomposa bei Ferrara wirkend, von Papst Benedikt
IX. bei der Etablierung seines Notationssystems auf vier Linien unterstützt
worden war, um die genauen Tonabstände der Noten zu kennzeichnen und
nachvollziehbar sowie aus der bloßen Schrift heraus singbar werden zu lassen781

– dieser nach Bremen berufene Guido oder Wido hatte das nötige Wissen er-
worben, sofern er tatsächlich für die fragliche Neumennotation in Beschlag ge-
nommen werden kann.

Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang darüber hinaus, dass
das heute in Bamberg verwahrte Evangeliar gewisse paläographische Ähnlich-
keiten zu den beiden für die Messzelebration bestimmten Büchern aufweist, so
dass dieVermutung angestellt worden ist, diese drei Bücher stammten aus einem
einzigen, möglicherweise Bremer Skriptorium.782 Ein Nachweis ließ sich dafür
jedoch bislang nicht erbringen. Für die Frage der Patrozinien interessanter er-
scheinen die Unterschiede der liturgischen Bücher. Zeugen die Evangelienbü-
cher von der engen Bindung der Bremer Erzbischöfe des 11. Jahrhunderts an das
salische Kaiserhaus und sein karolingisches Erbe, so lassen die Messbücher of-
fenbar erste Reformimpulse erkennen, wie sie vom – ursprünglich freilich aus
dem Reich heraus inspirierten – Papsttum ausgingen. Die Evangeliare und
Evangelistare waren noch durch oder für den Kaiser als rex et sacerdos bestimmt,
der in der Liturgie als kaiserlicher Diakon wirkte. In der römischen Liturgie
wurde dies insbesondere daran sichtbar, dass er in der Tradition Karls des
Großen in St. Peter an Weihnachten das Evangelium sang, in dem unmittelbar
vor der Geburt Christi die Kunde von der Volkszählung des ersten römischen
Kaisers, Augustus, erklingt.783 In Bremen erstreckte sich die Bedeutung dieses

779 Bereits BLUM, 1200 Jahre Kirchenmusik in Bremen, S. 22 macht auf Auslassungen und andere
Details aufmerksam, die auf eine Kopie deuten.

780 BLUM, 1200 Jahre Kirchenmusik in Bremen, S. 22.
781 Schlagende Gegenargumente gegen diese an und für sich verlockende These aus dem 19. Jahr-

hundert referiert BLUM, 1200 Jahre Kirchenmusik in Bremen, S. 21 f.
782 BLUM, Frühe mittelalterliche Neumen aus Bremen, S. 245f. S. zur Bremer „ars musica“ im Sinne

von Liturgie als Lehre nun auch BÖLLING, Bischöfliche Bildungsideale, S. 177–181.
783 Dem Ideal der normativen Schriften nachwar dies sogar bis ins Spätmittelalter der Fall; vgl. etwa

noch DYKMANS (Hg.), Patrizi, S. 293, Nr. 840f. und erläuternd S. 175*. Zum Text s. Liber usualis,
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ersten vom Papst gekrönten Kaisers auf sämtliche Hochfeste: Noch im frühen
15. Jahrhundertwurde zudiesen besonderenAnlässen imAndenken anKarl den
Großen dessen angeblicher Königsmantel vom Diakon getragen, wenn dieser
das Evangelium sang.784 Evangeliare und Evangelistare erschienen somit im
späten Mittelalter als ein Relikt des Regnums aus einer Zeit, als dieses in der
Gestalt des christlichen Herrschers noch mit dem Sacerdotium unmittelbar
einherging.785 Die Messbücher der Salierzeit hingegen deuten die päpstlichen,
später gesamtkirchlich rezipierten Reformen an: Der Priester zelebrierte im
Dienst des Bischofs unter dem Papst als Nachfolger Petri und kirchlichem
Oberhaupt. Andie eigene Bistumsliturgie vordemReformzeitalter erinnerten im
Spätmittelalter nur noch die angeblichen Messgewänder des Gründerbischof
Willehads und seines bedeutenden Nachfolgers Ansgar. Im Unterschied zum
Karlsmantel wurden sie aber nichtmehrwährendder Liturgie getragen, sondern
als rein kommemorative Reliquien verehrt.786 So sehr sich Bremen bemüht haben
mag, dem Kaiser die Treue gegenüber dem Papst zu halten, so deutlich ist es in
Bezug auf das Sakrament der Eucharistie mit den Reformen der Zeit gegangen.

Wie für die Messe so lässt sich eine ähnliche Dichotomie auch für den anderen
großen Bereich der Liturgie feststellen, das Stundengebet. Der berühmte, später
wie das angebliche Ansgar-Evangeliar als reliquiengleiches Sakralobjekt ver-
ehrte Dagulfpsalter, angeblich ein Geschenk Kaiser Heinrichs IV., bezeugt noch
die Wahrung der kaiserlichen Reichstradition.787Dauerhaft verblieben Pretiosen
wie diese jedoch im Kirchenschatz,788 ohne regelmäßig in der Liturgie eingesetzt
zuwerden.Demgegenüber zeigen einigeAntiphonenmit St. GallerNotation, die
dem ersten Bremer Bischof, dem heiligenWillehad, und dessen Nachfolger, dem
heiligen Ansgar, gewidmet sind, die besagten Reformeinflüsse aus den Missa-
lien: neue Notationsformen und inhaltliche Anleihen an päpstlich-italienischen

S. 389. An Weihnachten und Epiphanie ist St. Peter Stationskirche, und dies nicht erst seit der
Kaiserkrönung Karls des Großen, sondern sogar schon zur Zeit Leos des Großen; vgl. hierzu
FEICHTINGER, Die Gegenwart Christi, S. 41, Anm. 3.

784 Vgl. JohannHemeling, Diplomatarium (ed. KLINK), HAB, Cod. Guelf. 142Gud. lat., fol. 3b (S. 59):
Ac sanctus Karolus magnus imperator […] dedit […] crucem [… ] Ac eciam ipsius sancti Karoli trabeam
seu tunicam imperialem, in qua ewangelium in eadem ecclesia in summis festis ob ipsius reverenciam
solempniter legitur.

785 S. dazu nun ausführlich BÖLLING, Zeremonie und Zeit, S. 215–219.
786 Vgl. Johann Hemeling, Diplomatarium (ed. KLINK), HAB, Cod. Guelf. 142 Gud. lat., fol. 6a/b

(S. 64) und fol. 7b/8a (S. 66). Willehads Kasel soll zuvor 72, Ansgars 51 Jahre im jeweiligen Grab
gelegen haben, ohne zu verwittern (vgl. ebd.). Dazu passt auch, dassWillehad in der Bamberger
Handschrift Bibl. 96 mit Festtag und Vigil aufgeführt ist; vgl. SUCKALE-REDLEFSEN, Die Hand-
schriften, S. 145.

787 Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Vindob. 1861. S. dazu REUDENBACH (Hg.), Karo-
lingische undottonischeKunst, S. 512 f., Katalog-Nr. 275f.;WOLTER-VON DEMKNESEBECK, Godescalc,
Dagulf undDemeterius. Auf die besondereVerehrungweist auch Bruch (Bremen) in einemBrief
an seinenKollegen Taylor (Manchester) hin; vgl. obenAnm. 754–756. Vergleichend ließe sich ein
Bremer „Psalterium und Stundenburch“ des späten 12. Jahrhunderts heranziehen: Chantilly,
Bibliothèque duMusée Condé, ms. 1345; vgl. VRY, Liborius, S. 24 mit Anm. 85 und S. 283, Nr. 22.

788 Vgl. dazu bereits BLUM, Frühe mittelalterliche Neumen.
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bzw. reformklosterorientiert-französischen Idealen.789 Ihnen liegen offensichtlich
verlorengegangene Antiphonare zugrunde. In der heutigen Form sind sie in den
hagiographischen Kontext des so genannten Codex Vicelinus integriert, der im
Folgenden noch einmal hinsichtlich seiner hagiographischen und historiogra-
phischen Texte gesondert zu betrachten ist. Bisher fast völlig unbeachtet ge-
blieben ist die Tatsache, dass in diesem Codex ein vollständiges Willehad-Offi-
zium und auch einzelne Gesänge zu Ehren des heiligen Ansgar überliefert sind –
und das in eben jenem neuen System der Notenlinien, das Guido von Arezzo
ersonnen hatte.790 Wenn auch nicht er selbst in Bremen gewirkt haben dürfte, so
war doch ein kundiger Schüler entweder in Bremen selbst tätig, wie historio-
graphische Quellen nahelegen,791 oder man ließ die Gesänge von einem aus-
wärtigen Schreiber für die eigene Liturgie notierten. Es handelt sich um sonst
überwiegend im süddeutschen Raum verbreitete Neumen des St. Galler Typs.792

Bemerkenswert ist die Verwendung von Notenlinien zur genauen, diastemati-
schen Angabe der jeweiligen Tonabstände, wohingegen die erwähnten, etwa
zeitgelich niedergeschriebenen Neumen des Hamburger Missale noch linienlos
sind.793 Das Schriftbild einiger Neumen und die äußere Gestalt des hier beson-
ders früh verwandten, gerade von Guido von Arezzo eingeführten Systems der
Notenlinien erinnern an ein derMusikforschung bereits gut bekanntes Graduale
aus Klosterneuburg, andere Neumenformen lassen hingegen an gewisse fran-
zösische und aquitanische Einflüsse denken.794 Der Schreiber kannte sich also
nicht nur mit der seinerzeit bedeutendsten Neumennotation aus, sondern war
offenbar auch weit gereist oder hatte sich auf anderemWege mit verschiedenen
Neumenformen vertraut gemacht, die er nun ansatzweise miteinander kombi-
nierte. Das lässt entweder an einen örtlichen Schreiber wie jenen erwähnten
Guido (Wido) denken oder aber – wohl wahrscheinlicher – an einen St. Galler
Mönchmit entsprechender Herkunft. In jedem Fall vervollständigen diese in der
Liturgie für den Gründerbischof Willehad sichtbaren Einflüsse verschiedenster
Provenienz die bereits erwähnten norditalienischen Vorbilder der Hamburger
Liturgie und Bremer Architektur: Nicht nur der Süden und nähere Westen,
sondern auch der Südosten und weitere Westen wirkte auf die Liturgie von
Hamburg und Bremen ein.

Wo aber blieb da der missionarisch so wichtige Norden? Ein Austausch an
Schriftzeugnissen, zumal liturgisch-musikalischen, wird dort ohnehin nicht zu
erwarten gewesen sein. Allerdings zeigen sich nordeuropäische Einflüsse in
architektonischer Hinsicht. Atmet die von Bischof Adalbert geweihte Andreas-

789 Münster, Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Westfalen, Msc. I, 228, fol. 21v–24r.
790 Vgl. BLUM, Frühe mittelalterliche Neumen aus Bremen, S. 238 mit Abb. 1, S. 241, und ausführlich

S. 243–245. S. dazu nun die – leider noch nicht veröffentlichte – Edition von SCHMITTMANN, Das
Willehad-Offizium.

791 Vgl. oben Anm. 780f.
792 BLUM, Frühe mittelalterliche Neumen aus Bremen, S. 243 mit Verweis auf Godehard Joppich in

Anm. 20.
793 Vgl. ebd. , S. 240 und 247.
794 Vgl. SCHMITTMANN, DasWillehad-Offizium, S. 30.AndasKlosterneuburgerGraduale erinnernvor

allem Tractulus, Clivis, Torculus, Bistropha und Cephalicus (ebd.).
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Krypta imWesten angesichts ihrer von lombardischen Steinmetzen gearbeiteten
Kapitelle mit ihren prächtigen floralen Verzierungen eine „teilweise mittelmee-
rische Grundstimmung“,795 so überwiegen in der unter Bezelin, Adalbert und
Liemar gestalteten Ostkrypta nordländische Motive.796 Zwar weist das Schach-
brettmuster an den Kämpfern der Säulen des Altarraums auf lombardische
Vorbilder, doch an konkreten Symbolen und Figuren zeigen sich Drudenfüße
und Maskeneinzelnen, an den Säulen des Altarbereichs sogar eine Schlange,
womöglich dieMidgardschlange, diemit ihren lindwurmartigen Flügelnwie ein
Drache erscheint, und ein Wolf, vielleicht der Fenriswolf, gleichsam als Beglei-
tungWotans – umgeben freilich von einer Überzahl von Säulen mit christlichem
Heilssymbol, „das aus dem einst hedinischen Sonnen-Symbol übernommen
ist“.797 Die zu missionierenden Gebiete haben hier also in Teilen Eingang in das
christliche Bauprogramm gefunden, ohne dass sie in der schriftlich fassbaren
Liturgie selbst eine eigenständige Bedeutung entfaltet hätten. Das heute in der
Andreas geweihtenWestkrypta angebrachte, ursprünglich wohl den Tympanon
der Westfassade des frühen Adalbert-Domes zierende Christus-Relief mit Buch
und Schlüsseln (um 1050) wiederum deutet auf Köln,798 der ebenfalls petrini-
schen Bremer Ursprungsmetropole. Hierin mag man tatsächlich „den an die
bremischen Erzbischöfe gerichteten Missionsbefehl“ symbolisiert sehen.799 Al-
lerdings handelt es sich dabei nicht um den „Missionsauftrag nachMatthäus 18,
18–20“800, wo von den hier besonders deutlich sichtbaren Schlüsseln keineswegs
die Rede ist,801 sondern um die Verheißung Christi an den Apostelfürsten Petrus
in Matthäus 16,18 f.

Apotropäische Wirkung mochten somit die Zeichen aus dem Norden,
christlich eingebetttet, aus sich selbst heraus entfalten. Missionarischen Impetus
hingegen konnten nur die aus dem Süden, Westen und Osten stammenden
christlichen Bücher und Bilder verleihen.

Resümierend ist festzuhalten, dass das frühe 11. Jahrhundert die vomKönigtum
der Karolinger ererbte liturgische Kirchenordnung fortgeführt und unter der
Ägide salischer Herrschaft für eine sich institutionell verfestigende, in Bremen
besonders prominent ausgeprägte Reichskirche weiterentwickelt hat. Gleich-
wohlwanderten einige Bücher vomaktivenGebrauch in denKirchenschatz, weil
sie liturgisch überholt, jedoch nach wie vor materiell wertvoll waren und auch
zunehmend historisch-memorial bedeutsam wurden. Die mittlerweile als Hei-

795 BOSSE/LAMOTTE, Der Dom zu Bremen, S. 30; s. auch die Abb. und Erläuterungen zur Westkrypta
ebd. S. 31 f.

796 BOSSE/LAMOTTE, Der Dom zu Bremen, S. 33–37 mit Abb. Einige Zeichen ähneln denen der Stifts-
kirche in Vreden; vgl. ebd. S. 35.

797 BOSSE/LAMOTTE, Der Dom zu Bremen, S. 36; vgl. hierzu auch WEIBEZAHN, Das Dom-Museum in
Bremen, S. 7 f. mit farbiger Abb. eines Kapitells der Ostkrypta, sowie BOSSE/WEIBEZAHN/BAHNSON,
Der St. Petri Dom zu Bremen, S. 36 f. mit vier farbigen Abb.

798 BOSSE/LAMOTTE, Der Dom zu Bremen, S. 28 f. mit ganzseitiger Abb.
799 BOSSE/LAMOTTE, Der Dom zu Bremen, S. 28.
800 So BOSSE/WEIBEZAHN/BAHNSON, Der St. Petri Dom zu Bremen, S. 34 mit Verweis auf die Abb. S. 11.
801 Vgl. dazu oben Kapitel I. 6, bes. Anm. 291.
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lige verehrten Bremer Bischöfe Willehad, Ansgar und Rimbert sucht man in den
genannten für Hamburg bestimmten liturgischen Büchern erwartungsgemäß
vergebens. Lediglich auf Kosmas und Damian stößt man ihrer alten gesamt-
kirchlichen Verehrungstradition entsprechend auch hier, wobei ihr ortsspezifi-
scher Bremer Kult erst später, nach ihrer Reliquien-Translation, Bedeutung er-
langen sollte.802 Die drei heiligen Bremer Bischöfe müssen hingegen von einer
großen Relevanz gewesen sein. Dies gilt besonders für den Gründerbischof
Willehad, wie sein komplett überliefertes Festoffizium bezeugt. Doch gab es für
Ansgar nur die einzelnen überlieferten Gesänge und für Rimbert überhaupt
keine spezifischen Texte undMelodien? Näheren Aufschluss darüber verspricht
jener Codex, in dem sich diese liturgischen Spuren der Heiligen erhalten haben:
der Codex Vicelinus.

b) Sukzessorische Hagiographie. Die Viten der Bischöfe Willehad,
Ansgar und Rimbert

Der im LandesarchivMünster verwahrte Bremer Codex Vicelinus aus dem frühen
12. Jahrhundert verbindet Historiographie, Hagiographie und Liturgie mitein-
ander. Die erwähnten liturgischen Gesänge zu EhrenWillehads überliefert diese
vom Bremer Domherrn und späteren Oldenburger Bischof Vicelin redigierte
Sammelhandschrift ausdrücklich im Zusammenhang mit Willehads Vita, ge-
folgt von den hagiographischen Lebensbeschreibungen der nachfolgenden
Bremer Bischöfe Ansgar und Rimbert und zusätzlich kombiniert mit dem his-
toriographisch relevanten Chronicon breve Bremense, auf das an späterer Stelle
noch gesondert einzugehen ist.803 Willehad gebührt die erste Vita, da er der von
Karl dem Großen eingesetzte Gründerbischof des Bistums war. Die zweite Le-
bensbeschreibung hat Ansgar als den wegen seiner Skandinavienmission, aber
auch seiner Heiligsprechung Willehads besonders bedeutenden Bischof zum
Gegenstand – unabhängig von den eingangs nur ansatzweise niedergeschrie-
benen liturgischenMelodien.Wohlwegen des großenAbstands derAnsgar-Vita
zur eingangs begonnenenAnsgar-Liturgie ist diese hier nur Fragment geblieben.
Die dritte und letzte Vita schließlich führt die Verdienste des Bischofs Rimbert
vor Augen. Diese liegen dem inneren Aufbau des Codex zufolge weniger in
liturgisch zu preisenden wirkmächtigen Wundern – Liturgie zu ihm keine
überliefert. Zur Geltung kommt in dieser Dreigliederung der Lebensbeschrei-
bungen vielmehr seine hagiographische Tätigkeit: Ohne ihnwäreweder die Vita
Ansgars verfasst noch dessen Andenken und das seines verehrten Vorgängers

802 Vgl. BRUCH/BÖHNE, Das Evangelistar Heinrichs III. (Teil 2). Zu den später in Bremen verehrten
Heiligen Kosmas und Damian vgl. ebd., fol. 118v, ed. BRUCH/BÖHNE, Das Evangelistar Heinrichs
III. (Teil 2), S. 53, Nr. 245. S. dazu ausführlich unten Kapitel V.1b.

803 Münster, Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Westfalen, Msc. I, 228. Zur Vita des
Redaktors s. etwa RAUSCH, Vicelin. Zur liturgischen Bedeutung s. auch BÖLLING, Bischöfliche
Bildungsideale, S. 177–181.
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Willehad dauherhaft bewahrt worden.804 In chronologischer Abfolge werden so
die bedeutendsten Protagonisten auf der Cathedra des Bremer Domes und ihre
wechselseitigen Beziehungen behandelt. Dass es dabei um hagiographische,
nicht um historiographische Fragen geht, verdeutlicht bereits die kurze, nur
unwesentlich jüngere Inhaltsangabe von anderer Hand in zeittypischer Schrift
auf dem ersten Blatt des Vicelin-Bandes. Dies gilt für die Wortwahl wie auch für
die äußere Struktur der Übersicht: Zum einen wird der altehrwürdige Willehad
wie Petrus als beatus bezeichnet und seine jüngeren Nachfolger Ansgar und
Rimbert jeweils als sanctus,805 zum anderen erscheint neben der Vita Willehads
auch seine Depositio und Ordinatio, worauf jeweils Depositio und Elevatio der
beiden anderen Heiligen folgen.806 Die Kombination dieser drei Lebensbe-
schreibungen bietet durch Auswahl und Reihenfolge zum einen eine Art ha-
giographisches Kompendium, zum anderen eine Zusammenstellung von
Streiflichtern der Bistumsgeschichte aus einer Zeit, als die ausführliche Darle-
gung Adams von Bremen noch nicht zur Hand war. Doch nicht nur im Hinblick
auf die kirchliche Institution des Bremer Bischofsstuhles und die skizzierten
inhaltlichen Aspekte, auch in ihren literarischen Abhängigkeiten und hagiolo-
gischen Konzepten sind die drei Einzeltexte miteinander verwoben. So galt
Ansgar als Autor von Vita und Mirakeln Willehads und Rimbert wiederum als
Verfasser der Ansgar-Vita. Wohl deshalb findet sich dieselbe dreiteilige Anord-
nung in einer weiteren, heute nur noch fragmentarisch überlieferten Hand-
schrift.807 Die in diesem Textzeugen überlieferten Passagen weichen aber nur in
wenigen Details von der Vicelin-Handschrift ab und entsprechen exakt einem
Kölner Druck von 1642, der somit offenbar den kompletten Codex in seiner
dreigliedrigen Form wiedergibt und in weiteren frühneuzeitlichen Veröffentli-
chungen rezipiert werden sollte: „Triapostolatus septemtrionis“.808

Die moderne Forschung hat besonders Ansgars Autorschaft bei der Wille-
had-Vita in Frage gestellt – er habe allenfalls dieMirakel verfasst.809Doch dies ist
lediglich für die Rezeption des 15.,810 nicht aber für die des 12. Jahrhunderts von

804 Zum Entstehungskontext s. ausführlich RÖCKELEIN, Reliquientranslationen nach Sachsen, S. 95 f.
(Lit.). Zur Ansgar-Vita s. neuerdings auch HALLE, Die Mission Skandinaviens, sowie KLAPHECK,
Der heilige Ansgar, der allerdings zentrale Ergebnisse der neueren Hagiographie-Forschung
außer Acht lässt.

805 Die erst spätere, sich seit der Frühen Neuzeit ausbildende Unterscheidung zwischen den hei-
liggesprochenen Personen als sanctus/ sancta und den – auf der nötigen Vorstufe – nur seligge-
sprochenen als beatus/beata entspricht nicht dem antiken und mittelalterlichen Sprachgebrauch:
Die besonders alten Heiligen wie die Gottesmutter und die Apostelfürsten, ferner einzlene
Märtyrer der frühenKirche, führen das Epitheton beata bzw. beatus, wohingegen jüngereHeilige,
vor allem solche, deren Lebenswandel als gottgefällig galt, sancta oder sanctus genannt wurden.

806 Vgl. MÜNSTER, Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Westfalen, Msc. I, 228, fol 1r.
807 RÖPCKE (Hg.), Willehad, S. 42. Diese heute in Paris liegende Handschrift stammte ursprünglich

aus dem Kloster Echternach (vgl. ebd.).
808 Philipp Caesar, Triapostolatus septemtrionis, Köln 1642.
809 Vgl. dazu zuletzt KLAPHECK, Der heilige Ansgar.
810 Bemerkenswert ist immerhin, dass Johann Hemeling, Diplomatarium (ed. KLINK), HAB, Cod.

Guelf. 142 Gud. lat., fol. 6a (S. 63 f.) Ansgar um 1420 nur als Autor der Mirakel, nicht der Vita
Willehads bezeichnet.
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Belang. Abgesehen davon ließen sich eine Reihe vonArgumenten aufführen, die
zumindest für den seit der späten Salierzeit relevanten, fortan weithin maß-
geblichen Codex receptus ein wenigstens partielles Mitwirken Ansgars an der
überlieferten Vitenfassung wahrscheinlich machen. Der Einwand, Ansgar habe
beimVerfassen derMirakelWillehads dessen Lebensbeschreibung deshalb nicht
kennen können, weil er das bisher fehlende Gedächntis seiner Großtaten be-
mängelt,811 überzeugt nicht. Ansgar spielt hier eindeutig auf die Wunder des
Heiligen an – und die ereigneten sich traditionsgemäß erst nach dem Tod des vir
Dei. Die Wundergeschichten in der Vita selbst beschränken sich auf zwei noch
recht unspektakuläre Begebenheiten: Willehads an einem Riemen um den Hals
getragene Reliquienkapsel hält einen lebensbedrohlichen Schwertstreich zurück
(Kapitel 4), und eine hölzerne Schale, die sein Diener versehentlich hatte zer-
bersten lassen, wird von diesem wiederhergestellt vorgefunden (Kapitel 7). Die
Phänomene fallen wohl eher in den Bereich desmirabile als den desmiraculum.812

Im ersten Fall mag Sakralität eine gewisse Rolle gespielt haben, doch lediglich
mit Blick auf die Materialität der Reliquien, nicht auf die Person des Bischofs. In
ähnlicher Weise konnten später Ulrichskreuze Kugeln abfangen.813 Spätere Bei-
spiele kamen anscheinend sogar ohne diese Sakralität aus. Noch im 18. Jahun-
dert verdankte ein sich gezielt aufgeklärt gebender Geist wie Friedrich II. von
Preußen angeblich einer materiell wertvollen, doch rein diesseitig profanen
Schnupftabackdose sein Leben, als diese in der Schlacht von Kunersdorf 1759
einen feindlichen Schuss abfing.814 Auch die Wiederherstellung der zerbroche-
nen Schale lässt eher an einen bei Willehad offenbar besonders ausgeprägten
Charakterzug von Großzügigkeit denken, als dass hier ein deus ex machina
komplexe, womöglich noch aktenkundig gewordene Beziehungsgeflechte im
Sinne von Kleists zerbrochenem Krug hätte nicht nur entwirren, sondern gleich
auflösend ungeschehenmachenmüssen.Wie bereits dieWillehad-Vita im elften,
abschließenden Kapitel betont, beweisen erst die Wunder nach dem Tod des
Bischofs seine Heiligkeit: Weder seinem Bischofsstab noch seinem täglich be-
nutzten Messkelch konnten die Flammen von Bränden etwas anhaben815 – mit
anderen Worten: Die äußeren Zeichen seines Priestertums und seines Bischofs-
amtes überdauerten seinen Todund hielten die Erinnerung an seinWirkenwach.
In Ansgars Mirakelbericht über Willehad stehen hingegen spektakuläre Hei-
lungswunder im Vordergrund: AmGrab des Heiligen oder bereits auf demWeg
dorthin können plötzlich Lahme gehen, Blinde sehen und Taube hören (vgl.
Matthäus 11, 5).816

Die dabei vom Viten-Schreiber geäußerte Kritik an dem bisherigen Still-
schweigen aus reiner Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit enstpricht den ein-

811 RÖPCKE (Hg.), Willehad, S. 26.
812 Für diese Unterscheidung plädierte Peter Gemeinhardt (Göttingen) bei einem Streitgespräch im

Sommersemester 2011 im Zentrum für Mittelalter- und Frühneuzeitforschung (ebd.).
813 AUGUSTYN, Das Ulrichskreuz und die Ulrichskreuze, S. 309 mit Anm. 151.
814 FÜSSEL, Der siebenjährige Krieg, S. 51.
815 Vgl. MGH SS 2, S. 384.
816 Vgl. ebd., S. 385–386.
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leitenden Worten Ansgars zum Mirakelbericht.817 Dort gehört sie zur gängigen
Exordialtopik. Insofernwäre zu fragen, ob nicht dieMirakel älter als dieVita sind
– zumindest in der heute maßgeblich durch den Codex Vicelinus vermittelten
Form. Ansgar hätte demnach nicht die vorgefundenen Formulierungen aufge-
griffen, sondern die stereotypen Wendungen seiner Mirakel in der bereits ge-
schriebenen Vita angefügt, um der Relevanz des eigenen Werkes größere Be-
deutung zu verleihen. Denkbar ist aber auch, dass ein späterer Bearbeiter Ans-
gars Hinweise auf das bestehendeDesiderat gezielt übernommen hat, um den in
der Vita abschließend erwähnten Wundern ebenfalls ein gewisses Gewicht zu
verleihen. Dieser Bearbeiter hätte durch einen derartigen redaktionellen Eingriff
die Bedeutung des Bremer Bischofsamtes auf die Höhe der spektakulären
Wunder gehoben. Die Wunder wären dadurch keineswegs in ihrer Wirkmäch-
tigkeit geschmälert, wohl aber sinnerweiternd in Anspruch genommen worden.
Fasst man nämlich ihre Botschaft zusammen, dann zeigen sie einen deutlichen
biblischen Bezug: Wie bereits Jesus Christus beim Evangelisten Matthäus als
Urgrund des Christentums und Ziel der Schöpfung im Zenit der Zeiten so heilt
Willehad beim Vitenschreiber Ansgar als Gründerbischof der Kirche von Bre-
men818 Blinde, Lahme und Taube.

Welcher Redaktor wäre dazu besser geeignet gewesen als der eponyme
Versender der bis heute editorisch maßgeblichen Leithandschrift: Vicelin? Von
eben diesem stammennämlich die letzten Seiten desCodex,während der Beginn
von einem gewissen Everhard geschrieben worden ist.819 Dieser Everhard hat
offenbar eine bereits in Bremen vorliegende Handschrift als Vorlage benutzt.820

Anscheinend ging Vicelin nun noch weiter. Bekannt ist, dass er den von ihm
fertiggstellten Codex zusammen mit Reliquien zwischen 1118 und 1123 mit
Zustimmung des damaligen Bischofs Friedrich von Bremen dem Benediktiner-
kloster Abdinghof in Paderborn übersandte.821 Vicelin war zu diesem Zeitpunkt
Bremer Domherr und Missionar in Nordeuropa.822 Offenbar war er es, der mit
dem Zusatz der postumen Vitenwunder ein missing link zwischen Lebensbe-
schreibung undWunderberichten schuf. Damit verband er demzufolge nicht nur
die beiden literarischen Gattungen von Vita und Miracula, sondern auch von
Hagiographie und Liturgie: Die im nächtlichen Stundengebet zwischen Psalmen
und Responsorien und im Wechsel von Lesungen des Alten und des Neuen
Testaments vorgetragenen Vitenabschnitte waren in der bereits dargestellten

817 Vgl. ebd., S. 384–385.
818 Wie im Bremen der Gründerbischof so wird in Paderborn bis heute der zentrale transferierte

Heilige, Liborius, verehrt. Matthäus 11, 5 wird hier – in Anlehnung an den Translationsbericht
des heiligenBischofs vonLeMansnachPaderborn – imHalleluja-Vers der Paderborner Liborius-
Liturgie zitiert; vgl. Metropolitankapitel Paderborn, Die Feier des Liborifestes, S. 35.

819 Vgl. RÖPCKE (Hg.), Willehad, S. 42. Zum Domherrn selbst s. RAUSCH, Vicelin.
820 RÖPCKE (Hg.), Willehad, S. 42.
821 Ebd. Hierbei mag auch die Verehrung Ansgars nicht nur als Bischof, sondern auch als Bene-

diktiner eine Rolle gespielt haben; s. hierzu etwa ENGELBERT, Mönchtum, Mission, Martyria.
822 Die zuweilen geäußerte Behauptung, er sei später selbst Erzbischof von Hamburg-Bremen ge-

worden, trifft nicht zu. Vgl. GAMS (Bearb.), Series episcoporum, S. 263.
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Domliturgie des Willehad-Festes ohnehin fest verankert.823 Ansgars Wunder-
bericht erhielt durch die traditionsgemäße Verknüpfung mit der Vita eine neue
Dimension – weniger wegen ihrer Form, als aufgrund ihres Inhalts: Die einzel-
nenHeilungswunder bezeugten den für dasHochmittelalter gegenwärtigen Sitz
im Leben jener bereits angedeuteten biblischen, als liturgischer Lesetext und
Gesang am Willehadstag zentralen Botschaft: caeci vident claudi ambulant leprosi
mundantur surdi audiuntmortui resurgunt pauperes evangelizantur (Matthäus 11, 5).

Petrus-Bezüge finden sich in diesem Dossier allerdings nur an zwei Stellen:
Bei der Errichtung des neuen Bistums ruft Willehad den Apostelfürsten als Pa-
tron der Kathedralkirche und Fürsprecher der dortigen Bischöfe an, und beim
Besuch des Papstes wird dessen petrinische Grundlage deutlicher vor Augen
geführt.824

Ähnlich verhält es sich mit der Vita Ansgars. WieWillehad als erster Bischof
von Bremen gelten kann, so Ansgar als erster Erzbischof Nordelbiens. Darauf
weist bereits das Incipit seiner Vita hin, umdarüber hinaus auch seinen Status als
Legat des Heiligen Apostolischen Stuhles hervorzukehren.825 Der Bezug zum
römischen Petrus-Amt ist evident. Suchte Gregor VII. mit dem Titel des legatus
apostolice sedis den Vorrang Roms über die regionalen Bischöfe, etwa im Vorsitz
bei Partikularsynoden, hervorzuheben,826 so erhält Ansgar seinen Titel am
Apostelgrab als regionaler Erzbischof. Damit erscheint Ansgar auf Augenhöhe
mit dem Amtsbruder des Gründererzbistums Köln, der den Titel des legatus
natus führt.827

Allerdings enthält diese Lebensbeschreibung einen interessanten Aspekt,
der spätere Umdeutungen des ausgehenden 10. und im Anschluss daran auch
des 11. Jahrhunderts erkennen lässt. Die erste stammt vom Vitenautor und
Nachfolger Ansgars, Rimbert, die zweite, für die Salierzeit besonders einschlä-
gige, von einem Redaktor des Codex Vicelinus, möglicherweise vom Bremer Ka-
noniker und späteren Oldenburger Bischof Vicelin persönlich. Rimbert stilisiert
Ansgar in seiner Lebensbeschreibung zumHamburger Erzbischof ab dem Jahre
831 und behauptet, PapstNikolaus I. habe dieDiözese Bremen 864mitHamburg
vereint und somit als eigenständigen Sitz untergehen lassen. Zur Stützung dieser
Darstellung bedient er sich dreier Urkundenfälschungen: Die Bezeichnung
Ansgars als einfacher Bischof in der – nicht authentischen, doch zeitgenössisch
für echt erachteten – Narratio einer Urkunde Ludwigs des Frommen lässt er
schlichtweg unerwähnt. Umgekehrt verband er das Legatenprivileg Papst Gre-
gors IV. mit der Gewährung des Palliums als Zeichen erzbischöflicher Würde,

823 S.o. Kapitel III.1a.
824 Vgl. RÖPCKE (Hg.), Willehad, S. 61 und 65 und MGH SS 2, S. 382 f.
825 Vgl. Rimbert et alii, Vita Sancti Anskarii, hg. von DAHLMANN (MGH SS 2); Vita Anskarii auctore

Rimberto; Anhang: Vita Rimberti, hg. von WAITZ (MGH SS rer. Ger. 55); Quellen des 9. und
11. Jahrhunderts zur Geschichte der Hamburgischen Kirche und des Reiches, hg. von Trillmich
und BUCHNER.

826 Vgl. GIRGENSOHN, Legat, päpstlicher, in: LexMA 5, Sp. 1795f.
827 Zur Bedeutung s. etwa ULLMANN, Kurze Geschichte des Papsttums, 220, der den Begriff legatus

natusüberzeugendvondenendes legatus a latereund legatusmissus abgrenzt, allerdings allein auf
die Metroplitansitze Salzburg, Reims und Canterbury hinweist.
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obgleich imDokument selbst davon keine Rede war. Das entscheidende Privileg
Nikolaus I. schrieb er sogar komplett neu und zitierte es in dieser Form im
23. Kapitel seiner Vita.828 Rimbert zielte mit dieser Darstellung darauf ab,
Hamburg als eigentlichen Erzbischofssitz mit Jurisdiktion über Bremen er-
scheinen zu lassen und damit seinen eigenen Ansprüchen in der Nachfolge
Ansgars zum Durchbruch zu verhelfen.829 Dieses kirchenrechtlich so proble-
matische Vorgehen war Rimbert allein aufgrund seiner literarischen Leistungen
möglich. Wo andernorts Translationen materiell fassbarer und künstlerisch
eingefasster Reliquien im Vordergrund standen, vollzieht Rimbert Transfers
geistig anschaulicher und literarisch stilisierter Relikte.830 In diesem Kontext war
ihm auch die interpolierende Neuschreibung der Geschichte möglich.

Zu Recht ist bereits darauf hingewiesen worden, dass zahlreiche fälschende
Zusätze in der Vita Ansgars die entscheidende Quellengrundlage für die ältere,
nunmehr fragliche Forschungsauffassung bildeten, die Missionierung Skandi-
naviens sei eine Folge der Sachsenmission Karls des Großen, der nach dem Sieg
über die Sachsen ein Bistum jenseits der Elbe habe errichten wollen.831 Die er-
wähnten Passagen besagen aber weit mehr noch über das petrinische Amts-
verständnis der Bremer Bischöfe des 11. und frühen 12. Jahrhunderts aus der
Perspektive der zeitgenössischen Hagiographen und Historiographen. Der Re-
daktor des Codex Vicelinus griff nämlich jenes Interpolament auf, das die Frage
der Gewährung des Palliums betrifft: Der heilige Ansgar hat demzufolge die
legatio und das Pallium vom Papst auf eine ganz besondere Weise erhalten. War
und ist es am Papsthof üblich, das wollene Schultertuch mit den bestickten
Kreuzen vor der Übergabe in die Confessio herabzulassen, so ist es im Interpo-
lament darüber hinaus auch der Empfänger selbst, der seinen Kopf und seine
Brust auf Corpus und Confessio des Apostelfürsten Petrus legt. Im Anschluss
daran bezeichnet der Papst nicht nur Ansgar, sondern sogar ausdrücklich all
seine Nachfolger auf dem Bischofsstuhl von Hamburg-Bremen als offizielle
Stellvertreter Petri mit der Autorität, in der Funktion vonMissionsbischöfen das
Evangelium zu verkündigen:

Et posito capite et pectore super corpus et confessionem sancti Petri apostoli,
sibi suisque successoribus vicem suam perpetuo retinendam publicamque
evangelizandi tribuit auctoritatem.832

828 Vgl. auf der Grundlage von THEUERKAUF, Urkundenfälschungen des Erzbistums Hamburg-Bre-
men, neuerdings KNIBBS, Ansgar, Rimbert and the Forged Foundations of Hamburg-Bremen,
S. 137–207, zusammenfassend S. 211.

829 Ebd.
830 Vgl. dazu RÄDLE, Transfers in der lateinischen Literatur, pass., speziell zu „Rimberts eleganter

Vita Anskarii“, hier jedoch mit Blick auf dessen Sicht von „Corvery und Corbie als eine einzige
Gemeinschaft“ s. ebd. S. 230 f. mit Anm. 79.

831 KNIBBS, Ansgar, Rimbert and the Forged Foundations of Hamburg-Bremen, S. 220 mit Anm. 28.
832 Vita Sancti Anskarii, hg. von DAHLMANN (MGH SS 2), S. 699, Z. 28 f., Variante c undAnm. 29; Vita

Rimberti, hg. vonWAITZ (MGHSS rer. Ger. 55), S. 35;Quellen des 9. und 11. Jahrhunderts, hg. von
Trillmich und Buchner, S. 46 mit Variante l („Zusatz B“).
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Der Ausdruck vicem suam entspricht der Formulierung in der zitierten Ur-
kunde Bischof Egilberts von Minden.833 Wie bereits für diesen festgestellt, han-
delt es sich auch in Bremen um kein traditionell frühmittelalterliches, sondern
um ein neues Verständnis. Pallien wurden bis weit ins 11. Jahrhundert aus-
schließlich ad personam verliehen und daher einem verstorbenen Erzbischof
mitunter sogar mit ins Grab gegeben.834 In Deutschland, wo es offenbar ein
einmalig großes Interesse an päpstlichen Pallien gab, wurden päpstliche Ver-
leihungsurkunden gefälscht, und zwar nur hier.835 Eine vergleichbare Fälschung
liegt offenbar auch in der eigene aktuelle Anspräche rückprojizierendenAnsgar-
Episode vor. Die Verleihung des Palliums und damit der Metropolitanrechte
erfolgte nämlich auch für Hamburg im 9. und noch im 10. Jahrhundert nicht
dauerhaft, sondern lediglich personenbezogen: im Anschluss an die Verleihung
an Ansgar dann zwar 865 auch an seinen Nachfolger Rimbert,836 doch im
10. Jahrhundert dann nur angeblich 911 – in Übernahme desselben Palliumfor-
mulars einer Fälschung des 12. Jahrhunderts zufolge – an Hoger, 920 wiederum
nur angeblich an Unni, scheinbar schon zwischen 937 und 939 sowie dann ge-
sichert 948 an Bischof Adaldag, schließlich dem besagten Fälschungskomplex
aus derMitte des 12. Jahrhunderts zufolge vermeintlich auch 1002 an Erzbischof
Unwan und – trotz der Fälschung immerhin historiographisch gesichtert – 1044
an seinen Nachfolger Adalbert.837 Formulierungen der Urkunde von 948, denen
zufolge die Metropolitanrechte ausgeweitet und die Verleihung des Pallium
auch an dieNachfolger bestätigtwerden, sind daher zuRecht in Zweifel gezogen
worden.838 Im Rahmen der genannten Fälschungen entstand passenderweise
eine vermeintlich bereits sehr frühe päpstliche Bestätigung der Metropolitan-
gewalt „auch in den nordischen Reichen“, scheinbar zwischen 906 bis 908 an
Erzbischof Adalgar.839

Doch schon nach immanent-sprachlichen Kritierien, auch ohne weiteren
Textvergleich, wird deutlich, dass es sich bei der zitierten Passage in der Ansgar-
Vita um einen späteren Einschub handelt. So ließe sich die Formulierung vicem
suam statt auf den Papst auch auf Petrus selbst beziehen: „dieser“ habe seine
„Stellvertreterschaft“ verliehen.840 Erwarten würde man an dieser Stelle dann
jedoch nicht nur im klassischen, sondern auch imgeübten, an antiken Vorbildern

833 Vgl. oben bei Anm. 609.
834 Vgl. dazu JOHRENDT, Papsttum und Landeskirchen, S. 63 mit Anm. 47.
835 Ebd. S. 63 mit Anm. 49 sowie S. 65–68.
836 JE 2759und JE 2798. Zur rein hagiographischenGrundlage von JE 2759 (Verleihung anAnsgar) s.

RÖCKELEIN, Das Gewebe der Schriften, S. 8 Anm. 37 (Lit.).
837 Vgl. ZIMMERMANN (Bearb.), Papsturkunden, Nr. 32 (Hoger), †47 (Unni, einzig die Pallienverlei-

hung könnte echt sein), 76 (Adaldag, umstritten) und 114 (Adaldag, wohl Fälschung des
12. Jahrhunderts, doch der Text gilt als original – mit Ausnahme Ausweitung der Metropoli-
tanrechte und Verleihung des Palliums auch an die Nachfolger Adaldags), †534 (Unwan) und
†617 (Adalbert). ZumGroßteil dieser Urkunden s. auch JOHRENDT, Papsttum und Landeskirchen,
S. 63–74.

838 Vgl. die Vorbemerkung von ZIMMERMANN (Bearb.), Papsturkunden, Nr. 114.
839 ZIMMERMANN (Bearb.), Papsturkunden, Nr. †24.
840 So übersetzt irrig Trillmich, Quellen des 9. und 11. Jahrhunderts, S. 47, Anm. 81.
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durchaus orientierten Latein Rimberts die Wendung vicem eius.841 Unproble-
matisch ist die hier gewählte Wiedergabe des Interpolaments aber dennoch
nicht: Das Possessivpronomen suam verlangt nach einem Subjekt, das rein
grammatikalisch in Analogie zu den übrigen Reflexiva sibi suisque weder Papst
noch Petrus lauten müsste, sondern Ansgar. Demnach wäre ein unangekün-
digter Subjektwechsel eingetreten, und Ansgar hätte durch die unmittelbare
körperliche Berührung des Heiligenleibes und seiner Verehrungsstätte sich
selbst zumStellvertreter Petri gemacht. Ansgar hätte damit in der Rückschau des
11. oder frühen 12. Jahrhunderts einen Anspruch formuliert, der den des Min-
dener Bischofs Egilbert, der sich im ausgehenden 11. Jahrhundert mit Blick auf
sein bischöfliches Patrozinium als Stellvertreter Petri bezeichnete,842 sogar noch
überstiegen hätte. So reizvoll eine solche Lesart auch erscheinen mag – sie wäre
wohl selbst einem noch so ungeschickten Interpolator nicht aus der Feder ge-
flossen, ohne vorher Ansgar selbst noch einmal klar und deutlich zu erwähnen.
Es bleibt also nichts anderes übrig, als das gleichbleibende Subjekt des gesamten
Satzgefüges mit seinen analogen Prädikaten mit zudem inhaltlicher eindeutiger
adverbialer Erweiterung und Prädikatsnomen (palli datione … roboravit und le-
gatum … delegavit) auszumachen: ipse, das heißt Papst Gregor.843

Vor diesem Hintergrund erhält selbst die für das Petrus-Patronat wenig er-
giebige Vita des heiligen Rimbert von anonymerHand eine neue Bedeutung:Mit
den Viten Willehads von Ansgar und Ansgars von Rimbert vervollständigt sie
das Bild von einer dreiköpfigen nordischen Metropole, die auf Augenhöhe mit
dem römischen „Patriarchen desAbendlandes“ eine ebenso petrinisch gefestigte
wiemissionarisch lebendige Kirchenprovinz zu verwalten hatte. Von Bedeutung
sollte die zitierte Passage später noch für die Historiographie werden: Im Codex
Vicelinus ergänzte sie das Chronicon breve Bremense, im überlieferungsgeschicht-
lich sonst unabhängigen Werk Adams von Bremen wurde sie in gesonderter
Form rezipiert – Werke, die eine eingehende Untersuchung verdienen.

c) Rezipierende Historiographie. Das Chronicon breve und Adam von
Bremen

Das so genannteChronicon breve Bremense844 lässt, für sich allein betrachtet, wenig
Interesse am heiligen Petrus oder der Heiligkeit Bremer Bischöfe erkennen.
Angesichts der formalen, weitgehend annalistisch additivenGestalt ist dies auch
nicht weiter verwunderlich. Umso größere Aufmerksamkeit gebührt der Tatsa-
che, dass eben dieses nur sehr kurze chronikalischeWerk vonVicelin Anfang des
12. Jahrhundertsmit den hagiographischenViten der heiligen BischöfeWillehad,

841 So bereits BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten, S. 171 mit Anm. 96.
842 Vgl oben Kapitel II. 1b, bei Anm. 609.
843 Vgl. den voraugehenden Hauptsatz (wie oben Anm. 832): Quod etiam ipse tam decreti sui aucto-

ritate quam etiam pallii datione more praedecessorum suorum roboravit atque ipsum in praesentia con-
stitutum legatum in omnibus circumquaque gentibus […] delegavit.

844 Chronicon breve Bremense, hg. von LAPPENBERG (MGH. Scritpores 7), S. 389–392.
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Ansgar und Rimbert verbunden und in dieser Form zum Kloster Abdinghof
versandtwurde.845 Seiner spätsalischen formalenAnbindung nach bildete es also
eine Einheit mit hagiographischen Texten, ebnete diesen den Weg und steckte
den zeitlichen Rahmen ab.

Adam von Bremen ist als Autor der Gesta Hammaburgensis ecclesiae Pontifi-
cum, für die er offenbar auch auf das Chronicon breve zurückgriff,846 in der älteren
Forschung vor allem für zwei voneinander divergierende Vorstellungen in Be-
schlag genommen worden. Entweder galt der kaisertreue Chronist als früher
Gewährsmann eines beginnenden Reichspatriotismus, oder man glaubte in
seinem Werk, durch eigene Kriegserfahrungen im nationalen Pathos gebremst,
statt des Reiches die Region, Sachsen, als geliebtes Heimatland des Autors
ausfindig machen zu können.847 Neuere Untersuchungen haben jedoch gezeigt,
dass Adamdie erste Person Plural in Personal- und Possessesivpromina auffällig
oft dann benutzt, wenn er vonOrten „imKernbereich der Diözese zwischen Elbe
und Weser“ spricht.848 Dieser auf der Ebene der Detailanalyse gewonnene Be-
fund zur ‚weltlichen‘ Herrschaft Bremens, der das Konzept einer „regionalen
Identität“849 bestätigt, entspricht auf der Ebene der literarischen Gesamtanlage
der große, mehrere Kapitel umfassende Anteil, den gleich zu Beginn desWerkes
die Schilderung der ‚kirchlichen‘ Bedeutung des Erzstifts einnimmt.850 Dem-
entsprechend verbindet Adam auch auf der Ebene einzelner Städte kirchliche
Würde mit militärischer Wehrhaftigkeit. So bezeichnet er Hamburg durchweg
als civitas, Bremen hingegen erst, nachdem unter Bezelin und Adalbert, italie-
nischen Vorbildern folgend, zunächst eine hinreichend befestigte Stadtmauer
angelegt und dann nach einem Brand die Bremer Kathedrale neu errichtet
worden ist.851 In jedem Fall bestimmten keine übergeordneten, protonational
politischen Grenzen Adams Denken, sondern das Wirken in den Missionsge-
bieten und die Auseinandersetzungen mit den benachbarten Erzbistumssitzen
Köln und Magdeburg.852 Vor diesem Hintergrund ist auch das Ansinnen des
Chronisten zu deuten, Erzbischof Adalbert von Bremen als Planer eines nordi-
schen Patriarchats hinzustellen.853

845 Vgl. oben Anm. 821. Zum Kloster Abdinghof s. unten Kapitel V.2.c.
846 SCHMEIDLER, Adam von Bremen, S. 511 f.
847 Vgl. BUCHNER, Die politische Vorstellungswelt, S. 26–38 und 43–45; EGGERT, Das Wir-Gefühl,

S. 144–147; zuletzt SCIOR, Identität und Fremdheit, S. 72–86. Zur Quellengattung der gesta epi-
scoporum vgl. auch RICHES, The Changing Political Horizons, sowie SCHLOTHEUBER, Persönlich-
keitsdarstellung und mittelalterliche Morallehre, S. 500–507; zur späteren Rezeption Adams
durchHelmold von Bosau s. auch FRAESDORFF, Der barbarischeNorden; DARTMANN, Die Rezeption
der Frühgeschichte, S. 294–304.

848 SCIOR, Identität und Fremdheit, S. 86.
849 Vgl. dazu SCHNEIDMÜLLER, Friesen – Welfen – Braunschweiger.
850 S. dazu ausführlich SCIOR, Identität und Fremdheit, S. 38–86 und zusammenfassend 86–88.
851 Vgl. ROSSIGNOL, Aux origines de lʼidentité urbaine, S. 106–109.
852 SCIOR, Identität und Fremdheit, S. 86–88.
853 Vgl. dazu bereits DAHLMANN (Hg.), Vita Sancti Anskarii, S. 683f. und einleitend 378f. Den

Nachweis einer reinen, vor allem historiographisch durch Adam befeuerten Konstruktion ohne
Anzeichen von Seiten Bischof Adalberts erbringt auf breiter Quellenbasis FUHRMANN, Provincia
constat duodecim episcopatibus.
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So mag zunächst verwundern, warum Adam dem heiligen Petrus keine
eigenständige Rolle einzuräumen scheint. Nur an zwei Stellen wird der Apo-
stelfürst explizit erwähnt, und dies nicht im eigentlichen Fließtext, sondern in
zitierten Urkunden. Dabei handelt es sich zum einen um ein im 11. Jahrhundert
gefälschtes Diplom Karls des Großen,854 zum anderen um eine angebliche
Papsturkunde Alexanders II. (1061–1073), die lediglich in einem später hinzu-
gefügten Scholion überliefert ist – ein Scholion, dessen Formulierungen exakt auf
das erwähnte Viten-Interpolament zurückzuführen sind.855 Petrus ist kein un-
mittelbarer Gegenstand Adams, dafür aber umso mehr der seiner Gewährs-
männer und scheinbar unhintergehbarer Dokumente: Urkunden und hagio-
graphisch-liturgisch sanktionierte Texte.

Angesichts der Konkurrenzsituation gegenüber Köln einerseits undMagdeburg
andererseits ist Adams Zurückhaltung jedoch nur allzu verständlich. Einen Stab
Petri vermochte Bremen ebenso wenig vorzuweisen wie einen angeblich vom
Apostelfürsten selbst eingesetzten Bischof Maternus.856 Adam von Bremen ver-
mochte lediglich auf den Bremer Dom hinzuweisen, der dem Kölner nicht
nachstehen und Bremen wie ein zweites Rom erscheinen lassen sollte.857 Einen
wirklichen Emanzipationsversuch gegenüber dem einst übergeordneten rhei-
nischen Metropolitansitz unternimmt er aber über eine angebliche Sprengel-
einteilung Karls des Großen, der das Gebiet der Sachsen zum Reichsgebiet und
das der Diözese Bremen zu dem des heiligen Petrus erklärt habe.858 Allerdings
kann Adam eine eigene Tradition, die auf diesen Felsen bauen könnte, nicht
unmittelbar nachweisen. Stattdessen bemüht er selbst oder ein späterer Kom-
mentator eine Papsturkunde, in der Erzbischof Adalbert von Bremen als
päpstlicher Kardinallegat fungiert. Damit wird Adalbert zugleich zum ‚Stell-
vertreter‘ des Papstes (vicari[us] nost[er]) und Petri selbst859 – ganz im Sinne des
hagiographischen Viteninterpolaments, das Ansgar und seine Nachfolger, also
auch Adalbert, zu Stellvertretern Petri erklärt. Gegen die päpstliche Petrus-Tra-
dition mag der Mindener Bischof Egilbert in regional begrenzter Urkundentä-
tigkeit implizit eigene Vorstellungen vorgebracht haben.860 Sein Bremer Amts-

854 FStG 11, S. 176–180 mit Anm. 67.
855 FStG 11, S. 349–351, K Scholion 69 (70) mit Anm. 80; SCIOR, Das Eigene und das Fremde, S. 42 f.

und 73f.; BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfüsten, S. 170 f.
856 Zur Kölner Tradition der Petrus-Verehrung s. oben Anm. 208 und 349. Zum Stab Petri s. nun

auch DEPREUX, Der Petrusstab als Legitimationsmittel. Zum angeblichen „Stab Petri“ in einer
muslimisch-arabischen Quelle zum ersten Kreuzzug s. BRUNS, Die Kreuzzüge in syrisch-christ-
lichen Quellen, S. 50 mit Anm. 39; s. auch oben Kapitel I.8.

857 Vgl. Adam von Bremen, II, 82, II, 24 und III, 73; SCHMIDT, Skandinavien im Selbstverständnis der
Bremer Kirche, S. 44. Zum Vorbild des Kölner Domes und der römischen Peterskirche sowie
späteren Bremer Reliquien, etwa dem angeblichen Schwert Petri, s. oben Kapitel II.1a.

858 Vgl. MGH SS rer. Germ. 2, S. 14 f.
859 Vgl. ebd. und oben Anm. 832; zu den rechtlichen Grundlagen oben Kapitel III. 1b. Zum hier

begegnendenAusdruck vicario nostro s. auchobenAnm. 133 (zumPapst) undKapitel II.1b,Anm.
609 (zum Bischof von Minden).

860 Vgl. oben Kapitel II.1b.
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bruder war ungeachtet seiner Unterstützung Heinrichs IV. als Pallienträger viel
zu eng mit dem Papsttum verbunden, als dass er sich eine solche von Rom
losgelöste Konstruktion hätte anmaßen und sogar noch nach außen vertreten
können. Dessen ist sich offenbar auch Adam von Bremen bewusst gewesen.
Anstelle plumper Propaganda scheint er eher auf zurückhaltendeAposiopese zu
setzen: Wenn jemand von Petrus spricht, dann der einflussreiche Herrscher Karl
im geschickt inszenierten Gründungszusammenhang der Erzdiözese und der
Nachfolger des Apostelfürsten, der den Erzbischof höchstselbst zum Legaten in
den gleichwohl von ihm selbst beanspruchten nordischen Missionsgebieten
macht.

Dieser inhaltlichen Zurückhaltung steht ein solides Selbstbewusstsein auf
der formalen Ebene gegenüber. Selbst Hermann von Reichenau, der seine Dar-
stellung heilsgeschichtlich in der Geburt Jesu verankerte, der Form nach aber
gerade deshalb streng annalistisch strukturierte, war noch deutlich von den
Pontifikaten der Päpste in deren ungebrochener Kontinuität seit Petrus ausge-
gangen – ein Prinzip, das er im Unterschied zum späteren Otto von Freising
keineswegs auf dieKaiser seit Augustus anwandte, zumal ihm statt des imperium
das regnum als entscheidender Maßstab vor Augen stand.861 Adam von Bremen
wählt hingegen die Amtszeiten der Hamburg-Bremer Bischöfe als entschei-
dendes Einteilungskriterium. Diese Form kannte auch der Liber Pontificalis für
die Päpste, deren persönliche Lebenszeugnisse so der Nachwelt greifbar wur-
den. Für Hamburg-Bremen waren damit aber anstelle von Petrus die eigenen
frühen Bischöfe von besonderem Belang – allen voran Ansgar, dessen frühe
Missionstätigkeit auchdenRahmen für die eigenen geplantenUnternehmungen,
nunmehr in kirchlich-weltlicher Doppelstrategie, absteckten und in Relecture
neu zu entfachen vermochten. Es stellt daher keinen Zufall dar, dass das ent-
scheidende Scholion zur Bekräftigung des eingangs erwähnten, laut Adam an-
geblich von Adalbert intendierten nordischen Patriarchatsplans862 auf dem er-
wähnten Interpolament zur Vita des heiligen Ansgar beruht. Für die Verkün-
digung desGlaubens imnördlichenMissionsgebietwiederum erscheintweniger
ein bestimmter Heiliger als vielmehr die bloße Zugehörigkeit zum Christentum
als das entscheidende Identitätsmerkmal – weit mehr noch, als es in der ver-
breitetsten, vor allem in der Lehre genutzten Übersetzung zum Ausdruck
kommt. So stellt der Singular gens arctoa, nur unzureichend mit „Völker des
Nordens“ wiedergegeben863, die verschiedenen Stämme als eine einzige, aus
Skandinaviern und Slawen bestehende „heidnische Körperschaft“864 vor Augen.
Adams Hinweis, die Bewohner Norwegens hätten nun cum apostolo simpliciter
(…) Christum bekannt, und zwar als den Gekreuzigten, lässt sich nicht durch die
Übersetzung „mit dem Apostel in Einfalt“865 wiedergeben. Vielmehr weist der

861 FStG 11, S. 618–621, vor allem S. 620f.
862 S. oben Anm. 832 sowie 853–855.
863 TRILLMICH (Hg.), Quellen des 9. und 11. Jahrhunderts (FStG 11).
864 NOWAK, Untersuchungen, S. 71, gefolgt von FRAESDORFF, Der barbarische Norden, S. 151, der in

Ergänzung zu Nowak die besondere Bedeutung des Singulars aufmerksam macht.
865 TRILLMICH (Hg.), FStG 11, S. 477 mit Anm. 88.
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Chronist hier auf die frühkirchliche simplicitas im Sinne des Monotheismus hin:
Es geht nicht um einfältige Mentalitäten, sondern um den Glauben an den einen
Gott, der sich auch in der zweiten Person offenbart. Das Besondere ist dabei, dass
Jesus Christus dem Zeugnis Adams zufolge nicht nur als triumphans in der
Nachfolge alter Gottheiten, sondern als einziger Gott und dazu noch als
crucifixus, im Sinne des absoluten christlichen Alleinstellungsmerkmals, Inhalt
des Bekenntnisses ist.Nur vordiesemHintergrund erschließt sich auchder in der
einschlägigen Forschung bereits durchaus gesehene Bezug zum ersten Korin-
therbrief des Apostels Paulus (2, 2)866: Das Adverb simpliciter bezeichnet den
Glauben „einzig und allein“ an Christus, den Gekreuzigten. Ein Rekurs auf
Heilige, und sei darunter der Apostelfürst, hätte hier Verwirrung stiften und
synkretistischen Formen Vorschub geleistet, wie sie bereits die vonAdam erneut
zitierte frühe Kirche auszuschließen bemüht war. Die Bremer bischöflichen
Heiligen erstrahlen vielmehr in ihren Taten, den gesta. Vor Ansgar war dies
bereits der Bistumsgründer Willehad, nach ihm sein Vitenschreiber Rimbert.

Gleichwohl dokumentierte, redigierte und konstruierte Adam verschiedene
Versuche, Bremen als das petrinische Rom des Nordens hinzustellen. Dem
Zeugnis des Historiographen zufolge soll der Bremer Petersdom im frühen
11. Jahrhundert als Nachahmung des römischen empfunden und inszeniert
worden sein.867 Dieses Ideal fand mit dem aus Norditalien inspirierten Neubau
unter Bischof Adalbert zwar ein Ende, wurde dabei aber von der norditalieni-
schen Musikpraxis des Gregorianischen Chorals flankiert, die dezidiert das ka-
rolingisch-päpstliche Ideal der Einheit von Regnum und Sacerdotium beschwor
und mit dem nur 15jährigen Papst Benedikt IX. einen womöglich noch unbe-
darften, aber umso vehementeren Unterstützer gefunden hatte.868 Adam beließ
es aber nicht bei solchen Dokumentationen. Er redigierte angebliche Dokumente
Sergiusʼ III., um die geplanten, von der Forschung schon viel besprochenen
Fälschungen zur Errichtung einer großen nordischen Kirchenprovinz zu er-
möglichen: Demzufolge sollten die Bischöfe von Halberstadt, Verden, Pader-
born, Minden und Osnabrück bei der Weihe von angeblichen Bremer Suffra-
ganbischöfen assistieren – also gleichsam ins Boot geholt werden, um den Plan
wasserdicht zu machen.869 Schließlich konstruierte Adam Geschichte, indem er
eine ungeschützte, heute widerlegte Behauptung aufstellte: Gestützt nur von
einer angeblich von Papst Sergius III. ausgestellten, wahrscheinlich unechten
Urkunde beteuerte er, der Hoftag von Tribur habe 895 die von Gregor IV. und

866 1 Cor. 2, 2:Non enim judicavi me scire aliquid inter vos, nisi JesumChristum, et hunc crucifixum (Denn
ich hielt mich nicht dafür, daß ich etwas wüßte unter euch ohne allein Jesum Christum, den
Gekreuzigten).

867 Vgl. oben Anm. 522.
868 Ob hier im Anschluss an die beiden suggestiven Aufsatz von Blum ein unmittelbarer Zusam-

menhang zwischen „römischem Choral“ und römischer Architektur gesehen werden kann, ist
fraglich. Doch die Koinzidenz der Ereignisse lässt weitere Untersuchungen zur Rezeption von
Kunst und Musik des mittel- und norditalienischen Raumes im norddeutschen Raum des
11. Jahrhunderts gewinnbringend erscheinen.

869 Adam von Bremen, Gesta Pontificum, 1, 50 (ed. SCHMEIDLER, S. 51); KNIBBS, Ansgar, Rimbert and
the Forged Foundations of Hamburg-Bremen, S. 218 mit Anm. 22.
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Nikolaus I. ausgestellten Privilegien aufgehoben und Bischof Adalgar somit
faktisch genötigt, Bremen als Bischofssitz anzunehmen.870Hamburgmusste also
das Nachsehen haben!
Die Ergebnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

Der Geschichtsschreiber Adam von Bremen beließ es, was den Apostel Pe-
trus betrifft, inhaltlich bei einer Aposiopese, gestaltete sein Werk aber formal im
Sinne einer negativen Hagiographie: Die für Bremen unverzichtbaren Heiligen
werden nur bezüglich der inneren Rückschau in den Blick genommen, als Bre-
mer Bischöfe, oder bleiben unerwähnt. Gerade dies lässt sie aber zu Pontifices
werden,wie sie die Päpste imLiber Pontificalis darstellen. Indirekt dokumentiert
Adam den ursprünglichen Rom-Bezug des Petrus-Domes von Minden – ein
frühes Konzept der Bischofs des beginnenden 11. Jahrhunderts, das deren
selbstbewusster Nachfolger Adalbert offensichtlich zugunsten ästhetischer
Vorbilder Norditaliens aufgegeben hat. Ähnlich souverän wie Adalbert gegen-
über seinen Vorgängern zeigt sich Adam in seiner Historiographie gegenüber
der älteren Liturgie und Hagiographie, wobei er die Ideale seines bischöflichen
Helden redigierend und konstruierend zu untermauern sucht. Der spätere Ka-
noniker Vicelin hingegen historisierte die ältere Hagiographie: Verhielten sich
die Viten der bedeutendsten Bremer Heiligen in Autorschaft und Rezeption wie
eine literarische Katene der nordischen Kathedrale Petri zueinander, so nutzte
der Bremer Domkapitular das Chronicon – gleichsam im literarischen Vorgriff
auf spätere Sphragistik und Heraldik – als ihren historiographisch-petrinischen
Schlüssel.

2. Minden – Stadt und Bistum

a) Verfrühte Liturgie. Prachtbände, Petrischrein und Predigten

Minden verfügte durch eine Stiftung seines Bischofs Sigebert (1022/24–1036)
über einen ganzen Satz hochwertiger, ganz offensichtlich eigens im Skriptorium
von St. Gallen angefertigt liturgischer Bücher, von denen noch heute acht über-
liefert sind871:

870 Adam von Bremen, Gesta Pontificum, 1, 49 (ed. SCHMEIDLER, S. 48 f.); KNIBBS, Ansgar, Rimbert and
the Forged Foundations of Hamburg-Bremen, S. 217 mit Anm. 18.

871 Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Ms. theol. lat. fol. 2; Ms. theol. lat. qu. 3, qu. 3
Fragm., qu. 15, Ms. Germ. qu. 42, Ms. theol. lat. oct. 1; ehemals in Berlin, Staatsbibliothek, Ms.
theol. lat. qu. 1 und qu. 11 derzeit in Kraków, Biblioteka Jagiellońska, Depositum;Wolfenbüttel,
HerzogAugust Bibliothek, Guelf. 1008Helmst. undGuelf. 1151Helmst. S. dazu von EUW, Die St.
Galler Buchkunst, Bd. 1 (Textband), S. 241–251 und S. 513–528 (Katalog) Nr. 149–156 (Lit.) sowie
Band 2 (Tafelband), S. 596–632 Nr. 763–802 (buchmalerisch gestaltete Innenseiten) und S. 728–
731 Abb. 918–921 (Elfenbein-Schnitzereien auf den Buchdeckeln); PRAßL, Das Mindener Gra-
duale, S. 228f. Der Liturgiewissenschaftler Martin Klöckener, Fribourg, bereitet dazu eine um-
fangreichere liturgiegeschichtliche Studie vor. Zu Sigebert als Bauherrn s. BALZER, Westfälische
Bischöfe, S. 115mit Anm. 27 und imVergleich zu seinenwestfälischen bischöflichenMitbrüdern
S. 136. Die St. Galler Provenienz offenbaren der paläographische wie auch auch der kunstge-
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1. ein Sakramentar
2. ein Epistolar
3. ein Evangelistar
4. ein Graduale
5. ein Tropar-Sequentiar
6. ein Graduale-Prozessionale872

7. ein Hymnar
8. einen Ordo missae („Missa Illyrica“).

Die zu Beginn aufgelisteten drei Codices sind Folianten, die drei folgenden
Choralbücher besitzen – ihrer Funktion als Studienbücher entsprechend –Quart-
Format, Hymnar und Messordnung schließlich bilden besonders handliche
Oktavbändchen.873

Ein weiteres Evangelistar ist durch die noch eingehender zu behandelnde
spätmittelalterlicheMindenerHistoriographie bezeugt,woallerdingsdas zweite
genannte, den anderen Handschriften eindeutig zuzuordnende Graduale (Ber-
lin, Staatsbibliothek, Ms. theol. lat. qu. 15) unerwähnt gelassen ist.874 Der Voll-
ständigkeit halber wäre noch ein Pontifikale, ein Antiphonar und ein Psalterium
feriale zu erwarten, doch dafür gibt es keine quellenmäßigen Belege.875

Eine weitere bedeutsame liturgische Quelle stellt der so genannte Petrischrein
dar, der kunsthistorisch ins zweite bis dritte Viertel des 11. Jahrhunderts datiert
wird und wegen seiner Inschriften als Reliquienbursa des Apostelfürsten gilt.876

Kunstgeschichtliche und epigraphische Details sprechen eher für die erste

schichtliche Befund: HOFFMANN, Buchkunst und Königtum, S. 374–376 und 398–399 sowie be-
stätigend von EUW, Die St. Galler Buchkunst, Bd. 1, S. 241–251, v.a. S. 242–244, zuletzt gefolgt von
HOFFMANN, Schreibschulen und Buchmalerei, S. 160 mit Anm. 2. HIRSCHMANN, Bischofssitze als
Bildungszentren, S. 5mit Anm. 45, geht noch von einemMindener Skriptoriumaus, ohne jedoch
die Forschungen von Hoffmann und von Euw zu berücksichtigen. HOFFMANN, Schreibschulen
des 10. und 11. Jahrhunderts, Bd.1, S. 252–263 (zu St. Gallen selbst) und S. 362 (Nachtrag zu St.
Gallen) lässt die Sigebert-Handschriften freilich unberücksichtigt. Paläographisch entscheidend
ist für von EUW, Die St. Galler Buchkunst, Bd. 1, S. 243 die FormderNeumen. S. dazuuntenAnm.
946.

872 Die in der älteren Literatur (einschließlich von Euw) verwendete Bezeichnung „Graduale-
Hymnar“ korrigiert zugunsten des hier verwendeten Begriffs „Graduale-Prozessionale“ zu
Recht PRAßL, Das Mindener Graduale, S. 229 mit Anm. 15.

873 Vgl. von EUW, Die St. Galler Buchkunst, Bd. 1, S. 244f. Zur Verwendung des Quartformats für
Studienbücher s. PRAßL, Das Mindener Graduale, S. 229 mit Anm. 17.

874 Vgl. von EUW, Die St. Galler Buchkunst, Bd. 1, S. 522 (zuNr. 153): „Geradezu einmalig ist dasmit
Berlin theol. lat. qu. 15 (Nr. 151) und Guelf. 1008 Helmst. zweifache Vorhandensein- und Er-
haltensein zweier zeitgleicher Prachthss. desselben Typus an einer Bischofskirche. DieMindener
Bischofschronik nennt als weitere Hs. auch ein Pendant zu Berlin theol. lat. qu. 3 (Nr. 150):
‚Secundum plenarium continet omnium evangelistarum scripta. Hic liber imagine crucifixi et
quatuor evangelistarum de puro auro lapidibusque pretiosis est adornatus‘.“ Zur chronikali-
schen Darstellung dieser Werke insgesamt s. ebd. S. 250 f. und unten Kapitel II.3.

875 Vgl. PRAßL, DasMindener Graduale, S. 229. Vgl. hierzu auchHeinrich Tribbe, Beschreibung von
Stadt und Stift Minden (hg. von LÖFFLER), S. 146.

876 WEHKING (Bearb.), Die Inschriften der Stadt Minden, Nr. 6, S. 8 f.
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Jahrhunderthälfte. Ein späterer Zeitpunkt ist vor allem deshalb in Betracht ge-
zogen worden, weil der Schrein dann als Geschenk des Bischofs Ratolfs von
Schleswig anlässlich der angeblichen Domweihe von 1071 in Frage käme.877

Schließlich sind zeitgnössische Predigten in den Blick zu nehmen – allen
voran eine anonym überlieferte, die François Dolbeau auf das dritte Viertel des
10. Jahrhunderts datiert hat.878 Im Anschluss daran verdienen auch Texte ge-
sonderte Aufmerksamkeit, die in jenem bereits erwähnten Mindener Schulbü-
cherverzeichnis des 11. Jahrhunderts überliefert sind.879

Zur Rekonstruktion der Mindener Liturgie sind alle drei Quellengruppen,
liturgische Bücher, Reliquiar und Predigtbände, in ihrern jeweiligen Formen und
Funktionen sowie in ihren möglichen wechselseitigen Bezügen genauer zu un-
tersuchen.

Die liturgischen Bücher lassen ein in sich geschlossenes Programm erkennen.
Doch weder Petrus noch sein Nebenpatron Gorgonius treten hier unmittelbar in
Erscheinung. Im vorausgehenden Jahrhundert lagen die Dinge noch völlig an-
ders. Sigeberts Vorgänger Milo hatte bereits vor dem Jahr 996 ein Evangeliar
gestiftet, dessen Inschrift inHexameterversen an erster Stelle nicht den stiftenden
Wohltäter, sondern den Mindener Nebenpatron Gorgonius als entscheidenden
Widmungsträger ansprach:

Sit tibi Gorgoni liber hic rogo valde decori
Ornari Milo quem fecit episcopus auro.880

Offenbar war diese liturgische Handschrift für die Krypta bestimmt –wenn
Gorgonius zwischenzeitlich nicht sogar zumHauptpatron des Domes avanciert
sein mag.881 Bereits das Äußere des Evangeliars macht die überragende Bedeu-
tung des transferierten Neupatrons dem schriftkundigen Betrachter deutlich,
wobei die Stiftungsverse demPatron huldigen und nur indirekt dieMemoria des
Bischofs Milo heraufbeschwören.

Ganz anders die Handschriften Sigeberts! Eine sekundär überlieferte Buch-
deckelinschrift des von ihm gestifteten Evangelistar preist allein ihn, den stif-
tenden Bischof. Neben den verwandten Materialien Elfenbein, Gold und Edel-
steinen verleiht auch die gewählte Form eines einsilbig gereimten leoninischen
Hexameters der Aussage eine besondere Feierlichkeit:

877 Ebd. S. 9 mit Anm. 4, wobei der hier genannte alternative Name „Rudolf“ von mir durch die
geläufigereVariante „Ratolf“ ersetztwird, umdiesenBischof (1046–1072) von seinemVorgänger
Rudolf (1027–1046, vgl. dazu etwa unten Anm. 1730) unterscheiden zu können; zu den Amts-
daten vgl. GAMS (Bearb.), Series episcoporum, S. 309.

878 Zur Datierung s. DOLBEAU, Un panégyrique anonyme, S. 48 f. [S. 356f.], gefolgt von RÖCKELEIN,
Reliquientranslationen nach Sachsen, S. 28 mit Anm. 88; in Frage gestellt von JACOBSEN, Miracula
s. Gorgonii, S. 64–68.

879 Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Pal. lat. 828; vgl. oben Anm. 579. Zu den hier thematisch
nicht einschlägigen weiteren Texten s. BÖLLING, Bischöfliche Bildungskonzepte, S. 181–185.

880 WEHKING (Bearb.), Die Inschriften der Stadt Minden, Nr. 1, S. 3–5.
881 Vgl. oben Kapitel II.1b.

III. Historiographie, Hagiographie und Liturgie der sächsischen Petrus-Kathedralen166



Condidit istud opus Sigebertus praesul amandus.882

Derselbe Vers, nach dem Sigebert noch heute „der Liebenswerte“ (amandus)
genannt wird,883 begegnet auch beim dazu gehörigen Epistolar.884 Der gemein-
same Text mag für sich gesehen so verstanden werden, dass die Inschriften
beider Bücher „erst nach dem Tod Bischofs Siegebert im Jahr 1036 ausgeführt
worden [sind]“885. Eine solche, auf äußere Inschriften fixierte Betrachtungsweise
übersieht aber ungeachtet aller verdienstvollen Detailarbeit das Innenleben der
Handschriften. Im Evangelistar finden sich zur Rahmung einer besonders auf-
wendig gestalteten Abbildung folgende Hexameterverse:

Hauri perpetuae Sigeberte charismata vitae.
His tua clementer reficit te gratia mater.886

Dieser Befund passt zu weiteren Einzelheiten, die den kompletten Satz der
Handschriftenstiftung als eine gezielte Memorialhandlung Bischof Sigeberts
erweist. Wiederum sind neben den Inschriften auch Texte in den Codices sowie
die verschiedenen Abbildungen näher zu betrachten. Auf dem Buchdeckel und
auf einer besonders prächtigen Innenseite des unstrittig zu Lebzeiten Sigeberts
angefertigten Ordo missae, der letzten oben aufgelisteten Handschrift, erscheint
das Konterfei des Stifters selbst.887 Auf dieser heute als Einzelblatt überlieferten
und daher kaum imZusammenhangmit demOrdoMissae beachteten Buchseite
preist ihn, vom feierlichenHexameter zumpersönlich auszeichnendenDistichon
wechselnd, ein Epigramm:

Nomine sacra tuo Sigeberte dicatur imago.
Quae suffulta suo presidit officio.888

882 Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Elfenbeinrelief auf Buchdeckel; WEHKING

(Bearb.), Die Inschriften der Stadt Minden, Nr. 2, S. 5, Zeile E. Zur Überlieferung dieser Inschrift
s. unten Kapitel III.2c.

883 Vgl. z.B. seine Bezeichnung in der Liste mit Kurzbiographien von BRANDT/HENGST, Victrix Min-
densis ecclesia, S. 26.

884 WEHKING (Bearb.), Die Inschriften der Stadt Minden, Nr. 5, S. 7.
885 So WEHKING (Bearb.), Die Inschriften der Stadt Minden, Nr. 5, S. 7.
886 Vgl. von EUW, Die St. Galler Buchkunst, Bd. 1, S. 249 und Bd. 2 S. 626 Abb. 796.
887 Vgl. von EUW, Die St. Galler Buchkunst, Bd. 1, S. 247f. und Bd. 2, S. 620Abb. 790 („Einzelblatt aus

dem Ordo missae für Bischof Sigebert von Minden: Der Mindener Bischof Sigebert mit zwei
Diakonen; Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Ms. theol. lat. qu. 3, Fragment“)
und S. 730, Abb. 920 („ehemals am Einband angebrachte Elfenbeintafel mit der Darstellung des
Bischofs Sigebert“). S. hierzu bereits HONSELMANN, Das Rationale, S. 51. Honselmann macht hier
auch auf das jeweils deutlich erkennbare, offenbar sogar erstmals dargestellte Rationale auf-
merksam und betont die Verbindung zur entsprechenden Oration im Ordo Missae, die vom
bischöflichen Zelebranten beim Anlegen des Rationale vor der Messe zu beten war. Erst die
historiographische Tradition des 14. Jahrhunderts suchte die Verleihung des Mindener Ratio-
nales, hier auch als Pallium bezeichnet (vgl. zu diesem terminologischen Problem auch oben
Anm. 220), auf den Petrus und den ihn stellvertretenden Papst Leo III. (795–816) zurückzu-
führen; vgl. HONSELMANN, ebd., S. 52 und S. 141 (Quellentext 66, zuvor S. 52 versehentlich als
„Qu. 65“ ausgewiesen).

888 Ebd., Bd. 1, S. 247f. und Bd. 2, S. 620 Abb. 790.
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Im Unterschied zu seinen bischöflichen Mitbrüdern Meinwerk von Pader-
born und später Bernward von Hildesheim begründete Sigebert keine größeren
Bauten, die an ihn erinnern sollten. Alleinige Ausnahme bildet die für sein Grab
und die entsprechende monastische Memoria gestiftete Klosterkirche des Hei-
ligen Martin, jenes Patrons, dem später auch Bernward sich im Tod anvertrauen
sollte.889 In seiner Kathedrale konzentrierte Sigebert sich vielmehr auf die
Handschriften. Diese sollten beim Gebet seiner Nachfolger und ihrer Domka-
pitulare, womöglich unter Anwesenheit fürstlicher und kaiserlicher Prominenz,
an ihn erinnern.

Die beiden musikalischen Bücher der von Sigebert gestifteten Reihe, Gra-
duale und Tropar-Sequentiar, sind aufgrund der Herrschernennungen in den
Laudes regiae zu Rechtmit den beidenMindener Aufenthalten Kaiser Konrad II.
und seiner Gemahlin Gisela in Verbindung gebracht worden, wenngleich mit
versehentlich verdrehter Zuordnung890 der Codices zu den Jahreszahlen 1024
und 1033: Das Tropar-Sequentiar, das Konrad nur als König tituliert, war of-
fenbar für Weihnachten 1024,891 das Wolfenbütteler Graduale, in dem er bereits
als Kaiser genannt ist, Gisela hingegen weiterhin als – vom Papst noch nicht zur
Kaiserin gekrönte – Königin erscheint, für 1033. Im überzähligen Graduale
fehlen diese Bezüge. Stattdessen ist dort in der Allerheiligenlitanei der Name
Gorgonius graphisch hervorgehoben.892Dieser Codexwar somitmöglicherweise
für die Krypta-Liturgie bestimmt, die anderen hingegen für die Bischofsliturgie
am Hauptaltar.

Vor diesem Hintergrund liegt nahe, dass auch Evangeliar und Epistolar zu
einem der beiden Anlässe vorlagen: An Weihnachten 1024 oder 1033 hätte
Konrad II. daraus karolingisch-römischem Brauch entsprechend in der Liturgie
der Christmette das Evangelium gesungen, das mit der Volkszählung des Kai-
sers Augustus beginnt und die Geburt des Heilands verkündet.893 Ein Edelmann
aus seinem Gefolge, etwa ein naher Verwandter oder aber ein Vertrauter, hätte
traditionsgemäß kurz vorher aus dem Lektionar die fünfte Lesung der Matutin
vortragen können.894 Die im Lektionar begegnende römische Stationsliturgie895

aus dem karolingischen Kalender wird zur Suggestion der Kaiserliturgie in der
ewigen Stadt zusätzlich beigetragen haben.

889 S. dazu RÖCKELEIN, Bernward von Hildesheim, S. 108 f. (Lit.); s. ferner ANGENENDT, „In meinem
Fleisch werde ich Gott sehen.“, S. 365, der darauf verweist, dass Martin als „Urmönch“ des
Abendlandes gegolten habe und Bischof war. Zur Stiftung von St. Martin s. auch BALZER,
Westfälische Bischöfe, S. 115 mit Anm. 27 (Lit.).

890 S. dazu unten Anm. 924.
891 Vgl. dazu etwa auch Annales Quedlinburgenses ad annum 1024: Inde Mindensem urbem, festum

dominici natalis celebraturi, conveniunt.
892 Berlin, Staatsbibliothek,Ms. theol. lat. qu. 15, fol. 144v; vgl. etwa die SW-Wiedergabe bei SIGNORI,

Reliquien-Geschichten, S. 64, Abb. 2.
893 S. oben Anm. 783.
894 Vgl. den Text im Liber usualis, S. 383. Zur Verleihung von Hut und Schwert in diesem Zu-

sammenhang s. CORNIDES, Rose und Schwert, S. 33–44, 55–59 und 136–142 sowie BÖLLING, Causa
differentiae, S. 165 mit Anm. 117f.

895 Vgl. KLÖCKENER, Der Mindener ‚Liber lectionarius‘, S. 82.
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Eine die gesamtkirchliche Bedeutung übersteigende Bedeutung des Petrus
ist dabei nicht zu erkennen. Der Nebenpatron Gorgonius wird immerhin be-
sonders dadurch hervorgehoben, dass sein Festtag am 9. September als festivitas
und nicht nur als natale bezeichnet und begangen wurde.896

Näheren Aufschluss mag das bis heute erhaltene weitere Bildprogramm
samt Inschriften auf dem Evangeliar bieten. In griechischen Majuskeln werden
zur Erläuterung der entsprechenden halbplastischen Abbildungen genannt:
Jesus Christus, die Gottesmutter, der als Vorläufer (Prodromos) bezeichnete Jo-
hannes der Täufer sowie die Erzengel Michael und Gabriel:897

MIXAEΛ ΓABPIHΛ
MH(TH)P Θ(EO)VA(ΓIOC) Iω(ANNHC) /
O / ПPOΔP(OMOC)
I(HCOY)C X(PISTO)C

Dargestellt ist der thronende Christus als Lehrer mit Buch, umgeben von jenen
Engeln und Gestalten, die auch die Deesis ausmachen: Maria und Johannes der
Täufer – nicht, wie fälschlich behauptet, der Apostel898 – flankieren Christus,
allerdings oberhalbdes Thrones statt unterhalb derKreuzes. Die beidenErzengel
schweben dienend darüber.

Dass Petrus und Gorgonius bei Evangeliar und Epistolar zwar im Innern ein
Mindestmaß an Berücksichtigung erhalten, nicht aber auch äußerlich in Er-
scheinung treten, ist mit der Gebrauchsfunktion dieser Codices zu erklären.
Stand zur ZeitMilos nochGorgonius imVordergrund, so verschiebt sich nundas
Augenmerk vom himmlischen Heiligen zum irdischen Hof: Der Kaiser wird
liturgisch allgemein sichtbar, indem er das Evangelium singt,899 und der Bischof
bleibt dadurch deutlich und dauerhaft in Erinnerung, dass er als Stifter auf
Evangliar und Epistolar verewigt ist. Was in den Laudes regiae der genannten
Musikhandschriften noch immer schriftlich vor Augen steht, vollzog sich bei der
liturgischen Nutzung der Lesungsbücher in Kombination von Bild, Bewegung
und Klang performativ. An die Stelle passiv erhaltener musikalischer Ehrerbie-
rung und Fürbitte tritt das hör- und sichtbare aktive Zusammenwirken von
Kaiser und Bischof.

Dieser grundsätzliche Befund wird durch die Inschriften und Inhalte der
übrigen liturgischen Handschriften der Sigebert-Stiftung bestätigt: Das groß-
formatige Sakramentar nennt allein die vier Geistesgaben Disciplina, Sapientia,

896 KLÖCKENER, Der Mindener ‚Liber Lectionarius‘, S. 28. Zur generellen, gegenüber Minden freilich
weniger hervorgehobenen Bedeutung des heiligen Gorgonius bereits unter Karl dem Kahlen s.
SCHALLER, Der heilige Tag, S. 6. Zur römischenKirche s. JOST, Die Patrozinien derKirchen der Stadt
Rom, Bd. 2, S. 17 f.

897 WEHKING (Bearb.), Die Inschriften der Stadt Minden, Nr. 2, S. 5, Zeile A bis D sowie Abb. 1.
898 WEHKING (Bearb.), Die Inschriften der Stadt Minden, S. 5, Zeile C mit Anm. a) deutet den

Großbuchstaben A als Abkürzung für apóstolos. Doch bei dieser Majuskel ist ein nicht notierter
Spiritus asper mitzulesen – wie beim folgenden Artikel O (ho) und das Wort so zu hágios auf-
zulösen. S. dazu nun online urn:nbn:de:0238-di046d003k0000407.

899 Vgl. oben Anm. 783.
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Intellectus und Scientia.900 Während das Sanktorale verschiedener Bände der
Mindener Reihe auf Bamberger Traditionen deutet, spiegelt die Nennung der
römischen Stationskirchen für die Gottesdienste im Kirchenjahr die altehrwür-
dige römische Liturgie wider, wie sie der karolingische Reichskalender in seinen
unterschiedlichsten handschriftlichen Verzweigungen aufweist.901 Regnum und
Sacerdotium sind hier noch eins, fallen im karolingischen rex et sacerdos zu-
sammen – legitimiert durch den Bischof von Rom.

Es gibt nur eine einzige, zudem zweifelhafte Ausnahme: jenes überzählige
Graduale, das in der spätmittelalterlichen historiographischen Überlieferung
durchweg übergangenwird, nach inneren und äußeren Kritierin aber zur selben
Handschriftenreihe gehören muss.902 Dieses trug laut Domschatzinventar von
1683 die Inschrift:

S. Gregorius // S. Ambrosius // Augustinus // Petrus903

Petrus nimmt hier den Platz ein, der ikonographisch, später dann auch
amtlich der heiligeHieronymus in der Reihe der vier Kirchenlehrer innehat.904Es
handelt sich dabei jedoch wohl nicht um den Jünger Jesu, Simon Petrus, son-
dernum Gregors Schüler Petrus Diaconus.905 Obgleich als letzter aufgeführt,
erhält Petrus Diaconus in dieser Reihung doch eine gewisse Hervorhebung,
geradezu im Sinne einer Klimax. Er verdrängt hier förmlich den vierten Kir-
chenlehrer, den man, endete der Text bei Augustinus, als selbstverständliche
Aposiopese in Gedanken ergänzt hätte. Warum aber erscheint hier der Haupt-
patron des Domes zumindest dem Namen nach indirekt und sonst nirgendwo?

Der Grund liegt ganz offensichtlich darin, dass dieses überzählige, in der
Chronistik unerwähnte Graduale nicht für die Liturgiemit demKaiser bestimmt
war, wie sie für 1024 und 1033 angenommen werden kann. Dieses Graduale ist
für keinen karolingischen Klang zur akustischen Suggestion eines römisch-
päpstlichen Umfeldes bestimmt gewesen. Es spiegelt, wie bereits an der ge-
nannten Gorgonius-Erwähnung sichtbar, die eigene Mindener Gottesdiensttra-
dition des 11. Jahrhunderts wider.

Die beiden anderen zumSingen in derMessliturgie bestimmten Codices, das
Berliner Tropar-Sequentiar (wohl für 1024) unddasWolfenbüttelerGraduale (für
1033), lassen neben ihren eindringlichen Laudes-regiae-Partien in verschiedenen
Punkten die römische Stationsliturgie erkennen – ähnlich, wie es für das Lek-
tionar bereits festgestellt worden ist.906 Dabei begegnet jeweils ausdrücklich der
Terminus Statio, etwa Statio ad sanctam Mariam als Hinweis auf die größte und

900 WEHKING (Bearb.), Die Inschriften der Stadt Minden, Nr. 3, S. 6.
901 BORST, Der karolingische Reichskalender, pass., einleitend v.a. Bd. 1, S. 17–28.
902 Berlin, Staatsbibliothek, Ms. theol. lat. qu. 15. Vgl. dazu oben Anm. 874.
903 WEHKING (Bearb.), Die Inschriften der Stadt Minden, Nr. 4, S. 6 f. Mit der Verwendung der Ab-

kürzung „S.“ sucht WEHKING (Bearb.) die frühneuzeitliche Abkürzung „St.“ für Sanctus origi-
nalgetreu für das 11. Jahrhundert zu rekonstruieren.

904 Vgl. DASSMANN (Hg.), Roma Patristica.
905 Vgl. WEHKING (Bearb.), Die Inschriften der Stadt Minden, Nr. 4, S. 6.
906 S. oben Anm. 895. Martin Klöckener hat eine umfassende liturgiehistorische Auswertung

sämtlicher von Bischof Sigebert gestifteter Handschriften angekündigt.
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erste öffentliche Marienkirche der Welt, Santa Maria Maggiore.907 Es geht dabei
aber weniger um Rom als um die kaiserliche Ordnung des karolingischen
Reichskalenders.908 Das Sanktorale weist hingegen eher auf Bamberg hin, das in
der älteren Literatur auch als Entstehungsort der Handschriften angesehen
wurde, bis die Provenienz sämtlicher Sigebert-Handschriften dem Skriptorium
von St. Gallen zugewiesen werden konnte.909

An manchen Stellen ist Gorgonius hervorgehoben, und dies durchaus über
den ihn ohnehin im Reichskalender gebührenden Status, wie er etwa auch in
Bremen begegnet, hinaus.910Dies zeigt sich bereits in seiner Platzierung, die er im
Rahmen der Allerheiligenlitanei des Berliner Exemplars einnimmt: auf Augen-
höhe der Apostel. Die Litanei entspricht in diesem Punkt, jedoch auch sonst
weitestgehend in Anordnung und Umfang dem erwähnten Reliquienverzeich-
nis des 12. Jahrhunderts911 ebenso wie dem etwas später entstandenen, noch
heute erhaltenen Apostelfries des Mindener Domes.912 Darüber hinaus ist sein
Name regelmäßig kalligraphisch ausgezeichnet.913 Dass ihm im Tropar-Se-
quentiar von 1024 eine eigene Vertonung zugedacht ist, fällt nicht weiter ins
Gewicht, da solche dort auch für andere Heilige, etwa die ebenfalls in Bremen
beliebten Gordianus und Epimachus, begegnen.914 Da Gorgonius als Mindener
Nebenpatron besonders einschlägig ist und die Verse auf keinen Geringeren als
Notker Balbulus zurückgehen,915 sei der Tropus kurz vorgestellt916:

1. Concinat plebs devota laudes coeli, terrae Domino

907 Vgl. HAB, Guelf. 1008 Helmst., fol. 27v–28v. Zur römischen Kirche s. etwa JOST, Die Patrozinien
der Kirchen der Stadt Rom, Bd. 2, S. 46–49.

908 Vgl. BORST, Der karolingische Reichskalender.
909 Auf die Analogien des Sanktorales zu Bamberger Traditionen und weiteren Gemeinsamkeiten

mit süddeutschen Orten wie Bamberg, Regensburg, Heidenheim und Seeon/Bamberg, verweist
bereits PRAßL, Das Mindener Graduale, S. 249. WEHKING (Bearb.), Die Inschriften der Stadt
Minden, S. 5 mit Anm. 4, hält der älteren Literatur folgend Bamberg auch für den Entste-
hungsort. Für St. Gallen plädiert hingegen mit guten Gründen die neuere Forschung, paläo-
graphisch Hoffmann, kunstgeschichtlich von Euw (vgl. oben Anm. 871), wobei auch die Neu-
menform eine Rolle spielt. S. hierzu auch unten Anm. 946.

910 Zu Minden s. oben Anm. 896 und 913. Zu Bremen vgl. etwa BRUCH/BÖHNE, Das Evangelistar
Heinrichs III. (Teil 2), S. 52, Nr. 239 (fol. 117v).

911 Vgl. SIGNORI, Reliquien-Geschichten, S. 60 f. und Abb. 2 auf S. 64, bes. S. 62 mit Anm. 41.
912 PIEPER/CHADOUR-SAMPSON/KASPAR, Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Teil 2 , S. 566–575,

bes. S. 566 f. Abb. 424f. und S. 574 Abb. 439.
913 von EUW, Die St. Galler Buchkunst, Bd. 1, S. 245.
914 Vgl. DREVES (Hg.), Sequentiae ineditae (Analecta hymnica 9), S. 167, Nr. 223 („De ss. Gordiano et

Epimacho“) und S. 167f., Nr. 224 („De sanctoGorgonio“). DieAngabe „Trop.ms.Mindense anni
1024. Cod Berolinens. IV.11“ bezieht sich auf Ms. theol. lat. qu. 11 der Berliner Staatsbibliothek,
z.Zt. Kraków, Biblioteka Jagiellońska, Depositum. Zum römischen Patrozinium s. etwa JOST, Die
Patrozinien der Kirchen der Stadt Rom, Bd. 2, S. 151 f. Zur Bremer Relevanz der Heiligen Gor-
dianus und Epimachus s. oben bei Anm. 765.

915 Vgl. zur Autorschaft des gesamten Codex bereits PIERCE, Sacerdotal Spirituality at Mass, S. 21 f.
Zu Notker Balbulus s. auch dessen Bild und Hexameter-Vers Sanxerat iste puer hec orbi carmina
Notker. Vgl. von EUW, Die St. Galler Buchkunst, Bd. 1, S. 247 mit Anm. 21 und Abb. 783.

916 DREVES (Hg.), Sequentiae ineditae, S. 167f., Nr. 224.
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2a. Vocibus alternis organisque modulis
2b. Carminis et suavi congeminetur jubilum.

3a. Hunc diem praeclarum qui nobis et gloriosum reddidit
3b. Nobilis athletae praeclaro certamine Gorgonii.

4a. Qui constanter poenarum devicta multiformi specie
4b. Collegio consertus martyrum laureatus triumphat.

5a. Quam beata Christi confessio nominis,
Quam verbera, flagra, carceres, carnifices, ignes, equulei, lampades,

5b. Quam liquoris aeri perfudio salisque,
Quam tormenta nulla praevalent evellere sui de coprore militis.

6a. O martyr invicte, o splendidulum beati martyris speculum!
6b. Servorum precatus aure pacida jam nun suscipito, Gorgoni.

7a. Tu namque spernens gloriam temporalem, fasces respuens palatinos pro
Domino carnem supliciis dederas.
7b. Nunc ergo coeli civibus sociatus, palmam retinens triumphalem pra-
esentia Jesu piissimi frueris.

8a. Et nos vota presolventes melodiis tibi clarisonis pangimus.
8b. Tu famulos tua festa celebrantes regnatori Deo commenda,

9. Ut clemens peccamina laxet, pacem tribuat, vitam concedat aeternam.

Der Vers Tu famulos tua festa celebrantes regnatori Deo commenda macht deut-
lich, dass es sich bei dem Angerufenen um einen wichtigen Patron handelt: Die
Selbstbezeichnung als famuli ist sonst sogar fast ausschließlich der demütigen
Ehrerbietung Gott selbst gegenüber vorbehalten, etwa im Te Deum, und wird
allenfalls für die Gemeinde heiliger Gründergestalten und Patrone, etwa St.
Ludgerus (Liudger) in Münster, angewandt.917 Auf die Präsenz der Gebeine des
heiligen Gorgonius in Minden deutet im gesamten Tropus allerdings nichts
Konkretes hin. Seiner in der siebten Strophe besungenen himmlischen Herr-
lichkeit (coeli civibus sociatus) wird in den folgenden, letzten Versen nicht die
irdische Gegenwart seines Corpus in Minden gegenübergestellt, sondern allein
der Gesang an seinem Festtag. Deren Ausführende erbitten stellvertretend für
die gesamte Feiergemeinde die Fürsprache des Gorgonius bei Gott, um Sün-

917 Vgl. dazu etwa das spätmittelalterliche Münsteraner Antiphonar der Universitäts- und Lan-
desbibliothek in Münster, Ms. N.R. 1101, fol. 49r. Im Hochmittelalter scheint sich die Schreib-
weise ohne i (Ludgerus) durchgesetzt zu haben, während die frühmittelalterlich inspirierte Va-
riante „Liudger“ in Veröffentlichungen seit den 50er Jahren des 20. Jahrhundert bevorzugtwird.
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denvergebung, Frieden und das ewige Leben zu erlangen. Die vorausgehende
Schilderung seines Martyriums gibt immerhin einen kurzen Einblick in die
Vorstellungswelt zum Heiligen selbst. Allerdings erlaubt diese keine genaue
Zuordnung zu einer der hagiographischen Traditionen des mit Rom, Nikome-
dien oder Sebaste in Verbindung gebrachten Gorgonius.918 Wie Schrift und Ab-
bildungen, so geht offenbar auch dieser Text eher auf das altehrwürdige St.
Gallen als auf den neuen Bischofssitz Minden zurück. Die im Tropus genannte
Bevölkerung (plebs) verehrte ihn vor Ort in der Krypta,919 der Klerus sang im
darüberliegenden Altarraum im Einklang mit der Liurgie des Reiches nach den
besonderen Maßgaben aus St. Gallen. Die Zusätze und Varianten des 12. Jahr-
hunderts stammen aber eindeutig aus Minden. Dort wollte man nicht mehr den
Märtyrer selbst anrufen (O martyr invicte), sondern rückte nun allein den Text
seiner Passio in den Vordergrund: Sancti martiris o splendidulum beati martyris
speculum.920 Lag es an dem Verlust der Gorgonius-Reliquien in dem angeblich
verheerenden Brand des Jahres 1062, lag es einfach an der auch liturgisch be-
dingten Aufgabe der Krypta? Obgleich in der ursprünglichen Fassung kein
konkreter Bezug zu den Gebeinen des Gorgonius erkennbar war, schien die
unvermittelte Anrufung des Heiligen im 12. Jahrhundert offenbar nicht mehr
sinnvoll. Längst hatte Petrus das Hauptpatrozinium der gesamten Bischofskir-
che zurückerhalten, wohingegen von Gorgonius nur noch einzelne Reliquien
verehrt wurden. Anstelle eines ganzen oder halben Corpus wird in der Nekro-
log-Liste des späten 12. Jahrhunderts nur eine magna pars genannt. Im Nekrolog
wurde später keine Translation des Heiligen, sondern die Stiftung seines Armes
durch einenWelfenherzog namensHeinrich kommemoriert. Dieserwurde sogar
so viel Gewicht beigemessen, dass die spätere Chronistik aus Heinrich dem
Langen Heinrich den Löwen machte.921

Für die Mindener Liturgie der frühen Salierzeit sind die beiden musikali-
schen Buchstiftungen des groß angelegten Satzes Sigeberts, Graduale und Tro-
par-Sequentiar, aus einem ganz anderen Grund von Bedeutung: Sie enthalten im
Unterschied zum überzähligen Mindener Graduale922 die bereits vergleichend
herangezogenen Laudes regiae, jene feierlichen Gesänge der Kaiserliturgie, die
1024 und 1033 in Minden anscheinend erklungen oder zumindest zu einem
entsprechenden Anlass angefertigt worden sind. Die Laudes des zwischenzeit-
lich in Berlin, heute in Krakau verwahrten Tropar-Sequentiars deuten aufgrund
der erwähnten Anhaltspunkte auf den ersten Besuch Konrads II. in Minden im
Jahre 1024, der hier seinen ersten Hoftag abhielt, die entsprechenden Litanei-
Verse des heute Wolfenbütteler Graduales auf seinen für 1033 bezeugten er-

918 Vgl. unten Kapitel III.2b.
919 Vgl. oben bei Anm. 892.
920 Vgl. ebd.mit Verweis auf DREVES (Hg.), Sequentiae ineditae (Analecta hymnica 9), S. 168, Nr. 224,

krit. Apparat.
921 Vgl. oben Kapitel II.1, vor allem Anm. 631–634.
922 Berlin, Staatsbibliothek, Ms. theol. lat. qu. 15.
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neuten Mindener Aufenthalt.923Angesichts der kurzen Zeit, die Kantorowicz für
seine magistrale Studie „Laudes regiae“ zur Autopsie der Originale verblieb, ist
der ihm unterlaufene kleine Fehler nur allzu verständlich: Die Auslassung des
Kaisernamens ordnet er irrtümlich dem damals in Berlin, heute in Krakau ver-
wahrten Tropar-Sequentiar zu,924 wohingegen sie sich tatsächlich in der Wol-
fenbütteler Handschrift findet (fol. 257r):

N. Romanorum imperatori Augusto a deo coronato magno & pacifico uicta
[sic] et uictoria. Ter. – CHUONRADO imperatori nostro a deo coronato
magno et pacifico uita & uictoria. Ter.

Gleich im Anschluss wird noch einmal Konrad II. als Kaiser genannt. Diese
sonderbare Doppelung schreit geradezu nach einer Berichtigung. Kantorowicz
hat also offenbar eine Hyperkorrektur seiner persönlichen Aufzeichnungen
vorgenommen. Die eingangs verfasste Zeile mit dem Kürzel N. war im Jahre
1033 möglicherweise mit dem Ziel hinzugefügt worden, weiterhin anschluss-
fähig zu bleiben: Jeder nur denkbare zukünftige Kaiser sollte hier eingesetzt
werden können. Das Tropar-Sequentiar hatte im Grunde die Funktion eines
Graduales. Die Stiftung eines vierten solchen Exemplars wäre wohl auch bei
vollen Kassen des Guten zuviel gewesen, wenn der jeweils außerordentliche
hohe Qualitätsstandard hätte gehalten werden sollen.

Auch nach rein musikgeschichtlichen Gesichtspunkten stellt das Wolfen-
bütteler Graduale eine Kostbarkeit dar: Kein Geringerer als der Musiker, Mu-
siktheoretiker und Komponist Michael Praetorius sollte es konsultieren, um die
darin enthaltenen St. Galler Neumen in sein Syntagma musicum zu überneh-
men. Darauf weist eine kommentierende Hand gleich zu Beginn des Codex
Guelf. 1008 Helmst hin. Gelten die Laudes regiae selbst eher als historisch be-
deutsame, jedoch wenig elaborierte Zeremonialmusik,925 so zeigen die musika-
lischen Notationsformen aller aus der Sigebert-Reihe erhaltenen Mindener
Musikhandschriften eine besondere Qualität.926 Dass die Si- und Mi-Stufen ge-
genüber den Do- und Fa-Tönen im Sinne des „Germanischen Choraldialekts“
bevorzugt zutage treten, wirdman aber wohl weniger mit einer entsprechenden
Bestellung Bischof Sigeberts erklären können. Vielmehr waren hier einzelne, im
Detail unabhängig vomAuftraggeber agierende Schreiber in St. Gallen amWerk,
die bei aller Anonymität ihren persönlichen, vielleicht auch innerhalb des
Klosters gruppenspezifisch ausgeprägten Einfluss geltend machen wollten.927

923 Vgl. Berlin, Staatsbibliothek, Ms. theol. lat. qu. 11, fol. 114v und Wolfenbüttel, Herzog-August-
Bibliothek, Guelf. 1008 Helmst., fol. 157r. S. dazu von EUW, Die St. Galler Buchkunst, Katalog
Nr. 152 f., S. 518–522.

924 KANTOROWICZ, Laudes regiae, S. 98 mit Anm. 116f. S. dazu BÖLLING, Distinktion durch Romre-
zeption, S. 72 mit Anm. 109.

925 BÖLLING, Musicae utilitas, S. 241f. mit Anm. 64 und S. 245 mit Anm. 84, ferner S. 251. Zum
Gesamtkomplex von „Innerlichkeit, Affekt und Gesang imMittelalter“ s. auch FUHRMANN, Herz
und Stimme.

926 PRAßL, Das Mindener Graduale, S. 251–257.
927 Ebd. S. 261–268.
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Dieses Phänomen zeigt sich auch beim bisher kaum untersuchten Hymnar,
das im Unterschied zu den Gradualien und dem Sequentiar nicht für die Messe,
sondern das Stundengebet bestimmt war. Als besonders handliches Oktav-
bändchen war es sicherlich ein viel häufigerer Begleiter als die übrigen Hand-
schriften im Folio- und Quart-Format. Die Gradualien wurden zumindest den
ältesten römischen libri ordinarii zufolge nicht innerhalb der Liturgie benutzt,
sondern nur zu deren Dokumentation. Kantor und Sänger benutzten hingegen
ein Cantatorium.928 Bei dem kleiner dimensionierten, besonders gut zu halten-
denMindenerHymnarmagdies anders gewesen sein. Es konnte alsVademecum
mitgeführt werden. SeineMelodien wiederholten sich öfter als die des Proprium
missae, manche sogar vielleicht öfter als die meisten Melodien des Ordinarium
missae, das erst im Laufe des Hochmittelalters zu eigenständigen, in sich ge-
schlossenen Messreihen zusammengebunden werden sollte.929 Außerdem
wurden die Hymnen wechselweise von der gesamten Kommunität gesungen,
vergleichbar nur den Ordinariumsgesängen. Die Melodien werden daher eine
wesentlich breitere, nicht allein auf den geübten Sänger beschränkte Wirkung
entfaltet haben.

Neben den großformatigen Folianten für die Lesungen und den schon etwas
handlicher dimensionierten Codices für die musikalischen Anteile von Stun-
dengebet und Messe erscheint die letzte noch zu diskutierende Handschrift, der
Ordo Missae, geradezu unscheinbar. Nur das Hymnar zeigt ein ähnlich kleines
Format. Auf eine besondere Petrus-Verehrung in Minden ist durch ihn wieder-
um indirekt zu schließen: Das Domkapitel heißt hier Congregatio Sancti Petri.930

Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt also, als es noch kein eigenes Siegel mit
Zeichen des Heiligen besaß, rückt es an die Stelle des Bischofs, eines Oberhirten,
der lieber seine eigene angebliche Liebenswürdigkeit zu preisen und zu kom-
memorieren beabsichtigt zu haben scheint, als die seines Patrons. Auch das
bereits näher erläuterte Neben- und Altarpatrozinium Heiligkreuz spielt darin
eine entscheidende Rolle: Wie später gesamtkirchlich für die Karfreitagsliturgie
vorgesehen, wird zu mehreren Zeiten des Jahres ein Kreuz, höchstwahrschein-
lich noch das heute im Domschatz verwahrte, durch eine kurze Prozession mit
dreimaligem Kniefall verehrt.931 Zu besonderer, in liturgiewissenschaftlichen
Kreisen bis heute weltweit anhaltender Berühmtheit ist dieses liturgische Buch
aber vor allem durch seinen frühneuzeitlichen Nutzer gelangt: Flacius Illyricus.
Der Gelehrte war auf der Suche nach einer Quelle, um den Nachweis zu er-

928 Vgl. CHAVASSE, Cantatorium et antiphonale missarum; ferner PFISTERER, Cantilena Romana, S. 88
mit Anm. 182. Zur Verwendung des Quartformats für reine Studienbücher s. auch PRAßL, Das
Mindener Graduale, S. 229 mit Anm. 17.

929 Vgl. RIEDEL, Franziskanische Liturgie und Musik, S. 729–742.
930 Vgl. oben Kapitel I.9.
931 Vgl. mit Bezug auf fol. 101v (Orationes ad crucem salutandam in parasceve aliisque temporibus

dicendae) BUTZMANN, Die „Missa Illyrica“, S. 37–41. S. auch von EUW, Die St. Galler Buchkunst,
Bd. 1, S. 245, der allerdings nur auf die Kreuzverehrung am Karfreitag (fol. 116v-117r) und die
entsprechenden Vorlagen in der St. Galler Liturgie hinweist. S. dazu aber auch bereits PIERCE,
Sacerdotal Spirituality at Mass, S. 128f. (mit Verweis auf die eigene Edition, ebd.).
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bringen, das reformatorische Abendmahlsverständnis entspreche der altchrist-
lichen, bis ins Frühmittelalter beibehaltenenAuffassung. Erst unter demEinfluss
der scholastischen Transsubstantiationslehre habe man die Eucharistie in den
Gaben von Brot und Wein nicht mehr symbolisch, sondern als materiell ver-
wirklichte Gegenwart Christi („Realpräsenz“) begriffen.932 Bei einem kirchen-
amtlich verurteilten Denker wie Berengar von Tours mochte Flacius schnell
fündig werden. Beim Wolfenbütteler Codex hingegen musste er einsehen, dass
hier sogar ein besonders archaisches Sakramentsverständnis vorlag. Weit mehr
noch als die ihmbekannten, zu seinen Lebzeiten gebräuchlichen, schließlich nach
dem Konzil von Trient (1545–63) im Missale Romanum von 1570 vereinheit-
lichten römischenMessbücher933 enthielt die Mindener Fassung eine Reihe recht
düster wirkender Privatgebete des Priesters. Es handelt sich dabei um so ge-
nannte „Apologien“, nicht im Sinne der Apologie des Sokrates oder des Opus
apologeticum des Tertullian. Hier ging es nicht um Verteidigung der eigenen
Person oder des Christentums. Vielmehr bildeten diese Gebete reumütige
Selbstanklagen, die Vergebung erflehten – eine Wortbedeutung, die im engli-
schen Wort „apologize“ noch nachklingt.934 So rückwärtsgewandt diese Gebete
auch für sich gesehen in Form und Inhalt erscheinen mögen935 – funktional
wiesen die Mindener Apologien den Weg in eine neue Epoche: An die Stelle des
wechselseitigen Miteinanders der in Weihegrad und Amtsfunktion unter-
schiedlichen Liturgen trat das zum sonstigen liturgischen Geschehen gleichzei-
tige, zusätzliche Stillgebet des zelebrierendenBischofs oder Priesters. ImMinden
des 11. Jahrhunderts gab dieses neue Konzept nicht nur dem Zelebranten mehr
Zeit für seine nunmehr zusätzlich und still zu verrichtenden Gebete, sondern
auch den zeitgleich agierenden anderen Liturgenmit ihrem jeweiligen, ebenfalls
von Sigebert gestifteten liturgischen Buch.936 Es handelt sich zwar noch nicht um
ein Plenarmissale, wie es aus Hamburg überliefert ist, doch hier liegt – ver-
gleichbar dem Ordo Missae am Ende des Hamburger Messbuchs – in nuce eine
Vorform der späteren priesterlichen Privatmesse vor.937 Für sich gesehen mag
dieser letzte, bereits ausführlich, wenn auch von der Forschung bisher kaum
rezipierte Befund unangemessen teleologisch erscheinen. Es lässt sich jedoch ein
direkter Einfluss der verschiedenen Handschriften nachweisen, die diese Ent-
wicklung dokumentieren und in Teilen sogar ihrerseits bedingt haben. So sind

932 BRAUN, Alter und Herkunft der sogenannten Missa Illyrica; CABROL, La messe latine de Flacius
Illyricus; OLSON, The ‘Missa Illyrica’; DERS., Flacius Illyricus als Liturgiker; BUTZMANN, Die „Missa
Illyrica“, mit Hinweis auf die Congregatio Petri in Minden (S. 36). Zur liturgiegeschichtlichen
Bedeutung der Handschrift selbst in ihrem zeitgenössischen Kontext zur Zeit Bischofs Sigeberts
s. PIERCE, Sacerdotal Spirituality at Mass (Darstellung, Edition und Kommentar).

933 S. dazu Missale Romanum (1570).
934 Vgl. JUNGMANN, Missarum Sollemnia, Bd. 1, S. 103 f. mit Anm. 18.
935 Bis in die ältere gallikanische Liturgie zurückreichend verschwinden sie im Hochmittelalter

schlagartig; vgl. ebd.
936 S. dazu ausführlich BÖLLING, Zeremonie und Zeit, S. 219–230.
937 PIERCE, Sacerdotal Spirituality at Mass, pass., hier v.a. S. 114–116. ZumHamburger Ordo missae

s. RASMUSSEN, An early „ordo missae“, S. 200 mit Anm. 15, S. 204 mit Anm. 16 (systematischer
Vergleich von fünf Exemplaren des Rheinischen Typs), und zusammenfassend S. 201 f.
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neben den Beziehungen zwischen „Rheinischem Messordo“ und Fuldaer Sa-
cramentar-Tradition938 auch direkte Verbindungen zwischen dem Mindener
Messordo und der späteren norditalienischen und römischen Kultpraxis nach-
zuweisen.939 Die nach ihrem Entdecker so genannte „Missa Illyrica“ birgt also
durchaus einen besonders frühen Beleg für reformerische Ideale – allerdings
nicht der Reformation, sondern des Reformpapsttums.

Es wäre aber verfehlt, diese Antizipation nur im Wortlaut einzelner Gebete
zu suchen.940 Die neuerliche Konzentration auf den zelebrierenden – in Minden
zunächst vor allem bischöflichen – Priester stärkte nicht nur diesen gegenüber
den anderen in der Liturgie mitwirkenden Liturgen. Auch die Trennung zwi-
schen Klerus und Laien verfestigte sich im Zuge dieser Entwicklung. Über
räumliche Ordnungsprinzipien ist in diesem Zusammenhang schon viel ge-
forscht und nachgedacht worden. Weit weniger Gedanken hat man sich bisher
jedoch über die zeitlich-liturgischen Auswirkungen der priesterlichen Privat-
gebete gemacht.941 Als Vorreiterin in dieser Hinsicht kann die musikwissen-
schaftliche Forschung gelten. Allerdings werden Zusammenhänge dort – dem
disziplineigenen Erkenntnisinteresse völlig zu Recht – meist nur sehr fachbe-
zogen hergestellt. Dabei bleiben gelegentlich auch vorausgehende Entwick-
lungsvorgänge und äußere Einflüsse unberücksichtigt. So gilt etwa das Rationale
divinorum officiorumdesGuilelmusDurantis als entscheidendeGrundlage für die
Regelung, dass der Priester alle Gesänge zu beten hat, auch wenn der Chor sie
singt.942 Diese Praxis ist aber wesentlich älter, wie bereits in der liturgiewissen-
schaftlichen Forschung nachgewiesen worden ist.943 Eine genaue Untersuchung
aller Ordines Romani vor der Jahrtausendwende würde hier sicherlich interes-
sante neue Ergebnisse zutage fördern944. Für die hochmittelalterliche Entwick-
lung ist in jedem Fall der Mindener Mess-Ordo entscheidend.

Zwar kann die These eines eigenständigen Mindener Skriptoriums spätes-
tens nach den Forschungen Hartmut Hoffmanns, der drei verschiedene Schrei-
ber identifiziert hat, als widerlegt gelten,945 und die musikalische Eigenstän-
digkeit von Mindener Bischof und Kathedralkirche sowie deren weitere Re-
zeption vor der erwähntenNutzungdurch Praetorius darf zumindest hinterfragt

938 S. dazu im Anschluss an Pierce u.a. ODENTHAL, Liturgie- und frömmigkeitsgeschichtliche Un-
tersuchungen; DERS., Bischof Meinwerk und der Gottesdienst (Lit.).

939 Vgl. JUNGMANN, Missarum Sollemnia, Bd. 1, S. 122–129. Wie bereits PIERCE, Sacerdotal Spirituality
at Mass, S. 119f., bemerkt, hat Jungmann diesen neueren, erstmals von Bonifaz Luykx betonten
Aspekt nur in seiner diachronen Überblicksdarstellung von Bd. 1, nicht aber in seiner syste-
matischen Darlegung der einzelnen Messteile in Bd. 2 berücksichtigt.

940 Vgl. ebd.
941 Vgl. dazu ausführlich BÖLLING, Zeremonie und Zeit, S. 226–228 und S. 230–232.
942 HUCKE, Die römisch-katholische Kirche, S. 32 mit Anm. 30.
943 Vgl. JUNGMANN,MissarumSollemnia, Bd. 1, S. 140 f. ZuHuckes übereilterKritik gegenüber älterer

Forschungsliteratur sowie zur weiteren Entwicklung des Verhältnisses von Zeremonie und Zeit
bis in die Frühe Neuzeit s. BÖLLING, Zeremoniell und Zeit, pass., v.a. S. 153f.

944 Ausgangspunkt einer solchen Studie bilden die außerordentlich hilfreichen Angaben in NEBEL,
Die Entwicklung des römischen Meßritus.

945 Vgl. oben Anm. 871.
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werden.946Demgegenüber ist aber der Einfluss der regelmäßig zu zelebrierenden
Mindener Messordnung im Unterschied zu früheren Maßgaben nicht hoch
genug zu veranschlagen. Die skizzierte neue Form priesterlichen Privatgebetes
gab dazu den Anstoß.

Möglicherweise spielten bei dieser Entwicklung auch monastische Einflüsse
aufMinden eine tragende Rolle. Kunst undMusik entsprechend sind auch in der
Liturgie Einflüsse aus St. Gallen denkbar.947 Es stellt sich aber die Frage, ob nicht
ein anderes Kloster viel größeres Gewicht besaß, mit dem Minden allein schon
aufgrund des vermeintlich gemeinsamen, aus den beiden gleichnamigen Mär-
tyrergestalten zu einer Person verschmolzenen Patrons St. Gorgonius undwegen
der regelmäßig erneuerten Gebetsverbrüderung auf das Engste verbunden war:
Gorze948. Der Ordo missae war die einzige der neun erhaltenen, ursprünglich
wohl zwölf Handschriften, die der stiftende Bischof und seine Nachfolger selbst
regelmäßig zur Hand zu nehmen hatten, und dies kraft seiner priesterlichen
Würde und nicht allein wegen sicherlich durchaus vorhandener kultureller
Kenntnisse. Hier werden programmatische Aspekte eine wesentlich größere
Rolle gespielt haben als bei allen anderen Bänden der Reihe. Kaiser und Könige,
Kaiserinnen und Königinnen mögen aufgrund ihrer Mindener Aufenthalte in
Graduale und Tropar-Sequentiar verewigt worden sein.949 Das wahrscheinlich
über Gorze vermittelte Mindener Reformprogramm hinterließ aber wohl eher
umgekehrten Einfluss, der die Anfänge des Reformpapsttums zumindest in li-
turgischer Hinsicht mit angestoßen haben dürfte. Die wiederhergestellte Einheit
der Liturgie, von der der Liturgiewissenschaftler Josef Andreas Jungmann
spricht, „aber diesmal nichtmehr so, dass sich dieGlieder demHaupte anpaßten,
sondern so, dass sich das Haupt mehr und mehr nach den inzwischen stark und
etwas eigenwillig gewordenen Gliedern richtete“950, ist durchaus auch im Sinne
einer langfristigen Stärkung des Hauptes zu deuten. Erst die Tatsache, dass der
Priester viele zusätzliche Stillgebete verrichtete, führte zu einer deutlichen
Trennung zwischen Klerus und Laien – nicht allein deren breit erforschte Pro-
pagierung in Streitschriften und Kunstwerken. Bedenkt man ferner, dass viele
Elemente regional approbiert, die Stillgebete des Zelebranten womöglich sogar
nach eigenem Gutdünken gegen eigene ausgetauscht worden sein mögen951,

946 Vgl. oben Anm. 927. Für von Euw bildet die besondere Form der St. Galler Neumen sogar den
entscheidenden Hinweis für die Herkunft aus diesem Kloster; vgl. von EUW, Die St. Galler
Buchkunst, Bd. 1, S. 243. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass dieser nach St. Gallen benannte
Neumentyp im gesamten süddeutschen Raum verbreitet war und daher, für sich gesehen, auch
in Bamberg hätte entstehen können. S. dazu nun auch BÖLLING, Zeremonie und Zeit, S. 224 f. Zur
Mindener musiktheoretischen Eigentradition s. auch BÖLLING, Bischöfliche Bildungskonzepte,
S. 184 f.

947 Von EUW, Die St. Galler Buchkunst, Bd. 1, S. 245 etwa verweist auf die St. Galler Karfreitagsli-
turgie als Vorlage der Mindener Kreuzverehrung. S. dazu oben Anm. 931.

948 Zur Gebetsverbrüderung s. nun WAGNER, Die liturgische Gegenwart des abwesenden Königs
(Lit.).

949 Vgl. oben Anm. 924.
950 JUNGMANN, Missarum Sollemnia, Bd. 1, S. 128, s. auch ebd. 125 f.
951 Ebd. S. 128.
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lässt auf eine noch viel breitere Rezeption der Mindener Missa Illyrica schließen,
als bisher angenommen. Nicht nur einzelne Textzeugen mit ihren Filiationen
samt Trenn- und Bindefehlern sind hier von entscheidender Bedeutung, sondern
das neue Konzept an sich: eine auf privater Frömmigkeit des zelebrierenden
Priesters beruhende Liturgie, die letztlich zum Vollmissale führte, und das nicht
durch Direktiven, sondern durch zunehmend verbreitete Anerkennung und
Geltung.952Mochte die Anzahl der liturgischenDienste durch diese Entwicklung
auch abnehmen, so wurde indirekt eine Ausdifferenzierung von Diensten und
Institutionen gefördert.

Neuere Forschungen verlegen diese Entwicklung ins 12. Jahrhundert, weil
sie meist die in verschiedene Sprachen übersetzte zweite Auflage von Jung-
manns Standardwerk „Missarum Sollemnia“ zugrundelegen.953 Nimmt man
Jungmanns jüngste, bisher kaum wahrgenommene Hinweise seiner fünften
Auflage von 1965 ernst, so zeigt der Mindener Mess-Ordo nicht nur römischen
Einfluss, sondern bildete eine entscheidende Grundlage für die neue Liturgie-
entwicklung der päpstlichen Kapelle. Die rheinischen Liturgiebücher mögen in
karolingischer und ottonischer Zeit von besonders herausragender Wirkung
gewesen sein.954 In salischer Zeit rückte das sächsische Minden ins Zentrum
wechselseitiger Rezeption. Von Rom – über St. Gallen und Gorze – nachMinden
und zurück nach Rom schließt sich der Kreis.

Zu den Sigbert-Handschriften lässt sich zusammenfassend festhalten, dass sie in
Schrift, Miniaturmalerei, Melodieführung und Textgestalt das Skriptorium von
St. Gallen erkennbar werden lassen, im Sanktorale Bamberger Einflüsse zeigen,
letztlich aber mit Ausnahme eines überzähligen Graduales für die Kaiserliturgie
gemacht waren. Diese fand in Minden aber nur zweimal in der intendierten
Weise statt: 1024 und 1033. Ein halbes Jahrhundert später tobte der Investitur-
streit, und die Mindener Kathedrale oder zumindest Teile davon gingen in
Flammen auf. Die Krypta mit den Reliquien des heiligen Gorgonius, die spä-
testens seit dem 10. Jahrhundert eine herausragende Bedeutung gehabt hatte,
wurde aufgegeben. Sowohl die Gorgonius-Verehrung des Milo als auch die
kaiserlichen Zeremonien des Sigebert hatten sich bereits Ende des 11. Jahrhun-
derts überlebt: Nach dem von Tumulten geprägten und somit wenig freundli-
chen EmpfangHeinrichs IV. 1062 inMinden hat kein Kaiser oder König die Stadt
mehr betreten.955 Die Schriftzeugnisse dieser Bischöfe blieben vor allem als his-
torischeMonumente in Erinnerung.Deren historiographische Erfassung erfolgte

952 Vgl. JUNGMANN, Missarum Sollemnia, Bd. 1, S. 141 mit Anm. 18.
953 So etwa sogar der renommierte Liturgiehistoriker Pierre GY, Interactions entre liturgies, noch

jüngst rezipiert von PALAZZO, Rom, S. 280 f. S. dazu oben Anm. 58–60. Instruktiv sind hingegen
neuere Beobachtungen zum Sprachstil des Pontifikales im 12. Jahrhundert; s. hierzu HAYE, Das
Latein der Provinzialkonzilien.

954 S. oben Anm. 938. Zum römisch-germanischen Pontifikale s. VOGEL/ELZE (Hgg.), Le Pontifical
romano-germanique.

955 ORTMANNS, Das BistumMinden, S. 49–60, v.a. S. 51 f., aufgegriffen von HIRSCHMANN, Die Anfänge
des Städtewesens, S. 752 mit Anm. 544.
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ebenso verspätet,956 wie ihre liturgisch intendierte Funktion verfrüht. Nur eines
zeichnete die Zeit Milos wie auch die Sigeberts gleichermaßen aus: die An-
knüpfung an Rom – und sei es auch im Sinne des karolingischen Regnum.

Aus Rom mussten auch die Petrus-Reliquien stammen, die der goldene so
genannteMindener Petrischrein aus dem 11. Jahrhunderts birgt. Die erläuternde
Inschrift lautet:

CONDITVR / HIC SVBTVS P/ETRI LE[CTISSI]MAVIRT(VS)957

Auf der silbernen Bodenplatte werden darüber hinaus sämtliche Orte und
Heilige angegeben, von denen im Schrein Reliquien verwahrt seien: Grab des
Herrn, Blut des Herrn, Pankratius, Gewand Mariens, Sigismund, Leib des Veit,
Petrus, Andreas, Mauritius und Gefährten, Hippolytus, Gorgonius und Lau-
rentius.958 Die meisten Heiligen begegnen auch in den Weihenotizen des Do-
mes.959 Den Herren- und Marienreliquien entsprechen die Nennenungen von
Christus, Heiligkreuz undMaria in jeweils jeder derWeihenotizen von 952, 1064
und 1071. Gorgonius erscheint als Nebenpatron ebenfalls bereits 952, ebenso
Laurentius. 1064 schließlich treten neben – erneut – Laurentius noch Pankratius
und Hippolytus dazu. 1071 werden keine weiteren Angaben zu Reliquien ge-
macht. Sigismund, Veit, Andreas und Mauritius finden in keiner der Notizen
eine Entsprechung – ebensowenig wie Petrus.960 Da der Schrein neuesten Er-
kenntnissen zufolge nicht erst 1071, sondern eher bereits um die Jahrhundert-
mitte entstanden sein dürfte,961 könnten die Reliquien der Altäre von 1064 aus
diesem Schrein entnommen worden sein, in dem sie sich zumindest bei der
Anfertigung laut Inschrift noch befunden hatten.962 Die zentrale, auch äußerlich
gut sichtbare Inschrift des Petrischreins mit Bezug auf den Apostelfürsten selbst
und deutlich erkennbarem ikonographischen Programm kommt vor diesem
Hintergrund als möglicher Ersatz einer ansonsten nicht nachweisbaren Inschrift
des sicherlich durchgehend Petrus selbst geweihten Hauptaltares in Frage.963

Petrus war offenbar derart präsent, HIC SVBTVS, dass er keiner weiteren Er-
wähung bedurfte – und bei späteren Schreinprozessionen ohnehin wesentlich
mobiler war als die öffentlichkeitsscheuen Schriftzüge verborgener Kataloge
und Nekrologien. Im Falle Bischof Egilberts kommt noch ein weiterer Punkt
hinzu: Suchte sein Amtsvorgänger Sigebert durch seine Stiftung liturgischer
Bücher die persönliche Memoria zu sichern, so setzte Egilbert ganz auf die

956 S. dazu ausführlich unten Kapitel III.2c.
957 WEHKING (Bearb.), Die Inschriften der Stadt Minden, Nr. 6, S. 8 f., hier S. 8.
958 Vgl. ebd., S. 8 f.
959 Vgl. zum Folgenden oben Anm. 541 und 579.
960 Zur liturgischen Relevanz der einzelnen hier erwähnten Heiligen s. unten Kapitel III.2a.
961 WEHKING (Bearb.), Die Inschriften der Stadt Minden, Nr. 6, S. 8 f., hier S. 8 f., v. a. S. 9.
962 Vgl. WEHKING (Bearb.), Die Inschriften der StadtMinden, Nr. 6, S. 8: [HIV LEGVNTVRNOMI]NA

S(AN)C(T)ROVM Q[VO]/[R]VM RELIQVI[E] HIC INTVS HABE/[N]TVR […].
963 Zum Altarpatrozinium vgl. auch oben Anm. 598f. Zu nicht sichtbaren, in den Altar eingelas-

senen Reliquienbursen s. hingegen RÖCKELEIN, Schätze in Altären.
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performative Präsenz der eigenen Person in der Liturgie selbst – als amtlicher
„vicarius sancti Petri“964 von Minden.

Der Glanz des Goldes steht bereits nach zeitgenössischer Auffassung immer
in der Gefahr, als reine Prachtentfaltung um seiner selbst willenwahrgenommen
zu werden. Er dient hingegen dem alleinigen Zweck, die Wirkmächtigkeit (vir-
tus) der im Innern geborgenen corpora und particula sinnfällig zum Ausdruck zu
bringen.965 Woher aber kamen die Petrus-Reliquien genau? Handelte es sich um
Brandea vom Grab Petri? Darauf könnte die Tatsache hindeuten, dass es nur
beim heiligen Vitus explizit de corpo(re) heißt. Denkbar wären auch Partikel der
Ketten Petri. Allerdings taucht in den sonst so minutiösen Reliquienverzeich-
nissen des Mindener Nekrologs aus dem 12. Jahrhundert kein Hinweis darauf
auf.966 Erst die Chronistik des 14. Jahrhunderts berichtet von ehemals vier, dann
drei Gliedern – quattuor ansae de beati Petri apostoli catena.967Daswar ursprünglich
gleich einGliedmehr, als in Köln verwahrtwurde, und dürfte allenfalls eine dem
Original nachgebildete Berührungsreliquie dargestellt haben,968 zumal zumin-
dest die Anzahl vier im 15. Jahrhundert wegen einer Schenkung an die Domi-
nikanerinnen in Lahde bei Minden auf drei zurückging.969Als dritte Möglichkeit
sind schließlich Partikel der Apostelhäupter aus der Kapelle Sancta Sanctorum in
Betracht zu ziehen. Auch dies ist angesichts der eingangs dargelegten Ent-
wicklung von Körper, Kopf und Ketten und aller heute noch vorhandenen
Überreste denkbar.970

964 Vgl. oben Anm. 609.
965 S. dazu Thiofrid von Echternach, Flores epitaphii sanctorum, II, einleitend S. XXIII-XXXI.

Thiofrid zerstreut seine eigenen Bedenken mit einer wörtlichen Auslegung der alttestamentli-
cher Vorlagen (vgl. ebd. S. XXXVIII), wohingegen Suger von St. Denis dem Gold eine eigene
materielle wie spirituelle, auf Transzendenz weisende Funktion beimisst (vgl. ebd. S. XXXVmit
Lit.). S. hierzu nun – freilich mit anderer Gewichtung – auch ALTHOFF/MARX, Der Sinn mittelal-
terlicher Prachtentfaltung. Zur liturgiegeschichtlichen Bedeutung der hier verwandten Edel-
metalle s. im selben Band den Beitrag von BÄRSCH, Gold und Silber; vgl. jetzt auch den nach-
träglich zur Ausstellung publizierten Sammelband von MARX (Hg.), Geschichte, Funktion und
Bedeutung mittelalterlicher Goldschmiedekunst, bes. die hier einschlägigen Beiträge von TOUS-

SAINT, MEIER-STAUBACH (bes. S. 53 f.), KEMPKENS, ALTHOFF und NIEHR. Zur Nutzung von Edelmetallen
s. auch RAFF, Die Sprache der Materialien, und mit Blick auf die genannte Bodenplatte auch
WAMERS/BRANDT (Hgg.), Die Macht des Silbers. Zum Begriff der virtus in Translationsberichten s.
auch RÖCKELEIN, Über Hagio-Geo-Graphien, S. 166 mit Anm. 3 und S. 170 mit Anm. 24. Zur
Nutzung des Begriffs beim Apostelfürsten Petrus durch Gregor VII. vgl. oben Anm. 450.

966 Vgl.HermannvonLerbeck,Catalogus episcoporumMindensium (hg. vonLÖFFLER), S. 55Anm. 1.
967 Vgl. ebd., S. 57 und S. 56, Anm. 1. Vgl. dazu auch das vom Herausgeber Löffler zitierte Reli-

quienverzeichnis ebd. S. 55 f., Anm. 1, einschließlich der Angaben zu den 1917 noch vorlie-
genden Reliquien, S. 56 (in Kursiv): „Drei Glieder der Kette des Apostelfürsten Petrus, ein Kelch
gefüllt mit Reliquien“.

968 S. dazu oben Kapitel I.2.
969 Vgl.HermannvonLerbeck,Catalogus episcoporumMindensium (hg. vonLÖFFLER), S. 57. S. dazu

auch unten Anm. 1101.
970 Vgl. oben I.2. Auf den in Anm. 967 zitierten Reliquiennachweis „ein Kelch gefüllt mit Reliquien“

von 1917, gleich nach den drei Kettengliedern, folgt „ein Kreuz mit Gebeinen des hl. Andreas“.
Daher könnte es sich hier um die Reliquien des Petrischreins gehandelt haben. Leider sind diese
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Zur näheren Bestimmung der Reliquien und ihrer Funktion sind daher die
Datierung des Schreins und die Deutung seines Programms entscheidend. Da
der Schrein kunstgeschichtlichen Forschungen zufolge aus dem zweiten oder
allenfalls dritten Viertel des 11. Jahrhunderts stammt,971 ist die These von dessen
Schenkung bei der angeblichen Domweihe im Jahre 1071, wie die ältere ge-
schichtswissenschaftliche Forschung angenommen hatte,972 wohl hinfällig. Der
vermeintliche Stifter, Bischof Ratolf von Schleswig, hätte wohl kaum hinge-
nommen, dass der Hauptpatron des Mindener wie auch seines eigenen, damals
dänischen SchleswigerDomes in denWeihenotizen unerwähnt bleibt,973wenn er
selbst dafür eigens einen besonders kostbaren Schrein überbracht hätte. Die auf
dem Schrein angebrachten Inschriften und Brustbilder Petri weisen in eine an-
dere Richtung. Der erwähnte explizite Hinweis auf die virtus lässt auf eine hö-
herwertige Reliquie schließen, wie sie auch im hochmittelalterlichen Domne-
krolog vorausgesetzt zu werden scheint. Die Brustbilder geben den entschei-
denden illustrativen Hinweis: Aus der Rückschau erinnerten sie an die Siegel
Papst Gregors VII. Wohl genau deshalb vermied es Egilbert, Petrus in seiner
Weihenotiz von 1071 explizit zu erwähnen.974

GegenMitte des 14. Jahrhunderts hat man dann inMinden sogar ein eigenes
silbernes Kopfreliquiar für Petrus angefertigt, das auch schriftlich bezeugt ist:
Item caput argenteum, in quo sanctae reliquiae sancti Petri apostoli.975 In dieser Zeit
können neue Reliquien angesichts der weniger engen Beziehungen zur päpstli-
chen Kapelle kaum aus Rom nachMinden gekommen sein. Seit 1370 werden die
Apostelhäupter in Rom sogar in eigenen Reliquiaren verehrt, die über dem
Papstaltar der Lateranbasilika angebracht sind.976 Folglich erhielten die älteren
vorhandenen Mindener Schädelpartikel ein neues, „redendes“ Reliquiar.977

nach freundlicher Auskunft des Mindener emerierten Propstes Paul Jakobi im Krieg verkohlt,
verdienen aber möglicherweise noch naturwissenschaftliche Untersuchungen.

971 WEHKING (Bearb.), Die Inschriften der Stadt Minden, Nr. 6, S. 8 f.
972 Vgl. ebd. S. 9 mit Anm. 4.
973 Vgl. oben Kapitel II.1b. Gelegentlich wird Ratolf auch als Rudolf bezeichnet, daher aber leicht

mit seinem dann gleichnamigen Amtsvorgänger verwechselt; vgl. dazu GAMS (Bearb.), Series
episcoporum, S. 309.

974 Vgl. oben Kapitel II. 1b.
975 Heinrich Tribbe, Beschreibung von Stadt und Stift Minden (hg. von LÖFFLER), S. 77 (S. 90 der

transkribierten Handschrift), sowie in Teiledition in: Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofs-
chronik (hg. von LÖFFLER), S. 162 Anm. 4 (beginnend auf S. 161). Eine Abbildung in Schwarzweiß
findet sich bei LUDORFF/WURM, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Minden, Tafel 40.
Abbildung Nr. 3; FRITZ, Goldschmiedekunst der Gotik, Abb. 401.

976 MONDINI, Reliquie incarnate, S. 278f.; FRITZ, Goldschmiedekunst, Abb. 260 (zum ausführenden
Goldschmied Giovanni di Bartolo). S. auch oben Anm. 183.

977 Herrn Prof. Dr. phil. Dr. h.c. theol. JohannMichael Fritz (Hon. F.S.A.) sei für diese seinemündlich
mitgeteilte Expertise vielmas gedankt. Zum Typ der seit dem 10. Jahrhundert zunehmend
verbreiteten Kopf- und Büstenreliquiare s. DINZELBACHER, Die „Realpräsenz“ der Heiligen, S. 138
mit Anm. 161. Aus den schier überbordenden Forschungen zur Thematik sei vor allem ver-
wiesen auf REUDENBACH/TOUSSAINT (Hgg.), Reliquiare im Mittelalter, und REUDENBACH, Heil durch
Sehen. Mag in der gegenwärtigen Forschung der Begriff „Körperreliquiar“ wegen oft diver-
gierender Reliquienpartikel bevorzugt werden, so deutet beimMindener Petrus- wie auch beim
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Analog zum Schädelreliquar des Apostels Paulus in Münster diente der Min-
dener Schrein also höchstwahrscheinlich dazu, Partikel vom Haupt des Apos-
telfürsten aus der Kapelle Sancta Sanctorum zu verwahren und der Verehrung
sichtbar zugänglich zu machen.978

Für die kuriale Provenienz sprechen auch die anderen genannten Heiligen,
deren Namen größtenteils auch in den Weihenotizen von 1064 und 1071 be-
gegnen, Laurentius sogar schon in der ersten überlieferten aus dem Jahre 952.979

Die Reliquien vomGrab und Blut des Herrn könnten zwar von einer Pilgerfahrt
nach Jerusalem stammen. Wahrscheinlicher aber ist, dass sie direkt aus der La-
terankapelle transferiert wurden. Vom Grab Christi werden in deren frühen
Verzeichnissen gleich mehrere Partikel genannt. Die Authentiken des siebten bis
achten Jahrhunderts lassen daran keinen Zweifel –mit Worten wie De sepulchro
(Christ)i petra980, De sepolcro D(omi)ni (vulgärlateinisch) und R(eliquias) de sepul-
chro D(omi)ni981, andere cedulae des siebten bis neuten Jahrhunderts geben
zweimalWachs, einmalÖl und einmal Erde vomGrabChristi an.982Auch auf das
Blut Christi weisen Pergament-Authentiken des achten Jahrhunderts hin: De
sanguine d(omini) n(ostr)i I(es)u (Christi).983 Die Reliquien des heiligen Veit hin-
gegen sind zwar direkt in Corvey entnommenworden – daher die Formulierung
de corpore.Mauritius und Gefährten wiederum deuten auf die engen Beziehun-
gen zum Kaiserhof. Doch alle übrigen Heiligen weisen wiederum direkt nach
Rom: Andreas, Hippolytus, Gorgonius und Laurentius. Bis auf Hippolytus, der
als römischer Bischof ohnehin für die Ewige Stadt stand,984 sind all diese Heilige
mit Authentiken in der päpstlichen Kapelle nachgewiesen: ihr eigentlicher Pa-
tron, der in Minden schon 952 erwähnte Laurentius,985 ebenso wie der Mindener
Nebenpatron Gorgonius986 und, zumindest durch sein Kreuz, auch Andreas.987

Nicht weniger verfrüht als die liturgischen Handschriften war aber auch
dieser Schrein: Er steht noch ganz für die unter kaiserlicher Führung verwirk-
lichte, reformorientiere Harmonie von Regnum und Sacerdotium. Noch ist nicht
das geringste Anzeichen zu spüren von den Auseinandersetzungen, in die Bi-
schof Egilbert so intensiv verstrickt war, dass er sogar eine zwischenzeitliche
Vernachlässigung des Gorgonius-Patroziniums in Kauf nahm und das Petrus-

Münsteraner Paulus-Reliquiar alles auf die Entnahme von Kopfpartikeln hin. S. hierzu auch
BÖLLING, Petrus in Minden, Paulus in Münster, S. 21 mit Anm. 7 und S. 31 mit Anm. 59.

978 Vgl. hierzu und zum Folgenden auch BÖLLING, Petrus in Minden, Paulus in Münster.
979 Vgl. oben Anm. 541 und 579.
980 Vgl. die Edition und photographische Wiedergabe aus Vat. lat. 15294 bei GALLAND, Les authen-

tiques, S. 129 Nr. 95 (7.–8. Jh., älterer Literatur zufolge sogar auf das sechste Jahrhundert zu-
rückreichend).

981 Vgl. ebd. S. 93 f., Nr. 3 mit Abb. und S. 126 Nr. 87 mit Abb. (jeweils 8. Jh.).
982 Vgl. ebd. S. 140Nr. 109mit Abb. (Wachs) und S. 146Nr. 119 (Wachs, Vat. lat. 10696, fol. II), S. 142

Nr. 111 (Öl, Vat. lat. 15294) und S. 148 Nr. 121.
983 Vgl. ebd. S. 98, Nr. 14 mit Abb.
984 S. hierzu etwa JOST, Die Patrozinien der Kirchen der Stadt Rom, Bd. 2, S. 21–24.
985 Vgl. GALLAND, Les authentiques, S. 124 Nr. 84 sowie zu San Lorenzo fuori le Mura und San

Lorenzo in Damaso JOST, Die Patrozinien der Kirchen der Stadt Rom, Bd. 2, S. 24–29.
986 Vgl. GALLAND, ebd. S. 115, Nr. 62.
987 Vgl. ebd. S. 117, Nr. 67.
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Patrozinium ebenso für eigene Zwecke je nach Situtation ostentativ zu nutzen
wie unerwähnt zu lassen verstand.988

Schließlich erweisen sich auch die erhaltenen liturgischen Zeugnisse der letzten
Quellengattung, der Predigten, für die Frage nach Regnumund Sacerdotiumdes
späteren 11. Jahrhunderts als verfrüht. Auch hier zeigt sich eine Romrezeption,
die von den Kontroversen zwischen kaiserlicher und päpstlicher Partei noch
nichts weiß. Auf uns gekommen ist nur ein einziger, spät entdeckter Sermo, ein
weiterer ist sekundär überliefert – so es sich nicht um den identischen Text in
womöglich abweichender Fassung gehandelt hat.

François Dolbeau hat in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts die Abschrift
einer offenbar aus Minden stammenden Predigt aufgefunden, die mit den
Worten Sacrosanctam huius diei solemnitatem beginnt.989Darin zeigt sich gleich im
ersten Kapitel ein längerer Abschnitt, der auf die herausragende Bedeutung
Roms und dabei insbesondere auf den heiligen Petrus als den entscheidenden
Entsender des heiligen Gorgonius hinweist:

Rome igitur, fratres, Rome debemus quod hunc patronum nostrum beatissi-
mum martirem Gorgonium Christi gratia habemus. Illa nobis eius pignera
misit; illa corpus ex sancti Petri benedictione apostolica auctoritate dedit.
Debuit enim haec apostolica sedes quia et haec nostra ecclesia ei est subiecta;
denique a sancto Petro sumere debuit patrocinia, in cuius est ipsa honore
dedicata.990

‚Rom also, Brüder, Rom verdanken wir, dass wir diesen unseren Pa-
tron, den seligsten Märtyrer Gorgonius, durch die Gnade Christi
haben. Jene (Stadt) schickte uns sein Unterpfand, jene schenkte seinen
Leib mit dem Segen des heiligen Petrus und durch Petri apostolische
Autorität. Das schuldete uns nämlich dieser Apostolische Sitz, weil
auch diese unsere Kirche ihm unterworfen ist – kurz: Vom heiligen
Petrus musste sie die Patrozinien (Petrus und später Gorgonius)
empfangen, zu dessen (Petri) Ehre sie selbst geweiht ist.’

Als diese Predigt gehalten wurde, scheint Gorgonius fürMinden bereits eine
herausragende Bedeutung gehabt zu haben. Dass es sich tatsächlich um den
westfälischen Bischofssitz handelt, erhellt aus der Erwähnung Sachsens, das sich
seiner freut, und aus dem Hinweis, man selbst sei im Besitz der Reliquien991 –

988 Vgl. oben Kapitel II.2.
989 Brüssel, Bibliotheca Bollandiana, Ms. 197, fol. 114r-116v, unter der Überschrift Sermo in festivitate

beatorum martirum Gorgonii et Dorothei que est quinto idus septembris ediert in: DOLBEAU, Un
panégyrique, S. 52–59 [360–367]; BHL Novum Supplementum 3621 (S. 399); vgl. dazu DOLBEAU,
Un panégyrique, Addenda (2005) [S. 368].

990 DOLBEAU, Un panégyrique, S. 53 [S. 361]; anders JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 64–68, der die
von Dolbeau dargelegte Verortung der Predigt in Minden bezweifelt. S. hierzu und zur Über-
setzung bereits BÖLLING, Distinktion durch Romrezeption, S. 53 mit Anm. 1.

991 Vgl. die Edition bei DOLBEAU, Un panégyrique, S. 53 [361] (eum […] Saxonia leta retentat) und S. 56
[364] (Gorgonius, ad cuius sacratissimum corpus sedemus).
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Überlegungen, es handele sich um Interpolamente, können in Ermangelung
stichhaltiger alternativer Thesen nicht überzeugen.992 Man ist in Minden Mitte
des 10. Jahrhunderts ganz offensichtlich stolz darauf, diese heiligen Gebeine zu
besitzen, und verweist dankbar auf die Ewige Stadt. Gorgonius gilt dabei aber
nicht als Konkurrent, sondern als Entsandter des Apostelfürsten: Petrus selbst
hat sein Patrozinium in Minden gestiftet – nicht etwa Karl der Große oder einer
seiner Missionare – und dieses durch das des Gorgonius erweitert, indem er
höchstpersönlich dessen Leib entsandte.993Völlig unerwähnt bleibt hingegen das
jeweils identische Patrozinium der unmittelbar übergeordneten und benach-
barten Bischofskirchenund ihrer Sprengel: derMetropolitansitzKöln ebensowie
das in derselben Kirchenprovinz liegende, an den Mindener Sprengel unmit-
telbar angrenzende Bistum Osnabrück und das erst später mit dem Erzbistum
Hamburg vereinte, durch die Weser mit Minden verbundene Bistum Bremen.
Historisch stammte das Mindener Petrus-Patrozininum wie bei den anderen
Suffraganbistümern Kölns, zu denen sich supplementär in Münster der andere
Apostelfürst, Paulus, gesellte, vom Erzbischofssitz der Rheinmetropole.994 Die
durch Milo nachweislich unterstütze Gorgonius-Verehrung ist diesem Predigt-
auszug zufolge also unmittelbarmit Romund demPetrusgrab in Verbindung zu
bringen.

Der erst sekundär überlieferte Predigttitel suggeriert, dass es sich um eine
Predigt am Fest von Gorgonius und Dorotheus, den Märtyrern aus Nikomedien
gehandelt habe, das am 9. September begangen werde.995 Entgegen dieser jün-
geren Überschrift handelte es sich an eben diesem Termin aber wohl um einen
anderen Märtyrer gleichen Namens, umgekommen im armenischen Sebaste.
Dieses und weitere Details gehen aus dem Beginn der Predigt hervor:

Sacrosanctam huius diei solemnitatem gloriosissimum sancti Gorgonii
martiris meritum dedicauit. Nam cuius martirium quinto iduum martiarum
Sebastea ueneratur, eius triumpho quinto iduum septembrium, hodierna
scilicet die, Roma laetatur.996

992 JACOBSEN,Miracula s.Gorgonii, S. 90 bezweifelt zwarmit diskutablenArgumenten, die Predigt sei
in Minden gehalten oder auch nur dafür verfasst worden. Allerdings unterbreitet er keinen
konkreten Gegenvorschlag zu Ort und Zeit der von Dolbeau überzeugend geführten Nach-
weise. Außerdem muss er ein Interpolament zur Einordnung in den sächsischen Raum konji-
zieren (vgl. auch ebd. S. 68 mit Anm. 156). Jacobsens in diesem Punkt fragliche Argumentation
ist darüber hinaus eng an seine These der falschen Zuordnung der Weihenotizen aus der Min-
dener Domnekrologhandschrift an die Kathedrale geknüpft. So man ihm in diesem Punkt nicht
folgt, sondern auf breiterer Quellenbasis andere Argumente geltenden macht (vgl. oben II.1b),
wird auch seine Skepsis der Predigt gegenüber hinfällig. Vgl. dazu bereits BÖLLING, Distinktion
durch Romrezeption, pass., v.a. S. 53–62.

993 S. dazu treffendDOLBEAU, Un panégyrique, und BOULHOL, Ricerche sul culto, S. 133: „Compatrono
della città con S. Pietro (innanzi l’unico titolare), Gorgonio sarà venerato per lunghi secoli, senza
eclisse, nel florido vescovado di Minden.“

994 Vgl. oben Kapitel II.1.
995 Vgl. die Titulatur (Anm. 990): Sermo in festivitate beatorum martirum Gorgonii et Dorothei que est

quinto idus septembris.
996 Vgl. die Edition bei DOLBEAU, Un panégyrique, S. 52 [360].
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Die Predigt wurde folglich zwar nicht am 11. März, dem Todes- und Ge-
denktag des Gorgonius von Rom, der traditionell mit dem von Sebaste gleich-
gesetzt wurde,997 sondern am römischen Festtag des 9. September gehalten.
Dieser Termin wurde schon nach der Depositio martyrum von 336 in Rom be-
gangen und ist noch in den bereits ausgewerteten liturgischenHandschriften der
Salierzeit hervorgehoben, die später Sigebert für Minden stiften sollte.998

Gleichwohl gilt dem Prediger dieser Tag aber als ‘Triumph’ des Heiligen. Ge-
meint ist die feierliche Grablege (depositio) des Gorgonius als Märtyrer, die in der
Alten Kirche der hochmittelalterlichen Erhebung zur Ehre der Altäre ent-
sprach.999 Damit erklärt der Prediger beide Termine als Verherrlichung des
Heiligen: den ersten im Himmel, den zweiten auf Erden: Ille eum dies polo, iste
terris fecit gloriosum. Der 11. März gilt ihm dabei als eher zufälliges Datum des
Martyriums und der Seelenauffahrt gen Himmel, als gleichsam himmlischer
Geburtstag (natalicio), der 9. September hingegen als heilbringende Ankunft der
heiligen Gebeine in Rom:

Ille eius sanctam animam euexit ad celum; iste uenerandum corpusculum
transduxit ad Romam. Ille natalicio, ut ita dixerimus, occasu et uitali quo-
dammodo morte est insignis; iste salutifero eius aduentu et pignerum sus-
ceptione est solempnis. Circa illud eum tempus Sebastea sepeliuit; in ista
Roma recondidit.

Die nachträglich hinzugefügte Überschrift mit dem Hinweis auf Gorgonius
und Dorotheus gibt folglich keinen falschen Termin, sondern nur den falschen
Heiligen an, dessen Festtag tatsächlich vom 12. März auf den 9. September
verlegt wurde und somit mit dem des römischen Gorgonius zusammenfiel.1000

Unerwähnt lässt der Prediger hier jedoch jene liturgische Mindener Überliefe-
rung, am 11. März nicht nur dasMartyrium von Sebaste zu feiern, sondern auch
den Adventus in Minden nach der angeblichen Translation aus Rom.1001 Hätte
diese Tradition bereits bestanden, wäre es dem Prediger sicherlich ein Anliegen
gewesen, nebem dem Adventus in Rom am 9. September auch denjenigen in
Minden am 11. März zu berücksichtigten.

997 Vgl. BHL 3622, mit Verweis auf eine Verehrung in Tours, mit korrigierendem Hinweis auf Rom
in BHLNovumSupplementum 3614, sowie BHLNovumSupplementum 1615–1622 und 7538d.

998 Vgl. oben Anm. 896.
999 Vgl. etwa HEID, Jubel am Grab, S. 166–168.
1000 BORST, Der karolingische Reichskalender, Bd. 2, S. 1280 mit Anm. 1, zum Martyrium auch

Anm. 2–4 (9. September), zur Verlegung von Gorgonius und Dorotheus vom 12. März vgl. ebd.
Anm. 6; zur Vermengung mit Gorgonius von Rom und Gorgonius von Nizäa s. ferner bereits
ebd., Bd. 1, S. 668 f. mit Anm. 5 und 9 (11. März); Martyrologium Romanum, 9. September
(Quinto idus Septemb(ris)), S. 277f. (S. 309f., hier S. 309, Nr. 1952): Nicomediæ passio sanctorum
martyru(m)Dorothei& Gorgonij.BHL3614 („Gorgonius etDorotheusmm.Nicomediae“) gibt den
9. September an, BHL Novum Supplementum 3614 hingegen den 12. März. Zur spätantiken
Depositio martyrum einschließlich des römischenGorgonius vgl. MGH SSAuct. Ant. 9,1, S. 72, Z.
8 (Chronographus anni CCCLIIII). Zur Problematik des Termins s. ausführlich untenKapitel IV.2a.

1001 Vgl. DOLBEAU, Un panégyrique, S. 52 [360] Anm. 2.
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Dem Prediger geht es gar nicht so sehr um die Ewige Stadt, auch wenn diese
in denwenigenbereits vorgestellten Passagengleichmehrfach genanntwirdund
im ersten Zitat sogar in emphatischer Anadiplose erscheint.1002 Im Zentrum
seines Interesses steht der Apostelfürst Petrus: Sebaste ist als Ort so zufällig wie
als Termin der 11. März, nur die Verlegung der Enthauptung des Johannes
Baptista von Palästina nach Armenien kann dem Flecken Erde einen gewissen
Glanz verleihen und dem Gorgonius einen ebenbürtigen Gefährten an die Seite
stellen. In Romdagegen ist Gorgoniusmit denApostelfürsten Petrus und Paulus
vereint:

Circa illud precursori Domini Iohanni, cuius capite Sebastea gloriatur, est
sociatus; in isto principibus apostolorum Petro et Paulo, quorum corporibus
Roma fulget, est coadunatus.

Diese Vereinigung musste umso schlüssiger erscheinen, als in der altkirch-
lichen Depositio martyrum neben dem heiligen Gorgonius, der am 9. September
an der via Labicana beigesetzt worden ist, unter dem 29. Juni auch Petrus und
Paulus begegnen.1003 Ohne weitere hagiographische Studien erscheint diese
Darstellung also sehr gut nachvollziehbar und erklärt nachhaltig sowohl die
Bedeutung des Gorgonius von Sebaste für Rom wie auch für Minden. Die
paränetisch-pastoralen Appelle der ursprünglich wohl volkssprachlichen Pre-
digt1004 werden ihre Wirkung also nicht verfehlt haben. Am Ende erscheint
Gorgonius als eine Art hilfreicher Volksvertreter beim Weltenrichter, der zur
Fürbitte als Patron verpflichtet ist und dies als Heiliger vermag:

Habeamus ad haec ydoneum nobis in omnibus adiutorem, beatum martyrem
Gorgonium, qui pro nostris apud iudicem pium intercedere peccatis ut pa-
tronus debet et sanctus potest.

Dieser Gedanke des geschuldeten Fürspruchs begegnet schon in der ein-
gangs zitierten Passage in Bezug auf Petrus: Dieser schuldete die Translation
seines Patroziniums und das des Gorgonius, daMindenwie Rom ihmunterstellt
ist. Nun ist es der bereits angekommene, gleichsam durch Gebet und Liturgie
arrivierte Gorgonius, der Fürsprache schuldet – und zwar nun allein für die
Mindener. Diesen Aspekt geschuldeten Gedenkens gegenüber Gott bringt er-
neut auch der letzte Satz dieses Sermo zum Ausdruck:

Debet ergo ut nobis cuius ipsi licet indigni secutores existimus, ipse et in
presenti seculo ueniam impetret peccatorem et in futuro optineat regnum
celorum, adiuuante Domino nostro Iesu Christo, qui uiuit et regnat in secula
seculorum. Amen.

1002 Vgl. oben Anm. 990.
1003 DOLBEAU, Un panégyrique, S. 36 f. [344 f.]; zur Depositio selbst s. MGH SS Auct. Ant. 9,1, Chro-

nographus anni CCCLIIII und oben Anm. 157; ferner JOST, Die Patrozinien der Kirchen der Stadt
Rom, Bd. 2, S. 17 f.

1004 So jedenfalls mit guten Argumenten DOLBEAU, Un panégyrique, S. 49 [357].
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Eineweitere Predigt zumheiligenGorgoniuswill der erwähnte BischofMilo,
dessen Gorgonius-Verehrung aus den Widmungsversen seines gestifteten
Evangeliars hervorgeht, seinem eigenen Zeugnis zufolge bei einem Mindener
Kalendar vorgefunden haben, in dem das Fest des heiligen Gorgonius und Do-
rotheus am 9. September als Hochfest (sollempnitas) ausgezeichnet gewesen
sei.1005DieÜberlieferung dieser nicht näher beschriebenen Predigt, bei der es sich
möglicherweise auch um den bereits vorgestellten Sermo Sacrosanctam huius diei
solemnitatem handeln könnte, steht im Zusammenhang mit der Suche nach der
Passio des Heiligen, auf die sich der Bischof begeben hat.

Erst der hagiographische Austausch zwischen Gorze und Minden sollte die
beiden räumlich getrennten Kulte miteinander verknüpfen und die verehrten
Heiligen zu einer gemeinsamen Gestalt vereinigen, die man sich fortan zu teilen
verpflichtete.

b) Vernetzte Hagiographie. Passio, Mirakel und Gorzer Translatio
des Gorgonius

Fama volans populosque sermone replebat, quod sanctus Gorgonius hic mi-
nime totus haberetur, sed potius ultra Rhenum in episcopio suo nomine
decentissime insignito medietas haberetur.

Diese beunruhigende Nachricht, man besitze nur den halben Gorgonius,
trieb die Benediktinermönche vonGorzeum. So jedenfalls berichtet es dieGorzer
Translatio, neu ediert unter dem Titel Miracula Sancti Gorgonii.1006 Die Benedik-
tiner nahmen die Angelegenheit durchaus ernst und beschlossen, eine eigene
Untersuchung an den verehrten Gebeinen durchzuführen.1007 Allerdings war,
was in der Forschung zuweilen keine Beachtung gefunden hat, der Darstellung
desAutors zufolge die religiöse Scheu so groß, dassman die Inspektion vorzeitig
abbrach.1008 Ein Beweis für den tatsächlichen Erhalt des gesamten Corpus durch
Autopsie wurde also nicht erbracht. Der Verzicht auf eine gleichsam krimino-
logisch-archäologische Untersuchung ließ einen anderen Gegenstand zum al-
leinigen Beweismittel werden: die hagiographischen Texte.

Was aber hatte die Gorzer derart verunsichert, an der Vollständigkeit und –
damit unausgesprochen verbunden – an derAuthentizität der eigenen Reliquien

1005 Vgl. die Edition seines zugrunde liegenden Briefes bei JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 200.
1006 JACBOSEN, Miracula s. Gorgonii, Kapitel 13, S. 123, Z. 3–5. Die Titelwahl des kommentierenden

Autors und Editors Jacobsen folgt einigen Handschriften und ist der Tatsache geschuldet, dass
gattungsgemäß im Translationsbericht auch Wunder begegnen und angefügt werden. Der Be-
griff „Mirakelsammlung“ (ebd. S. 83) für diesen Translationsbericht ist daher irreführend. S. zur
allgemeinen Thematik nun RÖCKELEIN, Über Hagio-Geo-Graphien. Zum besagten Schrecken der
Gorzer s. bereits HONSELMANN, Reliquientranslationen nach Sachsen, S. 169; DOLBEAU, Un pané-
gyrique, S. 38 [346] mit Anm. 15, ferner S. 42 [350] mit Anm. 29

1007 DOLBEAU, Un panégyrique, S. 38 f. [346f.]. Dazu ausführlich mit anderer Einschätzung JACOBSEN,
Miracula s. Gorgonii, S. 28, S. 66 mit Anm. 148 und S. 88.

1008 Vgl. dazu die Textedition des 13. Kapitels bei JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 123 f., und dessen
entsprechenden Hinweis S. 28.
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zu zweifeln? Den äußeren Anlass dazu bot möglicherweise die bereits vorge-
stellte Mindener Predigt Sacrosanctam huius diei solemnitatem.1009 Ansonsten
schien Minden allerdings zunächst herzlich wenig zu bieten zu haben. Verfügte
es im Unterschied zu Gorze doch über keinerlei hagiographische oder historio-
graphische Texte, um eine Überführung der eigenen Gebeine oder auch nur
derenWundertätigkeit propagieren zu können.1010Minden vermochte aber einen
anderen, außerordentlich bedeutsamen Text geltend zumachen: eine historische
Passio. Translationsberichte und Mirakel bilden in erster Linie legitimierende
Texte, mit denen die tatsächliche Heiligmäßigkeit der verehrten Person auch
nach deren Tod und die Authentizität der von dieser erworbenen, nun als ei-
genes Heiltum verwahrten Reliquien unter Beweis zu stellen. Dahingegen kehrt
die dritte große hagiographische Gattung, die Vita oder – besonders bei frühen
Märtyrern – die Passio die heiligmäßige Gottgefälligkeit schon zu Lebzeiten
hervor. In Lebens- und Leidensbeschreibungen ging es also zunächst einmal
nicht um die eigene institutionelle Geschichte, sondern um das grundlegende,
bereits auf Erden sichtbar gewordeneHandeln desHeiligen selbst. Da imGorzer
Translationsbericht an der zitierten Passage ausdrücklich von einem dem
Gorgonius geweihten Bischofssitz jenseits des Rheins die Rede ist (ultra Rhenum
in episcopio suo nomine decentissime insignito), war Minden an der Weser unaus-
gesprochen auch in diesem ansonsten ganz aufGorze beschränkten Text präsent.
Wie sollten die Zeitgenossen daher Zweifel an der Mindener Gorgonius-Tradi-
tion hegen? Wenn laut Gorzer Translatio in Minden tatsächlich die medietas des
Gorgonius verwahrt wurde, warum nicht auch die Hälfte der hagiographischen
Handschriften? Es war ja durchaus üblich, bei der Translation eines Heiligen
auch eine Kurzbeschreibung von Leben und gegebenenfalls Martyrium beizu-
geben.1011 Die Mindener Passio war deshalb kaum weniger als Authentitzitäts-
nachweis der eigenen Reliquien geeignet als die Gorzer Translatio.

Auf eine solche in Minden verwahrte Passio scheint auch der zitierte dortige
Domprediger anzuspielen, wenn er in seinem Sermo das sonst nirgends näher
nachzuverfolgende Leben des Heiligen beleuchtet.1012 Woher aber stammte der
Text über das Martyrium des Heiligen? Kein Geringerer als der in der zweiten
Hälfte des 10. Jahrhunderts in Minden amtierende Bischof Milo gab sich als
dessen Entdecker aus. Die Gorgonius-Verehrung dieses Oberhirten blieb in dem
von ihm gestifteten Evangeliar dauerhaft sichtbar.1013 Nun steuerte er diesen
bedeutenden Text bei, den er wie einen Trumpf ausspielte: In einem Brief an den
Gorzer Abt Johannes – und wohl nicht Immo, wie in der älteren Literatur an-
genommen1014 – schildert Milo seinen angeblichen Fund: Er habe die Gorgonius-

1009 Dies zieht jedenfalls für die als Text überlieferte und oben ausführliche behandelte Predigt
DOLBEAU, Un panégyrique, S. 42 und 48f., in Betracht.

1010 Zum Gorzer Translationsbericht des Gorgonius s. BHL 3621.
1011 Vgl. RÖCKELEIN, Reliquientranslationen, S. 176 mit Bezug auf die Übertragung der Gebeine des

heiligen Vitus von St. Denis nach Corvey.
1012 Vgl. die Edition von DOLBEAU, Un panégyrique, S. 53–57 [361–365] (Abschnitt 2–3).
1013 S. oben Anm. 880.
1014 JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 61–63 und 82f.
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Passio zusammen mit der bereits erwähnten, nur sekundär durch eben diesen
Hinweis bezeugten Mindener Gorgonius-Predigt bei einem Kalendar seiner
Kathedrale unter dem Festtag des Gorgonius und Dorotheus am 9. September
entdeckt.1015 Tatsächlich hat Milo aber den von ihm nach Gorze versandten Text
von einem gewissen Bischof Adelbert erhalten, wie dessen Brief an seinen
Mindener Amtsbruder und die dabei nach Minden verschickte, philologisch
noch erschließbare Urfassung bezeugt.1016 Bei diesem Bischof Adelbert handelte
es sich wahrscheinlich um Adelbert von Magdeburg und nicht um den später
heiliggesprochenen Adelbert von Prag.1017 Milo betätigte sich jedenfalls nach
einschlägiger Meinung der Forschung als eigenständiger, sich selbst zum Finder
stilisierenden Redaktor und schickte seine überarbeitete Fassung mit dem ge-
nannten Begleitbrief nach Gorze.1018 Anscheinend wollte dieser begeisterte bi-
schöfliche Gorgonius-Verehrer nichts dem Zufall überlassen: Zum einen finden
sich in seinem Text die Rollen von Gorgonius und Dorotheus vertauscht wieder,
indem Gorgonius vorangestellt und Dorotheus am Ende sogar gestrichen ist.1019

Zum anderen enthält diese Passio-Fassung am Ende eine folgenschwere Er-
gänzung: Gorgonius sei von Rom aus nach Gorze gelangt und von dort weiter
nach Minden transferiert worden.1020 Dieser Zusatz passte exakt zur eingangs
zitierten, im 13. Kapitel des Gorzer Translationsberichts geschilderten Fama vo-
lans, die das ganze Kloster hatte aufschrecken lassen.1021 Eine solche durch Passio
und Gorzer Translatio gleichermaßen bezeugte Nachricht ersetzte jeden feh-
lenden Mindener Translationsbericht: Nicht nur die bloße Tatsache der Existenz
einer Passio in Minden ließ auf den dortigen Erhalt der Reliquien schließen, der
Wortlaut der Passio selbst sprach nun auch explizit davon und wurde darin von
der Gorzer Translatio fortan implizit bestätigt. Die zunächst so aufschreckende
Fama untermauerte nicht nur dieMindener, sondern –mirabile dictu – nun auch
die Gorzer Gorgonius-Verehrung. Den Anstoß dazu gab Milo, und zwar ganz
gezielt: In seinem beigefügten Brief erläutert er dem Gorzer Abt Johannes aus-
drücklich, er habe die Passio des gemeinsamen Patrons herausgesucht (sanctis-
simi ac beatissimi communis patroni nostri Gorgonii), damit beide Seiten, Minden
wie Gorze, etwas davon hätten: pro communi nostra utilitate.1022 Die an verschie-
denen Stellen verwahrten Texte, der eine zum Martyrium des Heiligen, der an-
dere zur wunderbegleiteten Überführung seiner Gebeine nach Gorze, schienen
somit einander perfekt zu ergänzen.Mit derwechselseitigenVerknüpfungdieser
beiden Texte, der vermeintlich Mindener, tatsächlich von Adalbert beigesteuer-
ten Passio, und der Gorzer Translatio, wurden zwei eigentlich verschiedene
Heilige gleichen Namens zu einem einzigen Patron zusammengefügt: der im

1015 Vgl. die Edition bei JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 195–200 (Text III), hier S. 200.
1016 Vgl. die Edition bei JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 186–194 (Text II).
1017 JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 57–59.
1018 Vgl. JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 59–63.
1019 Vgl. ebd. S. 60.
1020 JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, Edition der Passio S. 188–194, die Hinweise aufMinden S. 194, Z.

16–19 und eingehende Analyse S. 29–32; vgl. AASS OSB, Saeculum 3 (700–800), S. 205.
1021 Vgl. bereits AASS OSB, Saeculum 3 (700–800), S. 205.
1022 JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, Edition des Briefes S. 199 f.
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Sermo Sacrosanctam huius diei solemnitatem gefeierte Gorgonius von Sebaste,
später nach Rom transferierte, mit dem in Gorze verehrten Gorgonius von Rom.

Die Situation ist aber noch weitaus komplexer. Wenn Milos Passio von
Gorgonius und Dorotheus spricht, dann gibt sie im Unterschied zur bisherigen
Mindener Tradition nicht die Leidensgeschichte des Gorgonius von Sebaste
wieder, sondern die des zusammen mit Dorotheus in Nikomedien ermorderten
Märtyrers. Eben dieses Paar sollte der hagiographischen Textgrundage ent-
sprechend im Mindener Dom noch im 12. Jahrhundert auf Banklaken im Chor-
raum zu sehen sein, gegenüber einem entsprechenden Petrus-Dorsal.1023 Be-
trachtet man die gesamte hagiographische Überlieferung zu Gorgonius, so sind
statt der zwei mindestens drei verschiedene Heilige gleichen Namens zu un-
terscheiden: einer aus Rom, einer aus Sebaste und einer aus Nikomedien. Der in
Rom an der via Labicana beigesetzte Märtyrer Gorgonius wird unter dem
schließlich in Minden und Gorze gleichermaßen begangenen Festtag des
9. September bereits in derDepositio martyrum aus dem Jahre 336 erwähnt.1024Zu
diesemHeiligen scheinen die beidenwichtigsten Translationsberichte zu passen,
derjenige von der Überführung der Gebeine des Gorgonius nach Gorze von 764/
765 (BHL 3621) ebenso wie die Ursprungsfassung der Translation nach Mar-
moutier (BHL 3622, § 1–9). Allerdings wurde dieser Heilige später sowohl mit
dem Gorgonius von Nikomedien, dessen Gedenktag vom 12. März auf den in
Rom festlich begangenen 9. September wechselte, als auch mit dem am 11. März
gefeierten Gorgonius von Sebaste gleichgesetzt.1025 Das Martyrologium Adonis
(BHL 3615) und die Schrift De triumphis Christi apud Italiam von Flodoardus (IX,
5)1026 identifizieren den nikomedischen Gorgoniusmit dem römischen. Aus eben
dieser Quelle muss auch die von Milo nach Gorze verschickte, partiell überar-
beitete Passio des Adelbert stammen (BHL 3617, mit BHL 3616 als Vorlage und
3618 als Brief), ferner eine Gorzer Laudatio (BHL 3620), die offenbar nunmehr
der gemeinsamen, den sächsischen Bischofssitz mit dem lothringischen Kloster
verbindenden Tradition folgt. In allen vier Texten, die Gorgonius von Rom und
von Nikomedien als dieselbe Person begreifen und vor Augen führen, begegnet
die via Latina als entscheidende römische Ortsangabe, erst in einer eigenen rö-
mischen Passio der gleichen Traditionslinie dann wieder die aus der Depositio
martyrum bekannte via Labicana (BHL 3619).1027 Mit dem Gorgonius von Sebaste
brachte den römischen Heiligen dann eine dritte Passio zusammen, die als
Grablege nun weder die historisch-liturgische via Labicana noch die martyrolo-
gisch-hagiographische via Latina nennt, sondern die besonders bekannte via

1023 Vgl. Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (ed. Löffer), S. 58; Heinrich
Tribbe, Die jüngere Bischofschronik, S. 163 f. (zur Amtszeit Bischof Annos, 1171–1185), mit
kirtischem Kommentar abgedruckt bei WEHKING (Bearb.), Die Inschriften der Stadt Minden,
Nr. 13, S. 20, anaolog zum Dorsal mit Szenen zum Hauptpatron Petrus in Nr. 12, S. 19 f.

1024 S.o. Anm. 1003.
1025 Vgl. oben Anm. 1000. S. hierzu und zum Folgenden auch DOLBEAU, Un panégyrique, S. 36–48

[344–356], v.a. die Übersicht auf S. 47 [355] und die Nachträge im Nachdruck von 2005 auf S.
[368] und [369], ferner BOULHOL, Ricerche sul culto.

1026 PL 135, 749–50.
1027 Vgl. DOLBEAU, Un panégyrique, S. 47 [355], Nr. 4. a-e (untere linke Spalte).
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Appia, und zwar mit dem imaginären Zusatz inter duas lauros iuxta ecclesiam
sanctae Ceciliae virginis ab urbe Roma miliario secundo (BHL 7538d). Auch ein
Martyrologium des Rhabanus Maurus sowie unzählige weitere Manuskripte
lassen eineKombinationdesGorgonius vonRommit demvon Sebaste erkennen.
Von besonderer Bedeutung für die aufgeworfene Frage nach dem Mindener
Gorgonius sind darüber hinaus zwei Texte, die eben diese Tradition von Sebaste-
Rom aufweisen: zum einen die spätere Hinzufügung in dem bereits erwähnten
Bericht über die Gorgonius-Translation von Rom nach Marmoutier (BHL 3622,
§ 10, unitär überliefert in Paris, BnF, lat. 14650), wo wiederum die via Appia
begegnet, zumanderen die vonDolbeauwieder aufgefundeneMindener Predigt
(BHL 3621d).1028

Angesichts der jeweiligen Endfassungen dieser Texte verwundert es nicht,
dass die Gorzer Tanslatio unter dem 9. September eingeordnet wurde, die nach
Marmoutier hingegen unter dem 11. März.1029 Erste Versuche einer verglei-
chenden Gegenüberstellung lassen sich bis ins 11. Jahrhundert zurückverfol-
gen.1030 Schwieriger zu deuten ist hingegen die Tatsache, dass Milo in der Frage
der Gorgonius-Provenienz von Rom-Sebaste nach Rom-Nikomedien wechselte,
obwohl der Gorzer Translationsbericht dies keineswegs erforderlich machte,
stand dieser hagiographische Text doch noch ganz mit den Angaben der spät-
antiken Depositio martyrum zum altehrwürdigen Gorgonius von Rom in Ein-
klang.

Vor diesemHintergrund sind alle drei Texte, die vonMilo verschickte Passio
wie auch die beiden Translationsberichte von Gorze und Marmoutier, einer er-
neuten Betrachtung zu unterziehen. Diese Texte sind allesamt hinreichend phi-
lologisch untersucht worden, so dass es hier nur um die historisch relevante
Gebrauchsfunktion gehen soll. Nimmt manMilo – in dubio pro reo – beimWort
und macht sich auf die Suche nach einer Passio und einer Predigt, die er in
Minden vorgefunden haben will, so kommen von allen erhaltenen Zeugnissen
nur der bereits untersuchte Sermo Sacrosanctam huius diei solemnitatem (BHL
3621d) und die dazu passende Passio mit Bezug zur via Appia (BHL 7538d) in
Betracht – oder zumindest damit zusammenhängende, heute verschollene
Handschriften. In diesen beiden Texten ist der angeblich aus Sebaste nach Rom
gelangte Gorgonius gemeint, nicht jener vermeintlich von Nikomedien nach
Rom transferierte Heilige, auf den die vonMilo letztlich versandte, von da an in
Gorze verwahrte Passio (BHL 3617) deutet. Der Austauch mit Adelbert könnte
Milo verunsichert und zur Verwendung von dessen Fassung (BHL 3616) be-
wogen haben.Wer diese dann überarbeitet hat, obMilo selbst oder ein Rezipient
in Gorze, ist jedoch keineswegs gesichert. Nicht weniger als Minden profitierte
Gorze vonderVerbindung, vielleicht sogar nochmehr –denndort imberühmten
benediktinischen Reformkloster zweifelte man dem eigenen Translationsbericht

1028 Vgl. DOLBEAU, Un panégyrique, S. 47 [355], Nr. 5. a-d (untere rechte Spalte).
1029 Vgl. die erwähnten Einträge in BHL und AASS OSB.
1030 Vgl. Rouen, Bibliothèque Publique, Ms. 1383 (Y 80) – eine Handschrift des 11. Jahrhunderts, die

beide Versionen enthält (BHL 3622, 3618 und 3617). S. dazu JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 68
Anm. 156 und S. 197.
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zufolge, nicht in Minden! Es wäre also auch denkbar, dass die von der neueren
Forschung Milo zugeschriebene Passio-Fassung (BHL 3617) erst in Gorze redi-
giert wurde. Die philologische Beobachtung, dass sich die Gorzer Translatio
durch den redaktionellen Eingriff unmittelbar an die Mindener Passio an-
schließt,1031könnte hier ihren tieferenGrundhaben. Es ist eher unwahrscheinlich,
dassMilo bei seinemBesuch inGorze die gesamte dortige Translatio abschreiben
ließ und mit nach Minden führte. Durchaus denkbar ist hingegen, dass er in die
Gorgonius-Passio Adelberts einige erläuternde Notizen einfügte, die dann in
Gorze zu einer in sich schlüssigen, visuell geglätteten Fassung unterschiedslos in
den Fließtext eingefügtwurden.Nachträgliche Integrationen vonGlossenwaren
ja bereits bei den Bremer Beispielen deutlich erkennbar.

Beim Gorzer Translationsbericht deuten verschiedene Details sogar auf eine
Autorschaft Johannes’ von Gorze hin – zumindest was die im Kloster verwahrte
Endversion der Miracula sancti Gorgonii betrifft.1032 Gleichwohl wird man den
Austausch des Mindener Gorgonius von Sebaste und Rom durch einen von
Nikomedien und Rom nicht auf die Gorzer zurückführen können. Denn Rha-
banus Maurus und Notker Balbulus rekurrieren in ihren Martyrologien am
14. Juni dezidiert auf die Gorzer Translatio,1033 obwohl Rhabanus doch, wie er-
wähnt, ansonsten der Tradition des Gorgonius von Sebaste und Rom folgt.1034

Welche redaktionellen Eingriffe die Gorzer Mönche auch immer vorgnommen
haben mögen – letztlich ging der Impuls zu einer gemeinsamen, Minden und
Gorze verbindenden Verehrung des nikomedisch-römischen Gorgonius von
Milo aus. Wenn der Mindener Bischof tatsächlich eine der Gorgonius-Tradition
von Sebaste und Rom folgende Passio an seinem Bischofssitz vorgefunden und
nicht verschickt haben sollte, dann eine andere als die heute zu Gorgonius von
Sebaste-Rom erhaltene (BHL 7538d). Denkbar ist aber auch, dass Milo mit sei-
nem Hinweis auf Passio und Predigt einzig und allein den Sermo Sacrosanctam
huius diei solemnitatem (BHL 3621d) im Sinn hatte. Der zweite und dritte Ab-
schnitt dieser Predigt gibt die Passio von Sebaste ausführlich wieder, wohinge-
gen der gesamte Predigttext am Fest des 9. September vorgetragen wurde.1035

Milo hätte diesen Text also tatsächlich, wie er schreibt, unter dem 9. September
finden können, ja müssen, obwohl der Inhalt der in ihm referierten Passio ein-
deutig dem Gorgonius von Sebaste mit Gedenktag am 11. März zuzuordnen ist.
Vielleicht hat Milo bereits die irreführende Überschrift Sermo in festivitate beato-

1031 Vgl. JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 60 f.
1032 So JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 83–86.
1033 Vgl. bereits AASS OSB, saeculum 3, S. 204: „Translationis istius mentionem faciunt Hrabanus &

Notkerus in Martyrologiis pridie Idus Junii. Hrabanus quidem his verbis: Roma viâ Aureliâ
miliario V, passio martyris Cyrini, Naboris & Nazarii, quorum Naborem simul cum Gorgone [sic]
Martyre transtulit à Roma inGalliamHruotganusMettensis Episcopus premittente Paulo PapaRomano,
anno dominice Incarnationis DCCLXV, & collocavit praedictus Episcopus S. Gorgonem in Monasterio
quod dicitur Gorzia; Sanctum vero Naborem inMonasterio alio quod dicitur Nova-cella, sanctum quoque
Nazarium in Monasterio quod dicitur Lauresham: ubi signa& miracula in sanitate infirmorum& debi-
lium saepius fiunt.“

1034 Vgl. DOLBEAU, Un panégyrique, S. 47 [355], Nr. 5b. S. dazu oben Anm. 1028.
1035 Vgl. oben Anm. 996 und 1012.
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rum martyrum Gorgonii et Dorothei que est quinto idus septembris1036 vorgefunden,
die ein eifriger Archivarmit Blick auf verbreitete Kalendare wie die des Ado und
des Flodoardus1037 vermeintlich präzisierend hinzugefügt haben könnte. Vom
nicht ganz passenden Inhalt der Predigt samt Passio verstört, hätte Milo dar-
aufhin doch lieber die Fassung des Adalbero verschickt, mit dem er ja eigens
korrespondiert hatte. Für die redaktionellen Eingriffe und Hinzufügungen
könnten bei einer solchen Abfolge der Ereignisse durchaus die Gorzer Mönche
verantwortlich gewesen sein, die wie der Mindener Überschriftenverfasser er-
klärend eingreifen wollten, Umstellungen und Randnotizen integrierten oder
sogar selbst vornahmen, die dann mit glättenden Auslassungen unterschiedslos
in die nachfolgenden Abschriften übernommenworden sein mögen. Wir wissen
es nicht und sollten diese Möglichkeit einstweilen neben dem Fälschungsvor-
wurf gegenüber Milo in Betracht ziehen.

Neben der von Milo nach Gorze verschickten Passio sind auch die von ihm
erwähnten Mirakel näher zu betrachten. Milo schreibt in seinem Brief, der auf
Adelbert von Magdeburg (oder Prag) zurückzuführen ist: dum […] passionem et
miracula sanctissimi ac beatissimi communis patroni nostri Gorgonii uos non habere
cordetenus doleretis […]1038 Diese Passage gilt als Beleg dafür, dass die Geschichte
des Heiligen bis dahin in Gorze unbekannt gewesen sei1039 und die Translation
mit den Wundergeschichten, meist abgekürzt Miracula genannt, noch nicht
vorgelegen habe.1040 Möglicherweise sind aber zwei verschiedene Mirakel-
sammlungen zu unterscheiden: Wenn in der Forschung von den Miracula s.
Gorgonii die Rede ist, dann ist damit stets der mit zahlreichen Wundererzäh-
lungen angereicherte Translationsbericht gemeint. In Mirakeln werden aber im
Unterschied zu Vita und Translatio gemeinhin jeneWunder verzeichnet, die sich
unmittelbar nach dem Tod eines Heiligen ereignet haben. Eben solche Berichte
könnte Milo eigentlich gemeint haben. Das Fehlen eben solcher Mirakel ‚in alt-
ehrwürdigen Zeiten’ beklagt bereits um 965 Johannes von Gorze, wenn er
schreibt: Igitur beatus Gorgonius miraculorum quid egisset priscis temporibus, igno-
tum est.1041 Da solche Wunder nicht überliefert gewesen zu sein scheinen, iden-
tifizieren viele spätere Handschriften dann die Miracula mit der Translatio. In
diesem Punkt ist die Neuedition dieses Überführungsberichts irreführend: Be-
reits die Titelwahl Miracula s. Gorgonii suggeriert, dass es sich um reine Wun-
derberichte handele.1042 Doch auch in der Textkritik und Übersetzung zeigt sich
dieses Problem: Der Editor Jacobsen gibt durchaus die Titelwahl einiger Hand-
schriften wieder, übersieht aber dabei, dass diese nur angesichts fehlender Mi-
rakel der Frühzeit die Translatio so bezeichnen konnten. Darüber hinaus lässt er
in seiner ansonsten sehr brauchbaren, auch sprachlich gelungenen Übersetzung

1036 S. die Edition bei DOLBEAU, Un panégyrique, S. 52 [360] mit Anm. 1.
1037 Vgl. etwa DOLBEAU, Un panégyrique, S. 47 [355], Nr. 4 a und b der Übersicht.
1038 Vgl. die Editionbei JACOBSEN,Miracula s. Gorgonii, S. 199, Z. 19–22; fernerAnal. Boll., Bd. 18, S. 18.
1039 DOLBEAU, Un panégyrique, S. 42 [350] Anm. 29.
1040 JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 52.
1041 MGH SS 4, S. 239; DOLBEAU, Un panégyrique, S. 42 [350] mit Anm. 28.
1042 Vgl. oben Anm. 1006.
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das im lateinischen Titel immerhin noch beibehaltene Wort Translatio weg und
beschränkt die Überschrift auf „Die Wunder des heiligen Gorgonius“.1043 In der
Tat spricht der Autor der Translatio gleich zu Beginn seines Textes vonMiracula,
dies aber in Unkenntnis älterer Quellen. Solche Sammlungen scheint es aber
tatsächlich gegeben zu haben. DerMindener Sermoweiß ausdrücklich davon zu
berichten: Bereits in Sebaste habe es solcheWunder gegeben und gleich nach der
Ankunft des Gorgonius in Rom seien diese am hell aufleuchtenden Heiligen
offenbar geworden: in isto eum Roma suscepit miraculis choruscantem.1044 An spä-
terer Stelle wird der Autor noch deutlicher: Die Wunder der Gefährten des
Gorgonius kenne zwar fast nur Sebaste und der Orient, doch diejenigen des
Gorgonius seien, mit Psalm 112 (113), 3 gesprochen, vomAufgang der Sonne bis
zum Untergang, also von Ost bis West gelangt, in Morgen- und Abendland
bekannt:

Ceterorum quippe uirtutes sola fere Sebastea nouit; huius (sc. Gorgonii, JB)
preconia et Roma decantat. Illorum (sc. sanctorum, JB) miracula intra ori-
entem cohibentur; huius (sc. Gorgonii, JB) potentia a solis ortu usque ad
occasum peruenit.1045

Dies zeigt, dass die Hinweise Milos von Minden und Johannes’ von Gorze
auf die Miracula nur begrenzt zur Datierung des Translationsberichts herange-
zogen werden können – es sind jedenfalls beide Texte voneinander zu trennen.
Anders als von der einschlägigen Forschung unternommen, sind daher nur in-
direkte Rückschlüsse von der Erwähnung der nicht vorhandenen gewünschten
Wunderberichte auf die Anfertigung des Berichtes der Überführung der Reli-
quienmöglich.Die Formulierungen imMindener Sermo lassen noch eineweitere
Schlussfolgerung zu: Milo könnte auf genau die hierin erwähnten Wunder an-
gespielt haben, als er in der Korrespondenz mit Gorze die fehlenden Wunder-
berichte nannte. Dies wäre ein weiteres Indiz dafür, dass sich hinter seinem
Hinweis auf die von ihm angeblich aufgefundene Passio und Predigt tatsächlich
dieser Mindener Sermo verbirgt. Die von ihm genannten fehlenden Miracula
sind jedenfalls wohl ebensowenig mit jenen später in Gorze aufgezeichneten
unmittelbar gleichzusetzen wie die heute noch erhaltene Gorgonius-Passio nach
Sebaste-Tradition mit Milos erwähnter Mindener Passio.

Diese eigenständig überlieferte Passio-Fassung des Gorgonius von Sebaste und
Rom (BHL 7538d) passt in Sprache und Inhalt nicht zur Mindener Predigt, sehr
gut hingegen zum Anhang der Gorgonius-Translatio aus Marmoutier (BHL
3622, § 10): In beiden Texten begegnet nicht nur Sebaste als Ort des Martyriums,
sondern auch die via Appia als Ort der Grablegung.1046 Somit könnte diese Lei-
densgeschichte dort entstanden oder der Ergänzung (§ 10) des dort verwahrten
Translationsberichts angepasst worden sein. Es handelt sich um eine eigen-

1043 JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 143.
1044 Vgl. die Edition von DOLBEAU, Un panégyrique, S. 52 [360].
1045 Ebd., S. 53 [361].
1046 Vgl. bereits die schematischenHinweise vonDOLBEAU, Unpanégyrique, S. 47 [355],Nr. 5a und 5d.
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ständige Tradition: Verbindungen zwischenMarmoutier undMinden sind nicht
nachweisbar.

Woher kam dann aber in Marmoutier die Verehrung des Gorgonius von
Sebaste? Frühe Zeugnisse des dortigen Gorgonius-Kults hinterlassen einen ganz
anderen Eindruck als die gemeinhin bekannten späteren: Das in der einschlä-
gigen Edition von Martène und der entsprechenden älteren Forschung für
selbstverständlich erachtete Datum des 11. März ist für die Frühzeit keineswegs
gesichert. Ganz imGegenteil gibt das Sakramentar vonMarmoutier aus der Zeit
des Abtes Rainald (843–836) den 9. September als Festtag des Patrons an, mög-
licherweise durch Einflüsse des Ado von Vienne oder des Martyrologiums des
Hieronymus.1047 Derselbe Festtag des 9. September wurde auch in anderen be-
nachbarten Städten begangen, darunter Gellone, Autun, Reims, Corbie, Amiens,
St. Amand und auch Tours,1048 in jener Stadt also, die durch den heiligen Martin
besonders eng mit Marmoutier verbunden war und der in der Forschung tra-
ditionell wieMarmoutier der 11. März zugewiesen worden ist. Daher findet sich
auch in der alten, 1949 nachgedruckten Auflage der Bibliotheca Hagiographica
Latina – im Unterschied zum neuen Supplementband von 1986 – unter der
Nummer 3622, der Translatio nach Marmoutier, der zusätzliche Eintrag:
„Gorgonius m. cultus Turonibus (idem ac Sebastenus?) – Mart. 11“1049. Aus-
schlaggebend für den ursprünglichen Festtermin im September war offenbar
zum einen die karolingische Tradition, zum anderen das Bemühen, an den rö-
mischen Festkalender anzuknüpfen.1050

In Minden scheint die Entwicklung genau umgekehrt verlaufen zu sein:
Hatte man zunächst Gorgonius von Sebaste vor Augen, so wechselte man zu
jenem aus Nikomedien. Der jüngeren, in Minden rezipierten hagiographischen
Überlieferung zufolge hatte dieser nicht minder als der armenische seine letzte
Ruhe inRomgefunden –wie es ursprünglich nur von jenemGorgonius ander via
Labicana bezeugt gewesenwar. Hier suchte Milo offensichtlich den Anschluss an
den karolingischen Reichskalender, insbesondere an dessen Aachener Fas-
sung.1051OhneMilos Modifikation des eigenen Gorgonius-Gedenkens hätte sein

1047 S. dazu VAN DE BEEK, Mobilising Special Forces, S. 16 mit Anm. 53–56 mit Verweis auf BOULHOL,
Ricerche sul culto, S. 109.

1048 MICHELS, La date du couronnement de Charles-le-Chauve, S. 288 f., zur entsprechenden Kom-
memoration in dendortigenMessbüchernLEROQUAIS, Les sacramentaires et lesmissels, Bd. 1; vgl.
VAN DE BEEK, Mobilising Special Forces, S. 16 mit Anm. 57.

1049 Vgl. BHL 3622 in der 1949 nachgedruckten, 1901 mit einem Vorwort versehenen Auflage von
1898/99, Bd. 1, S. 540.

1050 Vgl. MICHELS, La date du couronnement, S. 288 f. und BOULHOL, Ricerche sul culto, S. 128, die
besonders auf die karolingische Bedeutung hinweisen, darin gefolgt von VAN DE BEEK, Mobilising
Special Forces, S. 17, der darüber hinaus aber den „status in Rome“ als „the most important
motive in Rainald’s choice for St. Gorgon“ hervorkehrt.

1051 Vgl. BORST (Hg.), Der karolingische Reichskalender, Bd. 2, S. 1280f. mit Anm. 5f. zu Dorotheus.
Zu den diesen aufweisendenHandschriften s. ebd., Bd. 1, S. 187f. (Codex der Aachener Fassung
des 10. Jahrhunderts) sowie ferner S. 276–278 ( lothringische oder burgundischeHandschrift der
westfränikischen Fassung aus der Mitte des 11. Jahrhunderts). Da die Aachener Handschrift im
gaskonischenKloster Saint-Orens „nicht lange nach 978“ angefertigtwurde (ebd. S. 187) unddas
Treffen zwischen Bischof Milo und dem Gorzer Abt bereits zwischen 969 und 973 erfolgt sein
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Nachfolger Sigebert die herausragenden von ihm gestifteten liturgischen
Prachthandschriften niemals im Sinne jener imperialen Zeremonien gestalten
lassen können, wie sie bei Kaiseraufenthalten im Jahre 1024 und 1033 zu Tage
traten. Über diese ephemeren Ereignisse hinaus schuf auch die Feier des karo-
lingischen Gorgonius-Festes eine Verbindung zum Reich – eine derart enge
Verbindung, dass die moderne Forschung Mühe hatte, in diesen Handschriften
überhaupt noch eine eigenständige Mindener Gorgonius-Verehrung auszuma-
chen: Einzelne graphische Elemente unddie Bezeichnung als Festtag bilden dort,
wie erwähnt, die einzigen Indizien. Der besagte Mindener Gorgonius-Tropus
Concinat plebs devota ist derart allgemein gehalten, dass er auch allein auf den an
der via Labicana beigesetzten, genuin römischen Gorgonius bezogen werden
konnte und allemAnschein nach seinenUrsprung –wie die gesamte aufwendige
Gestaltung der Sigebert-Handschriften mit Ausnahme der konkreten Hinweise
der Laudes regiae – in St. Gallen, nicht in Minden hatte.1052 Marmoutier scheint
sich dauerhaft in die genau entgegengesetzte Richtung bewegt zu haben, wenn
es den 9. September als Festtag abstreifte und durch die Appendix der Translatio
den 11. März als neuen Termin festlegte. Durch diese ‚Rochade’ vermochte man
sich einerseits von Minden und Gorze als berühmten Zentren der Gorgonius-
Verehrung abzugrenzen, andererseits vom ostfränkisch-kaiserlichen Reich,
demgegenüber sich eine eigene westfränkische Identität auszubilden schien.

Milo sollte nicht nur in Minden, wie Sigeberts Handschriften zeigen, sondern
auch in der Verbindung mit Gorze dauerhaften Erfolg haben. Diese hagiogra-
phisch-personelle Reduktion der beiden gleichnamigen Patrone zu einem ein-
zigen führte zu einer prosopographisch-institutionellen Vernetzung dieser zwei
Zentren: Noch dasMindener Domnekrolog aus dem 13. Jahrhundert bezeugt die
Verbrüderung der Mindener Kirche mit den Gorzer Mönchen in Milos Amtszeit
und die Erneuerung dieses Bundes im Jahre 1175.1053 Vergleicht man das Min-
dener Reliquienverzeichnis mit denen von Gorze und Lorsch, so fallen Über-
einstimmungen ins Auge, die von diesem ortsübergreifenden Gebetsgedenken
herrührenmüssen.1054Die eingangs behandelteMindener Liturgie sicherte dabei
den eigenen Part in der Achse Minden-Gorze. Milos beiläufiger Hinweis auf die
angebliche kirchliche Verwahrung der Passio inMinden ermöglichte es ihm und
seinem Sprengel zumindest fortan, diesen hagiographischen Gorgonius-Text
liturgisch zu verwenden. Zugleich verstetigte der Bischof dadurch das brüder-
liche Band mit dem lothringischen Kloster, das die Reliquien seines Patrons,
welche und wieviele es auch immer sein mochten, an der Weser gut aufgehoben

dürfte, wennman JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 57 folgt und Johannes statt Immo für denmit
der Initiale „I“ bezeichneten Abt hält, könnte die Nennung des Dorotheus in den besagten
Kalender-Handschriften auf Milo zurückzuführen sein. Milo hätte sich folglich dem Reichska-
lender angepasst, ihn in diesem speziellen Punkt aber bei manchen Handschriften genau um-
gekehrt seinerseits beeinflusst.

1052 Vgl. oben Kapitel III.2a.
1053 RASCHE (Hg.), Necrologien, S. 45 mit Anm. 60 und S. 47 mit Anm. 78; vgl. POECK, Zur Reise des

Bischofs Anno, S. 101–108; JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 52 mit Anm. 116.
1054 Vgl. SIGNORI, Reliquien-Geschichten, S. 64 mit Anm. 46.
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wusste.1055 Marmoutier wiederum konnte weiterhin die unter Milo frei gewor-
dene Sebaste-Tradition pflegen.

Die besondere Bedeutung der Stadt Romwird bei allen Heiligen mit Namen
Gorgonius greifbar: Bei dem an der via Labicana beigesetzten besteht sie von
alters her, bei dem von Nikomedien und dem von Sebaste wurde sie später
hergestellt. Der Rombezug scheint sowohl für Minden wie auch für Marmoutier
von entscheidender Bedeutung gewesen zu sein.1056 Doch zentraler noch als der
Rombezug allgemein war die Verbindung zum heiligen Petrus. Bezüglich des
Mindener Sermo war davon bereits ausführlich die Rede. Vergleichbares lässt
sich sowohl in Gorze als auch in Marmoutier feststellen.

Für die Translation des im armenischen Sebaste gemarterten Gorgonius von
Rom nach Marmoutier im Jahre 843 holten die dortigen Mönche eigens die Er-
laubnis des heiligen Petrus ein: beato Petro Apostolo permittente – und zwar an
einem besonderen Tag, dem Vortag ihres Patroziniums, des 11. November: in
vigilia sancti Martini.1057 Die Repositio in Marmoutier erfolgte am 3. Juli des fol-
genden Jahres imGehorsam gegenüber den Apostelfürsten und zugleich zweier
weiterer bedeutender Heiliger, der Jungfrauen Agnes und Thekla: in obsequio
Apostolorum Petri & Pauli, & sanctarum virginum Agnetis & Theclae.1058 Agnes
zeichnete die bereits dargelegte, im Lateran buchstäbliche Nähe zu Petrus,
Thekla die zu Paulus aus.1059

Entsprechendes gilt für die Gorzer Translatio. Bereits im Prolog bezeichnet
der Autor Petrus und Gorgonius als die von Anfang an erwählten Patrone von
Gorze, indem er die Sanctio der GründungsurkundenChrodegangs vonMetz1060

paraphrasiert. Der Bischof droht darin als zuständiger Ordinarius das Gericht
Gottes und seiner Heiligen Petrus, des Apostelfürsten, und des Gorgonius an,
unter deren besonderen Schutz er den neuen Ort stellt:

Dixit autem illo, qui contrarii eius sententię essent, dummodo neminem vellet
aut deberet maledicere, invitando ante tribunal metuendi iudicis, ut ibi con-
quiratur una cum beato Petro apostolorum principe ac sancto Gorgonio de his,
qui dehonestantes Deum et sanctos eius prefatos, in quorum tutela eundem
dedit locum, perturbatores atque destructores sanctę religionis fuere. 1061

Dieser Bannspruch sollte dem Translationsbericht zufolge Chrodegangs
Nachfolger Adalbero treffen. Als dieser, von einer nächtlich erscheinenden

1055 Die Verehrung etwa der Reliquien des 838 von Le Mans transferierten heiligen Liborius in
Paderborn wurde durch eine Manceller Delegation um 1203/4 in Frage gestellt, die sich erst
zufrieden gab, als der Nachweis der (bis heute gepflegten) liturgischen Verehrung erbracht war.
S. dazu VRY, Liborius, S. 55.

1056 ZuMindenvgl. BÖLLING, DistinktiondurchRomrezeption, zuMarmoutier VAN DEBEEK,Mobilising
Special Forces, S. 17; vgl. oben Anm. 1050.

1057 AASS OSB, Saeculum 4, S. 562.
1058 Ebd. S. 563.
1059 Vgl. zu Agnes und Petrus oben Kapitel I.3, zu Paulus und Thekla WIMMER/MELZER, Lexikon, Art.

Thekla, S. 774 f.
1060 Zu den Gründungsurkunden s. JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 166–170 (Exkurs 1).
1061 JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, Kapitel 1, S. 105, Z. 1–6.
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Person aufgeschreckt, dem Kloster die zunächst versagte Unterstützung zu-
spricht und somit dessen drohende Übersiedlung nach Trier verhindert, bekennt
er sich als schuldigerAngeklagter, der nicht nurGott beleidigt, sondern auch den
Zorn der überaus freigebigen Patrone auf sich gezogen habe. Als diese nennt er
explizit Petrus und Gorgonius, ergänzt um den zweiten Apostelfürsten Paulus:

Illo introgresso ruens episcopus ad pedes eius se reum, se culpabilem pro-
clamans, Deum offendisse, patronorum iram liberalissimorum, sanctorum
videlicet Petri, Pauli, Gorgonii incurrisse cum fletibus ingeminabat.1062

Wie die paraphrasierte Sanctio Chrodegangs beruht auch dieses Schuldge-
ständnis auf einer Urkunde, die nunmehr Adalbero I. ausstellte.1063 An späterer
Stelle macht der reumütige Bischof dann deutlich, wer die Person aus seiner
nächtlichen Vision war: kein Geringerer als der Apostelfürst Petrus. Dieser habe
ihm die – in Chrodegangs Urkunde, so lässt sich ergänzen, tatsächlich besie-
gelte1064 – Strafe angedroht und er selbst teile diese Begebenheit denGorzernmit,
damit siewüssten,wemsie zu danken hätten –nicht ihm, ihremBischof, sondern
Petrus, ihrem Patron:

„Tenete“, inquit, „quod diu requisistis attentius sine ulla efficatia; gratias
mihi nullas rependite, sed sancto Petro, qui mihi hac nocte cum horrore ve-
hementi hec ingessit dicta: ‚Bonum quidem cepisti, sed miniem perfecisti;
ideoque divina ultione, si te non proficue correxeris, citissime ferieris‘. Ista
vobis indicavi, ut sciatis, cui rependere gratias debeatis.“1065

Petrus tritt hier nicht in Konkurrenz zu Gorgonius, und dieser verdängt
seinerseits später nicht den Apostelfürsten. Vielmehr verbinden sich beide dank
ihr gemeinsamen himmlischen Präsenz und ihrer irdischen Provenienz ausRom,
um das Kloster Gorze zu schützen.

Gleich zuBeginn vonKapitel 18, also nach demAbschluss der Translatio und
der dauerhaft gesicherten Fundatio, gilt der Apostelfürst Petrus an der Seite des
Gorgonius bei zweiWundern als zuverlässiger Patron der gemeinsamen Gorzer
clientes.1066 Beiden Heiligen werden auch im letzten Kapitel nochmals die ent-
scheidenden Verdienste zugeschrieben, die durch Gottes Wirken im lothringi-
schen Kloster Wunder geschehen, aber auch die äußeren Besitzungen und die
innere Ausstattung samt Klosterschatz der Gorzer Kirche wachsen lassen.1067

1062 JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, Kapitel 10, S. 117 f., Z. 15–2.: vgl. AASS OSB, Saeculum 3, S. 210.
1063 Vgl. D’HERBOMEZ, Cartulaire Nr. 96, S. 177 f.; JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 118 Anm. 53.
1064 Vgl. dazu oben Anm. 1060.
1065 JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, Kapitel 11, S. 119, Z. 14–19 mit Anm. 60, in der Editor auf die

sprachliche Dublette der von Adalbero zitierten Worte Petri zum Kapitel 10 hinweist.
1066 JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, Kapitel 18, S. 130, Z. 16–19: Duo hic adnecto exemplaria, ut mani-

festem, quantum sollicitudinis largitatem circa clientes suos exercerunt sancti Dei viri, beatus videlicet
Petrus apostolorum princeps ac sanctus martyr Gorgonius, unum mulcendo devotos, aliud terrendo
reprobos.

1067 JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, Kapitel 26, S.140, Z. 2–4: Quando vero crevit multitudo, auxit etiam
Deusmeritis sancti Petri atque Gorgonii facultates non solum in possessionibus extrinsecus, verum etiam
in thesauris diversis intrinsecus […].
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Dass diese Kirche an erster Stelle dem Petrus geweiht ist, gilt als so selbstver-
ständlich, dass es bei einer Wundererzählung im 19. Kapitel nur beiläufig Er-
wähnung findet.1068

Man mag sich an dieser Stelle fragen, wie es zu diesen verworrenen Über-
lieferungssträngen kommen konnte – und ob dabei absichtsvolle Planung oder
blinder Zufall am Werke war. Das eigentliche Grundproblem scheint bei jedem
Eingriff in den tradierten Text mitvererbt zu werden – zum einen durch den
jeweils kontaminierten Überlieferungsträger selbst, zum anderen durch die da-
durch jeweils provozierten Hyperkorrekturen seitens der Rezipienten, die zu
Redaktoren werden. Es handelt sich letztlich fast immer um vorschnelle Versu-
che von Sinnstiftung, sei es zur Ordnung des Stoffes, sei es zur Bestätigung
eigener Traditionen – ein Phänomen, das jedoch die moderne, auch die säkulare
Forschung nicht minder betrifft als die mittelalterliche, sakral verwurzelte Ha-
giographie und Korrespondenz. „Gegen die Kontamination ist kein Kraut ge-
wachsen“ schrieb bereits der Philologe Paul Maas im 19. Jahrhundert.1069 Diese
Beobachtung gilt einmal mehr für die Verbreitung zusammengesetzter, von
verschiedenen verehrten Personen zu einer einzigen Gestalt kombinierter Hei-
liger.1070Das sinnstiftende Grundprinzip bildet dabei die Herkunft aus Rom, das
erweiternde Distinktionsmerkmal die jeweilige Anbindung an Petrus selbst.

Soweit zu Genese, Interdependenz und Rezeption der hagiographischen Texte.
Woher aber stammten die durch diese Schriften bezeugten, inMinden verehrten
Gebeine des Gorgonius selbst? Aus Gorze oder vielleicht tatsächlich aus Rom?

In älteren Forschungen begegnet die These, Bischof Milo könnte noch zur
Zeit seinerKonventsmitgliedschaft in Lorsch vonderÜberführung derReliquien
nach Gorze erfahren oder diese sogar veranlasst haben, um diese dann nach
seiner Ernennung zum Bischof von Minden an seinen neuen Bischofssitz über-
führen zu lassen.1071Allerdings ergeben sich bei diesem Rekonstruktionsversuch
zwei Probleme: Zum einen bezeugt der von Dolbeau wieder aufgefundene
Sermo Sarosanctam huius diei solemnitatem, dass man in Minden von der römi-
schen Herkunft der Reliquien ausging, aber Gorze unbeachtet ließ.1072 Zum an-
deren deutet die nach neuesten archäologischen Untersuchungen schon im
9. Jahrhundert angelegte Krypta eindeutig darauf hin, dass die Ankunft eines
vollständig transferierten Corpus erwartet wurde.1073 Diese Erkenntnis spricht
für eine Frühdatierung, wie sie in der älteren Forschung vertreten worden ist,
insbesondere von Klemens Honselmann: Der Paderborner Kirchenhistoriker
stellte zu Recht die Frage, wie sich die erwähnte Aufregung der Gorzer Mönche

1068 Vgl. JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, Kapitel 19, S. 131, Z. 14 f.: videbatur ei quasi staret in ecclesia
sancti Petri in choro […].

1069 MAAS, Textkritik, S. 30.
1070 Zum genau umgekehrten Fall der Verdoppelung eines Heiligen s. RÖCKELEIN/DOLBEAU, Just de

Beauvais alias Justin dʼAuxerre.
1071 So KRIEG, Die Mindener Bischöfe, S. 5 f.; gefolgt von ORTMANNS, Das BistumMinden, S. 25; FREISE,

Die Sachsenmission Karls des Großen, S. 71.
1072 DOLBEAU, Un panégyrique anonyme.
1073 S. oben Anm. 564.
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erklären ließe, wenn die Gebeine des Gorgonius erst kurz zuvor transferiert
worden wären.1074Die Frage nach der Herkunft der Reliquien lässt Honselmann
aber bewusst offen, und Dolbeau rekonstruiert in erster Linie das überliefe-
rungsgeschichtlich widersprüchliche, in Minden aufgrund kontaminierter Tra-
ditionsstränge entstandene zeitgenössische Verständnis von der römischen
Abkunft der Reliquien.1075 Betrachtet man aber die Situation in Sebaste und Ni-
komedien des Frühmittelalters, so erscheinen Translationen von dort eher un-
wahrscheinlich. Aufgrund ikonoklastischer Kontroversen sind insbesondere im
7. Jahrhundert zahlreiche Reliquien, oft ganze Leiber, aus dem Osten nach Rom
transferiert worden.1076 Die in der modernen hagiographischen Forschung kri-
tisch hinterfragte Angabe der Quellen, die Corpora der jeweiligenHeiligen seien
aus der Ewigen Stadt erfolgt, könnten hierin ihren wahren Kern haben. Was die
Konkurrenzsituation zwischen den verschiedenen Gorgonius-Translationen in
Minden und Gorze sowie ferner in Marmoutier angeht, wäre auch ein anderer
Weg denkbar: Gorze wie Minden könnten Reliquien verschiedener Heiliger
gleichen Namens erhalten haben: Gorze von der via Labicana, Minden vom
Verwahrungsort der Reliquien aus Sebaste. Es erscheint zunächst erstaunlich,
dass die Zeitgenossen auf diese Idee nicht mehr gekommen sind. Es wäre doch
ein Leichtes gewesen, in Gorze den originär römischen Heiligen, in Minden
hingegen den in Sebaste gemarterten und später, so man den Quellen Glauben
schenken darf, nach Rom überführten Heiligen zu verehren.1077 Eine einzige
Handschriftenvariante scheint in diese Richtung zu deuten1078 – doch ein mög-
licherweise dahinter stehendes Konzept, so es denn tatsächlich gezielt ersonnen
worden wäre, blieb unvollendet. Offenbar vermochte man auch in Gorze die
Heiligen von Rom, Sebaste und Nikomedien nicht mehr auseinanderzuhalten.
Darüber hinaus profitierten beide Seiten, Gorze wie Minden, von der gemein-
samen Verehrung eines einzigen, ‚geeinten Gorgonius‘. Möglicherweise war
auch der Translationsbericht von dessen Gebeinen ins KlosterMarmoutier, einer

1074 HONSELMANN, Reliquientranslationen nach Sachsen, S. 169 f. Honselmann plädiert für die frühe
Translation der Gorgonius-Reliquien bereits um 800 nach Minden als „Gründungsgeschenk“
zusammen mit den ebenfalls römischen Heiligen Laurentius und Alexander.; positiv aufge-
griffen von DOLBEAU, Un panégyrique, S. 40 [348] mit Anm. 19.

1075 Vgl. DOLBEAU, Unpanégyrique anonyme, undHONSELMANN, Reliquientranslationen nach Sachsen,
ebd.

1076 FürdiesenHinweis danke ichHerrnProf.Dr. JohannesGrohe (Rom), der sichmit der Translation
verschiedener Märtyrer aus Sebaste nach Sant’Apollinare in Rom beschäftigt hat. Neben Ge-
beinen scheint dies auch für Bilder gegolten zu haben: Eine Authentik der Kapelle Sancta
Sanctorum jedenfalls geht offenbar auf eine Abbildung Christi zurück, die durch Ikonoklasten
verbranntwordenwar; vgl. GALLAND, Les authentiques, S. 120,Nr. 73 (mitAbb.). ZurDarstellung
Gottes imBild – in der Laterankapelle Sancta Sanctorum ebensowie imSchweißtuchderVeronica
in St. Peter – s. KESSLER, Spiritual Seeing, und DERS., Seeing Medieval Art.

1077 Vgl. BHL 3614–3622 (Bd. 1, S. 538–540 und vor allem,mit genauerUnterscheidung, BHLNovum
Supplementum S. 398f.) und JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 60 mit Anm. 136 (Lit.).

1078 Vgl. die vomEditor Peter Christian Jacobsen ursprünglich erwogene Variante derHandschrift V
im Brief Milos, die er nach persönlicher Autopsie des Manuskriptes aber wieder verworfen hat:
JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 66 mit Anm. 148.
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immerhin recht berühmten Gründung Martins von Tour, bekannt.1079 Umge-
kehrt scheint die Kenntnisnahme der Verbindung zwischen Gorze und Minden
dem Kloster in Marmoutier ja nicht verborgen geblieben zu sein, da sonst, wie
bereits erwähnt, der Wechsel vom Gorgonius von Nikomedien zu dem von
Sebaste kaum erklärbar wäre. Milos Hinweis auf Rom war offenbar überzeu-
gend genug, um auch Gorze für diesen Gedanken zu gewinnen. Auf dieseWeise
konnten sich das aufstrebende Reformkloster in Lothringen und die erst all-
mählich wachsende Bischofsstadt an der Weser gegenseitig ihrer Legitimität als
besondere Töchter der römischen Kirche versichern – vielleicht sogar in unaus-
gesprochen gemeinsamer Abgrenzung zu Marmoutier. Die hagiographischen
Texte schlossen dabei nicht, wie sonst so oft, einander aus, sondern ergänzten
sich dank Milos oder Gorzes redaktioneller Tätigkeit – planvoll oder unbeab-
sichtigt – gegenseitig. Die von Milo beigesteuerte Passio endet mit der Transla-
tion des Heiligen nach Rom, so dass sich die Gorzer Translation nahtlos an-
schließen konnte und der Vereinigung der verschiedenen Heiligen zu einer
einzigen verehrungswürdigen Gestalt nichts mehr im Wege stand. Ein Irrtum?
Vielleicht auch eine Fälschung, aber in jedem Fall eine verbrüdernde Leistung!
Milos Mindener Passio bestätigte gleich drei wichtige Aspekte:
1. die Glaubwürdigkeit des Gorzer Translationsberichtes und damit die Echt-

heit der dortigen Reliquien
2. die Authentizität der eigenen Reliquien
3. die Heiligmäßigkeit des Patrons Gorgonius schon zu seinen Lebzeiten,

worauf auch der erwähnte Prediger imzitiertenAuszug zu sprechen kommt.

Das Minden und Gorze verbindende Patrozinium „Petrus und Gorgonius“
stellt daher nicht nur einen Indikator für kommunikativenAustausch dar, wie er
auch in vielen anderen Fällen der heutigen Forschung zur Rekonstruktion von
Netzwerken dient.1080 Das erhaltene hagiographische Schrifttum aus Gorze und
Minden bildet vielmehr die entscheidende Quelle für das Entstehen des Netz-
werkes, dessen status nascendi es nicht nur abbildete, sondern überhaupt erst
konstituierte.

Dieses karolingisch grundierte Erbe konnte im 10. Jahrhundert über die
Reichsteilung hinweg zwischen lothringischem Kloster und sächsischer Kathe-
drale erhalten und sogar intensiviert werden. In salischer Zeit vermochte man
dann gleich dreifach daran anzuknüpfen: durch den Bischof und durch den von
ihm hofierten Kaiser in Minden, doch auch durch das aufstrebende Reform-
papsttum.Dessen erster großerVertreter, der aus demElsass stammende Leo IX.,
förderte Gorgonius nachhaltig. Das hing sicherlich mit seiner Herkunft zusam-
men,1081wäre aber ohne die bereits im karolingischen Reichskalender und die in
Rom selbst seit der Depositio martyrum nachweisbaren Gorgonius-Tradition
kaum denkbar gewesen. Nun verschob sich das Interesse – allerdings nicht, wie

1079 Vgl. Historia Translationis reliquiarum S. Gorgonii martyris.
1080 S. dazu RÖCKELEIN, Reliquientranslationen nach Sachsen, S. 72.
1081 So BOULHOL, Ricerche sul culto.
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man meinen könnte, zu Petrus. Die Zeit des Investiturstreites führte zu den
bereits erwähnten Patrozinienverschiebungen des Domes, bei denen plötzlich
dieDreifaltigkeit unddasKreuzChristi ins Spiel gebrachtwerden.1082Leider sind
keine zeitgenössischen Quellen dazu überliefert. Erst im 14. und 15. Jahrhundert
sollte man ein umfassendes historiographisches Bild dieser Zeit zeichnen und
dabei gerade auch die eingangs erwähnten liturgischen Quellen würdigen und
eigene, mitunter geradezu hagiographisch anmutende Wundergeschichten
beisteuern.

c) Verspätete Historiographie. Die Chronistik des 14. und
15. Jahrhunderts

Die aus Minden erhaltene Chronistik setzt erst im Spätmittelalter ein. Aus dem
Domnekrolog heraus fertigte derDominikanerHermann vonLerbeck (ca. 1345 –
ca. 1410) seinen Catalogus episcoporum Mindensium,1083 den der Mindener Dom-
herr Heinrich Tribbe († 1464) dann in Form einer eigenen Bischofschronik re-
daktionell überarbeitete und fortsetzte.1084 Darüber hinaus fertigte Tribbe um
1460 noch eine Beschreibung von Stadt und StiftMinden an.1085Beide Chronisten
nehmen sowohl auf zahlreiche der vorgestellten liturgischen Bücher und In-
schriften Bezug als auch auf eine Reihe vonHeiligen, unter denen sich Petrus und
Gorgonius finden. Der Quellenwert dieser Darstellungen ist bereits aus rein
liturgie- und hagiographiegeschichtlicher Perspektive nicht hoch genug zu
veranschlagen: Das eingangs vorgestellte Evangeliar Milos mit der inschriftli-
chen Widmung an den heiligen Gorgonius etwa ist nur hier überliefert, und in
keiner anderen mittelalterlichen Quelle wird eine so genaue Darstellung der
Sigebert-Codices gegeben wie bei diesen spätmittelalterlichen Geschichts-
schreibern, besonders beim jüngeren Heinrich Tribbe.1086 Auch übernehmen die
beiden Historiographen die patrozinienkundlich bedeutsamen Einträge aus
dem Domnekrolog und bieten an späterer Stelle die aus derselben Quelle
stammende ausführliche Liste von Reliquien und verehrten Heiligen. Zu
Gorgonius steuern sie sogar neues Material bei, wenngleich dieses eher anek-
dotische denn hagiographische Züge tragen mag.

Doch in all diesenHinweisen stehen dieHeiligen nichtmehr imMittelpunkt,
wie es die älteren liturgischen und hagiographischen Texte gattungsbedingt und
kontextbezogen vorsahen.1087 Vielmehr flechten die beiden Autoren ihre hagio-

1082 Vgl. oben Kapitel II.1b.
1083 Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER).
1084 Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofschronik (hg. von LÖFFLER).
1085 Heinrich Tribbe, Beschreibung von Stadt und Stift Minden (hg. von LÖFFLER).
1086 Vgl. dazu von EUW, Die St. Galler Buchkunst, Bd. 1, S. 250 f.
1087 Eine gewisse Ausnahme stellt allein die – allerdings auch nur beiläufig erwähnte – spätmittel-

alterliche Läuteordnung dar, die Heinrich Tribbe, Beschreibung von Stadt und Stift Minden (hg.
von LÖFFLER), S. 75 näher ausführt. Demzufolge wurden die beiden größten Glocken an sechs
Festen geläutet: neben Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Aufnahme Mariens in den Himmel
ausdrücklich an Peter und Paul und dem Tag des heiligen Gorgonius. Zur Messe, zum Vortag
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logischen Informationen in den Fließtext ein, um der gesamtstädtischen,
wenngleich an den einzelnen Amtszeiten der Bischöfe orientierten Memoria
zusätzliches Gewicht zu verleihen: Das bereits von Adalbert von Bremen ge-
nutzte formaleKriteriumder episkopalen Sukzessionwird auch in derMindener
Historiographie angewandt, allerdings mehr als zeitliche Orientierungsgröße.

Die besagte Auflistung und Beschreibung der Sigebert-Handschriften dient
einzig und allein der Memoria des Bischofs, wie dieser selbst sie zu inszenieren
bemüht war, und der Erfassung der eigenen Mindener Kunstschätze. Dass das
erwähnte eine Graduale hier fehlt, verstärkt diesen Eindruck: Es geht um die
Erinnerung andie große Bischofsliturgie ander Seite desKaisers,weniger umdie
spezifische Liturgie des eigenen Petrus-Patroziniums.

Weder Petrus noch Gorgonius spielen dabei eine sofort ins Auge springende
Rolle. Bei den bedeutendsten Bischöfen des 11. Jahrhunderts etwa, Sigebert und
Egilbert, fällt zunächst einmal der heilige Martin auf: Sigebert stiftete die ent-
sprechende Kirche für sein Grab, und Egilbert dotierte sie erneut, um ebenfalls
hier seine letzte Ruhe zu finden.1088 Hermann von Lerbeck widmet diesem
Umstand soviel Aufmerksamkeit, dass er sogar dieGrabinschrift wiedergibt, die
beide Bischöfe als wohltätige Gönner feiert:

Pr(a)esul Egilbertus ipsoque1089 prior Sigibertus
Hic fundatores hilaresque fuere datores,
Ergo Dei pietas dedit hiis sedes modo laetas
Et tibi, Martine, conregnabunt sine fine.1090

Es handelt sich um leoninisch gereimte Hexameter, wobei der Autor das
Wort ipsoque als ipseque wiedergibt – eine Lesart, die nicht nur dem Original
widerspricht,1091 sondern bereits rein prosodisch nicht korrekt ist: Die zweite
Silbe des Wortes bildet die vierte Hebung des Verses und verlangt daher nach
einer Quantität, wie sie nur mit der naturlangen Pänultima des Wortes ipsoque
gegeben ist – die Buchstaben q und u führen als „muta cum liquida“ zu keiner
Positionslänge. Allerdings bleibt ein vergleichbares Problem im letzten Vers
ohnehin bestehen: Die Schlusssilbe des VokativsMartine, eigentlich auf kurzem e
auslautend, ist irrational gelängt. Der hervorgehobene Hinweis auf den heiligen

(Einläuten mit der ersten Vesper) und zum Abschluss bei der Komplet läuten beide Glocken
sogar außerdem u.a. zu den Festen Conversio Pauli (25. Januar), Cathedra Petri (18. bzw.
22. Februar),MariaMagdalena (hier der Reihenfolge nachwohl eher Bekehrungstag des 1.März
als 22. Juli), Johannes ante Portam Latinam (6. Mai) und Petri Kettenfeier (1. August). Vgl. dazu
oben Kapitel II.1b.

1088 Vgl. Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 44 mit
Anm. 5 (zu Sigebert); ebd. S. 47 mit Anm. 4 (Egilbert).

1089 Im Original stand ipsoque, Hermann von Lerbeck schreibt ipseque; vgl. Hermann von Lerbeck,
Catalogus (hg. von LÖFFLER), S. 47 mit Anm. 6.

1090 Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 47; vgl.
WEHKING (Bearb.), Die Inschriften der Stadt Minden, Nr. 11, S. 18 f..

1091 So jedenfalls der Editor LÖFFLER, Hermann von Lerbeck, Catalogus, S. 47Anm. 6, der dasOriginal
persönlich gesehen haben will. Angesichts der unterbliebenen Berücksichtigung bei WEHKING

(Bearb.), Die Inschriften der Stadt Minden, bleibt vorerst die Lesart Löfflers maßgeblich.
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Martin scheint angesichts dieser Grabplatte bereits auf das 11. Jahrhundert zu-
rückzugehen, was verwundert. Kunstgeschichtlich und epigraphisch ist jedoch
festgestellt worden, dass die erhaltene Inschrift angesichts des dargestellten
Westwerks des Mindener Domes und der verwendeten Buchstabenformen erst
nach 1165 entstanden sein kann.1092

Damit fällt das Monument in eine Zeit, in der die Verehrung von Reliquien
und Heiligen im Mindener Dom wesentlich unspezifischer geworden zu sein
scheint. Zur Amtszeit Annos (1171–1185) berichten die Chronisten von einer
umfassenden Stiftung verschiedener Reliquien, die dieser neue Bischof dem von
seinem Vorgänger Egilbert 1071 neu errichteten Dom angesichts der Brandka-
tastrophe des Jahres 1062 vermacht habe. Diese Maßnahme sollte die Mindener
Kirche fortan schützen und ihre himmlischen Patrone aktivieren: ad patrocinan-
dam et ecclesiam suam tuendamMindam transvexit et locavit.1093Dabei scheint es ihm
allerdings fast ausschließlich um die Quantität der Reliquien in Zahl und Größe
gegangen zu sein und weniger um deren spezifische Eignung.1094 Hermann von
Lerbeck nennt und behandelt zunächst ausführlich das im Domnekrolog noch
nicht verzeichnete Haupt der Maria Magdalena, um daraufhin die Heiligen mit
vollständig nach Minden transferierten Gebeinen aufzulisten: Felicianus, Car-
pophorus, Abundus, Theodorus und Sophia (vidua, statt hier korrekt virgo), auf
deren angebliches Kopfreliquiar er dann ausführlicher zu sprechen kommt.1095

Im Anschluss daran führt er jene Heiligen auf, von denen man zwar jeweils
keinen kompletten Körper, wohl aber einen Großteil besitze: zunächst den als
Apostel titulierten – nur im Reliquienverzeichnis zusätzlich noch als Märtyrer
sowie Schüler des Paulus bezeichneten – Timotheus, der noch zu seiner Zeit in
einer silbernen Lade betrachtet werden könne, und erst danach und ohne jeden
weiteren Kommentar den Nebenpatron des Domes: Gorgonius. Anschließend
folgt noch eine schier unüberschaubare Vielzahl weiterer Heiliger, in Gruppen
abgestuft nach Vollständigkeit und Umfang ihrer Reliquien – von größtenteils
vorhandenen Leibern über einzelne Glieder und Partikel bis hin zu Berüh-
rungsreliquien, wobei die einzelnen Heiligen innerhalb dieser Reihen wiederum
ihrem Rang entsprechend geordnet sind.1096 Erwähnenswert bezüglich der Pe-
trus-Verehrung ist dabei, dass neben seinen bereits unter denAposteln geführten
Reliquien an späterer Stelle Teile seiner Ketten genannt werden. Indirekt kann
darin ein Hinweis gesehen werden, dass die Reliquien des Schreins aus dem
11. Jahrhunderts – zumindest im Bewusstsein der unmittelbaren und späteren

1092 WEHKING (Bearb.), Die Inschriften der Stadt Minden, S. 18 f. Nr. 11.
1093 Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 53 f.
1094 Vgl. ebd. S. 55 f. mit Anm. 1. Vgl. dazu auch SIGNORI, Reliquien-Geschichten, S. 60–69, die neben

ihrer übersichtlicheren Aufstellung undAuswertung beider Reliquienlisten desNekrologs auch
auf deren Rezeption durch die Mindener Historiographie hinweist.

1095 Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporumMindensium (hg. vonLÖFFLER), S. 55–57. S. dazu,
vor allemzur Frage der Identität der hier genannten Sophia, ausführlich untenKapitel IV.2b und
c.

1096 Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporumMindensium (hg. von LÖFFLER), S. 57 f. Vgl. auch
dieWiedergabe aus derMindenerDomnekrologhandschrift ebd. S. 55 f., Anm.1, und bei SIGNORI,
Reliquien-Geschichten, S. 61 f.
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mittelalterlichen Zeitgenossen – tatsächlich Schädelpartien enthielten, wohin-
gegen seine Ketten eine eigene Dignität zugesprochen bekamen, die im Spät-
mittelalter sogar hinter primären Reliquien anderer Heiliger zurückstand.1097

Die vom Chronisten hervorgehobenen Heiligen mit komplettem Corpus
deuten überwiegend nach Norditalien und Burgund (Vézelay): Felicianus, Bi-
schof von Foligno undMärtyrer in Rom,Carpophorus vonComo,Abundius von
Como und Bischof Theodorus. Betrachtet man demgegenüber die hochmittel-
alterliche Quelle des Chronisten, das Reliquienverzeichnis des Domnekrologs
von 1071, fällt auf, dass er dasGliederungskriteriumder zweiten, nicht der ersten
Liste übernommen hat, dabei aber Timotheus – nach demmateriellen Kriterium
des Umfangs konsequenterweise – hintanstellt.1098

In der ersten zugrunde liegenden liturgischen Liste wird nach den Herren-,
Marien- undApostelreliquien (Partikel vonChristi Kreuz undGrab, vomMantel
Mariens sowie von Peter und Paul, Andreas, Bartholomäus und Timotheus)
gleich Gorgonius, der Dompatron, genannt. Erst an späterer Stelle finden sich
Erläuterungen zum genauen Umfang und der jeweiligen Beschaffenheit der
Reliquien.1099 Gorgonius steht somit in der schriftlichen Memorialüberlieferung
des Domes in einer Reihe mit Christus, Maria und den Aposteln.1100 Nicht nur
dem quantitativen Umfang, sondern auch dem qualitativen Inhalt nach be-
deutsam erscheinen Hermann von Lerbeck hingegen jene bereits kurz erwähn-
ten Reliquien, die in der Nekrologliste noch nicht begegnen, aber noch im
20. Jahrhundert vorlagen: vier Glieder von der Kette Petri, von denen eine dem
weiblichen Zweig seines Ordens, dem – 1306 gegründeten – Dominikannerin-
nenkloster in Lemgo, geschenktworden seien, als derenNonnen noch imKloster
Lahde bei Minden lebten.1101 Gleich im Anschluss führt er auch eine Kette des
heiligen Felicianus an, mit der gefesselt dieser durch Rom geführt worden sei.1102

Diese lässt ihren Träger geradezu als petrinischen Nebenpatron erscheinen, be-
gegnet aber in keinem älteren Verzeichnis und sollte erst von Heinrich Tribbe
erneut genannt werden: Um das Jahr 1373 sei sie angeblich (ut dicitur) auf
reichlich wundersame Weise (satis miraculose) vom Domdekan in der Sakristei
wieder aufgefunden worden.1103

1097 Vgl. oben Kapitel III.2a.
1098 Vgl. beriets oben Anm. 581.
1099 Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 55 Anm. 1.
1100 Vgl. oben Kapitel II.1b.
1101 Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 57: quatuor

ansae de beati Petri apostoli catena, de quibus sororibus ordinis praedicatorum Lemego degentibus una
ansa, quando in Loden degebant, fuit data. Zur Bedeutung dieser Reliquien s. oben Anm. 967–970.

1102 Ebd., S. 57: catena sancti Feliciani, in qua Romae vinctus ducebatur. Vgl. hierzu paraphrasierend
bereits SIGNORI, Reliquien-Geschichten, S. 66 f. mit Anm. 64 (in der allerdings Text und Seiten-
angabe das ebd. in Anm. 66 geschilderte wunderbare Wirken des Felicianus ab dem Jahre 1373
betreffen).

1103 Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofschronik (hg. von LÖFFLER), S. 209: Huius sacra catena, qua
Roma legitur tractus, in sacristia, ut dicitur, satis miraculose fuit decano per visionem ostensa et inventa,
ut habetur supra in capitulo de reliquiis. Vgl. bereits SIGNORI, Reliquien-Geschichten, S. 67 mit
Anm. 65. Tribbes Verweis auf das „obige Reliquienkapitel“ bezieht sich auf Heinrich Tribbe,
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Hermann von Lerbeck schreibt ungeachtet seines Quellenmaterials und Werk-
titels, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht aus der Perspektive des Bi-
schofs, der im Spätmittelalter ohnehin längst aus der Stadt verdrängt war und in
Petershagen residierte. Als Dominikaner standen dem Geschichtsschreiber
vielmehr der eigene Orden und die Stadtgeschichte als Ganzes vor Augen – so
wie seine Ordensbrüder an vielen Orten des spätmittelalterlichen Reiches die
Stadtchronistik dominierten. Anstelle des Patrons der Bischofskirche erscheinen
ihm aus gesamtstädtischem Blickwinkel die Reliquien anderer Heiliger we-
sentlich bemerkenswerter. Die dominterne Tradition hingegen stellt Gorgonius
in Schrift und Skulptur auf eine Stufe mit Christus, Maria und den Aposteln.

Wann aber endete die spezifische Mindener Gorgonius- und Petrusvereh-
rung des 10. und 11. Jahrhunderts? Tatsächlich schon im späten 12. Jahrhundert,
als der amtierende Bischof angeblich die besagten Reliquien beigesteuert habe,
oder erst zur Zeit Hermanns von Lerbeck? Den erhaltenen archivalischen
Quellen lassen sich keine Hinweise auf neue Reliquienerwerbungen unter Bi-
schof Anno entnehmen.1104 Erst Hermann von Lerbeck scheint sie der Amtszeit
dieses Bischofs zugeordnet zu haben, nachdem er im Nekrolog auf die um-
fängliche Liste gestoßen war. Ebensowenig wie die Mindener Verehrung der
Heiligen selbst scheint ihm die jeweilige Provenienz ihrer Reliquien ein beson-
deres Anliegen gewesen zu sein:Was dieHeiligen betrifft, übergeht er zum einen
die im Totenbuch vorgeprägte himmlische Hierarchie, um sich ganz auf die
Reihung nach rein materiellen Mindener Maßstäben zu beschränken. Zum an-
deren lässt er die spezifischen Patrozinien der Salierzeit unberücksichtigt – mit
Ausnahme der von ihm zitierten Weihenotizen, doch ohne diese näher zu er-
läutern. Statt das Reliquienverzeichnis mit der von ihm noch nicht hinterfragten
Neuweihe des Domes im Jahre 1071 in Verbindung zu bringen, schreibt er die
komplette von ihm vorgefundene Liste einem einzigen Bischof zu. Anno mag
tatsächlich die eine oder andere Reliquie erworben und gestiftet haben, doch
sicherlich nicht sämtliche im Nekrolog genannten: Einige waren nachweislich
schon vor dem angeblichen Brand von 1062 vor Ort,1105 andere mögen erst im 13.
oder frühen 14. Jahrhundert dazugekommen sein. Diese zeigen dann aus
nachvollziehbaren Gründen keinen eigenenMindener Bezugmehr, nicht einmal
die von ihm hervorgehobenen corpora integra.Nunmehr geht es nur noch darum,
den Kirchenschatz um herausragende Stücke zu erweitern, nicht um identi-
tätsstiftende Translationen, wie sie bis ins 11. Jahrhundert nachweisbar sind. Der
Brand von 1062 kann, wie im Anschluss an ältere Arbeiten in jüngeren archäo-
logischen undphilologischen Forschungenbetontwird, nicht die gesamteKirche
betroffen haben, auch wenn Hermann von Lerbeck und später vor allem Hein-
rich Tribbe dies in Überbewertung des entsprechenden Nekrologeintrags sug-
gerieren. Diese unter die Weihenotizen gereihte Formulierung combustum est

Beschreibung von Stadt und Stift Minden (hg. von LÖFFLER), S. 75 (S. 88 f. der transkribierten
Handschrift), sowie in Teiledition in: Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofschronik (hg. von
LÖFFLER), S. 161 Anm. 4.

1104 LÖFFLER (ed.), Hermann von Lerbeck, Catalogus, S. 54 Anm. 1.
1105 Vgl. ebd. S. 54, Anm. 2.
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monasterium sancti Petri in Minda ist wohl nicht wörtlich zu verstehen, sondern
metaphorisch: Heinrich IV. hatte bei seinem Besuch einen Flächenbrand ausge-
löst, der einen Neubau mit zwischenzeitlich neuer Akzentsetzung der Patrozi-
nien erforderlich machte.1106

Umgekehrt erscheinen beiden Chronisten allerdings zwei weibliche Heilige
bedeutsam, von denen zumindest die erste inMinden bereits im 11. Jahrhundert
eine große Bedeutung gehabt habenmuss, auchwenn keine von beiden in einem
schriftlichen Patroziniennachweis begegnet: Magdalena und Sophia. Von Mag-
dalena ist im Mindener Domschatz ein Kopfreliquiar erhalten,1107 von Sophia
bezeugen dies zumindest die Chronisten. Darüber hinaus wird im Domschatz
bis heute von der heiligen Margaretha ein Armreliquiar des 11. oder frühen
12. Jahrhunderts verwahrt.1108 Deshalb gilt das Augenmerk nun diesen drei
Märtyrerinnen, bevor abschließend der kathedralintern noch im 13. Jahrhundert
verehrte Gorgonius betrachtet werden soll.

Die Reliquien der heiligen Magdalena erläutert Hermann von Lerbeck als
erste von allen, noch bevor er die kompletten Corpora und die im Domnekrolog
überlieferte Liste der sonstigen Mindener Heiligen behandelt. Der Grund dafür
ist ebenso schlicht wie ergreifend: Seinem Kenntnisstand nach bildeten die
sterblichen, doch liturgisch wie thaumaturgisch dauerhaften Überreste dieser
Heiligen die einzigen, die den angeblichen Dombrand von 1062 überdauert
hatten: Reliquiae vero beatae Mariae Magdalenae inter alias reliquias igne consumptas
intactae permanserunt.1109 Hier irrt er ganz offensichtlich. Denn ausgerechnet
Magdelena fehlt in den Reliquienlisten des Domnekrologs.1110 Den herausra-
genden Petrischrein lässt er also ebenso unberücksichtigt wie das etwa aus
derselben Zeit stammende Armreliquiar der Margaretha. Um Magdalenas
bleibendes Wirken vor Augen zu führen, erzählt der Chronist eine kurze Ge-
schichte, die sich fast vier Jahrhunderte nach dem feurigen Inferno zugetragen
haben soll: Angesichts der altehrwürdigen Beständigkeit hätten die Mindener

1106 Vgl. ERHARD (Hg.), Regesta Historiae Westfaliae, S. 186 Nr. 1089 (19. Mai 1062): „Pfingstfest,
welches König Heinrich IV. in Minden feiert. – Noch während der Anwesenheit des Königs
brach, in folge der, zwischen seinem Gefolge und den Bürgern entstandenen Zwietracht, eine
Feuersbrunst aus, welche auch den Dom mit vielen Kostbarkeiten zerstörte. Lerbeck. Chr.
Mind. 1 c. p. 172., welcher als den Tag der Feuersbrunst XI. Kal. Jun. (22. Mai, also den Tag nach
den Pfingstfeiertagen) angibt. DasChron.Mind. ap.Meibom. Rer. Germ. T. I. p. 560. gibt den Tag
Vincentii (6. Jun.) an.“undebd.Nr. 1093 (17. Juli 1063):„KönigHeinrich IV. schenkt derKirche zu
Minden, zu einiger Erstattung des während seiner Anwesenheit erlittenen Brandschadens, den
Hof Lashuggeri imGauAngeri.“; vgl. BÖHMER (Bearb.), Regesta Imperii, III, 2. Teil, 3. Abt., Lfg. 1,
neu bearb. v. Tilman STRUVE, S. 109 Nr. 260 und S. 129 Nr. 296 (DH IV 105). Zur Patrozinienfrage
im Anschluss an diese Nachricht aus dem Nekrolog s. oben Kapitel II.1, zu deren näherer
Interpretation vor dem Hintergrund aller ausgewerteter Quellen s. unten Kapitel V.1b.

1107 JAKOBI, Der Mindener Domschatz, S. 26 f.; BURCHARD, Kat. 277 (S. 453), allerdings mit irriger
Verwechslung des Mindener Dompatrons Petrus mit Andreas („Kath. Dompopstgemeinde St.
Gorgonius und Andreas Ap.“).

1108 Abbildungen mit Erläuterungen bei JAKOBI, Der Mindener Domschatz, S. 17 f. (kein Eintrag bei
BISCHOFF, Schatzverzeichnisse).

1109 Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 54.
1110 Vgl. die Transkription ebd. S. 55 f., Anm. 1 sowie SIGNORI, Reliquien-Geschichten, S. 61–64.
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Domherren in angemessener Frömmigkeit gegenüber der Heiligen (devotione
congrua adMariamMagdalenam allecti) unter ihremDomdechanten Bruningh von
Engelingeborsten (1311–1337) die Magdalenenreliquien in einem eigens ihr zu
Ehren angefertigten silbernen Kopfreliquiar deponiert. Der besagte Kapitelsde-
kan soll aber während der Zeremonie ausfällig geworden sein (prorupit), indem
er beleidigende und blasphemische Worte von sich gab: Wie denn wegen einer
solchen Kleinigkeit (propter tantillum) ein so großer, kostspieliger Aufwand
(tantas expensas) betrieben werden könne. Der allmächtige Gott aber, der auch
noch so kleine Reliquien seiner Heiligen zu verehren gebiete, habe diesen und
einen weiteren Frevel nicht ungestraft gelassen: Nachdem der Kanoniker nachts
einer Frau beigewohnt und so die sakrosankten Reliquien mit beschmutzten
Händen berührt habe, sei, wie er später selbst bekannt habe, unverzüglich eine
riesige Pustel mit den Ausmaßen einer großen Nuss an seiner Hand gewachsen,
und zwar unter so großen Schmerzen, dass er glaubte, seine Hand sei von der
Berührung der Reliquien durchstochen worden.1111

Diese Anekdote von der ebenso feuerfesten wie Sünden strafenden Reliquie
passt zu einem nur wenig jüngeren, aus dem 13. Jahrhundert stammenden Re-
liquiar, das sich noch heute im Domschatz befindet.1112 Offenbar hatte der
Chronist dieses bei seiner Schilderung vor Augen und wegen der ihm vorlie-
genden Schriftzeugnisse um ein Jahrhundert zu früh datiert.

In der Schilderung des Hermann von Lerbeck folgen zunächst die besagten
Leiber von Felicianus, Carpophorus, Abundius und Theodorus, im Anschluss
daran, gleichsam überbrückend und rahmend zugleich, Sophia als letzte voll-
ständig vorliegende Heilige, deren nur vermeintlich zugehöriges Haupt der
Chronist dann fast so ausführlich darstellt wie das der Magdalena. Sophia wird
von Hermann von Lerbeck mit Blick auf die unmittelbar sichtbar vorhandenen
Reliquien als Witwe (vidua) bezeichnet, während die Nekrologhandschrift aus-
drücklich die Jungfrau (virgo) nennt.1113 So der Geschichtsschreiber nicht von
einer eigenen Mindener Sophia ausgegangen ist, dachte er offenbar an Sophia
von Mailand1114. Deren Fest wurde in Minden aber ebenso wie in Freising und
Sitten am 1. Juli gehalten, während die Mindener Sophia am 3. September ge-

1111 Ebd. S. 54 f.
1112 S. oben Anm. 1107.
1113 Vgl. Münster, Landesarchiv Nordrhein-Westfalen Abteilung Westfalen, Msc VII 2606, fol. 28v-

29v; keine Transkription, jedoch Hinweise auf ältere Drucke bietet RASCHE (Hg.), Necrologien,
S. 17 mit Anm. 107, v.a. auf LÖFFLER (ed.): Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum
Mindensium, S. 55, Anm. 1; vgl. auch die Nennung der virgo Sophia in der systematischen
Auflistung durch SIGNORI, Reliquien-Geschichten, S. 62. SIGNORI, ebd., S. 60 f. mit Anm. 38, weist
darauf hin, dass der Begriff virgo an dieser Stelle jeweils nicht für eine Jungfrau „als Standes-
bezeichnung“ verwendet werde, sondern „als Synonym für Frau“. Allerdings wird angesichts
der klaren Unterscheidung zwischen virgo und vidua in der Wortwahl der hier einschlägigen
erhaltenen Schriftzeugnisse im Folgenden zwischen beiden Begriffen unterschieden.

1114 BHL 2966–2973: „Fides, Spes, Caritas (Pistis, Elpis, Agape) et earum mater Sophia (Sapientia)
mm. Romae“.
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feiert wurde und wird.1115 Daher ist in der Forschung der Vorschlag gemacht
worden, sie mit Sophia von Rom zu identifizieren1116 – jener gleichnamigen
Heiligen, die ansonsten am 15. Mai ihr Fest hat, als eine der „Eisheiligen“, „kalte
Sophie“.1117 Diese Lösung steht auch im Einklang mit der ursprünglichen Ne-
kolog-Angabe virgo. Dem Chronisten Hermann von Lerbeck scheint der Unter-
schied zwischen virgo (3. September, sonst 15. Mai) und vidua (1. Juli) aber gar
nicht entscheidend gewesen zu sein. Möglicherweise handelt es sich nicht um
eine Verwechslung aus reiner Unachtsamkeit, da nun einmal das Reliquiar der
vidua deutlicher vor Augen stand als die verborgenen Reliquien der virgo. Ent-
scheidend ist dem Chronisten allein die römische Herkunft seiner Sophia. Nicht
umsonst gibt er die Inschrift des Kopfreliquiars ausführlich wieder. Sie lautet:

Sedibus his sanctam transmisit Roma Sophiam,
Splendor gemmarum cuius caput ornat et aurum.
Qui mirantur opus, venerentur, quod tenet intus.
Quem fert ornatum, superat radiis meritorum.1118

‚Dem hiesigen Sitz übersandte Rom die heilige Sophia,
Glanz von Gemmen ziert ihr Haupt und Gold.
Die das Werk bewundern, sollen verehren, was es im Innern birgt.
Den Schmuck, den es trägt, überragt es durch die Strahlen der Ver-
dienste.’

Sophia von Mailand soll in Rom ihr Martyrium gefunden haben – ein
Schicksal, das sie zuvor bei ihren eigenen Kindern hatte selbst mit ansehen
müssen.1119 Deren Namen versinnbildlichen die christlichen Kardinaltugenden
aus dem ersten Korintherbrief (13,13): Fides, Spes und Caritas im Lateinischen,
Pistis, Elpis und Agape im Griechischen. Die griechische Variante begegnet in
einer Authentik des 11. Jahrhunderts in der Sancta Sanctorum,1120 und auch sonst
spielen verwitwete Mutter und Kinder in Rom eine große Rolle. Einer Über-
führung der Gebeine steht also nichts im Wege, sie erscheint sogar recht plau-
sibel, da inRombereits ab dem11. Jahrhundert nur nochdieKinder undnicht die
Mutter in Erscheinung treten.

Gegen Sophia von Rom als ursprünglicher Mindener Heilige spricht dage-
gen ein Translationsbericht, der die Überführung ihrer Gebeine nach Eschau im

1115 Vgl. GROTEFEND, Taschenbuch der Zeitrechnung, S. 99 (die Angabe „Aug. 1“ in BHL 2966 gilt nur
für einige Orte, darunter Paris, vgl. GROTEFEND, ebd.). Herrn Propst Paul Jakobi, Minden, danke
ich vielmals für seine freundliche Auskunft, dass die „Sophia von Minden“ in der Mindener
Propstei- und ehemaligen Bischofskirche auch in der heutigen, bis zum Jahre 1966 zurückzu-
verfolgenden Verehrungspraxis am 3. September gefeiert wird.

1116 Vgl. GROTEFEND, Taschenbuch der Zeitrechnung, S. 99.
1117 WIMMER/MELZER, Lexikon, S. 758 („Sophia, Märt. zu Rom, Hl.“).
1118 Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium, S. 57. S. hierzu und zur Über-

setzung bereits BÖLLING, Distinktion durch Romrezeption, S. 73.
1119 Vgl. BHL 2966–2973.
1120 Vgl. GALLAND, Les authentiques, S. 136, Nr. 104 mit Abb.
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Elsass bezeugt.1121 Hermann von Lerbeck interessiert diese Frage aber nicht nä-
her: Sein Anliegen scheint es zu sein, den beschriebenen Goldglanz der Gra-
vierung samtRombezugdurch seinZitat zumindest sprachlich zumLeuchten zu
bringen.Noch heutemögendieseWorte einen Eindruck vomHaupt derHeiligen
vermitteln. Die ursprünglich angebrachten Edelsteine waren jedoch schon zu
Hermanns Zeiten nicht mehr erhalten. So schreibt er:

‚Durch diese Verse wird deutlich, dass das Haupt die besagte goldene,
mit Gemmen gezierte Krone gehabt hatte, so wie ich es auch öfter
gehört habe, und eine sichere Spur am Haupt deutet noch immer
darauf hin. AberGottmöge jenen schonen, der –wie ich feststelle – von
einem so großen Schatz ein derartiges Kleinodweggenommen hat.’1122

Es geht also vornehmlich umdenmateriellenWert, dessen sich dieMindener
Kirche und Stadt im Spätmittelalter zu rühmen sucht.

Erst Hermanns Nachfolger Heinrich Tribbe unterscheidet definitiv zwischen
den beidenHeiligen gleichenNamens.Mit seinemHinweis prout habetur supra in
capitulo de reliquiis verweist er implizit auf eine Auflistung innerhalb seiner Be-
schreibung von Stadt und Stift Minden, in der neben dem corpus Sophiae virginis
auch ein caput Sophiae viduae erscheint, von dem esweiter heißt: cuius corpus filiae
suae requiescet apud beatam virginem.1123 Demzufolge besaß die Mindener Dom-
kirche zu diesem Zeitpunkt sowohl die Gebeine der schon im Nekrolog ge-
nannten Jungfrau Sophia, diemit der ausRom identisch sein könnte, als auch das
ebenfalls aus Rom stammende Haupt der Mailänder Sophia samt den gleicher-
maßen römischen Reliquien ihrer Kinder.

Eine mögliche Lösung des Problems bietet ein genauerer Vergleich des äl-
testen Reliquienverzeichnisses der Mindener Kathedrale, das bereits Hermann
von Lerbeck benutzt hat, mit jenem spätmittelalterlichen, das Heinrich Tribbe
vorlag.1124 In der besonders altenDomnekrolog-Handschrift begegnet jeweils die
virgo: zunächst innerhalb der hierarchisch qualifizierenden Liste zusammen mit
Flora, Felicitas und Juliana (Sanctarum virginum Sophiae, Florae, Felicitatis, Juli-
anae), anschließend dann in der nach Quantität gegliederten Aufzählung als
besonders prominenter vollständiger Leib: Sancti Sophiae virginis integrum cor-

1121 In BHL wird diese Translatio nicht aufgeführt. Vgl. aber BAUER, Art. Remigius, Bischof von
Straßburg, S. 417.

1122 Ebd.: Per istos versus apparet, quod caput praedictam coronam auream gemmis ornatam habuerat, sicut
etiam saepius audivi et vestigium certum in capite adhuc apparet. Sed parcat illi Deus, qui a tanto thesauro
tale clenodiumabstulisse intellexi.Vgl. BÖLLING, DistinktiondurchRomrezeption, S. 74mitAnm. 20.

1123 Vgl. Heinrich Tribbe, Beschreibung von Stadt und Stift Minden (hg. von LÖFFLER), S. 76 (S. 89 der
transkribierten Handschrift), sowie die Teiledition in: Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofs-
chronik (hg. von LÖFFLER), S. 162 Anm. 4 (beginnend S. 161).

1124 Vgl. dieWiedergabe ausderMindenerDomnekrologhandschrift durchLöffler, in:Hermannvon
Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 55 Anm. 1, sowie in deut-
scher, kommentierter Übersetzung SIGNORI, Reliquien-Geschichten, S. 60–64. Zur jüngeren Liste
des Heinrich Tribbe s. Heinrich Tribbe, Beschreibung von Stadt und Stift Minden (hg. von
LÖFFLER), S. 75–77 (S. 87–90 der transkribierten Handschrift), sowie die Teiledition in: Heinrich
Tribbe, Die jüngere Bischofschronik (hg. von LÖFFLER), S. 161f. Anm. 4.
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pus.1125 Von einem Haupt ist in der folgenden, selbst kleinste Partikel verzeich-
nenden Übersicht keine Rede. Entweder hat Hermann von Lerbeck die im
Domnekrolog nachweisbaren Gebeine der virgo vorschnell mit dem ihm vor
Augen stehenden, archivalisch aber noch nicht fassbaren Haupt der vidua in
Verbindung gebracht, womöglich sogar schlicht verwechselt. Oder aber caput
und corpus gehörten tatsächlich derselben Heiligen, die Hermann von Lerbeck
dann fälschlich und folgenreich für alleweiterenRezipienten als vidua bezeichnet
hätte.

Vor diesem Hintergrund ist die erwähnte Stelle im jüngeren, von Heinrich
Tribbe rezipierten Verzeichnis näher zu betrachten.1126 Bereits dem Herausgeber
Löffler ist angesichts seiner Markierung mit einem Ausrufungszeichen neben
dem eigentümlichen Futur I wohl vor allem der problematische Singular des
finiten Verbs aufgefallen: requiescet. Hatte man nur vor, die Reliquien beider
Sophien zueinander zu legen, oder war dies bereits der Fall, nur schrieb man
versehentlich requiescet statt requiescit?Vor allemdie Einzahl desAusdrucks filiae
suae erscheint sonderbar, wo es sich doch ummindestens drei Töchter gehandelt
haben muss. Dabei ist der gesamte grammatikalische Anschluss unklar: Wer
ruht hier – ab wann auch immer – eigentlich neben wem? Der Ausdruck cuius
corpus bezieht sich eindeutig auf die Sophia vidua. Doch war nicht angeblich von
dieser nur dasHaupt vorhanden?Undhätte ein komplettes corpusder gewählten
Gliederung nach nicht schon viel früher genannt werden müssen? Es kann also
kein ganzes corpus der einen neben einem solchen der anderen Sophia gelegen
haben. Der Leib ihrer Tochter im Sinne einer Zuordnung der Wörter corpus filiae
suae kann auch nicht gemeint sein. Abgesehen davon, dass man einen solchen in
derAuflistung schon früher erwartet hätte, stimmt der auf Sophia vidua bezogene
relativische Satzanschluss mit cuius dann nicht.

Zwei Lösungen sind denkbar. Geht man vom Singular des finiten Verbs
requiescet aus, so ist hier offenbar das Haupt selbst mit den Reliquien einer oder
mehrerer Töchter gemeint: Das caput der Sophia vidua samt Reliquienpartikeln
einer oder mehrerer Töchter gehört zum corpus der Sophia virgo. Dann stellt sich
allerdings die Frage, ob es sich nicht um ein und dieselbe Heilige gehandelt
haben könnte, die erst durch Hermanns von Lerbeck Epitheton vidua zu zwei
verschiedenen wurde. Waren bei Gorgonius verschiedene Überlieferungslinien
zusammengeschmolzen, so hätte sich hier bei Sophia dann eine Linie später
weiter verzweigt. Die andere Möglichkeit besteht in der emendierenden Kon-
jektur des Plurals requiescent. Sophias Töchter (filiae suae), die aus ihrem Leib
(cuius corpus) geboren wurden, und zwar dem der Witwe (Sophiae viduae), ruhen
fortan beim Leib der seligen Jungfrau Sophia (apud beatam virginem).

Der epigraphische Befund an den heutigen Reliquien spiegelt diese zweite
Lesart wider. Im Mindener Domschatz wird nur ein Schädelreliquiar verwahrt,
das in einer Schrift des 17. Jahrhundert als Haupt der Mailänder Witwe ausge-

1125 Vgl. bereits Löffler, in: Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von
LÖFFLER), S. 55 Anm. 1.

1126 S. oben Anm. 1123.
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wiesen ist, bei dem zugleich Reliquien ihrer Kinder eingeschlossen seien.1127

Gleich daneben finden sich einige weitere andere Reliquien, die mit einer wenig
jüngeren frühneuzeitlichen Authentik als Gebeine der gleichnamigen Jungfrau
angegeben werden.1128 Die frühneuzeitliche Tradition stand hier offenbar ganz
im Sinne des älteren Domnekrologs und zugleich der jüngeren Bischofschronik
Heinrich Tribbes im 15. Jahrhundert. Eine genauere Analyse dieses Problems
kann jedoch erst vor dem Hintergrund der anderen Nebenpatrozinien erfol-
gen.1129

Wann genau die Reliquien der beiden Sophien nachMinden gelangt sind, ist
bisher ungeklärt. Da den Mindener Chronisten zufolge nur diejenigen der
Magdalena aus der Zeit vor 1062 stammten und sie Sophia im Rahmen ihrer
Schilderungen um die Verdienste des Reliquien sammelnden Bischofs Anno
erwähnen, scheinen beide Geschichtsschreiber davon auszugehen, erst dieser
Bischof des späten 12. Jahrhunderts habe sie für Minden erworben. Dem steht
eine andere Überlieferung gegenüber, wonach der Leib einer heiligen Sophia,
möglicherweise derjenige eben dieser im Nekrolog bezeugten Heiligen, bereits
bei der Mindener Bistumserhebung von Paderborn nach Minden transferiert
worden sein soll.1130 Die zugrunde liegende, erst spätmittelalterliche Quelle ist
aber äußerst fraglich:Werner RolevincksDe laude antiquae Saxoniae.1131Es handelt
sich hier um eine spätmittelalterliche Projektion in die Karolingerzeit – ein Pro-
blem, dem ebenfalls an späterer Stelle im Rahmen der Behandlung sämtlicher
Nebenpatrone gesondert nachzugehen ist.1132Ein frühmittelalterlicherNachweis
Sophias fehlt ebenso wie der des erst hochmittelalterlichen, doch gelegentlich
noch immer für die Frühzeit verlegtenMindener Dreifaltigkeitspatroziniums.1133

Gleichwohl ist ein Erwerb des Sophienleibes vor der Amtszeit Annos nicht ka-
tegorisch auszuschließen. Er könnte etwa imRahmen der Translation der Petrus-
Reliquien aus Rom erfolgt sein, somit vielleicht im frühen 11. Jahrhundert. Denn
auch ein Armreliquiar der Margaretha, das bis heute im Mindener Domschatz
verwahrt wird und zur Nekrolog-Überlieferung passt, stammt aus dem
11. Jahrhundert und muss folglich auch die Ereignisse des Jahres 1062 über-
standen haben. Es ist überaus erstaunlich, dass die Chronisten dieses nicht er-
wähnen. Dasselbe gilt einmal mehr für den allein durch seine Größe beeindru-
ckenden Petrischrein. Möglicherweise orientierten sich Hermann von Lerbeck
wie auch sein Nachfolger Heinrich Tribbe in erster Linie an Schriftquellen. Die
Heiligen Sophia, Magdalena und Margaretha bedürfen daher einer eigenen,

1127 Caput S. Sophiæ Viduæ – inclusæ sunt etiam sacræ reliquiæ de Filiabus eius Fidei, Spei & Charitatis.
1128 Hæ sacræ Reliquiæ sunt de corpore S. Sophiæ Virg.& Martyris.Vgl. dazu ausführlich unten Kapitel

IV.2b.
1129 S. dazu ausführlich unten Kapitel IV, hier vor allem Kapitel IV.2b.
1130 So BRANDT/HENGST, Geschichte des Erzbistums Paderborn, S. 38 f. mit Anm. 20; HIRSCHMANN, Die

Anfänge des Städtewesens, S. 744 mit Anm. 467.
1131 BRANDT/HENGST, Geschichte des Erzbistums Paderborn, ebd., die allerdings die Glaubwürdigkeit

der Quelle hervorheben.
1132 Vgl. unten Kapitel IV.2b.
1133 Vgl. BRANDT, Art. Minden – Domstift, S. 593, gefolgt von HIRSCHMANN, Die Anfänge des Städte-

wesens, S. 744 mit Anm. 469; s. dagegen oben Kapitel II.1b.
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nicht auf die genannten historiographischen Zeugnisse beschränkten Untersu-
chung.1134

Neben Petrus und Gorgonius sowie den drei Märtyrerinnen wird noch eine
andere Person mit dem Epitheton der Heiligkeit bedacht, wenngleich eher bei-
läufig: Karl der Große. Hermann von Lerbeck weist auf den Kaiser im Rahmen
seiner Schilderungen zu Bischof Egilbert hin, da Karl den niedergebrannten und
nun von ihm, dem Bischof, neu errichteten Dom gestiftet habe.1135

Margaretha, Magdalena und Sophia, ferner Karl der Große, sind aber Hei-
lige, die lediglichwegen ihrer Reliquien und allenfalls als temporäreHaupt- oder
Nebenpatrone einiger Kapellen und Altäre eine gewisse Rolle gespielt haben
mögen.Als spezifischMindener, imSinne seinerKathedrale handelnderHeiliger
begegnet nur der unmittelbare Nebenpatron Petri, den noch der Lettner des
13. Jahrhunderts – im doppelten, auch visuellen Sinne – hervorheben sollte:
Gorgonius.

Bisher erschien dieser eher passiv: Seine Passio offenbart eine unerschüt-
terliche Leidensfähigkeit und seine Translationen eine stillschweigende Einwil-
ligung, ein nur ex negativo zu erschließendes Zulassen – ansonsten hätte der
Heilige sich schon gewehrt. Allein die Wunder im Rahmen der Passio und
Translatio zeigten seine aktive Seite, und erst sie legitimierten die Verehrung
seiner Person als Heiligen und seine Translationen nach Gorze und Minden. Im
ausgehenden elften Jahrhundert hatte man aber ganz andere Probleme der ei-
genen Rechtfertigung, tobte doch der Kampf zwischen Regnum und Sacerdoti-
um auch in Minden, flankiert von kriegerischen Auseinandersetzungen ganz
Sachsens mit dem Kaiser. Der so genannte Dombrand von 1062 ist hierfür das
literarisch verarbeitete kommemorative Motiv des Nekrologs. Doch nicht nur
der vom Kaiser aufgesuchte Dom, selbst sein Bischof sollte später nicht unge-
schoren davon kommen. Dies jedenfalls bezeugt Herrmann von Lerbeck und
ihm mit Erweiterungen folgend dann Heinrich Tribbe. Demnach soll Bischof
Folkmar (1089–1095, auch Volkmar) durch den heiligen Gorgonius hingerichtet
worden sein,weshalb seinAndenken aus demkollektivenGedächtnis derKirche
gestrichen worden sei. So jedenfalls hat es der Volksmund dem Chronisten
glaubhaft machen wollen: ut veraciter asseritur.1136 In der Tat findet sich im Min-
dener Nekolog unter dem 29. August der explizite Hinweis, seiner werde nicht
gedacht: cuius tamen memoria non agitur.1137

Wie aber handelt ein im Frühmittelalter nach Minden transferierter spätan-
tiker Heiliger im Hochmittelalter, wenn er im Gewand spätmittelalterlicher
Historiographie erscheint? Bereits Hermann von Lerbeck verdichtet die ihm zu
Ohren gekommene „oral history“ zu einer geradezu hagiographisch anmuten-
den Episode: Demnach trat der heilige Patron nicht selbst auf, sondern erschien
den Kirchenwächtern und trug ihnen die Tötung Folkmars wegen dessen

1134 S. dazu unten Kapitel IV.2b.
1135 Vgl. unten ebd. mit Anm. 1678.
1136 Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 48.
1137 Vgl. RASCHE (Hg.), Necrologien, einführend S. 49 und Edition S. 157 f.
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ruchloser Taten (propter sua facta nefaria) auf. Überzeugen konnte er seine ver-
schreckten Diener durch einen beglaubigenden Beweis (pro intersignio), der
eindringlicher nicht hätte gewählt werden können: Er zeigte ihnen ein blutiges
Altartuch, in dem er sein Schwert, die vorgesehene Tatwaffe, abgewischt hatte.
Wie beide Chronisten zu berichten wissen, ist dieses Altartuch ob des Wunders
(pro miraculo) über viele Jahre im Mindener Dom verwahrt worden.1138 Heinrich
Tribbe ergänzt diesen hagiographischen Legitimierungsversuch später noch mit
erläuternden historischen Details, einerseits zur Person Folkmars, andererseits
zu dessenAmt: Folkmar habe als überaus streitsüchtig und kriegerisch gegolten,
und des bischöflichen Sitzes habe er sich noch zu Lebzeiten seines Vorgängers
bemächtigt und selbst vor Kirchenspaltung nicht zurückgeschreckt: Er sei ein
Schismatiker gewesen, und dies sei ihm zum Verhängnis geworden.1139 In Fort-
führung der hagiographischen Episode Hermanns von Lerbeck verdeutlicht er
auch das Handeln des Heiligen: Das Tuch stammte demnach nicht von irgend-
einemAltar, sondern von demdes Gorgonius und Petrus (altaris sui et beati Petri),
also seinem eigenen Hauptaltar der Kathedrale. Zur Bestätigung des wunder-
samenAltartuches berichtet er ferner, dieses sei mit Sorgfalt (diligenter) verwahrt
und seinen mündlichen Quellen zufolge auch gezeigt worden (ostendebatur).1140

Heinrich Tribbe bringt diese zwischen mündlicher Hagiographie und
schriftlicher Historiographie schillernde Anekdote auch mit einem anderen für
historisch gehaltenen Ereignis in Verbindung: dem ominösen Dombrand von
1062. Für ihn steht fest, dass das vernichtende Feuer auf Auseinandersetzungen
zurückzuführen ist, die zwischen den Mindener Bürgern und den kaiserlichen
Dienstmannen Heinrichs IV. aufgekommen waren: discedente discordia inter cives
et imperii officiales exorta.1141 Diese für Minden erst im 15. Jahrhundert nach-
weisbare Vorstellung ist von der modernen Forschung bereitwillig aufgenom-
men worden.1142 Bei Heinrich Tribbes Angaben handelt es sich zwar nicht mehr
um eine Primärquelle, gleichwohl um eine frühe Forschungsthese, in deren
Tradition noch neueste Arbeiten stehen. Betrachtet man vor diesemHintergrund
die bereits erörterten neuen Patrozinien von 1064 und schließlich 1071,1143 so
stützen diese indirekt Heinrich Tribbe und werden umgekehrt durch seine
Darstellung plausibel: Das Dreifaltigkeits- und Kreuzpatrozinium wurde an-
scheinend bewusst gewählt, um die Treue gegenüber dem Kaiser zu betonen,

1138 Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum, hg. von LÖFFLER, S. 48.
1139 Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofschronik (hg. von LÖFFLER), S. 143. Zu diesem spezielleren

Aspekt s. nun ausführlich BÖLLING, Bereinigte Geschichte? Umstrittene Päpste.
1140 Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofschronik (hg. von LÖFFLER), S. 144. Zum – hier offenbar durch

Gorgonius sogar besonders dominierten – Doppelpatrozinium des Hauptaltares s. oben Anm.
598 f.

1141 Ebd. S. 140.
1142 So bereits ORTMANNS, Das BistumMinden, S. 50mit Anm. 6 undVOGTHERR, Handlungsspielräume

bischöflicher Parteinahme, S. 420 mit Anm. 16. Zur Beteiligung Bischof Egilberts am Absage-
schreiben an Gregor VII. und zur weiteren Auseinandersetzung zwischen Regnum und Sa-
cerdotium s. GRESSER, Die Synoden und Konzilien, S. 144, ferner (zu den nachfolgenden Bi-
schöfen) S. 239, 246–249, 345–347, 359–364, 375f. und 382f.

1143 S. dazu oben Kapitel II.1b.
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dessen erster Vorgänger, der „heilige Karl“1144, die Kirche einst begründet und
damit den christlichenGlaubenmit antihäretisch-karolingischemAkzent auf der
Dreifaltigkeit dauerhaft verbreitet hat.

Spätestens aus der Rückschau des 14. und 15. Jahrhunderts, der Perspektive
der Mindener Historiographen also, erscheint als Glaubensproblem nicht mehr
der spanische Adoptianismus aus karolingischer Zeit, sondern Simonie und
Nikolaitismus. Hermann von Lerbeck und Heinrich Tribbe haben offenbar zwei
verschiedene, in der Salierzeit selbst – zumindest in Minden – noch gar nicht
absehbare Strömungen aufgegriffen: zum einen die Mailänder und weitere
oberitalienische Stadtgeschichtsschreibung des 11. und frühen 12. Jahrhunderts,
zum anderen die spätere Hagiographie anderer Heiliger der Kirche, die für die
Rechte der Kirche im Kampf gegen ein übermächtiges Königtum stritten, allen
voran Thomas Becket.1145Landulf derÄlterewie auch später Landulf der Jüngere
berichten vonMailänder Predigten, in denen die Gläubigen angehalten werden,
ihre Geistlichen lieber zu töten als die Sakramente von ihnen gespendet zu be-
kommen, wenn diese ihre Kirchenämter durch Simonie erworben hatten oder
trotz Nikolaitismus behielten.1146 In der Zeit des Investiturstreits kam es ange-
sichts der zahlreichen Schismen zu einem signifanten Anstieg von Bischofstö-
tungen auch im Reich.1147 Folkmar in Minden war es nicht anders ergangen:
Sowohl seine Amtsübernahme als auch seine schismatische, antigregorianische
Amtsführung schienen seine Tötung aus Sicht der romtreuen Reformpartei zu
rechtfertigen. Zumindest in der Mindener historiographsichen Rückschau han-
delt es sich dabei jedoch nicht allein um ein zeittypisches Phänomen der „Ent-
sakralisierung“ des Bichofsamts.1148 In hagiographischer Perspektive erscheint
die Folkmar-Erzählung zugleichwie die Umkehrung jenes späterenMartyriums
des Thomas Becket.1149 War das Gedenken Folkmars laut Domnekrolog aus-
drücklich untersagt, so wurde der Todestag des Thomas Becket im Mindener
Kalendar des 13. Jahrhunderts sogar als ebenso feierliches Fest gekennzeichnet

1144 Zu Texten, die mitunter bereits vor der offiziösen Heiligsprechung Karls des Großen durch den
von Friedrich I. Barbarossa unterstützten Gegenpapst Paschalis III. als hagiographisch be-
trachtet werden konnten, s. BHL 1577–1618, zur Heiligsprechung selbst GÖRICH, Karl der Große
(Lit.). Die Verehrung Karls des Großen als Heiligen ist kirchenamtlich bis heute nur regional
zugelassen, etwa in Aachen, Frankfurt am Main und im Bistum Osnabrück, und war im Spät-
mittelalter u.a. auch in Zürich verbreitet. Für die weithin bestrittene Gültigkeit seiner Kanoni-
sation plädiert jedoch PETERSOHN, Die päpstliche Kanonisationsdelegation. S. dazu ausführlich
unten Kapitel IV.3a.

1145 Vgl. etwa WEILER, Bishops and Kings, S. 159 f., 167 und zusammenfassend S. 202f.
1146 Vgl. ZUMHAGEN, Religiöse Konflikte, pass., S. hierzu auch unten Anm. 1491.
1147 S. hierzu mit drei Karten und älterer Lit. KAISER, Mord im Dom, S. pass., v.a. S. 104–108 sowie

S. 132.
1148 Diesen Begriff benutzt mit Bezug auf vergleichbare Bischofsötungen während des Investitur-

streits REUTER, Unruhestiftung, S. 310 f., gefolgt von KAISER, Mord im Dom, S. 108.
1149 Zu Thomas Becket undweiterenmittelalterlichen Bischöfen, die alsMärtyrer verehrt wurden, s.

KAISER, Mord im Dom, S. 95 f., zur Märtyrerverehrung in vergleichbaren Fällen zusammenfas-
send ebd. S. 143.
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wie das des gleichnamigen Apostels.1150Gorgonius und Becket entsprachen also
einander: Während Thomas Becket zum passiven Opfer einer Mordaktion am
Altar wurde, die mit Billigung oder zumindest Inkaufnahme des englischen
Königs erfolgte, so ergriff in Minden der Märtyrer Gorgonius postum selbst die
Initiative, um zum aktiven Rächer im Geiste römischer Reform zu werden.
Nachdem der ermordete Erzbischof von Canterbury einmal zum Patron der
Parteigänger des Papstes und Sinnbild kirchlicher Freiheit geworden war, er-
schien den Historiographen nun auch Gorgonius als Garant gerechtfertigter
Unabhängigkeit – für Kirche und Stadt.

Auf diese Weise rückten die Stadt und ihr Heiliger nun doch, zumindest auf
indirektem Wege, ins Blickfeld der Geschichtsschreiber. Durch einen Abgleich
mit der Historiographie von Mailand wurde erstmals ein Mindener Mirakel
überliefert, das einen eigenständigen Kontrapunkt zur Hagiographie von Gorze
zu setzen vermochte und zugleich dasGedenken desGorgonius der verbreiteten
Memoria des Thomas Becket anglich.

Was aber brachte Heinrich Tribbe auf den Gedanken, die Kunde des Min-
dener Dombrandes von 1062 mit den in ganz Sachsen schwelenden Unruhen
gegen Heinrich IV. in Verbindung zu bringen? Neben der lokalen Hagiographie
und der universalen Historiographie scheint noch ein anderer Komplex die
Chronisten, vor allem Heinrich Tribbe, angeregt zu haben: die kirchliche Lan-
desgeschichte. Kirchenbrände sind ein regelrechter Topos: in Bremen, Osna-
brück, Paderborn und schließlich auch in Minden brennt es – wohl auch in
metaphorischer Weise. In Münster sollte im Jahre 1121 tatsächlich der Dom in
Flammen aufgehen. Aus Reue ob der eigenen Beteiligung stiftete bekanntlich
Gottfried von Cappenberg das gesamte Vermögen seiner Familie und das seiner
Frau demnoch jungen Prämonstratenserorden.1151Ohne diese Stiftungwäre sein
Haus sicherlich imwestlichenWestfalen zu ähnlicher Größe aufgestiegenwie im
Osten die Welfen.1152 Setzten den Hildesheimer Bischöfen dauerhaft die in
Braunschweig ansässigenWelfen zu, so konnten sich diewestfälischen Bistümer,
vor allem Münster und Paderborn, zu bedeutenden bischöflichen Fürstbistü-
mern entwickeln. Noch heute tragen ihre EmblemeundFahnen die so genannten
„Cappenberger Farben“ Rot und Gold. Auch wenn diese erstmals im frühen
14. Jahrhundert belegbar sind,1153 zeugen sie doch von einer gewissen, gleichsam
emblematischen Memoria der Cappenberger Stiftung. In Minden erachtete man
spätestens im 15. Jahrhundert die angebliche Reserve der eigenen Bürger ge-
genüber dem salischen Kaiserhaus als Ausweis früher städtischer Eigenstän-

1150 Vgl. ILISCH/KÖSTERS (Bearb.), Die Patrozinien Westfalens, S. 675 (Thomas Becket) und ebd. 673
(Thomas ap.), jeweils mit demHinweis auf eine rote Tageseintragung und den Zusatz carnes im
Kalendar zu Beginn der Handschrift Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Westfalen,
Msc. VII, 2605, fol. 13r. Zu diesem Kalendar und deren Einträgen vgl. allgemein RASCHE (Hg.),
Necrologien, S. 12.

1151 Vgl. ERHARD (Hg.), Codex diplomaticus, Nr. 190, S. 149 f.
1152 Auf den enormenMachtzuwachsGottfriedsdurch seine Eheschließung, obschonohneVergleich

mit den Welfen, weist bereits KLUETING, Geschichte Westfalens, S. 42 f., hin.
1153 Vgl. GATZ, Die Wappen der Hochstifte, S. 398. Möglicherweise gibt es hier sogar einen Bezug zu

den entsprechenden päpstlichen Farben; vgl. oben Anm. 311.
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digkeit, die lieber einen Dombrand als die Unterwerfung unter einen Herrscher
in Kauf nahm.Hierwurde diemit demApostelfürsten Petrus begründete libertas
ecclesiae im Einklang mit der libertas civitatis gesehen.

Schließlich ist aus historiographischer Perspektive neben Sigebert und
Egilbert sowie, als negativerKontrastfolie, Folkmar noch ein anderer Bischof von
besonderer Bedeutung, in dessen Pontifikat die Zeit der Salier endet: Sigward
(1120–1140). Bereits Hermann von Lerbeck behauptet, während seiner Amtszeit
habe ‚Herzog Heinrich von Braunschweig‘ (Henricus dux Brunswicensis) dem
Mindener Dom einen Arm des heiligen Gorgonius in einem künstlerisch hoch-
wertigen, wohl edelsteinbesetzten Reliquiar gestiftet (brachium sancti Gorgonii
pretiose adornatum).1154 Heinrich Tribbe weiß später zu berichten, dass es sich
dabei um Heinrich den Löwen, Hinricus Leo, gehandelt habe.1155 Dem zugrunde
liegenden Nekrologeintrag entsprechend muss es sich allerdings um dessen
Sohn, Heinrich den Langen, gehandelt haben.1156 Die Schenkung wird von den
Chronisten demnach irrtümlich vordatiert: Tatsächlich erfolgte sie erst im späten
12. Jahrhundert, anderen Quellen zufolge anlässlich der Hochzeit Heinrichs des
Löwen 1168 in Minden.1157 Heinrich Tribbe geht jedoch nicht nur auf die Ver-
ehrung des Gorgonius ein, sondern zumindest indirekt auch auf die des
Hauptpatrons Petrus selbst: So weist er zum einen darauf hin, der Bischof sei
einst als puer oblatus demMindener Petridom übergeben worden. Zum anderen
erwähnt er eine gewisse matrona Cunneunda, die dem heiligen Petrus für seine
Mindener Kirche eine größere Stiftung habe angedeihen lassen.1158Auch geht er –
ähnlich ausführlich wie bei den Sigebert-Handschriften – auf die herausragen-
den Malereien in der Kirche zu Idensen ein, die Sigward stiftete und dann als
Grablege wählte.1159 In diesem Bildprogramm spielt der heilige Petrus eine ent-
scheidende Rolle: Bischof Sigward sieht sich in einem besonderen Verhältnis ihm
gegenüber, ohne aber die päpstliche Autorität der Petrus-Nachfolge in Frage zu
stellen,1160 ganz so, wie es auch seine bereits ausgewerteten Urkunden zeigen.1161

Die gute Beziehung zu Papsttum und Kaisertum zugleich betont auch Heinrich
Tribbe, allerdings auf seine Weise: Er kehrt hervor, Bischof Sigward habe vom
päpstlichen Kardinallegaten seine Mitra überreicht bekommen, eben jenes li-
turgisches Parament, das auch in den bildlichen Darstellungen der Kirche in
Idensen so deutlich in Erscheinung tritt.1162Die aus der entsprechendenUrkunde

1154 Herrmann von Lerbeck, Catalogus (hg. von LÖFFLER), S. 50.
1155 Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofschronik (hg. von LÖFFLER), S. 150.
1156 Vgl. oben Anm. 631–634.
1157 Vgl. BÖLLING, Distinktion durch Romrezeption, S. 67 mit Anm. 86.
1158 Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofschronik (hg. von LÖFFLER), S. 147 mit Anm. 4 und S. 148 mit

Anm. 4 f.
1159 Vgl. ebd. S. 147f. und S. 150 mit Anm. 6.
1160 STEIN-KECKS, Wandmalereien im Zeitalter des Investiturstreits, S. 402 f. mit Abb. 7 f. auf S. 401f.
1161 Vgl. oben Kapitel II.1b.
1162 Vgl. Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofschronik (hg. von LÖFFLER), S. 148. Darüber hinaus trägt

er auch das Rationale, das aber erst von Tribbes Vorgänger Hermann von Lerbeck (ebd., S. 24 f.
und 30) auf eine päpstliche, angeblich durch Leo III. erfolgte Verleihung zurückgeführt wurde;
vgl. HONSELMANN, Das Rationale, S. 52 und S. 141, Quellentext 66.
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übernommenen Formulierungen huldigen sowohl dem römischen Kaiser als
auch dem Petrus nachfolgenden Papst: praesidente ac iubente domino et universali
papa Calixto, regnante glorioso Hinrico V., Romanorum imperatorum augusto.1163

Hatte die vom Papst verliehene Mitra bei den Bremer Bischöfen noch den An-
spruch verdeutlicht, in der Nachfolge Ansgars eine gewisse eigenständige, wo-
möglich ganze Diözesen und sogar Kirchenprovinzen übersteigende patriar-
chale Position erlangt zu haben, so steht derMindener Bischof Sigwardmit seiner
Anerkennung päpstlicher wie kaiserlicher Machtansprüche mit seinem Petrus-
Verständnis für den Ausgleich von Regnum und Sacerdotium.

3. Osnabrück – Stadt und Bistum

a) Kommemorative Liturgie. Kalendar, Krypta, Kreuzgang
und Kirchenschatz

ImUnterschied zuBremenundMinden sind ausOsnabrückkaumSchriftquellen
zur Liturgie überliefert. Einzig erhalten haben sich aus dem Hochmittelalter
Nekrologe und Kalendare, von denen die ältesten erhaltenen Handschriften auf
das 12. Jahrhundert zurückgehen.1164 Die darin eingetragenen Fest- und Ge-
denktage zeigen, dass Petrus und Paulus hier ebenso wie die Nebenpatrone
Crispin und Crispinian verehrt wurden1165 – vergleichbar Gorgonius in Minden
und, zu einem späteren Zeitpunkt, Kosmas und Damian in Bremen. Neben der
gemeinsamen Passio Apostolorum Petri et Pauli am 29. Juni wurde der folgende
Tag alsMemoria S. Pauli begangen.1166Eine der ältestenHandschriftenweist beim
Eintrag Passio sanctorum apostolorum Petri et Pauli eine Hervorhebung durch
Rubrizierung auf, nicht aber am folgenden Festtag der Commemoratio sancti Pauli
apostoli.1167 Offenbar beging man diesen Gedenktag wie auch in Bremen geson-
dert,1168 um am Vortag die gesamte Feier auf den eigentlichen Kathedralpatron,

1163 Ebd. S. 148.
1164 StA Osnabrück, Rep. 2 Nr. 184 (schwer lesbar, in Quart) und 185 (Papier, mitunter sehr brüchig,

in Quart). Einzelne Abschnitte könnten bereits auf das 11. Jahrhundert zurückgehen. Zur Da-
tierung s. zuletzt METZ, Das älteste Nekrolog, S. 206 mit Anm. 2 f. Eine Edition dieser zwei
einander ergänzenden Handschriften bietet MEYER, Calendarium et necrologium. Weitere
Handschriften bilden im Bischöflichen Archiv Osnabrück, Hs. Ma 6 (Memorialbuch des 14.–
15. Jahrhunderts) und Hs. Ma 15 (Kalendar-Necrolog des 16.–18. Jahrhunderts); vgl. zu diesen
KÜHNE/TÖNNIES/HAUCAP, Handschriften in Osnabrück, S. 66 und 73; RASCHE (Hg.), Necrologien,
S. 35 f. mit Anm. 3–5 auf S. 36. Nach freundlicher Auskunft von Karsten Igel bereitet DietrichW.
Poeckderzeit eineNeuedition auf breiterHandschriftengrundlagevor.Auf eine vollständige, als
eigener Anhang erwogene Handschriftenkollation wird an dieser Stelle daher verzichtet.

1165 Zu Crispin und Crispinian sowie Regina s. MEYER, Calendarium et necrologium, S. 108 (20. Juni)
und ausführlich unten Kapitel IV.3a.

1166 MEYER, Calendarium et necrologium, S. 110 f.
1167 Vgl. StA Osnabrück , Rep. 2, Nr. 185, S. 60 (Text ohne genaue Angabe dieser Handschrift und

ihrer Rubrizierung abgedruckt bei MEYER, Calendarium et necrologium, S. 110).
1168 Zu Bremen vgl. oben nach Anm. 764.
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Petrus, konzentrieren zu können. Erwartungsgemäß erscheint unter dem 1. Au-
gust das Fest von Petri Kettenfeier.1169 Die Cathedra Petri wurde bezeichnen-
derweise ausschließlich am 22. Februar, nicht auch am 18. Januar, gefeiert, und
zwar ausdrücklich als jene vonAntiochia: apudAntiochiamCathedra S. Petri Ap.1170

Die Kirche von Osnabrück stand also mit der besonderen Tradition des karo-
lingischen Reichskalenders im Einklang,1171 ohne dabei die originäre römische
Provenienz des 22. Februar auch nur durch einen Ersatztermin zu berücksich-
tigen.1172 Vor dem Hintergrund der dargestellten Bedeutung des Apostels An-
dreas in Bremen erhellt auch die ausgiebige Berücksichtigung seiner Festtage in
Osnabrück: Neben dem Tag seiner Passio am 30. November ist auch sein Ok-
tavtag am 7. Dezember eigens verzeichnet.1173 Das Nachbarbistum Verden und
die Bremer Andreas-Kapelle mögen hier ihre Spuren hinterlassen haben.

Bemerkenswert erscheint in diesen Textzeugnissen auch ein anderer Termin,
dem im benachbarten Mindener Dom sogar ein eigenes, jedoch erst sehr viel
später belegbares Patroziniumgeweihtwar: Sanctus Johannes ante Portam Latinam
am 6. Mai.1174 Mit diesem Gedenktag wurde nicht nur die römische Stadttopo-
graphie heraufbeschworen, wie dies bereits im karolingischen Reichskalender
der Fallwar.1175Die hier feierlich in Erinnerung gerufene römischeKirchewar auf
das Engste mit dem Quo-vadis-Erlebnis des Apostels Petrus verknüpft, das sich
altkirchlicher Überlieferung nach in ihrer unmittelbaren Nähe ereignet haben
soll.1176 Der Ort erinnert somit nicht nur an den im Patrozinium geführten, hier
der Tradition nach gemarterten Evangelisten, sondern auch an den bußfertigen
Petrus. Ließ sich der Apostelfürst doch nach seiner Verleumdung Christi am
Ende – wie im Johannes-Evangelium bereits angedeutet (Johannes 21, 18 f.) –
lieber hinrichten, als seiner Sendung untreu zuwerden.Ähnlichwie später, wohl
erst ab dem ausgehenden 12. Jahrhundert, in Minden,1177 so könnte aufgrund
dieses Eintrags in Osnabrück bereits in der Salierzeit eine Kapelle oder zumin-
dest ein Altar in der Nähe des Eingangsportals gestanden haben. Betrat man hier
die Kathedrale, so erlebte man diese in der Nachahmung Roms – ähnlich wie
beim Bamberger Dom1178 – als „heilige Stadt“, sah sich aber bei genauerer

1169 MEYER, Calendarium et necrologium, S. 134.
1170 Vgl.MEYER, Calendarium et necrologium, S. 37 (und den fehlenden Eintrag zum18. Januar S. 19).
1171 Vgl. BORST, Der karolingische Reichskalender, Bd. 1, S. 602 f. (22. Februar) mit Anm. h (zum

Zusatz in Antiochia auf besonders breiter Handschriftengrundlage) und den erläuternden
Anm. 3 und 4.

1172 S. dazu oben Kapitel I.3 und vor allem I.4.
1173 MEYER, Calendarium et necrologium, S. 196 und 209.
1174 StA Osnabrück , Rep. 2, Nr. 185, S. 38 (6. Mai); MEYER, Calendarium et necrologium, S. 89. Vgl.

auch Bistumsarchiv Osnabrück, Ma 15, fol. 32v. ZumMindener Patrozinium s. oben Anm. 601–
604, zur dortigen spätmittelalterlichen Läuteordnung auch oben Anm. 752.

1175 BORST, Der karolingische Reichskalender, Bd. 2, S. 862 f., v.a. Anm. h (ante portam Latinam) und
erläuterndAnm. 3 und 4. ZuRomals Inbegriff der Stadt schlechthin in derNachfolge Jerusalems
s. MELVILLE, Zeichen der Stadt, S. 15–17.

1176 S. dazu etwa NORELLI, L’episodio „Quo vadis?“ sowie die kritische Edition im Sinne von Quid
vadis bei ZWIERLEIN, Petrus in Rom, S. 408 f. S. dazu ausführlich oben Kapitel I.3, Anm. 216.

1177 Vgl. oben Kapitel II.1b sowie Anm. 1087.
1178 WÜNSCHE, Die Kathedrale als Heilige Stadt.
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stadttopographischer Kenntnis an das Martyrium Petri erinnert, das somit die
eigene Bußfertigkeit in Raum und Zeit, am Eingang des Gotteshauses wie auch
zu Beginn eines Gottesdienstes, angeregt haben mag. Leider fehlen dazu die
nötigen zeitgenössischen Nachweise. Neueste Forschungen haben hingegen
gezeigt, dass esmateriell-dinglicheQuellen inArchitektur undAusstattung gibt,
die Schlussfolgerungen für die sonst kaum rekonstruierbare Liturgie erlauben:
Krypta, Kreuzgang und Objekte des Kirchenschatzes.

Eine Krypta im Dom zu Osnabrück? Das hätten die meisten Experten noch vor
wenigen Jahren für ausgeschlossen gehalten. Allein ein kleiner, im Jahre 1866
freigelegter Stollen ist vom überwölbten Unterbau der Kirche noch sichtbar.
Dieser wurde aber bis vor kurzem für den Gang zu einem Außengrab gehal-
ten.1179 Die Krypta gehörte neuesten Grabungsbefunden zufolge zu einer jün-
geren Querhausbasilika, die als „Bauperiode III“ angesehen wird.1180 Archäo-
logisch sind im Osnabrücker Dom Gänge an der Innenseite der Chorapsis aus-
zuschließen, so dass der Zugang zum Kryptastollen von einem Außengang am
Scheitelpunkt der Apsis aus möglich gewesen sein muss.1181 Die dadurch zu-
gängliche Krypta bestand aus bloßen Gängen jenseits der Umfassungsmauer –
ein im 9. Jahrhundert nachweislich auch inHalberstadt, Vreden,Hildesheimund
Corvey verwandtes Prinzip, das erst im folgenden Jahrhundert zugunsten von
Hallenkrypten aufgegeben wurde.1182

Wozu aber diente die Krypta? Sie war den zeitgenössischen Traditionen
entsprechend nach ihrem römischen Vorbild, der Confessio mit ihren weit ver-
zweigten Gängen in St. Peter,1183 für die Aufnahme von Reliquien bestimmt.1184

Wie die frühe Anlage der Mindener Krypta als Hinweis auf den Erwerb der
Gorgonius-Reliquien schon im ausgehenden 9. Jahrhundert gilt,1185 so scheint
dieser Unterbau in Osnabrück für die Reliquien der Heiligen Crispin und Cris-
pinian bestimmt gewesen zu sein. Die historischen Erkenntnisse und Thesen
über die Translation dieser Reliquien bilden daher die entscheidende Grundlage
für die Frage, wann und zu welchem liturgischen Zweck die Krypta angelegt
worden ist.

Archäologie und Geschichtswissenschaft stehen in diesem speziellen Punkt
also erneut in einem sonst oft als überholt traditionell angesehenen Verhältnis
zueinander: Gemeinhin verliert die historische Forschung – und erst recht die
Geschichtsschreibung – zunehmend an Bedeutung für die Archäologie. Die in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit hat sich geradezu umgekehrt: Dienten literari-
sche Quellen und deren neuere historische Auswertung lange Zeit als Anhalts-
und Orientierungspunkte für Grabungen, so liefern nun in der Regel Ausgra-

1179 Vgl. LOBBEDEY, Die frühe Baugeschichte, S. 263 mit Abb.2 und S. 281 sowie Abb. 2.
1180 LOBBEDEY, Die frühe Baugeschichte, S. 279–283 mit Abb. 13 und 15 (blau).
1181 Ebd. S. 282.
1182 Ebd.
1183 Vgl. dazu oben Kapitel I.3.
1184 LOBBEDEY, Die frühe Baugeschichte, S. 281.
1185 S. oben Kapitel II.1b.
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bungsbefunde Erkenntnisse, die womöglich noch mit naturwissenschaftlichen,
nicht literarisch-hermeneutischen Methoden untermauert worden sind, um an-
schließend von der Geschichtswissenschaft eifrig aufgegriffen zu werden. Die
Frage nach dem Zeitpunkt des Reliquienerwerbs richtet sich in Osnabrück aber
angesichts der hier vorliegenden archäologischen Erkenntnisse nach literari-
schen, nicht nach archäologischen Quellen. Im behandelten Fall der Mindener
Krypta konnte auf die liturgische Funktion nicht näher eingegangen werden,
weil diese nur durch eine weitere Auswertung archäologischer Quellen, viel-
leicht sogar erst durch neue Grabungen möglich wäre – zumal die liturgischen
und hagiographischen überlieferungsgeschichtlich sehr kompliziert sind und
nur bedingte Aussagen über Zeiträume zulassen. In Osnabrück hingegen ent-
scheidet die klassische geschichtswissenschaftliche Hermeneutik von Textquel-
len zugleich über die genauere Datierung von Krypta und Reliquienerwerb.

Die entscheidende literarische Quelle des in Frage kommenden Zeitraums
bildet die so genannteQuerimonia Egilmari von 890/91, in der Bischof Egilmar den
Papst dafür zu gewinnen sucht, seine Ansprüche an Zehnten gegenüber den
Klöstern Corvey und Herford geltend machen zu können.1186 Literatur- und
textkritischeArgumente lassen eine Translation derGebeine durch Betreiben des
als Graf und Herzog bezeichneten Cobbo um 830 oder 845 denkbar erschei-
nen,1187 vielleicht in Verbindung mit dem seit 845 amtierenden Bischof Gauz-
bert.1188Eine solche These hat einiges für sich, zumalmitAusnahmeder Liborius-
Translation von LeMans nach Paderborn im Jahre 836 Adlige und nicht Bischöfe
die zentralen Organisatoren der Reliquienüberführung waren.1189 Genauere
Aussagen sind aber erst für die Salierzeit möglich. Einen sicheren Nachweis für
den Osnabrücker Erwerb der Reliquien von Crispin und Crispinian erbringen
die zweifelsfrei echten Urkunden Heinrichs IV., die zwischen 1077 und 1079
ausgestellt wurden.1190 Argumentative Grundlage eines frühen, womöglich be-
reits im 8. Jahrhundert erfolgten Reliquienerwerbs bilden gefälschte Urkunden,
die in derselben Zeit ausgefertigt worden sind: durch den später heilig gespro-
chenen, wohl bedeutendsten Bischofs des 11. Jahrhunderts: Benno II. (1068–
1088).1191 Aufgrund des Zehntstreits, aus dem der Bischof dauerhaft als Sieger
hervorgehen sollte, hatte dieser Osnabrücker Oberhirte ein reges Interesse an
einem frühen Reliquienerwerb im Rahmen einer umfangreicheren Ausstattung

1186 SPICKER-WENDT, Die Querimonia Egilmari Episcopi; LOBBEDEY, Die frühe Baugeschichte, S. 283.
1187 So jedenfalls mit Hinweis auf einen von Eckhard Freise gehaltenen, noch unveröffentlichten

Vortrag LOBBEDEY, Die frühe Baugeschichte, S. 283. Für einen Erwerb der Reliquien schon im
8. Jahrhundert plädiert hingegen nach wie vor SEEGRÜN, Crispin und Crispinian.

1188 LOBBEDEY, ebd.
1189 Vgl. RÖCKELEIN, Reliquientranslationen nach Sachsen (Lit.).
1190 RÖCKELEIN, Reliquientranslationen nach Sachsen, S. 29 mit Anm. 91. Die Einträge in der Düssel-

dorfer Handschrift D1 stehen dem nicht entgegen: s. ebd. Anm. 92.
1191 Zu Bennos besonderer Rolle im Investiturstreit s. GOETZ, Die bischöfliche Politik, S. 317–320, zu

seiner Funktion als Bauherr HEIMANN, Die Ausbildung hochmittelalter Bischöfe, S. 137–151 und
BALZER, Westfälische Bischöfe, S. 120–122. Zu Person und Vita s. auch HAARLÄNDER, Vitae epis-
coporum, S. 492 f.; BHL 1167 (s. auch BHL Novum Supplementum 1167 a und b: „recensio
genuina“ und „recensio interpolata“).
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durch Karl den Großen.1192 Urkundlich gesichert erscheint vor diesem Hinter-
grund allein die Translation der Reliquien ins Kloster Iburg infolge des Dom-
brandes und ihre Rückführung nach etwa sechs Jahren, wie eine von 1110 da-
tierende Urkunde angibt.1193 Festzuhalten ist daher nur, dass die Reliquien bis
zum Dombrand von 1100 in der Kathedrale weilten, um dann nach Iburg
transferiert und anschließendwieder imDom reponiert zuwerden, nun aber „in
Schreinen auf den Altären zur Verehrung“.1194Der Urkundentext gibt als Grund
des Brandes die Sünden der Gläubigen an (cum peccatis exigentibus), betont aber
zugleich, dass erst dieser Brand – möglicherweise im Sinne des läuternden
Feuers im ersten Petrusbriefs (1 Petr 1, 6) – den konkreten Ort der angeblich von
Karl dem Großen gestifteten Heiligenreliquien offenbart habe.1195 Auch die ein-
zige erhaltene literarische Quelle scheint zu bestätigen, dass die Reliquien von
Crispin und Crispinian erst nach dem Dombrand im Hauptaltar aufgefunden
worden sind.1196 Möglicherweise handelte es sich dabei aber lediglich um ein-
zelne Partikel, vielleicht um eben jene, die in die um 1100 entstandenen Arm-
reliquiare übernommenworden sind.1197Es könnte daher sein, dass die Reliquien
nicht in, sondern unter dem Hauptaltar gefunden worden sind, in jenem Raum
also, der zum Zeitpunkt der Entstehung der Quelle – wohl wegen des Dom-
brandes von 1100 – nicht mehr genutzt wurde und in Vergessenheit geraten sein
mag: der Krypta. Wägt man also literarische und archäologische Quellen mit-
einander ab, so ergibt sich für die Nutzung der Krypta der einigermaßen gesi-
cherte Zeitraum von etwa 845 bis 1100. Hauptpatron des Domes war und blieb
dabei aber der Apostelfürst Petrus.1198

Die für Crispin und Crispinian bestimmte Krypta bildete folglich nur einen
partiellen und zeitlich befristeten Teil der Gesamtliturgie des Domes. Im Un-
terschied zu ihremMindener Pendant hatte sie aber eine besondere Relevanz für
die Bischöfe der Salierzeit: Sucht man bei Sigebert und Egilbert vergeblich
Hinweise auf den heiligen Gorgonius, so werden Crispin und Crispinian bei
Benno II. von Osnabrück zu Gründergestalten des eigenen Bistums an der Seite

1192 Vgl. hierzu besonders ausführlich VOGTHERR, Die Osnabrücker Kaiserurkunden, S. 124–131.
1193 BHL 1994 („Translatio ad Iburgense coenobium an. 1100“) mit Verweis auf AASS 11 (Oct. 25),

1870, S. 521 f. Anm. 57. Es handelt sich dabei um eine – offenbar im Kloster Iburg ausgestellte –
Urkunde von 1110. Neben der zwischenzeitlichen Verwahrung der Reliquien im Kloster Iburg
von 1100 bis etwa 1106 infolge des Dombrandes von 1100 wird bestimmt, dass das Kloster eine
Rippe und 1 Pfunde der Zehnteinkünfte aus Sevelten erhält; vgl. PHILIPPI, Osnabrücker Urkun-
denbuch, Bd. 1, Nr. 225, S. 192 f.; Jarck, Osnabrücker Urkundenbuch, Bd. 5 (Urkundenbuch des
Klosters Iburg), Nr. 17, S. 30 f. (StA Osnabrück, Rep. 2, Nr. 169 und 170)

1194 LOBBEDEY, Die frühe Baugeschichte, S. 283.
1195 Vgl. AASS 11 (Oct. 25), 1870, S. 521 und oben Anm. 1193.
1196 Vgl. SEEGRÜN, Crispin und Crispinian, S. 189 f.
1197 Zu den in der Ursprungsfassung wohl bereits um 1100 angefertigten Armreliquiaren s. SCHNA-

CKENBURG, Der Osnabrücker Domschatz, S. 343 f. mit Abb. 20, ferner JUNG, Osnabrück, S. 113f. mit
Abb. und zuletzt TOUSSAINT, Prachtentfaltung und Reliquienkult, S. 27 f. mit Abb. 18 (S. 27). Zu
den etwa ein Jahrhundert füngeren Schreinen Crispins und Crispinians s. NIEHR, Goldschmie-
dekunst in Osnabrück, S. 237–239 und 242f. mit Abb. 3 f. (Crispinusschrein, S. 238 f.) und Abb. 7
(Crispinianusschrein, S. 244).

1198 Vgl. MGH D KdGr †271; RÖCKELEIN, Reliquientranslationen nach Sachsen, S. 29 mit Anm. 94.
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Karls des Großen stilisiert.1199 Im Spannungsfeld von Regnum und Sacerdotium
stand die Bedeutung dieser Osnabrücker Nebenpatrone damit der des Gorgo-
nius in Minden geradezu diametral gegenüber. Stand Gorgonius zumindest in
der Mindener Memoria des Spätmittelalters als Heiliger der Stadtbevölkerung
für die gregorianische Reformpartei ein, so sahen sich Crispin undCrispinian als
verborgene und doch tragende Postamente der Osnabrücker Kirche in unver-
brüchlicher Tradition kaiserlicher Kirchenpolitik instrumentalisiert. Dieser
Umstand muss auch in der Liturgie eine Rolle gespielt haben: Nicht die Kai-
seraufenthalte Konrads II. und Heinrichs IV. waren hier das Entscheidende,
sondern die Gründung und Dotation durch Karl den Großen, der in Heinrich IV.
seinen legitimenNachfolger gefunden zu haben schien.Weitmehr als inMinden
war die Krypta daher mit hoher Wahrscheinlichkeit in die gesamte Domliturgie
eingebunden. Suchte man den Anschluss an den Kaiserhof in Minden durch
prächtige Codices, die eine imaginäre Kaiserstadt Rom im Kirchenraum sug-
gerierten, so bemühte man in Osnabrück anhand der eigenen Reliquien die le-
bendige Tradition langanhaltender Verbundenheit mit Karolingern, Ottonen
und nun Saliern. In Minden mag die Raumwirkung sich angesichts des restrik-
tiven, den Priester in ganz neuerWeise in denMittelpunkt rückendenMess-Ordo
möglicherweise sogar nur auf das Presbyterium oder auf einen noch weiter
beschränkten Raum um den Hauptaltar oder auf jene Nebenaltäre beschränkt
haben, die zur Zeit Heinrichs IV. der übergreifenden, in kaiserlicher Tradition
stehenden Trinität und dem heiligen Kreuz geweiht waren.1200 In Osnabrück
hingegen nutzte man ganz offensichtlich die gesamte Kathedrale – neben der
Krypta auch den Kreuzgang.

DasClaustrumdesOsnabrückerDomeswirft einige nachwie vor ungeklärte
Fragen auf: Sein westlicher und südlicher Gang sind gegenüber der Achse des
Kirchenschiffes weiter nach Norden geneigt, sein östlicher Arm sogar in noch
größerem Maße als die beiden anderen.1201 Ältere Deutungsversuche, die Ach-
senverschiebung mit der entsprechenden Ausrichtung von Vorgängerbauten
des Domes zu erklären, scheitern zumindest bei diesem letzteren, östlichen
Trakt. In einer bisher kaum rezipierten Studie kommt Jens Niebaum zu einem
bemerkenswerten Schluss: Die heutige Form des Kreuzganges verdankt sich
offenbar liturgischen Gründen. 1202Als zentrale Gestalt gilt dabei Benno II., jener
Bischof also, auf den die vermehrte Verehrung der Heiligen Crispin und Cris-
pinian zurückzuführen ist.1203 An die Stelle eines petrinisch-römischen Ver-
ständnisses, wie es etwa den älteren Bremer Dom in Nachahmung der Kölner
Kathedrale und der Papstbasilika auf dem Vatikan auszeichnete,1204 gelten hier
Apostel als Pfeiler, die in Analogie zur vermeintlichen Vita communis des

1199 Vgl. dazu ausführlich unten Kapitel IV.3a.
1200 Vgl. oben Kapitel II.1b und III.2a.
1201 Vgl. den Plan bei LOBBEDEY, Die frühe Baugeschichte, S. 267 Abb. 6.
1202 NIEBAUM, Studien zum Osnabrücker Kreuzgang.
1203 Vg. ebd. S. 270.
1204 Vgl. oben Kapitel II.1a und III.1a.

III. Historiographie, Hagiographie und Liturgie der sächsischen Petrus-Kathedralen224



Tempels Salomo1205 ein dezidiert kollegial-episkopales Kirchenverständnis pro-
pagieren. Spätestens ab der Mitte des 13. Jahrhunderts hat der Kreuzgang an-
scheinend für Prozessionen gedient, um Reliquien wie insbesondere die von
Crispin und Crispinian durch die gesamte Kirche zu führen.1206 Der nicht er-
haltene ältere Translationsbericht, vor allem aber wohl der neuere, die Über-
tragung von 1110 kennzeichnende Textwurde somit immerwieder performativ-
liturgisch umgesetzt und perpetuiert. Fehlte seit dem Dombrand die Krypta, so
konnte nunmher der neue Kreuzgang als besonderer Prozessionsweg genutzt
werden.

Ein mittelalterliches Prozessionale hat sich aus Osnabrück leider nicht er-
halten.1207 Auch ist kein Liber ordinarius überliefert, wie ihn etwa das soeben
edierte und ausgewertete Registrum chori des Frauenstifts Gandersheim dar-
stellt.1208 Allerdings sind entsprechende Quellen aus benachbarten Kathedralen
überliefert. Für die spätere Nutzung des Kreuzgangs der Kathedrale von Os-
nabrück ab dem 13. Jahrundert mag vergleichend die Münsteraner Domliturgie
herangezogen werden.1209 Um Überlegungen zur vorausgehenden, salierzeitli-
chen Relevanz derOsnabrücker Krypta und des älterenKreuzgangs anzustellen,
verdient eine bisher unberücksichtigt gebliebene Quelle aus Paderborn nähere
Betrachtung: der Processionarius Ecclesiae Paderbornensis et ordo servandus in
eadem.1210Die heutigeHandschrift wurde im14. Jahrhundert angefertigt, doch sie

1205 NIEBAUM, Studien zum Osnabrücker Kreuzgang, S. 275.
1206 Ebd. S. 278.
1207 Die Handschriften Ma 1 und Ma 5 des Osnabrücker Bistumsarchivs stellen frühneuzeitliche

Prozessionalien dar. S. dazu REICHERT, Die Kathedrale der Bürger, S. 94 f. Zu spätmittelalterlichen
und frühneuzeitlichen Pest- und Brandprozession in Osnabrück s. ebd. S. 91–97. Zum stadtto-
pographischen Erscheinungsbild der zunehmenden Ratsherrschaft im Hoch- und Spätmittel-
alter s. auch IGEL, Rat undRaum.Zumerst spätmittelalterlichenOsnabrückerOsterspiel aus dem
von Benno II. gegründeten Benediktinerinnenkloster Gertrudenberg s. BREUER, Das mittelnie-
derdeutsche Osnabrücker Osterspiel; BERGMANN, Art. Osnabrücker Osterspiel (Lit.); vgl. auch
DERS., Art. Osnabrücker Passionsspiel,wobei es sich hier jedochumeine erst rezenteOsnabrücker
Handschrift unbekannter Provenienz handelt.

1208 Diesem Codex nach erfolgte zumindest im Spätmittelalter eine Prozession durch die dortig
weiterhin erhaltene Krypta; vgl. POPP, Der Schatz der Kanonissen, S. 113f. mit Anm. 481. Zum
mittelalterlichen Liber ordinarius als Textgattung s. BÄRSCH, Liber Ordinarius.

1209 Vgl. hierzu LENGELING, Missale Monasteriense, S. 105–119 (Processionalia und vergleichbare
Handschriften), ferner S. 568–570 (Rubriken zur Fronleichnamsprozession). BeimWiederaufbau
des Münsteraner Domes nach dem Zweiten Weltkrieg schloss man das dem Bischofspalais
unmittelbar gegenüberliegende gotische, fast vollständig zerstörte Westportal, um den Pro-
zessionsweg durch das sich im Norden anschließende Claustrum, etwa für den feierlichen
Einzug des Bischofs, wiederzubeleben.

1210 Paderborn, Erzbischöfliches Generalvikariat, Archiv, Aktenband 19 rot (Allgemeines, DI, Geistl.
Regierung,Regierungsgewalt des Bischofs, I), fol. 69r-87r; vgl. hierzu erstmalsVÖLKER, Religiöses
Volksleben, S. 141 mit Anm. 1; zur Handschrift ausführlich KOHLSCHEIN, Der Paderborner Liber
Ordinarius, S. 11 f.; VRY, Liborius, S. 317, Nr. 95. Dem Erzbischöflichen Generalvikariat sei
vielmals für Möglichkeit der Einsichtnahme und für die Zusendung von Aufnahmen gedankt.
Zur weiteren Erforschung wäre noch ein weiteres Paderborner Prozessionale des 14. Jahrhun-
derts heranzuziehen: Archiv des Metropolitankapitels, Hs. B I, 1, mit Blick auf frühneuzeitliche,
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spiegelt in weiten Teilen die Traditionen des 11. und 12. Jahrhunderts wider.1211

ZumeinleitendenAsperges derKirchweih-Festmesse (In dieDedicationis Ecclesiae
ad aspersionem aquae), gemeint ist das Libori-Fest am 23. Juli, heißt es dort:

circuitur per porticum, per magnum coemiterium, per forum carbonum retro
curiam Lellen, et reditur in rubeam ianuam ad medium monasterii, sub turri
non fit statio, in descensu chori Benedic, Domine, domum istam, Re-
sponsorium Terribilis est locus iste in medio monasterii, Dulce lignum
versus et collecta, in ascensu chori Laudes […].1212

Zum Abschluss der zweiten Vesper am Abend des Festtages wird es dann
noch spannender:

Sequitur immediate Responsorium Sint lumbi vestri praecincti et des-
cenditur per ambas ianuas ad inferiorem chorum. Cantores cantabunt versum
et sequitur Magnificat cum antiphona Sancte Libori, Jesu Christe cum
Collecta de S. Liborio et suffragia de S. Apollinari cum versu et collecta de
eodem.1213

Der Überlieferung des 14. Jahrhunderts zufolge gab es im hochmittelalter-
lichen Paderborner Dom also eine größere Prozession. Diese führte zunächst
durch eine ‚porticus‘ (per porticum), offensichtlich jene aus dem 11. Jahrhundert
stammende, atriumähnliche Halle, die das nördliche Seitenschiff des Domes mit
dem Kreuzgang verbindet. Anschließend ging es nämlich über den noch heute
dort gelegenen Domherrenfriedhof, dann über den Kohlenmarkt hinter der
Kurie, also ganz in der Nähe der ehemaligen Kaiserpfalz, und schließlich durch
die auf der Nordseite des Domes gelegene Rote Pforte zurück ins mittlere Kir-
chenschiff, ohne dass dabei unter dem Turm, also in der westlichen Kapelle, eine
Statio gemacht worden wäre – allein die gesungenen Texte markierten die Be-
deutung des jeweiligen Ortes, in der Kirchenmitte etwa der auf Genesis 28, 17
Bezug nehmende, Jakobs Vision vom Haus Gottes realisierende Introitus von
Kirchweih Terribilis est locus iste.1214 Die Spannung des Abends bestand laut
Processionarius nun darin, dass der Klerus durch beide Türen den Hochchor
verließ und zum unteren Chor ging – dorthin also, wo die Reliquien und der

im Kern teilweise aber wohl noch mittelalterliche Zeremonien auch die Handschriften B I,3 und
B I, 3a, speziell zur Liborius-Liturgie auch B I, 8.

1211 Vgl. implizit ODENTHAL, Bischof Meinwerk und der Gottesdienst, S. 168.
1212 Paderborn, Erbischöfliches Generalvikariat, Archiv, Aktenband 19 rot, fol. 84r.
1213 Ebd. fol. 84r/v.
1214 S. dazu STAMMBERGER/STICHER/WARNKE (Hgg.), „DasHausGottes“; POPP, DasHausderHeiligen.Die

andernorts häufig geäußerte Vorstellung, das Adjektiv terribilis rühre daher, dass der Ort (locus)
noch geweiht werden müsse und also noch von Dämonen beherrscht sei, übersieht die zu
Grunde liegende biblische Traumvision des Stammvaters Jakob, der zu der im Introitus ver-
gegenwärtigten Erkenntnis kommt, das dieser Ort Ehrfurcht gebiete, da an ihm nichts als das
Haus Gottes und das Tor des Himmels sei. Anschließend gießt er, wie später der Bischof bei der
Kirchweihe, Öl auf den Stein, auf dem er sein Haupt hatte ruhen lassen, worauf der Ort seinen
Namen wechselte und fortan „Betel“ hieß, Haus Gottes (vgl. Genesis, Kapitel 28).
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Altar des heiligen Liborius aufgestellt waren.1215Nach anfänglicher Verwahrung
in der Krypta hatten diese durch Bischof Imad Ende des 11. Jahrhunderts einen
eigenen Altar im Westen bekommen, vor dem der Stifter seine eigene Grablege
positionierte.1216 Erst in den etwa zeitgleich entstandenen Verzeichnissen des
Domes, dem Kalendar und der Reliquienliste, ist Liborius als zentraler Patron
des Domes ausgewiesen.1217DasWestportal hatte Imad geschlossen, so dass nun
das gegenüber der Roten Pforte gelegene Paradiesportal zum Hauptportal des
Domes wurde1218 – und der genau dazwischen liegende Liborius-Altar mit Bi-
schofsgrab zum heimlichen Hauptaltar. Standen unter Meinwerk noch die Bi-
schöfe samt ihren hochherrschaftlichen Besuchern bis hinauf zum Kaiser im
Vordergrund, wenn sie vom bischöflichen Palast durch das Westwerk feierlich
durch den Dom zogen, so öffnete das Paradiesportal den Dom zur Stadt hin.1219

Aus dem Dompatron Liborius wurde somit zugleich der öffentlich zugängliche
Stadtpatron. Seitdem die Domkrypta in Paderborn jedoch erneut die Gebeine
ihres Heiligen beherbergt, zieht die Prozession vom Hochchor aus durch die
Krypta, und zwar noch immer, wie für das Hochmittelalter bezeugt, auf beiden
Seiten hinunter in das Mittelschiff. Auch der Kreuzgang wird nach wie vor
bedacht, wenngleich erst zur Repositio der Reliquien amdritten Tag der Festzeit,
wie sie seit dem 900jährigen Jubiläum von 1737 begangen wird. Der augenfäl-
ligste Unterschied zum 11. Jahrhundert besteht darin, dass die Gebeine des
Heiligen nunmehr in einem eigenen Schrein in der Prozession mitgeführt wer-
den. Ihre Verehrung erfolgte im Hochmittelalter hingegen lediglich durch eine
Statio vor Ort, ab dem späten 11. Jahrhundert wohl eine Zeitlang im Westen
unter dem Turm, wo Bischof Imad den Liborius-Altar und sein Memorialgrab
errichtet hatte. Sonst wäre in der jüngeren Quelle des 14. Jahrhunderts wohl
kaum eigens auf den Verzicht auf die Statio aufmerksam gemacht worden: sub
turri non fit statio. Die heutige Liborius-Prozession in der ersten, eröffnenden
Vesper scheint einen späten Reflex der hochmittelalterlichen Zeremonie zu
enthalten: Von den insgesamt drei, jeweils von einemTusch begleiteten Stationes
erfolgt die erste beim Auszug des Schreins aus der Krypta und die letzte bei
dessen Reposition über dem Altar, die mittlere aber beim ehemaligen, archi-
tektonisch seit Imad noch heute geschlossenen Westchor.

Auf die Situation des Osnabrücker Domes im 11. Jahrhundert übertragen
könnte man also annehmen, dass die Krypta im Sinne der Paderborner statio sub
turri aufgesucht worden ist, von wo aus dann allerdings noch keine Prozession
mit einem Schrein erfolgte, zumal es sich ja in Osnabrück gerade nicht um eine
beidseits behehbare Hallenkrypta Paderborner oder Gandersheimer Typs han-

1215 Vgl. oben Anm. 524.
1216 Ebd. Die heute selbstverständlich erscheinenden Grablegen für Bischöfe in der Kirche waren bis

insHochmittelalter nochnicht allgemeinüblich, am frühestennoch anden jüngerenKathedralen
desNordensund teils des Südens, imUnterschied zudenendesWestens; vgl. SCHIEFFER, DasGrab
des Bischofs, S. 25 f.

1217 Vgl. BALZER, Die Schriftüberlieferung; POPP, Das Haus der Heiligen, S. 171–175.
1218 S. oben Anm. 524; zur Schließung des Westportals im Münsteraner Dom nach dem Zweiten

Weltkrieg vgl. oben Anm. 1209.
1219 Vgl. oben Anm. 524.
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delte. Eine Schreinprozession scheint in Osnabrück erst nach 1100 durchgeführt
worden zu sein, und hierzu benötigteman eben jenen neu angelegten nördlichen
Kreuzarm, der eigens dazu entworfen worden zu sein scheint.1220 Neben dessen
baulicher Gestalt spricht dafür auch die Nähe zumAltarraum einerseits und zur
nach 1100 bald aufgegebenen Krypta andererseits.

Was für Crispin und Crispinian galt, betraf mutatis mutandis auch andere Os-
nabrücker Nebenpatrone, insbesondere Regina, Hermagoras und Prokopios.
Waren deren Reliquien im frühen 12. Jahrhundert zunächst Teil des nach dem
Dombrand neu geschaffenen Hochaltares,1221 so wurden für sie bald eigene
Schreine und Reliquiare angefertigt, unter denen der Reginenschrein hervor-
sticht.1222 Mit den Armreliquiaren von Crispin und Crispinian bildet er noch
heute eines der bedeutendsten Stücke des Osnabrücker Domschatzes – und dies
nicht nur aus räumlich-materiellen, sondern auch zeitlich-liturgischen Gründen:
Waren doch die Gebeine der beiden Heiligen dem ältesten erhaltenen Osna-
brücker Kalendar zufolge am 20. Juni eingetroffen, der noch vor dem Transla-
tionshinweis ausdrücklich als Festtag der heiligen Regina ausgewiesen ist.1223

Crispin und Crispinian weisen in Osnabrück jedoch nicht nur Bezüge zum
Hauptpatron Petrus und zur Nebenpatronin Regina auf. Bedeutsam war auch
der Patron des Klosters Iburg, in dem sie von 1100 bis etwa 1106 untergebracht
waren – der erste Bischof von Rom in der Nachfolge des Petrus: Clemens.1224

Waren ihre Reliquien angeblich aufgurnd des Dombrands im Jahre 1100 im
Hauptaltar des Osnabrücker Petersdoms aufgefunden worden, so verblieben sie
in den folgenden Iburger Jahren in der konkaven Rückwand des dortigen Cle-
mens-Altars.1225 Wurde es also beim umstrittenen Petrus im Osnabrücker Dom
zu unruhig, ruhten ihre Gebeine bei dessen Nachfolger, der seinem angeblichen

1220 Vgl. NIEBAUM, Studien zum Osnabrücker Kreuzgang, S. 278.
1221 Vgl. oben Anm. 1196. POPP, Der Schatz der Kanonissen, S. 886–88 geht davon aus, dass Regina

und deshalb auch Crispin und Crispinian bereits in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts in
Osnabrück verehrt worden sind, da der Reginentag, der 20. Juni, offenbar von Osnabrück
ausgehend, bereits im 10. Jahrhundert in Essen und andernorts nachweisbar ist.

1222 KRAIENHORST, Die Heiligen des Osnabrücker Reginenschreins, S. 104 f. Zu diesem Schrein s. FRITZ,
Goldschmiedekunst der Gotik, S. 203 f. mit Abb. 140 f., und zuletzt KEMPKENS, Der Gebrauch der
Goldschmiedekunst in der Liturgie, S. 73–76 mit Abb. 15f. (S. 74 f.).

1223 MEYER, Calendarium et necrologium, S. 144; KRAIENHORST, Die Heiligen des Osnabrücker Regi-
nenschreines, S. 98 mit Anm. 17; besonders ausführlich mit neueren Erkenntnissen über Ver-
bindungen zu anderen Kirchen und Stiften POPP, Der Schatz der Kanonissen, S. 84–88. S. auch
unten Kapitel IV.3c.

1224 Vgl. oben Anm. 659. Einigen Traditionen zufolge hatte Clemens noch die Vorgänger Linus und
Kletus, die aber meist nicht als tatsächlich amtierende Bischöfe gewertet werden. S. dazu unten
Anm. 1265.

1225 Vgl. AASS 11 (Oct. 25), 1870, S. 521: Sed idem episcopus propter vastitatem loci ibidem eos servare
formidans, in hoc nostrum Iburgense castrum propter servitium Dei, quod hic tunc a militantibus Deo
strenue fiebat, transferendos putavit, et in altari S. Clementis, quod retro concavum, diligenter includens
omni studio abbati et fratribus custodiendos reliquit. S. auch oben Anm. 1193.
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ersten Brief zufolge von Petrus selbst eingesetzt worden war und dem Bischof
Benno II. eine besondere Wertschätzung entgegenbrachte.1226

Für die Frage der neben Petrus bedeutsamen Dompatrozinien sind auch
andere Objekte des Domschatzes aussagekräftig: ein fatimidisches Schachspiel
und eine Krone. Beides wurde zumindest seit 1648 Karl dem Großen zuge-
schrieben, ferner ein nicht näher bestimmbarer Stab und ein liturgischer
Kamm.1227 Waren bereits Crispin und Crispinian als vermeintlich schon ur-
sprünglicheNebenpatrone desApostelfürsten nur deshalb im 11. Jahrhundert so
wichtig geworden, weil Benno II. mit ihnen an Einfluss in seinem Bistum und an
Autorität in Auseinandersetzungen mit Klöstern und entschiedenen Parteigän-
gern Gregors VII. gewinnen konnte, so lieferten vermeintlich kaiserliche
Schatzstücke, die für die Liturgie einer Kathedrale letztlich unbrauchbar waren,
den Nachweis der karolingischen Gründung. In dem Maße, indem man Kaiser
Karl nicht nur als rex et sacerdos, sondern sogar als sanctus verehrte, überhöhte
man auch völlig profane, wenngleichmateriell kostbare Alltagsgegenstände. Bei
diesen suchte man die nordafrikanische Herkunft zu verschleiern, um sie zu
sakralisieren, während man bei Crispin und Crispinian umgekehrt eine Trans-
lation aus Soissons oder Rom postulieren musste, ohne einen entsprechenden
Bericht in Händen zu halten. Wie in Minden war man daher besonders auf die
Passio der Heiligen angewiesen.

b) Historisierende Hagiographie. Die Passio von Crispin und Crispinian

Im Unterschied zu Bremen und Minden verfügt Osnabrück über keine eigenen
hochmittelalterlichen hagiographischen Texte. Einzig die Passio vonCrispin und
Crispinian muss eine gewisse Bedeutung gehabt haben. Diese lässt sich aber nur
im Nachhinein postulieren, und zwar nicht aufgrund von Textzeugnissen, son-
dern durch die erhaltenen Reliquien und deren urkundliche Nachweise.1228

Lagen die Reliquien vor, so sollte traditionsgemäß auch eine Passio mitgegeben
worden sein.1229 Daher gilt es, den Inhalt der Passio und die Verbreitung der
Reliquien von Crispin und Crispinian näher zu betrachten, auch wenn keine
eigene Osnabrücker Version oder auch nur Abschrift vom Martyriumsbericht
der Heiligen erhalten ist.

1226 S. dazu oben Anm. 83 und 659.
1227 SCHNACKENBURG, Der Osnabrücker Domschatz, S. 327–329 mit Abb. 1–4 (angeblicher Stab,

Schachfiguren, Krone und KammKarls des Großen). S. dazu auch QUECKENSTEDT, „Karl ist unser
großer Wohltäter“.

1228 Vgl. oben SEEGRÜN, Crispin und Crispinian, S. 184–189; RÖCKELEIN, Reliquientranslationen nach
Sachsen, S. 29 mit Anm. 91. In Frage kommt die überlieferte Passio (BHL 1990) oder eine Zu-
sammenfassung (Epitome, BHL 1991–1993).

1229 So argumentiert zu Recht bereits SEEGRÜN, Crispin und Crispinian, S. 188 mit Anm. 36. Zum
Zusammenhang von Reliquien- und Passio-Erwerb bei Gorgonius in Minden s. oben bei Anm.
1011. Entsprechendes lässt sich auch für die Ankunft des heiligen Vitus in Corvey nachweisen;
vgl. RÖCKELEIN, Reliquientranslationen, S. 176.
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Die beiden Osnabrücker Nebenpatrone zeigen nicht minder einen Rom-
Bezug als die wichtigsten Reliquien der anderen sächsischen Petrus-Kathedra-
len. Zugleich bilden sie diesen gegenüber aber auch eine gewisse Antipode:
Während Kosmas und Damian ebenso wie Gorgonius – wenn überhaupt – erst
postum in die Ewige Stadt gelangt waren, zeugt die Passio von Crispin und
Crispinian vom genau umgekehrten Weg: In Rom waren sie geboren worden,
starben aber außerhalb, in Soissons. Von diesem ihrem Sterbeort ausmüssen ihre
Gebeine daher nach einhelliger Forschungsthese den Weg in die westfälische
Kathedrale an derHase gefunden haben.1230Der römische Bezug blieb aber selbst
in Soissons erhalten. Dort mochten die Heiligen einen ähnlichen Stellenwert
haben wie Petrus in Rom: Ihrer Passio zufolge waren sie als zwei von zwölf
Römern eigens nach Gallien gesandt worden, um dort das Christentum zu
verbreiten.1231 Der Missionsauftrag an die Zwölf erinnert an die entsprechende
Weisung Christi an die Apostel am Ende desMatthäus-Evangeliums (28, 16–20).
Wie die Jünger Jesu haben auch diese Zwölf jeweils bestimmte Regionen zuge-
teilt bekommen, Crispin und Crispinian speziell Soissons.1232 Dies ist umso be-
merkenswerter, als ihre Passio deutliche literarische Abhängigkeiten von denen
einiger der anderen entsandtenHeiligen erkennen lässt, etwaQuintin, Rufin und
Valerius, Fuscianus, Victoricus und Regulus.1233 Soissons baute mit seiner Ver-
ehrung von Crispin und Crispinian somit auf sicherem, eigenem Grund. Dass
hier in den 20er Jahren des 9. Jahrhunderts ein großes Zentrum des Reliquien-
erwerbs entstand,1234mag die Osnabrücker auf diese Stadt aufmerksam gemacht
haben. Dem Selbstverständnis von Soissons nach gehörten Crispin und Crispi-
nian aber von jeher zu ihrer Stadt.

Allerdings spielt – ähnlich wie bei Gorgonius in Minden – Rom auch eine
eigenständige Rolle. Im Unterschied zu Minden sind allerdings nicht Text-
zeugnisse, sondern Reliquien die entscheidenden Traditionsträger: In der Kirche
San Lorenzo in Panisperna werden zwei Schädel verehrt, die als diejenigen von
Crispin und Crispinian gelten.1235 Der heilige Laurentius war und ist der heim-
liche, vor allem von den unteren Bevölkerungsschichten verehrte Stadtpatron
Roms. Seine Kirche an der via Panisperna hatte eine besondere Bedeutung, weil
sie gleichermaßen den Ort und den Tag seines Martyriums markierte: den Ort

1230 SEEGRÜN, Crispin und Crispinian, S. 190mit Anm. 44. Seegrüns Feststellung, dass dieses Heiligen
nicht als „Erstmissionare“ geschickt wurden, sondern um die Gemeinden zu stärken und
„Ausfälle im Leitungspersonal“ zu kompensieren (ebd. S. 193), bildet eine moderne historische
Erkenntnis, die nicht auf Fragen der Rezeption im Hochmittelalter übertragen werden kann.

1231 Vgl. BHL 3224–32279.
1232 Vgl. SEEGRÜN, Crispin und Crispinian, S. 193 f.
1233 Vgl. RÖCKELEIN, Reliquientranslationen nach Sachsen, S. 170 Anm. 109, mit Verweis auf LAPORTE,

Trésor, S. 132 Anm. 32.
1234 So SEEGRÜN, Crispin undCrispinian, ebd.,mit Verweis auf RÖCKELEIN, Reliquientranslationen nach

Sachsen, S. 175 Anm. 150.
1235 Vgl. bereits SEEGRÜN, ebd., S. 190mit Anm. 44, nenntmit Rekurs auf die Acta Sanctorum zu Recht

nur das Haupt des Crispinian. In der römischen Kirche sind heute jedoch zwei Schädel mit
entsprechenden Authentiken beider Heiligen deutlich in Autopsie zu erkennen. Zur Kirche
selbst s. JOST, Die Patrozinien der Kirchen der Stadt Rom, Bd. 2, S. 224f.
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durch ihre bloße Präsenz und eine kleine frühmittelalterliche, noch heute er-
haltene Krypta, den Tag des 10. August durch die karitative Tätigkeit der Or-
densfrauen des betreuenden Konventes, die an diesem dies natalis angeblich Brot
(panis) und Schinken (perna) verschenkten, was der Kirche und der gesamten
Straße den Namen Panisperna gegeben haben soll.1236 In der Tat könnte zumin-
dest das Haupt Crispinians von Soissons aus dorthin gelangt sein.1237 Abt Hil-
duin mag dieses als Gegengabe im Tausch mit den Reliquien des heiligen Se-
bastian im Jahre 826 erhalten haben.1238 Der Ausbau des Reliquienschatzes wäre
also mit einer partiellen Rückführung der ältesten Reliquien einhergegangen.
Nicht vollkommen auszuschließen ist auch die Möglichkeit, dass der zweite
heute in Rom verehrte Schädel neben dem präsumtiven des Crispinian Crispin
zuzuordnen ist – jedenfalls im Verständnis weiter Teile der früh- und hochmit-
telalterlichenZeitgenossenschaft. Demnachwäre das angeblich schon im siebten
Jahrhundert in Soissons getrennt vom Leib verwahrte Haupt des Crispin1239

unecht. Die besondere Verehrung der Apostelhäupter scheint jedenfalls ein-
deutig von Rom aus ihren Anfang genommen zu haben. Bereits der 604 ge-
storbene Papst Gregor derGroße ist offenbar von einer gesonderten Verwahrung
der Apostelhäupter ausgegangen, womöglich fußend auf dem Codex Iuris Ci-
vilis und den bei antiken Autoren bezeugten römisch-paganen Beerdingungs-
praktiken.1240 Es handelt sich folglich um ein römisch-rechtlich bedingtes Phä-
nomen, das spätere Formen von Reliquienteilungen möglich machte – lange,
bevor im 11. Jahrhundert die Häupter des Petrus und Paulus sowie der Agnes
und Euphemia in Listen erscheinen.1241 Das früheste Zeugnis der tatsächlichen
Versendung eines Hauptes im gallischen Raum bietet offenbar die Translatio
sancti Liborii: Demnach sind für die Überführung der Gebeine des Bischofs Li-
borius von LeMans nach Paderborn im Jahre 836 demCorpus des Heiligen auch
einige Reliquienpartikel anderer Heiliger beigefügt worden.1242 Eine solche Tei-
lung erscheint aber eher ein Reflex auf die in Rom bestehende, von Gregor I.
erwähnte Reliquienteilung zu sein, keineswegs eine Verinnerlichung des älteren
römischen Rechts: In diesem Fall hätte die Kathedrale von Le Mans den kano-
nisch alleinig verbindlichen Teil der Gebeine ihres eigenen Gründerpatrons der
neuerlich verbrüderten Bischofskirche von Paderborn überlassen. Die fränki-
schen Wallfahrten zu den Apostelgräbern nach Rom1243 zeigen hingegen, dass
auch imgallischenRaumdes siebten bis neunten Jahrhunderts dieGebeine selbst
und nicht mutmaßliche Schädel Ziel und Gegenstand der Reliquienverehrung
waren. Denkbar ist somit durchaus, dass nur ein Jahrzehnt zuvor, in den 820er

1236 S. BUCHOWIECKI, Handbuch der Kirchen Roms, Bd. 2, S. 286–293 (S. Lorenzo in Panisperna).
1237 Vgl. AASS 11, 1870, S. 519 f.; SEEGRÜN, Crispin und Crispinian, S. 190. S. dazu auch PRINZ,

Stadtrömisch-italienische Märtyrerreliquien, S. 22 f.
1238 SEEGRÜN, Crispin und Crispinian, S. 190 mit Anm. 45.
1239 Vgl. AASS 11, S. 511 f., gefolgt von SEEGRÜN, Crispin und Crispinian, S. 190 mit Anm. 42.
1240 Vgl. hierzu und zum Folgenden Kapitel I.2 und I.3.
1241 Zur Reliquienliste der Kapelle Sancta Sanctorum sowie zu Agnes und Euphemia s. oben Anm.

225.
1242 S. oben Anm. 176.
1243 Vgl. oben Kapitel I.2.

3. Osnabrück – Stadt und Bistum 231



Jahren, die Schädel von Crispin wie auch Crispinians von Soissons zurück nach
Romgelangten: Nach römischemVerständnis hätte dasHaupt allein den ganzen
Leib ersetzt, nach fränkisch-gallischem Verständnis verblieben die entschei-
denden Gebeine in Soissons. Die Kunde einer gesonderten Verwahrung des
Hauptes vonCrispin scheint hingegen ein spätererReflex auf dieApostelhäupter
in Rom gewesen zu sein – vielleicht sogar in bewusster Abgrenzung gegenüber
den Schädeln von Crispin und Crispinian, die ebenfalls in der Ewigen Stadt
verehrt wurden.

Woher nun bezog Osnabrück seine Reliquien – aus Soissons oder aus Rom?
Diese Frage ist angesichts der dürftigen Quellenlage einerseits schwieriger, an-
dererseits einfacher zu beantworten als bei den unter dem Namen Gorgonius in
Rom, Gorze und Minden sowie – mit eigener Tradition – in Marmoutier be-
gegnenden Heiligen. Es fehlen zwar verlässliche Quellen, um eine klare Zu-
ordnung vornehmen zu können.Alle überliefertenZeugnisse deuten aber in eine
Richtung: Die heute in Rom befindlichen, fast unversehrt vorliegenden Schädel
von Crispin und Crispinian können unmöglich für die Versendung größerer
Reliquienpartikel genutzt worden sein. Dies gilt einmal mehr, wenn man die in
Osnabrück heute verehrten Reliquien für echt hält: Ihre Zahl und Größe über-
trifft sogar die der in Soissons erhaltenen.1244 Darüber hinaus gibt es für die
besondere Verehrung der Köpfe in Osnabrück keinen Anhaltspunkt. Die spä-
teren, redenden Reliquiare zeigen die Arme, und die überschaubare Größe der
zwischen 1220 und 1230 entstandenen Schreine lässt auf eine Anfertigung für
nur wenige Partikel schließen.1245 Der durch Enthauptung hingerichtete Paulus
mag angesichts seiner Leib-Christi-Lehre und seiner Vorbildfunktion für den
ersten Bischof von Münster in der dortigen Kathedrale ein Kopfreliquiar mit
Partikeln aus der römischen Laterankapelle Sancta Sanctorum bekommen ha-
ben.1246 Auch Petrus erhielt wohl auf diesemWege einen Schrein in Minden, der
den äußeren Formen nach auf seinen Leib zugeschnitten scheint, doch durch das
BildprogrammundSichtfenster Reliquien seinesHauptes zu erkennen gibt.1247 In
Osnabrück wird man hingegen bei Crispin und Crispinian um einen möglichst
großen Teil der Gebeine bemüht gewesen sein, um sich dann später auf die Arme
zu konzentrieren. Folglich standen Soissons und Osnabrück durch eine Reli-
quientranslation in Verbindung, während Rom und Osnabrück dauerhaft ge-
rade wegen mangelnden Austausches einander uneingeschränkt ergänzten:
Rom und Soissons konkurrierten um die Köpfe, Osnabrück beanspruchte un-
widersprochen – neben einer Reihe unterschiedslos pars pro toto stehender
Partikel – die Arme.

Bei dieser besonderen Osnabrücker Tradition magwiederum die Passio eine
zentrale Rolle gespielt haben, und dies mit einem ganz eigenen Bezug auf den
Apostel Paulus: Crispin und Crispinian verdienten ihren Lebensunterhalt an-

1244 Vgl. SEEGRÜN, Crispin und Crispinian, S. 190 mit Anm. 150.
1245 Vgl. SCHNACKENBURG, Der Osnabrücker Domschatz, S. 433 mit Abb. 20 f.
1246 Vgl. oben Kapitel I.2 und BÖLLING, Petrus in Minden, Paulus in Münster.
1247 Ebd.
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geblich mit dem Handwerk des Schuhmachers, das in aller Stille möglich ist,1248

also vor religiös motivierten Verfolgungen schützte und zumindest in akusti-
scher Hinsicht der vita contemplativa einen gewissen Einlass in die vita activa
gewährte. Nicht anders hatte der Völkerapostel Paulus seinen Lebensunterhalt
bestritten: Als Zeltmacher (vgl. Apostelgeschichte 18, 3) genoss er eine gewisse
Unabhängigkeit und konnte die Forderung Jesu Christi, den Glauben ebenso
unentgeltlich weiterzugeben wie er ihn empfangen hatte (vgl. Matthäus 10, 8),
glaubhaft einlösen (vgl. 1 Korinther 9, 15 und 18). DieNachahmung desApostels
Paulus in diesemPunktwird in der Passio eigens hervorgehoben.1249Crispin und
Crispinian gehen diesem Text zufolge aber sogar noch einen Schritt weiter: Als
„Anargyroi“ treiben sie in vielen Fällen keinen Lohn für ihre Arbeit ein, ver-
gleichbar nur den Apothekerärzten Kosmas und Damian.1250 Möglicherweise
beeinflussten sich die Nachbarbistümer Osnabrück und Bremen hier wechsel-
seitig. Die Enthauptung beider Heiliger ist wohl auch wie bei Paulus auf ihre
römische Herkunft zurückzuführen.1251 Wohl deshalb wurden die Häupter ur-
sprünglich separat verwahrt, wenn ein Rombezug hervorgekehrtwerden sollte –
in der Ewigen Stadt selbst, aber auch in Soissons, sei es tatsächlich bereits im
siebten Jahrhundert, sei es – wahrscheinlicher – in späterer Reaktion auf römi-
sche, womöglich ernsthaft konkurrierende Traditionen.

Die Osnabrücker Armreliquiare der mildtätigen Schuster sind anderen re-
denden Reliquiaren vergleichbar, die etwa zeitgleich oder nur wenig später
aufkamen: etwa den inMinden verwahrten der Margaretha und des Gorgonius.
Margaretha hatte bekanntlich mit ihrem in Minden schon im 11. Jahrhundert
explizit verehrten Arm den Drachen besiegt, Gorgonius mit dem später von
Heinrich dem Löwen geschenkten Arm den abtrünnigen Bischof Folkmar ge-
tötet.1252

In der dargestellten Verbindung mit den Reliquien erhielt die Hagiographie
durch Benno II. eine historisierende Funktion: Bennos Urkundenfälschungen
ließen Crispin und Crispinian neben Karl dem Großen zu Gründergestalten der
Osnabrücker Kirche werden. Da wie in Minden weder Translations- noch Mi-
rakelberichte vorlagen, war man allein auf die Passio gestellt, die Deutungs-
möglichkeiten offen ließ. Im Unterschied zu Minden sind aus Osnabrück keine
Quellen zur Existenz einer eigenen aussagekräftigen Abschrift überliefert, die
einen Austausch mit Soissons oder gar Rom begründet hätte. Damit ist Bischof
Benno II. die zentrale Gestalt – sei es, dass es vor ihm abgesehen von einzelnen,

1248 SEEGRÜN, Crispin und Crispinian, S. 193 f.
1249 SEEGRÜN, Crispin und Crispinian, S. 195. Auch die spätere metrische Fassung des Heinrich von

Avranches weist eigens darauf hin; vgl. die Edition von ALLEN, The Metrical Passio, S. 373, Vers
39–44 (Cambridge, University Library, Ms. Dd.11.78, fol. 143r/v), sowie Kommentar S. 381 zu
Vers. 41 mit Verweis auf Apostelgeschichte 18, 3.

1250 Vgl. ebd.
1251 SEEGRÜN, Crispin und Crispinian, S. 197, sieht in der Enthauptung hingegen in erster Linie eine

indirekte Kritik an den verbreiteten inhumanen Todesstrafen, allen voran an der besonders
grausamen Kreuzigung.

1252 Vgl. oben Kapitel III.2b und c.
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beiläufigen historiographischen Zeugnissen1253 keine Schrifttraditionen gab, sei
es, dass er oder seine Rezipienten diese durch die eigene Traditionsbegründung
erfolgreich verdrängt haben. Legte der Mindener Milo im 10. Jahrhundert eine
rege Redaktionstätigkeit zu seiner angeblichen Passio an den Tag, die er selbst
oder die Gorzer Mönche an die Bedürfnisse der geschlossenen Gebetsverbrü-
derung anpassten, so handelte Bischof Benno II. von Osnabrück, indem er Ur-
kunden fälschte und damit die fehlende Hagiographie kompensierte. Die zwi-
schenRomund Soissons spielende Passio Crispins undCrispinianswurde so zur
Osnabrücker „Historia“1254. Die Osnabrücker Hagiographie steht und fällt
folglich mit der Osnabrücker Historiographie, aus der im Hochmittelalter nicht
zufällig ein Werk herausragt: die Vita Bennos II.

c) Supplementäre Historiographie. Die Vita Bennos II. und
die spätere Chronistik

Benno II. sticht unter allenOsnabrücker Bischöfen der Salierzeit hervor.Dies liegt
zum einen an seiner besonderen Bedeutung im Rahmen der Auseinanderset-
zungen zwischen Regnum und Sacerdotium, zum anderen an der über ihn
verfassten Vita, die der Beschäftigungmit seiner Person bis heute eine besondere
Nachhaltigkeit beschert.1255 Daraus resultiert eine Vielzahl an Publikationen,
denen scheinbar kaum noch neue Aspekte hinzugefügt werden können. Neben
allgemeineren Darstellungen1256 werden zum einen seine architektonischen
Kenntnisse und Leistungen hervorgehoben,1257 zum anderen seine kaisertreue,
doch zugleich vielfach vermittelnde Stellung zumReich, zumKönigshof und im
Investiturstreit.1258 Auch seine Vita1259 ist zum Gegenstand eingehender Studien

1253 Thietmar von Merseburg beschreibt in seiner Chronik, wie Crispin und Crispinian seinem
Mitbruder Gunther im Traum erschienen seien, um ihn zu fragen, ob er Bischof von Osnabrück
werden wolle; vgl. MGH SS Rer. Germ. N. S., Bd. 9, S. 210; REICHERT, Die Kathedrale der Bürger,
S. 98 Anm. 197.

1254 Zu diesem erst im 16. Jahrhundert belegten, doch aus der schon für das 11. Jahrhundert anzu-
nehmenden Stundenliturgie stammendenAusdruck vgl. SEEGRÜN, Crispin undCrispinian, S. 192
mit Anm. 53 mit Verweis auf AASS 11, S. 535–537 und Vorarbeiten von Heinrich-Bernhard
Kraienhorst zum Heft „Eigenfeiern des Erzbistums Hamburg und des Bistums Osnabrück“
(Bistumsarchiv Osnabrück 03–53).

1255 S. dazu zusammenfassend bereits GOETZ, Die bischöfliche Politik in Westfalen, S. 317–320.
1256 BRUBAKER, Art. Benno of Osnabrück;Moritz, Ein bemerkenswertes Leben; PABST, Bischof Benno II.

und der Osnabrücker Zehntstreit; GÜNTHER, Benno II.; GRIMSEL, Benno II. (1068–1088); KAISER, Art.
Benno II.; DALSING, Benno II.; PETKE, Benno; BRUBAKER, Art. Benno of Osnabrück; ROTHERT, Bischof
Benno II.; SCHLÜTER, Wohnturm Bischof Bennos II.; JOHNSON, Bishop Benno II.; HAARLÄNDER, Vitae
episcoporum, S. 492f.

1257 MÖLLER, Benno von Osnabrück als Architekt; HEIMANN, Die Ausbildung hochmittelalterlicher
Bischöfe; POPPE, Bischof Benno II. und die Westbauten.

1258 GOEZ, Drei Reichsbischöfe; HEUTGER, Bischof Benno II. im Investiturstreit; SPIER, Benno II. am
Goslarer Königshof; HAARLÄNDER, Vitae episcoporum, S. 191–193 und v.a. S. 340 f. und S. 357f.

1259 Vita Bennonis II., hg. von BRESSLAU; Norbert Abt von Iburg, Das Leben des Bischofs Benno II. von
Osnabrück; s. dazu auch GOETZ, Die bischöfliche Politik, S. 318f.
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geworden.1260 Bennos Lebensbeschreibung und die Osnabrücker Historiogra-
phie bilden gegenüber der Hagiographie gleich in mehrfacher Hinsicht ein
Supplement: Da hagiographische Viten bedeutender Osnabrücker Bischöfe, wie
sie in Bremen etwa für Willehad, Ansgar und Rimbert vorliegen, fehlen, sorgt
allein die historiographische Beschreibung von Bennos Wirken für einen ge-
wissen Ersatz. Auf eine einzige Person beschränkt, bleibt sie aber ein Solitär – die
sekundär bezeugte Vita seines Vorgängers Detmar (Thietmar, 1003–1023) gilt als
verschollen.1261 Ein nach Amtszeiten der Bischöfe gegliedertes Geschichtswerk,
wie Adam von Bremen es für seinen Sprengel verfasst hat, liegt in Osnabrück
durchaus vor, stammt aber erst aus dem Spätmittelalter. Im Unterschied zu
Minden setzte die Historiographie in Osnabrück also nicht verspätet ein, son-
dern ergänzte im Nachhinein das solitäre Frühwerk. Von diesen späteren Wer-
ken sind gleich vier zu nennen:

1. Geschichtliche Aufzeichnungen aus dem St. Johannis-Stift
2. Reimchronik der Bischöfe von Osnabrück bis 1454
3. Ertwin Ertmans „Cronica sive catalogus episcoporum Osnaburgensium“
4. Annales Yburgenses.1262

Bei den so genannten Osnabrücker Annalen handelt es sich um eine Re-
konstruktion, die wahrscheinlich auf Einträge einer Ostertafel zurückgehen.
Diese Texte hatten daher ursprünglichwohl eher eine liturgische Funktion, keine
historiographische. Die rekonstruierte Textgestalt ist darüber hinaus höchst
fragwürdig, vergleichbar den so genannten Paderborner Annalen, die in weiten
Teilen wohl im Kloster Corvey entstanden sein dürften.1263 Um Aussagen über
dieHistoriographie des 11. und frühen 12. Jahrhunderts treffen zu können, bleibt
man also allein auf die Vita Bennos II. verwiesen, der einzigen hochmittelalter-
lichen Lebensbeschreibung eines westfälischen Bischofs.

Das römische Petrusgrab spielt gleich zu Beginn der Vita eine entscheidende
Rolle, noch bevor der spätere Bischof überhaupt geboren wird: Seine Eltern
pilgern angesichts ihres bisher unerfüllt gebliebenen Kinderwunsches in die
Ewige Stadt und suchen dort nebendemGrabdes verehrtenApostelfürsten auch
die anderen „Heiligen Stätten“ auf. Nach ihrer Rückkehr wird ihnen tatsächlich
der erhoffte Knabe geschenkt: der spätere Bischof Benno II.1264Allerdings ist dies
die einzige Stelle, wo explizit von Petrus die Rede ist. Die Darstellung ist an-
sonsten auf Benno II. und den von ihm persönlich besonders geschätzten heili-
gen Clemens fokussiert. Beide Gestalten, der Bischof wie der Heilige, haben mit
der Frage nach dem heiligen Petrus im Spannungsfeld von Regnum und Sac-

1260 SCIOR, Identitäten und Perspektiven; SCHMIDT, Der Stifter und sein Gedenken; HAARLÄNDER, Vitae
episcoporum, pass. (vgl. Personenregister S. 627), zusammenfassend S. 492 f.

1261 Vgl. PHILIPPI, Einleitung, Osnabrücker Geschichtsquellen, Bd. 1, S. LII.
1262 STÜVE (Hg.), Osnbrücker Geschichtsquellen, Bd. 3.
1263 ZudenvonScheffer-Boichhorst edierten „PaderbornerAnnalen“ s. SCHMALE, „Paderborner“ oder

„Korveyer“Annalen.
1264 Vita Bennonis II., S. 5 f.; Norbert von Iburg: Das Leben Bennos.
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erdotium zu tun: Benno als Bischof an der unter Petri Patronat stehenden Bi-
schofskirche, der heiligeClemens als erster bischöflicherNachfolger Petri auf der
römischen Cathedra.1265

Die Lebensbeschreibung Bennos wurde schon oft und in vielfacher Hinsicht
untersucht, birgt aber ein Detail, das der erneuten Betrachtung bedarf: jene
zentrale Schilderung von Bennos Teilnahme an der Synode von Brixen, die die
Absetzung Papst Gregors VII. forderte. Obgleich der Osnabrücker Bischof an-
wesend ist, unterschreibt er das Synodaldekret zur Absetzung des Papstes nicht.
Dies ist ihm deshalb möglich, weil er unerkannt unter einem Altar ausharrt und
sich erst am Ende der Versammlung seinenMitbrüdern zu erkennen gibt.1266Der
wahrscheinliche Autor der Lebensbeschreibung, Norbert von Iburg,1267 verweist
hier auf Römer 12, 18: „Ist es möglich, soviel an euch ist, so habt mit allen
Menschen Frieden.“ Norberts Erklärungsversuch ist von der modernen For-
schung in Frage gestellt worden.1268 Der eigentliche, bisher unbeachtete Clou
dieser Argumentation ist aber folgender: Zu Beginn des Kapitels 18 schreibt
Paulus, seine Glaubensbrüder mögen ihren Leib als Opfer darbringen und un-
abhängig von der Welt prüfen, was der Wille Gottes ist. Wo könnte dies besser
geschehen als in einem Altar? Im Folgenden geht Paulus noch auf die christliche
Gemeinde als Corpus Christi mit seinen unterschiedlichen Gliedern ein. Bennos
eigener Leib ging also durch seinen buchstäblichen Opfergang in dem Christi
auf.

In der Vita Bennonis, wahrscheinlich aus der Feder des Iburger Abtes Nor-
bert, erscheint der heilige Clemens als persönlicher Patron des Osnabrücker Bi-
schofs. Sein ganzes Leben über habe Benno sich diesem Märtyrerpapst in un-
mittelbarer Nachfolge Petri verbunden gefühlt.1269 Dabei mag ein Stück weit
Norberts Autorintention eingeflossen sein, den eigenen Klosterpatron auch dem
Gründer des Konvents1270 postum ans Herz zu legen. Der in mittelalterliche
Formen gekleideten, tatsächlich aber erst in der Frühen Neuzeit zusammenge-
stellten Osnabrücker Chronistik gilt BennosWeihedatum des Clemens-Tages als

1265 Vgl. UBL, Der Mehrwert der päpstlichen Schlüsselgewalt, S. 189–191. Tertullian zufolge wurde
Clemens sogar noch von Petrus selbst zum Bischof geweiht; vlg. WIMMER/MELZER, Lexikon,
S. 195 f. Die im römischen Canon missae begegnende Reihung Linus, Cletus, Clemens bezeichnet
nur dieAbfolge der römischenvonPetrus beauftragtenGeistlichen,wohingegender viel zitierte,
jüngst erneut in seiner Echtheit bestrittene Clemensbrief die unmittelbare Sukzession des Cle-
mens im Bischofsamt nach vorausgehender Administration durch Linus und später (Ana-)
Kletus bestätigt. S. dazu ausführlich, HEID (Hg.), Petrus und Paulus in Rom.

1266 Vita Bennonis II., S. 24; vgl. dazu HEUTGER, Bischof Benno II. von Osnabrück, S. 110 f.
1267 Die zwischenzeitlich von JÄSCHKE, Studien zu Quellen und Geschichte, in Frage (gleichwohl

keineswegs in Abrede) gestellte Autorschaft Norberts wird von der neueren Forschung ange-
nommen; vgl. HAARLÄNDER, Vitae episcoporum, S. 83 f., ferner S. 191–193. Mit hoher Wahr-
scheinlichkeit war Norbert Abt des Klosters; vgl. HAARLÄNDER, Vitae episcoporum, S. 492 mit
Anm. 113.

1268 Vgl. HEUTGER, Bischof Benno II., S. 111 mit Anm. 35.
1269 Vita Bennonis, hg von BRESSLAU, pass.; BHL 1167 a (recensio genuina); 1167 b („recensio inter-

polata“) kommt für die hiesigen Belange nicht in Betracht; vgl. oben Anm. 1191.
1270 Zur ausführlichen Beschreibung der Gründungsgeschichte des eigenen Klosters vor dem Hin-

tergrund der allgemeinen Reichsgeschichte s. HAARLÄNDER, Vitae episcoporum, S. 191–193.
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eher zufällig.1271 Der spätmittelalterliche Nominalismus, der einzelnen Heiligen
zwar noch Korporationen, begrenzte Räume und Tage, aber keine Patronage
über ein ganzes Kloster mehr zugebilligt zu haben scheint,1272 hat hier offenbar
reife Früchte getragen: Zwar glaubtmannoch oder – rekatholisierend – erneut an
gewisse Zuständigkeiten bestimmter Heiliger, begrenzt diese aber auf Zeiten
und Orte, die für sich gesehen eher kontingent erscheinen, das heißt nicht vom
Heiligen geprägt sind, sondern aufgrund ihres Gepräges in die Zuständigkeit
eines bestimmten Heiligen fallen. Im Jahre 1080 ausgerechnet den heiligen Cle-
mens als Patron zuwählen, kann aber kaum als Zufall abgetanwerden. Clemens
I. galt im allgemeinen Bewusstsein als erster von Petrusmit seiner Amtsautorität
ausgestatteter Papst, der aus dem niedersächsischen Raum stammende Clemens
II. war 1046 von Kaiser Heinrich III. auf der Synode von Sutri nach der Abset-
zung gleich dreier Päpste als zukunftsträchtiger Reformpapst eingesetzt und für
die sogleich erfolgende eigene Kaiserkrönung auserkoren worden.1273 Clemens
III. wurde am 25. Juni in eben jenem Jahr der Klostergründung, 1080, als dezi-
dierter Anhänger Heinrichs IV. zum Gegenpapst gewählt, um dann in der Tra-
dition der jeweiligen gleichnamigen Vorgänger Heinrich IV. zum Kaiser zu
krönen.1274 Der Osnabrücker Bischof Benno II. wählte also für seine Burg, die
Bischof und Kaiser Schutz bieten sollte, einen Patron, der nicht nur für seine
eigene Verehrung von Belang war, sondern wegen des ersten Clemensbriefes zu
den Grundfesten des Papsttums gehörte,1275 dieses aber zugleich in der refor-
merischen Lesart der kaiserlichen Partei aufleuchten ließ.WennHeinrich III. drei
Papstprätendenten absetzten konnte, um den gesamtkirchlich akzeptierten
Clemens II. wählen zu lassen und ins Amt einzusetzen, warum sollte da aus der
Sicht Bennos und der übrigen Gefolgsleute des Kaisers nicht auch Heinrich IV.
Gregor VII. absetzen können und sich vom neu gewählten Clemens III. zum
Kaiser krönen lassen? In diesem kaisertreuen Sinne argumentiert jedenfalls die
Streitschrift Widos von Osnabrück, eines Nachfolgers Bennos II.1276

1271 Vgl. Osnabrücker Geschichtsquellen, Bd. 1, S. 50. Die Annalen (ebd. S. 2) nennen jeweils nur Jahr
und Datum des Todes Bennos II.

1272 Vgl. dazu oben Kapitel I.9.
1273 S. dazu etwa GRESSER, Clemens II.
1274 Vgl. hierzu zuletzt SCHIEFFER, S. 77–80; ferner SPRENGER, Der tote Gegenpapst (Lit.), der allerdings

besonders die Konkurrenz zu Papst Paschalis II. herausstellt. Zur Iburger Klostergründung s.
JARCK, Zur Gründungsdatierung des Klosters Iburg.

1275 Aus keinem geringeren Grund als diesem zieht ZWIERLEIN, Petrus in Rom, S. 13–30, konkret die
Authentizität des Clemensbriefes in Zweifel, um die traditionelle Auffassung vom Aufenthalt
Petri in Rom zu widerlegen. S. dazu auch die Entgegnung von GNILKA, Philologisches zur rö-
mischen Petrus-Tradition, S. 59–71. Zur Bedeutung kirchlicher Hierarchie und apostolischer
Sukzession in erstem Petrus- und erstem Clemensbrief s. auch FELDMEIER, Der erste Brief des
Petrus, S. 154–156, v.a. S. 155 mit Anm. 576. Zum ersten Petrus-Brief imMittelalter s. THIELE, Die
lateinischen Texte.

1276 Wido von Osnabrück, Liber de controversia inter Hildebrandum et Heinricum imperatorem,
S. 461–470.
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4. Naumburg-Zeitz – Stadt und Bistum

a) Verborgene Liturgie. Erhaltene Kalendare und verschollene Codices

Abgesehen von einem Liber Ordinarius aus dem Jahre 1487 für den erst 1213
begonnenen Domneubau ist der Naumburger Festkalender das einzige litur-
giegeschichtliche Zeugnis, das aus der Naumburger Kathedralkirche überliefert
ist.1277 Leider stammen die ältestenAbschriften erst aus dem 15. Jahrhundert und
enthalten äußerst dürftige Angaben.1278Dabei handelt es sich aber um ein reines
Quellenproblem, das nichts über die hochmittelalterliche Situation aussagt – im
Gegenteil ist ein weitaus reicherer Kalender für die Salierzeit anzunehmen. Die
ausschließliche Überlieferung spätmittelalterlicher Codices scheint daher zu
rühren, dass im 15. Jahrhundert eine an römischenVorbildern orientierte Reform
erfolgte, die zum Austausch der älteren Bestände führte. Möglicherweise han-
delte es sich dabei um einen noch größeren Einschnitt, als ihn wenige Jahrzehnte
später die Reformation zur Folge haben sollte.1279 Dennoch ist sogar diesen
späten Spuren ein wichtiges Ergebnis zu entnehmen, wenn man sämtliche er-
haltenen Naumburger Handschriften und Druckwerke zusammennimmt und
mit denen anderer Bistümer des Reiches vergleicht: Der Kalender von Kathe-
drale und BistumNaumburg bildet ein absolutes Unikum. Nur in ganz wenigen
Teilen zeigt er Berührungspunkte mit dem übergeordneten Erzbistum Magde-
burg und den benachbarten Diözesen Meißen, Merseburg und Brandenburg.1280

Betrachtet man nur die von Grotefend gedruckten Quellen, das Diurnale von
1492, das Viaticum von 1510 und das Missale von 1517, so entgehen wichtige
Details aus den übrigen Quellen. AnHandschriften haben sich drei Breviere von
1455, 1463 und aus dem späten 15. Jahrhundert erhalten, an Druckwerken Bre-
viere von 1487 und 1510 sowie einMessbuch von 1501 – ein weiteres Brevier von
1513 gilt als verschollen und eines von 1512 ist bisher nicht gesichtet worden.Der
von Heinz Wiessner vorgenommene Vergleich all dieser Quellen führt zu der
naheliegenden Schlussfolgerung, dass insbesondere folgende, in den Reformen
des 15. Jahrhunderts abgeschaffte und daher in den bisher rezipierten Druck-
werken nicht begegnende Heilige zum Naumburger Sonderbestand zu zählen

1277 S. dazu WIESSNER, Bistum Naumburg, S. 286–295, v.a. die Übersicht S. 292; GROTEFEND, Zeitrech-
nung, 2,1, S. 136–138; WOLLASCH, Zu den Ursprüngen der Tradition. Zum Liber Ordinarius von
1487 s. ODENTHAL, Gottesdienst und Memoria im Naumburger Dom. ODENTHAL, ebd. S. 65 mit
Anm. 24 und 26, sieht die Ursprünge des Prozessionswesens innerhalb des Domes bereits im
11. Jahrhundert, kann aberwie bei den Patrozinien selbst nur auf spätereQuellen verweisen; vgl.
hierzu bereits oben Anm. 677. Zu Kunst undMusik ab dem 13. Jahrhundert (ferner auch zu den
bekannten, oben besprochenen Urkunden) s. KUNDE (Hg.), Der Naumburger Domschatz.

1278 WIESSNER, Bistum Naumburg, S. 286.
1279 Vgl. ebd. S. 295.
1280 Ebd. ZumDom in Brandenburg, bei der Gründung 948 demApostelfürst Petrus (DOI 105), nach

der Aufgabe 983 und Wiederreinrichtung im 12. Jahrhundert dann beiden Apostelfürsten ge-
weiht, s. SCHÖßLER, Regesten der Urkunden und Aufzeichnungen; WENTZ, Das Hochstift Bran-
denburg, S. 9, die Bischofsliste der zwischenzeitlichenMagdeburgerWeihbischöfe ebd. S. 21–24.
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sind: Leo, Pantaleon, Hermes und Euphemia.1281 Mit Ausnahme von Pantaleon
weisen all diese Heiligen unmittelbar nach Rom. Leo I. zeigte in seiner eigenen,
bereits dargestellten Lehre auch die besondere juridische Nachfolgeschaft Petri
durch die Päpste auf.1282 Dieser Papst war auch der namengebende Vorläufer
Leos III., der beim Treffen mit Karl dem Großen 799 die Gründung sächsischer
Bistümer auf den Weg gebracht und dazu möglicherweise Petrus-Reliquien
beigesteuert hatte.1283 Darüber hinaus berief sich der Reformpapst Leo IX. aus-
drücklich auf ihn.1284 Euphemia, die einzige weibliche Heilige in dieser Reihung,
spielte in einem Brief an Papst Leo I. neben dessen irdischen römischen Legaten
als himmlische Fürsprecherin die entscheidende Rolle zur Anerkennung des
kirchengeschichtlich so zentralen Konzils von Chalzedon (451).1285 Das Haupt
der Euphemiawurde in unmittelbarer Nähe desjenigen von Petrus verwahrt. Im
Libellus de Sanctis Sanctorum tritt es bezeichnenderweise zusammenmit dem der
heiligen Agnes in Erscheinung,1286 so dass die beiden Frauenschädel ein ähnli-
ches Paar bilden wie die Häupter der unmittelbar benachbarten Apostelfürsten
Petrus und Paulus.1287 Der – ab 851 mit seinen gesamten Gebeinen von Salzburg
und Cornelimünster,1288 seit 1012 zugleich von Bamberg beanspruchte1289 – hei-
lige Hermes begegnet bereits in der römischen Depositio martyrum von 336.1290

Einschlägigen hagiographischen Schriften zufolge erschien ihm sein Mitgefan-
gener Alexander von einem Engel ohne Fesseln aus einem anderen Kerker ge-
leitet, also nach dem Vorbild des Petrus im 12. Kapitel der Apostelgeschichte.
Pantaleon hingegen scheint nach Konstantinopel zu deuten oder vielleicht in-
direkt nach Rom –über Köln,wohin Erzbischof Brun, Bruder undKanzler Kaiser
Ottos I., Reliquien aus der Ewigen Stadt transferierte, um an der bereits vor-
handenen Kölner Kirche eine Benediktinerabtei zu gründen.1291

Nimmt man zusätzlich noch den Naumburger Cisiojanus in den Blick, so
lässt sich aus den Silben der Name einer weiteren Heiligen rekonstruieren, die
auch in einem handschriftlichen Brevier begegnet: Petronella (Petronilla).1292

Auch diese weist nach Rom, gilt sie dort doch als eine der ersten Märtyrerinnen,

1281 Ebd. S. 288–290.
1282 Vgl. oben Kapitel I.1.
1283 Vgl. dazu AASS 11, 1870, S. 520; PRINZ, Stadtrömisch-italienischeMärtyrerreliquien, S. 22 f. ; vgl.

SEEGRÜN, Crsispin und Crispinian, S. 190, Anm. 41. S. dazu auch oben Kapitel I.2.
1284 MACCARRONE, I fondamenti „petrini“ , S. 72 f. und BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten,

S. 170.
1285 Vgl. FEICHTINGER, Die Gegenwart Christi, S. 139 mit Anm. 3.
1286 Vgl. GALLAND, Les authentiques, S. 67 f.
1287 Vgl. oben Kapitel I.2.
1288 HERBERS, Reliques romaines au IXe siècle, S. 116 mit Anm. 25.
1289 Vgl. MGH SS 17, S. 635.
1290 Vgl. Depositio martyrum, MGH SS Auct. Ant. 9,1, Chronographus anni CCCLIIII, S. 72, Z. 5, zur

Jahreszahl s. oben Anm. 157.
1291 Vita Brunonis, MGH SS rer. Germ. N. S. 10, 1951, Kapitel 27 und 31. Zu Brun von Köln s. auch

oben Anm. 208. Zur römischen Kirche s. auch JOST, Die Patrozinien der Kirchen der Stadt Rom,
Bd. 2, S. 18–20.

1292 WIESSNER, Bistum Naumburg, S. 290 f., ferner S. 293.
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späteren Zeugnissen zufolge sogar als die Tochter des Apostelfürsten Petrus.1293

In Alt-St. Peter war ihr eine eigene Kapelle geweiht, die sogar noch näher am
Petrusgrab lag als die ihr benachbarte Andreaskapelle.1294 Wurde diese Kapelle
seit dem frühen fünften Jahrhundert als kaiserliches Mausoleum genutzt,1295 so
fand unmittelbar vor der dem Altar der heiligen Petronilla eine der das Re-
formpapsttum stützenden und von Gregor VII. besonders geschätzten Frauen
ihre letzte Ruhe: Kaiserin Agnes.1296 Wie die jeweiligen Schädel der Heiligen
Petrus und Paulus sowie Euphemia und Agnes, so ruhten auch die Gebeine der
heiligen Petrus-Tochter Petronilla und der papsttreuen Kaiserin Agnes unmit-
telbar nebeneinander. Ganz wie Mathilde von Tuszien wurde auch Agnes von
Poitou als Tochter (filia) nicht nur des Papsttums, sondern sogar Petri selbst
bezeichnet.1297 Petrus Damiani konnte ihr daher schon zu Lebzeiten verheißen,
ob ihrer Verdienste um das Papsttum gemeinsam mit Petronilla beim heiligen
Petrus selbst begraben zu werden, ‚damit der herausragende Vater (Petrus) sich
erfreue, dass gleich zwei Töchter, eine leibliche und eine geistliche, bei ihm ihre
letzte Ruhe finden.1298 Petronilla hatte somit einen besonders engen, letztlich
petrinisch begründeten Bezug zu Leo und Euphemia.

Wie steht es umdie Bedeutung derHeiligenHermes und Pantaleon?Hermes
könnte angesichts der erwähnten Befreiungsgeschichte auch die Vorlage für
einen anderen, in den Kalendaren offenbar später hinzugefügten Heiligen ab-
gegeben haben: Leonhard, der offensichtlich in Folge seiner persönlichen Ver-
ehrung durch BischofWalram in Naumburg am 6. November gefeiert wurde.1299

Nicht nur die Beeinflussung aus dem fränkischen Raum, womöglich aus den
Zeiten der frühenMissionierung, scheint ausschlaggebend für denNaumburger
Heiligenkalender gewesen zu sein,1300 sondern auch Rom allgemein und der
Hauptpatron Petrus insbesondere. Wie ist dann aber Pantaleon zu erklären?

1293 WIMMER/MELZER, Lexikon, S. 653
1294 Die Petronilla-Kapelle bestand bis ins frühe 16. Jahrhundert als Annex-Bau westlich der erst im

18. Jahrhundert abgerissenen Andreaskapelle (vgl. dazu oben Anm. 523). Im bereits erwähnten
Grundriss von Tiberio Alfarano (ebd.) ist sie unter dem Buchstaben d erkennbar. S. das Facsi-
milie am Ende von MCKITTERICK/OSBORNE/RICHARDSON/STORY (Hgg.), Old Saint Peter’s, sowie NIE-

BAUM, Die spätantiken Rotunden, S. 101–105 und S. 115–131 mit Abb.1 f und 14–23, der zugleich
den genauen Aufstellungsort von Michelangelos Pietà oberhalb einer Altarmensa in der Pe-
tronillakapelle rekonstruiert. Zur ursprünglichen Nutzung s. auch DIEFENBACH, Römische Erin-
nerungsräume, S. 428 f., zur späteren Entwicklung auch JOST, Die Patrozinien der Kirchen der
Stadt Rom, Bd. 2, S. 250–252.

1295 DIEFENBACH, Römische Erinnerungsräume, S. 160 f.
1296 Vgl. im Grundriss des Tiberio Alfarano (am EndeMCKITTERICK/OSBORNE/RICHARDSON/STORY (Hgg.),

Old Saint Peter’s) in Kapelle d die Nr. 160; BLACK-VELDTRUP, Kaiserin Agnes, S. 432–345. Zu
Kaiserin Agnes s. auch oben Anm. 130–132, ferner Anm. 698, zu ihrer herausragenden Wert-
schätzung durch Gregor VII. Anm. 447–454.

1297 S. oben Anm. 444 und 447.
1298 Illic cum Petronilla simul habere te libeat sepulturam, ut insignis ille pater geminam iuxta se, carnis

videlicet ac spiritus gaudeat requiescere filiam. Die Briefe des Petrus Damiani, Bd. 3, S. 526, Z.17 –
S. 527, Z. 1; BLACK-VELDTRUP, Kaiserin Agnes, S. 344 mit Anm. 536.

1299 Ebd. S. 293.
1300 So deutet durchaus folgerichtig WIESSNER, Diözese Naumburg, S. 293 seinen Befund.
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Möglicherweise spielt auch hier Bischof Walram eine besondere Rolle: Der in
Nikomedien geborene und vielleicht dort auch gestorbene, in Konstantinopel
und der gesamtenOstkirche verehrte Pantaleonwar in seiner zuKöln errichteten
Kirche bestattet worden, jener Kirche, in der nicht ohne Grund Kaiserin Theo-
phanu ihre Ruhestätte gefunden hatte.1301 Walram zeigte ein besonderes Inter-
esse an Fragen, die Ost- und Westkirche trennten, etwa dem Filioque oder den
Azymen.1302Dazu kontaktierte er eigens denwohl größten Gelehrten seiner Zeit,
Anselm von Canterbury. In Ermangelung eigener hagiographischer und histo-
riographischer zeitgenössischer Quellen ist daher diesen beiden Punkten näher
nachzugehen: dem heiligen Leonhard in hagiographischer, dem Briefwechsel
mit Anselm in historiographischer Hinsicht.

b) Entlehnte Hagiographie. Bischof Walram und die Mirakel Leonhards

Bischof Walram wird immer wieder als Autor der Lebensbeschreibung und
Wunderberichte des heiligen Leonhard von Noblat in Beschlag genommen.
Dabei konnte zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass Walram diese hagiogra-
phischen Texte nicht selbst verfasste, sondern bei seinem Besuch im Kanoni-
kerstift von St. Leonhard in Noblat abschrieb, um sie nach Naumburg mitzu-
nehmen.1303 Es handelt sich dabei um die ersten beiden Wunder des zweiten
Mirakelbuchs – zwei Befreiungsgeschichten, die jeweils von Muslimen gefan-
gene Kreuzfahrer betreffen: Die erste bezieht sich auf einen gewissen Richard
(Richardus quidam), der in der älteren Forschung zuUnrecht als anonymeGestalt
gilt, die andere Geschichte gilt dessen Cousin Bohemund.1304Gemeint sind dabei
zweifelsfrei keine Geringeren als zwei bedeutende Exponenten des ersten
Kreuzzugs: Bohemund von Tarent und Richard von Salerno, die imAugust 1100
in arabische Gefangenschaft gerieten.1305 Erst das Wirken des heiligen Leonhard
sollte sie demWunderbericht zufolge – vermittelt durch die christliche Frau ihres
muslimischen Besiegers Danischmend – befreien.1306

1301 S. dazu SCHIEFFER, Bruno von Köln, Kaiserin Theophanu.
1302 ZEILINGER, Art. Walram, 1500–1502.
1303 GOODICH, Die wundersame Gefangenenbefreiung, S. 75 mit Anm. 30; NAß, Walram von Naum-

burg, Sp. 623–625.
1304 Vgl. Miracula Sancti Leonhardi, Trier, Bistumsarchiv, Abt. 95, Nr. 62, fol. 63r-75v, s. auch ebd.

fol. 57r-62r (Vita sancti Leonhardi). Für die Übermittlung dieser neueren Signatur sei Frau Marita
Kohl, Bistumsarchiv Trier, herzlich gedankt. Vgl. auch Paris, BnF, Ms. 5347; s. dazu auch die
Edition AASS Novembris, Bd. 3, 1910, ebd. S. 159 f. (Richard) und 160–168 (Richard und Bo-
hemund) sowie die Einführung des Herausgebers PONCELET S. 142 f. S. auch BHL 4874. BAYER,
Spaltung der Christenheit, S. 186, widerlegt überzeugend die These von der Autorschaft Wal-
rams, behauptet aber irrigerweise: „In der erstenWundererzählung ist von einem unbekannten
normannischen Kreuzfahrer ‚genere praeclarus’die Rede“, obschon gleich zu Beginn eindeutig
Richardus quidam genannt wird.

1305 S. dazu GORIDIS, Gefangen im Heiligen Land, S. 105.
1306 Vgl. dazu nun ausführlich GORIDIS, Gefangen im Heiligen Land, S. 105–108. Zu Bohemunds

Pilgerfahrt zum hl. Leonhard aus Dank für seine Befreiung s. auch FRIEDMAN, Encounter between
Enemies, S. 132f.
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Die beiden von Bischof Walram exzerpierten Wunderberichte weisen einige
charakteristische Besonderheiten auf, und zwar zum einen gegenüber den ent-
sprechenden historiographischen Zeugnissen, zum anderen gegenüber den an-
deren hagiographischen Erzählungen der Leonhardsvita. In der Darstellung des
Historiographen Ordericus Vitalis handelt nicht die christliche Frau Danisch-
meds, sondern dessen – hier auch namentlich genannte – Tochter Melaz, und
zwar zunächst nicht als Christin, sondern aus Liebe zum Franken.1307 Bei Albert
von Aachen fehlt jeglicher Hinweis auf die Frauen.1308 Die östlichen Chronisten,
etwa Radulph von Caen und der christliche Syrer Matthäus von Edessa üben
deutliche Kritik amVerhalten Bohemunds und aller Franken. Radulph von Caen
spricht Bohemunds Befreiung letztlich dempersönlichen Einsatz des Baldouin le
Bourcq als Herrscher über Edessa und des Patriarchen von Antiochia, Bernhard
von Valence, zu. Matthäus von Edessa führt sie auf das Engagement des arme-
nischen Fürsten Kogh Vasil zurück.1309 Die hagiographischen wie historiogra-
phischen Darstellungen verband ungeachtet der verschiedenen Narrative und
Rezeptionsformen das Moment des unterschütterlichen Glaubens an Gott.1310

DenheiligenLeonhardbringt immerhinOrdericusVitalis dahingehend ins Spiel,
dass er Bohemund nach seiner Rükkehr anMelazʼ Seite in die Heimat Antiochia
Votivgaben entsenden lässt: silberne Ketten, die Richard von Salerno am Schrein
des Heiligen deponieren soll.1311 Doch nur in der Leonhardsvita treten eigene
Verdienste und Vorzüge Bohemunds wie Heldentaten und sein ansprechendes
Äußeres ebenso zurück wie das Engagement östlicher Potentaten und Wür-
denträger – zugunsten des Wirkens Leonhards selbst.

Hagiographisch treten die historiographisch auch von Ordericus besonders
gewürdigten Ketten ebenso in den anderen, der Episode mit Bohemund und
Richard vorausgehenden Wundern im ersten Mirakelbuch in Erscheinung. Die
Rede ist jeweils von catenae, die gesprengt und zum Zeichen des Wunders am
Grab des Heiligen verwahrt wurden. Ferner ließ Leonhard einen Gefangenen
befreien und trockenen Fußes zu seinem Grab eilen – ein Wunder, das den
Hagiographenden – auch historiographisch beliebten –VergleichmitMose nicht
scheuen lässt.1312 Das letzte Befreiungswunder von Ketten im ersten Buch der
Wunder wird Martial und Leonhard zu gleichen Teilen zugesprochen. Erst bei
der Translation weiterer Reliquien, darunter das Haupt Johannes des Täufers,

1307 GORIDIS, Gefangen imHeiligen Land, S. 108–111; zu Ordericus Vitalis s. auch KIRSCHBERGER, Erster
Kreuzzug und Ethnogenese, S. 289–295.

1308 GORIDIS, Gefangen im Heiligen Land, S. 111–114, v.a. S. 112; zu Albert von Aachen s. auch
KIRSCHBERGER, Erster Kreuzzug und Ethnogenese, passim, einleitend S. 73 f.

1309 GORIDIS, Gefangen im Heiligen Land, S. 114–116; zu Radulph von Caen s. auch KIRSCHBERGER,
Erster Kreuzzug und Ethnogenese, S. 62–65.

1310 GORIDIS, Gefangen im Heiligen Land, S. 117.
1311 GORIDIS, Gefangen im Heiligen Land, S. 109 mit Anm. 258.
1312 S. obenAnm. 1304.OrdericusVitalis bemüht ebenfalls dieMose-Geschichte, indemerMelaz, die

angeblich in Liebe zu Bohemund entbrannte Tocher Danischmends, mit der biblischen Gestalt
Bithia vergleicht – jener Tochter des Pharaos, die Mose als Kleinkind samt Binsenkörbchen aus
demNil holte und erzog, um ihn dann beimAuszug ausÄgypten insGelobte Land zu begleiten;
vgl. GORIDIS, Gefangen im Heiligen Land, S. 111 mit Anm. 262.
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und deren Weisung beteiligt sich Leonhard auch an klassischen Heilungswun-
dern, wie sie Pilger zu „himmlischen Ärzten“ gemeinhin aufsuchten.1313 Dieses
hagiographische Element der Ketten haben auch die historiographischen Au-
toren mit Vorliebe genutzt. Neben der von Ordericus Vitalis erwähnten Votiv-
gabe spielen sie auch bei Albert von Aachen eine herausragende Rolle. Genießt
Bohemund in der Leonhardsvita dank des mit Danischmeds Frau geteilten
christlichen Glaubens bereits während der Gefangenschaft gewisse Vergünsti-
gungen, darunter die Freiheit von Kerker und Ketten,1314 so betont Albert von
Aachen mehrfach, Bohemund sei in einem tiefen Loch in Ketten gehalten wor-
den.1315 Suchten episch inspirierte Historiographen wie Albert jedoch, durch
diese Ketten Bohemund als umso größeren Helden zu stilisieren, so verweisen
die indirekt auch von Ordericus Vitalis bezeugten Ketten der hagiographischen
Wundererzählungen auf den heiligen Leonhard selbst.

Für sich gesehen bilden die Befreiungswunder keine Besonderheit, handelt
es sich bei Gefangenenbefreiung doch um ein weit verbreitetes, schon für die
Merowingerzeit bezeugtes undnoch imHochmittelalter sehr beliebtesMotiv der
Mirakelliteratur.1316 Leonard vonNoblat sollte aber ab dem 11. Jahrhundert zum
Patron der Gefangenen werden, und zwar insbesondere im deutschsprachigen
Raum.1317 Für seinen ursprünglich lokal begrenzten Kult mag die französische
Volksetymologie seines Namens vom Wort „lien“ (Bande, Fessel) eine Rolle
gespielt haben, und die vor seinem Heiligtum in Noblat aufgehängten Ketten
mögen bereits vorchristliche Vorläufer gehabt haben.1318 Seine über den franzö-
sischen Kulturraum hinausgehende Verbreitung und spätere besondere Be-
liebtheit in Österreich, Bayern und Schwaben1319 dürfte ihren Ursprung aber in
keinem geringeren als Bischof Walram von Naumburg haben, der die entschei-
denden hagiographischen Schriften kopieren und später auch zum Kloster Ab-
dinghof versenden ließ.1320 Warum sonst breitete sich die Verehrung Leonhards
gerade im deutschsprachigen Raum und weshalb ausgerechnet ab dem späten
11. Jahrhundert aus?

Die durch Leonhards befreiende Kraft von der Gefangenschaft einzig übrig
bleibenden, historiographisch undvor allemhagiographisch behandeltenKetten
erinnern an die Überwindung der Gefangenschaft durch Petrus und Paulus. Als

1313 Zu diesem Phänomen in Früh- und Hochmittelalter s. WITTMER-BUSCH, Pilgern zu himmlischen
Ärzten.

1314 Vita et miracula Sancti Leonhardi, S. 165: Danisman Boimundum habuit libera custodia, videlicet ut
nec carcere nec catenis nec fame nec aliis tormentis serviliter artaretur; GORIDIS, Gefangen im Heiligen
Land, S. 105 mit Anm. 241.

1315 GORIDIS, Gefangen im Heiligen Land, S. 112 mit Anm. 268.
1316 S. dazu etwa GRAUS, Die Gewalt bei den Anfängen des Feudalismus; CASSIDY-WELCH, Imprison-

ment, S. 36–57; GORIDIS, Gefangen im Heiligen Land, S. 37–42.
1317 WIMMER/MELZER, Lexikon. S. 514.
1318 Vgl. ebd.
1319 Ebd.
1320 Im Kloster Abdinghof wurden Vita undMirakel Leonhards in der bereits erwähnten, zwischen

dem 12. und 13. Jahrhundert angelegten Sammelhandschrift überliefert, die heute im Bistums-
archivTrier verwahrtwird (Abt. 95,Nr. 62, fol. 57r-62r und fol. fol. 63r-75v); vgl. obenAnm. 1304.
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Bischof einer Domkirche mit Petrus- und Paulus-PatroziniumwirdWalram dies
vor Augen gehabt haben, zumal der Ketten Petri jedes Jahres am 1. August li-
turgisch gedacht wurde. Warum aber hat er in Noblat ausgerechnet die Kreuz-
fahrergeschichten herausgegriffen und für die eigene Kirche kopiert? Offenbar
war der Aufruf Papst Urbans II.1321 auch bei ihm nicht ungehört verhallt. Es gab
aber wohl noch einen anderen Grund: Bischof Walram interessierte sich für
Fragen der theologischen Auseinandersetzungen mit der Ostkirche. Für einen
positiv gewürdigten östlichen Einfluss spricht die erwähnte liturgische Vereh-
rung des heiligen Pantaleon in Naumburg. Die Kreuzfahrergeschichten weisen
hingegen in die entgegengesetzte Richtung: Hier streitet das Rittertum der
westlichen Kirche – mit, doch vielfach auch ohne und sogar gegen Byzanz.1322

Zugleich bildete Leonhard von Noblat eine zentrale Station auf dem Pilgerweg
nach Santiago de Compostela, dem vermeintlichen finis terrae im äußersten
Westen.1323Daher standen mit diesemHeiligen Ost undWest gleichermaßen vor
Augen. In politischer Hinwicht war folglich nicht nur die eigene Positionierung
gegenüber dem Kaisertum des Ostens, sondern auch gegenüber dem des Wes-
tens in seinem Verhältnis zum Papst gefragt – ein Problem, das vor allem Wal-
rams eigene Texte deutlich vor Augen führten.

c) Unfreiwillige Historiographie. BischofWalram und der Investiturstreit

Wie für die genannten zwei hagiographischen Texte so ist Bischof Walram auch
für zwei historiographisch relevante, anonymüberlieferte Schriften irrtümlich in
Beschlag genommen worden: für die Traktate De unitate ecclesiae conservanda1324

und De investitura episcoporum,1325 die beide „Geschichte als Argument“ ver-

1321 S. dazu STRACK, The Sermon of Urban II.
1322 Vgl. dazu die unterschiedlichen Einschätzungen in byzantinischen, syrisch-christlichen und

arabisch-muslimischen Quellen: BAYER, Das sogenannte Schisma; DERS., Spaltung der Christen-
heit; BRUNS, Die Kreuzzüge in syrisch-christlichen Quellen; HAVEMANN, Heiliger Kampf.

1323 Diesen Hinweis verdanke ich Frau Prof. Dr. Hedwig Röckelein.
1324 MGHSSLdL 2, S. 173–284 (in derÜberschrift S. 184 dagegen ohne dasWort Liber); vgl. FStG 12b,

S. 272–579. S. dazubereits FRÖHLICH, BischofWalramvonNaumburg,mitQuellenundälterer Lit.;
WIESSNER, Diözese Naumburg, S. 753–755, ferner: BAYER, Spaltung der Christenheit, S. 184 mit
Anm. 37. Die in der modernen Forschungsliteratur gelegentlich begegnende Formulierung
[Liber] De unitate ecclesiae conservandae (mit Attribut im Genitiv) ist nicht historisch belegt, son-
dern beruht auf der Angleichung des Attributs an das vorausgehende Substantiv als falsches
Bezugswort. In der korrektenFassung liegt ein „geschlossenerAusdruck“vor, bei demdas letzte
Wort als Attribut auf das erste Substantiv Bezug nimmt und somit den Ausdruck schließt: Nicht
die Kirche gilt es dem Autor zu bewahren, sondern deren Einheit. Zum Geschichtsdenken des
Autors s. GOETZ, Geschichte als Argument, pass., vor allem S. 48f. und 54; ALTHOFF, Päpste und
Gewalt, S. 112–116.

1325 MGH SS LdL 2, S. 495–504 (in der Überschrift S. 498 ohne einleitendesWort Tractatus); vgl. FStG
12b, S. 580–595; FRÖHLICH, BischofWalram von Naumburg, S. 261; WIESSNER, Diözese Naumburg,
S. 753–755; vgl. BAYER, Spaltung der Christenheit, S. 186.
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wendeten.1326 Die Einsicht seiner bloßen Pseudepigraphie hat in der Forschung
zu einem Nachlassen des Interesses geführt.1327 Ohne Walram ist die literarische
Quellenlage zum Naumburg der Salierzeit allerdings mehr als dürftig: Chroni-
kalische Werke sind erst ab dem 14. Jahrhundert überliefert und dabei nicht von
einer Qualität, die einem Vergleich mit anderen zeitgenössischen Autoren
standhielten – in unmittelbarer räumlicher NäheNaumburgs etwamit Thietmar
von Merseburg.1328 Vor diesem Hintergrund sind die erhaltenen Schriften Wal-
rams von umso größerer Bedeutung. Der Bischof war weniger als Gegenstand
geschichtlicher Werke seiner Zeit bedeutsam, vielmehr schrieb er selbst Zeitge-
schichte, und zwar durch persönlich adressierte Briefe. Auf eine besondere Re-
levanz, wenn nicht Brisanz dieser Schriftzeugnisse für das Verhältnis von Reg-
num und Sacerdotium deuten bereits die bloßen Namen seiner prominenten
Korrespondenzpartner: Ludwig der Springer und Anselm von Canterbury.

Walrams Briefwechsel mit dem bekanntermaßen kaiserkritischen Grafen
von Schauenburg Ludwig dem Springer (1042–1123), der seinen Antwortbrief
von Walrams bischöflichem Amtsbruder Herrand von Halberstadt hatte auf-
setzen lassen, ist jüngst hinsichtlich der Darstellung Kaisers Heinrich IV. näher
betrachtet worden: Walram suchte Graf Ludwig für Heinrich IV. zu gewinnen,
doch Bischof Herrand ließ Ludwig mit scharfer Ablehnung des Kaisers und
sogar heftigsterKritik anWalram selbst erwidern.1329Auffällig ist darüber hinaus
aber auch in beiden Briefen der immer wiederkehrende Rekurs auf den Apostel
Paulus. Zwar finden sich in beiden Schreiben, zeitgenössischem Briefstil ent-
sprechend, eine Reihe von Verweisen auf verschiedene Bibelstellen. Doch beide
Bischöfe verwenden aus dem Alten Testament fast ausschließlich Sprichworte
und Exempel. Die Paulusbriefe hingegen dienen ihnen neben denHerrenworten
ausdrücklich als Weisungen für das aktuelle Handeln.

Bischof Walram betont in seinem Brief die Gewaltenlehre im Römerbrief,
womit er den Grafen offenbar besonders beeindrucken zu können glaubt. Er
streut aber auchZitate aus denBriefen andieKorinther und andieGalater, ferner
aus dem ersten Petrusbrief, dem ersten Johannesbrief und der Apostelgeschichte

1326 ZumGeschichtsdenken der Autoren s. GOETZ, Geschichte als Argmument, pass., zumTraktatDe
unitate ecclesiae conservanda vor allem S. 48f. und zuDe investitura episcoporum S. 55mitAnm. 126.
Eine beispiellos ausführliche und tiefgehende Untersuchung zu Autor, Anlass, Vorlagen, Re-
ferenzquellen, Aufbau, Intention und Rezeption beider Traktate bietet MELVE, Inventing the
Public Sphere, S. 423–601. MELVE, Inventing the Public Sphere, S. 121–171, betont zudem die
reformerische Radikalität des Traktats De ordinando Pontifice ganz im Sinne des später formu-
lierten Dictatus papae Gregors VII. S. hierzu auch FRAUENKNECHT, Der Traktat „De ordinando
Pontifice“.

1327 Dies beklagt bereits FRÖHLICH, Bischof Walram von Naumburg, und sollte bis heute Recht be-
halten – und das, obgleich zumindest im Fall einiger hagiographischer Schriften noch jüngere
Pulikationen unwissentlich an der AutorschaftWalrams festhalten; vgl. dazu oben Anm. 1324f.

1328 Vgl. WIESSNER, Diözese Naumburg, S. 755.
1329 Walrami et Herrandi epistolae (hg. von DÜMMLER); zur Darstellung Heinrichs IV. s. bereits PATZOLD,

Die Lust des Herrschers, S. 233 mit Anm. 80, S. 242 f. und S. 246 f. Zur Autorschaft Bischof
Herrands auf ausdrücklichen Wunsch Graf Ludwigs s. Walrami et Herrandi epistolae (hg. von
DÜMMLER), S. 287, Z. 21–23:Venerabilis autem episcopus, secundum petitionem comitis susceptis litteris
ac diligenti examinatione perspectis, votato praesentialiter notario, epistolam dictavit.
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ein.1330 Durch die überbordend zahlreichen Entlehungen gerade aus paulini-
schen Briefen macht er sich diese apostolischen Maßrregeln nicht nur zu Eigen,
sondern lässt fast durchgehend Paulus selbst zu Wort kommen, einmal kurz
auch Petrus – somit seine beiden, hier deutlich durch Paulus dominierten
Naumburger Dompatrone. Mit dem genannten kurzen Verweis auf die Apos-
telgeschichte (9, 15) rekurriert Walram explizit auf die Bekehrung des Saulus
zum Paulus, der seither erwähltes Werkzeug Gottes ist, vas electionis. Die sich
anschließenden Worte aus dem Römerbrief (13, 1 f.) bringen die Bedeutung der
weltlichen Gewalt (potestas) in Erinnerung, der Obrigkeit.1331 Gemeint ist freilich
Kaiser Heinrich IV. In Übernahme einer Stelle aus dem ersten Korintherbrief (10,
22) bezeichnet Walram Paulus auch explizit als jenen Apostel, durch den
Christus spricht: An experimentum quaerant eius, qui in apostolo loquebatur Chris-
tus?1332 Walram schreibt als Naumburger Bischof, was sein Patron, der Apostel
Paulus, schriftlich hinterlassen hat, umdamit dasWort Christi selbst zurGeltung
zu bringen.

Graf Ludwigs von Bischof Herrand formulierte Erwiderung hätte schärfer
nicht ausfallen können. Insbesondere Walrams Rekurse auf Paulus sucht Her-
rand zu entkräften,wobei derHalberstädter Bischof dasWort apostolus und seine
Adjektivformen noch viel häufiger verwendet als Walram. Herrands Kritik gilt
vor allem Walrams Auslegung des Römerbriefes, mit der dieser die weltliche
Gewalt „gleichsammit apostolischemArgmuent“ als unausweichlich, geradezu
alternativlos stilisiere: quasi apostolico argumento necessitatem imponens.1333 Der
Naumburger Bischof verstehe den Ausspruch des Apostels über die potestas
schlecht und lege ihn sogar noch schlechter aus.1334WalramspositiverAuslegung
des Begriffs potestas stellt er kritische Belege beim Propheten Hosea, im Mat-
thäus-Evangelium und bei Augustinus im Anschluss an andere Paulus-Stellen
gegenüber, ohne die auch die Römerstelle nicht zu verstehen sei.1335 Sein
Hauptvorwurf betrifft aber Walrams Auslassung der Worte Quae autem a Deo
ordinata sunt (Römer 13, 1b, in der Vulgata-Fassung, auf potestates bezogen, or-
dinatae). Eine Auslassung inmitten der Worte des Apostels verstelle den Sinn.1336

Dazu appelliert er sogar an Walrams Gewissen: Arguat te conscientia tua.1337

Entscheidend ist hierbei, dass er vom Begriff der potestas zu dem ihm hierfür

1330 Vgl. Brief Walrams an Graf Ludwig, S. 286f.
1331 Vgl ebd. S. 286, Z. 32–35.Weitere Stellen aus dem Römerbrief sind 15, 33 (weiter oben) und 10, 3

sowie 14, 4 (weiter unten), ferner 1 Petr 5, 8, I. Joh. 4, 16 und 3, 15, 1 Kor 10, 22 und Gal 1,2; vgl.
ebd. S. 286f.

1332 Ebd. S. 286, Z. 38f.
1333 Herrand von Halberstadt (Ludwig der Springer): Brief an Walram von Naumburg, ebd. S. 288,

Z. 7.
1334 Ebd. Z. 9 f. (bezogen auf Römerbrief 13, 1 f., vgl. das Zitat ebd. Z. 8 f.):Quam apostoli sententiam te

male intelligere, peius interpretari dicimus.
1335 Ebd. Z. 18–20: Numquid ab apostolo diversa sentiunt propheta, evangelium, Augustinus? Minime.

Diversas tibias inflat spiritus unus. Itque audiamus apostolum concordantem […].
1336 Ebd. Z. 27 f.: Nam si haec verba de medio sententiae apostolicae tollantur, cetera sibi inconveniens et

exanimis iacebit.
1337 Ebd. Z. 25 und 26 f.
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obligatorischen des ordo wechselt, den er bei Heinrich IV. vermisst.1338 Bei nicht
weniger als sechs weiteren Bibelzitaten verwendet er zurWiderlegungWalrams
mit Paulus ausdrücklich das vonWalram nur einmal benutzteWort apostolus.1339

Noch entscheidender aber ist das Adjektiv apostolicus: Herrand begründete die
mangelnde potestas Kaiser Heinrichs IV. nicht allein mit einer eigenen Römer-
briefexegese, sondern mit der Exkommunikation durch den für alles katholici
verbindlichen „Apostolischen Stuhl“, und bezeichnet wenig später – eher bei-
läufig, aber gerade deshalb so selbstverständlich – Papst Gregor VII. als unseren
„Apostolischen Herrn“.1340 Die hintergründige Botschaft lautet wohl: Wenn je-
mand denApostel Paulus neben Petrus für sich inAnspruch nehmen kann, dann
Gregor VII. In der Tat hat kein Papst vor diesem in ähnlicher Weise beide
Apostelfürsten gleichermaßen bemüht, in seinen Bleisiegeln, aber auch bei sei-
nem zweiten Bannspruch gegen Heinrich IV. im Jahre 1080.1341 In diesem Zu-
sammenhang ist auch ein Rekurs Herrands auf Petrus und Paulus mit Blick auf
die Seligpreisung der Verfolgten in der Bergpredigt (Matthäus 5) bemerkenswert
– längere Überlebenszeit im Diesseits bedeutet noch keine ewige Seligkeit im
Jenseits:

Nonne beatius est bene mori, quam male vivere? Beati, enim, qui persecu-
tionem patiuntur propter iustitiam. Iam et Neronem, quia apostolis Petro et
Paulo, iam etHerodem, quia Iacobo apostolo, iam et Pilatum, qui domino Ihesu
Christo supervixerunt, beatos aestimas?1342

Mit Blick auf Paulus greiftHerrand auch,wenngleichwiederumbetont beiläufig,
jenes Diktum vom vas electionis auf, das Lehrer der concordia sei – ein Begriff, der
angesichts der vorausgehenden Äußerungen offenbar sowohl im Sinne exege-
tischer Stimmigkeit als auch kirchlicher Eintracht zu deuten ist.1343 Besonders
bemerkenswert ist aber ein gleich doppeltes Eingehen Herrands auf Walrams
von der einschlägigen Forschung bereits diskutierten Vorwurf, selbst die unbe-
deutenden Frauen (muliercula[e]) und das gemeine Volk (simplex vulgus) nähmen
an den Diskussionen über die Geschickte des Reiches, Regnum und Sacerdoti-
um, teil.1344 Herrand greift diese Anschuldigung wortwörtlich gleich zu Beginn
seines Briefes auf und kommt dann noch einmal am Ende wiederum wörtlich

1338 Ebd. S. 288f.
1339 Vgl. ebd. S. 289, Z. 25 f. (zu Römer 12, 18: praemisit apostolus), Z. 29 (zu Epheser 2, 14: sicut ait

apostolus), S. 290, Z. 26 (zu Römer 14, 4: Non hoc intellexisse apostolum et illa sententia manifestat,
quae praecedit, et illa, quae sequitur), Z. 33 f. (zu 1 Kor 2, 15: quod ait apostolus), Z. 41 f. (zur Römer 2,
1: inquit apostolus), S. 291, Z. 25 (zu 1 Kor 8,1: dicit apostolus).

1340 Ebd. S. 289, Z. 11 f.: Pro quibus nefandis malis ab apostolica sede excommunicatus, nec regnum, nec
potestatem aliquam super nos, quia katholici sumus, poterit optinere. Vgl. auch ebd. Z. 41: dominum
apostolicum Gregorium.

1341 Vgl. oben Anm. 271 (Kapitel I.4) sowie Kapitel I.6 und 7.
1342 Herrand vonHalberstadt (Ludwigder Springer): Brief anWalramvonNaumburg, S. 290, Z. 1–4.
1343 Herrand von Halberstadt (Ludwig der Springer): Brief an Walram von Naumburg, S. 291, Z. 8–

10.
1344 Vgl.WalramvonNaumburg, Brief an denGrafenLudwig, S. 286, Z. 35 f. unddazuAnm. 405und

1329 (Lit.).
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darauf zurück. Anfangs beklagt er mit spürbarer Empörung, dass Walram be-
haupte, Ludwigs Herren und Väter faselten ihre heilsamen Ermahungen unter
einfachen Frauen und gemeinem Volk. Am Ende hingegen hebt er mit Verweis
auf die identischen Worte hervor, schließlich seien es Frauen gewesen, die am
Grab Christi ausgeharrt hätten, und während die Obersten der Priester (princi-
p[es] sacerdotum) einen Plan schmiedeten, wie sie Jesus mit List festhalten und
töten könnten, habe das einfacheVolk ihm „Hosanna in derHöhe“ zugerufen.1345

Hier vollzieht sich innerhalb desselben Briefes ein regelrechter Paradigmen-
wechsel. Erscheint die Erwähnung von Frauen und Volk zunächst noch als
Anlass für Indignation und ein implizites Dementi, so sind es am Ende gerade
Frauen und Volk, die auf der richtigen, genuin christlichen, mithin vom Papst-
tumunterstützten Seite stehen.Möglicherweise ist dabei gar nicht unbedingt nur
an Frauen einfachen Standes zu denken, sondern Untersützerinnen des Papstes,
die mit dem Diminutiv abschätzig verunglimpft werden sollen – Frauen, die
auch dem Autor des Traktats De unitate ecclesiae conservanda ein Dorn im Auge
gewesen sind: vor allemMathilde vonTuszien, vielleicht aber auchAdelheid von
Turin, Beatrix von Lothringen oder sogar Kaiserwitwe Agnes.1346 Noch vor sei-
nen so positiv würdigenden Einlassungen zu Frauen und Volk erhebt Herrand,
freilich hier wie durchgehend anonym, im Namen des Grafen Ludwig gegen
Walram von Naumburg ganz offen den Vorwurf der Simonie und fordert ihn
ganz unverhohlen zum Rücktritt auf: Depone ergo episcopatum.1347

Wie mag der Bischof von Naumburg auf diese Anschuldigungen und For-
derungen reagiert haben? Aussagekräftig für seine weitere Einstellung und
Handlungsweise im Konfliktfeld von Regnum und Sacerdotium ist seine Kor-
respondenz mit einem noch viel bedeutenderen, vor allem aber noch deutlich
gelehrteren Mitbruder im bischöflichen, hier sogar erzbischöflichen Amt: An-
selm von Canterbury. Als einziger Deutscher korrespondierte Walram mit die-
sem herausragendsten, wenn nicht dem prominentesten Gelehrten des begin-
nenden Hochmittelalters. Der Briefwechsel ist bislang kaum, und wenn, dann
unter einem einzigen Gesichtspunkt betrachtet worden: War Walram der Autor
der besagten Traktate?1348 Sowohl seine eigenen Briefe als auch die Fremdzu-
schreibungen in den Antworten Anselms bestätigen erneut, dass Walram ur-
sprünglich ein Anhänger Heinrichs IV. und Gegner der Reformpäpste war und
somit zur kaiserfreundlichen Tendenz der Traktate passte. Noch mehr aber als
diese Selbstzeugnisse und die oben ausgewertete Korrespondenz wurden ar-
chivalische Quellen, vor allem Urkunden, herangezogen, um Walrams anfäng-

1345 Herrand vonHalberstadt (Ludwig der Springer): Brief anWalram vonNaumburg, S. 287, Z. 32–
34: Etenim dominos et patres meos, qui me in via iustitiae confortant, viros sanguinum, similes sathanae
oblique appellas, et monita salutis, quae suggerunt, inter mulierculas et simplex vulgus sompniare dicis.
Vgl. dazu ebd. S. 291, Z. 40–43:Haec et tu exprobras intermulierculas, qua tamen ad sepulcrumDomini
sedent, et inter simplex vulgus, quod tamen principibus sacerdotum, quomodo Ihesum Christum dolo
tenerent et occiderent, consilium facientibus: Osanna in excelsis Christo! clamat.

1346 Vgl. dazu oben Kapitel I.11, v.a. Anm. 439–447.
1347 Herrand vonHalberstadt (Ludwig der Springer): Brief anWalramvonNaumburg, S. 291, Z. 36 f.
1348 Vgl. oben Kapitel I.11.
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lich dezidiert kaiserfreundlichen Kurs zu bestätigen.1349 Die Briefe mit Anselm
von Canterbury hingegen wurden vor allem in der kirchen- und dogmenge-
schichtlichen Forschung zitiert.1350

Wie der briefliche Austausch mit Ludwig dem Springer, so ist jedoch auch
dieser Briefwechsel bisher noch nicht hinsichtlich der Frage ausgewertetworden,
welche Bedeutung dasNaumburger Petrus- und Paulus-Patrozinium für Bischof
und Bistum gehabt haben mag. Als Erzbischof von Canterbury war Anselm
zunächst durchaus bemüht gewesen, in seinen Entscheidungen die Interessen
der englischen Krone und Kirche gegenüber römischen Forderungen, maßgeb-
lich Gregors VII., zu wahren. Ab 1100 brach dann jedoch der in England sechs
Jahre währende Konflikt zwischen Regnum und Sacerdotium, der englische
„Investiturstreit“, aus, bei dem Anselm für das päpstliche Ideal der Libertas
ecclesiae eintrat und dafür sogar ein zweites Exil in Kauf nahm.1351Dies zeigt sich
nicht nur in seinen Predigten,1352 sondern auch in seinen Briefen.

In seinem ersten Schreiben an Walram bezieht sich Anselm explizit auf den
Nachfolger und Stellvertreter des heiligen Petrus, demgegenüber der Kaiser als
Nachfolger heidnischer Größen wie Julius Caesar, Nero und Julianus Apostata
erscheint:

Si certus essem prudentiam vestram non favere successori IULII CAESARIS
et NERONIS et IULIANI Apostatae contra successorem et vicarium PETRI
apostoli, libentissime vos ut amicissimum et reverendum episcopum saluta-
rem.1353

Anselms Verweis auf Nero erinnert deutlich an die zitierte Argumentation
seines bischöflichen Amtsmitbruders Herrand von Halberstadt.1354 Walram be-
kundet in seinem Antwortschreiben an den großen englischen Gelehrten seinen
Wechsel von der kaiserlichen zur päpstlichen Partei Paschalis’ II. dann mit dem
Hinweis, er sei vom Saulus zum Paulus geworden:1355

Gratia dei sum id quod sum, ex SAULO PAULUS, ex adversario Romanae
ecclesiae intimus, PASCALI papae acceptissimus, cardinalium consecretari-
us, et in omnibus in hac parte prosperos spero successus.

1349 Vgl. dazu v.a. FRÖHLICH, Bischof Walram von Naumburg.
1350 Vgl. etwa GEMEINHARDT, Die Filioque-Kontroverse, S. 439f., Anm. 182, und S. 487, Anm. 338.

Ausnahmen bilden KRÜGER, Persönlichkeitsausdruck und Persönlichkeitswahrnehmung, und
ZINGG, Die Briefsammlungen, S. 182 mit Anm. 168.

1351 S. dazu VOLLRATH, Der Investiturstreit, S. 234–244, ferner WEILER, Bishops and Kings, S. 166–168,
der aber vor allem auf die Dominanz des regnum über das sacerdotium ab 1066 unter Wilhelm
dem Eroberer hinweist (etwa ebd. S. 180). ZurWahrnehmung des Investiturstreits im Reich von
England aus s. hingegen AIRLIE, AView from Afar.

1352 Vgl. etwa WEILER, Bishops and Kings, S. 167 und 170 mit Anm. 51.
1353 Anselm von Canterbury, Epistola de sacrificio azimi et fermentati, S. 223, Z. 4–7.
1354 Vgl. oben Anm. 1342.
1355 WalramvonNaumburg, Epistola (Waleramni) episcopi adAnselmum, S. 237, Z. 17–20; FRÖHLICH,

Bischof Walram von Naumburg, S. 270.
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Durch seine Antwort verbindet Bischof Walram den von Anselm genannten
heiligen Petrus mit dem zweiten Apostelfürsten, dem heiligen Paulus. In dieser
Kombination weisen die beiden Heiligen zum einen nach Rom und zu dem von
Anselm in Anschlag gebrachten „Nachfolger und Stellvertreter des Apostels
Petrus“, dem Papst.1356 Zum anderen aber vervollständigt Walrams zusätzlicher
Verweis auf Paulus, der schon in seiner Korrespondenz mit Ludwig dem
Springer im Wortgewande Herrands von Halberstadt eine so zentrale Rolle ge-
spielt hatte, das eigene, Naumburger Doppelpatrozinium. Letztlich geht auch
dieses auf eine Papsturkunde zurück – möglicherweise unter Einfluss der
wachsenden Bedeutung beider Heiliger für päpstliche Kapelle und Kanzlei.1357

War das Petrus-Patrozinium jedoch bei der Verlegung des Bistums von Zeitz
nachNaumburg noch ohne erkennbare kaiserfeindliche Tendenz umdas Paulus-
Patrozinium ergänzt worden,1358 so dient Walram der zusätzliche Rekurs auf
Paulus, den zweiten Apostelfürsten und Völkerapostel, jetzt explizit als Partei-
nahme gegen den Kaiser und für den Papst. Hier wirkte offenbar erneut Gregors
VII. dezidiert auch Paulus mit einschließer Rekurs auf beide Apostelfürsten
nach, wie er sich bei seiner Erneuerung des Banns gegen Heinrich IV. im Jahre
1080 zeigte und in seinen Siegeln sogar durchgehend allgemein sichtbar wur-
de.1359

Walrams zunächst kaiserfreundlicher Kurs entsprach dabei durchaus der
Ortstradition. Sein Amtsvorgänger Eberhard (Eppo) gehörte sogar zu den be-
deutendsten Beratern Heinrichs IV.1360 Sein einstiges Eintreten für diesen Kaiser
und seine Stellung an dessen Hof vergleicht Walram mit der Gefangenschaft
Josephs im Haus des Pharao. Dabei greift er Anselms – vielleicht indirekt auch
Herrands –Nennung Neros und Julians auf, um mit Blick auf Heinrich IV. nicht
nur Julian als Apostaten zu verurteilen, sondern auch Nero mit passenden
Epitheton als der „Unkeuschheit“ zu bezichtigen –wohl eineAnspielung auf den
gängigen Inzest- und Simonie-Vorwurf:

IOSEPH in domo PHARAONIS, ego in palatio HENRICI imperatoris.
„Neque iniquitas“ „Neque peccatum meum“, si – quod absit – aut quasi
NERO incestus aut Apostata IULIANUS.“1361

Nun könnte man in Walrams erhaltenem Brief zeittypische Exordialtopik
sehen, die als captatio benevolentiae dem großen Gelehrten die nötige Bereitwil-
ligkeit entlocken sollte, um eine Antwort auf die persönlichen theologischen
Detailfragen zu erhalten. Damit wäre aber nicht erklärt, warum Anselm in sei-
nem ersten Brief einen so scharfen Ton anschlägt: Im Irrealis der Gegenwart

1356 Zur Korrespondenz des hier von Bischof Walram explizit genannten Papstes Paschalis II. mit
Anselm von Canterbury im Jahre 1102 s. etwa LEIDINGER, Der Romzug Heinrichs V. 1111 , S. 91 f.

1357 Vgl. oben Kapitel II. 1d, ferner I.7.
1358 Die entsprechende Papsturkunde bildet ein auffallend späters Zeugnis für die Intervention eines

Kaisers, hier Konrads II., in einer Papsturkunde; vgl. oben Anm. 676.
1359 Vgl. oben Anm. 1341 mit Verweis auf Kapitel I.4, I.6 und I.7.
1360 Vgl. oben Anm. 258.
1361 Ebd. S. 237, Z. 19–23.
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betont der DoctorMarianus, seinenAdressatenwürde er nur dann als besonders
befreundeten und ehrwürdigen Bischof grüßen, wenn dieser verständig genug
wäre, seine Sympathie „demNachfolger des JuliusCaesar undNeros und Julians
Apostata gegen den Nachfolger und Stellvertreter des Apostels Petrus“ zu ent-
ziehen.1362

Weiterhin führt der große Gelehrte schon in seinem ersten Brief aus, nur zur
Verteidigung der Wahrheit habe er Walram auf dessen Anfrage hin seinen
Traktat De spiritus sancti processione zukommen lassen:

Quoniam autem ad defensionem veritatis, quam contra Graecos qui ad vos
venerunt quaeritis, secundum posse nulli deesse debemus, opusculum vobis
misi, quod De spiritus sancti processione contra illos edidi.1363

Anselm geht es hier offenbar zunächst einmal überhaupt nicht um den In-
halt, den die heutige Überschrift suggeriert: Epistola de sacrificio azimi et fermen-
tati.1364 Statt der Klärung einer im Raum stehenden theologischen Frage steht für
ihn zunächst der Protest gegenüber der kirchenpolitischen HaltungWalrams im
Vordergrund. Noch vor den zitierten Worten, gleich nach der phraseologischen
Grußformel, schreibt er kurz und bündig: Scienti breviter loquor.1365 Der Etymo-
logie des deutschen Wortes „Brief“ entsprechend, konnte er sich hier kürzer
fassen als in seinem großen gelehrten Werk. Wenn er aber so formbewusst und
stilsicher brevitas zeigen wollte, warum verwandte er ausgerechnet bei der An-
rede diese Form der admonitio?

Möglicherweise hat Anselm und vor ihm schon Herrand mit einem grö-
ßeren Publikum gerechnet als nur seinem AdressatenWalram. Beide konnten
damit rechnen, dass ihre Briefeweitergegeben und kopiertwürden und haben
vielleicht sogar selbst mehrere Abschriften angefertigt, die sie dann ver-
sandten. Damit hätte es sich um zeittypische, frühe Formen des offenen
Briefes gehandelt.1366 Für einige Briefe des Petrus Damiani ist bereits nach-
gewiesen worden, dass diese an eine größere Öffentlichkeit gerichtet wa-
ren.1367Abschriften seiner Briefe fertigten sowohl die empfangenden Personen
und Institutionen als auch er selbst an: Dieser Reformer führte eine dem Va-
tikanischen Archiv vergleichbare Abschriftensammlung seiner entsandten
Schreiben und ließ diese komplett redaktionell überarbeiten. Das Ergebnis
war ein voluminöses Briefkorpus, das in dieser redigierten Fassung über
Jahrhunderte rezipiert und kommentiert werden sollte.1368 Auch wenn Wal-

1362 S. oben Anm. 1353.
1363 Anselm von Canterbury, Epistola de sacrificio azimi et fermentati, S. 223, Z. 7–10.
1364 Vgl. ebd. S. 223, Z. 1.
1365 Ebd. S. 223, Z. 4.
1366 Diese Möglichkeit ziehe ich nach einem Vortrag von Christopher Fletcher, Chicago, am 12. Jui

2012 im Göttinger Kolloquium „Themen und Tendenzen der Mittelalterforschung“ (ttm) zum
Thema „Die Briefform und subjektive Theologie ca. 1050–1200“ in Betracht, zumal der Vortra-
gendedieseMöglichkeit aufmeineAnfrage hin in diesemkonkreten Fall für sehrwahrscheinlich
hält.

1367 Vgl. FREUND, Offene Briefe, S. 51 f.
1368 Ebd. S. 51.
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ram weniger Gewicht auf die Überlieferung seiner Schriften gelegt zu haben
scheint, sowird er bei so herausragendenGestaltenwie Ludwig dem Springer
und vor allem Anselm von Canterbury mit einer größeren Rezeption ge-
rechnet haben – sei diese nun gezielt intendiert oder als mögliche Folge in
Betracht gezogen worden. Immerhin sind diese Briefe ja, wenn auch mit ihren
ganz eigenen, hier nicht näher zu erörternden Überlieferungsproblemen,
sogar auf uns gekommen.

Zu beachten ist dabei noch ein weiterer Punkt. In der Forschung wird
meist davon ausgegangen, Walram habe nicht nur dem Grafen Ludwig,
sondern auch Anselm gegenüber die Initiative ergriffen, sich nach der Be-
gegnung mit den im Zitat genannten griechischen Gästen wegen aufgekom-
mener Fragen an den großen Gelehrten in Canterbury gewandt und darauf
den ersten, in Abschrift noch heute vorliegenden Brief Anselms erhalten.1369

Ein solcher Brief Walrams an Anselm ist aber nicht überliefert. Die durch
AnselmsWort quaeritis erschließbare Frage des Naumburger Bischofs warmit
der Zusendung des Traktats bereits beantwortet. Nun ging es um weitere
kurze Erläuterungen, die nach der bereits zugesandten Klärung des Filioque
die Azymen betraf. Die Initiative zur Klärung der Frage nach kaiserlicher und
päpstlicher Legitimation geht eindeutig auf Anselm zurück – nicht auf Wal-
ram. Erst nach deren Klärung nimmt sich der Gelehrte weiterer Fragen an.
Auf Walrams einzigen erhaltenen Brief hin nimmt Anselm dann in seiner
Erwiderung, der Epistola de sacramentis ecclesiae, explizit darauf Bezug: Er
freue sich, dass Walram schreibe, eine Wandlung zum Freund und Getreuen
Papst Paschalis’ II. vollzogen zu haben.1370 Im Anschluss folgt dann ein Topos
der Bescheidenheitserklärung, wie man ihn eigentlich bereits in Anselms
erstem Brief hätte erwarten dürfen, wennWalram zuvor einen vergleichbaren
Brief bereits verfasst hätte: Die ihm von Walram angetragene Ehre eines
Vergleichs mit der antiken römischen Gottheit Minerva als eines „Berges“ der
Weisheit will Anselm erwartungsgemäß nicht gelten lassen, bevor er sich
seiner Darstellung selbst zuwendet.1371

Auffällig ist auch die Inscriptio Domino et amico WALERAMNO1372, wohin-
gegen im ersten Brief ein einfacher Name und seine Funktionsbezeichnung
stand: WALERAMNO, Nuemburgensi episcopo.1373 Nun erst erscheint es ihm er-
laubt, den Bischof als „Heiligkeit“ zu titulieren und freundschaftlich zu grüßen:
ut iam mihi liceat vestram amicabiliter salutare sanctitatem.1374

Sollten Anselms Briefe als Mitteilungen an einen größeren Personenkreis
verfasst und übermittelt worden sein, so ist davon auch fürWalrams Antwort
auszugehen. Dieser musste mindestens denselben Adressatenkreis erreichen,

1369 Vgl. Anselm von Canterbury, Epistola de sacrificio azimi et fermentati, S. 223–232.
1370 Vgl. Anselm von Canterbury, Epistola de sacramentis ecclesiae, S. 239, Z. 5–8.
1371 Vgl. ebd., Z. 8–11.
1372 Vgl. ebd. Z. 2.
1373 Anselm von Canterbury, Epistola de sacrificio azimi et fermentati, S. 223, Z. 2 f.
1374 Vgl. Anselm von Canterbury, Epistola de sacramentis ecclesiae, S. 239, Z. 7 f. S. hierzu nun

ausführlich auch BÖLLING, Bischöfliche Bildungsideale, 189–192.
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angesichts der Popularität Anselms sicherlich sogar noch übertreffen, um
nicht als neopaganer Häretiker dazustehen, der in den Augen Anselms dem
Nachfolger unchristlicher Gewaltherrscher huldigte: des noch vorchristlich-
paganen Caesar, des Christenverfolgers Nero und des abtrünnigen, wegen
seiner Apostasie vom vorher bereits etablierten Christentum besonders ver-
teufelten Julian.1375

Vor diesem Hintergrund erhält auch Walrams Berufung auf die Konver-
sion des Apostels Paulus eine besondere Bedeutung: Am Festtag von Pauli
Bekehrung, dem 25. Januar, hatte Heinrich IV. Gregor VII. in Canossa gebeten,
ihn vom Bann zu lösen, oder dieser ihn – nach neuerer Datierung – anlässlich
dieses Hochfestes punktgenau wieder in die Kirche aufgenommen.1376 War
Heinrich selbst und anschließend seine Nachfolger zum erneuten Gegner
päpstlicher Positionen geworden, so vollzog Walram im Austausch mit An-
selm – und wohl nicht ohne Einfluss zahlreicher ähnlich handelnder Mit-
brüder des Reiches – sein eigenes Canossa. Hinzu kommt noch ein weiterer
Punkt: Sah sich der Mindener Bischof Egilbert zwischenzeitlich als Stellver-
treter Petri,1377 so nahm nun Walram von Naumburg explizit auf Paulus als
den zweiten Heiligen seines Doppelpatroziniums Bezug. Die seinerzeit, im
Jahre 1028, noch völlig unproblematische Hinzunahme des Paulus bei der
Verlegung des Bistums von Zeitz nach Naumburg mag Walram anfangs er-
muntert haben, seinen zunächst kaiserfreundlichen Kurs weniger mit Petrus
als mit Paulus zu begründen. Nach der Jahrhundertwende aber strahlte dieses
Doppelpatrozinium durch Walrams folgenreiche Entscheidung im Span-
nungsfeld von Regnum und Sacerdotium in neuem, nunmehr dezidiert
papsttreuem Licht. Petrus selbst hingegen beließ der Naumburger Bischof im
Unterschied zu seinem Mindener Amtsbruder Egilbert – unausgesprochen –
allein dem reformorientierten Papsttum.

1375 Vgl. oben Anm. 1353.
1376 Vgl. oben Kapitel I.4, vor allem Anm. 238–269.
1377 Vgl. oben Kapitel II.1b und III.2.
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IV. Nebenpatronate und Heiligenkulte der
sächsischen Petrus-Kathedralen

Historiographie,Hagiographie undLiturgie der sächsischen Petrus-Kathedralen
lassen weit weniger über die lokale Bedeutung des Apostelfürsten selbst er-
kennen als über die Rolle der jeweiligenNebenpatronate. Nicht nur Petrus selbst,
sondern auch die Patroninnen undPatrone, die unter seiner Ägide in denDomen
verehrt wurden, forderten zur eigenen Positionierung im Spannungsfeld von
Regnum und Sacerdotium heraus. Daher sind die historiographischen, hagio-
graphischen und liturgischen Texte zu diesen Heiligen erneut zu betrachten und
die bereits gewonnenen Ergebnisse mit Blick auf die Auseinandersetzungen der
beiden Sphären zu ergänzen und gesondert auszuwerten. Es stellt sich dabei
insbesondere die Frage, ob die Ortsheiligen den Apostelfürsten verdrängten,
sich auf gleicher Augenhöhe dazugesellten oder ihn ergänzten. Auch ist zu
untersuchen, ob Unterschiede zwischen alten und neuen Heiligen festzustellen
sind, insbesondere zwischen den einst zu Lebzeiten in der Ortskirche selbst
wirkenden Heiligen, etwa den Bremer Bischöfen, und den postum von außen
hinzugekommenen, transferierten, wie Gorgonius in Minden und die beiden
Gefährten Crispin und Crispinian in Osnabrück. Schließlich ist zu bedenken,
welche Rolle persönliche Vorlieben einzelner Bischöfe spielten, etwa die des
Naumburger OberhirtenWalram für den von ihm eigens als Pilger aufgesuchten
heiligen Leonhard von Noblat.

1. Bremen

a) Willehad – Ansgar – Rimbert. Missionsbischöfe der Gründerzeit

Petrus blieb offenbar das gesamteMittelalter hindurch der eigentliche Patron des
BremerDomes.1378Gleichwohl bildeten die alsHeilige verehrten Bremer Bischöfe
eine besondere „einheitsstiftende Klammer“ für die Diözese.1379 Willehad er-
reichte als erster Bischof des Bistums im Laufe des 11. Jahrhunderts eine Popu-
larität, die ihn zumindest aus der Perspektive seiner Nachfolger und wohl auch
weiter Teile der Bevölkerung als heimlichen Patron der ersten Bistumskirche
erscheinen ließen. Dies zeigt sich vor allem in liturgischer und hagiographischer
Hinsicht, und zwar am deutlichsten im Codex Vicelinus. Die darin überlieferten
einschlägigen Antiphonen bilden ein geschlossenes Willehad-Officium,1380 und
die einleitende Übersicht zu den Viten Willehads, Ansgars und Rimberts hebt

1378 S. oben Kapitel II.1a.
1379 Zur einheitsstiftenden Bedeutung heiliger Bischöfe „als einheitsstiftende Klammer“ für die ei-

gene Diözese vgl. FLACHENECKER, Heilige Bischöfe.
1380 Münster, Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Westfalen, Msc. I, 228, fol. 21v- 24r. S.

dazu ausführlich oben Kapitel III.1a.



Willehad mit dem Epitheton beatus (statt sanctus) besonders hervor.1381 Darüber
hinaus zeigen die überlieferten Bischofsurkunden, dass Willehad spätestens
1072 als „unser Patron“, also Bistumspatron, gilt und sein Festtag am 8. No-
vember wegen seiner allgemeinen Bekanntheit zumwichtigsten Referenztermin
wird.1382 Kein Geringerer als Bischof Adalbert ordnete an, sein Jahresgedächtnis
möge am Tag nach dem Festtag St. Willehad erfolgen.1383 Spätmittelalterliche
Bilddarstellungen zeigen, wie Willehad zusammen mit Karl dem Großen den
BremerDom trägt, etwa ein Relief am ehemaligen Lettner (um 1511–1518),1384 ein
Holzschnitt von etwa 15001385 und ein farbiges Wandbild von 1532, das in der
Oberen Halle des Bremer Rathauses zu sehen ist.1386 In diesen Kunstwerken gilt
Willehad offenbar als jene Gründergestalt, die bereits die Königs- und Kaiser-
urkunden des 11. Jahrhunderts mit ihm verbanden.1387 Auch Adam von Bremen
weiß um die Bedeutung des Heiligen Willehad, da dieser am Anfang der Bis-
tumsgeschichte steht.1388 All seine Information zieht er aber nach eigenen An-
gaben aus der hagiographischen Literatur: Haec de vita eius ad sensum excerpta
protulimus.1389 Seiner historiographischenDarstellungsabsicht entsprechend fügt
er noch eine wörtliche Wiedergabe der – gleichwohl gefälschten – Zuwei-
sungsurkunde Karls des Großen an.1390

Ansgar vermochte in Bremen selbst diese Popularität nicht zu erreichen. Bis
ins 12. Jahrhundert findet er inUrkunden keine Erwähnung, und sein Festwurde
nicht so feierlich wie das des Willehad begangen.1391 Immerhin erscheint er auf
dem zweiten Siegel des Domkapitels von 1244 zusammen mit Willehad als
Nebenpatron Petri.1392 Doch liturgisch hat seine Verehrung nicht dieselbe Be-
deutung wie die Willehads erreicht. Erst die spätere, auch frühe Forschungen in
Teilen noch prägende Memoria schrieb ihm irrtümlich ein aus dem 11. Jahr-
hundert stammendes Evangeliar zu und ließ somit zumindest imNachhinein ein
Bemühen um liturgische Aufwertung erkennen (Manchester, John Rylands
University Library of Manchester, Lat. MS 87).1393Doch allein die hagiographi-
schen und vor allem historiographischen Schriften spiegeln für die Salierzeit

1381 S. dazu oben Kapitel III.1b.
1382 Vgl. oben Kapitel II.1a.
1383 Ebd.
1384 Vgl. etwa DIETSCH, Der Dom St. Petri zu Bremen, Abb. S. 193.
1385 Vgl. die Abb. ebd. S. 153 („Westfront um 1500“)
1386 Vgl. das Umschlagblid des Bandes Der Bremer Dom, hg. von LÖHR.
1387 Vgl. Bremisches Urkundenbuch, Bd. 1, ebd. Nr. 28 (S. 30–32) und oben Kapitel I.2a.
1388 Adam von Bremen, Vorrede, MGH SS rer. Germ. 2, S. 3.
1389 Adam von Bremen, I, 11 (S. 176), MGH SS rer. Germ. 2, S. 13.
1390 MGH D KdGr 245; S. 333–336; FStG 11, S. 177 Anm. 67. MGH SS rer. Germ. 2, S. 14–17.
1391 So bereits SCHMIDT, Skandinavien im Selbstverständnis der Bremer Kirche, S. 59: „Die Bremer

Kirche war immer noch, auch im 11. Jahrhundert, eher die Kirche des heiligen Willehad als des
heiligenAnsgar – stolz gewiß auf ihren erzbischöflichen Rang, aber doch nur bedingt bereit und
fähig, ihre Anerkennung in Skandinavien und das Bemühen darum als existenzielle Notwen-
digkeit zu verstehen.“

1392 Vgl. LÖHR (Hg.), Der Bremer Dom, Katalog, S. 134, Nr. 39 von 1244 mit den Nebenpatronen und
Nr. 40 f. von 1272 und 1521 mit Maria.

1393 Vgl. oben Anm. 754 und 760–766, Kapitel III.1a.
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seine Wahrnehmung als angeblicher „Missionar des Nordens“ wider.1394 Seine
Vita spricht ausführlich von seinen Verdiensten um die Mission und um die
Kirche Bremens undHamburgs, als deren neu ernannter Erzbischof er sogar mit
der päpstlichenVollmacht eines Legaten aufwarten kann – einer angeblich durch
den Papst von Petrus selbst verliehenen Vollmacht, die Hinzufügungen des
11. Jahrhunderts zufolge sogar auf seine Nachfolger übergehen sollte.1395

Letztlich ist aber die große Verbreitung der Willehad-Vita und die große
Verehrung, die diesem Heiligen immer mehr zukommen sollte, Ansgars ei-
gentliches Verdienst gewesen. Statt seiner fragwürdigen Bedeutung als Missio-
nar der skandinavischen Länder sollte daher seinen Unternehmungen in der
Binnenmission mehr Aufmerksamkeit zuteil werden. Für den Historiographen
Adam steht außer Frage, dass Ansgar der Autor der Vita Willehadi und nicht
allein der sich daran anschließendenMirakel ist, wie von der neueren Forschung
vermutet.1396 Wie gezeigt, gibt es tatsächlich Anhaltspunkte, dass die ältere
Auffassung einer Autorschaft Ansgars für das komplette Konvolut in Frage
kommt.1397 Ansgar selbst scheint es – abgesehen von seinen frühen missionari-
schen Unternehmungen – als Bischof viel mehr um die eigene, Bremer und
Hamburger Kirche als um die des Nordens gegangen zu sein.

Ansgars eigene Lebensbeschreibung verdankt sich wiederum Rimberts Enga-
gement, der gegenüber Willehad und Ansgar als Nebenpatron ganz zurücktritt
und auf keinem einzigen offiziellen Bremer Dokument erscheint. SeineMemoria
zielt wohl weniger auf die in seiner eigenen Vita dargelegten Verdienste als auf
seine Abfassung der Lebensbeschreibung Ansgars. Rimberts durch Urkunden-
fälschungen gestützte Behauptung, Ansgar sei bereits ab dem Jahre 831 Erzbi-
schof der von Papst Nikolaus I. dann 864 gesetzeskräftig vereinten Kirche von
Hamburg-Bremen gewesen, diente der Aufwertung Bremens gegenüber Ham-
burg – und somit der Stellung Ansgars wie auch der eigenen als Bischof von
Bremen.1398 Erst Adams Darstellung macht aus der Binnen- eine Außenmission.
1399 Wie bei Willehad griff er auf die Vita zurück,1400 erweiterte sie aber um Vor-
stellungen, die zum späteren vermeintlichen Plan Adalberts passten, ein nordi-
sches Patriarchat mit Sitz in Bremen zu etablieren.1401

1394 S. dazu nun mit äußerst kritischer Haltung gegenüber einer angeblich zentralen Bedeutung
Ansgars für dieMission inNordeuoropa, allerdingsweithin ohne Berücksichtigung der neueren
Hagiographie-Forschung, KLAPHECK, Der heilige Ansgar, pass., resümierend S. 183–185.

1395 Vgl. oben Kapitel III.1b und c.
1396 Adam von Bremen, I, 13 (FStG 11, S. 183 Anm. 83; MGH SS rer. Germ. 2, S. 17).
1397 Vgl. oben Kapitel III.1b.
1398 Vgl. KNIBBS, Ansgar, Rimbert and the Forged Foundations of Hamburg-Bremen, S. 137–207,

zusammenfassend S. 211; und ausführlich oben Kapitel III.1b.
1399 Vgl. Adam von Bremen, I, 14; MGH SS rer. Germ. 2, S. 17–20.
1400 Vgl. Adam von Bremen, I, 15:A quo tempore incipiunt Gesta sancti Anscarii, ebd. S. 20. S. auch I, 24

pass. mit expliziten Bezügen.
1401 Zum angeblichen Patriarchatsplan s. bereits DAHLMANN, MGH SS 2, S. 683 f. und einleitend 378f.

sowie widerlegend FUHRMANN, Provincia constat duodecim episcopatibus, S. 391–404; und aus-
führlich oben Kapitel III.1b.
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Ansgar mag als Bremer Heiliger noch im 11. Jahrhundert eine geringere
Bedeutung gehabt haben als Willehad, da er zur bloßen „Symbolfigur“ der
Nordmission in der Darstellung Adams von Bremen wurde.1402 Doch offen-
sichtlich hatte er selbst das Fundament für eine solche Sichtweise gelegt, indem
er Willehad zum zentralen Heiligen Bremens machte. Dem Verdienst Rimberts
als Hagiograph und Adams als Historiograph wiederum ist es zu verdanken,
dass der eigentlich um sein Bistum besorgte Ansgar im Interesse Rimberts wie
auch Adams als „Missionar des Nordens“ erschien, da dies der Institution der
Bremer Kirche wie auch den diese vertretenden Amtspersonen von Bischof und
späterem Domscholaster zugute kam.

b) Kosmas und Damian. Römische Kosmopoliten der neuen Metropole

Unter dem Namen Kosmas und Damian sind in den Kirchen des Ostens, vor
allem in Byzanz, drei verschiedene Personenpaare bekannt: eines aus Asien, ein
weiteres aus Rom und schließlich eines aus Arabien, späteren Quellen zufolge
aus Kyrrhos in Syrien.1403 Nur letztere werden auch im Westen verehrt.1404 Im
früh- und hochmittelalterlichen Sachsen sind diese vor allem als die Patrone des
Frauenstifts Essen bekannt.1405 Bei dessen Gründung soll Bischof Altfrid einen
Teil ihrer Reliquien in dieses Stift gegeben haben, nachdem bereits Ebo seine
Kathedrale in Hildesheim entsprechend bedacht hatte.1406 Mit Bremen werden
die Heiligen hingegen erst aufgrund der angeblichen Wiederauffindung ihrer
Reliquien von 1334 im Bremer Domdurch Erzbischof BurchardGrelle († 1344) in
Verbindung gebracht.1407 Erworben hatte man die Reliquien der spätmittelal-
terlichen inventio zufolge bereits in der Amtszeit Bischof Adaldags († 988), eine
von dermodernen Forschung fürmehr als fragwürdig gehaltene Darstellung.1408

Allerdings geht die Behauptung, Bischof Adaldag habe entsprechende Reliquien
erworben, bereits auf ein um 1100 verfasstes Interpolament zu Adams Gesta
Hammaburgensis ecclesiae Pontificum zurück.1409

1402 Vgl. SCHMIDT, Skandinavien im Selbstverständnis der Bremer Kirche, S. 59.
1403 DEUBNER, Kosmas und Damian, S. 38, der hier von Asien, Rom und Arabien spricht, da diese

Herkunftsbezeichnungen – mit Ausnahme des römischen Textes in den ältesten Quellen be-
gegnen; vgl. ebd. S. 38–40; s. auch ARTELT, Art. Kosmas und Damian, Sp. 344.

1404 Vgl. WITTMANN, Kosmas und Damian, S. 54–58; ARTELT, Art. Kosmas und Damian, Sp. 344.
1405 S. dazu FALK (Hg.), Gold vor Schwarz; darin v.a. DIES., Kat.Nr. 8, S. 68 f., als Reliquie verehrtes

„Richtschwert“, mit dem laut spätmittelalterlicher Tradition Kosmas und Damian enthauptet
worden sein sollen.

1406 RÖCKELEIN, Altfrid. Die ältere These, Altfrid habe einen Teil der Reliquien nach Hildesheim und
einen anderen nach Essen gegeben, kann damit als widerlegt gelten.

1407 LÖHR (Hg.), Der Bremer Dom, Katalog, S. 178–182, Nr. 68. KLOFT, Reliquien und Volksfrömmig-
keit, und zuletzt zusammenfassend DERS., Reliquienkult und spätmittelalterliche Frömmigkeit,
S. 47.

1408 Ebd. S. 178.
1409 Vgl. Adam von Bremen, II, 13; in FStG 11, S. 244 f., Anmerkung A zum Zusatz der Hand-

schriftengruppen B und C, dazu einleitend TRILLMICH ebd. S. 153–155. S. dazu bereits KLOFT,
Reliquien und Volksfrömmigkeit, S. 29 mit Anm. 52.
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Schon um diese Zeit erfreuten sich Kosmas und Damian in Ost und West
großer Beliebtheit. Dies zeigt sich in einem besonderen, von der jüngeren For-
schung bisher völlig unbeachteten Punkt: Kosmas und Damian gehören zu den
wenigen Märtyrern, deren Gedächtnis um ihrer Verdienste willen in jeder ein-
zelnen mittelalterlichen Messe des römischen Ritus begangen wurde, und dies
im zentralen, bereits im vierten Jahrhundert in seine dauerhafte Form gegosse-
nen Teil der Eucharistiefeier: Im Canon missae beschließen sie seither regelmä-
ßig, kurz bevor die Konsekrationsworte die Gaben von Brot und Wein in Leib
und Blut Jesu Christi wandeln, den Reigen der hochkarätigen Heiligen, der
ausschließlich aus den Aposteln, frühen Päpsten und bedeutendsten Märtyrern
besteht:

Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis
Mariae, Genitricis Dei et Domini nostri Jesu Christi: sed et beatorum Apo-
stolorum ac Martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andreae, Jacobi, Joannis,
Thomae, Jacobi, Philippi, Bartholomaei, Matthaei, Simonis et Thaddaei: Lini,
Cleti, Clementis, Xysti, Cornelii, Cypriani, Laurentii, Chrysogoni, Joannis et
Pauli, Cosmae et Damiani: et omnium Sanctorum tuorum, quorum meritis
precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio. 1410

Die Worte et memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Mariae,
Genitricis Dei et Domini nostri konnten je nach Festanlass abweichen, nicht aber
die Erwähnung der beidenHeiligen. Sie bilden den krönenden Schlusspunkt der
römischen Märtyrer. Erst im 10. bis 11. Jahrhundert scheinen sie auch in ost-
kirchlichen Riten eine Rolle gespielt zu haben, wie ihre Darstellung mit Deesis
auf byzantinischen Elfenbeintriptychen vermuten lässt, die „als byzantinische
Kanontafeln angesehen werden müssen“.1411 Der römische Bezug der Märty-
rerliste zeigt sich auch darin, dass man den ersten hier überhaupt in Frage
kommenden Heiligen, den Protomärtyrer Stephanus, der an entsprechender
Stelle in griechischen und syrischen Hochgebeten erscheint,1412 im römischen
Communicantes-Gebet vergebens sucht. Im römischen Canon missae folgt

1410 JUNGMANN, Missarum Sollemnia, Bd. 2, widmet dem Kanon-Abschnitt „Communicantes“ ein
ganzes Kapitel, (9, S. 213–225), erwähnt Kosmas und Damian aber nur beiläufig (in der Auf-
listungS. 217, imKanon-Zitat S. 218Anm. 20undauf S. 220), undBAUMSTARK, DasCommunicantes,
S. 5–33, lässt sie völlig unberücksichtigt. Allein EBNER, Quellen und Forschungen, S. 74 und 406
sowie 408, weist darauf hin, aufgegriffen von SCHREIBER, Orient, S. 72 und (ohne Seitenangaben)
von WITTMANN, Kosmas und Damian, S. 54 mit Anm. 2 sowie Ertelt, Art. Kosmas und Damian,
S. 344. Ebner betont vor allem das hohe Alter der Einfügung, da er immerhin die Aufnahme von
Johannes und Paulus im vierten Jahrhundert nachweisen kann und für die folgenden Jahr-
hunderte keine Änderungen, nur Ergänzungen feststellen konnte, so dass auch die Nennung
von Kosmas und Damian auf das vierte Jahrhundert zurückzugehen scheint; anders implizit
JUNGMANN, Missarum Sollemnia, Bd. 2, S. 218 mit Anm. 21, der bis ins 5. Jahrhundert nur „Petrus
und Paulus, Xystus und Laurentius, Cornelius und Cyprian“ gelten lassen will. SCHREIBER betont
die Ausbreitung des Kultes aufgrund der Erwähnung imMesskanon. S. ebenso bereits DEUBNER,
Kosmas und Damian, S. 76 mit Verweis auf die Acta Sanctorum in Anm. 3.

1411 ARTELT, Art. Kosmas und Damian, Sp. 347 f.
1412 Vgl. die Auflistung in den Quellen bei BAUMSTARK, Das Communicantes, S. 17. Stephanus folgt

gleich nach dem Apostelkatalog.
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Stephanus, einst unter der Aufsicht des später Paulus genannten Saulus gestei-
nigt,1413 erst imGebetNobis quoque peccatoribus, also nach denWandlungsworten.
Hier wird er dann selbstverständlich als erster, gesteinigter Märtyrer genannt,
gleich nach dem enthaupteten Johannes demTäufer als dem Prototyp des – etwa
auch in den Makkabäerbrüdern aufstrahlenden – „Gerechten des Alten Bun-
des“.1414 Im Kanonabschnitt Communicantes steht hingegen der Apostel- und
Rombezug im Vordergrund, gleich nach der Gottesmutter angeführt von Petrus
und Paulus.1415

Rom gilt auch den Historiographen des Hochmittelalters als der Her-
kunftsort der Reliquien vonKosmas undDamian. Schon derDarstellungAdams
von Bremen zufolge soll Bischof Adaldag tatsächlich zahlreiche Reliquien aus
Rom in sein Bistum an der Wesermündung transferiert haben. Adam belässt es
aber bei einem allgemeinen Hinweis auf reliquias sanctorum martyrum und legt
den Akzent auf die zu betreuenden Pfarreien und Klöster: Hatten seine Vor-
gänger bereits fünf Klöster gestiftet, so fügte er noch zwei weitere hinzu: zum
einen das Frauenstift Heeslingen, das durch die JungfrauWendelgard und ihren
Vater Haldo bereits ausgestattet und dem heiligen Veit geweiht worden war,
zum anderen das Männerkloster Reepsholt in Friesland, dessen Grund die
Frauen Reingerd undWendila bereitstellten. In dieser Abtei soll Bischof Adaldag
Reliquien des heiligenMauritius niedergelegt haben. Zu denen des heiligen Veit
schweigt der Chronist hingegen. Adams Schlussformulierung zu den Reliquien
forderte Ergänzungen geradezu heraus: et alia alibi.1416 Der Interpolator des
späten 11. Jahrhunderts wusste sie zu liefern:

ubi reliquias sanctorum locavit. hae sunt reliquiae sanctorum, quas dominus
Adaldagus ab Ytalia portavit: corpora Quiriaci et Cesarii, item Victoris et
Coronae, Felicis et Feliciani, Cosmae et Damiani.1417

Dieser Einschubwirft zwei Fragen auf:Woher stammendiese neuenNamen,
die Adam von Bremen noch keines Wortes wert erschienen? Und wie waren aus
Reliquien, reliquiae, die auch in einzelnen Partikeln bestehen konnten, ganze
Gebeine, corpora, geworden?

Betrachtet man die Liste näher, so fällt auf, dass Kosmas und Damian nicht
am Anfang stehen und in ihrer herausragenden Bedeutung nicht erfasst werden
– sie „sind in der Aufzählung nur ein Heiligenpaar unter anderen“.1418 Gerade
diese Bildung von Zweiergruppen lässt aber aufmerken. Quiriacus und Cae-

1413 Vgl. Apostelgeschichte 7, 54–60, zu Saulus (später Paulus) Vers 58; hierzu allgemein BLÜMER, Zur
Überlieferung der Apostelgeschichte.

1414 S dazu JUNGMANN, MissarumSollemnia, Bd. 2, S. 309–322 (Kapitel 17.Nobis quoque). DieAbfolge
entspricht hier dem Communicantes-Teil griechischer und syrischer Anaphorai; vgl. die oben in
Anm. 1412 erwähnte Abfolge, wie sie BAUMSTARK, Das Communicantes, S. 17, wiedergibt.

1415 S. dazu bereits, wenngleich ohne weitere Erläuterungen zu Kosmas und Damian, LIETZMANN,
Petrus und Paulus in Rom, S. 83 f.

1416 Vgl. Adam von Bremen, II, 13; s. auch die Ausführungen zum Romaufenthalt und dortigen
Reliquienerwerb in Kapitel II, 11.

1417 Adam von Bremen, II, 13; in FStG 11, S. 244, Anmerkung A.
1418 KLOFT, Reliquien und Volksfrömmigkeit, S. 30.
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sarius, Victor und Corona, Felix und Felicianus haben abgesehen von ihrer
ehrwürdig-altkirchlichen Abkunft herzlichwenigmiteinander gemein – nur den
Klang ihres Namens. Sie sollten daher in Bremen, Felicianus auch in Minden,
jeweils ein recht eigenwilliges Nachleben erfahren.1419 Nicht der Inhalt war hier
entscheidend, sondern die Form: Die Verbindung von jeweils zwei Namen
scheint ihren Ursprung in einer liturgischen Vorlage gehabt zu haben, der Hei-
ligenlistung imCommunicantes desCanonMissae. In allenMessen des römischen
Ritus, also dem weitaus überwiegenden Teil der im Westen gehaltenen Eucha-
ristiefeiern, wurden stets zwei zusammengehörige Heilige gemeinsam genannt:
die Apostelfürsten Petrus und Paulus, die römischen Märtyrer Johannes und
Paulus, schließlich auch die nach Rom transferierten Heiligen Kosmas und Da-
mian.Möglicherweise wurden auch die anderen, nicht durch das Wort et ver-
bundenen Apostel und Märtyrer als Zweiergruppen aufgefasst, vor allem die
kurz vor Kosmas und Damian genannten Cornelius und Cyprian sowie Lau-
rentius und Chrysogonus.1420 Nördlich der Alpen aber, in der gallofränkischen
Kirche, kamen seit dem Frühmittelalter – im Unterschied zum konservativen
Rom – jeweils Paare hinzu, die nichts miteinander zu tun hatten: zunächst
Hilarius und Martin, später auch Augustinus und Gregor sowie Hieronymus
und Benedikt, und zwar im Schnitt in Dreiviertel aller in Frage kommenden
Handschriften.1421 In zahlreichen Diözesen fügte man dann die eigenen Patrone
hinzu, fast immer in den etablierten Zweiergruppen: etwa Donatus und Hilari-
anus, Laurentius und Pergentinus in Arezzo, Faustinus und Jovita in Brescia,
Silvester und Geminianus in Modena, Hermagoras und Fortunatus im Patriar-
chat Aquileia, Lambertus und Foillan in Lüttich sowie Savinianus und Potenti-
anus in Sens.1422 Es deutet daher alles darauf hin, dass auch die Bremer Reihung

1419 Vgl. dazu unten Kapitel IV.1c. Zur Bedeutung des Felicianus inMinden vgl. unten Kapitel IV.2c.
1420 So jedenfalls fasst es EBNER, Quellen und Forschungen, S. 406 auf. Explizit nennt er die asynde-

tisch aufgelisteten Märtyrer Cornelius und Cyprianus sowie Laurentius und Chrysogonus,
behauptet dies aber auch für die Apostel, also in der Reihung Andreas und Jakobus, Johannes
und Thomas, Jakobus und Philippus, Bartholomäus undMatthäus sowie Simon und Thaddäus,
was (wie der Autor selbst durch seine Gewichtung indirekt einräumt) weit weniger überzeugt,
weil Jakobus und Johannes zusammengehören, ebenso oftmals Philippus und Bartholomäus –
erst bei Simon und (Judas) Thaddäus, den Geburtsheiligen Heinrichs III. und Patronen seiner
Pfalz in Goslar, passt diese Reihung wieder. Zu den Erweiterungenn allgemein, jedoch ohne
Erwähnung der charakteristischen Zweiergruppen, äußert sich JUNGMANN, Missarum Sollemnia,
Bd. 2, S. 221 mit Anm. 31f.

1421 Vgl. EBNER, Quellen undForschungen, S. 406–408. In einemnordwestdeutschen Sakramentar aus
dem 3. Drittel des 10. Jahrhunderts erscheint nach den oben erwähnten, hier allerdings ohne das
Wort et nacheinander aufgelisteten Heiligen Hilarius, Martin, Gregor und Benedikt (ohne Au-
gustinus und Hieronymus) der heilige Liborius: München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm
10077, fol. 13 f; vgl. VRY, Liborius, S. 162, Abb.

1422 EBNER, Quellen und Forschungen, S. 408 f. mit Anm. 7 und 1–6. Eine bildliche Darstellung von
Wirken, Folter und Martyrium durch Enthauptung des Hermagoras und seines Diakons For-
tunatus findet sich im Baptisterium der Kathedrale von Udine (1334–1350); vgl. etwa CASADIO,
Lʼarca del Beato Bertrando, S. 25 mit Abb. 1 f. (Segnung und Martyrium beider Heiligen) und
LAUREATI, Lettura fotografica, S. 32–37 (kompletter Zyklus). Der Band enthält weitere Aufsätze
zur Restaurierung, 3D-Scan und Farbanalysen. In salischer Zeit etablierte sich der Patriarch von
Aquileia zum zentralen Herrscher des Friauls; s. dazu MENIS, Storia di Friuli, S. 186–196.
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Quiriaci et Cesarii, item Victoris et Coronae, Felicis et Feliciani, Cosmae et Damiani auf
die liturgische Praxis zurückzuführen oder zumindest von deren Formen in-
spiriert worden ist. Hier wurde also entweder eine bereits vorliegende erwei-
ternde Glosse des Bremer Missale in den historiographischen Text in ähnlicher
Weise integriert wie an anderer Stelle desselben Werks das besagte historiogra-
phische Scholion aus dem hagiographischen Interpolament der Vita Ansgars.
Oder aber der Interpolator handelte eigenmächtig nach formal-ästhetischen
Prinzipien der Liturgie, indem er die historiographischen Worte et alia alibi
analog zu dem liturgischen Ausdruck et omnium Sanctorum tuorum, der die
Hinzufügungen inhaltlich bereits mit einschloss, mit konkreten Beispielen füllte.
Für die zweite Variante scheint zu sprechen, dass es sich bei Corona um eine
weiblicheHeilige handelt, was imMesskanon gemeinhin erst imAbschnittNobis
quoque peccatoribus vorgesehen ist.1423 Doch Corona wird nicht als einzelne Frau
aufgelistet, sondern in Verbindungmit Victor, der den ältesten Quellen nach mit
ihr zusammenverurteilt wurde, anschließend ebenfalls dasMartyrium erlitt und
legendärer Überlieferung nach sogarmit ihr verheiratet gewesen sein soll.1424Als
Paar passten die beiden besser zu den Zweiergruppen. Diese formale Überein-
stimmung spricht für eine inhaltlicheAusnahmeunddamit für die erste Variante
– dafür, dass die genannten Heiligen tatsächlich allesamt in der Liturgie kom-
memoriert wurden. Dies würde auch erklären, warum sämtliche Namen im
Genitiv erscheinen und weshalb Kosmas und Damian so spät in Erscheinung
treten. Der Interpolator hätte demnach zunächst in wortgetreuer Übernahme
einschließlich der grammatikalischen Flexionsformen die Hinzufügungen auf-
gelistet: Quiriaci et Cesarii, item Victoris et Coronae, Felicis et Feliciani. Erst danach
hätte er das eigentliche Referenzpaar der Erweiterung, Kosmas und Damian,
erwähnt. Dies mag daher rühren, dass die Hinzufügungen im Messbuch nicht
hinter die Arzt- und Apothekerheiligen, sondern vor diese gesetzt worden
waren. Aus anderen Messbüchern ist bekannt, dass die hinzugefügten Heiligen
nicht nur nach, sondern auch vor den bereits etablierten, durch den feststehen-
den Ritus geschützten martyres und confessores kommemoriert werden konnten:
Ein Blutzeuge war noch vor einem bloßen Bekenner zu nennen, so etwa auch im
Bremer Sakramentar („Sacramentario Fuldense“,ms. 1) der BibliotecaCapitolare
in Udine.1425Wohl deshalb erscheinen auch in einer heute in der Erzbischöflichen
Bibliothek von Udine verwahrten Handschrift (cod. 76) die hinzugefügten Hei-
ligen Felix und Fortunatus (Felicis et Fortunati) noch vor Kosmas und Damian.1426

1423 Vgl. dazu unten Anm. 1496.
1424 Vgl. WIMMER/MELZER, Lexikon, S. 200 (Lit.).
1425 Vgl. EBNER, Quellen und Forschungen, S. 258 („Bonifatii“), wobei dieser Heilige auch im Libera

erscheint („nec non et beato Bonifatiomartyre tuo atque pontifice“, ebd.) und S. 408mitAnm. 3 f.
(wobei hier der Inhalt von Anm. 4 versehentlich in Anm. 3 zu Lasten der dort offenbar getilgten
originalen Nachweise doppelt erscheint).

1426 Vgl. Biblioteca Arcivescovile di Udine (BAU), ms. 76, fol. 3r. Für die Zusendung einer entspre-
chenden Ablichtung sei auch an dieser Stelle der Bibliothekarin Katja Piazza, Udine, vielmals
gedankt. S. auch EBNER, Quellen und Forschungen, S. 269, und zuletzt SCALON, La Biblioteca
Arcivescovile, S. 142 f. (Lit.). Zu Fortunatus als regionaltypischem Heiligem s. auch oben Anm.
1422.
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Wahrscheinlich wurde der Abschluss der langen Liste auch in Bremen so sehr
mit Kosmas und Damian verbunden, dass man nicht nur die anderen Märtyrer
vor ihren Namen integrierte, sondern auch sie selbst als letzte Ergänzung
wahrnahm. In dieser Form wäre dann der liturgische Einschub in die Historio-
graphie übernommenworden. Nicht auszuschließen ist dabei, dass Kosmas und
Damian zunächst überhaupt nicht zu den Bremer Heiligen zu rechnen waren,
sondern nur aufgrund ihrer Stellung im Hochgebet hinzugenommen wurden.
Demnach hätte die Domkirche ausschließlich von Quiriacus, Caesarius, Victor,
Corona, Felix und Felicianus Reliquien besessen, die von Kosmas und Damian
hingegen lediglich aufgrund des liturgisch bedingten Interpolaments aus dem
späten 11. Jahrhundert postuliert und schließlich erst in der inventio des
14. Jahrhunderts tatsächlich – für sich – ‚entdeckt‘. Vielleicht lagen aber nicht
einmal von den anderen Heiligen Reliquien vor. Zwar lassen sich einige Namen
mit Rom inVerbindung bringen,1427dochmehr noch deuten sie nachNorditalien.
Sie könnten aus einem jener Messbücher stammen, das Bremen im 11. Jahrhun-
dert aus Norditalien erwarb. Leider ist aus Bremen selbst kein entsprechendes
Missale überliefert. Im zeitgenössischen „Missale Hamaburgense“, das immer-
hin zur selben Diözese gehörte, findet sich im Communicantes-Abschnitt keine
Erweiterung.1428 Das zweite erwähnte, aus Bremen selbst erhaltene Buch für die
Messliturgie, die besagte heute in Udine verwahrte Prachthandschrift, weist im
Communicantes lediglich Dionysius (Dyonisii), Bonifatius, Martin, Augustinus,
Gregor, Hieronymus und Benedikt auf.1429 Es gab folglich wohl eine Randnotiz
oder integrierte Glosse in einem bisher unberücksichtigten, möglicherweise
verschollenen Missale selbst oder – mit ungleich geringerer Überlieferungs-
chance – in eigens aufgestellten, erweiternden Kanontafeln, wie sie im Westen
regelmäßig benutzt wurden und für Kosmas und Damian auch in der Ostkirche
begegnen.1430 Nicht die Reliquien wären also transferiert worden, sondern das
Buch oder die Tafeln einer spezifischen Messliturgie. Da die in Norditalien
kommemorierten Heiligen nun auch in Schriftform nach Bremen kamen, musste
deren dortige Anwesenheit in ihren Reliquien nachträglich postuliert werden.
Seit dem 14. Jahrhundert glaubteman dann tatsächlich auch dieHeiltümer selbst
gefunden zu haben. Vonder Schrift zurMaterialitätwaren zwei Jahrhunderte ins
Land gegangen.

Dies mag auch erklären, warum für Kosmas und Damian ebenso wie für die
anderen von Adaldag angeblich erworbenen, vermeintlich ganzen Leiber eine
Form der amplificatio vorliegt.1431 Für Kosmas und Damian ist die übersteigerte
Aufwertung der Quantität ihrer in Bremen verwahrten Reliquien aus gleich

1427 So KLOFT, Reliquien und Volksfrömmigkeit, S. 30 f.
1428 Vgl. Rom, Biblioteca Vallicelliana, Ms. B 141, fol. 33r/v. Auf fol. 27v-28r findet sich jedoch in

margine, am oberen Rand, über die Falz geschrieben eine Auflistung regionaler Heiliger, dar-
unter etwa Arnulf, Gertrud, Christian und Gerhard (gerart). Zu diesem Missale s. oben Kapitel
III.1a.

1429 Vgl. EBNER, Quellen und Forschungen, S. 258. Zu dieser Handschrift (Udine, Biblioteca capito-
lare, ms. 1, laut zitierter Literatur „cod. 76, V“) insgesamt s. oben Kapitel III.1a, Anm. 774.

1430 Vgl. oben Anm. 1411.
1431 Vgl. KLOFT, Reliquien und Volksfrömmigkeit, S. 30 f.
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mehreren Gründen anzunehmen: In der römischen Kirche am Forum hatte man
ganz offensichtlich Reliquien zurückbehalten, da der Kult dort mit der angeb-
lichen, anscheinend nur aufgrund des Interpolaments erschlossenen Translation
keineswegs erlosch, und Ebo hatte bereits zuvor Reliquien für Hildesheim,
Altfrid von dort aus dann für Essen erworben.1432 Darüber hinaus gab es noch
einen weiteren Konkurrenten: das Domstift Bamberg. In dem dortigen 1014
geweihtenHauptaltarwerdenReliquien desKosmas unddasHaupt desDamian
genannt.1433 Gerade die beiden Schädel der Heiligen spielen in den spätmittel-
alterlichen Heiltumsweisungen des 15. Jahrhunderts nach dem Zeugnis des Jo-
hann Hemeling von 1415/20 eine entscheidende Rolle, wurden aber bei der
Öffnung ihres prächtigen, zur Zeit Hemelings angefertigten spätmittelalterli-
chen Schreins im Jahre 1648 nicht mehr vorgefunden.1434 Hier scheint zunächst
denkbar, dass Haupt und Glieder im Bremer Dom getrennt verwahrt wurden,
wie es etwa für die Gebeine Karls des Großen im Aachener Dom belegt ist.1435

Allerdings weist der spätmittelalterliche Schrein selbst ein exakt passendes
Kopfreliquiar im Innern auf.1436 Nicht ausgeschlossen ist auch, dass bie Schädel
bereits 1645 durch den Jesuiten Johannes Zweenbrüggen erworben wurden.1437

Das eigentliche Problem dürfte woanders liegen: In Bamberg war man sich be-
reits 1015 umdie besondere römisch-rechtliche BedeutungdesHauptes bewusst.
Aus eben diesem Grunde erwarben wenig später Münster undMinden offenbar
Kopfreliquien der Apostelfürsten Petrus und Paulus aus der Kapelle Sancta
Sanctorum und Osnabrück unter Benno II. schließlich die Schädelkalotten Cris-
pins und Crispinians.1438 Die Schädelreliquie des heiligen Bartholomäus im
Frankfurter Dom stammt frühestens von 1166 und wird erst 1215 urkundlich
bezeugt.1439 In Bremen beanspruchte man stattdessen um 1420 seinerseits das
gesamte caput beati Bartholomaei.1440

Doppelte und mehrfache Nachweise riefen bereits bei hochmittelalterlichen
Zeitgenossen kritische Reaktionen hervor. So schreibt Guibert de Nogent, in
Form einer rhetorischen Frage, nichts sei lächerlicher, als davon auszugehen, ein
Heiliger habe zweiKöpfe, etwa Johannes der Täufer einen inKonstantinopel und
einen im Kloster von Saint-Jean-d’Angely:

1432 KLOFT, Reliquien und Volksfrömmigkeit, S. 53, der in Anm. 53 jedoch mit Verweis auf KRAUT-

HEIMER, Corpus Basilicarum, Bd. 1, S. 139, darauf aufmerksam macht, dass eine „riscoperta“ im
Jahre 1582 immerhin auf eine gewisse Unterbrechung des Kults schließen lässt. Zu Altfrid s. v.a.
RÖCKELEIN, Altfrid.

1433 MGH SS 17, S. 635; KLOFT, Reliquien und Volksfrömmigkeit, S. 32 mit Anm. 62.
1434 Vgl. bereits KLOFT, Reliquien und Volksfrömmigkeit, S. 58 mit Anm. 109 (Lit.)
1435 KLOFT, Reliquien und Volksfrömmigkeit, S. 58 mit Verweis auf GRIMME (Hg.), Der Aachener

Domschatz, S. 44 und 69.
1436 Vgl. die Abbildung bei DIETSCH, Der Dom St. Petri zu Bremen, S. 166.
1437 Vgl. dazu – leider ohne nähere Angaben – TACKE, Erbauliches, S. 45 f. (dazu Abb. ebd. S. 36 f.);

zum weiteren Verbleib in der Bremer St.-Johannis- Kirche, wo sie wegen ihrer zweifelhaften
Authentizität 1994 eingemauert wurden, s. ebd. S. 46 f.

1438 Vgl. oben Kapitel I.2, II. 1b und c sowie III.2 a und III.3b.
1439 KRÜGER, Die Verehrung des heiligen Bartholomäus.
1440 Vgl. JohannHemeling, Diplomatarium (ed. KLINK), HAB, Cod. Guelf. 142Gud. lat., fol. 7b (S. 65).
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Verbi gratia, caput Baptistae dominici cum Constantinopolitani habere se
dicant, Angeriacenses monachi idem se habere testantur. Quid ergo magis
ridiculum super tanto homine predicetur quam si biceps esse ab utrisque
dicatur?1441

Wie aber war eine solche Dopplung in Bremen und Bamberg überhaupt
möglich?Offenbar hieltman in Bremen einzelne Partikel für Schädelteile der laut
arabischer Legende –wie Paulus und Johannes – enthaupteten Heiligen Kosmas
undDamian und barg diese in ähnlicherWeise in einem Schrein, wie dies bereits
im 11. Jahrhundert für die offensichtlichen Kopfreliquien des Petrus in Minden
der Fall gewesen war. Die Bamberger Altarweihenotiz war zu diesem Zeitpunkt
sicherlich nicht im allgemeinen Bewusstsein der Bremer – und selbst wenn, so
musste dies kein zwangsläufiges Ausschlusskriterium sein. Zum einen hätte
man gezielt eine eigene Gegentradition zu etablieren versuchen können. Zum
anderen steht die Bezeichnung corpus bereits im neunten Jahrhundert oftmals
nicht für die Gesamtheit der Gebeine, sondern für einen Teil.1442 Pastorale Er-
fordernisse, vielleicht in Verbindung mit frühscholastischen, dem Verständnis
des Guibert von Nogent widersprechenden Spekulationen, führten zu einem
generellen Gesinnungswandel: Bereits eine einzige Partikel galt als Pars pro to-
to.1443 Wie die Einzelteile der gewandelten Hostie jeweils den gesamten Leib des
Herrn verkörperten, so jedes Reliquienfragment den gesamten Heiligen.1444 Be-
reits an derWende vomvierten zum fünften Jahrhundert hatte Bischof Victricius
von Rouen gelehrt, dass in jeder einzelnen Partikel der gesamte Heilige präsent
sei.1445Transferiertemandann imFrühmittelalter einzelneKörperglieder anstelle
des vollständigen Leibes, etwa im Jahre 836 Reliquien des Manceller Bischofs
Pavatius und weiterer Heiliger von Le Mans nach Paderborn,1446 so konnten
spätestens seit dem 11. Jahrhundert kleinste Partikel einen größeren Körperteil,
vor allem den Kopf, später auch Arme, und schließlich sogar den gesamten Leib
repräsentieren: gleichsamals Particula pro parte oder Particula pro toto.1447Wenn
dem Bremer Domschatzverzeichnis von etwa 1400 zufolge einzelne Petrus-
Partikel offenbar als kompletter Schädel angesehen werden konnten,1448 so erst
recht die Reliquien vonKosmas undDamian.Wie für Petrus und Paulus könnten

1441 Guibert de Nogent, De sanctis et eorum pigneribus (ed. HUYGENS), S. 102 f., Z. 536–539. S. dazu
und zur parallelen Stelle in der Kreuzzugschronik, Guibert de Nogent, Dei Gesta, I, 5, S. 103f.
auch FUCHS, Zeichen und Wunder bei Guibert de Nogent, S. 68 Anm. 169.

1442 HERBERS, Reliques romaines au IXe siècle, S. 121 mit Anm. 45 (mit weiterer Lit. und Quellen).
1443 Vgl. dazu die unterschiedlichen Beispiele bei DINZELBACHER, Die „Realpräsenz“ der Heiligen, vor

allem S. 138 f. sowie die kunsthistorischen Veröffentlichungen in den folgenden Anmerkungen.
1444 Dieser Aspekt wird meist nur implizit angerissen, aber nicht weiter ausgeführt; vgl. etwa

NORDHOFEN, Die Leiber der Heiligen und der heilige Leib; ANGENENDT, Was sind Reliquien.
1445 Victricius von Rouen, De Laude sanctorum, X. S. dazu REUDENBACH, Heil durch Sehen, S. 137;

MONDINI, Reliquie incarnate, S. 268 mit Anm. 10; KLEINE, Res sacra oder sacrilegium, S. 93 mit
Anm. 42.

1446 S. dazu und zu weiteren Beispielen oben Kapitel I.2, vor allem Anm. 176.
1447 Vgl. dazu etwa die zahlreichen Reliquiensäckchen des 10. bis 16., vor allem des 11. und

12. Jahrhunderts in der tabellarischen Übersicht bei POPP, Der Schatz der Kanonissen, S. 142–157.
1448 Vgl. oben Kapitel II.1a.

1. Bremen 265



die nötigen Partikel ihrerseits aus der Kapelle Sancta Sanctorum stammen, wo
Authentiken des siebten bis achten Jahrhunderts von deren dortiger Existenz
zeugen.1449

Inmateriell-dinglicher Hinsicht war das Kennzeichen der Bremer amplificatio
somit keine oberflächliche Hyperbole, sondern eine zum eigentlichen Kern
vordringende Synekdoche. Dem wortgetreuen, von Guibert de Nogent implizit
bemühten sensus historicus nach widersprachen die Traditionen sich, dem sensus
metaphoricus nach ergänzten sie sich. Erst der literarische Vergleich der ver-
schiedenen Quellen im Rahmen der Abfassung der Sancta Sanctorum führte bei
den Bremer Heiligen – analog zu manch hochmittelalterlicher Kritik in anderen
Fällen – zu einer gewissen kritischen Distanz.1450 Die historisch-kritische Me-
thode der Aufklärung betrachtete dabei aber die hagiographischen und hagio-
logischen Überlieferungen ähnlich einseitig wie die sich im sensus historicus zu
widersprechen scheinenden biblischen Berichte.1451 Die Frage der Authentizität
der Reliquien stellt sich hier nur sekundär: Die Anrufung der Heiligen am Altar
erfolgte ohnehin an einer Stelle, wo gemeinhin der Kirchenpatrone gedacht
wurde – sei es mit, sei es ohne Reliquien. Nur die Heiltumsweisung betrifft das
von Guibert de Nogent angesprochene Problem.

Denkbar ist aber auch eine andere, von der gesamten Forschung bisher nicht
in Betracht gezogene Möglichkeit: Kosmas und Damian könnten im örtlichen
Bremer Kult – zumindest zwischenzeitlich – mit einem der beiden anderen
östlichen, in der westlichen Kirche sonst nicht verehrten Heiligenpaare identi-
fiziert worden sein. Diese Variante ist deshalb keineswegs von vornherein ab-
wegig, weil bis zum 15. Jahrhundert keine näheren Angaben zu ihrer Herkunft
gemacht werden. Die erwähnte wahrscheinliche Herkunft aus dem römischen
Canonmissae ist nur indirekt zu erschließen, da sie in keiner historischen Quelle
explizit gemacht wird. Erst Johannes Hemeling spricht im frühen 15. Jahrhun-
dert dezidiert von den Arabern. In der berühmten Heiltumsweisung seines Di-
plomatarium schreibt er mit Bezug auf die inventio Bischof Burchards:

To deme ersten male moghe gy seen beyde hovede der hilghenmartelere Cosme
unde Damiani, der ere gantze lichaem hir beyde sint, de dar vorheven wurden
van bischop Borcharde, den erbaren vader inGode, de ut veren landen synt her
gekomen, also van Arabien, dat Got an en vorseen hefft, dat ere hilghe beente
schall an desser hilgen kercken to Bremen rouwen.1452

Entscheidend ist dabei aber, dass nicht mehr Rom im Vordergrund steht,
sondern die Levante. Hiermögen ostkirchliche und arabisch-kulturelle Einflüsse
auf die mittlerweile wirtschaftlich weit verzweigte Kirchen- und Handelsme-
tropole eine große Bedeutung gehabt haben. Im letzten Jahrhundert vor der
Reformation scheint die Bremer Kirche nun vollends ohne Rombezug ausge-
kommen zu sein.

1449 Vgl. GALLAND, Les authentiques, Nr. 30, S. 103.
1450 AASS Sept. VII 441. S. dazu bereits KLOFT, Reliquien und Volksfrömmigkeit, S. 30 mit Anm. 55.
1451 S. hierzu DOHMEN, Vom vielfachen Schriftsinn, S. 27 f.
1452 Johann Hemeling, Diplomatarium (ed. KLINK), HAB, Cod. Guelf. 142 Gud. lat., fol. 87b (S. 135).
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Für die große Beliebtheit dieser beiden Heiligen im spätmittelalterlichen
Bremen scheint neben ihrer angeblichen materiellen Präsenz auch ein weiterer,
wenngleich nicht ortsspezifischer literarischer Aspekt maßgeblich gewesen zu
sein: Die im gesamtenWesten bereits verehrten Kosmas und Damianwurden ab
dem14. Jahrhundert durch die Legenda aurea des Jacobus deVoragineweit über
Roms, Essens, Hildesheims und auch Bremens Grenzen hin bekannt und
konnten daher besser als die nur lokal oder allenfalls regional verehrten Bremer
Bischöfe Willehad, Ansgar und Rimbert für die Außendarstellung genutzt
werden.1453 Allerdings darf man den Einfluss der Legenda aurea auf die Bremer
Tradition nicht überbewerten: Eine maßgebliche, am Bremer Domlettner ange-
brachte Darstellung des 14. Jahrhunderts aus dem Leben der beiden Heiligen ist
weder in der Legenda aurea noch in der ostkirchlichen Tradition überliefert. Sie
stellt dar, wie Kosmas und Damian ein Kamel behandeln und den Teufel aus-
treiben.1454

Ausschlaggebend für die wachsende Verehrung der Arzt- und Apotheker-
heiligen im spätmittelalterlichen Bremen, woman ihnen gleichermaßen human-
wie veterinärmedizinische Kenntnisse und Heilerfolge zutraute, war letztlich
aber weder ihre Herkunft aus Arabien noch ihre Translation nach Rom. Die
entscheidende Rolle spielte über die Jahrhunderte hinweg ihre enge Bindung an
den römischen Hauptpatron des Bremer Domes, dessen Heilungskräfte sie in
besonderer Weise zu übernehmen vermochten. Verschiedene Quellen des 14.
und 15. Jahrhunderts zeugen von den zahlreichen Heilungserfolgen, die dem
Bremer Dom- und Bruderschaftspatron zugesprochen wurden.1455 Dies war
nicht nur einer thaumaturgischen Praxis geschuldet, sondern in der Heiligen
Schrift bereits angelegt: Laut Apostelgeschichte war es Petrus, der in seiner
Predigt die heilende Wirkung Jesu hervorhob. Bereits das zweite Buch der Bibel
vermittelt die SelbstoffenbarungGottes „Ich bin derHerr, deinArzt“ (Exodus 15,
26). Der Apostelfürst konnte daran anschließen: Der Stein, den die Bauleute
verworfen hatten, war nach Psalm 117 (118), 22 tatsächlich zum Eckstein ge-
worden – zu einem pétros, der auch Heilung barg (Apostelgeschichte 4, 8–12):

Da sagte Petrus zu ihnen, erfüllt vom Heiligen Geist: Ihr Führer des Volkes
und ihr Ältesten! Wenn wir heute wegen einer guten Tat an einem kranken
Menschen darüber vernommen werden, durch wen er geheilt worden ist, so
sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen: im Namen Jesu Christi, des
Nazoräers, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt
hat. Durch ihn steht dieserMann gesund vor euch. Er (Jesus) ist der Stein, der

1453 KLOFT, Reliquien und Volksfrömmigkeit, S. 37 f. mit Anm. 74f.
1454 Vgl. ARTELT, Art. Kosmas undDamian, Sp. 349 (Buchstabe f) und DERS., Kosmas und Damian, die

Schutzpatrone, Abb. 9, sowie ferner DIETSCH, Der Dom St. Petri zu Bremen, Abb. der Seite 130. S.
auch den Schreinmit Kopfreliquiar (DIETSCH, Abb. S. 163–166) unddasKopfreliquiar (ebd. S. 166)
sowie die Abb. der Heiligen vom Schrein ebd., S. 165 (Detail, Schrein insgesamt: S. 163).

1455 Vgl. etwa JohannHemeling, Diplomatarium (ed. KLINK), HAB, Cod.Guelf. 142Gud. lat., fol. 95a-
101a (S. 140–148). Zu weiteren spätmittelalterlichen Quellen s. WITTMANN, Kosmas und Damian,
S. 72–75, wobei die wenig quellenkritischen Ausführungen zum Früh- und Hochmittelalter auf
S. 72 der Revision im Sinne der obigen Darstellung bedürfen.
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von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist.
Und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist unsMenschen kein
anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden
sollen.

Auch sonst besitzt Petrus demNeuen Testament nach heilendeWirkung: „Er
heilte vor der Tempelpforte einen Lahmen und in Lydda einen Gichtbrüchigen.
Andere Kranke genasen allein durch seinen Schatten. In Jaffa erweckte er Tabita
vom Tod.“1456

Im Apsismosaik von Santi Cosma e Damiano am Forum Romanum geleiten
die Apostelfürsten Petrus und Paulus bei der Parusie Christi Kosmas und Da-
mian dem ewigen Heil entgegen.1457 In Bremen führte die gemeinsame Kom-
memoration und Präsentation alle vier Heiligen auf eine eigenständige Weise
zusammen: Am Anfang und zum Abschluss des Communicantes-Gebetes im
Messkanon wurde ihrer himmlisch verbürgten Verdienste zur Erwirkung auch
irdisch greifbarer Heilsfrüchte gedacht, und die Weisung all ihrer Reliquien
vereinigte sie am liturgischen Hochfest des Dompatrons Petrus.

c) Corpora integra. Die Verehrung vollständiger Gebeine imBremerDom

Die im Interpolament des späten 11. Jahrhunderts begegnende, wie gezeigt ur-
sprünglich wahrscheinlich auf den liturgischen Einschub eines Bremer Missale
zurückzuführende Erwähnung der Leiber von Quiriacus und Caesarius, Victor
und Corona, Felix und Felicianus sowie Kosmas und Damian1458 hinterließ noch
im spätmittelalterlichen Diplomatarium fabricae ecclesiae Bremensis des Johann
Hemeling ihre Spuren.1459 Dort erscheinen die Gebeine aber in verschiedenen
Varianten. Im ersten Kapitel seines Werkes sucht Hemeling die besondere sa-
krale Bedeutung Bremens unter Beweis zu stellen. Dazu stellt er die längst zu
wichtigen Nebenpatronen der Domkirche avancierten Apothekerärzte an die
Spitze, lässt Felix und Felicianus unerwähnt und erweitert die Liste stattdessen
durch Secundus, Cantius, Cantianus und Cantianilla. Zusammen mit den drei
Bekennerbischöfen der Frühzeit verweist Hemeling daher auf nicht weniger als
dreizehn corpora integra:

Nam in ipsa ecclesia feliciter requieverunt et requiescunt tredecim sacrosancta
integra sanctorum corpora videlicet: Cosme, Damiani, Victoris, Corone,
Quiriaci, qui sanctam crucem domini prodiit et invenit, Secundi, Cesarii,
Cancii, Canciani et Cancianille martirum, ac eximiorum confessorum et
pontificum sanctorum Wilhadi, Anscharii et Reymberti, archiepiscoporum
istius sancte ecclesie Bremensis […].1460

1456 So prägnant und konzise KERMANI, Ungläubiges Staunen, S. 126.
1457 Vgl. ARTELT, Art. Kosmas und Damian, Sp. 345.
1458 Vgl. oben Anm. 1417.
1459 Johann Hemeling, Diplomatarium (ed. KLINK), HAB, Cod. Guelf. 142 Gud. lat.
1460 Ebd. fol. 6b (S. 64).
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Die Zweiergruppe von Quiriacus und Caesarius ist aufgetrennt. Gleichwohl
mögen auch Secundus undCantius, Cantianus undCantianilla ursprünglich auf
denCommunicantes-Abschnitt eines neuerenBremerMessbuchs zurückzuführen
sein, wobei Cantianilla hier als Frau eine ähnliche Ausnahme gebildet hätte wie
Corona.1461 Allerdings ist Cantianilla hagiographisch stets mit Cantius und
Cantianus zu denken.1462

Im vierten Kapitel, das der Auflistung der wichtigsten Privilegien dient,
kommt Johann Hemeling erneut auf die Leiber (lichame) zu sprechen. Dort al-
lerdings bildet nun, getrennt von Corona, Victor die Spitze, und anstelle der drei
Heiligen Cantius, Cantianus und Cantianilla erscheinen erneut die schon im
Interpolament des 11. Jahrhunderts bezeugten beiden Heiligen Felix und Feli-
cianus, wobei der zwischenzeitliche Neuzugang Secundus bleibt. Offenbar war
seine – auch hagiographisch unabhängige – Verehrung in liturgischer Schrift,
Materialität und Performanz bereits fest etabliert. Die drei Gründerbischöfe
fehlen ganz. Insgesamt kommt man somit auf eine Zahl von neun Leibern:

dar veler hilgen gantze lichame ynne sint, also sunte Victoris, Cosme,
Damiani, Cesarii, Corone, Quiriaci, Secundi, Felicis unde Feliciani unde
ander vele schone hilgedomes van vele hilgen.1463

In der Auflistung nach dem Jahresverlauf des liturgischen Festkalenders des
15. Jahrhunderts begegnen noch weniger dieser Heiligen: Kosmas und Damian
für den 27. September, Victor für den 8. oder, je nach Zuordnung, 14. Mai,
Quiriacus (17. Juni), Secundus (28. August),Willehad (8. November) undAnsgar
(3. Februar). Es fehlt Rimbert ebenso wie Caesarius, Corona, Cantius, Cantianus
und Cantianilla sowie die in Urkunden begegnenden Felix und Felicianus.

Noch bedeutender als die reguläre Liturgie war für die Frömmigkeitspraxis
im spätmittelalterlichen Bremen aber wohl die Heiltumsweisung am 29. Juni,
dem Patronatsfest Peter und Paul. Umso erstaunlicher ist es, dass hier nicht alle
Heiligen begegnen, deren vollständige Leiber im Eingangskapitel aufgelistet
worden waren: Rimbert, der dritte in der Reihe der Bremer Bekennerbischöfe,
fehlt ebenso wie Quiriacus. Letzterer hatte im Interpolament zu Adams Bis-
tumsgeschichte noch den Reigen der acht Heiligen mit ganzem Leib ange-
führt,1464 und im ersten Kapitel hatte Hemeling nur bei Quiriacus einen erläu-
ternden Relativsatz mit der Detailinformation hinzugefügt, eben dieser Heilige
habe das – (so ist im Geiste zu ergänzen) von Kaiserin Helena gesuchte – Kreuz
gefunden und vorangetragen: qui sanctam crucem domini prodiit et invenit.1465 Von

1461 Vgl. oben Anm. 1424.
1462 Vgl. BHL 1543–1549, einschließlich Novum Supplementum (S. 176).
1463 Ebd. fol. 23a (S. 78).
1464 Vgl. ebd. fol. 86b-89a (S. 134–137), vgl. dagegen die Auflistung oben in Anm. 1416: corpora

Quiriaci et Cesarii, item Victoris et Coronae, Felicis et Feliciani, Cosmae et Damiani. Interessante,
mitunter zeitgenössische, jedoch leider nicht näher bestimmteAbb. von einer Schreinprozession,
Reliquiaren und Heiltumsweisungen enthält TACKE, Erbauliches, S. 33, 36–38, 40–42 und 44.

1465 Vgl. oben Anm. 1460. Zum entsprechenden Legendenstoff s. BHL 7022–7025, einschließlich
Novum Supplementum (S. 739f.).
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Victor schließlich zeigte man keineswegs das vollständige Corpus, sondern nur
eine Partikel van sunte Victore.1466

Nicht jeder der insgesamt dreizehn angeblichen corpora integrawies folglich
einen eigenen Schrein auf. Im ersten Kapitel geht es Hemeling darum, die ge-
genwärtigeGröße der BremerKirche unter Beweis zu stellen. Darumwerden alle
angeblichen dreizehn Leiber genannt, wobei an die Stelle von Felix und Felici-
anus aus dem historiographischen Interpolament des 11. Jahrhunderts wohl
deshalb Secundus, Cantius, Cantianus und Cantianilla rücken, weil diese in der
Heiltumsweisung eine große Rolle spielen und allgemein bekannt gewesen sein
dürften, während die Reliquien des Felicianus zeitgleich in Minden verehrt
wurden.1467 Hier folgt die Schrift der Performanz. Anders im Kapitel über die
Privilegien: Dort tauchen Felix und Felicianus plötzlich wieder auf. Ganz of-
fensichtlich nehmen die Urkunden Bezug auf vorhandene Texte, allen voran auf
das Interpolament aus der Kirchengeschichte Adams von Bremen: Sämtliche
Heilige dieser historiographischen Hinzufügung sind vertreten, ergänzt nur
durch Secundus, der in der Heiltumsweisung gleich als erster Heiliger mit
vollständigem Leib nach Kosmas und Damian gezeigt wurde und wohl deshalb
unverzichtbar schien.1468

Liturgisch konnten Corona und Caesarius vielleicht wegen ihrer geringen
Bedeutung in vergleichbaren Kalendaren übergangen werden – ebenso wie
Cantius, Cantianus und Cantianilla. Doch in der Heiltumsweisung am Patro-
natsfest Peter und Paul waren alle fünf Heiligenreliquien präsent. Warum hier
ausgerechnet Quiriacus fehlt und darüber hinaus auch die von Cantius, Canti-
anus und Cantianilla verdrängten Felix und Felicianus, kann nur mit deren
fehlenden Reliquien erklärt werden: Diese drei Heiligen standen amAnfang der
nachKosmas undDamian erweitertenHeiligenliste und begegnen daher auch in
den Privilegien. Reliquien konnte man aber nicht mehr von ihnen zeigen. Rim-
bert schließlich wurde zwar als bedeutsamer Heiliger eingangs mit vollständi-
gem Leib geführt, fehlt aber sowohl im Kalender als auch bei der zentralen
Heiltumsweisung. Offenbar wurde er lediglich wegen seiner hagiographischen
Relevanz gewürdigt, und dies weniger als Gegenstand denn als Autor. Heilig
erschien er offenbar vor allem als Hagiograph.

Schrift, Raum und Zeit der Heiligen gehorchten folglich je eigenen Gesetz-
mäßigkeiten. Die corpora integra bildeten im Hoch- und Spätmittelalter keine
feste Größe. Von ihrem kryptischen Aufkommen bis zu ihrer feierlichen Insze-
nierung schwankten sie in Quantität und Qualität je nach Bedarf und Zeitum-
ständen. Die wesentliche Aussage Johann Hemelings war wohl die: Nicht nur in
Rom, auch in Bremen fand sich nunmehr eine zum Greifen nahe Reliquien-
sammlung, die einen einmalig hehren Namen trug: sancta sanctorum dicitur.1469

1466 Johann Hemeling, Diplomatarium (ed. KLINK), HAB, Cod. Guelf. 142 Gud. lat., fol. 88b (S. 137).
1467 Vgl. unten Kapitel IV.2c.
1468 Vgl. Johann Hemeling, Diplomatarium (ed. KLINK), HAB, Cod. Guelf. 142 Gud. lat., fol. 88a

(S. 136). Dazwischen wurde noch ein Rückenknochen des heiligen Florencius gezeigt (s. ebd.).
1469 Vgl. JohannHemeling, Diplomatarium (ed. KLINK), HAB, Cod. Guelf. 142Gud. lat., fol. 5b (S. 63).
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2. Minden

a) Gorgonius von Rom. Sacerdotium durch Schwert statt Schlüssel

Der in Minden verehrte heilige Gorgonius war in Rom von Anfang an auf das
Engste mit dem Apostelfürsten Petrus verbunden. Er begegnet wie der heilige
Petrus bereits im kirchlichen Festkalender von 336, der Depositio martyrum, und
zwar unter seinem noch in Minden gefeierten Gedenktag, dem 9. September.1470

Durch dasDickicht der verschiedenen PersonenmitNamenGorgonius und ihrer
weit verzweigten, wegen diverser Querverbindungen kontaminierten Überlie-
ferungsstränge1471 strahlt der Bezug zum römischen Vorbild wie ein niemals aus
den Augen verlorener Leuchtturm. Letztlich hatten alle kontaminierenden Zu-
sammenführungen der ursprünglich unterschiedlichen Viten nur ein Ziel: die
römische Provenienz des Patrons zu beweisen. Nur deshalb galten sowohl die
Reliquien des nikomedischen als auch die des sebastenischen Gorgonius als
ebenso römisch wie die des an der via Labicana beigesetzten Märtyrers. Dies galt
gleichermaßen für Marmoutier, Gorze und Minden.

Vor diesem Hintergrund erscheinen die dargestellten Unterschiede der
Verehrungstermine des 11. März und des 9. September sekundär. Aus Gründen
der Abgrenzung wechselte Marmoutier wahrscheinlich vom nikomedischen
zum sebastenischen Gorgonius, da Gorze unter Einfluss des Mindener Bischofs
Milo von Sebaste nach Nikomedien gewechselt war. Die dabei entscheidende
Grundvorstellung, die Leiber aller Gorgonius genannten Heiligen hätten die
Ewige Stadt zumindest zeitweilig passieren müssen, war durchaus berechtigt,
führte aber zu den philologisch nachgewiesenen Kontaminationen in der Ha-
giographie.Angesichts der ikonoklastischenAuseinandersetzungen imOsten ist
eine Überführung ihrer Corpora nach Rom mehr als wahrscheinlich. Pointiert
formuliert könnte man daher die hagiographischen Konstrukte des 10. Jahr-
hunderts in ähnlicher Weise wie zahlreiche Urkundenfälschungen des Hoch-
mittelalters als berechtigte Bemühungen ansehen, einen nicht mehr nachzu-
weisenden Besitz, hier der Reliquien des Gorgonius, durch Schriftzeugnisse
glaubhaft zu machen.

Dieser Rombezug, der Minden mit Gorze verband und dem Selbstver-
ständnis Marmoutiers zumindest entsprach, bildete gegenüber den anderen
sächsischen Bischofs- und Klosterkirchen, namentlich auch jenen mit Petrus-
Patrozinium, ein besonderes Distinktionsmerkmal.1472 Die Bremer Nebenpatro-
ne Kosmas und Damian erschienen ungeachtet ihre Rombezüge letztlich als
Kosmopoliten, Gorgonius in Minden hingegen eindeutig als Römer. Deshalb
wurde der Domprediger des neunten Jahrhunderts nicht müde, die Ewige Stadt
so zu betonen: Rome igitur, fratres, Rome1473! Obgleich der 11. März eigentlicher

1470 Vgl. Depositio martyrum, MGH SS, Auct. Ant. 9,1, Chronographus anni CCCLIIII, S. 72, Z. 8.
1471 Vgl. dazu ausführlich oben Kapitel III.2b.
1472 Vgl. in diesem Sinne, wenngleich auf ausgewählter Quellenbasis, bereits BÖLLING, Distinktion

durch Romrezeption.
1473 S. oben Kapitel III.2a.
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Todes- und Festtag (natalicio) ist, wird am 9. September, dem Tag des römischen
Heiligen, gefeiert und gepredigt, da seine Gebeine an diesem Tag in Rom an-
gekommmen seien. In Rom ist er mit Petrus vereint –wie nicht minder später in
Minden, wo die Gebeine wiederum am 11. März angekommen sein sollen.

Nur durch diese Engführung der verschiedenen Überlieferungsstränge war
dieser Mindener Gorgonius mit dem des karolingischen Reichskalenders kom-
patibel. Erst dadurch fügten sich Bischof Milos gestiftetes, dem Gorgonius ge-
widmetes Evangeliar ebenso wie die herausragenden liturgischen Bücher seines
Nachfolgers Sigebert in die Rombezüge des liturgischen Reichskalenders ein,
wobei Petrus und Gorgonius durchaus auf Augenhöhe nebeneinanderstehen,
wie noch auf dem späteren Lettner zu sehen. Bemerkenswert ist dabei, dass
Gorgonius eher für die einfachere Bevölkerung zuständig gewesen zu sein
scheint, die an Reliquien besonderes Interesse zeigten, wie am Beispiel des Li-
borius deutlich wird.1474

Wie aber hat man sich vor diesemHintergrund die Verehrung der Reliquien
des Gorgonius in seiner bereits im frühen 9. Jahrhundert begründeten, im
12. Jahrhundert dann aber aufgegebenen Krypta vorzustellen? Dafür mag eine
Inschrift herangezogen werden, die bereits Papst Damasus (366–384) am Grab
des römischen Gorgonius an der via Labicana anbringen ließ, wie sie nur den
ersten Märtyrern der Stadt zukam:

Hic quicumque venit sanctorum limina quaerat;
Inveniet vicina in sede habitare beatos.1475

Der Begriff limina wird hier im wörtlichen, nicht im synekdochischen Sinne
gebraucht: DieGläubigen betreten die Schwellen, nicht das gesamteGrab.1476Die
Besuche der limina apostolorum, wie sie bei den zahlreichen mittelalterlichen
Wallfahrern belegt sind, beziehen sich ebenfalls konkret auf die begehbaren
Schwellen, nicht auf die verschlossenen Gräber.1477 Vergleichbares wird man
wohl auch für das hochmittelalterliche Minden annehmen dürfen: Die einfache
Bevölkerung konnte bis an die Reliquien des Heiligen in der Krypta herantreten
und ihn dort verehren. Für eine frühe Verehrung des Heiligen bereits im karo-
lingischen Bau sprechen die archäologischen Zeugnisse einer Krypta,1478 für die
Verehrung in der Liturgie die erwähnten Inschriften auf dem Evangeliar von
996.1479 Zwei dendrochronologisch eindeutig in das frühe 9. und 11. Jahrhundert
datierte Fensterrahmen lassen darauf schließen, dass die angeblichen Brände
von 947 und 1062 nicht die gesamte Kirche erfasst haben können.1480 Die Wei-

1474 Vgl. RÖCKELEIN, Reliquientranslationen nach Sachsen, S. 155–168; STAUBACH, Aspekte der karo-
lingischen Pastoralreform, S. 51 mit Anm. 54 und S. 54 mit Anm. 63f.

1475 Vgl. MACCARRONE, Il pellegrinaggio a S. Pietro, S. 258 mit Anm. 147.
1476 Ebd. S. 257f.
1477 Ebd. S. 260–263. Zu den verschiedenen Wallfahrern s. auch BÖLLING, Zwischen Liturgie und

Volksfrömmigkeit, S. 44–50.
1478 S. oben Anm. 564.
1479 Vgl. oben Kapitel III.2a.
1480 Vgl. ISENBERG, Aus der Domburg heraus, S. 539 f. mit Anm. 3; PIEPER/CHADOUR-SAMPSON/KASPAR,

Bau- und Kunstdenkmäler vonWestfalen, Teil 2, S. 156 Abb. 73 f. JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii,
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henotiz von 1062 ist folglich nicht wörtlich zu nehmen, wenn sie das gesamte
templum als combustum bezeichnet. Es handelt sich hier um einen metaphori-
schen, weniger hyperbolischen Topos.1481 Dies erklärt auch die Formulierung
restauratum et dedicatum in der folgendenWeihenotiz von 10711482: DieKathedrale
wurde vor ihrerWeihe nur instandgesetzt, das heißt nicht neu errichtet, sondern
lediglich ‚restauriert‘. Nicht alle Reliquien verbrannten also, vor allem Partikel
des Gorgonius dürften den Brand überstanden haben.1483Die Bevölkerung hatte
folglich bis ins 12. Jahrhundert hinein die Möglichkeit, Reliquien in der Krypta
aufzusuchen und zu verehren.

Die besondere Verehrung des Gorgonius durch die einfachen, des Lesens
und Schreibens unkundigenGläubigen zeigt sich auch im erwähnten Tropus aus
der liturigschen Handschrift Sigeberts: Auch wenn ältere musikgeschichtliche
Modelle, die von einem germanischen Hang zur Syllabik und einem römischen
zur Melismatik ausgingen, übersteigert gewesen sein mögen, sind es stets die
Tropen, in denen die rein regionale Verehrung zum Ausdruck kommt. Daher
dürfte es kaum ein Zufall sein, dass der Tropus mit einer dezidierten Betonung
der plebs beginnt: Concinat plebs devota laudes coeli1484.Der bereits erwähnte Bezug
auf die Passio des Heiligen deutet auf die örtliche Tradition, wie sie auch in der
Dompredigt betont wird. Der mangelnde Hinweis auf die Reliquien zeigt das
Spezifische der immer deutlicher sich herauskristallisierenden, im Mindener
Ordo missae sogar erstmals explizit geforderten Trennung zwischen Priester-
und Laienliturgie, wie sie schließlich durch die Reformpäpste maßgeblich pro-
pagiert werden sollte.Warum aber verlegte man sich seit dem 12. Jahrhundert in
Minden auf die Passio, rief nicht mehr den himmlischen Heiligen selbst mit den
WortenOmartyr invicte an, sondern sang nur noch Sancti martiris o splendidulum
beati martyris speculum?1485 Der bereits erwähnte Umstand, dass durch die an-
geblichen Brände oder andere Vorkommnisse Reliquien verloren gegangen und
daher auch dem im 12. Jahrhundert neu geschenkten Armreliquiar so große
Bedeutung beigemessen wurde, spielt hier sicherlich eine Rolle.1486 Darüber
hinaus scheint aber auch das Bedürfnis nach einem Mindener Mirakel bedeut-
sam gewesen zu sein, das erst die spätmittelalterliche Historiographie nachzu-
holen imstande war. Hier wurde aus der ererbten Passio eine postumeActio, aus
dem Bekennertod des Martyriums eine Tötung mit materiellem Bekenner-
schreiben: Ein Tuch vom Hauptaltar der Kathedrale, der Petrus und Gorgonius

S. 34–40 weist mit überzeugenden Argumenten darauf hin, dass sich der erwähnte Brand von
Mirmidona im Jahre 947 nicht auf diese oder eine andere Kirche, sondern auf eine Stadt bezog,
und zwar nicht Minden: Essen, Speyer oder allenfalls – ähnlich lautend – Milden.

1481 S. dazu ausführlich unten Kapitel V.1b.
1482 Zu den Weihenotizen s. ausführlich oben Kapitel II.1b.
1483 Vgl. dazu bereits die nachdenklichen Zweifel bei LÖFFLER (ed.), Hermann vonLerbeck, Catalogus

episcoporum Mindensium, S. 54, Anm. 2.
1484 Vgl. oben Anm. 914.
1485 Vgl. ebd. oben Kapitel III.2a mit Hinweis auf DREVES (Hg.), Sequentiae ineditae (Analecta

hymnica 9), S. 168, Nr. 224, krit. Apparat.
1486 Vgl. dazu bereits oben Kapitel III.2a.
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geweiht ist,1487 zeugt von der Tötung Bischof Folkmars an eben diesem ihrem
Altar durch das Schwert des Gorgonius. Konnte man im spätmittelalterlichen
Bremen das Schwert des Apostels Petrus als besondere Reliquie der berühmten
Heiltumsweisung präsentieren, mit dem er Malchus das rechte Ohr abgehauen
hatte, so wurde in Minden jenes besondere Brandeum gezeigt (ostendebatur), an
dem das Blut nicht des Erlösers, sondern des bischöflichen Gegners der päpst-
lichen Partei zu sehenwar, gerichtetmit demamLettner bildhaft zu erblickenden
Schwert des Gorgonius.1488 Diese liturgisch verehrte Reliquie verlieh den Min-
dener historiographischen Zeugnissen eine weitaus konkretere Dimension als es
die zeittypische Hagiographie im Sinne eines gladius spiritualis1489 vermocht
hätte. Das Schwert des Gorgonius war in Minden wie das des Petrus in Bremen
materiell fassbar.1490 Historiographisch erinnert die Darstellung des Mindener
Hergangs an entsprechende Schilderungen der Mailänder Chronistik: Die An-
hänger der Pataria übtenmitunter sogar Gewalt an zelebrierenden Priestern aus,
falls diese sich der päpstlichen Kirchenreform widersetzten, und wurden auch
ihrerseits nicht verschont, bishin zum Tod auf offener Straße.1491 In der Liturgie
des 10., 11. und sogar noch frühen 12. Jahrhunderts erschien Gorgonius als ein
Ritterheiliger unter vielen. Aus dieser Zeit fehlen eindeutige Quellen, die ihm für
Minden eine Bedeutung beimessen, wie sie Michael für das ottonische Königs-
haus und Georg für das angelsächsische erhielt. Zu sehr war Gorgonius’ Ver-
ehrungspraxis mit der allgemeinen Verehrung im Reich verknüpft.

Suchte der Gorgonius der Mindener Liturgie den Anschluss an das Reich
und derjenige der Hagiographie die Verbindung mit Gorze, so entwickelte
schließlich der Gorgonius der – erst spätmittelalterlichen – Historiographie ein
eigenes Mindener Profil, indem er die rombezogen reformerischen Ideale eines
am Altar ermordeten Bischofs Thomas Becket nachträglich durch die Tötung
eines reformfeindlichenMindener Bischofs rächte. Dadurch integrierte er Ideale,
wie sie oberitalienische Chronisten bereits im geschilderten hochmittelalterli-
chen Zeitraum selbst festgehalten hatten. Durch diese eindeutige Parteinahme
für die päpstliche Libertas ecclesiae und die an die Mailänder Pataria gemah-
nende, Heinrich IV. gegenüber feindlich gesinnte plebs unterschied man sich
scharf von der regional sich angrenzenden Bremer Bischofskirche mit ihren
kosmopolitischen und in diesem Sinne städtisch liberal anmutenden Nebenpa-
tronen Kosmas und Damian. Konnte Bremen auf besonders herausragende
wirtschaftliche und politische Erfolge verweisen, deren Sinnbild der heraldisch
omnipräsente Schlüssel Petri bis heute ist, so bestand die städtische Unabhän-
gigkeit Mindens in einem klaren Bekenntnis zum Sacerdotium päpstlicher Re-

1487 Vgl. oben Anm. 598f.
1488 Ebd. S. 144.
1489 Zur geistlichen Funktion der Hagiographie im Sinne eines gladius spiritualis s. COUÉ, Hagiogra-

phie im Kontext, S. 22 mit Anm. 103.
1490 Vgl. oben Anm. 296–301.
1491 Vgl. ZUMHAGEN, Religiöse Konflikte, S. 38 f.; ZEY, Im Zentrum des Streits, S. 597 mit Anm. 10 zur

Gewalt and Priestern und umgekehrt zur Gewalt an Patarenern, auch zur Erschlagung Erlem-
balds auf offener Straße; ZEY, Im Zentrum des Streits, S. 604 mit Anm. 56.
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form, das nicht nur kommemorativ auf Petrus verwies, sondern die Passion des
Gorgonius in eine eigene Mindener Aktion münden ließ.

b) Magdalena – Margaretha – Sophia. Von Jerusalem über Antiochia
nach Rom

Die Reliquien der Sophia gelten bis in die jüngste Forschung hinein vielfach als
die ältesten des Doms zu Minden: Den Leib der hoch verehrten römischen
Heiligen habe bereits Karl der Große bei seiner Gründung des Bistums Minden
beigesteuert.1492 Als Beleg wird dafür stets eine spätmittelalterliche Quelle an-
gegeben: die 1474 erschienene Schrift De laude antiquae Saxoniae des Kartäusers
Werner Rolevinck (1425–1502).1493 Betrachtet man die dortige Textstelle aber
genauer, so erscheint die römischeMärtyrerin nur als letzteHeilige in einer Reihe
weiterer, bereits bekannterHeiligenleiber: derjenigen vonFelicianus, Theodorus,
Abundius und Carpophorus:

Tertia [sc. sedes pontificalis, J.B.] est Mindensis, fundata in honore sancti
Petri apostoli in loco apto et delicioso, super Weseram fluvium in castro
Wedekyni. Et reposuit ibi corpora sanctorum Feliciani episcopi Fulgiensis
martyris, Theoderici episcopi et martyris, Carpofori Habundi martyrum,
Sophiae viduae et praefecit in ea Hercumbertum primum episcopum anno
domini 780 virum sanctum.1494

Nicht allein die Reihe selbst, sondern auch die jeweiligen Epitheta samt der
spezifischen Orthographie der Namen zeigen, dass Werner Rolevinck seine In-
formationen nicht nur aus derselben Quelle wie Hermann von Lerbeck ge-
schöpft, sondern sogar eben diesen älteren Historiographen selbst rezipiert hat.
Dies zeigt sich eindeutig am Hinweis auf Sophia, die bei Werner Rolevinck wie
schon bei Hermann von Lerbeck als vidua in Erscheinung tritt, während im
Domnekrolog noch von der virgo die Rede ist. So heißt es in Hermanns von
Lerbecks Catalogus episcoporum Mindensium:

Sunt autem haec pignora integra in praedicta ecclesia conservata, scilicet
beatorum Feliciani, episcopi Fulgensis et martyris, Carpophori, Habundi,
Theodori episcopi, sanctae Sophiae viduae […].1495

Wie Kosmas und Damian in Bremen so entstammen auch die beiden Min-
dener Sophien verschiedenen Quellen. Während in Bremen der entscheidende
Referenztext offenbar ein Messbuch war, handelte es sich in Minden um die
historiographische Bearbeitung eines Nekrologeintrags. Da Nekrolog und

1492 Vgl. etwa HIRSCHMANN, Die Anfänge des Städtewesens, S. 1134 sowie S. 744 mit mit Verweis in
Anm. 467 auf BRANDT/HENGST, Geschichte des Erzbistums Paderborn, S. 38 f. (mit Anm. 20).

1493 Werner Rolevinck, De Laude antiquae Saxoniae, S. 100f./101 f.
1494 Ebd. S. 102.
1495 Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporumMindensium (hg. von LÖFFLER), S. 55 f.; vgl. oben

Kapitel III.2c.
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Martyrolog jedoch der liturgischen memoria der Verstorbenen und Heiligen in
der Messliturige dienten, ist davon auszugehen, dass auch die in Minden länger
verehrte virgo und später wohl auch die gleichnamige vidua Sophia im Mess-
kanon genannt wurde. Im Unterschied zu den Bremer Heiligen erfolgte ihre
Kommemoration aber sicherlich nicht im Communicantes, sondern im spiegel-
bildlich nach den Konsekrationsworten gebeteten Abschnitt Nobis quoque pec-
catoribus, bei dem auf das Gedächtnis der Toten das der Heiligen folgt –mit einer
Namenliste, die im Mittelalter ähnlich wie die des Communicantes erweitert
werden konnte.1496 Drei Gründe sprechen für die Herkunft zumindest der virgo
aus diesem Abschnitt: die Provenienz, die formale Gestalt und die inhaltliche
Auswahl. Die Eintragung der Heiligen in den Nekrolog führte zu deren un-
mittelbarer Verbindung mit den verzeichneten Verstorbenen. Ein analoger Zu-
sammenhang liegt auch im Abschnitt Nobis quoque peccatoribus vor: Unmittelbar
vor diesem Gebet wird im Canon missae regelmäßig das Memento für die Ver-
storbenen eingeschoben – an exakt dieser Stelle spätestens seit dem 11. Jahr-
hundert, sofern keine liturgischen höheren Festtage dagegensprechen.1497 Auch
die formale Gestalt der Liste spricht für diesen Abschnitt: Während die Auf-
zählung im Communicantes jeweils die erwähnte in Bremen zu findende Glie-
derung in Zweiergruppen aufweist,1498 treten die Heiligen der Mindener Liste
wie auch andere mittelalterliche Hinzufügungen des Abschnitts Nobis quoque
peccatoribus in einfacher Aufzählung in Erscheinung.1499Das letztlich schlagende
Argument liefert aber ein Gender-Aspekt: Abgesehen von der über allen Engeln
und Aposteln stehenden Gottesmutter Maria werden nur im Abschnitt Nobis
quoque peccatoribus weibliche Heilige genannt. Im römischen Ritus, wie er von
Papst Gregor dem Großen sein klassisches Gepräge erhalten zu haben scheint,
stehen dabei sieben Frauen ebenso vielen Männern gegenüber.1500 Das in seiner
spätantiken Form überlieferte Missale Romanum zeigt eine Vorliebe für Dopp-
lungen und Spiegelungen: Den zwölf Aposteln und ebenso vielen römischen
Märtryrern, unter ihnen Kosmas und Damian, im Communicantes stehen jeweils
sieben Märtyrer und sieben Märtyrerinnen im entsprechenden, gleichsam ge-
spiegelten Gebet Nobis quoque peccatoribus nach dem axialen Höhepunkt der
Konsekrationsworte gegenüber.1501 In anderen Riten, und zwar besonders in
Handschriften der thematisch entscheidenden Zeit des 10. bis 12. Jahrhunderts,
kommen nun in dieser letzten Heiligenliste – analog zu den eingeschobenen
Namen vor den Wandlungsworten – zu den sieben klassischen Märtyrerinnen
zahlreiche weitere weibliche Heilige hinzu: in Italien neben vielen anderen Eu-
phemia, Eugenia, Victoria und Anatolia, in Frankreich besonders Genofeva, in

1496 Vgl. JUNGMANN, Missarum Sollemnia, Bd. 2, S. 319 mit Anm. 43.
1497 Vgl. ebd. S. 295–308, zur spezifischen Stelle im Messkanon vor allem S. 296–298.
1498 Vgl. die entsprechenden Hinweise oben in Kapitel IV.1b und c.
1499 Vgl. etwa die Beispiele bei JUNGMANN, Missarum Sollemnia, Bd. 2, S. 319 mit Anm. 43 und bei

EBNER, Quellen und Forschungen, S. 423 f.
1500 Vgl. JUNGMANN, Missarum Sollemnia, Bd. 2, S. 318.
1501 Vgl. ebd. S. 217.
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Fulda gern Lioba, in St. Gallen Wiborada,1502 die erste Frau, die von einem Papst
heilig gesprochen wurde,1503 und dies bezeichnenderweise vom reformorien-
tierten Clemens II. im Jahr 1047.1504 Was Wiborada für St. Gallen und andere
Heilige für ihre jeweilige Kirche bedeuteten, machte Sophia für Minden aus.

Es stellt sich allerdings die Frage, ob Sophia allein oder mit mehreren
weiblichenHeiligen Eingang in dieMessliturgie gefunden habenmag.Hermann
Lerbecks Vorlage, der Domnekrolog, gibt zwei verschiedene Listen wieder: Die
erste folgt der hierarchischenOrdnung derHeiligen, die zweite derQuantität der
vorhandenen Reliquien.1505 Hermann von Lerbeck folgt der zweiten Liste und
nennt daher an der besagten Stelle die Heiligen, deren Gebeine angeblich voll-
ständig vorlagen: neben Sophia vidua, wie er im Unterschied zur Vorlage ver-
sehentlichmeint, auch Felicianus, Theodorus,Abundius undCarpophorus.1506 In
beiden Nekrologlisten hingegen erscheint Sophia explizit als virgo, in der ersten
Liste sogar besonders eindeutig zusammen mit anderen Jungfrauen: Sanctarum
virginum Sophiae, Florae, Felicitatis, Julianae.1507 Auch Flora, Felicitas und Juliana
könnten demnach im Nobis quoque bedacht worden sein. Dagegen spricht aller-
dings wiederum, dass die Hinzufügungen in der Regel wesentlich kürzer aus-
fielen als beim Communicantes.1508 Felicitas gehört an dieser Stelle jedoch ohnehin
zuden klassischenKanonheiligen – ja sie eröffnet denReigen der heiligen Frauen
sogar. Daher sind grundsätzlich zwei Möglichkeiten denkbar: Zunächst scheint
die Reihenfolge der Heiligen des Nekrologs gegen ihre vollständige Aufnahme
in den Messkanon zu sprechen. Denn in diesem Fall dürfte man für Felicitas –
analog zu Kosmas und Damian in Bremen – eine Stellung am Anfang oder am
Ende der Reihung erwarten. Andererseits ist zu bedenken, dass das Ord-
nungsprinzip der zweiten Liste, die reine Quantität der jeweiligen Reliquien,
auch auf die Binnenstruktur der ersten Liste Einfluss genommen haben könnte:
Wenn von Sophia (virgo) tatsächlich der vollständige Leib vorlag, hätte man sie
kaumhinter Felicitas positioniert haben können. Felicitaswurde nämlich als eine
von insgesamt fünf weiblichen Heiligen (virgines) mit der geringsten möglichen,
noch unterhalb der Kategorie I particula rangierenden Quantitätsverzeichnung
am Schluss der zweiten Liste genannt: ohne weitere Angaben.1509

1502 EBNER, Quellen und Forschungen, S. 424.
1503 Darauf weist zu Recht SCHÄR, Gallus, S. 485 hin.
1504 Zu Clemens II. s. auch oben Kapitel III.3c.
1505 So bereits SIGNORI, Reliquien-Geschichten, S. 60 f. und mit weiteren Details oben Kapitel III.2a.
1506 Vgl. oben Anm. 1495.
1507 Vgl.HermannvonLerbeck,Catalogus episcoporumMindensium (hg. vonLÖFFLER), S. 55Anm. 1.
1508 Somit Bezug auf die ihmvorliegendenBeispiele JUNGMANN,MissarumSollemnia, Bd. 2, S. 319mit

Anm. 43.
1509 Bei den anderen weiblichen Heiligen handelt es sich um die virginesQuirilla, Felix (sic), Regula

undWalburga. Vgl. die Wiedergabe aus der Mindener Domnekrologhandschrift bei Löffler, in:
Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 56, Anm. 1,
sowie in kommentierter deutscher Übersetzung SIGNORI, Reliquien-Geschichten, S. 64: „ohne
Angaben“. Etwas materiell Greifbares muss angesichts der Listenzugehörigkeit aber existiert
haben, zumindest Authentiken kleinster, womöglich auch ehemaliger, nur in letzten Spuren
sichtbarer Partikel. Zum Begriff der virgo s. oben Anm. 1113.
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Ein ganz anderer Punkt scheint aber viel entscheidender gewesen zu sein,
der bisher in der Forschung völlig unerwähnt und unberücksichtigt geblieben
ist: Nicht alle Heiligen tauchen in beiden Listen auf – einige nur in der hierar-
chisch gegliederten, andere nur in der nach materiellen Maßgaben strukturier-
ten.Während von Felicitas immerhin einewie auch immer geartete Reliquie, und
seien es lediglich letzte Spuren, materiell verzeichnet werden konnte, fehlen
Flora und Juliana in der zweiten Liste vollständig.1510 Sie waren zusammen mit
Sophia und Felicitas als himmlische Heilige in Minden präsent, nicht aber durch
die irdischen Relikte ihres sterblichen Leibes. Wenn aber keine Reliquien von
ihnen ausgemachtwerden konnten:Wo sonst, wenn nicht in liturgischen Texten,
sollten ihre Namen ursprünglich verzeichnet gewesen sein? Wahrscheinlich
nutzte man im Minden des späten 12. oder frühen 13. Jahrhunderts, als der
Nekrolog entstand oder neu redigiert wurde,1511 für die eigene Liturgie eine
auswärtige Messbuch-Vorlage, in der zunächst der Name Flora der Felicitas
vorangestellt und dazu später der Name Juliana ergänzt worden ist. Dies würde
auch erklären, warum man zwar von der heiligen Cäcilia eine Partikel aufzu-
weisen hatte, diese prominente frühchristliche Märtyrerin aber in der hierar-
chischen Liste unerwähnt ließ.1512 Sie gehört nämlich ohnehin zu den Kanon-
heiligen, allerdings erst an späterer Stelle: Zwischen ihr und Felicitas werden
regelmäßig Perpetua, Agatha, Lucia und Agnes genannt, nach ihr dann Anas-
tasia.1513 Der Name der Felicitas im Mindener Nobis quoque peccatoribus war of-
fenbar Referenzname wie diejenigen von Kosmas und Damian im Bremer
Communicantes und erschien daher ebenso in der Mindener Liste wie die ara-
bisch-römischen Anargyroi in der Bremer Aufzählung. Cäcilia hingegen be-
durfte ungeachtet ihrer Reliquien keiner eigenen Nennung, da sie bereits im
ohnedies zu lesenden Text des römischenMissale bedacht war. Ebenso fehlen im
hierarchischen Verzeichnis einige weitere Heilige mit überaus bedeutsamen
Reliquien in der zweiten Liste, darunter Margaretha, wohingegenMagdalena in
keiner dieser beiden Listen erscheint.1514 Auch dieser Umstand spricht dafür,
dass die Texte der liturgischen Bücher von jenen der Reliquiare undAuthentiken
methodisch zu unterscheiden sind.

In beiden Fällen, Bremen wie Minden, bewahrheitet sich Arbusows Ein-
schätzung, den historiographischen Texten lägen vielfach liturgische zugrun-
de.1515 Tatsächlich ist dieWitwe Sophia wohl erst im späten 12. Jahrhundert nach
Minden gelangt – unter Bischof Anno, wie bereits Hermann von Lerbeck ver-

1510 Vgl. ebd. Felicitas scheint nach Rom zu weisen, wo sie Martyrium und Grab fand. Vgl. hierzu
etwa mit Blick auf gleich mehrere mögliche Patrozinien JOST, Die Patrozinien der Kirchen der
Stadt Rom, Bd. 2, S. 63 und 67–69.

1511 Zur Entstehungszeit des Mindener Nekrologs s. zuletzt SIGNORI, Reliquien-Geschichten, S. 60.
1512 Vgl. aus derMindenerDomnekrologhandschrift die Transkription von Löffler, in: Hermann von

Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 55 f., Anm. 1, sowie die
deutsche Wiedergabe bei SIGNORI, Reliquien-Geschichten, S. 61–64.

1513 Vgl. ebd. Zur römischen Kirche der Anastasia s. etwa JOST, Die Patrozinien der Kirchen der Stadt
Rom, Bd. 2, S. 113–117.

1514 Vgl. ebd.
1515 Vgl. oben Anm. 57.
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mutet.1516 Die Jungfrau Sophia erscheint zumindest noch nicht im Kalendar der
liturgischen Bücher, die Sigebert von Minden im 11. Jahrhundert stiftete.1517 Da
jedoch nur die virgo und nicht die vidua im Domnekrolog verzeichnet ist, dürfte
die Jungfrau Sophia als die in Minden ältere, ursprüngliche der beiden gleich-
namigenOrtsheiligen gelten. Bis heutewird nur sie als „Sophia vonMinden“mit
einem eigenen Festtermin am 3. September gefeiert.1518

Für die besondere Bedeutung der Witwe Sophia zeugt hingegen die große
Anerkennung, die ihr bereits Lerbeck im Anschluss an seine Lesart des Nekro-
logs und das hier offenbar eponyme Reliquiar zukommen ließ. Die römische
Herkunft des Gorgonius, die noch der Domprediger des 10. Jahrhunderts so
hervorgekehrt hatte, erwähnt der Chronist mit keinem Wort. Umso mehr kehrt
dieser die Bedeutung Roms für die Entsendung von Sophia vidua hervor – nicht
weil er selbst diese hätte konstruieren wollen, sondern weil er sie in golden
glänzenden Lettern ihres Reliquiars vor Augen hatte: Sedibus his sanctam trans-
misit Roma Sophiam.1519 Bedenkt man nun, dass bereits zu seinen Lebzeiten der
inschriftlich erwähnte Schmuck (Quem fert ornatum) entwendet worden war,1520

ohne dass der Diebstahl selbst noch in Erinnerung geblieben wäre, muss das
Reliquiar ein gewisses Alter besessen haben. Es spricht sehr viel dafür, dass diese
Sophienreliquien wie die des Petrischreins aus der päpstlichen Kapelle Sancta
Sanctorum stammten. Da die Kinder dieser Mailänder Witwe Sophia (vidua, wie
Hermann von Lerbeck schreibt), Pistis, Elpis und Agape (Fides, Spes und Cari-
tas), durch eine ins 11. Jahrhundert datierte Authentik in der Sancta Sanctorum
bezeugt sind,1521 ist davon auszugehen, dass sich ursprünglich zumindest ihr
später inMinden verehrtesHaupt hier befunden hat –vergleichbar etwademder
heiligen Agnes.1522

Aus seiner historiographischen Perspektive erschien es Hermman von Ler-
beck offenbar wenig entscheidend, ob es sich um Sophia von Mailand (vidua)
handelte, deren Fest in Minden am 1. Juli gefeiert wurde,1523 oder um – die in
Minden wohl ältere – Sophia von Rom (virgo), die gemeinhin ihren Tag am
15. Mai hatte und in Verbindung mit diesem Datum als „kalte Sophie“, als letzte
der „Eisheiligen“, bekannt war.1524 In Minden wurden und werden die hier
verehrten Sophienreliquien ohnehin mit der besagten Eigenfeier am 3. Septem-

1516 Vgl. Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 53–58,
hier 53 f. zum Gründungszusammenhang, zu Sophia selbst S. 56 f.

1517 Vgl. dazu die oben in Kapitel III.2a vorgestellten liturgischen Bücher.
1518 Vgl. oben. Anm. 1115
1519 S. oben Anm. 1118.
1520 Vgl. ebd., von Hermann von Lerbeck mit folgendem Hinweis ergänzt: Per istos versus apparet,

quod caput praedictam coronam auream gemmis ornatam habuerat, sicut etiam saepius audivi et vesti-
gium certum in capite adhuc apparet. Sed parcat illi Deus, qui a tanto thesauro tale clenodium abstulisse
intellexi.

1521 Vgl. GALLAND, Les authentiques, S. 136 Nr. 104 mit Abb.
1522 Vgl. oben Anm. 173 und 225.
1523 S. oben Anm. 1114.
1524 S. oben Anm. 1115–1117.
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ber bedacht.1525 Trifft die durchaus schlüssige Identifikation der virgomit Sophia
von Rom zu, so ist diese explizit erst nachträglich dokumentiert worden – in
diesemFall interessanterweise nicht durch die bereits behandeltemittelalterliche
Historiographie und Liturgie,1526 sondern erst von dermodernen Forschung: der
historischen Chronologie.1527 Entscheidendwar für dieMindener liturgische wie
historiographische Überlieferung bis ins 14. Jahrhundert offenbar, dass nicht nur
die Reliquien der am 3. September gefeierten, anscheinend selbstverständlich als
römisch betrachteten virgo, sondern auch diejenigen der am 1. Juli bedachten
Mailänder vidua – ebenso wie die des Gorgonius und die des Hauptpatrons
Petrus – aus Rom kamen.

Erst im 15. Jahrhundert sollte aber, wie erwähnt, Heinrich Tribbe in seiner
Beschreibung von Stadt und Stift Minden ausdrücklich zwischen den beiden
verschiedenen Heiligenreliquien unterscheiden: dem angeblich vollständig
vorliegenden corpus integrum der Sophia von Rom (virgo) einerseits und dem
Haupt der laut Inschrift aus Rom transferierten Sophia vonMailand (vidua) samt
deren drei Kindern andererseits.1528

Vor diesem Hintergrund bedürfen die heute im Mindener Domschatz ver-
wahrten Reliquien einer Überprüfung. Tribbes Unterscheidung zwischen römi-
scher virgo und Mailänder vidua entspricht auch den frühneuzeitlichen Au-
thentiken des heutigen Domschatzes. Den Schädel weist eine unmittelbare
Aufschrift folgendermaßen aus:

Caput S. Sophiæ Viduæ – inclusæ sunt etiam sacræ reliquiæ de Filiabus eius
Fidei, Spei & Charitatis.

Die anderen, mit Ausnahme des Kopfes ein mehr oder minder vollständiges
corpus bildenden Gebeine sind mit einer cedula versehen:

Hæ sacræ Reliquiæ sunt de corpore S. Sophiæ Virg.& Martyris.1529

Erste naturwissenschaftlich-anthropologische Untersuchungen bestätigen,
dass es sich bei den ausgewiesenen Sophienreliquien um mindestens fünf ver-
schiedene Individuen handelt.1530 Angesichts dieses Gesamtbefundes ist davon

1525 Vgl. oben Anm. 1115.
1526 Vgl. dazu oben Kapitel III.2a und c.
1527 Vgl. GROTEFEND, Taschenbuch der Zeitrechnung, S. 99.
1528 Vgl. Heinrich Tribbe, Beschreibung von Stadt und Stift Minden (hg. von LÖFFLER), S. 76 (S. 89 der

transkribierten Handschrift), sowie die Teiledition in: Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofs-
chronik (hg. von LÖFFLER), S. 162 Anm. 4 (beginnend S. 161). Vgl. dazu auch oben Kapitel III.2c.

1529 Herrn Dr. Frank Pauli (Minden) sei für die Anfertiung und Zusendung vonAblichtungen dieser
Reliquien vielmals gedankt.

1530 Diese Erkenntnis verdanke ich meiner Göttinger Kollegin Dr. Birgit Großkopf (Universitäts-
sammlung für Historische Anthropologie und Humanökologie im Johann-Friedrich-Blumen-
bach-Institut für Zoologie und Anthropologie), die alle Sophienreliquien am 26. März 2014
anthropologisch untersucht und dabei festgestellt hat, dass die Gebeine von mindestens fünf
Individuen stammen.AlsweitereMaßnahmenempfiehlt sie in ihremBericht „Anthropologische
Untersuchung der Reliquien der heiligen Sophie“ vom 14. Mai 2014, S. 2, röntgenologische
Überprüfung auf Vollständigkeit, DNA-Analyse, 14c-Datierung, textilkundliche Untersuchung
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auszugehen, dass bereits im Spätmittelalter zwei verschiedene Heilige gleichen
Namens vorlagen – eine Tradition, die inschriftlich und zusätzlich durch farbig
differenzierende Tücher über die Frühe Neuzeit bis zum gegenwärtigen Stand
derDinge fortgeführt worden ist. Ursprünglich scheint hingegen nur eine heilige
Sophia verehrt worden zu sein. Da der außerhalb Mindens am 15. Mai gefeierte
Festtag der Sophia von Rom in Minden nicht begangen wurde, lag und liegt es
nahe, diese Heilige mit der gleichnamigen Mindener Sophia zu identifizieren.
Für die spätere sprachliche Differenzierung zwischen vidua und virgo waren
hingegen wohl die maßgeblichen beiden Texttraditionen verantwortlich: Die
liturgischen Quellen, Canon missae und Necrologium, feierten die himmlische
Heilige im Kreis der mindestens sieben weiteren virgines. Demgegenüber be-
zeugten und bezeugen die materiellen Quellen, ihre mit Authentiken versehe-
nen, vielleicht aus der Sancta Sanctorum stammenden Reliquien, neben der virgo
auch das Haupt der vidua. Die getrennte Verwahrung und Verehrung des
Hauptes der Mailänder Witwe Sophia – frühestens ab dem 12. Jahrhundert –
deutet zum einen darauf hin, dass man dem hochmittelalterlichen Schaube-
dürfnis entsprechend eine Reliquie sehen können wollte. War der Leib der rö-
mischen virgo verborgen und wurde ihr Name im römischen Hochgebet der
Messe nur still gesprochen, so erstrahlte das Haupt der vidua allgemein sichtbar
in goldener Pracht, und der eingravierte Hexameter mochte auch zu öffentlich
hörbaren Predigten und allgemeine Teilnahme ermöglichenden objektbezoge-
nen Andachtsformen inspiriert haben. Nicht minder bedeutsam dürfte hierbei
aber ein weiterer Aspekt gewesen sein: Schädelreliquie und Kopfreliquiar der
vidua zeitigten eine noch viel engere Bindung an das petrinisch-päpstliche Rom
als der Leib der stadtrömischen virgo, und dies in offensichtlicher Analogie zu
den Petrus-Reliquien des größten goldglänzenden Schreins in Minden. Die ge-
trennte Verwahrung des Hauptes erinnert zudem an die von Kosmas und Da-
mian in Bremen. Das caput Karls des Großen im Aachener Münster wurde sogar
in ummittelbarer Nähe seines corpus und doch getrennt davon verwahrt und
verehrt.1531 Wenn schon jene eingangs erwähnte spätmittelalterliche Erzählung
vom Erwerb der Sophienreliquien in Minden durch Karl den Großen nicht zu-
trifft, so entsprechen sich anscheinend immerhin ihre hoch- und spätmittelal-
terlichenVerehrungsformen inAachen undMinden –mit demUnterschied, dass
inMinden zu der einen heiligen Sophia eine weitere gleichen Namens hinzutrat.

Der Befund von zunächst nur einer Sophia und der zwischenzeitlichen his-
toriographischen Amalgamisierung beider Sophien lässt sich vielleicht dadurch
erklären, dass Sophia von Rom, die Jungfrau, in hagiographischen Quellen oft
mit jener von Mailand, der Witwe samt Töchtern, gleichgesetzt wird. Die Bi-
bliotheca Hagiographica Latina verzeichnet deshalb beide Heiligen sogar unter

der verschiedenfarbigen, zurUmwicklung genutzten Tücher im Sinne von SCHRENK/REICHERT, Die
Textilien, und weiterer Untersuchungen entsprechend OEPEN/PÄFFGEN/SCHRENK/TEGTMEIER (Hgg.),
Der hl. Severin, darin auch GROßKOPF, Anthropologische Untersuchung.

1531 Vgl. GRIMME, Domschatz, S. 44 und 69 sowie KLOFT, Reliquien und Volksfrömmigkeit, S. 58 mit
Bezug auf die Häupter von Kosmas und Damian. S. dazu oben Kapitel IV.1b.
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einemeinzigenLemma.1532 InMinden scheint derWechsel vonder römischen zur
MailänderHeiligen zu einermateriellen Erweiterung geführt zu haben, die dann
bei der Sichtung der Reliquien selbst im 15. Jahrhundert erkannt wurde und bis
heute fortwirkt. Die historiographisch-materielle Schrifttradition hatte Eingang
in die liturgisch-textliche Tradition gefunden und erforderte eine Unterschei-
dung der Reliquien entsprechend dem liturgischen Kalendar: Spätestens seit
diesem Zeitpunkt wurde in besagter Weise die Mailänder Sophia am 1. Juli ge-
feiert, die Mindener hingegen offenbar kontinuierlich, jedenfalls noch heute am
3. September.1533 In beiden Fällen wird man vor allem die römische Herkunft
betont haben – sei es durch das explizit auf Rom bezogene, vielleicht aus der
päpstlichen Kapelle stammende Kopfreliquiar, sei es durch ihre Nennung im
Kontext der römischen Heiligen des Missale Romanum. Zumindest die als
„Sophia von Minden“ am 3. September gefeierte Jungfrau (virgo) zeichnet dies
auch gegenüber den beiden anderen in Minden besonders verehrten weiblichen
Heiligen aus: Weder Margaretha noch Magdalena erscheinen in der für das
Messbuch in Frage kommenden ersten Liste, Magdalena sogar nicht einmal in
der zweiten, materiellen Aufzählung.

Nicht nachRom, sondern nachAntiochia deutet dieArmreliquie der heiligen
Margaretha. Ihr Reliquiar ist kunsthistorisch eindeutig in das 11. bis frühe
12. Jahrhundert zu datieren.1534 Daher hat es den angeblichen Dombrand von
1062 entgegen der historiographischen Deutungsversuche ebenso überdauert
wie der Petrischrein. Margaretha mag auf diese Weise an die vermeintlich ältere
Cathedra Petri in Antiochien erinnert haben.1535 Ihr Sieg über den Drachen hätte
sie ähnlich für den Kirchenkampf prädestiniert wie Gorgonius. Der Reliquien-
erwerb könnte sogar mit dem ersten Kreuzzug oder dessen Vorbereitungen in
Verbindung stehen.1536Vielleicht war aber gerade diese antiochenische Herkunft
und das Fehlen römischer Reliquien1537 ihr eigentlicher Makel, der sogar ihr
frühes, an die Arme der Osnabrücker Heiligen Crispin und Crispinian erin-
nerndes Reliquiar vergessen machte: Keiner der sonst so ausführlich parlieren-
den Chronisten weist darauf hin.

Lediglich die Reliquien der heiligen Maria Magdalena sollen den Brand von
1062 überstanden haben und sind daher in einem silbernen Kopfreliquiar be-
sonders verehrt worden. Die diesseitsbezogene, den Wert des Silbers für über-
zogen haltende Missachtung und mangelnde priesterliche Reinheit des Dom-
dekans wird sogar mit dem erwähnten schrecklichen Strafwunder geahndet.1538

1532 Vgl. BHL 2966–2973.
1533 Vgl. oben Kapitel III.2c, bes. Anm. 1115.
1534 JAKOBI, Der Mindener Domschatz, S. 17 f. Ab 1224 ist dann sogar eine Margaretenkapelle nach-

weisbar; vgl.HeinrichTribbe, BeschreibungvonStadt und StiftMinden (hg. vonLÖFFLER), S. 6mit
Anm. 1.

1535 Zur Cathedra Petri in Rom und in Antiochiae s. oben Kapitel I.3 (Orte und Reliquien) und 1.4
(Zeiten und Liturgie).

1536 ZumZusammenhang derMargarethenverehrungmit den Kreuzzügen s. SILVA, Vidas de Santos.
1537 Vgl. GALLAND, Les authentiques.
1538 Vgl. Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 54 f.; s.

dazu oben Kapitel III.2c. Zu Sophia (virgo) s. das vorausgehende Kapitel.

IV. Nebenpatronate und Heiligenkulte der sächsischen Petrus-Kathedralen282



Ausgerechnet ihr Reliquiar, das die Chronisten besonders ausführlichwürdigen,
da es als einziges den vermeintlichen Brand des Domes überstanden habe,
stammt erst aus dem dreizehnten Jahrhundert.1539 Zu Unrecht datieren beide
Historiographen dieses – sofern sie nicht ein verschollenes Vorgängermodell vor
Augen hatten – in die Salierzeit.1540 Magdalena stand ebenso wenig wie Mar-
garetha für die päpstliche Kapelle oder auch nur Rom insgesamt, sondern für
eine andere bedeutende Stadt: Jerusalem, das Wirkungsfeld des Heilandes
selbst. Magdalena gab hier Zeugnis von ihrer Sündenvergebung durch den Er-
löser, ungeachtet ihres früheren Lebenswandels. Möglicherweise steht sie also
für die reumütige Ermahnung gegen Nikolaitismus und Simonie – ein Reform-
programm, das die Synoden Gregors VII. und sämtliche vier ersten Lateran-
konzilien weiter verfolgten. Wird Bischof Folkmar durch das Schwert des
Gorgonius getötet, um einer dominternen damnatiomemoriae anheim zu fallen,
so stehtMagdalena für die Rekonziliation, die nur beimangelnderAnerkennung
ihrer Reliquien und Rückfall in die alten nikolaitistischen Gewohnheiten die
Gnade der Erlösung strafend verwehrt.

In ähnlicher Weise wie Gorgonius durch sein Nebenpatronat demMindener
Petrus eine kirchenreformerische Ausrichtung verleiht oder diese zumindest
selbst ergänzend übernimmt, stehen auch die weiblichen Märtyerinnen Mag-
dalena, Margaretha und Sophia für bestimmte der Besonderheiten des Petrus
wie auch des Gorgonius: Sophia, gleich ob die ursprüngliche virgo oder die
später hinzutretende vidua, für die römische Herkunft, Margaretha für die
waffentragende Wehrhaftigkeit und Magdalena für die dauerhafte Verbind-
lichkeit der gregorianischen Kirchenreform.

c) Corpora integra. Die Verehrung vollständiger Gebeine im
Mindener Dom

Wie die bereits behandelte Sophia (virgo) zählen Felicianus, Carpophorus, Ab-
undius und Theodorus für die beiden spätmittelalterlichen Mindener Historio-
graphen Hermann von Lerbeck und Heinrich Tribbe zu jenen Heiligen, von
denen corpora integra vorliegen.1541 Stammt die in Bremen historiographisch re-
zipierte Liste der Heiligen Quiriacus und Caesarius, Victor und Corona, Felix
und Felicianus sowie Kosmas und Damian offenbar aus dem Kanonabschnitt
Communicantes eines fremden Messbuchs, so wäre dies für deren Mindener
Pendants am ehesten im Abschnitt Nobis quoque peccatoribus denkbar. Die vier
männlichen Heiligen hätten dann die Liste der sieben Märtyrer, beginnend mit
Stephanus, ebenso ergänzt wie Sophia die folgende der sieben Märtyrerinnen.

1539 Vgl. oben Kapitel III.2a, vor allem Anm. 1109.
1540 Vgl. oben Kapitel III.2c.
1541 Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporumMindensium (hg. von LÖFFLER), S. 55 f.; Heinrich

Tribbe, Die jüngere Bischofschronik, S. 161mit Anm. 4; Heinrich Tribbe, Beschreibung von Stadt
und Stift Minden (hg. von LÖFFLER), S. 75 f. (S. 87–89 der transkribierten Handschrift), sowie die
Teiledition in: Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofschronik (hg. von LÖFFLER), S. 161mit Anm. 4.
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Die Gebeine von Felicianus, Carpophorus, Abundius und Theodorus hatte man
aber in erster Liniemateriell vor Augen: Lediglich die ersten beiden, Carpohorus
und Felicianus, begegnen auch in der hierarchisch strukturierten Nekrologlis-
te,1542 die eine zumindest partielle Verwendung in der Messliturgie möglich er-
scheinen lässt. Demgegenüber sind die Reliquien von Felicianus und Theodorus,
wenn auch ohne quantitative Angaben, bereits 1064 in Minden nachweisbar.1543

Zudem gelten den Mindener Chronisten sämtliche Reliquien, darunter an erster
Stelle diemit vollständigemLeib vorliegendenHeiligen, als regelrechte Patrone –
Patrone jedoch nicht im kirchenrechtlichen oder amtlich-liturgischen, sondern
im verehrungspraktischen Sinne. Sie dienen laut Hermann von Lerbeck ad pa-
trocinandam et ecclesiam suam tuendam Mindam,1544 eine Formulierung, die Hein-
rich Tribbe umkehrt, indem er zunächst den Schutz und dann das Patrozinium
nennt: ad tuendam suam ecclesiam et patrocinandam.1545

Auch am Ende der Liste der schier unüberschaubaren Vielzahl weiterer
Heiliger, die in Gruppen abgestuft nach Vollständigkeit und Umfang ihrer Re-
liquien aufgeführt sind, betont Hermann von Lerbeck den Schutz des Patrozi-
niums: ad saepedictae ecclesiae defensionem et patrocinium sunt locata.1546Dabei hat er
abschließend die namenlosen, die duodecim membra integra vor Augen – keine
vollständigen Leiber, aber immerhin zwölf unversehrte Einzelglieder.

Die Herkunft der Reliquien scheint in nachsalischer Zeit keine konstitutive
Rolle mehr zu spielen wie zuvor bei Gorgonius und den Märtyrerinnen Sophia,
Magdalena und Margaretha. Der Mindener Bischof Anno (1171–1185), mit dem
beide spätmittelalterlichenHistoriographendenReliquienerwerb inVerbindung
bringen, sammelte angeblich, so viel er vermochte und woher auch immer er
etwas bekommen konnte: de locis diversis multa sanctorum corpora collegit.1547

Entscheidend ist nunmehr die ortsunabhängige Quantität und Qualität der Re-
liquien – das Kriterium der zweiten Nekrologliste. Die Frage ihrer Unversehrt-
heit wiegt sogar noch mehr als ihr hierarchischer Rang, selbst im Falle des
Apostelschülers Timotheus. Zu Beginn der chronikalisch überlieferten Auflis-
tung stehen die fraglichen Heiligen deshalb, weil ihre corpora angeblich voll-
ständig erhalten waren, unabhängig von ihrem Bezug zu Minden und ihrer
Herkunft.

Die Provenienz sagt etwas über den Erwerbungsvorgang, zeigt aber wohl
kaumAnhaltspunkte für ein in sich geschlossenes Konzept. Bemerkenswert sind
immerhin einige altchristliche römische Bezüge. Felicianus war Bischof von
Foligno und wie Sophia Märtyrer in Rom und wurde zusammen mit Felix auch

1542 Vgl. dieWiedergabe ausderMindenerDomnekrologhandschrift durchLöffler, in:Hermannvon
Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 55 Anm. 1, sowie ins Deut-
sche übertragen durch SIGNORI, Reliquien-Geschichten, S. 61.

1543 Vgl. oben Anm. 579.
1544 Vgl. Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 54.
1545 Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofschronik, S. 161.
1546 Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 57.
1547 Vgl. Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 53 f. mit

Anm. 1, in der Löffler diese offenbar mündlich nachgesagte Zusammenführung durch Bischof
Anno kritisch hinterfragt, da ihm keine entsprechende Quelle zugänglich war.
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in Bremen verehrt, jedoch aufgrund von diplomatischen und historiographi-
schen, ursprünglich wohl liturgischen Schriftzeugnissen, nicht aufgrund er-
kennbar konkurrierender Reliquien.1548 Erst später verehrte man auch jene Kette,
mit der er, an Petrus selbst gemahnend, als Gefangener durch Rom geführt
worden sein soll.1549Die Translatio wurde in Minden am 20. Oktober gefeiert.1550

Der Name Carpophorus erinnert an jenen frühkirchlichen, in Albano umge-
kommenen Märtyrer, der zusammen mit Secundus, Victorinus und Severianus
für den 8. August im ältesten römischen Festkalender, der Depositio martyrum,
von 336 begegnet.1551 Der hier gemeinte heilige Priester stammte jedoch zu-
sammen mit seinem Diakon Abundius oder Abundantius aus Como.1552 Mög-
licherweise besaß Bischof Anno, so er es tatsächlich war, der diese Leiber er-
worben hatte, zunächst nur einzelne Partikel von Carpophorus. Diese Reliquien
hätten für einen Eintrag in die erste Nekrologliste ausgereicht. In einem zweiten
Schritt transferierte er dann womöglich aus dem italienischen Como die voll-
ständigen corpora sowohl des Carpophorus als auch seines Diakons Abundius.
Als Bischof Theodorus scheinen schließlich zunächst einmal folgende Heilige in
Frage zu kommen: die als heilig verehrten Bischöfe von Myra, Lucca, Verona,
Pavia, Octodurum (Theodul von Sitten) oder Canterbury,1553 jedenfalls nicht der
byzantinische, im Westen vornehmlich in Venedig verehrte Drachentöter. Der
erst im 13. Jahrhundert wirkende Theodor von Lucca scheidet zeitlich aus. Alle
übrigen wären zwar grundsätzlich denkbar, haben aber Eigentraditionen ohne
Mindenbezug. In dieser Hinsicht wäre zu überlegen, ob es sich bei diesem
Theodorus um den dritten Bischof von Minden gehandelt hat: Theoderich,
Dietrich I. (853–880).1554 Noch im frühen 20. Jahrhundert wurde in Minden je-
denfalls neben den anderen einschlägigen Reliquien auch solche verehrt, die mit
folgenden Worten verzeichnet waren: „Haupt und Körper des hl. Theodor, Bi-
schofs zu Minden“, die sich leicht auf Dietrich I. beziehen lassen.1555 Im Dom-
nekrolog erscheinen dieser Bischof und ein Heiliger Theodorus hingegen ge-
trennt: Bischof Dietrich unter seinem Todestag, dem 2. Februar, der heilige
Theodorus hingegen unter dem dritten März. In beiden Fällen handelte es sich
allerdings um späte Nachträge einer Hand des 14. Jahrhunderts.1556 Die Trans-
lation der Theodor-Reliquien sieht der spätmittelalterliche Nekrologbearbeiter
im Zusammenhang mit der des heiligen Timotheus im Jahre 1206, und zwar am

1548 WIMMER/MELZER, Lexikon, S. 274. Zur Bremer Relevanz s. oben Kapitel IV.1c.
1549 Vgl. oben Anm. 1102.
1550 Löffler, in: Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofschronik (hg. von LÖFFLER), S. 120, Anm. 4.
1551 Vgl. Depositio martyrum, MGH SS, Auct. Ant. 9,1: Chronographus anni CCCLIIII, S. 71, Z. 28. Zur

Jahresangabe 336 s. oben Anm. 157.
1552 BALLARDINI, „Hic requiescit Abundius episcopus“, S. 88–105.
1553 BHL 8087–8088 sowie Novum Supplementum 8080b (3.) Cantuariensis, 8088a und 8088d („ep.

Ticinensis“); s. ferner WIMMER/MELZER, Lexikon, S. 778.
1554 S. dazu ORTMANNS, Das Bistum Minden, S. 11–13; KLUGER, Art. Theodorich I. (Dietrich), Bf. v.

Minden, in: LThK³ 9, Sp. 1407 (Lit.).
1555 Vgl. in diesem Sinne bereits, freilich mit Fragezeichen, Löffler, in: Hermann von Lerbeck, ,

Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 56, Anm. 1 unten (kursiv).
1556 RASCHE (Hg.), Necrologien, S. 74 und 81, Nachträge von Hand 4.
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5. März, dem Todestag des später ebenfalls als heilig verehrten Mindener Bi-
schofs Dietmar: Adventus sanctorum Thimothei, Theodori sociorumque eorum anno
domini MCCVI. Thetmarus Mindensis episcopus obiit in orden XXVIus.1557 Offenbar
hielt der Schreiber das 1204 während des Vierten Kreuzzugs geplünderte Kon-
stantinopel für den Herkunftsort der Reliquien. Allerdings passt dazu nicht die
Erwähnung der Reliquien beider Heiliger, des Theodor wie des Timotheus, be-
reits für das Jahr 1064.1558Hinzu kommt, dass fürMinden auch der 19. September
als Gedenktag eines Bekenners Theodor überliefert ist.1559 Sofern man nicht hier
wie auch im Fall des Carpophorus eine frühere Translation einzelner Reliquien
und spätere Überführung der verblienen Gebeine vermuten möchte, kommen
nur zwei Möglichkeiten in Frage: Entweder handelt es sich bei Theodorus um
zwei verschiedene Heilige gleichen Namens, oder aber der Nachtrag des
14. Jahrhunderts verdankt sich einem eigenwilligen Räsonnement, das nicht nur
diesen Heiligen und nicht allein diesen Schreiber betrifft. Wie die Einträge zu
Bischof Dietrich, so stammen auch diejenigen des Gründerbischofs Erkanbert
und fast aller anderen frühen Mindener Oberhirten erst aus dem 14. Jahrhun-
dert.1560DieHinzufügung zumTodestag des BischofDietrichs am2. Februar hebt
seine frühe Ordnungszahl und seine Gründung des „KlostersWunstorf“ hervor:
Purificatio sancteMarie ThiodericusMindensis ecclesie episcopus in ordine III, fundator
monasterii in Wnstorpe.1561 Noch bervor dieser Oberhirte im Jahre 871 das ur-
sprünglich Petrus, später Kosmas und Damian geweihte Kanonissenstift
Wunstorf gründete, nahm er 865 an der Weihe Rimberts zum Erzbischof von
Hamburg-Bremen sowie 872 an der Weihe des Hildesheimer Doms teil.1562 Da
beide Nekrolog-Einträge, zum Bischof und zum Theodorus, erst spät erfolgten,
mag man den Ruf der Heiligkeit des Bischofs nicht mehr vor Augen gehabt
haben, zumal ein formalisiertes Verfahren fehlte,wie es etwa anderÜbertragung
Godehards von Hildesheim aus der Nekrolog- in die Martyrologspalter von St.
Emmeram im Regensburg deutlich wird.1563 Als möglicher Konkurrent zum
Grab imMindener Dom kommt auch das Mitte des 12. Jahrhundert gegründete
Kloster Ebstorf in Frage, wohin seine Reliquien verbracht worden sein sollen –
allerdings aufgrund seiner erst spät angenommenen, rein legendären Zugehö-

1557 Vgl. RASCHE (Hg.), Necrologien, S. 81, Z. 1 f.
1558 Vgl. oben bei Anm. 1543 mit Verweis auf Anm. 578. Zwischen 731 und 741 war der Paulus-

Schüler Timotheus auch in Rom beliebt geworden und erhielt in der konstantinischen Basilika
undGrablege seines Lehrers, des Apostelfürsten, ein eigenes Altarpatroziniummit päpstlichem
Messstipendium; vgl. JOST, Die Patrozinien der Kirchen der Stadt Rom, Bd. 2, S. 282.

1559 GROTEFEND, Taschenbuch der Zeitrechnung, S. 102. RASCHE (Hg.), Necrologien, gibt dafür leider
keinen Nachweis (hier fehlen bei Grotefend Quellenangaben, bei Rasche ein Register zu den
Heiligen).

1560 Vgl. RASCHE (Hg.), Necrologien, S. 43 f. mit Anm. 50.
1561 Ebd. S. 74, Nachtrag von Hand 4.
1562 KLUGER, Art. Theodorich I. (Dietrich), Bf. v.Minden, in: LThK³ 9, Sp. 1407 sowie zumPatrozinium

oben Anm. 686.
1563 Vgl. FREISE/GEUENICH/WOLLASCH (Hgg.), Das Martyrolog-Necrolog von St. Emmeram, S. 57 mit

Anm. 210.
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rigkeit zu den so genannten Ebstorfer Märtyrern.1564 Gegen die Identifizierung
mit dem Mindener Bischof spricht neben dieser Tradition und den genannten
divergierenden Nekologeinträgen freilich auch, dass die Mindener Historio-
graphen nicht darauf hinweisen und den heiligen Theodorus vom Mindener Bi-
schof Theodoricus (so Hermann von Lerbeck) oder Theodericus vel Thidericus
(Heinrich Tribbe) orthographisch unterscheiden.1565 Heinrich Tribbe behauptet
sogar explizit, Theodericus sei ins Kloster Wunstorf transferiert und dort beige-
setzt worden, berichtet aber später, man habe die sterblichen Überreste von
Erbstorf erbeten.1566 Eben diese Erzählung könnte aber auch indirekt als Indiz
dafür betrachtet werden, dass man im 11. und frühen 12. Jahrhundert mit
Theodoruswie dann später wohl wieder im 20. Jahrhundert eben jenenMindener
Bischof bezeichnete, unterbrochen nur durch das historisierende Ordnungsbe-
dürfnis des Nekrologbearbeiters und Hermanns von Lerbecks, schließlich vor
allem Heinrich Tribbes. Die Identität des dritten Mindener Bischofs mit dem in
Minden so verehrten heiligen Theodorus ist daher zwar durchaus nicht ausge-
schlossen, aberwohl eher unwahrscheinlich. Interessant bleibt in jedemFall, dass
Hermann von Lerbeck die Translation sämtlicher Reliquien bis auf die der
Magdalena in die Zeit Bischof Annos legt, während der etwa zeitgleich, kurz
vorher oder wenig später, tätige Additor des Domnekrologs ausdrücklich das
Jahr 1206 erwähnt, in dem Bischof Diemtar gestorben ist. Liturgisch wurde of-
fenbar for allem der spätere Heilige Dietmar bedacht, historiographisch sein
Vorgängerbischof Anno.

Die zumindest denkbare italienische Herkunft aller transferierten corpora
integra scheint schon dem jüngeren Mindener Chronisten, Heinrich Tribbe,
aufgefallen zu sein, da er dem älterenHinweis auf die vermittelnde Funktion der
Herrscher des Reiches auch italienische Fürsten hinzugesellt. In der Tat ist Anno
urkundlich für das Jahr 1175, also während seiner Amtszeit, in Italien nach-
weisbar.1567 Lediglich der Leib des Felicianus könnte auch Heinrich Tribbe zu-
folge schon länger in Minden liegen. Denn der Historiograph behauptet, die
Gebeine seien im Jahre 968,während derAmtszeit Bischof Landwards (958–969),
aus Foligno zusammen mit anderen Reliquien und einem Teil der Ketten Petri
aus Rom nach Metz und von dort aus später nach Minden transferiert worden,
möglicherweise, aber nicht sicher unter Bischof Anno: certum non habetur.1568 Die
schon mehrfach zitierten Mindener Belege bezeugen aber eine Ortstradition ei-
genständiger Reliquienverehrung mindestens ab 1064.1569 Daher ist das in der

1564 Vgl. KLUGER, LThK³, ebd.
1565 Vgl.Hermann vonLerbeck, Catalogus episcoporumMindensium (hg. vonLÖFFLER), S. 34–36 und

Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofschronik (hg. von LÖFFLER), S. 97–105.
1566 Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofschronik (hg. von LÖFFLER), S. 100 mit Anm. 1 und S. 103 mit

Anm. 1 f. Für seineGründungWunstorf hatte Bischof Theoderich (Dietrich) kurz vor seinemTod
noch ein königliches Privileg erwirkt; vgl. ORTMANNS, Das BistumMinden, S. 13 mit Anm. 21 (D
LdD 140).

1567 Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofschronik (hg. von LÖFFLER), S. 161, Anm. 3 mit Verweis auf
WILMANS-PHILIPPI 2, 332 f. Nr. 238.

1568 Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofschronik (hg. von LÖFFLER), S. 120.
1569 Vgl. oben Anm. 579.
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einschlägigen Forschungsliteratur ohne weitere Angaben genannte Jahr 965 für
den Mindener Erwerb der Felicianus-Gebeine1570 keineswegs auszuschließen.
Allerdings erfolgte die besagte erste Translation nach Metz mit den Kettenpar-
tikeln Petri Sigebert von Gembloux zufolge erst 969.1571 Handelt es sich um
dasselbe corpus integrum, so erfolgte die Translation im späten 10. oder frühen
11. Jahrhundert, vielleicht auch nach dem angeblichen Dombrand von 1062.

Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang aber noch ein weiteres
Detail. Der jüngere Chronist fügt diese seine besonderen Informationen über den
Mindener Felicianus, die Hermann von Lerbeck noch nicht mitgeteilt hatte,
unmittelbar nach einem Hinweis zur Translation des Epiphanius nach Hildes-
heim ein.1572Dieser Heilige bot sich wohl deshalb als Vergleichspunkt an, weil in
dessen Translationsbericht der Mindener Bischof Landward erwähnt wird und
somit einen zeitlichen Orientierungspunkt bilden konnte. Tribbe greift jene
Passage aus der Translatio sancti Epiphanii auf, in der davon die Rede ist, der
Hildesheimer Bischof Otwin habe neben dem Leib des Epiphanius auch den der
heiligen Speciosa transferiert und seinem Mindener Amtsbruder Landward
davon eine größere Partikel zugesandt.1573Die inhaltlich nach dem vorhandenen
Quellenmaterial von Tribbe korrekt wiedergegebene Translation des Felicianus
nach Metz1574 bildete da keine Konkurrenz zur eigenen Tradition, sondern eine
willkommene, analog zum Hildesheimer Epiphanius zu behandelnde Vorlage.

Im Falle des Felicianus war nicht Metz, sondern Bremen der eigentliche
Konkurrent. Sowohl Minden als auch Bremen beanspruchte ein corpus integrum.
Allerdings ist Felicianus in Bremen zusammen mit Felix in Johann Hemelings
spätmittelalterlichem Diplomatarium nur unter den aufgelisteten historischen
Zeugnissen zu finden, nicht in seiner Einführung, ebensowenig imFestkalender,
und auch in der Heiltumsweisung ist kein einziger Hinweis auf die beiden
auszumachen.1575 In Minden hingegen blieb die früh belegbare Verehrung er-
halten. Nur deshalb wissen noch die spätmittelalterlichen Chronisten Hermann
von Lerbeck undHeinrich Tribbe von jener Kette zu berichten, mit der Felicianus
von seinen Peinigern durch Rom geführt worden sei.1576 In seiner Beschreibung
von Stadt und Stift Minden nennt Tribbe neben der Kette noch einenen silbernen
Schrein (theca argentea), in dem der heilige Felicianus verwahrt worden sei.1577

Darüber hinaus nennt der Historiogrpah dort auch die angebliche Todesursache
desHeiligen:mit der bei denGebeinen imSilberschrein verwahrten, schondurch
Hermann vonLerbeck fürMinden bezeugten Kette gefesselt durch Romgeführt,

1570 Vgl. etwa WIMMER/MELZER, Lexikon, S. 274; MERKT, Art. Felicianus, in: LThK3 3, Sp. 1215. S. auch
LCI, Bd. 6, S. 219, gefolgt von KLOFT, Reliquien und Volksfrömmigkeit, S. 31 mit Anm. 60.

1571 Vgl. Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofschronik (hg. von LÖFFLER), S. 120 Anm. 1.
1572 Vgl. ebd. S. 119.
1573 Ebd. S. 119 mit Anm. 4 (Hinweis auf Translatio s. Epiphanii SS. 4, 249).
1574 Vgl. in diesem Sinne bereits LÖFFLER, S. 120 mit Anm. 2.
1575 Vgl. oben Kapitel IV.1c.
1576 Vgl. oben Anm. 1102f.
1577 Vgl. hierzu und zum Folgenden Heinrich Tribbe, Beschreibung von Stadt und Stift Minden (hg.

von LÖFFLER), S. 75–77 (S. 87–90 der transkribierten Handschrift), sowie die Teiledition in:
Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofschronik (hg. von LÖFFLER), S. 161 Anm. 4.
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sei er wegen der allzu großen Torturen und seiner körperlichen Auszehrung auf
diesem Weg umgekommen: vitam finivit in via. Auch berichtet Tribbe im An-
schluss an die ältere Chronik Lerbecks von zahlreichen Wundern, die dieser
Heilige einst gewirkt habe. Tribbe fügt jedoch hinzu, Felicianus habe jüngst
aufgrund der Sünden der Menschen mit seinen Wohltaten aufgehört. Als mög-
liche Begründung führt der Chronist eine verbreitete Erzählung an (dicunt etiam),
einmal habe Kaiser Karl IV. eine Partikel bei seinem Aufenthalt in Minden er-
beten und einen Daumen erhalten, der mittlerweile in Hamburg (Hommborch)
verehrt werde, worauf dann aber die Wundertätigkeit in Minden zum Erliegen
gekommen sei.1578 Hier zeigt sich, wie bedeutend dem spätmittelalterlichen
Minden das corpus integrum dieses Heiligen war. Mochte das Frühmittelalter
Reliquienteilungen in Größerem Umfang zulassen als gemeinhin angenommen,
so wurde dies bei bestimmten Heiligengebeinen offenbar gerade im Hoch- und
Spätmittelalter vermieden.1579

Wie weitere Exempla zeigen, beschränkte sich Felicianus fortan auf Straf-
wunder. So habe um 1430 einMindener Bürger amTag desHeiligen Bier gebraut
– mit der Begründung, dieser mache ja ohnehin keine Wunder mehr (Modo non
facit signa).1580Nach nur einer halben Stunde habe er sich dann an heißemWasser
verbrüht. Auch habe ein damals noch recht junger Kanoniker überlegt, dass er
vorgeben wolle, krank zu sein, um die Reliquien des Felicianus nicht tragen zu
müssen. Und noch während er darüber nachdachte, sei er von einer plötzlichen
Lähmung befallen worden, so dass er für lange Zeit nicht habe zurücksehen
können. Im folgenden, abschließenden Satz wird der heilige Felicianus sogar als
heimlicher Patron gefeiert: et est quasi patronus ecclesiae Mindensis.Hier mag zum
einen seine gewisse, in Rombezug und Ketten gründende Affinität zu Petrus
ausschlaggebend gewesen sein.1581 Zum anderen beeindruckten sicherlich seine
im Unterschied zu Petrus und auch Gorgonius vollständig vorliegenden Ge-
beine, die samt Ketten in einem Silberschrein ruhten, der den goldenen Petri-
schrein sinnfällig zu ergänzen vermochte.

Trat Felicianus vor allem visuell in Erscheinung, so machte Abundius
akustisch von sich hören: Abundius sei es, der ein Zeichen gebe, sobald ein neuer

1578 Vgl. ebd. S. 75 f. (S. 88 der transkribierten Handschrift): Qui quondam multa signa fecit, sed modo
propter peccata hominum subtractit [!] sua beneficia. Sed dicunt etiam, quando imperator Karolus fuit
Mindae, voluit aliquando partemhabere de corpore suo, et datum fuit sibi unus pollex, et tunc cessavit cum
signis. Qui pollex est modo in Hommborch et habent eum ibi in magna reverentia. Vgl. auch SIGNORI,
Reliquien-Geschichten, S. 68 mit Anm. 75.

1579 Vgl. oben Anm. 168.
1580 Vgl. hierzu und zum folgenden Zitat Heinrich Tribbe, Beschreibung von Stadt und Stift Minden

(hg. von LÖFFLER), S. 76 (S. 88 der transkribierten Handschrift); vgl. hierzu auch bereits SIGNORI,
Reliquien-Geschichten, S. 68 mit Anm. 76. Den Festtag des heiligen Felicianus am 20. Oktober
hatte offenbar BischofWedekind vomBerge (1369–1383) eingeführt; vgl. Hermann von Lerbeck,
Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 77; SIGNORI, Reliquien-Geschichten,
S. 67 mit Anm. 66f.

1581 SIGNORI, Reliquien-Geschichten, S. 68, sieht sogar einen regelrechten Patrozinienwechsel zu-
mindest in der Wahrnehmung des Chronisten: „Für Tribbe stand fest: Genaugenommen war
weder Petrus, noch Gorgonius, sondern der heilige Felicianus Patron des Mindener Doms.“Die
Parallelen zu Petrus ergänzten diesen aber wohl mehr, als dass sie diesen ersetzten.
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Kanoniker sterben müsse. Wiederum fügt Tribbe eine illustrierende Geschichte
an: Von „Hermann Scoseker“ sei ihm mehrfach zugetragen worden, dass dieser
einmal nach der Vesper im Chor gewesen sei und ein Geräusch gehört habe, als
wenn jemandmit einem Stein werfe. Daraufhin habe er jemanden nach draußen
vor die Kirche geschickt, um zu sehen, ob dort einMann sei. In der Zwischenzeit,
als der Beauftragte draußen vor der Kirche war, hörte er es angeblich ein zweites
Mal aufschlagen, und als er zurückkehrte, vernahmen sie beide einen dritten
Schlag.Undnach etwasmehr als vierzehnTagen sei „H(ennygus) de Bodendike“
(Bodenteich) verstorben.1582Carporphorus undTheodorus hingegenwerden von
Tribbe nur aufgelistet.

Bereits Hermann von Lerbeck nennt eine theca argentea, allerdings nicht für
den heiligen Felicianus, sondern als Reliquiar des heiligen Timotheus, von dem
man inMinden immerhin einemagna pars habe. Da die Ankunft seiner Reliquien
in Minden am 5. März gefeiert wurde,1583 mag diese ältere Zuordnung die rich-
tige sein. Während Timotheus in beiden Reliquienverzeichnissen des Domes,
dem hierarchisch-qualitativen wie dem materiell-quantitativen, zusammen mit
Gorgonius noch vor den corpora integra aufgelistet wird,1584 präsentiert Hermann
von Lerbeck zunächst die erwähnten Heiligen mit ganzen Gebeinen: Felicianus,
Carpophorus, Abundus, Theodorus und Sophia, angeblich die vidua, gemeint
aber laut Reliquienliste hier virgo.1585 Die prominente Stellung des Timotheus in
den beiden älteren, liturgisch relevanten Listen mag daher rühren, dass er in
ähnlicherWeisemit Paulus inVerbindung standwieGorgoniusmit Petrus.Hatte
Petrus den Gorgonius nach Minden gesandt, so wurde Timotheus als apostel-
gleicher Schüler des Völkerapostels verehrt (Timothei apostoli et martyris atque
discipuli Pauli).1586 Erst Herrmann von Lerbeck spricht verkürzend vom „Apo-
stel“.1587 Tribbe interessiert sich dann offenbar mehr für Felicianus. Bemerkens-
wert ist dabei, dass Timotheus und Felicianus bereits 1064 gemeinsam in der
Weihe des Oratoriums und Alatres zu Ehren der Trinität erscheinen, während
der liturgisch wie historiographisch durchweg lediglich gelistete Theodorus
dem einen der beiden Kreuzpatrozinium zugeordnet ist, und zwar jenem ohne
Passionsbezug.1588Offenbar bildeten Felicianus und Timotheus Ergänzungen zu
Petrus und Paulus. Theodorus hingegen, zumindest im Jahre 1064 wohl mit
Bischof Theoderich identifiziert, stand mithin als dritter Mindener Bischof un-

1582 Heinrich Tribbe, Beschreibung von Stadt und Stift Minden (hg. von LÖFFLER), S. 76 (S. 88 der
transkribierten Handschrift); SIGNORI, Reliquien-Geschichten, S. 68 mit Angaben zu den beiden
genannten Personen in Anm. 79.

1583 RASCHE (Hg.), Necrologien, S. 81 (zusammenmit denen des Theodorus; vgl. oben beiAnm. 1557);
GROTEFEND, Taschenbuch der Zeitrechnung, S. 102. Löffler, in: Hermann von Lerbeck, Catalogus
episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 57 mit Anm. 2, gibt irrtümlich den 1. März an.

1584 Vgl. oben Anm. 581f.
1585 Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 55 f. mit

Anm. 1.
1586 Vgl. ebd. S. 55, Anm. 1.
1587 Ebd. S. 57 mit Anm. 2.
1588 Vgl. oben Anm. 579.

IV. Nebenpatronate und Heiligenkulte der sächsischen Petrus-Kathedralen290



abhängig für die eigene Bistumstradition. So blieb die Krypta Gorgonius vor-
behalten, der Hauptalter Petrus.

Sämtliche Mindener corpora integra und auch die Reliquien des Timotheus
sind noch in jüngerer Zeit nachweisbar.1589 Sie werden derzeit genauer unter-
sucht.

Alles deutet darauf hin, dass dieMindenerHeiligenliste nichtwie die Bremer
aus einer externen, womöglich ebenfalls norditalienischen liturgischen Quelle
stammt, einem Messbuch etwa.1590 Von Felicianus und Carpophorus transfe-
rierte man ebenso wie von Sophia handfeste Reliquien, worauf bei der Reliqui-
enaushebung in Como Carpophorus seinen Diakon Abundius mit sich zog und
noch Theodorus hinzukam –wenn er nicht als Bischof Theoderich I. ausMinden
selbst stammte oder zumindest als solcher angesehen wurde. Wie Theodorus so
erschien auch Felicianus bereits in den Weihenotizen des Jahres 1064 allein
aufgrund der angeblich vorhandenen Reliquien, wenngleich noch ohne Bean-
spruchung von corpora integra.1591 Die erwähnte Geschichte von der Reliquien-
entnahme für Karl IV. zeigt einerseits das lokale Interesse an diesem corpus in-
tegrum und dessen bleibende Macht in strafenden wie einst in den wohltägigen
Wundern. Andererseits verdeutlicht sie eine gewisse Relevanz auf Reichsebene –
bis hin nach Hamburg, wo die Daumenreliquie aufbewahrt werde. Wohl wegen
dieser materiellen Mindener, möglicherweise tatsächlich sogar auf den Erzbi-
schofssitz Hamburg ausstrahlenden Tradition verzichtete man in Bremer Heil-
tumsweisungen auf das Zeigen eines eigenen Felicianus und nannte diesen
deshalb nur in Texten. Bremen erwarb die Reliquien zum Text, Minden den Text
zur Reliquie.

3. Osnabrück

a) Karl der Große – Crispin und Crispinian. Regionales Regnum
und Sacerdotium

Osnabrückswichtigste Nebenpatrone, Crispin undCrispinian, erscheinen schon
in den ältesten erhaltenen Nekrologen. Begangen wurde ihr dies natalis am
25. Oktober, die Ankunft ihrer Reliquien nach deren Translation am Tag der
heiligen Regina, dem20. Juni.1592 ImhandschriftlichenNekrologeintrag erscheint
beim Verweis auf den Oktobertermin Crispin isoliert: in festo crispini.1593 Erst ihre
Translation vereinigt die beiden Heiligen offenbar dauerhaft miteinander. Der
lokalen Tradition des 11. Jahrhunderts nach gehen die beiden Nebenpatrone
bereits auf die Gründung der Diözese durch Karl den Großen zurück. Der erste

1589 Vgl. ebd. S. 56 f., Anm. 1 (kursiv).
1590 Vgl. Kapitel IV.1c.
1591 Vgl. ebd. und oben Anm. 579.
1592 Vgl. MEYER, Calendarium et necrologium, S. 173 (VIII. Kal.Nat. Ss. Crispini et Crispiniani) und

S. 108 (XII. Kal. Regine V. Translatio Ss. Crispini et Crispiniani Mm.).
1593 Vgl. StA Osnabrück, Rep. 2, Nr. 185 , S. 116.
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mittelalterliche Kaiser des Westens und nicht der Metropolit der Kölner Kir-
chenprovinz, zu der Osnabrück gehörte, soll auch dieWahl des Petrus als Patron
der Osnabrücker Bischofskirche bestimmt haben.1594 Die beiden ansonsten in
Soissons und später auch Rom verehrten Heiligen zeigen also aus der Osna-
brücker Perspektive der Salierzeit von Beginn an eine enge Verbindung zum
apostolischen Hauptpatron Petrus einerseits und zur kaiserlichen Herrscherge-
stalt Karls des Großen andererseits. Vor diesem Hintergrund kann kaum ver-
wundern, dass Crispin und Crispinian in der dargestellten Weise Liturgie und
Hagiographie maßgeblich prägten: Um ihretwillen wurde eine später wieder
aufgegebene Krypta gebaut, für Prozessionen mit ihren Schreinen legte man
einen eigenen, sich architektonisch absetzenden Kreuzgangarm an, und dauer-
haft waren die Reliquien der beiden laut Passio durch ihr Schusterhandwerk
unabhängigen Heiligen in Armreliquiaren zu bestaunen, deren Form in Osna-
brück zu den frühesten überhaupt zählt.1595 Die fehlenden hagiographischen
Eigentexte vermochten die vermeintlich von Karl dem Großen stammenden,
tatsächlich von Bischof Benno II. gefälschten Urkunden aufzuwiegen, ja mehr
noch: Sie bestätigten ein noch höheres Alter und damit sogar einen gewissen
Vorrang der Osnabrücker Kirche gegenüber allen anderen in Sachsen. Deshalb
verdient der Osnabrücker Kult der Nebenpatrone Crispin und Crispinian in
Verbindungmit der lokalen Verehrung Karls des Großen gesonderte Beachtung.
Die Tragweite dieses Zusammenhangs erhellt nicht nur aus der Osnabrücker
Eigenwahrnehmung und Selbstdarstellung, sondern auch aus der kaiserlichen
Fremdzuschreibung – durch keinen Geringeren als Heinrich IV. In seiner bereits
kurz erwähnten Urkunde von 1077 schreibt er:

Quapropter ob amorem domini nostri Jesu Christi et beati principis aposto-
lorum et preciosissimorum martirum Crispini et Crispiniani necnon pro
veneracione Karoli imperatoris augusti magni et pacifici et ejusdem ecclesie
fundatoris devotissimi et ceterorum antecessorum nostrorum eandem eccle-
siam suis scriptis et preceptis roborancium necnon avi patrisque nostri atque
nostra ceterorumque videlicet regum, qui in eandem ecclesiam justiciam sibi
denegando peccaverunt, animarum remedio et liberatione et ejusdem episcopi
cedula (!) et diuturna proclamacione nostre immunitatis et libertatis pre-
ceptum super eisdem decimis episcopo sueque ecclesie stabiliendis fieri de-
crevimus.1596

Crispin undCrispinian hatten ihrenWeg in die lokaleOsnabrückerMemoria
also auf ähnlichem Weg aus gefälschten Urkunden gefunden wie Kosmas und
Damian in Bremen aus einem Messbuch und Sophia in Minden aus einem Ne-
krologeintrag. Sofern die Verehrung von Crispin und Crispinian nicht im Zuge
der Einführung des Reginentages im Osnabrück des 10. Jahrhunderts aufge-

1594 Vgl. dazu ausführlich oben Kapitel II.1c.
1595 Vgl. oben Kapitel III.3a und b.
1596 PHILIPPI, Osnabrücker Urkundenbuch, Bd. 1, Nr. 182, S. 153–155, hier S. 155 (mit Datum vom

30. Dezember 1077); vgl. auch Nr. 185, S. 159–161, hier S. 161 (mit Datum vom 30. März 1079);
vgl. oben Kapitel II.1c.

IV. Nebenpatronate und Heiligenkulte der sächsischen Petrus-Kathedralen292



kommen ist,1597 lässt sich nicht ausschließen, dass als Zweiergruppe auch sie wie
Kosmas und Damian ursprünglich einer – womöglich schon älteren – liturgi-
schen Vorlage des Communicantes-Gebetes entstammen, die bei der besagten
Urkundenfälschung noch vorlag. Denn die erhaltenen Kalendare stammen erst
aus dem 12. Jahrhundert. Ein solcher für sich betrachtet hanebüchener Fäl-
schungsvorgang wäre aber letztlich eine den Zeitumständen geschuldete
nachträgliche schriftliche Verrechtlichung liturgisch-performativ längst selbst-
verständlicher Praxis. Als Nebenpatrone der Petrus-Kathedrale blieb die Ver-
ehrung von Crispin und Crispinian jedenfalls – im Unterschied etwa zu den
Diözesen Köln, Münster und Paderborn – offenbar ausschließlich auf den Dom
beschränkt.1598

Wie aber stand es umdie VerehrungKarls des Großen? Sein liturgischer Kult
als der eines Heiligen wird zu Recht meist mit seiner Kanonisation im Jahre 1165
in Aachen in Verbindung gebracht.1599 Dies gilt auch für das Bistum Osnabrück,
wodas entsprechende Eigenfest am 28. Januar, Karls Todestag, begangen und im
Jahre 1259 durch Bischof Balduin in Wiedenbrück sogar ein Kollegiatstift mit
Karlspatrozinium errichtet wurde.1600 In einemNekrologfragment aus der ersten
Hälfte des 12. Jahrhunderts ist sein Name am 28. Januar in Rasur eingetragen,
also später hinzugefügt worden – wohl anlässlich seiner Kanonisation.1601

Gleichwohl war Karl der Große spätestens seit den Urkundenfälschungen Ben-
nos II. in Osnabrück omnipräsent. Er galt als der eigentliche Gründervater des
Bistums, gab es doch keine Viten der ersten Bischöfe, nicht einmal des ersten
Osnbrücker OberhirtenWiho.1602Daher ist nicht auszuschließen, dass ein bereits
früheres Ereignis in Osnabrück und seinen Nachbarbistümern nachhaltige
Wirkung hinterlassen hat: die Öffnung des Grabes Karls des Großen am

1597 S. hierzu mit überzeugenden Argumenten POPP, Der Schatz der Kanonissen, S. 86 f. KRAIENHORST,
Die Heiligen des Osnabrücker Reginenschreines, S. 98 mit Anm. 17 hält im Anschluss an
Wolfgang Seegrün für möglich, dass die Reliquien von Crispin und Crispinian schon vor 981
erworben wurden, schließt aber auch nicht aus, dass Regina zu den Gründungsheiligen der
Osnabrücker Kirche gehörte; vgl. ebd. S. 99 mit Anm. 22.

1598 Allein in Wiedenbrück erscheinen Crispin und Crispinian als Patrone der Schumachergilde,
wohingegen sich in den Bistümern Köln, Münster und Paderborn jeweils fünf bis acht Nach-
weise finden, in Paderborn sogar in Form vonReliquien in der Domkrypta des 11. Jahrhunderts;
vgl. ILISCH/KÖSTERS (Bearb.), Die Patrozinien Westfalens, S. 189f. Im Osnabrücker Benediktine-
rinnenklosterGertrudenberg erscheinen sich nicht einmal in derAllerheiligenlitanei; vgl. BREUER,
Osterspiel, S. 60 (mit Verweis auf Bl. 91r und 116r).

1599 S. hierzu zuletzt GÖRICH, Karl der Große, der sich gegen die weit verbreitete Annahme wendet,
Barbarossa habe die Heiligsprechung des Kaisers durch den Gegenpapst Paschalis III. zur
Kreierung eines politischen Heiligen durchgesetzt, um in angeblicher Tradition der Auseinan-
dersetzungen des Investiturstreits gegen Papst Alexander III. eine Sakralisierung des Kaiser-
tums und damit zugleich des – in der Kanonisationsurkunde so nicht betitelten, nur zeitweilig in
Kaiserdiplomen für italienische Empfänger begrifflich belegbaren – sacrum imperium zu bewir-
ken. S. auch oben Anm. 1144.

1600 QUECKENSTEDT, „Karl ist unser großer Wohltäter“, S. 14.
1601 Vgl. dazu bereits MEYER, Calendarium et necrologium, S. 21 und die erläuternd S. 30f.,

QUECKENSTEDT, „Karl ist unser großer Wohltäter“, S. 14.
1602 Vgl. in diesem Sinne bereits QUECKENSTEDT, „Karl ist unser großer Wohltäter“, S. 12.
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Pfingstfest des Jahres 1000. Alle Zeichen deuteten dabei auf Karls Heiligkeit hin:
der nahezu unversehrte Leib und ein sich dazu ausbreitender Wohlgeruch.1603

Es besteht sogar die Möglichkeit, dass Otto III. Aachen zum königlich ex-
emten, aus der Kölner Kirchenprovinz gelösten Bischofssitz mit Karl als Patron
und sieben Kardinalpriestern und Kardinaldiakonen als Amtsträgern nach rö-
mischem Vorbild einzurichten plante.1604Nachdem spätestens Heinrich II. einen
anderenWeg zugunsten Bambergs eingeschlagen hatte, sahen sich die salischen
Kaiser vor dieAufgabe gestellt, auf ihreWeise andenKarlskult anzuknüpfen. Da
sie über kein eigenes Bistum Aachen verfügten, waren sie auf die Bischöfe ihres
Reiches angewiesen. Im sächsischen Raum konnten sie sich zunächst durchaus
auf sie verlassen, nicht zuletzt in der Kölner Kirchenprovinz: In Minden er-
möglichte Sigebert durch seine Buchstiftungen eine Kaiserliturgie wie in Rom, in
Bremen trugder das Evangelium singendeDiakonden angeblichenMantel Karls
des Großen, und in Münster war das Andenken an die Gründergestalt Liudgers
auf das Engste mit Karl dem Großen verbunden.1605 Nur in Osnabrück aber
scheint Karl der Große selbst zum Gegenstand einer Verehrung geworden zu
sein, die dem späteren offiziellen Heiligenkult vergleichbar ist, wie er in früh-
neuzeitlichen Osnabrücker Kalendaren verbürgt ist.1606 Dies ist umso bemer-
kenswerter, als die kirchenrechtliche Gültigkeit der Heiligsprechung von kir-
chenamtlicher wie auch kanonistischer Seite früh und bis in die jüngste Ver-
gangenheit immer wieder neu in Frage oder sogar in Abrede gestellt worden ist.
Formal stand die Delegation Paschalis’ III., mit der dieser die Kanonisation Karls
des Großen erlaubte, durchaus im Einklang mit dem zeitgenössisch geltenden
Kirchenrecht.1607 Problematisch war und ist hingegen bis heute, dass es sich bei
diesem Papst – zumindest in der Rückschau – um einen Gegenpapst handelte.
Daher kamen lediglich regionale Verehrungsformen auf, von denen allerdings
nur die inAachen kirchenrechtlich – ohne explizite BezeichnungKarls als heilig –
toleriert wurde, nicht etwa die in Zürich.1608 In Osnabrück setzte man sich ganz

1603 GÖRICH, Otto III. öffnet das Karlsgrab in Aachen; HEHL, Herrscher, Kirche und Kirchenrecht,
S. 192f.; HERBERS, Jakobus und Karl der Große. Die im 11. Jahrhundert aufkommende Vorstel-
lung, bereits Karl der Große habe einen Kreuzzug ins Heilige Land unternommen, stellt freilich
eine Quellenfiktion dar. S. dazu GÖRICH, Karl der Große, S. 120 mit Anm. 9 (Lit.).

1604 HEHL, Herrscher, Kirche und Kirchenrecht, S. 190–196. Die geplante Lösung aus der Kölner
Kirchenprovinz sieht Hehl in einem von Percy Ernst Schramm noch als Witz gedeuteten Aus-
spruchOttos III. begründet,Heribertmöge zwar Erzbischof vonKölnwerden, aber dazu nurmit
einem verkürzten Pallium investiert werden. Vgl. hierzu besonders ebd. S. 186 f. mit Anm. 59
und S. 191 f.

1605 S. oben Kapitel III.1a.
1606 Vgl. QUECKENSTEDT, „Karl ist unser großer Wohltäter“, S. 43 mit Abb. 42 (Allerheiligenlitanei des

nach 1530 entstandenen Prozessionales); vgl. auch BHL 1577–1618. In den liturgischen Büchern
des Bistums Osnabrück noch der 1960er Jahre – und in deren seit 2007 für den Ritus wieder
offiziell zugelassenen Neuauflagen – ist die Verehrung Karls des Großen als Heiliger vorgese-
hen.

1607 PETERSOHN, Die päpstliche Kanonisationsdelegation.
1608 Vgl. hierzu zuletzt KRAFFT, Heiligsprechungen im Schisma, S. 369–372, mit Verweis auf die

päpstliche Erlaubnis für Aachen im Liber Extra, S. 371 mit Anm. 52.
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offensichtlich darüber hinweg – wohl deshalb, weil die eigene, lokale Tradition
bei der Kanonisation 1165 längst bestand.

Der hier zu behandelnde Zeitraum des fortgeschrittenen 11. bis frühen
12. Jahrhunderts lag zwischen den beiden Ereignissen von 1000 und 1165. Ruhte
die Karlsverehrung in dieser Zeit zur Gänze, oder gab es Rezeptionsspuren oder
zumindest später aufgegriffene Aspekte? Es ist bereits mehrfach darauf hinge-
wiesen worden, dass die Heiligsprechung von 1165 nicht allein dem zeitgenös-
sischen staufischen Herrschaftsanspruch geschuldet war, der das seit 1157 von
der kaiserlichen Kanzlei propagierte sacrum imperium als maßgebliche Grün-
dergestalt zu repäsentieren vermocht hätte.1609 Die neuere Forschung legt einen
besonderen Akzent auch auf die im 11. Jahrhundert einsetzende Kreuzzugsbe-
wegung.1610 Umso erstaunlicher ist aber, dass Benno II., der zur Etablierung
Crispins und Crispinians im Rahmen seiner erfolgreichen Durchsetzung der
Osnabrücker Rechte im Zehntstreit nicht einmal vor Urkundenfälschung zu-
rückschreckte, nicht auch Karl den Großen in der Tradition Ottos III. zum Hei-
ligen aufzubauen bemüht war. Anscheinend war dieser doch zu sehr mit dem
Kaisertum und zu wenig mit seinem Bistum verbunden. Ein anderer Heiliger
schien ihm wesentlich sinnvoller, in dessen Iburger Klosterhauptaltar die Reli-
quien von Crispin und Crispinian zwischen 1100 und etwa 1106 ihre zwi-
schenzeitliche Ruhestätte finden konnten1611: Clemens von Rom.

b) Clemens von Rom. Bischofsbild und Burgbefestigung Bennos II.

Die Verehrung des heiligen Clemens von Rom fällt in Osnabrück ein wenig aus
der Reihe. Liturgisch und hagiographisch treten neben demHauptpatron Petrus
eher die anderen Nebenpatrone in Erscheinung. Das Fest des heiligen Clemens
am 23. November wurde laut Domnekrolog zwar gefeiert,1612 doch es lassen sich
für Osnabrück keine hagiographischen Schriften ausmachen oder erschlie-
ßen.1613Clemens von Romwird hingegen besonders ausführlich in der dezidiert
historiographisch ausgerichteten, keine hagiographischen Anklänge zeigenden
Vita Bischof Bennos II. bedacht. Dieser Heilige steht dabei weniger für den Dom
von Osnabrück als vielmehr für die bischöfliche Klostergründung 1080 in Iburg.
Die wahrscheinlichen Gründe für die Auswahl ausgerechnet seines Patrozini-
ums sind bereits ausführlich dargestellt worden, lassen sich aber vor dem Hin-

1609 WEINFURTER, Als das Reich heilig wurde. GÖRICH, Karl der Große, stellt den Zusammenhang
zwischen „heiligem Reich“ und „heiligem Karl“ sogar gänzlich in Frage.

1610 HERBERS, Jakobus und Karl der Große. In einer ab dem 11. Jahrhundert nachweisbaren Quel-
lenfiktion kommt sogar die Vorstellung auf, bereits Karl der Große habe einen Kreuzzug ins
Heilige Land unternommen. S. dazu oben Anm. 1603.

1611 Vgl. oben Anm. 1225.
1612 Vgl.MEYER, Calendarium et necrologium, S. 194: IX. Kal. Nat. S. Clementis Ap. etMr. (Eintrag vom

23. November).
1613 Von den erhaltenen hagiographischen Zeugnissen Clemens I. von Rom (BHL 1848–1857) lässt

sich fürOsnabrück keineAbschrift ausmachen oder erschließen. Zu SanClemente in Rom s. JOST,
Die Patrozinien der Kirchen der Stadt Rom, Bd. 2, S. 33–35.
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tergrund über die Erkenntnisse zu den anderen Nebenpatronen noch tieferge-
hend betrachten und ergänzen. Zunächst bleibt festzuhalten: Die herausragende
Bedeutung Clemensʼ I. von Rom war nicht allein geschichtlicher Natur, und
seine beiden Nachfolger mit den Ordnungszahlen zwei und drei erhielten ihre
Relevanz nicht allein durch ihre Funktion bei der Kaiserkrönung des Sachsen
Heinrichs II. 1014 und des Saliers Heinrichs III. 1080, im Jahr von Bennos II.
Grünung eines Benediktinerklosters in der 1070 als Festung entstandenen
Iburg.1614Clemens I. galt als früher römischer,mancherÜberlieferung nach sogar
als erster eigentlicher Papst. Tertullian zufolgewar er noch von Petrus selbst zum
Bischof geweiht worden, und im Communicanteswurder er regelmäßig erwähnt,
wobei die hier vor ihm gelisteten römischen Kleriker Linus und Kletus in der
Regel nicht als Bischöfe galten.1615

Hier nun sind Nebenpatrone der anderen sächsischen Bistümer mit Petrus-
Patrozinien vergleichend in den Blick zu nehmen. Die in Bremen seit dem
11. Jahrhundert verehrten Heiligen Kosmas und Damian stehen erst am Ende
dieses Kanonabschnitts Communicantes, und Sophia wurde nur in Minden er-
wähnt, und dies dort erst im späteren Kanongebet Nobis quoque peccatoribus.
Clemens hingegen galt als die entscheidende Stütze der päpstlichen Nachfolge
des heiligen Petrus. Die Bremer Bischöfe fanden eher zufällig zu den römischen
Arzt- und Apothekerheiligen, die erst später entdeckt werden sollten, um dann
jedoch gleich in einer ganzen Reihe weiterer Lokalheiliger aufzugehen. Bischof
Egilbert vonMindenwiederumkonnte denKult des römischenGorgonius durch
seine eigene Trinitätsverehrung zwar um ein einzelnes Altarpatrozinium er-
weitern, aber nicht überbieten oder gar ersetzen, und er wäre wohl auch nicht in
der Lage gewesen, das spätere Aufkommen der ebenso nach Rom weisenden
Sophienverehrung zu verhindern. Allein Benno II. rief mit seinem römischen
Klosterpatron eine eigene Verehrungstradition ins Leben, die nach ihrer Auf-
nahme in das älteste erhaltene Domnekrolog dauerhaft Bestand haben und
dauerhaft mit seinem Namen in Erinnerung gebracht werden sollte.

c) Regina – Hermagoras – Prokopios. Die Welt zu Gast an der Hase

Wie Sophia in Minden, so geht auch Regina in Osnabrück auf einen Eintrag im
Kalendar des Nekrologs zurück. Mit Regina hat es aber, wie erwähnt, eine be-
sondere Bewandtnis: Ihre Verehrung ist auf das Engste mit der von Crispin und
Crispinian verbunden, da diese beiden Heiligen an ihrem Festtag, dem 20. Juni,
im Kalendar mitgenannt werden, und zwar erst nach der somit früheren oder

1614 S. dazu oben Kapitel III.3c, bes. Anm. 1274.
1615 S. oben Anm. 1265. Der Begriff „Papst“ sei hier im Sinne von „Bischof von Rom“ verwendet.

Auchwennder Begriff papa quellenmäßig erst später belegt ist,wird die apostolische Sukzession
desAmtes traditionsgemäß auf den ersten episkopalenNachfolger Petri zurückgeführt. Aus der
Rückschau des 11. und 12. Jahrhunderts galt Clemens I. ohnedies als Papst, weshalb der ehe-
malige Bamberger Bischof Suitger († 1047) sich als Papst Clemens II. nannte.
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zumindest zeitweilig sogar prominenterenHeiligen selbst.1616 In diesem ältesten,
aus dem 12. oder frühen 13. Jahrhundert stammenden Osnabrücker Kalendar
begegnen nur zwei weitere Heilige, von denen es ausdrücklich heißt cuius reli-
quiae sunt apud nos beziehungsweise cuius reliquiae habentur apud nos: Prokopios
am 8. und Hermagoras am 12. Juli.1617

Reginenreliquien begegnen explizit erstmals im Zusammenhang der Weihe
des Hochaltares am 20. Juni 1218 im Osnabrücker Dom.1618 Mit der Wahl dieses
Datumsunterstrichmandie bereits etablierte Kombination desReginentagesmit
dem Translationstag der durch Reliquien im Hauptaltar präsenten Nebenpa-
trone des Domes, Crispin und Crispinian. Geht man von einer Aufwertung des
Osnabrücker Reginentages durch die Translation der in Osnabrück so bedeu-
tenden Nebenheiligen Crispin und Crispinian aus, so ist diese bereits für das
ausgehende 10. Jahrhundert anzunehmen.1619 Regina, die ursprüngliche
Hauptheilige des Tages, wurde seit jeher an diesem Tag mitkommemoriert.1620

Sofern die Feier ihres Tages nicht ursprünglich ohne Reliquien erfolgte, könnten
diese bereits zwischen 940 und 946 auf Veranlassung Ottos I. oder seiner ersten
Gemahlin Edgith erworbenworden sein.1621Denkbar ist auch, dass inOsnabrück
zunächt sowohl ihr Festtermin als auch ihre Reliquien vorlagen,1622 wohingegen
Crispin und Crispinian erst später hinzugekommen sein könnten – möglicher-
weise über eine andere liturgische Quelle, in jedem Fall aber vor den besagten
Fälschungen Bennos II. In diesem Fall wäre Regina in Osnabrück vor der In-
itiative Bennos II. nach gegenwärtigem Quellenstand die bedeutendste Neben-
heilige gewesen.

Doch durch die Verbindung mit Crispin und Crispinian verlor Regina nicht
an Bedeutung, sondern blieb präsent. Der Termin gleich dreier Nebenpatrone
zog vielleicht sogar noch mehr Aufmerksamkeit auf sich als der einer einzigen
Nebenpatronin. Der prächtige Reginenschrein von 1312 mag die gleichzeitig
präsentierten Armreliquiare der beiden anderen Heiligen vielleicht sogar über-
strahlt haben.1623 Einer spätmittelalterlichen Quelle zufolge, die in einer Bollan-
distenabschrift überliefert ist, hatte bereits Karl der Große neben den Reliquien
von Crispin und Crispinian die anderer Bekenner und auch von Jungfrauen
geschenkt.1624 Es lag daher nahe, Regina nicht nur dem Termin nach, sondern
auch hagiologisch mit den beiden sekundären Dompatronen in Verbindung zu
bringen – als dritte, nunmehr weibliche Märtyrerin in der Nachfolge Petri und
Jesu. Seit der zweitenHälfte des 10. Jahrhunderts erfolgte –mit oder ohneCrispin
und Crispinian – die kalendarisch-liturgische Kommemoration der Regina, ihre

1616 MEYER, Calendarium et necrologium, S. 108. Vgl. oben Anm. 1592.
1617 MEYER, Calendarium et necrologium, S. 120 f. Vgl. bereits KRAIENHORST, Die Heiligen des Osna-

brücker Reginenschreines, S. 104 mit Anm. 51.
1618 KRAIENHORST, Die Heiligen des Osnabrücker Reginenschreines, S. 98 f. mit Anm. 17–19.
1619 Vgl. oben Anm. 1597.
1620 KRAIENHORST, Die Heiligen des Osnabrücker Reginenschreines, S. 99 mit Anm. 20.
1621 POPP, Der Schatz der Kanonissen, S. 87 f.
1622 Vgl. bereits KRAIENHORST, Die Heiligen des Osnabrücker Reginenschreines, S. 99 mit Anm. 22.
1623 Zum Schrein s. KRAIENHORST, Die Heiligen des Osnabrücker Reginenschreines, pass.
1624 Ebd. S. 100 mit Anm. 23.
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wohl zeitglich erworbenen Reliquien wurden spätestens seit dem frühen
13. Jahrhundert an der Seite von Hermagoras und Prokopios verehrt.

Auf Petrus selbst verweisen auf je eigene Art sowohl Hermagoras als auch
Prokopios, die schon früh liturgisch nachweisbar sind.1625 Hermagoras wird im
ältesten Nekrolog als Bischof und Märtyrer bezeichnet und in der Neufassung
von 1343 dann ausdrücklich als jener hoch verehrte Patriarch von Aquileia
identifiziert – eingesetzt von Petrus selbst in der Nachfolge des Evangelisten
Markus.1626 Prokopios von Skythopolis soll sowohl nach griechisch-byzantini-
scher als auch lateinisch-osnabrücker Tradition ein Quo-vadis-Erlebnis gehabt
haben wie Petrus, mit dem Unterschied, dass hier der Gekreuzigte selbst fragt
und nicht sein flüchtender Schüler: „Die Stimme vom Kreuze her rief: Jüngling,
wohin gehst du? Ich bin Jesus, der gekreuzigte Sohn Gottes.“1627 Die Selbstof-
fenbarung „Ich bin Jesus, der gekreuzigte Sohn Gottes“ greift Jesu Worte der
Quo-vadis-Legende auf: „Ich gehe nach Rom, um noch einmal gekreuzigt zu
werden.“ Zugleich erinnert sie an das Damaskus-Erlebnis des Paulus: „Ich bin
Jesus von Nazareth, den du verfolgst.“

Die Reliquien des Hermagoras könnten im 11. Jahrhundert unter Patriarch
Poppo vonAquileia, der vonKaiser Konrad II. dasMünzrecht fürAquileia erbat,
nach Imbshausen im Leinegau gebracht worden sein, wovon einzelne Partikel
dann nach Paderborn undOsnabrück gelangten.1628 Für die des Prokopios ist ein
ähnlicher Weg denkbar.

Von allen drei Crispin undCrispinian ergänzendenNebenpatronen zeigt vor
allem Regina enge Verbindungenmit anderen sächsichen Kirchen, Klöstern und
Stiften, namentlich Gandersheim.1629 Dort bildet sie zusammen mit Margaretha
und Magdalena eine Dreiergruppe.1630 Sie hatte demnach in Gandersheim in
etwa jene Stellung, die Sophia zusammen mit diesen Heiligen in Minden ein-
nahm. Für Osnabrück bedeutet dies zum einen, dass dieser Bischofssitz die in
Sachsen beliebten Heiligen aufnahm, ohne in Konkurrenz zu den wichtigsten
sächsichen Reliquien zu treten, wie etwa die der Sophia und des Gorgonius in
Minden, aber auch die des Kosmas und Damian in Bremen. Diese Heiligen
kommemorierte man gleichwohl im Kalendar, solidarisch statt wetteifernd: die
Bremer Ansgar sowie Kosmas und Damian am 3. Februar beziehungsweise am
27. September,1631 denMindener Gorgonius am 9. September sowie Abundus am
26. August,1632 und den Naumburger Hermes am 28. August,1633 aber auch
Heilige anderer Bistümer, etwa den Paderborner Patron Liborius am 23. Juli.1634

Zum anderen schmückte sich Osnabrück mit seltenen, orientalischen Heiligen,

1625 Vgl. KRAIENHORST, Die Heiligen des Osnabrücker Reginenschreines, S. 104 mit Anm. 51.
1626 Ebd. S. 104 mit Anm. 52.
1627 Ebd. S. 105 mit Anm. 65f.
1628 DUBOIS, Eine Darstellung des Heiligen Hermagoras, S. 136 mit Anm. 8.
1629 S. dazu ausführlich POPP, Der Schatz der Kanonissen, S. 82–92.
1630 Vgl. ebd.
1631 MEYER, Calendarium et necrologium, S. 32 und 158.
1632 Ebd. S. 154 (Gorgonius) und S. 143 (Abundus).
1633 Ebd. S. 144.
1634 Ebd. S. 125.
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dieman selbst in herausragenden ZentrenwieGandersheim vergeblich sucht,1635

gleichwohl einen engen eigenen Bezug zum Hauptpatron, dem heiligen Petrus
zeigen.

Regina, Hermagoras und Prokopios haben eines gemeinsam: ihrMartyrium.
Darin sind sie auch mit Crispin und Crispinian sowie mit Petrus vereint. Bildete
Regina den offenbar gezielt gesuchten kalendarischen Anknüpfungspunkt für
die beiden Nebenpatrone des Domes, so wurde sie zusammen mit Hermagoras
und Prokopios spätestens seit der gemeinsamen Erhebung ihrer Gebeine aus
dem Hochaltar am 23. Juni 1312 im Verbund mit weiteren sieben ungenannten
Heiligen zu einem allgemein erkennbar eigenen Gegenstand der Verehrung –
äußerlich sichtbar durch einen prächtigen Schrein, akustisch vernehmbar durch
das Läuten der so genannten „Bokeneklocken“, heilsam erfahrbar bei Fieber,
Fallsucht, verrenkten Gliedern, Blindheit und schweren Geburten.1636 Bereits im
12. Jahrhundert verfügte Osnabrück über weltläufige, auch orientalische Ein-
flüsse zeigende Heilige, zu denen man in Bremen Kosmas und Damian seit dem
14., vor allem aber im 15. Jahrhundert zu stilisieren suchte.

4. Naumburg-Zeitz

a) Leonhard. Von Ketten befreite Kreuzfahrer und Libertas ecclesiae

In allen sächsichen Kathedralen mit Petrus-Patrozinium finden sich Hinweise
auf eine konkret kriegerische Deutung der militia Dei: In Bremen glaubte man
sich im Besitz des Schwertes Petri, mit dem das Regnum gegenüber dem Sac-
erdotium ausgestattet werden konnte, die Mindener Historiographie entwarf
das Bild eines die gregorianische Reform rettendenRitterheiligenGorgonius, der
sein Schwert zur Abwehr der Feinde zur Verfügung stellt, und in Osnabrück
verehrtemanKarl denGroßenwegen seinermilitärischen Erfolge, die das eigene
Bistum zum ersten in ganz Sachsen habe erstehen lassen. Für die frühe Zwei-
Schwerter-Lehre, die Pataria-ähnliche Parteinahme zugunsten der Gregoriani-
schen Reform und die Karlsverehrung des 11. Jahrhunderts sind gleichermaßen
die Anfänge der Kreuzzugsbewegung in Beschlag genommen worden.1637 Doch
nur in den vom Naumburger Bischof Walram abgeschriebenen Miracula1638 ist
ausdrücklich von Kreuzzug und Kreuzfahrern die Rede. Dabei steht bezeich-
nenderweise nicht die Gewalt imVordergrund,1639 sondern die Befreiung aus der
Gefangenschaft.

1635 Vgl. POPP, Der Schatz der Kanonissen.
1636 Vgl. ebd. S. 100mitAnm. 25–28. S. auchHEITMEYER, Begenungmit Gebeinen undReliquien, S. 11–

3, Abb. 4–7 (liturgische Feier zur Öffnung des Reginenschreins 2001).
1637 Vgl. oben die Kapitel III.1a, 2c und 3a sowie IV.2a und 3a.
1638 WIESSNER, Bistum Naumburg, S. 756 bezeichnet den Bischof irrigerweise als deren Verfasser. S.

dazu ausführlich oben Kapitel III.4b. Zu Bischof Walram s. auch GEMEINHARDT, Die Filioque-
Kontroverse, S. 440 mit Anm. 182 und S. 487 mit Anm. 338.

1639 Vgl. hierzu etwa SUCHAN, Macht verschafft sich Moral?; ALTHOFF, Päpste und Gewalt.
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Die durch den heiligen Leonhard erwirkte LösungRichards undBohemunds
von ihren Ketten stellt das zentrale Wunder des von Walram erworbenen Be-
richts dar.1640 Wie bei den am ersten August liturgisch bedachten Reliquien Petri
ist imMirakelbericht sowohl von catenae als auch von vincula die Rede. Die zum
Fesseln bestimmten Eisen, vondenenderHeilige dieKreuzfahrer befreit,werden
als vincula oder auch catenae bezeichnet. ZuRichard heißt es ferreis catenis captivus
includitur, zu Bohemund und Richard gleichermaßen tenerentur in vinculis.1641

Die Wunder erfolgen stets schnell, auch bei anderen Gefangenen: ruptis catenis,
liber fiebat.1642

Nicht minder zügig geht es bei Bohemund und Richard zu:

peregrinus quidam causa visitandi eum adiit, et sic ei locutus est: „Unde vel
qui estis vos“? Qui dum indicaret ei unde et qui esset, peregrinus ille tale ei
salubre attulit consilium: „Quare“, inquiens, „non vovetis vos Deo et bea-
tissimo confessori Christi Leonardo, cuius corpus humatum in partibus
Aquitaniis, cuius meritis quam plurimi sunt carceralibus vinculis expediti?
Vos itaque, si oraveritis eum ex toto corde, procul dubio confestim suum
senseritis suffragium“. Quo itaque Boamundus audito, vovit se Deo et pra-
edicto beatissimo Leonardo quod, si meritis eius Deus eriperet eum ex illius
captione barbaricae gentis et reduceret sanum et incolomem in latinam aridam
et christianitatem, quanto celerius valeret, cum magnis votis et oblationibus
visitaturus esset suum corpus et locum in quo terrae conditum est.

DasWort vincula gilt aber auch als Sammelbegriff für die schier endlose Zahl
all jener ehernenGegenstände, dieWallfahrerwieWalram alsDank für die ihnen
zuteil gewordene Hilfe in der Basilika Leonhards hinterlassen haben. Neben
Gefängnisstücken im engeren Sinne finden sich darunter auch Relikte eines heil
überlebten Krieges, Rüstungsgegenstände wie Ketten, Fußfesseln, Beinschienen
und Armschutze:

Nam in eius basilica plurima pendent ferrea vincula, multorum etiam enses et
lanceae, quos liberavit ex bellica rabie. Catenas vero ibi allatas, compedes,
ocreas et manicas ferreas, qui numerando vellet describere, haberetur fortasse
incredibile.1643

Nicht nur die Freiheit im engeren Sinne ist hier dasMotiv, sondern das nackte
Überleben nach einer bellica rabies. Die Wallfahrer waren oft nicht weniger weit

1640 Vgl. dazu oben Anm. Kapitel III.4b. Die Ketten werden auch in mehreren historiographischen
Texten hervorgehoben; vgl. ebd. mit Verweis auf GORIDIS, Gefangen imHeiligen Land, S. 105mit
Anm. 241 (Vitentext), S. 109 mit Anm. 258 (Ordericus Vitalis) und S. 112 mit Anm. 268 (Albert
von Aachen).

1641 Vita Sancti Leonardi; AASS Novembris, Teil 3, 1910, S. 160. Bedenkt man, dass Bohemund dem
Mirakelbericht zufolge aufgrund seines christlichen Glaubens schon während der Gefangen-
schaft von seinen Ketten befreit wurde, so scheint das Wort vincula freilich vor allem die Ge-
fangenschaft im übertragenen Sinne zu betonen.

1642 Ebd., S. 154.
1643 Ebd.
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gereist als der Naumburger Bischof. Manche blieben sogar vor Ort und dienten
fortan dem Heiligen:

Multi vero de longinquis regionibus ex ergastulis aut ex vinculis liberati per
ipsum requirebant in quo loco beatus Leonardus haberet hospitium; quin
etiam compedes catenarumque pondera apportabant secum et ad vestigia
pedum eius cadentes humiliter praesentabant; quam plures vero ibi remane-
bant et in morem famulorum servitutis obsequia promittebant.1644

Warum aber wollte Bischof Walram zum heiligen Leonhard nach Noblat
pilgern? Er selbst war nicht in Gefangenschaft geraten. Er könnte mit den kur-
sierenden Kreuzzugsgedanken in eigener Sache sympathisiert haben, doch
dafür fehlen die Belege. Konfrontiert sah er sich allerdings mit den Sachsen-
kriegen des Saliers Heinrich IV., dem er zunächst die Treue zu halten sich ge-
nötigt sah. Aus seiner bereits erwähnten Korrespondenz mit Anselm von Can-
terbury geht jedoch hervor, dass er sich zuguterletzt bekehrt habe, und zwar, wie
er selbst es formuliert, vom Saulus zum Paulus.1645Ging es ihm also weniger um
den heiligen Leonhard als um die Libertas ecclesiae?

Die Mirakel selbst scheinen dies zunächst nicht zu bestätigen. Darin geht es
weniger um Papst und Kirchenfreiheit als um Königtum und Bischofsamt. Der
Begriff vincula begegnet hier in Verbindung mit carcer, um jene Gefangenen zu
kennzeichnen, die ihre Freiheit noch nicht dem heiligen Leonhard, sondern be-
reits seinem Lehrer, dem Bischof Remigius verdankten. Dieser soll einst den
französischen König dazu bewogen haben, ein – angeblich noch immer gelten-
des – Edikt zu erlassen. Darin sei bestimmtworden, dass die Könige der Francia,
sobald sie die Stadt Reims betreten oder auch nur auf ihrer Reise passieren, alle
Gefangenen zur Ehre Gottes freilassen:

Nam sicut praedictus pontifex beatus Remigius olim Francigenis suaserat
regibus ut tale pro Dei honore sancirent edictum, quatinus, quotienscumque
intrarent aut transirent civitatem Remensium, quicumque in vinculis seu in
carceribus fuissent detenti, confestim sine ullo impedimento dimitterentur
liberi; quod usque hodie conservatur.1646

Dieser Gnadenerlass war von seinemUrsprung her königlich, muss aber vor
dem Hintergrund der kriegerischen Auseinandersetzungen, wie sie in den
Sachsenkriegen vor allem der Osten und die Diözese Naumburg-Zeitz erlebte,
gleichsam als eine Aufforderung zur Amnestie erschienen sein. Wo der Kaiser
aber durch eigene Burgenprojekte den Frieden gefährdete, lag es aufDauer nahe,
nicht ihm, sondern der päpstlichen Partei beizutreten. SowechselteWalram vom
Konzept der kaiserlich-königlichen Liberalität des heiligen Leonhard zur Li-
bertas ecclesiae, wie sie sein später heilig gesprochener Briefpartner Anselm von
Canterbury forderte. Dieser hatte bekanntlich in seinem Brief an den neu ge-
wählten Papst Paschalis II. um das Jahr 1100 seine bleibende Exilsituation in

1644 Ebd.
1645 Vgl. oben Kapitel III.4c.
1646 Ebd.
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Lyon mit dem Hinweis erläutert, er könne angesichts der königlichen Konfis-
zierungen seiner kirchlichen Güter nur hier dem Papst die Treue halten, eine
Exkommunikation des Königs bliebe zwecklos.1647 Damit bestätigte der Bischof
die in seinem Beisein auf der Ostersynode des Jahres 1099 von Urban II. wie-
derholten Bannsprüche seines Vorgängers Gregor VII., mit denen dieser die
Laieninvestitur ebenso verwarf wie den nach weltlichen Rechtsvorstellungen
verbindlichen Lehnseid (homagium) von Klerikern zum Erwerb weltlichen Be-
sitzes.1648 Erst der nachfolgende König Heinrich lenkte schließlich 1106 ein,
indem er auf Bitten BischofsAnselms, der zwischenzeitlich sogar ein zweites Exil
in Kauf genommen hatte, sämtliche Güter restituierte.1649 Im Jahre 1125 stiftete er
dann sogar das Kloster Reading.1650

Eine ganz ähnliche Begebenheit wissen die Mirakel aus Frankreich zu be-
richten: Leonhard lehnt ein großzügiges Geschenk des Königs für die Wunder-
heilung von dessen gebärender Frau und dem geretteten Kind ab, worauf der
Herrscher sich dem Willen des Heiligen beugt. Stattdessen verschenkt er ein
Stück Wald zum Bau einer Einsiedelei und schließlich eines Klosters:

Praeterea rex aureos scyphos paterasque argenteas vestesque purpureas auro
textas aliaque ornamenta quam plurima iussit apportari et sancto Leonardo
gratanter haec omnia quasi pro munere praesentari. Verum agonista Christi
inclitus, cui mundus cum suis pompis erat crucifixus, xenia respuens omnino
regalia ipsumque regem convocans affatur eum voce mitissima: „Audi me,
rex. Donum Dei nullatenus pecunia comparatur, sed pretio fidei fidelibus
administratur. Quocirca quae mihi largiri desideras, stude erogare pauperi-
bus, viduis, orphanis patientibusque variam in rebus necessitatem, ut me-
rearis perfrui post obitum carnis aeternam felicitatem.1651

Das entscheidende Argument Leonhards ist einem Petruswort aus der
Apostelgeschichte entlehnt, das dieser gegen Simon Magus aussprach – jenen
Namensvetter des Apostelfürsten also, nach demdie Simonie benannt ist (Act. 8,
18–20)1652:

cum vidisset autem Simon quia per inpositionem manus apostolorum daretur
Spiritus Sanctus obtulit eis pecuniam, dicens date et mihi hanc potestatem ut
cuicumque inposuero manus accipiat Spiritum Sanctum Petrus autem dixit
ad eum,pecunia tua tecum sit in perditionem quoniam donumDei existimasti
pecunia possideri.

1647 S. dazu und zu Anselms Konzept der Libertas ecclesiae GEELHAAR/THOMAS (Hgg.), Stiftung und
Staat im Mittelalter, S. 52 und die Quelle A 20, S. 145–149.

1648 Vgl. ebd. S. 145–147. Zum Eid im Umfeld des Reformpapsttums des 11. Jahrhunderts s. auch
PRODI, Der Eid, S. 14–19; DERS., Das Sakrament der Herrschaft.

1649 Ebd., Quelle A 24, S. 154–157.
1650 Ebd., Quelle A 25, S. 157–161.
1651 Vgl. Vita Sancti Leonardi (AASS Novembris, Teil 3, 1910), s. oben Anm. 1641.
1652 Zur biblischen Vorlage s. BLÜMER, Zur Überlieferung der Apostelgeschichte. Zu den im Mittel-

alter ebenfalls sehr beliebten Apokryphen s. ZWIERLEIN, Petrus in Rom, S. 36–74.
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Leonhard wettert wie bereits der Apostel Petrus und die Päpste seit Gregor
VII. gegen die Simonie. Er besteht auf der Libertas ecclesiae einschließlich ihrer
materiellen Ausstattung. Verhielten sich die Bischöfe von Bremen und Osna-
brück kaisertreu und nur in Einzelfällen ausgleichend,wechselte der Bischof von
Naumburg wohl nicht zuletzt mit Blick auf das Petruswort des Leonhard, wie
derMindener Bischof nach der römisch-petrinischenGorgonius-Tat, auf die Seite
des Papstes. Für die angemessene Ausstattung der Kirche sorgten nach der
wundervollen Befreiung durch Leonhard bereits die beiden befreiten Kreuz-
fahrer, für die sich der Naumburger Oberhirte so sehr interessierte. Wie später
Walram zogen sie die Wallfahrt dem Kreuzzug, die Dotation der Okkupation
vor. Unter zahlreichen Tränen machten sie viele Schenkungen zur Wiederher-
stellung der Kirche und hinterließen zum Zeichen ihrer Befreiung goldene und
silberne Ketten über dem Leib des heiligen Leonhard:

ibique fusa lacrimarummultitudine, optulit multa dona in restauratione illius
ecclesiae et catenas aureas et argenteas fecit appendi super corpus sanctissimi
confessoris Christi Leonardi, quas fabricari iusserat ad comparationem earum
quibus irretitus fuerat in illa barbarica captione et custodia, ad laudem et
gloriam domini nostri Iesu Christi et memoriam suae ereptionis per glorio-
sissimum confessorem Leonardum, ipso largiente qui cum Deo Patre et Spi-
ritu sancto vivit et regnat per infinita saecula saeculorum. Amen.1653

Walrams Verehrung des heiligen Leonhard blieb aber nicht auf Naumburg
beschränkt. Die zwei von ihm in Noblat abgeschriebenen Mirakel sandte der
reformorientierte Bischof samt Leonhardsvita in das Paderborner Benedikti-
nerkloster Abdinghof, das wie seine Kathedrale beiden Apostelfürsten Petrus
und Paulus geweiht war.1654Neben Bremen hinterließ somit auch Naumburg im
Kloster Abdinghof durch hagiographisches Schrifttum dauerhafte Spuren, die
den Blick auf die jeweiligenNebenpatrone lenkten unddiese unter derÄgide des
gemeinsamen Hauptpatrons Petrus vereinten.1655

b) Regionaler Ausblick. Kloster Pforta als Tor zu Sachsen

Das Zisterzienserkloster Pforta, ein bedeutendes Mutterkloster späterer Or-
densgründungen in Schlesien, Polen und dem Baltikum,1656 gilt in der gesamten
Forschung aus nachvollziehbaren Gründen als Marienpatrozinium. Die in die-
sem Zusammenhang begegnende Bezeichnung Porta Mariae rührt von der Ver-
ehrung her, die der Gottesmutter traditionsgemäß im gesamten Zisterzienser-

1653 Vgl. Vita Sancti Leonardi, ebd. Silberne Ketten als Votivgabe erwähnt auch Ordericus Vitalis;
vgl. oben Anm. 1311.

1654 S. dazu oben Anm. 1304 und 1312.
1655 S. dazu ausführlich unten Kapitel V.2c, speziell zur Versendung des Bremer Codex Vicelinus

Anm. 821.
1656 TEBRUCK, Adlige Herrschaft und höfische Kultur, S. 646.
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orden zuteil wird.1657 Die älteste erhaltene Inschrift des Kirchenbaus erwähnt
aber ausdrücklich die Apostel Petrus und Paulus als Patrone. Daher bezeichnet
mandas entsprechende Joch auch als Petrus- undPauluskapelle.1658Nicht nur die
Inschrift, sondern der gesamte architektonische Abschnitt bewahrt noch den
romanischenUrsprungsbau. Eswäre daher durchaus nicht auszuschließen, dass
die beidenApostelfürsten zuBeginn einewesentlich größereRolle spielten, als es
die spätere, gänzlich vom Großverband des Zisterzienserordens geprägte Ent-
wicklung erscheinen lässt.

Ausschlaggebend für die Wahl von Petrus und Paulus als Patrone könnte
gewesen sein, dass die Zisterze von Pforta im Jahre 1132 aus dem bereits 1066
gegründeten Benediktinerkloster Schmölln im Pleißenland hervorgegangenwar
und erst 1138 seinen dauerhaften Standort beiNaumburg erhalten hatte.1659Es ist
sogar der Gedanke geäußert worden, bereits im frühen 11. Jahrhundert hätten
die Ekkehardinger in Pforta ein Kloster gründen wollen, doch sind dafür keine
hinreichenden Belege zusammengetragen worden.1660 Schmölln bildete in jedem
Fall das älteste benediktinischeKloster imBistumaußerhalb der StädteZeitz und
Naumburg, auch wenn bis heute nicht eindeutig geklärt werden konnte, ob es
sich um ein Benediktinerinnen- oder ein Benediktinerkloster gehandelt hat.1661

Pforta hingegen rückte noch näher an das neue Zentrum, den 1028 von Zeitz her
verlegten Bischofssitz Naumburg. So leistete dieses Kloster, zisterziensischer
Tradition entsprechend, wichtige Dienste bei der Urbarmachung der Saale-
aue.1662 Neben diesen wirtschaftlich-materiellen Erfolgen darf jedoch der geist-
liche Reformimpuls nicht unterschätzt werden. Mehr noch als das bereits
mehrfach erwähnte Prämonstratenserstift Cappenberg im Bistum Münster1663

entwickelte sich die Zisterze von Schulpforta für das Naumburger Bistum zu
einer regelrechten „Musteranstalt“1664.

Wie jüngst überzeugend gezeigt werden konnte, geht die Gründung des
Klosters allein auf den Naumburger Bischof Udo I. zurück (1125–1148) – an-
derslautende Urkunden stellen spätere Fälschungen dar.1665 Dieser später ver-
wässerte bischöfliche Impetus könnte sich auch im etwaigen ursprünglichen
Petrus- und Paulus-Patrozinium niedergeschlagen haben.

Auch wenn die Etymologie des Wortes „Pforta“ sich nicht mehr zweifelsfrei
klären lässt, fungierte dieses gleichsam als vorgelagertes Tor zum sächsischen
Hinterland, zugleich aber auch als Torhaus, das den Weg zur Naumburger
Festungsanlage wies.

1657 Vgl. JANAUSCHEK, Originum Cisterciensium tomus primus, S. 25.
1658 Vgl. CORSSEN, Über die klösterlichen Bauwerke, S. 218.
1659 Vgl.WIESSNER, BistumNaumburg, S. 147; TEBRUCK, AdligeHerrschaft und höfische Kultur, S. 646.
1660 WIESSNER, Bistum Naumburg, S. 145 f. mit Anm. 1.
1661 Ebd. S. 145.
1662 Ebd. S. 147.
1663 Vgl. etwa oben Anm. 410 und 1151 sowie unten Kapitel V.2b.
1664 Ebd. S. 147.
1665 KUNDE, Das Zisterziensterkloster Pforte, zusammenfassend v.a. S. 253f.
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c) Römischer Ausblick. Die Heiligsprechung Anselms von Canterbury

Anselm von Canterbury, der so einflussreiche Briefpartner Bischof Walrams,
wurde erst im Jahr 1494 heiliggesprochen.1666 Bei Thomas Becket hingegen, sei-
nem weitaus jüngeren, 1170 ermordeten Nachfolger auf der bischöflichen Ca-
thedra von Canterbury, erfolgte schon drei Jahre nach seinem Martyrium die
Kanonisation durch den Juristenpapst Alexander III.1667 Seine Wirkung als
„Märtyrer des Kirchenrechts und der Kirchenfreiheit“1668 scheint die Wahrneh-
mung seines eher als Gelehrter rezipierten Vorgängers Anselm lange Zeit
überdeckt zu haben. Anselm hat aber kurz nach seiner Heiligsprechung eine
beispiellose Bedeutung für die Messliturgie erlangt. Regionale Kanonheilige
wurden nun im Unterschied zum Hochmittelalter weder im Abschnitt Commu-
nicantesnoch inNobis quoque peccatoribus genannt.1669Kathedralen undbesondere
Wallfahrtskirchen mit Petrus-Patrozinium, darunter St. Peter in Rom, sahen
stattdessen für den zelebrierenden Bischof vor jeder Messe ein zentrales Gebet
vor, das sich unmittelbar an den Patron wendet:

Oratio Sancti Anselmi
Sancte Petre, pie Petre, beate Petre, unus de gloriosis, unus de beatis amicis
Dei, iste peccator, iste indigens, iste tuus licet indignus, licet ineptus, licet
nimis inconveniens vicarius, iterum et iterum redit ad te dubius et nescius
solicitus de congregatione tua, et de periculo suo. […]1670

Durch Anselm von Canterbury wird der bischöfliche Zelebrant tatsächlich
zum vicarius, zum Stellvertreter Petri – freilich nicht in der Zuspitzung, wie dies
Egilbert von Minden für sich in Anspruch genommen hatte. Auch Egilbert be-
zeichnet sich zwar als indignus: et principali potestate beati Petri apostoli, cuius vicem
ego indignus gero.1671 Im Unterschied zum Mindener Bischof sieht sich der Beter
des Anselm-Textes aber nicht mit einer besonderen auf Petrus zurückzufüh-
renden Kompetenz (principali potestate) ausgestattet. Der bischöfliche Petrus-
Dienst gilt nunmehr ganz der Liturgie, in der Bischof Egilbert Petrus ja gerade
zugunsten der Trinität zurückzudrängen versucht hatte.1672 Anselms Gebet
stärkt also sowohl die ortskirchliche Bedeutung des Patrons als Rechtssubjekt
und im Gebet angerufener Fürsprecher bei Gott als auch die herausragende,
gegenüber Walram verdeutlichte Bedeutung des päpstlichen Petrus-Amtes.

1666 MEINHARDT, Art. Anselm von Canterbury, in: LThK3 1, Sp. 711 f.
1667 LAUDAGE, Art. Alexander III., in: ebd., Sp. 367 f.
1668 So die Bezeichnung im „Ökumenischen Heiligenlexikon“, das im Internet zugänglich ist. Kri-

tischer, unter Berücksichtigung der zunächst zu Lebzeiten Beckets noch zögerlichen Haltung
PapstAlexanders III., hingegenVOLLRATH, Art. Thomas Becket, in: LThK3 9, Sp. 1523f. ZuThomas
Becket s. auch oben Kapitel III.2c, v.a. Anm. 1145–1150.

1669 Vgl. Missale Romanum, S. 282 (Nr. 1510, S. 342) und S. 285 (Nr. 1525, S. 345).
1670 S. Anselmi Cantuariensis Archepiscopi Opera Omnia, Bd. 3, hg. von SCHMITT, Oratio 17, S. 68–70:

vgl. etwa Cambridge, Trinity College, Ms. O.4.18.
1671 Vgl. oben Anm. 609 und allgemein Kapitel II.b.
1672 Vgl. ebd.
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V. Petrus als Patron zwischen Regnum
und Sacerdotium

Betrachtet man die Ergebnisse und weiterführenden Überlegungen zur Bedeu-
tung des Apostelfürsten an seinen sächsischen Patrozinien unter Berücksichti-
gung der Nebenpatrone, so haben die jeweiligen Kirchen, Klöster, Kapellen und
Altäre ihr eigenes Profil – nicht isoliert, sondern in vielfältigen Verbindungen
und Abgrenzungsbemühungen untereinander und gegenüber den benachbar-
ten Patrozinien. Die Bischofskirchen nehmen als maßgebliche Spitze ihrer
Sprengel eine bistumsweit paradigmatische Rolle ein. Daher bieten sie sich für
eine möglichst pointierte Charakterisierung ihrer Petrus-Verehrung an.

1. Domkirchen zwischen Regnum und Sacerdotium

a) Petrus piscator. Fels und Fischer in Bremen

Die erwähnte Bremer Perikopenordnung hebt drei Schriftstellen besonders
hervor: Die vor allem vom römischen Papsttum beanspruchte Bestimmung des
Simon zum Fels, zu Kephas-Petrus, wird traditionsgemäß am 29. Juni gelesen,
am Oktavtag von Petri Kettenfeier, dem 8. August, steht Petri Wandel auf dem
See im Vordergrund, und am Fest seines Bruders Andreas, dem 30. November,
wird seiner Erwählung gedacht, die ihn, den Erstberufenen, und Andreas von
Fischern zu Menschenfischern machen sollte, zu piscatores hominum. Der Apos-
telfürst erscheint so als Fels und Fischer zugleich. Diese Bezüge erfolgten aber
nicht als rein geistiges Konzept, gleichsam im luftleeren Raum. Entscheidend
war, wie man dem von Petrus geschaffenen Exempel selbst nachfolgen konnte.

Die im Karlsmantel gesungenen Evangeliare deuten ebenso wie der Da-
gulfpsalter auf den Kaiserhof, die Messbücher auf Reformimpulse im Reich, die
vor allem in Rom rezipiert und in eigener Form propagiert werden sollten. Ei-
genes Profil erhielt die Bremer Liturgie aber vor allem durch das Willehad- und
Ansgar-Officium. Willehad fungierte als karolingischer Gründerheiliger des
Petrus-Domes, Ansgar als hagio- wie historiographisch überhöhter Missionar
des Nordens, der zu dieser Sendung von Papst und Petrus persönlich beauftragt
worden war. Mit Rimbert, seinem Vitenschreiber, bilden die beiden daher nicht
nur entscheidende, in Hagio- und Historiographie akzentuierte Nebenpatrone.
Sie selbst werden regionale Vertreter des Petrus: als seine Bischöfe von Bremen,
Erzbischöfe von Hamburg und Metropoliten einer Kirchenprovinz, die zumin-
dest historiographisch als eigenständiges, ganz Norddeutschland und Skandi-
navien umfassendes Patriarchat konzipiert wird.

Eine petrinische Dimension haben auch die im 11. Jahrhundert auftau-
chenden, angeblich bereits im 10. Jahrhundert erworbenen Reliquien von Kos-
mas und Damian: Stehen Petrus und Paulus am Beginn des Communicantes-



Gebetes im Canonmissae, so bilden die beiden Apotheker- und Ärzteheilige seit
frühester Zeit den Abschluss. Durch eigenständige Darstellungen, etwa die
Heilung vonTieren, gelangten sie in Bremen zu einer gewissen Eigenständigkeit.
Zusammen mit den anderen Heiligen, deren corpora integra verehrt wurden,
verliehen sie der Metropole des Nordens nicht nur eine römische, sondern zu-
gleich eine kosmopolitische, auch die Levante berücksichtigendeDimension, die
nicht zuletzt mit dem regen Handel der aufstrebenden Hafenstadt einherging.
Dieser Entwicklung entsprach auch der steinerne Dom: Hatte dieser zunächst
Köln als Vorbild, orientierte er sich im ausgehenden 11. Jahrhundert an nord-
italienischenKirchenbauten, ähnlich,wie die vornehmlich aus diesemRaum ihre
Codices beziehende Liturgie. Zugleich zeigen sich einzelne kulturelle Einflüsse
aus dem Norden, Westen und Südosten sowie römisch-petrinische Konzepte.
Der Bremer Petrus erschien somit insbesondere in seinenNebenpatronen, seinen
persönlichen Ursprüngen wie seinem amtlichen Auftrag entsprechend als Fels
und Fischer.

b) Petrus princeps. Fürst im Feuer von Minden

Unter den historiographischen, hagiographischen und liturgischen Texten ste-
chen vor allem die liturgischen Bücher hervor, die Bischof Sigebert gestiftet hat.
Kaum zu Unrecht wurden sie noch von den spätmittelalterlichen Historiogra-
phen bedacht – zunächst von Hermann von Lerbeck und dann in ungewöhnli-
chem Detailreichtum von Heinrich Tribbe.1673 Diese besonders hochwertigen,
noch heute gern auf Ausstellungen präsentierten Prachthandschriften erlauben
einen einmaligen Einblick in die gottesdienstliche Praxis Mindens zu Beginn der
Salierzeit: 1024, gleich zu Beginn seiner Regentschaft, hielt der erste Salier,
Konrad II., samt Gemahlin Gisela in Minden einen Hoftag ab und kehrte 1033
wieder. Beide Male nahm er die kalligraphisch dauerhaft dokumentierten Lau-
des regiae entgegen – beim ersten Mal als König, beim zweiten Mal bereits als
Kaiser, der im Weihnachtsritus in der Funktion des Diakons das Evangelium
vom antiken Augustus und der Geburt Jesu Christi verkündet. Der Herrscher
erscheint hier noch als rex et sacerdos, die römische Stationsliturige als Erbe des
karolingischen Reichskalenders. Die Gradualien bildeten herausragende Zeu-
gen ihrer Zeit und wurden als solche immer wieder erwähnt und in Ehren ge-
halten, doch in die weitere Zukunft wiesen sie nicht. Der Mindener Messordo
hingegen, die so genannte Missa Illyrica, bildet eine zentrale Grundlage des
späteren römischen Kurialritus. Die vom sächsischen Kaiser Heinrich II. ange-
stoßene und von seinem salischen Nachfolger Heinrich III. fortgeführte Kir-
chenreformhat hier einen entscheidendenCodex rescriptus hervorgebracht. Aus
postgregorianischer Perspektive erscheinen die Inhalte als Inbegriff päpstlicher
Ideale. Tatsächlich strömten sie aus einer monastischenQuelle, dem Scriptorium
des Klosters St. Gallen, für den Gebrauch von Dom- und Bistumspriestern nach

1673 Vgl. hierzu und zum Folgenden oben Kapitel III.2.
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Minden und von dort dann weiter nach Rom und somit in die Welt. Der litur-
gisch verehrte Petrischrein, in der Regel wohl am Petrus geweihten Hauptaltar
selbst aufgestellt,1674 zeigt das Haupt Petri, von dem er offenbar Partikel barg.
Petrus erscheint hier somit als primum caput, als prin-ceps.

Die Mindener Hagiographie zu Petrus und Gorgonius ging letztlich ganz in
der Verbrüderung zwischen Minden und Gorze auf: Hatte man in Minden kei-
nerlei Translationsbericht der heimischen Reliquien, so half bereits im 10. Jahr-
hundert ein Austausch mit Gorze. Aus zwei verschiedenen Heiligen gleichen
Namens wurde somit ein gemeinsam verehrter Gorgonius, dem Minden ein
Passional und Gorze eine Translatio beizusteuern wusste. Ein Mindener Dom-
prediger stellte dann sogar noch die ebenfalls mit Gorze geteilte Verbindung
zwischen Gorgonius und Petrus her, indem er die gemeinsame Herkunft beider
Heiliger aus Rom unterstrich. Gorze als Reformkloster blieb dann aber in der
Salierzeit offenbar ohne direkten Einfluss. Zu stark waren offenbar die eigenen
Interessen der Mindener Bischöfe, die im 11. Jahrundert zunächst allesamt auf
kaiserlicher Seite standen.

Auch die Mindener historiographischen Texte scheinen zunächst wenig
Brauchbares zur Frage nach der besonderen Bedeutung des Petrus zu bieten: Sie
übernehmen die kryptischen Patronatsangaben des Nekrologs und schildern
lieber einzelne Pretiosen, darunter die erwähnten Liturgica Sigeberts. Aufhor-
chen lässt allerdings ihre Schilderung des Mindener Brandes von 1062. In den
Weihenotizen, die dann in den Nekrolog Eingang gefunden haben und darüber
von den Chronisten rezipiert wurden, wird dieser Brand in aller Kürze ange-
sprochen, allerdings als verheerend bezeichnet: Die Kirche (templum) gilt als
vollständig abgebrandt (combustum). Nun besagen aber Auswertungen neuester
archäologischer Funde, dass zumindest einzelne Teile wie Fensterrahmen des 9.
und 11. Jahrhunderts die angebliche Feuersbrunst überstanden haben.1675

Neuere philologische Untersuchungen zeigen, dass vormals mit Minden in
Verbindung gebrachte Nachweise von Bränden andere Orte betreffen.1676 Was
also hat es mit dem Feuer von Minden auf sich?

DieMindener Chronisten stellen einen unmittelbaren Bezug zumKaisertum
her. Hermann von Lerbeck sieht im Wiederaufbau des Domes Egilberts größte
Lebensleistung –nur dieDotation seinermit demStifterbischof Sigebert geteilten
Grablege St. Martini erhält eine ähnlich ausgiebige Erwähnung.1677 Den vor-
aufgegangenen Dombrand schildert er folgendermaßen:

Temporibus istius maior ecclesia, videlicet anno Domini MLXII, ipso die
sancti Vincentii martyris per incendium destructa est: Et quidquid sanctus
Karolus imperator et Wedekindus, Angarorum et Mindensium rex, ex ma-
gnificentia regia in ornamentis et donariis singularibus ad Dei honorem ac

1674 Vgl. oben Anm. 598f. und 957–962. Zu im Altar verborgenen Reliquiaren s. hingegen RÖCKELEIN,
Schätze in Altären, pass., zusammenfassend S. 196 f.

1675 ISENBERG, Aus der Domburg heraus, S. 539 f. mit Anm. 3; PIEPER/CHADOUR-SAMPSON/KASPAR, Bau-
und Kunstdenkmäler von Westfalen, Teil 2, S. 156 Abb. 73 f.

1676 Vgl. hier die exzellente Darstellung von JACOBSEN, Miracula s. Gorgonii, S. 34–40.
1677 Vgl. Hermann von Lerbeck, Catalogus episcoporum Mindensium (hg. von LÖFFLER), S. 46 f.
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saepedictae ecclesiae decorem ibi reliquerant, per flammam ignis vorantis
destructum et deletum est.1678

Der alte, abgebrannte Dom galt also als Erbe Karls des Großen, der in der
Tradition der durch Friedrich Barbarossa betriebenen Heiligsprechung als
sanctus bezeichnetwird.1679Die Erwähnungdes übergroßenKarolus erfolgt nicht
unvermittelt, sondern ist eingebettet in die Nennung Heinrichs IV. gleich nach
dem Lemma zum neuen Bischof Egilbert („Engelbert“ – Decimus septimus
episcopus Engelbertus): Iste a Heinrico quarto regales potestates sexto Kalendas Augusti
anno Domini MLIX obtinuit.1680

Heinrich Tribbe weiß dem ein Jahrhundert später noch ein weiteres Detail
hinzuzufügen:

Item apud Goslariam bona in Lezeringhen ad petitionem Annonis, episcopi
Coloniensis, et Engelberti Magdeburgensis ob iuge et fidele servitium dicti
episcopi, quod ipse imperio fecerat, a Hinrico praedicto anno ipsius VI., Do-
mini vero MLXIII., post incendium civitatis Mindensis et ecclesiae maioris
praesente imperatore sunt impetrata.1681

Es folgt ein Ausschnitt aus der Dotationsurkunde Heinrichs IV. für Min-
den.1682 Von noch größerer Bedeutung aber ist die folgende Feststellung, die
Heinrich Tribbe an nicht angegebener Stelle gelesen haben will:

Legitur, quod hic Hinricus anno Christi MLXII. pentecosten Mindae ce-
lebravit. Quod discedente discordia inter cives et imperii officiales exorta eo
usque coaluit, ut monasterium totum vel paene, ut dictum est, XI. Kal. Junii,
hoc est ipso die sancti Albani[,] igne succensum atque in cinerem redactum
est.1683

Erst danach folgen die bekannten Worte über den „heiligen“ Karl den Gro-
ßen. Nach demWeggangHeinrichs IV. ist demzufolge ein tumultartiger Aufruhr
zwischen Mindener Bürgern und den Getreuen Heinrichs, die hier als amtliche
Vertreter des Reichs bezeichnet werden (imperii officiales), entstanden. Der Brand
selbst wird schon nicht mehr als so allumfassend dargestellt wie noch in der
älterenChronikHermanns vonLerbeck: „Ganz“ oder aber auch nur „fast“ sei die
Kirche abgebrandt (totum vel paene) – und dies auch nur angeblich (ut dictum est).

Der angebliche Brand ist hier als literarische Metapher zu sehen, der aus der
Rückschau des 14. Jahrhunderts die Auseinandersetzungen des Investiturstreits
bezeichnet – ganz ähnlich,wie dies später 1122 inMünster der Fall sein sollte, wo
der Dom tatsächlich abbrannte.1684 Ungeachtet der dadurch bedingten neuen

1678 Ebd. S. dazu ausführlich oben Kapitel III.2.
1679 Zur Heiligsprechung Karls des Großen s. zuletzt GÖRICH, Karl der Große, zusammenfassend

S. 149–155.
1680 Ebd. S. 46.
1681 Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofschronik (hg. von LÖFFLER), S. 139.
1682 MGH D H IV 105 (Goslar, 1063, Juli 17)
1683 Heinrich Tribbe, Die jüngere Bischofschronik (hg. von LÖFFLER), S. 139 f.
1684 Vgl. dazu Kapitel V.2a.
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Patrozinien in denWeihenotizen derNebenaltäre von 1064 und des Kirchenbaus
von 1071 blieb allen erhaltenen Quellen nach Petrus der Patron des Hauptalta-
res.1685 Dementsprechend mag man das Feuer nicht nur negativ konnotiert ha-
ben, sondern auch positiv –wie das läuternde Feuer, von dem der Verfasser des
ersten Petrusbriefes spricht – nach mittelalterlichem Verständnis Petrus selbst (1
Petr 1, 6).

In diesem Zusammenhang ist jene Urkunde von Bedeutung, in der Egilbert
die Stiftung eines gewissenWolfram (Wolframmus) als Soldat des heiligen Petrus
(miles sancti Petri) entgegennahm.1686 Der Historiograph Hermann von Lerbeck
weist auf diesen Vorgang sogar ausdrücklich hin – allerdings mit dem Ziel, die
Erwerbungen Egilberts möglichst vollständig anzugeben und ihn nicht allzu
sehr hinter demMagnatentumeines Sigebert zurückstehen zu lassen. Interessant
ist diese Urkunde aber für die Frage nach dem Verhältnis von Regnum und
Sacerdotium deshalb, weil der Stifter miles sancti Petri genannt wird. Diese Be-
zeichnung war nämlich einzig und allein für Soldaten des Papstes vorbehalten –
und nicht nur das. Zunächst erhielt kein Geringerer als der römische Kaiser bei
seiner Salbung und Krönung durch den obersten Pontifex diesen Titel.1687 Im
Investiturstreit verschärfte sich die Situation: Nunwurden anstelle Heinrichs IV.
besonders treue Parteigänger des Papstes alsmilites Petri bezeichnet – offenbar in
Analogie zu den Cluniazenser Mönchen, die ihr Abt Odo kurz zuvor milites
Christi genannt hatte.1688Gregor VII. benutzte diese Formulierung schließlich für
jeden Soldaten, der sich der Sache des Papsttums verschrieb.1689 Dabei mochte
insbesondere die frühe, noch vor Urban II. entwickelte Idee des Kreuzzugs eine
Rolle spielen,1690 zumal imMindener Dom gleich zwei verschiedene Kreuzaltäre
bezeugt sind, einer mit Blick auf die victoriosissima crux im Sinne siegreicher
Aktion, ein weiterer mit zusätzlichem Verweis auf Jesu Passion.1691 Für Egilbert
ist dieser Soldat Petri ein Unterstützer der Kirche von Minden (ecclesie nostre
delegavit), der Kirche des heiligen Petrus (ecclesia Sancti Petri).1692

Vor diesem Hintergrund kann es nicht verwundern, dass dieser Bischof sich
in Urkunden der potestas des princeps apostolorum sicher wähnt, wenn er die
Sanctio mit der Formulierung principali potestate beati Petri apostoli zu sichern

1685 Vgl. bereits oben Anm. 579 und 598f. sowie bei Anm. 627 und 957–962.
1686 WÜRDTWEIN, Subsidia diplomatica, S. 313 f. (die NamenWolframus und Petri sind in diesemDruck

kursiv hervorgehoben).
1687 Gregor, Epist. lib. IX, epist. III, ad Altmann episcopum Pataviensem; Reg. IX, 3, S. 576: et eo die,

quando illum [sc. papam Gregorium] primitus videro, fideliter per manus meas miles sancti Petri et
illius efficiar ; vgl. WEINFURTER, Canossa, S. 157 und 168 mit Anm. 22; HOLTZMANN, Der Kaiser als
Marschall, S. 33; s. bereits DIEMAND, Das Zeremoniell der Kaiserkrönungen, S. 84 f. mit Anm. 1
(mit Hinweis auf JAFFÉ, Bibl. rer. Germ. II, 476).

1688 MOORE, Die erste europäische Revolution, S. 155 mit Anm. 66. SUCHAN, Macht verschafft sich
Moral?, S. 19 mit Anm. 44, .erweist auf den Begriff militia beati Petri.

1689 Vgl. MASTNAK, Crusading Peace, S. 18 mit Anm. 88 (Lit.).
1690 Vgl. ERDMANN, Die Entstehung des Kreuzzgsgedankens; ALTHOFF, Päpste und Gewalt; SUCHAN,

Macht verschafft sich Moral?, S. 8–24.
1691 Vgl. oben Kapitel II.1b, v.a. Anm. 579 und 586–591.
1692 Vgl. WÜRTDTWEIN, Subsidia diplomatica, S. 313.
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sucht.1693 Petrus erscheint hier aber nicht nur als Erster im Kreis der Apostel. Er
besitzt die nachGelasius reinweltlich konnotierteMacht (potestas) nachArt eines
Vorrangigen, eines Fürsten (principalis). Bischof Walram von Naumburg bent-
utzte den Ausdruck potestas vor seinem Wechsel zur päpstlichen Partei in An-
lehnung an den Römerbrief des Paulus (13, 1 f.) für die seiner Auffassung nach
offiziell von Gott eingesetzte Gewalt Kaiser Heinrichs IV.1694 Auch sein papst-
treuer erklärter Gegner, Bischof Herrand von Halberstadt, verwendet diesen
Begriff allein auf den Kaiser, freilich kritisch distanziert.1695 In Egilberts Minden
hingegen gilt diese potestas allein Petrus. So wird Petrus als princeps, vertreten
durch Bischof Egilbert, im metaphorisch aufbrandenden Mindener Feuer zum
Fürsten.

Doch nicht allein Egilbert bemühte den Apostelfürsten in besonderer Weise.
Mit der förmlichen Beilegung des Investiturstreits sollte sich die Situation ent-
schärfen: Bischof Sigward erhielt 1124, zwei Jahre nach dem so genannten
Wormser Konkordat und ein Jahrhundert nach Sigberts erstem Band, vom
päpstlichen Legaten, einemKardinaldiakon, inMindendasRecht zugesprochen,
die Mitra zu tragen.1696 Die petrinische Vollgewalt lag ganz beim Papst und
dessen Stellvertreter. Von einer gegenseitigenDurchdringung undgleichzeitigen
Abgrenzung von Regnum und Sacerdotium zeugt bereits das Protokoll1697: Im
Unterschied zu Papsturkunden steht am Beginn die für Kaiser-, Königs- und
Bischofsurkunden charakteristische Invocatio: In nomine sancte & individue Tri-
nitatis. Es folgt eine sonst nicht übliche Erweiterung mit ebenfalls trinitarischer
Ausrichtung: Patris& filii& spiritus sancti dono gracie Amen. ImAnklang an ältere
Papstprivilegien heißt es dann: incipit feliciter. Die folgende Intitulatio gemahnt
durch den Verweis auf das Gottesgnadentum an Formulierungen eines Kaiser-
diploms, die Inscriptio mit der abschließenden Formulierung salutem& apostoli-
cam benedictionem an die einfachen Papstprivilegien und Litterae.1698

Nach dieser eigentümlichen Verbindung von kaiserlichen und päpstlichen
Elementen heißt es gleich in der Arenga erläuternd, aller Nutzen stamme be-
kanntermaßen vom Paradies, und der Apostel, gemeint ist hier Paulus, bekräf-
tige, nach dem Maß der Gabe werde Christi Gnade gegeben. Weiterhin heißt es
(mit liturgischen, gleichsam kopfmotivartigen Anklängen an den Anfang jeder
Präfation vor dem Sanctus, dem Dreimalheilig der Messe), es sei daher würdig

1693 Vgl. Regesta HistoriaeWestfaliae, accedit Codex diplomaticus. S. 115f. Nr. 148, hier S. 116 (ohne
Datum, Siegel verloren); s. dazu ausführlich obenKapitel II.1b, denUrkundentext ebd. bei Anm.
609.

1694 Vgl. oben Anm. 1331.
1695 Vgl. oben Anm. 1334–1340.
1696 Vgl. WÜRDTWEIN, Subsidia diplomatica, S. 325f. Zum Wormser Konkordat s. ZEY, Der Rom-

zugsplan Heinrichs V., mit dem Hinweis, dieses sei nie förmlich abgeschlossen wurde; anders
SCHILLING, Wormser Konkordat.

1697 Vgl. WÜRDTWEIN, Subsidia diplomatica, S. 325.
1698 Ebd.: C. Dei gracia summe sedis Apostolice diaconus Cardinalis ac Legatus Venerabili fratri Siwardo

[Siwardo imDruck hervorgehobendurchKursivsetzung]Mindensi Episcopo salutem& apostolicam
benedictionem. Zur letzten, aus der Briefliteratur entwickeltenWendung in einfachen Privilegien
und Litterae s. SCHMITZ-KALLENBERG, Die Lehre von den Papsturkunden, S. 94.
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und recht, dass der Heilige und Apostolische Stuhl dazu übergegangen sei,
höchstselbst gleichsam als Paradies für alle Menschen die Nutzanliegen zu
verwalten.1699 Die folgende, in die Dispositio eingeschobene Narratio zeigt, dass
Bischof Sigward um das Recht des Tragens einer Mitra eigens in einer Petitio
beim Heiligen Stuhl angefragt hatte.1700 In den eigentlichen dispositiven For-
mulierungen zeigt sich dann in aller Deutlichkeit, wie sehr das Petrus-Amt allein
auf das Papsttum und seine Legaten bezogen ist. Von einer Ebenbürtigkeit des
Mindener Bruders im Bischofsamt mit Blick auf den gemeinsamen Patron kann
keine Rede sein. Schon gar nicht war an eine ortskirchliche Stellvertreterschaft
desApostelfürstenmit der auctoritasderDreifaltigkeit undder potestasdes Petrus
selbst zu denken, wie Bischof Egilbert sie sich anmaßte.1701 Solche Formulie-
rungen gehörten 1124 endgültig der Vergangenheit an. In dem an Sigward ge-
richteten Legatenbrief erscheint die legitimierende Autorität des allmächtigen
Gottes mit den Apostelürsten Petrus und Paulus und dem Pontifex Calixt II.:
auctoritate Dei omnipotentis& beatissimorum Petri& Pauli Apostolorum ac Dñi nostri
Papae Kalixti.1702

Immerhin erfolgt die Erlaubnis angesichts der bereits vorliegenden Bi-
schofsweihe und ohne zeitliche oder örtliche Einschränkungen für alle Messen
und Prozessionen.1703 Die petrinische Rückbindung an das Papsttum liegt im
Detail: Zwar ruft der Legat auf, nach seiner feierlichen Verleihung der Mitra am
Palmsonntag diese auch weiterhin frei und eingeschränkt aufzusetzen. Aller-
dings besteht das Ziel darin, Sigwards besonders devote und treue Ergebenheit
gegenüber der Römischen Kirche und dem universalen Papst zumAusdruck zu
bringen. Nur vor diesem Hintergrund erscheint seine eigene Stimme als die des
Herrn selbst, dem die Gläubigen seiner Kirche gehorsam folgen sollen.1704

Der Mindener Bischof hat also zweifelsohne seine eigene Würde, erhält die
offizielle Autorisierung und das äußere Zeichen dazu vom Papst. Mit dem
Einfluss des Papstes wächst aber auch die Bedeutung der Ortsgemeinde: Die
Mitra wird in Minden coram publico im Rahmen einer öffentlichen liturgischen
Handlung aufgesetzt und die Urkunde in Minden ausgestellt – unterschrieben
mit der gesamten Mindener Kirchengemeinde als korporativer Zeugin in der

1699 Ebd. S. 325 f.: Cum constet omnium fluenta utilitatum de paradyso emanare & Apostolus secundum
mensuram donationis Christi gratiam dari confirmet, digne ac juste sancta & Apostolica sedes ad hoc
provecta est ut ipsa velut paradysus omnibus utilia ministret.

1700 Vgl. ebd. den vorausgehenden Teilsatz: Cunctis gratiarum dona cum pietate largiatur, unde frater
karissime siwarde episcope secundum tenorem tue apud Apostolicam sedem admisse peticionis ac nobis
super hoc commisse legationis […].

1701 S. oben Anm. 1693 und ausführlich Anm. 609.
1702 Wie Anm. 1700.
1703 Vgl. ebd.: ad honorem sacre unctionis& decorem tui reverendi capitis mitram tibi portare ad missarum

sollempnia& ad processionem ubique concedimus.
1704 Vgl. ebd.:& sicut nos eam tibi die palmarum in tua sede festive imposuimus, ita& tu per tuam diocesim

eademmitra libere& indifferenter utere, quatinus per hoc Romane Ecclesie& universali Pape devotius ac
fidelius adhereas & grex tibia commissus Dei tuamquasi vocem recognoscens obedienter audiat.
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Testes-Zeile (teste tota Mindensi ecclesia).1705Noch bevor die Mindener Oberhirten
zu fest etablierten Fürstbischöfen des Reiches mit territorial klar umrissenem
eigenem Hochstift wurden, ermöglichte der Papst dem Mindener Bischof mit
Verweis auf die Apostelfürsten Petrus und Paulus das Tragen eines Paraments,
das jene vorher so umkämpften Insignien von Stab und Ring um ein drittes
geistliches, gleichsam fürstlich hervorstechendes Amtszeichen ergänzte.

Auf der Grundlage des hagiographischen Erbes der Milo-Zeit hinterließ Si-
gebert herausragende, den Kaiser als rex et sacerdos würdigende liturgische
Handschriften. Die offenbar in der Kapelle Sancta Sanctorum erworbenen Schä-
delreliquien drücken das gute, reformorientierte Verhältnis zwischen Bischof,
Kaiser und Papst aus. Egilbert kam dann ohne gesonderten Verweise auf die
Mindener Reliquien aus: Die ebenfalls römischen, an den Apostelfürsten ge-
mahnenden Nebenpatrone Gorgonius und Sophia (virgo) wurden gleichsam
totgeschwiegen, Petrus hingegen als eigentlicher Patron neben der Trinität für
die eigene Amtsauffassung in Anspruch genommen und somit – ohne Verlust
seines ohnehin herausragenden Schreins – auf die Person des Bischofs selbst
bezogen. Traditionell päpstliche Petrus-Bezüge wurden offenbar gemieden oder
okkupiert. Sigward schließlich rehabilitierte die Rombindung beider Haupt-
heiliger für sich unddas Bistum, erhielt auf eigenenWunsch vomPapst sogar das
Recht, eine Mitra zu tragen. Für die Liturgie und Verehrungspraxis bedeutete
dieser Vorgang einen viel größeren Einschnitt als die Auseinandersetzung um
äußere Insignien,wie sie das so genannteWormserKonkordat zu lösen suchte. In
all diesen bewegten Zeiten im Spannungsfeld von Regnum und Sacerdotium
wurde Petrus bald vonder einen, bald vonder anderen Seite beansprucht, behielt
aber stets seine Vorrangstellung. Der Mindener Petrus war nicht allein gesamt-
kirchlicher princeps apostolorum, sondern auf höchst unterschiedliche, jeweils
zeitbedingte Weise Fürst im Feuer von Minden.

c) Petrus pontifex. Brückenbauer von Osnabrück

Bereits in der Antike führte man das Wort pontifex etymologisch korrekt auf
pontem facere zurück.1706 Dieses Verständnis passt auch zu den Osnabrücker
Oberhirten insgesamt und zu Benno II. insbesondere. „Brückenbauer“ war
dieser nicht allein durch seine Verdienste um den Straßenbau und um die Be-
festigung der Iburg, in der er gegen Lebensende ein Benediktinerkloster ansie-
delte. Seine gesamte Politik trugvermittelnd ausgleichendeZüge zwischenPapst
undKaiser. Die zentrale, bereits viel zitierte Episode der Vita Bennos II. erscheint

1705 Vgl. ebd.: Data Minde III. Kal. aprilis Anno incarnati verbi MoCoXXoIIIIo. Indict. II. presidente ac
jubente glorioso Heinrico V. Romanorum Imperatore Augusto. Ego Godefridus Notarius jubente domno
comite diacono Cardinale ac Romane Ecclesie Legato teste tota Mindensi ecclesia subscripsi & signavi.
Diese Zeremonie erinnert an die kürzlich von Papst Franziskus eingeführte Neuordnung der
Pallienübergabe. Der päpstliche Ursprung der Mitra scheint sich im allgemeinen Bewusstsein
verloren zu haben.

1706 Vgl. WALDE/HOFMANN, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, Bd. 2, S. 337.
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hier besonders aussagekräftig: Benno ist auf der Synode von Brixen anwesend,
bleibt aber unsichtbar, als gegen den Papst entschieden wird und unterschreibt
das Synodaldekret nicht. Benno will mit allenMenschen Frieden halten und den
Zorn Gott selbst überlassen.1707 Wie der Apostel Paulus geheißen, brachte er
seinen Leib gleichsam als Opfer dar, indem er ihn unter einemAltar verbarg – als
maßgeblicher Teil des von Paulus vor Augen geführten Corpus Christi. Lediglich
Bennos Nachfolger Wido verfasste, freilich bereits vor seiner Amtseinsetzung,
eine dezidiert antipäpstliche Streitschrift.1708 Demgegenüber erscheinen die An-
nales Iburgenses eher zurückhaltend, wenn auch kaisertreu.1709Allerdings wurde
der Patron des 1080 begründeten, 1084 geweihten Klosters keinesfalls zufällig
gewählt: Handelte es sich doch um den namengebenden Heiligen des kaiserli-
chen Gegenpapstes Clemens III.1710 Bereits im Jahre 1070 war die Weihe des
Altares durch Benno II. zu Ehren von Maria, Peter und Paul, Papst Clemens,
Benedikt und allen Heiligen des „Himmlischen Hofes“ (curie) erfolgt – ein im-
perial-dynastisches Modell vom Heiligenhimmel, kein petrinisch-kirchliches
und auch noch kein kapitular- oder kommunual-korporatives. Die Wahl des
heiligen Clemens, also Papst Clemens’ I., nahm zugleich auf Papst Clemens II.
Bezug, an den wiederum Gegenpapst Clemens III. anknüpfen sollte. Auf kai-
serlicher Seite entsprechen den letzten beiden Päpsten die von diesen geweihten
Herrscher: Heinrich III. und Heinrich IV. Der heilige Clemens I. spielt darüber
hinaus für das frühe Papsttum eine entscheidende Rolle durch seinen Brief, den
„ersten Clemensbrief“ – ein Zusammenhang, der bis in die Gegenwart für Dis-
kussionsstoff sorgt.1711 In jeder Messfeier wurden als Nachfolger Petri in Rom
Linus, Kletus undClemens genannt, doch nurClemens galt unstrittig als Bischof,
als pontifex auf der Cathedra Petri.1712 Bezeichnenderweise bezog man sich in
Osnabrück allerdings ausschließlich auf die seinerzeit am 22. Februar gefeierte
Cathedra von Antiochia, nicht die römsiche Cathedra mit Termin am 18. Janu-
ar.1713 Mit einer solchen Lesart des Petrus pontifexmochte sich auch ein dezidiert
antigregorianischer Bischof wie Wido von Osnabrück identifizieren können.

Die Nutzung der Iburg als Stätte des Schutzes für Bischof und Kaiser wird
bereits durch Benno II. unter das Patronat des Petrus nachfolgenden römischen
Bischofs Clemens gestellt, um die Verbindung von Regnum und Sacerdotium
auch weiterhin aufrecht zu halten – und sollte man dafür nach Iburg gehen
müssen. Das kam im Jahre 1100 auch den Nebenpatronen Crispin und Crispi-
nian zugute, deren zwischenzeitliche Translation aus der Domkrypta in den
Hauptaltar des heiligenClemens von Iburg und zurück in denHochaltar des neu
erbauten Osnabrücker Domes die durch Benno II. begonnene Verbindung zwi-

1707 Vita Bennonis II., S. 24; vgl. dazu HEUTGER, Bischof Benno II. von Osnabrück, S. 110f.: Römer 12,
18 hier tatsächlich zentral – im Sinne des Autors Norbert von Iburg (anders HEUTGER, Bischof
Benno II., S. 111 mit Anm. 35).

1708 Vgl. HEUTGER, Bischof Benno II. von Osnabrück, S. 111–113.
1709 HEUTGER, Bischof Benno II. von Osnabrück, S. 113.
1710 Vgl. oben Anm. 1274.
1711 Vgl. oben Anm. 1275.
1712 Vgl. oben Anm. 1265.
1713 Vgl. oben Anm. 1170.
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schen Kathedrale und Kloster auch als hagiologisch erinnerbares Band weiter-
führte. Der Reginentag bildete förmlich die Brücke für die Translation von Cri-
spin und Crispinian. Zusammen mit den weiteren Nebenheiligen, Hermagoras
und Prokopios, verlieh sie Osnabrück ein ähnlich kosmopolitisches Flair wie die
entsprechenden Nebenpatrone Bremens ihrer Metropole. Vor allem die vene-
zianisch dominierte Lagunenebene war durch Hermagoras repräsentiert. In-
nerhalb der durchfluteten Domstadt Osnabrück mag der Iburger Patron Cle-
mens, der zumindest späterer Legendenbildung dasMartyriumdes Todes durch
Ertränken erlitt, gleichsam das legendäre Schicksal des Johannes Nepomuk
vorwegnehmend,1714 auch eine Art „Brückenheiliger“ an der Hase gewesen sein.
In seinen Nebenheiligen und durch die Bischöfe wurde Petrus in Osnabrück
jedenfalls zumbuchstäblichen pontifex, der römische Sukzession undOrtskirche,
Regnum und Sacerdotium überbrückend verbinden sollte.

d) Petrus & Paulus. Zeitzer Zuflucht im bekehrten Naumburg

Naumburg stellt das einzige in dieser Studie behandelte Bistum dar, das neben
Petrus auch Paulus als Patron führte – allerdings erst, nachdem der Zeitzer Bi-
schofssitz, wohl aus Sicherheitsgründen, hierher verlegt worden war. Die in der
Forschung bereits vielfach diskutierte Verbindung von Petrus-Patrozinien mit
Burgen1715 ist hier bereits im Namen gegeben. Die Conversio sancti Pauli spielte
dann für Bischof Walram die entscheidende Rolle bei seiner Konversion zur
päpstlich-petrinischen Partei – ähnlich wie bei Kaiser Heinrich IV. in Canossa.
Walrams Brief an Graf Ludwig den Springer und dessen durch Herrand von
Halberstadt formulierte Antwort zeugen noch vom unversöhnlichen Neben-
einander von Regnum und Sacerdotium, bei dem beide Seiten jeweils auf Paulus
als Patron ihresAnliegens zu rekurrieren versuchen.Der fürWalramsBekehrung
ausschlaggebende Briefwechsel mit Anselm von Canterbury erinnert an den
zwischen Thomas Morus und Erasmus von Rotterdam, ohne den Erasmus sei-
nen humanistischen Freunden wahrscheinlich in die Reformation gefolgt wäre.
Aufgenommen wurde dieser schriftliche Austausch aber nicht zuletzt wegen
Fragen zum Filioque, jenem Einschub im Glaubensbekenntnis, der auf karolin-
gisch-kaiserliche Traditionen zurückgeht.1716 Hatte der Mindener Bischof Egil-
bert als ehemaliger Bamberger Lehrer die Trinität sogar als Patrozinium seines
zwischenzeitlichen Kathedralneubaus zu etablieren versucht, so bemühte sich
Bischof Walram von Naumburg um ein vertieftes theologisches Verständnis im
Austauschmit dem in derwestlichenHemisphäre größtenGelehrten seiner Zeit.
Blieb Egilbert zeitlebens kaisertreu und mit Blick auf seinen Patron Petrus bi-
schöflich-eigensinnig, so wandelte Walram sich im Rahmen seines fortwähren-

1714 Vgl. WIMMER/MELZER, Lexikon, S. 196 und S. 440 f.
1715 Vgl. GRAF, Peterskirchen in Sachsen, S. 134 f. und 144. Zum gesamten Themenkomplex s. bes.

STREICH, Burg und Kirche.
1716 Vgl. GEMEINHARDT, Die Filioque-Kontroverse, S. 439–447.
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den, sogar gesteigerten Bezugs auf den zweiten Bistumspatron Paulus und
wechselte die Fronten.

Beim Bischofssitz Naumburg liegt offenbar ein Gegenmodell zur Osnabrü-
cker Zuflucht in Iburg vor: Benno II. gründete in seiner 1070 errichteten Festung
Iburg im Jahre 1080 ein Benediktinerkloster zu Ehren vonMaria, Peter und Paul
sowie Clemens, benannt nach Papst Clemens als Hauptpatron, nachdemWibert
(Guibert) von Ravenna, im selben Jahr 1080 zum kaiserlichen Gegenpapst be-
stimmt, sich Clemens III. genannt hatte. Im Jahre 1100 diente eben dieses Kloster
Iburg sogar den für eine Stiftung Karls des Großen gehaltenen Reliquien von
Crispin und Crispinian zum Schutz. Naumburg hingegen erschien ungeachtet
anfänglicher Kaisertreue spätestens nach 1100 im propäpstlichen Sinne als „eine
feste Burg“ Petri und Pauli, fester als die Harzburg, mit den von Anselm aus
Canterbury herbeigesandten paulinischen „Waffen des Geistes“ statt der welt-
lichen Waffen der aufständischen, letztlich aber militärisch 1075 bei Homburg
noch unterlegenen und erst mit der Schlacht am Welfesholz 1115 erfolgreichen
Sachsen.1717Dies gilt umsomehr, wenn es sich bei jenem Ludewicus comes, dessen
Memoria der Naumburger Domnekrolog vorsah, angesichts des passenden
Sterbetages tatsächlich um Ludwig den Springer handeln sollte – den Erbauer
der Wartburg und gregoriansich gesinnten Gegner Walrams vor dessen Kon-
version.1718 Die Ketten des von Walram so geschätzten Heiligen Leonhard wei-
teten das Blickfeld, indem sie in hagiographischer Weise den sonst vor allem
historiographisch behandelten Kreuzzug vorAugen führten – durchaus auch im
Sinne einer christentumsinternen Libertas ecclesiae. Indirekt ließ sich zugleich an
die Ketten Petri und Pauli denken, die als römische Reliquien beide Apostel-
fürsten miteinander verbanden.1719 Auf diese Weise prägten in Naumburg die
Diskurse umKonversion, Ketten undKreuzzug das Verhältnis vonRegnumund
Sacerdotium dauerhaft eindeutig zugunsten des Sacerdotium.

1717 Vgl. hierzu etwaWEINFURTER, Das Reich imMittelalter, S. 89 f. (zu 1075); FENSKE, Adelsopposition
und kirchliche Reformbewegung, S. 51–61 und S. 348–351; LEIDINGER, Die Salier und Westfalen,
S. 186–190. Zur wachsenden „Regelungs- und Regierungskompetenz“ sämtlicher Fürsten seit
der Salierzeit vgl. auch SUCHAN, Fürstliche Opposition, S. 151–158 und 160 (Zitat).

1718 S. hierzuHARTMANN, VomMain zur BurgTrifels, S. 184mitAnm. 10f.HARTMANN, ebd.mitAbb. 52,
sucht zudem nachzuweisen, dass die traditionell mit Dietrich von Brehna identifizierte Stifter-
figur am Naumburger Dom hingegen Ludwig den Springer zeige. Diese durchaus interessante
Interpretation hat sich in neueren Veröffentlichungen allerdings bisher nicht durchgesetzt; vgl.
etwa STROHWALD, Kat. X. 24 Stifterfigur des Grafen Dietrich, S. 943–945 mit drei Abb. und quel-
lengestützter Begründung der Namenszuweisung und ihrer Unsicherheiten ebd. S. 945 (ohne
Verweis auf HARTMANN, der aber angesichts seiner Nennung im Literaturverzeichnis ebd., Bd. 2,
S. 1545 berücksichtigt ist). S. hierzu auch FILIP, Die Wappenbilder der Stifterfiguren, S. 991f. mit
Abb. 6 sowie MUHL, Kat. XI. 10 Rhombischer Schwertknauf, S. 2021f. mit Abb. S. 2022, SCHWARZ,
Medialität und Intensität, S. 150 f. mit Abb. 7.

1719 Vgl. oben Kapitel I.2.
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2. Kirchen, Klöster, Stifte und Städte, Kapellen, Oratorien
und Altäre

Nicht allein die Kathedralen, sondern auch einzelne Kirchen und Klöster, Stifte
und Städte, schließlich auch einzelne Kapellen, Oratorien und Altäre erfreuten
sich eines Petrus-Patroziniums. Da hier zumeist in quantitativer wie auch qua-
litativerHinsichtweitweniger aussagekräftigeQuellen zurVerfügung stehen, ist
nicht immer eindeutig zu erkennen, ob die Auseinandersetzungen zwischen
Regnum und Sacerdotium jeweils einen Niederschlag gefunden haben. Die
Kirchen und Kapellen des Kölner Bistums etwa spiegeln vielfach lediglich das
Patrozinium der eigenen Erzbischofskirche wider.1720 Soest, Syburg, Stockum,
ebensoWaltrop, Werden, Wormbach, aber auch Brilon, Geseke, Recklinghausen
– sie alle unterstanden demPatronat des Apostelfürsten. Soest verwies aufgrund
einer dortigen Pfründe unmittelbar auf die Kölner Kathedrale. Die Peterskirche
von Syburg überlebte die Zerstörung des 8. Jahrhunderts ebenso wie diejenige
von Fritzlar.1721 Waltrop deutete auf sein Mutterkloster Deutz – und damit zu-
mindest indirekt auf Heribert, Anno, die Siegburger Reform und vor allem auf
Rupert von Deutz.1722 Im Kloster Werden hat man ein Analogon zum Paulus-
Patronat des Domes in Münster sehen wollen. Sogar von einem anfänglichen
DoppelpatroziniumPetrus undPaulus des angeblichenDoppelklostersWerden-
Münster war die Rede, da die ersten Werdener Äbte zugleich Bischof von
Münster waren.1723 Angesichts mangelnder Quellen ist diese Auffassung zu-
rückgewiesen worden.1724 In jedem Fall wurde der gründende Abt und Bischof
Liudger bald vor allem im Kloster Werden zum entscheidenden, in gleich
mehreren Viten hagiographisch erinnerten Patron.1725

Im Kölner Erzbistum sind aber, soweit derzeit abzusehen, keine Patrozini-
enbezüge nachweisbar, die auf eine Positionierung zwischen Regnum und Sac-
erdotium schließen lassen. Allzu dominant war hier offenbar die Kölner Ka-
thedrale. Anders sah es hingegen in einigen anderen sächsichen Diözesen und
Städten aus: in Münster, Paderborn und Hildesheim.

a) Paulusdom – Marienstift – Mauritzstift. Petrus in Münster

Münster bildete den einzigen Bischofssitz der Kölner Kirchenprovinz ohne Pe-
trus-Patrozinium. Die Wahl des Paulus als Patron ist immer wieder mit der
besonderen Begeisterung des Gründerbischofs Liudger für den Völkerapostel

1720 Vgl. oben Kapitel II.2, hier vor allem Anm. 683.
1721 Vgl. GRAF, Peterskirchen in Sachsen, S. 30 mit Anm. 35. Zur Fritzlar s. oben Anm. 713.
1722 BEINERT, Art. Rupert von Deutz, in: LexMA 7, Sp. 1107; ENGELBERT, Art. Rupert von Deutz, in.

LThK3 8, Sp. 1366f.
1723 FREISE, Vom vorchristlichen Mimigernaford, S. 29–33.
1724 KOHL, Bistum Münster 7, Die Diözese 1, S. 70 f. mit Anm. 1.
1725 S. hierzu zuletzt REMBOLD, Rewriting the founder.
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erklärt worden: Wie dieser im gesamten Mittelmeerraum so habe Liudger bei
Sachsen und Friesen missionieren wollen.1726 Zwei Abschriften von Paulus-
Briefen wurden lange Zeit für Exemplare aus dem Besitz Liudgers gehalten und,
vergleichbar dem vermeintlichen Bremer Ansgar-Evangeliar,1727 geradezu wie
Reliquien verehrt – in Ermangelung der Gebeine des ersten Bischofs. Diese
hatten bekanntlich auf Liudgers eigenenWunsch hin an seiner Klostergründung
Werden an der Ruhr ihre Ruhestätte gefunden.1728

Es ist aber auch die dargestellte enge Beziehung der beiden Apostelfürsten
zueinander zu beachten. Angesichts dieser Verbindung kann es kaum verwun-
dern, dass sich Petrus-Patrozinien auch im Dom und in den Mauritz und Maria
geweihten Stiften finden.1729 Bemerkenswert erscheint dabei jedoch, dass die
bedeutenden Patrozinien, Reliquien und Gedenktage sämtlich aus salischer Zeit
stammen: Die vier einschlägigen Weihenotizen der Liebfrauenkirche („Über-
wasserkirche“) verweisen auf das Gründungsjahr 1040 des von Bischof Her-
mann I. errichteten Frauenstifts und auf die Amtszeit Bischof Erphos, der die
Kirche nach einem Brand von 1071 zwischen 1085 und 1088 neu ausstattete. Bei
den ersten Altarweihen der neu erbauten Kirche fällt auf, dass nicht der amtie-
rendeOrtsbischof denHauptaltar demKreuz undderMariaweihte, sondern der
Metropolit der Kirchenprovinz, der Kölner Erzbischof Hermann, zusammenmit
seinem Bremer bischöflichen Mitbruder Alebrand und dem Mindener Bischof
Bruno. Die Weihe des südlichen Altares vollzog der Mainzer Erzbischof Bardo,
assistiert von Suitger von Bamberg, dem späteren Papst Clemens II., und
Thietmar von Hildesheim. Den nördlichen Altar weihte der Magdeburger Erz-
bischof Hunfried, assistiert vonKadeloh vonZeitz undAlberich vonOsnabrück.
Lediglich den Westaltar weihte der Münsteraner bischöfliche Stifter Hermann
selbst, assistiert durch Nithard von Lüttich und Rudolf von Schleswig.1730 Das
hierfür gewählte Petrus-und-Paulus-Patrozinium stand wohl nicht zufällig dem
Marienpatrozinium gegenüber, das die Erzbischöfe von Köln und Bremen im
Osten weihten. Die Gegenüberstellungen dieser Patrozinien in der West- und
Ostachse greift das Modell des Kölner Domes auf, wie es später auch in Bremen
rezipiert werden sollte.1731 Möglicherweise hatte man in Bremen diese Konstel-
lation vor Augen, als man sich für die besondere Akzentuierung Mariens beim
Hauptaltar des Domes entschied – auch wenn der Grund dort wohl eher im
Marienpatrozinium des in Personalunion geleiteten Hamburger Erzbistums zu
sehen ist.1732 Angesichts der Anwesenheit Kaiser Heinrichs III. und einiger der
mächtigsten Erzbischöfe undBischöfe der Reichskirchemochte dasMünsteraner
Ereignis jedenfalls noch längere Zeit in Erinnerung geblieben sein.

1726 KOHL, Bistum Münster 7, Die Diözese 1, S. 70.
1727 Vgl. dazu oben bei Anm. 762.
1728 S. dazu BÖLLING, Dies natalis.
1729 Vgl. oben Kapitel II.2.
1730 Vgl. Notae Monasterienses, MGH SS 16, S. 339, Z. 5–19.
1731 Vgl. oben Kapitel II.1a.
1732 Vgl. ebd.
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Petrus fügte sich hier noch ganz harmonisch in den gewohnten kaiserlich-
reichskirchlich verehrten Heiligenhimmel ein. Das änderte sich mit Ausbruch
des Investiturstreits schlagartig. Nach dem Brand des Jahres 1071 bat die Äb-
tissin Christina inständig (instanti peticione) um Wiederaufbau und Neuweihe.
Bischof Erpho ließ sich schließlich erweichen und weihte im Jahre 1085 den
Westchor erneut – nun aber nicht zu Ehren beider Apostelfürsten, sondern zur
besonderen Ehre des Petrus:

et specialiter sancti Petri apostoli sanctorumque apostolorum Pauli, Andreae,
et omnium sanctorum, in quo altari continentur relliquie [sic] apostolorum
Philippi et Bartholomei et aliorum plurimorum sanctorum.1733

Voraus gehen vielsagende Patrozinien, die 1064 und 1071 schon inMinden in
Erscheinung getreten waren:

in honore domini nostri Iesu Christi et victoriosisssime crucis et sanctae
Mariae perpetuae virginis et sancti Michahelis archangeli omniumque ce-
lestium virtutum.1734

Betont wurde hier in Münster wie in Minden jeweils nur wenige Jahre vor
dem ersten Kreuzzug die Unbesiegbarkeit des Kreuzes, die überragende Be-
deutungMariens als Patronin der Stiftskirchewie auch des salischenKaiserdoms
in Speyer1735 und schließlich der Schutz des heiligen Erzengels Michael, der be-
reits 955 unter Otto I. als Bannerträger neben dem Tagesheiligen des 10. August,
Laurentius, auf dem Lechfeld den Sieg gegen die Ungarn gesichert hatte.1736 In
der Datumsangabewird eigens aufHeinrich IV. hingewiesen (regnante imperatore
Heinrico quarto1737), obwohl dieser bei der Neuweihe nicht persönlich anwesend
war wie noch sein Amtsvorgänger Heinrich III. im Jahre 1040. Die für sich ge-
sehen eher konventionelle Datierung nach dem regierenden Herrscher unter-
streicht im Investiturstreit die traditionelle Kaisertreue Erphos. Zugleich zeigt sie
den Versuch, die Rechtmäßigkeit des Regnum unter Einbeziehung zeittypischer
Reformbestrebungen zu betonen. Deshalb wird Petrus hier bewusst nicht dem
Papst überlassen, sondern für die eigene bischöfliche Altarweihe in Beschlag
genommen, beim Hauptaltar 1086 und beim Nonnenchor zwei Jahre darauf
zusammen mit Paulus.1738 Es ist in der Forschung bereits darauf hingewiesen
worden, dass die biblischen Gestalten der beiden Johannes und ein so beliebter
und wirkmächtiger Patron wie der Protomärtyrer Stephanus bei der zweiten
Weihe nicht wieder begegnen – mit dem Resümee: „Alles in allem mutet die

1733 Vgl. Notae Monasterienses, MGH SS 16, S. 440, Z. 25–27.
1734 Ebd. Z. 23–25.
1735 GUTH, Maria, S. 101f. und vor allm S. 107 f.
1736 Vgl. CORBET, Les saints ottoniens; speziell zu Michaels Bedeutung für die Schlacht auf dem

Lechfeld WIMMER/MELZER, Lexikon, S. 587 f. sowie SCHALLER, Der heilige Tag, S. 15 f. mit Anm. 52,
zu Laurentius SCHALLER, Der heilige Tag, S. 17 mit Anm. 58; BÖLLING, Heilige Bischöfe, S. 89 f. mit
Anm. 48.

1737 Notae Monasterienses, MGH SS 16, S. 440, Z. 21.
1738 Vgl. ebd. S. 440, Z. 40 und S. 441, Z. 15. Zur Liebfrauenkirche s. auch HIRSCHMANN, Die Anfänge

des Städtewesens, S. 775 f. (Lit.).
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Reihe der Altarpatrone von Überwasser somit überaus seltsam an.“1739 Er-
staunlich ist dieser Befund umsomehr, als man von dem hochrangigen Heiligen
Johannes, demApostel, Reliquien in einemAltar barg, ohne denNamen selbst in
der Weihenotiz auch nur beiläufig aufzulisten.1740 Ganz offensichtlich hatte die
Auseinandersetzung zwischen Regnum und Sacerdotium dazu geführt, dass
man sich des Patroziniums neuer Heiliger zu vergewissern suchte, insbesondere
des Apostelfürsten Petrus. Reliquien hatte man von diesem den ausführlichen
Listen zufolge in Überwasser zwar nicht vom Apostelfürsten selbst, wohl aber
von seiner angeblichen, in seiner unmittelbaren Nähe beigesetzten Tochter Pe-
tronilla.1741

Für St.Mauritz sind sogar Petrus-Reliquien bezeugt. Das dortige Convivium
am 29. Juni führte bereits Bischof Friedrich I. (1064–84) ein, die Petrus-Reliquien
des Erpho-Kreuzes stammen aus demselben Pontifikat wie die der Überwas-
serkiche, gestiftet 1090, nur zwei Jahre nach der letzten Altarweihe des jenseits
des Fließgewässers „Aa“ liegenden Marienstifts.1742

Was ließ im frühen und dann vor allem im späteren 11. Jahrhundert diesen
Boom aufkommen und woher kamen die Reliquien? Es deutet viel darauf hin,
dass Münster dieselbe Bezugsquelle wie Minden nutzte: die Kapelle Sancta
Sanctorum. Aus dieser scheinen nämlich auch die Reliquien der bis heute be-
deutendsten Paulus-Büste des Domes zu stammen.1743 Diese wurde wahr-
scheinlich im dritten Viertel des 11. Jahrhunderts angefertigt,1744 also nur kurze
Zeit, bevor das Gros der genannten Petrus-Reliquien ihre Rekondierung erfuh-
ren. Das Kopfreliquiar des heiligen Paulus präsentierte offenbar als eines der
ersten „redenden Reliquiare“ dieser Art Schädelteile des Apostels Paulus, wie
der Mindener Petrischrein sie vom anderen Apostelfürsten barg.1745 Mehr noch
als das Petrusgrab war das des Paulus in der Antike unangetastet geblieben.1746

Im Hintergrund stand auch hier möglicherweise ein politisches Projekt im

1739 HIRSCHMANN, Die Anfänge des Städtewesens, S. 779.
1740 Vgl. Notae Monasterienses, S. 440, Z. 28–32 (Weihenotiz) und Z. 34 (Reliquie des Apostels

Johannes).
1741 Vgl. Notae Monasterienses, S. 440, Z. 26 f. (in quo altari continentur reliquie apostolorum Philippi et

Bartholomei et aliorum plurimorum sanctorum), ebd. Z. 32–36 (In quo continentur reliquie de sepulchro
Domini, de ligno Domini, de mensa Domini, de lapide super quem sedebat angelus Domini, Andree,
Iohannis, Iacobi, Thomae, Matthei, Quirini, Victorini, Hermetis, Alexandri, Oswaldi, Gregorii, Nicolai,
Severini, Cuniberti, Alexis, Leonis, Ceciliae, Petronillae, Scolasticae, Reginae, Balbinae, Mariae Mag-
dalenae et Mariae Aegiptiacae) , ebd. Z. 40–42, 47–49, S. 441, Z. 2 f., Z. 10–13 und Z. 21–23. Zu
Petronilla s. oben Anm. 1292f.

1742 Vgl. ebd. S. 439, Z. 15–19 und oben Anm. 690. Zum Erphokreuz s. nun auch PRÖBE, Kat. 28:
Reliquienkreuz, sog. Erphokreuz (S. 151), und TOUSSAINT, Prachtentfaltung und Reliquienkult,
S. 14–16 mit Abb. 7 (S. 15).

1743 S. dazu ausführlich BÖLLING, Petrus in Minden, Paulus in Münster.
1744 KEMPKENS/PRÖBE, Kat. 21: Kopfreliquiar des hl. Paulus. Die zugrunde liegenden Informationen

stammen offenbar von Géza JÁSZAI, [Flyer]. Herrn Dr. Michael Reuter, Münster, sei für dessen
Zusendung vielmals gedankt.

1745 S. dazu auch BÖLLING, Petrus in Minden, Paulus in Münster, pass., zur Problematik des Begriffs
„redendes Reliquiar“ ebd. S. 21, Anm. 7 und oben Anm. 977.

1746 Vgl. JÄGGI/MEIER, Fundsache Paulus, S. 640–643.
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Spannungsfeld von Regnum und Sacerdotium: Gegenüber dem Kloster Werden
mit seiner uneinholbaren Liudger-Tradition war man in Münster endlich in der
Lage, eine eigene Paulus-Verehrung auch dinglich-materiell wirksamwerden zu
lassen.1747 Die enge Beziehung zum Kaisertum mochte dabei vor dem Ausbruch
des Investiturstreites kein Hindernis, sondern vielmehr der entscheidende Weg
zum Erfolg gewesen sein: Bis in die Zeit Kaiser Heinrichs III. hinein gingen die
später vom Papsttum getragenen Reformbemühungen zur Bekämpfung von
Simonie undNikolaitismus nochmaßgeblich vomKaisertum aus. Die päpstliche
Kapelle hatte ihre Neustrukturierung nicht zuletzt jenem Einfluss von Kaiser
und Bischöfen aus dem Reich zu verdanken.1748 Wegbereitend waren hier mög-
licherweise Bischof Hermann I. (1032–42), der von Heinrich III. eine Reliquien-
monstranz für das Überwasserstift erhielt – und für den Dom eine Reliquie des
heiligen Petrus, die später in einem eigenen Reliquiar verwahrt und präsentiert
werden sollte.1749 Als in der Auseinandersetzung zwischen Regnum und Sa-
cerdotium die Münsteraner Verbindungen zum Kaiserhaus solide blieben, je-
doch zum Papsttum zunehmend an Spannung zunahmen, konnte ein Reliquiar
wie das des Paulus die Selbständigkeit der eigenen Diözese in ähnlicher Weise
hervorheben wie der Petrischrein in Minden. Im Unterschied zum ebenfalls
westfälischen, ursprünglich engerischen Nachbarbistum hatte man in Münster
mit Paulus einen Patron, der innerhalb der Kölner Kirchenprovinz einen Solitär
darstellte und selbst dem römischen Papsttum gegenüber eine gewisse Unab-
hängigkeit wahren konnte, da Paulus zwar inGebeten und Siegeln stets bedacht,
in der päpstlichen Reihung der apostolischen Sukzession aber nicht mitgezählt
wurde: Es gab bis zum heutigen Tag keinen römischen Pontifex mit Namen
Petrus, wohl aber mehrere mit Namen Paulus, deren erster, Paul I., von 757 bis
767 unddamit schon vordem11. Jahrhundert amtierte.1750Petrus selbst hingegen
war imkaiserfreundlichenMünster, vor allem unter Bischof Erpho, auf derHöhe
des Investiturstreits in den beiden bedeutendsten Stiften der Stadt gleich
mehrfach präsent. Die partiell neu eingeführte Verbindung von Petrus mit
Paulus war offenbar gegen eine alleinige Inanspruchnahme durch Gregor VII.
gerichtet.1751 Doch nicht nur in Münster selbst – auch in der Diözese machte
Petrus in dieser Zeit erneut von sich reden.

1747 Die Fragwürdigkeit einer frühen „Aufteilung“ eines angeblichen orignären Doppelpatrozini-
ums Peter und Paul zwischenMünster undWerden bleibt davon unberührt. S. dazu oben Anm.
1726.

1748 S. oben Anm. 315.
1749 Vgl. GEISBERG, Stadt Münster, Bd. 5: Die Domkirche, Abb. 1635, S. 388 mit Erläuterungen S. 388–

391. Geisberg datiert den Kopf allerdings ins 12. Jahrhundert und sieht Analogien zum Pau-
luskopf über demHaupteingang zumDom; vgl. auch den spätmittelalterlichen Pauluskopf ebd.
Abb. 1636, S. 389mit Erläuterungen S. 391 f.; KOHL, BistumMünster 4,DasDomstift 1, Bd. 1, S. 86;
JÁSZAI, Das goldene Büstenreliquiar. Zum Domschatz insgesamt s. auch JÁSZAI, Münster.

1750 Vgl. ANGENENDT, Art. Paul I., in: LThK3 7, Sp. 1519.
1751 Vgl. dazu oben Kapitel I.4, v.a. Anm. 271.
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b) Borghorst – Billerbeck – Cappenberg. Petrus im Bistum Münster

Auch in Borghorst, Billerbeck undCappenberg begegnen in Quellen der Zeit des
Investiturstreits Petrus-Reliquien. Diese korrelieren zwar nicht mit Hauptpa-
trozinien, wohl aber, den Altären der Münsteraner Kirchen vergleichbar, mit
Nebenpatrozinien.

Auf dem Reliquienkreuz des Frauenstifts St. Nikodemus in Borghorst, das
neueren Erkenntnissen zufolge wahrscheinlich wiederum auf Heinrich III., zu-
rückgeht,1752 erscheinen Petrus und Paulus in Verbindung mit Kosmas und Da-
mian. Da sich in Essen dieselbe Anordnung auf einem Buchdeckel der Theo-
phanu erhalten hat, ist dieses Frauenstift als Entstehungsort angenommen
worden. Darauf deuten auch die Nekrologeinträge hin.1753Nicht auszuschließen
ist auch ein Bezug zu Bremen.1754 Als Altarkreuz mag diese Darstellung aber
nach dem Vorbild von Santi Cosma e Damiano am Forum Romanum auch den
Reigen der Kanonheiligen im Communicantes des Hochgebets eingerahmt ha-
ben.1755 Reliquien sind von Kosmas und Damian nämlich nicht überliefert, wohl
aber von Petrus, und zwar de corpore.Daher bedarf die Inschrift zu den Reliquien
einer genaueren Untersuchung:

Hic sunt nomina istorum sanctorum de ligno dni de1756 spondia dni de lecto
marie matris dni de corpore sci petri apl s andree apl sci bartholomei apl s
stephani m s nicomedis s mauricii s pancracii s laurentii s christofori s cle-
mentis s nicolai de scapula s simeonis s marie magdal s agathe v isti et omnes
sci intercedant pro me peccatrice et pro omnibus illis aliquid boni ad hoc
signaculo fecerunt.1757

Kreuzpartikel bilden den Kern des Ganzen: Als Herrenreliquien nehmen sie
den höchsten Rang ein und erheben ihr kreuzförmiges Behältnis von einem
liturgisch-zeremonialen Ausstattungsstück zu einem sakralen Reliquienkreuz,
dem bereits um seiner selbst willen, auch außerhalb von Gottesdiensten und
Herrscherempfängen, Verehrung gebührt. Der Schwamm (spondia) lenkt das
Augenmerk auf Christi Passion und die damit verbundene Schrifterfüllung (vgl.
Joh 19,11). Wie das Kreuz so bildet dieser Heilsgegenstand aus der Reihe der
armaChristi eine unmittelbare Berührungsreliquie.Diese armaChristi bildetendie
einzige und somit höchste Herrenreliquie, die – mit Ausnahme vernachlässig-
barer, mitunter kurioser Körperreliquien – angesichts seiner späteren Himmel-

1752 LABUSIAK, Islamische Pracht an christlichen Heiltümern, S. 240 f. mit Anm. 45 (mit Verweis auf
Michael Peter). Frühere Forschungen gingen noch von Heinrich II. aus. ALTHOFF, Nr. 27a: Reli-
quienkreuz aus dem Stift Borghorst, S. 148, lässt offen, um welchen Kaiser Heinrich es sich
handelt. S. nun auch (mit Rekurs auf ALTHOFF) TOUSSAINT, Prachtentfaltung und Reliquienkult,
S. 19–21 mit Abb. 11 (S. 20).

1753 Vgl. hierzu zuletzt ALTHOFF, Kat. 27a: Reliquienkreuz aus dem Stift Borghorst, S. 147–150.
1754 Vgl. oben Kapitel IV.1b.
1755 Vgl. Missale Romanum, S. 282 (Nr. 1510, S. 342).
1756 Legner, gefolgt von Labusiak, lesen di. Vgl. die folgende Anm.
1757 Vgl. LEGNER, Ornamenta Ecclesiae, S. 134; LABUSIAK, Islamische Pracht an christlichenHeiltümern,

S. 240 Anm. 44.
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fahrt denkbar waren. Kreuz und Schwamm verweisen auf zentrale Bibeltexte
und werden somit gleichsam materielle Formen geronnener Exegese, die durch
ihre performative Verwendung in Kult und Kultur das im Opfertod vollzogene
Heilsgeschehen vergegenwärtigend vor Augen führen und so segenspendend
Zeit und Raum zu überbrücken vermochten. Das Bett Mariens birgt ebenfalls
eine theologische Aussage:War ihr Sohn in seiner ascensio genHimmel gefahren,
so wurden nach alt- und ostkirchlicher Überlieferung alle Apostel zum Sterbe-
bett gerufen, um der Entrückung ihrer Seele beizuwohnen, auf die drei Tage
später im Kedrontal auch die Aufnahme (assumptio) ihres Leibes in den Himmel
folgte.1758 Literatur und Liturgie verschränken sich, indem apokrypher Evange-
lienüberlieferung folgend kirchlich approbierte Gesänge und Ikonen diese
„Entschlafung“ und anschließende Himmelfahrt der Gottesmutter verkün-
den.1759 Eine Partikel des Bettes stellte davon einen stummen, doch nunmehr
auch materiell fassbaren Zeugen für die Verbindung von Gott und Menschheit
dar: Der Gottmensch Christuswar drei Tage nach seinemTod erstanden und erst
später gen Himmel gefahren. Die Gottesmutter teilte das Wunder der Aufer-
stehung, fuhr dabei aber gleich gen Himmel. Während sie die kurze Zeitspanne
von nur drei Tagen mit ihrem göttlichen Sohn teilte, verbindet ihre sofortige
Auffahrt sie mit der erhofften menschlichen Auferstehung. Maria bildete also
nicht minder als der ihr vorausgegangene Erlöser selbst das Vorbild für die
persönliche Auferstehung des Leibes, wie sie die jüdisch-biblische Tradition
bezeugt, wobei nach griechisch-philosophischer Lehre dasWeiterleben der Seele
unmittelbar nach demTod einsetzt.1760Die göttliche Offenbarung des österlichen
Paschamysteriums Jesu in Schrift und Liturgie erhielt so eine wichtige mariani-
sche Ergänzung: Gedachte man ihrer liturgisch bereits in Analogie zu Ostern
und Christi Himmelfahrt am 15. August, so stellte das materielle Zeugnis ihrer
Entrückung den anbetenden Gläubigen das Mysterium salutis vor Augen: in
Erinnerung eines bereits historischen Geschehens und in Vorwegnahme der
ganz persönlichen, alle Glieder der Christenheit umspannenden Heilshoffnung.

Angesichts all dieser reinen Berührungsreliquien wiegt die folgende For-
mulierung umsomehr: de corpore sancti Petri.Die expliziteNennung des Körpers,
wo ein sonst stets übliches einfaches sancti Petri gereicht hätte, lässt aufmerken.
Offenbar sollte verdeutlicht werden, dass es sich um Primärreliquien des
Apostelfürsten handelte – dergestalt, wie sie aus dogmatischen Gründen für
Christus und Gottesmutter nicht in Betracht kamen. Wo aber wollte man diese
wohl entnommen haben? Man nutzte anscheinend wie für die Kathedrale und
Kirchen der Bischofsstadt Münster selbst auch für das Borghorster Kreuz die
kaiserlichen Kontakte zur Kapelle Sancta Sanctorum, um eine Partikel des Pe-
tersschädels zu erhalten – wenn diese nicht vom Stifter Heinrich III. selbst bei-
gebracht wurden.1761Der auf dem Borghorster Kreuz explizit genannte Heinrich

1758 Vgl. HOTZ (Hg.), Gebete aus der orthodoxen Kirche, S. 76–78, hier vor allem S. 77.
1759 Ebd.
1760 InwieweitMaria dabei die Bedeutung einerMiterlöserschaft alsmediatrix zugesprochenworden

sein mag, sei dahingestellt.
1761 Vgl. oben Anm. 1752.
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III. hatte ja entscheidenden Einfluss auf Kurie, Kappelle und Kanzlei des
Papsthofes ausgeübt.1762

Die folgenden Heiligen verweisen auf umliegende Bischofskirchen: An die
Stelle des schon fast phraseologischmitgeführten Paulus rückt neben Petrus sein
gemeinsam mit ihm als erster Jünger ins Apostelkolleg berufener Bruder An-
dreas – ganz offensichtlich mit Blick auf die Bischofskirche von Verden oder,
damit zusammenhängend, die Patrozinien im Bremer Dom.1763 Der heilige Bar-
tholomäus, keiner der Zwölf, doch in der Bibel wie Paulus ebenfalls Apostel
genannt, lässt an die neben dem Paderborner Dom von Bischof Meinwerk er-
richtete, offenbar von griechischen Architekten konzipierte Kapelle denken.
Durch Translation unter Otto III. ruhten seine Gebeine seit dem 10. Jahrhundert
auf der Tiberinsel in Rom – sein Haupt wahrscheinlich seit Barbarossa im
Frankfurter Dom. Aus dem 12. Jarhrhundert datiert allerdings auch eine Au-
thentik seines Kinns in der Kapelle Sancta Sanctorum.1764 Bartholomäus verband
somit den byzantinisch geprägten Osten mit dessen römisch-kaiserlicher und
reichskirchlich-bischöflicher Rezeption. Die Reihe der Märtyrer eröffnet traditi-
onsgemäß der Erzmärtyrer Stephan. Er verweist auf Halberstadt.1765 Erst im
Anschluss wird der Stiftsheilige selbst aufgeführt: Nikomedes, legendärer Jün-
ger Petri, Beistand der Petronilla und römischer Märtyrer.1766 Seine Beziehung
zum Apostelfürsten und zu dessen angeblicher Tochter erklärt wohl auch die
ausdrückliche Hervorhebung von Petrus-Reliquien de corpore.

Die hier begegnende Liste der Heiligen und ihrer Reliquien lässt keine
Hinweise auf ein gespanntes Verhältnis zwischen Regnum und Sacerdotium
erkennen. Allerdings deuten die Nennung des Andreas statt Paulus und die der
weiteren Heiligen auf ihre regionalen Bezüge, die imperial eingebunden, aber
offenbar noch nicht päpstlich geprägt waren.

Ganz anders in Billerbeck: Die dortige Pfarr- und langjährige Archidiakonats-
kirche St. Johann stellt eine der Urpfarreien des Bistums Münster dar, die der
Gründerbischof Liudger bei seinen Missionsreisen bereits vorfand. Den Viten
zufolge ist er in diesem Ort am 26. März 809 verschieden.1767 Unmittelbar nach
dem zeittypischen Patron Johannes Baptista erscheinen in der steinernen Wei-
heinschrift eines neuen Kirchenbaus und Hochaltares von 1074 die Apostel-
fürsten Petrus und Paulus, deren Reliquien zusammenmit denen des Täufers im
Altar eingeschlossen seien. Durch die Wahl des Steins und die Anbringung un-
mittelbar am Altar besaß diese Urkunde sowohl eine gewisse, zumindest jeden

1762 Vgl. oben Anm. 1748.
1763 Zu Verden s. oben Anm. 484 und 748, zum Bremer Dom Kapitel II.1a und III.1a.
1764 Vgl. GALLAND, Les authentiques, S. 99, Nr. 17 mit Abb.
1765 Zu Halberstadt s. FUHRMANN, Die Inschriften des Doms, und oben Kapitel II.1.
1766 Zu Nikomedes s. WIMMER/MELZER, Lexikon, S. 610 (hier jedoch ohne Hinweis auf seine legen-

denhafte Bedeutung für Petrus und Petronilla); BHL 6237f.
1767 Zu den letzten archäologischen Untersuchungen s. ISENBERG/PEINE, Untersuchungen; zu Biller-

beck als Sterbeort Liudgers vgl. zuletzt BÖLLING, Dies natalis (Lit.). Zur Werdener Vita III s. nun
auch REMBOLD, Rewriting the founder.
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Zelebranten erreichende öffentliche Ausstrahlung, zum anderen eine besondere
Dauerhaftigkeit, gepaart mit Monumentalität und Formwillen.1768

Johann Suitbert Seibertz hat die bis heute in der Kirche verwahrte Inschrift
seinen eigenen Angaben nach durch den Billerbecker Kaplan Wienkamp tran-
skribieren lassen und 1861 in den originalen Versalien mit Kürzungszeichen
sowie in Umschrift mit Kürzungsauflösungen und Ergänzungen publiziert.1769

Bis ins späte 20. Jahrhundert wurde auf diese verdienstvolle, doch stellenweise
fehlerhafte Veröffentlichung rekurriert.1770 1995 legte die Epigraphikerin Renate
Neumüllers-Klauser eine eigenständige Transkription vor1771:

[ANNO AB] INCARNATIONE D(OMI)NI N(OST)RI IHV (=JESU) XPI
(=CHRISTI), MILLESIMO SEPTVAGESIMO QVARTO, INDICTIONE
DVODECIMA XVII K(A)L(ENDAS) IV/[NII DEDICA]TA EST HEC
ECCLESIA ET HOC ALTARE A [VE]NERABILI FRITHERICO MIMI-
GARDEFORD(ENSIS) SEDIS EP(ISCOP)O SEXTO DECI/[MO IN
HONORE] D(OMI)NI N(OST)RI IHV (=JESU) XPI (=CHRISTI) ET
VICTORIOS(ISSIME)1772 CRUCIS ET S(AN)C(T)E MARIE P(ER)PETU
(E) VIRG(INIS) ET S(AN)C(T)I MICHAHELIS ET OM(N)IVM / [AN-
GELORVM] ET S(AN)C(T)OR(VM), QVOR(VM) HIC RELIQVIE C(ON)
TIN[E]NTUR IOHANNIS BAPT(ISTE) ET S(AN)C(T)OR(VM) PETRI
PAULI1773 IOHANNIS / [EVANG(ELISTE) ETO]M(I)VMAP(OSTO)LOR
(VM) ET S(AN)C(T)OR(VM) STEPHANI LAVRENCII VITI MODESTI
BRICCII GANGVLFI ADALBERTI ET / [OMNIVM MARTIRVM ET] S
(AN)C(T)OR(VM) REMIGII BENEDICTI FELICIS LIVDGERI ET OM
(N)IVM CONFESSOR(VM) ET S(AN)C(T)ARV(M) WALBVRGIS ET /
[PETRO]NELLE CRESCENTIE ET OM(N)IVM VIR[G]INV(M) ET OM

1768 Vgl. dazu etwa die Beispiele bei JOHRENDT, Urkunden in Stein, S. 357mit Anm. 1, ferner S. 358mit
Anm. 3. Vgl. auch das in goldenen Lettern am Speyerer Dom angebrachte Privileg Heinrichs V.,
dazu WEINFURTER, Herrschaft und Reich, S. 136; HAVERKAMP, Öffentlichkeit, S. 89 f.

1769 SEIBERTZ, Einweihung der St. Johannis Kirche, S. 380 f. Die gedruckte Transkription lautet wie
folgt: (Anno) incarnationis domini nostri Jesu Chrsiti, millesimo septuagesimo quarto, indictione duo-
decima, XVII. (Kal. Julii?) – (consecrata) est hec ecclesia et hoc altare a venerabili Fritherico Mimigar-
defordensis sedis episcopo sexto decimo – (in honore) domini nostri Jesu Christi et victoriosissime crucis et
sancte Marie perpetue virginis et sancti Michahelis et omnium (Angelorum) – et sanctorum, quorum hic
reliquie continentur, Johannis Baptiste et sanctorum Petri, Pauli, Johannis (et) – omnium apostolorum, et
sanctorum Stephani, Laurencii, Viti, Modesti, Briccii, Gangulfi, Adalberti et (omnium martyrum?) – et
sanctorum Remigii, Benedicti, Felicis, Liudgeri et omnium confessorum et sanctarum Walburgis et –
Petronelle, Crescentie et omnium Virginum et omnium sanctorum; hic etiam continetur de clavo domini,
de…Johann BernhardWienkamp (1808–1875)wirkte nach freundlicher Auskunft vonDr. Heinz
Mestrup (Bistumsarchiv Münster) unmittelbar nach seiner Priesterweihe 1837 als „cooperator“
in Billerbeck.

1770 Vgl. etwa KOHL, Bistum Münster 7, Die Diözese 3, S. 20; ILISCH/KÖSTERS (Bearb.), Die Patrozinien
Westfalens, S. 586.

1771 NEUMÜLLERS-KLAUSER, Schriftentwicklung S. 48 f. mit Abb. 1.
1772 NEUMÜLLERS-KLAUSER, Schriftentwicklung, S. 48: „VICTORIOS(ISSIME)[S]“.
1773 Ebd.:“BAULI“. Der untere Bogen ist offenbar nachträglich zum P hinzugefügt worden: Er ist

breiter und flacher angelegt, so dass ausgerechnet der Namenszug des dort genannten Bis-
tumspatrons Paulus gleich bei der Initiale verunstaltet erscheint.
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(N)IVM S(AN)C(T)OR(VM) HIC ETIA(M) C(ON)TINETUR DE CLAVO
D(OMI)NI […] / […].

Wie die Borghorster Inschrift so bezeugt auch diese hier Reliquien des Petrus,
allerdings nicht explizit de corpore. Eher katalogartig wirkt seine Nennung in
Billerbeck unmittelbar nach Johannes demTäufer als dem Patron der Kirche und
in Verbindung mit Paulus samt den übrigen Aposteln. Andreas und Bartholo-
mäus werden nicht genannt, lediglich implizit berücksichtigt. Der Evangelist
Johannes tritt hier explizit in Erscheinung –möglicherweise wegen seiner durch
die römische Lateranbasilika konstituierten Nähe zum Billerbecker Kirchenpa-
tron Johannes dem Täufer.1774 Dieser Befund steht den neuen Weihen der 1080er
Jahre inderMünsteranerÜberwasserkirche diametral entgegen, passt aber umso
besser zur Lateranbasilika, die nach dem Salvator beiden Johannes geweiht
ist.1775 Das Patrozinium Peter und Paul wiederum entspricht dem des Lateran-
palastes.1776 Es liegt daher die Vermutung nahe, dass auch die laut Inschrift im
Billerbecker Altar vorhandenen Reliquien der beiden Apostelfürsten hierher
stammten. Der konsekrierende Münsteraner Bischof konnte auf Schädelpartikel
seines bereits angefertigten Paulus-Reliquiars zurückgreifen und Heinrich III.
oder seinen Mindener Mitbruder um Partikel aus dem dortigen Petrischrein
bitten. Dieser Schrein existierte 1074, im Jahr der Billerbecker Altarweihe, laut
neuerer Datierung mehr als nur die drei Jahre nach der für 1071 bezeugten
Mindener Domweihe, nämlich schon mehrere Jahrzehnte.1777 Die Wahl des
letzten genannten Märtyrers, Adalbert, mag mit Blick auf den am 16. März 1072
verstorbenen gleichnamigen Bremer Bischof und Hamburger Erzbischof erfolgt
sein, dessen Auffassungen der Konsekrator des Altars, Friedrich I. von Wettin,
teilte und im Rahmen des Investiturstreits zuspitzte.1778 Adalberts persönlicher
Taufpatron erscheint im Anschluss an den Altar- und Kirchenpatron Johannes
den Täufer und als Märtyrer noch vor dem Bistumsnebenpatron Liudger. Allein
die auch in Überwasser explizit genannte und – über den Hauptpatron Niko-
medes – in Borghorst zumindest implizit angesprochene heilige Petronilla lässt
angesichts ihresGrabes zumindest indirekt an die römische Peterskirche denken.
Ansonsten deutet aber alles auf den Lateran.

Weitaus größere Aufmerksamkeit noch als die verschiedenen Heiligen ver-
dient die Erwähnung des Kreuzes gleich zu Beginn. Kreuzpartikel werden im

1774 Zum beide Johannes, Baptist und Evangelist, umfassenden Nebenpatrozinium der dem Erlöser
(Salvator) geweihten Lateranbasilika s. ANGENENDT, In Honore Salvatoris, und oben Anm. 52–55.

1775 Ebd.
1776 Vgl. dazu oben Kapitel I.7 und LUCHTERHANDT, Patriarchium Lateranense.
1777 Vgl. oben Kapitel III.2a und BÖLLING, Petrus in Minden, Paulus in Münster.
1778 S. dazu etwa LEIDINGER, Westfalen im Investiturstreit, S. 279 f., 287 und vor allem S. 289f.; ROGGE,

Die Wettiner, S. 21, mit Hinweis auf seinen wohl salierfreundlichen Einfluss auf seinen Bruder
Dedo II. (1034–1075); FENSKE, Adelsopposition und kirchliche Reformbewegung, S. 70 f.; PÄTZOLD,
Die frühenWettiner, 22 f., der aber S. 23 mit Anm. 102 auch Friedrichs Verdienste um Ausgleich
im Jahre 1073 betont. Zur Bedeutung dieses Bischofs für St. Mauritz in Münster s. auch oben bei
Anm. 690 und 1742. Zum Amtsnachfolger Burchard s. auch VOGTHERR, Westfälische Bischöfe,
S. 171 f.; LEIDINGER, Paul: Der Heerzug Kaiser Heinrichs V., S. 12 mit Anm. 8 f.
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Unterschied zu Borghorst zwar nicht genannt, sind aber beim bestehenden Jo-
hannes-Patrozinium auch nicht zu erwarten. Bezeichnend an dieser Stelle ist
vielmehr das im Superlativ stehende Adjektiv victoriosissima. Bischof Friedrich I.
von Wettin weihte Altar und Kirche nach dem Sachsenaufstand von 1073 und
noch vor der Eskalation des Investiturstreits im Jahre 1075 sowie seiner mehr-
monatigen Suspension im folgenden Jahr 1076, die er sich aufgrund seiner For-
derung nach Absetzung Gregors VII., dem Vater des Kreuzzugsgedankens,
zugezogen hatte.1779 Das hiesige Kreuz bildet gegenüber dem Borghorster sogar
noch deutlicher ein unbesiegbares Feldzeichen in der Tradition Konstantins und
seiner salisch-kaiserlichen Auslegung.1780 Eben dieses Patrozinium begegnet
zum einen bereits bei der Oratorienweihe 1064 gleich zweifach und der an-
schließenden, nur drei Jahre zurückliegenden Kathedralweihe 1071 in Minden,
zum anderen dann ein gutes Jahrzehnt später, 1085, in der Münsteraner Über-
wasserkirche.1781 Der zusätzliche Verweis eines der beiden Mindener Kreuzpa-
trozinien von 1064 auf die Passion (in commemorationem dominice passionis) findet
eine indirekte Entsprechung in einemLeidenswerkzeug: eine Partikel desNagels
(clavus). Diese stellt – in Analogie zum Borghorster Schwamm – eine besondere
Berührungsreliquie des Heilands selbst dar,1782 dem sich das Apostelkolleg samt
ihrer Häupter Petrus und Paulus nur als erweiternde, wenngleich besonders
prominente Gruppe hinzugesellte. In Minden und Münster, wohl auch in
Borghorst und ausdrücklich in Billerbeck bleibt das Kreuz aber in der denkbar
höchsten Form siegreich: victoriosissima. Dementsprechend gemahnt der im
Reigen der Engel eigens erwähnte heilige Michael wie 1064 und 1071 in Minden
sowie 1085 in Münster an den ottonisch-sächsischen Sieg auf dem Lechfeld
955.1783 Spielte Gregor VII. in dieser Zeit bereits mit dem Gedanken eines
Kreuzzugs,1784 so blickten die Münsteraner Bischöfe seit den 1070er Jahren of-
fenbar in traditioneller Kaiserverbundenheit auf die konstantinische Grundlage,
durch die sie sich statt gegen religiös Andersgläubige gegen politisch Anders-
denkende ins Recht gesetzt sahen. Billerbeck bildet also im Jahre 1074 eine Art
missing link zwischen demMinden der 1060er bis beginnenden 1070er und dem
Münster der 1080er Jahre.

Die Inschrift gibt aber auch einige interessanteRätsel auf. 1861 befand sie sich
den Angaben Seibertz’ zufolge noch „Unter den Stufen des Hochaltares“1785. Bei

1779 Vgl. PÄTZOLD, Die frühen Wettiner, S. 23 mit Anm. 104f. Zu Gregor VII. s. oben Anm. 2.
1780 S. dazu etwa MIERAU, Karl IV. im Zeichen des ‚wahren‘ Kreuzes.
1781 Vgl. oben Kapitel II.1b und III.2a und oben Anm. 1733f.
1782 Es handelt sich eindeutig um einen Nagel des Kreuzes, nicht des Fingers Jesu (lateinisch unguis,

unguiculus). Neben dem Borghorster Schwamm zählte er zu den arma Christi, die in Billerbeck
noch in einer südlich der Kirche in Richtung Archidiakonatsgebäude (heute in Kopie der 30er
Jahre des 20. Jahrhundert) aufgestellten Martersäule des 15. Jahrhunderts sichtbar sind.

1783 S. dazuWIMMER/MELZER, Lexikon, S. 587 f.Hagiographisches Schrifttum ist hierzu allerdingsnicht
überliefert; vgl. BHL 5947–5956 und zu den Apparitiones Iacobus de Voragine, Legenda aurea,
CXLI (ed. MAGGIONI, S. 986–1001). Zu Minden s. auch oben Kapitel II.1b und III.2a.

1784 ERDMANN, Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens; ALTHOFF, Päpste undGewalt; SUCHAN, Macht
verschafft sich Moral?, S. 8–24 (vgl. oben Anm. 1690).

1785 SEIBERTZ, Einweihung der St. Johannis Kirche, S. 380.
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Sanierungsarbeiten in den frühen 30er Jahren des 20. Jahrunderts wurde die
komplette Steinplatte an der Innenseite der südlichenKirchenwand, unmittelbar
vor dem Magdalenenaltar, angebracht, wo sie sich nach umfassenden archäo-
logischen Ausgrabungen und Restaurierungen der Kirche in den 80er Jahren
noch heute findet.1786Die auchmündlich kursierende Information, die Tafel habe
bis 1930 mit der Inschrift nach unten gelegen,1787 lässt entweder auf bauliche
Maßnahmen zwischen der Transkription von 1861 und 1930 schließen oder ist
ebenso zu revidieren wie die in älteren Veröffentlichungen begegnende unzu-
treffende Behauptung, es handele sich um einen Grundstein.1788 Sollten bauliche
Maßnahmen erfolgt sein, so sicherlich im Rahmen des Abbruchs des barocken
Hochaltares.

Das größteGeheimnis birgt aber der in der Forschung bemühteVergleichmit
einer Steintafel in Moissac von 1063. Die Ähnlichkeit sei „evident“ und springe
„sofort ins Auge“1789. Demzufolge hätte die gerade in dieser Zeit zunehmend
cluniacensisch geprägte Abtei Saint Pierre1790 offenbar den Steinmetz gestellt.
Dieser Gesamteindruck beruht jedoch eher auf dem Layout des querrechtecki-
gen Steines mit vergleichsweise gedrängten Schriftzügen und dem jeweils sehr
hohen Niveau der Ausführung, weniger auf der spezifischen Buchstaben-
form.1791 Dass in Moissac weniger Unzialen begegnen, mag man noch mit dem
höheren Alter erklären können, doch zeigen sich auch Unterschiede in den
Einzelformen: etwa beim unteren Bogen des G und bei den R-Cauden.1792

Gleichwohl ist durchaus denkbar, dass das Gesamtlayout von Moissac zumin-
dest als Vorbild in Billerbeck diente.

In Billerbeck mag daher ein bedeutendes petrinisches Moment weniger in
der bloßen Präsenz des in Stein gehauenen „Felsens“ zu sehen sein als in den
Beziehungen zum Peterskloster Moissac, das seinerseits mit dem einfluss-
reichsten Reformkloster der Zeit verbunden war – jenem Kloster, das die größte
Kirche der Welt beherbergte und den Apostelfürsten nicht nur als Patron mit
Moissac teilte, sondern ihn selbst durch päpstliche Exemtion sogar seinen un-

1786 Von den Restauierungen der Jahre 1930/31 und 1983 geben die Inschriften zweier seitlich an-
gebrachter Steintafeln Zeugnis. Während die erste Sanierung unter Propst Anton Laumann in
erster Linie der Beseitigung des baufälligen barocken Hochaltares und der Umsetzung des
Taufsteins aus der Turmkapelle ins Kirchenschiff gegolten hatte, wurden im Rahmen der von
Propst Paul Lappenküper initiierten und finanziell organisierten Restaurierung unter der Lei-
tung von Gabriele Isenberg (Münster) archäologische Ausgrabungen vorgenommen und das
Bodenniveau der Turmkapelle samt Taufstein im Zustand von 1074 wiederhergestellt. S. dazu
ISENBERG/PEINE, Untersuchungen.

1787 NEUMÜLLERS-KLAUSER, Schriftentwicklung, S. 48.
1788 S. dazu treffend ebd. S. 48 f. mit Anm. 3 (Lit.).
1789 Ebd. S. 49 mit Anm. 4.
1790 Vgl. MÜSSIGBROD, Die Abtei Moissac, S. 75–161, v.a. S. 86–103.
1791 Diesen und die folgenden spezielleren Hinweise verdanke ich Frau Dr. Christine Wulf (In-

schriftenkommission der Göttinger Akademie der Wissenschaften). Vgl. hierzu Inscriptions de
la Francemédiévale 8, S. 130–184 (zuMoissac allgemein) speziell zur Inschrift vom 6. November
1063 ebd. S. 131–134 (Nr. 10, Transkription) und Abb. 1111, S. LII (Nummerierung der „plan-
ches“).

1792 Auch für diesen Hinweis gebührt Frau Dr. Christine Wulf mein Dank.
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mittelbaren, durch keine andere Instanz mediatisierten Eigentümer nannte:
Cluny.

Hatte der Reformimpetus im Reich von den bendiktinischen Klöstern Cluny,
Gorze und schließlich Hirsau seinen Ausgang genommen und auch das Re-
formpapsttum nachhaltig geprägt und seinerseits rezipiert,1793 so fand er im
westfälischenMünsterland seinen feierlichenAbschluss durch dieUmwandlung
dynastisch-weltlicher Herrschaftssitze in geistliche Güter: Neben seinen Klos-
terstiftungen in Varlar und Ilbenstadt vermachte der einflussreichste Adlige
Westfalens, Graf Gottfried, auch seinen Hauptsitz dem neu begründeten Prä-
monstratenserorden: Cappenberg. 1122, das Jahr der Gründung des Prämon-
stratenserstifts Cappenberg, markiert zugleich das Ende des Investiturstreits.
Das Patrozinium ss. Mariae, Petri et Pauli, Augustini et Johannis Ev. führt Petrus
gleich nach Maria und neben Paulus als Apostelfürsten auf, lässt ihm aber keine
besondere Bedeutung zukommen.1794 Vielmehr stechen der heilige Augustinus
als altkirchlicher Regelschreiber des neu gegründeten Reformordens hervor und
Johannes der Evangelist als der eigentliche Kirchenpatron. Nicht die Wahl des
Patrons, sondern die Gesinnung des Stifters ist in diesem Fall entscheidend.
Klostergründungen durch Bischöfe zur eigenen Grablege mit monastischer
Memoria waren durchaus die Regel, und auch Bennos II. Gründung eines Be-
nediktinerklosters in seiner Festung Iburg ist nicht zuletzt vor diesem Hinter-
grund zu deuten.1795Auch Stiftungen durch Adlige, etwa durch Kaiserin Agnes,
waren nicht selten.1796Mit Blick auf eineKathedrale anstelle von Stift oderKloster
stehen auch die kinderlosen Stifterpaare des Naumburger Domes im Jahre 1028,
Hermann und Reglindis sowie Ekkehard und Uta, in dieser Tradition.1797 Nach
dem Sieg in der Schlacht am Welfesholz 1115 unter Herzog Lothar von Süpp-
lingenburg setzte sich dann sogar in ganz Sachsen die kurienfreundliche Re-
formpartei durch, so dass eine Reihe neuer Stifte und Klöster mit Reformprofil
gegründet wurden, wobei neben denweiterhin bedeutenden Benediktinern und
Säkularkanonikern insbesondere die neuen Reformorden auflebten: Zisterzien-
ser, Augustiner-Chorherren und -Chorfrauen sowie Prämonstratenser, ferner
Ritterorden, später auch Bettelorden undMagdalenen.1798Cappenberg bildete in

1793 ZuCluny s. obenAnm. 620, zuGorze Kapitel III.2.a und b. ZuHiraus s. etwa ENGELBERT, Wilhelm
von Hirsau, pass., zusammenfassend S. 179 f., der auch auf Spannungen innerhalb des grego-
rianischen Lagers hinweist.

1794 ILISCH/KÖSTERS (Bearb.), Die Patrozinien Westfalens, S. 586 (dort versehentlich unter „Bork“
subsumiert).

1795 Zu Bennos Grablege s. etwa POPPE, Das Grab und die Gedächtnisstätten Bennos II., S. 247f. mit
Abb. 1, zur so genannten „Bennokasel“ aus angeblich von Heinrich IV. gestiftetem, eigens aus
Italien besorgtem Stoff s. ebd. S. 248f. mit Abb. 2.

1796 Zum Säkularkanonikerstift Petersberg in Goslar vgl. etwa oben Anm. 698.
1797 Vgl. hierzu etwa SCHWARZ, Medialität und Intensität, S. 142f.
1798 Vgl. exemplarisch für Niedersachsen STREICH, Klöster, Stifte und Kommenden, S. 9–21; GOETTING,

Die Riechenberger Fälschungen, S. 134; MELVILLE, Aspekte zum Vergleich, S. 149–160. Zum
Augustinerchorherrenstift St. Peter auf demLauterberg (Kloster Petersberg), das derwettinische
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dieser Hinsicht nur ein Stift unter vielen. Beispiellos aber war in Cappenberg,
Varlar und Ilbenstadt die vollständige Umformung funktionstüchtiger, aktiver
Adelssitze in Konvente des Prämonstratenserordens, dem dann auch der Stifter
samt Ehefrau beitrat. Ohne Gottfrieds Stiftung und die damit einhergehende
faktische Entmachtung seiner eigenen Familie, die mit der seiner Frau zwei-
felsohne zum mächtigsten Adelsgeschlecht Westfalens aufgestiegen wäre, hät-
ten die Fürstbischöfe von Münster und Paderborn in der Folgezeit ihre Macht
nicht ebenso entfalten können1799 und in den Nachkommen der Cappenberger
wohl einen ähnlich mächtigen Widersacher erfahren müssen wie die Hildes-
heimer Bischöfe in den Welfen. Bezeichnenderweise führen beide westfälischen
Bistümer nachweislich seit dem 14. Jahrhundert die Cappenberger Farben Rot
und Gold1800 – Farben, die sich auch in Hildesheim wiederfinden,1801 gleichwohl
aber im Reformpapsttum ihren Ursprung haben könnten.1802

Spiegelte die Petrus-Reliquie in Borghorst die engenVerbindungen zwischen
Kaiser Heinrich III. und dem dortigen Stift sowie dem amtierenden Bischof von
Münster wider, so ging dessen wettinischer Nachfolger 1074 in Billerbeck of-
fenbar eigene, das Kaisertum gegenüber Papst Gregor VII. favorisierendeWege.
Die Cappenberger Stiftung schließlich markiert nicht nur den Ausgleich zwi-
schen Bischof und Grafengeschlecht sowie Kaiser und Sachsen, sondern auch –
im Jahr des Wormser Konkordats – zwischen Regnum und Sacerdotium.

c) Mariendom – Abdinghof – Busdorf. Petrus in Stadt und
Bistum Paderborn

Stadt und Bistum Paderborn gehörten im Unterschied zu allen anderen west-
fälischen Diözesen nicht zur Kölner Kirchenprovinz, sondern zur Mainzer.1803

Umso erstaunlicher mag anmuten, dass die Krypta, die ursprünglich für die aus
Le Mans transferierten Gebeine des späteren Paderborner Bistumspatrons Li-
borius errichtet worden war, auch Reliquien des Petrus aufnahm: von seinen
Ketten und von seinem Bett.1804 Ausschlaggebend wird hier gewesen sein, dass
die Gebeine des heiligen Liborius 1068 unter Bischof Imad ins Westchor trans-
feriert wurden, wo Liborius seinen zentralen Altar und Imad seine bischöfliche
Memoria erhielt,1805 wohingegen die Krypta des damaligen Baus – wie noch
heute, aber wohl im Unterschied zur ersten Krypta Badurads (815–862) – im

Markgraf Konrad und seine Ehefrau Liutgar 1125 dotierten, s. PÄTZOLD, Die frühen Wettiner,
S. 191–197.

1799 Vgl. oben Anm. 1152.
1800 Vgl.GATZ, DieWappenderHochstifte, S. 398 (HochstiftMünster: „InGold ein roter Balken“) und

S. 434 (Hochstift Paderborn: „In Rot ein goldenesKreuz“); zuMünster s. bereits obenAnm. 1153.
1801 Vgl. GATZ, ebd., S. 204 (Hochstift Hildesheim: „Gespalten von Rot und Gold“).
1802 Vgl. dazu oben Kapitel I.6 und BÖLLING, Die zwei Körper des Apostelfürsten, S. 183–187.
1803 Vgl. KOHL, Bistum Paderborn, in: GATZ (Hg.), Atlas zur Kirche.
1804 S. oben Anm. 694.
1805 Vgl. oben Anm. 524.
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Osten lag.1806 Erst dadurch wurde Liborius dauerhaft zum Hauptpatron des
Domes und der Stadt, zu der sich nun die Paradiespforte öffnete, nachdemAltar
und Bischofsgrab das ursprüngliche Hauptportal im Westen mit seinem Pro-
zessionsweg zum Bischofspalast verschlossen hatten.1807

Kloster Abdinghof wird den erwähnten Wechsel des Patroziniums von
Maria zu den Apostelfürsten sicherlich nicht zufällig vollzogen haben, ebenso-
wenig wie die zwischenzeitliche Fixierung zunächst auf Petrus und dann auf
Paulus sowie die Rückkehr zumDoppelpatrozinium.1808DieserWechsel ist nach
wie vor erklärungsbedürftig.1809 Offenbar wollte man nach Aufgabe des ge-
samtstädtischen Kirchenkreuzmodells Meinwerks zumindest die Hauptpatrone
der christlichen Metropole Rom aufgreifen und dabei zugleich das Patrozinium
des bei der Gründung maßgeblichen Reformklosters Cluny berücksichtigen,
zumal die Weihe einen Tag nach dem Nebenpatrozinium Allerheiligen, am Al-
lerseelentag, dem 2. November 1031, erfolgte – einem auf Cluny zurückgehen-
den Gedenktag, der hier in besonderer Weise für den bischöflichen Stifter
Meinwerk begangen wurde.1810 Im darauffolgenden Jahr ist es bezeichnender-
weise der erste salische Kaiser, Konrad II., der in urkundlicher Spezifizierung
aller Heiligen die beiden Apostelfürsten nennt.1811 Patronatsfest war somit nicht
mehr Allerheiligen am 1. November, sondern Peter und Paul am 29. Juni. Reg-
num und Sacerdotium standen noch im Einklang eines gemeinsamen, monas-
tisch-bischöflichen wie auch salisch-kaiserlichen Reformprogramms – und es
war das Patrozinium dieses Reformprogramms, das bis heute überdauern sollte.

Die Bedeutung dieses Klosters im 11. und frühen 12. Jahrhundert auch nur
ansatzweise zu ergründen, erforderte eine eigene monographische Studie,
zumal zahlreiche Handschriften noch gar nicht ausgewertet sind.1812 In diesem
Kontext erscheint vor allem bemerkenswert, dass sowohl von Bremen als auch
vonNaumburg aus hagiographische Schriften in das Kloster Abdinghof gesandt
wurden. Dieses spielte offenbar nicht nur im Rahmen der Paderborner Stadtto-
pographie nach römischem Vorbild eine Rolle,1813 sondern vereinte die Neben-

1806 Vgl. LOBBEDEY, Der Westchor des hl. Liborius, S. 209, Abb. 49 und S. 213, Abb. 54.
1807 Vgl. oben Anm. 524.
1808 Vgl. oben Kapitel II.2, Anm. 717–722.
1809 Vgl. BALZER, Die Gründung des Klosters Abdinghof, S. 68, Anm. 16: „Ich habe dafür bisher keine

Erklärung gefunden.“
1810 Zur Bedeutung Clunys undMeinwerks in diesem Zusammenhang s. BALZER, Die Gründung des

Klosters Abdinghof, S. 52–64. Zum Petruspatrozinium in Cluny s. auch oben Anm. 620.
1811 Vgl. oben Anm. 720.
1812 Eine Ausnahme bildet etwa VOGT, Die Sequenzen des Graduale Abdinghof, doch seine Quelle

stammt erst aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Es ist daher fraglich, ob die von ihm S. 5 zitierte
Sequenz Petre summe Christi auf hochmittelalterliche Vorgängerinnen zurückzuführen ist. Eine
eingehendere Studie verdient vor allem Ms. 2° theol. 60 der Universitätsbibliothek, Landesbi-
bliothek und Murhardschen Bibliothek der Stadt Kassel, besonders die Reliquienverzeichnisse
auf fol. 53r, 80r, 151r (vgl. BISCHOFF, Mittelalterliche Schatzverzeichnisse, S. 72 f.) und das Evan-
gelistar fol. 152r-159v; vgl.WIEDEMANN (Bearb.),DieHandschriften, S. 85–88 sowiedasDigitalisat:
http://orka.bibliothek.uni-kassel.de/viewer/image/1333025557412/1/LOG_0000/. S. neuerdings
auch KROKER/LINDE /NEUWÖHNER (Hgg.), 1000 Jahre Abdinghof (Lit.).

1813 Vgl. ODENTHAL, Liturgie- und frömmigkeitsgeschichtliche Untersuchungen.
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patrone verschiedener dem Apostelfürsten geweihter Kathedralen unter dem
gemeinsamen Patronat. Dabei war offenbar zunächst Bremen von zentraler Be-
deutung, in dessen liturgischen Handschriften sich auch umgekehrte Einflüsse,
etwa Paderborner Heilige, nachweisen lassen.1814 Vielleicht besteht auch beim
Marienpatrozinium im Westen1815 der Abdinghofer Kirche nicht nur ein Zu-
sammenhang mit dem ursprünglichen Patrozinium der Kirche sowie der Pa-
derborner Kathedrale, sondern auchmit demBremer Dom samt dessen Bezügen
zumHamburger Mariendom. In Ergänzung zu den Bremer Neumen des Codex
Vicelinus wären auch die des Paderborner Fragments mit ebenfalls diastema-
tisch – auf Linien – notierten Neumen näher zu untersuchen.1816 Auch die Ka-
pitelle der Abdinghofer Klausur1817 verdienen möglicherweise einen eingehen-
den Vergleich mit ihren Bremer Pendants.1818 Die gemeinsame Relevanz beider
Apostelfürstenweist aber vor allem inRichtungder anderen hier hagiographisch
einflussreichen Domkirche: Naumburg. Das 11. bis 12. Jahrhundert gilt als
Blütezeit des Klosters, nicht zuletzt wegen des erwähnten Evangeliars und des
aus Helmarshausen stammenden Tragaltars von etwa 1120/30.1819 Das Evange-
liar enthält auch zwei Schatzverzeichnisse: eines aus der noch ottonischen
Meinwerkzeit und ein weiteres, salierzeitliches aus der Amtszeit des Abtes
Gumpert (1093–114). Wie oben hinsichtlich der Liturgica der Kathedralen von
Bremen und Minden, ferner Osnabrück und Naumburg-Zeitz untersucht, so
wären im Falle des Abdinghofklosters die in der jüngeren Liste genannten gleich
mehreren Plenarmissalien, drei Evangeliare, drei Lektionare und ein Lektionar-
Evangeliar von besonderem Interesse.1820 Hier ließen sich womöglich wiederum
ganz eigene, regional multilaterale Bezüge zwischen Regnum und Sacerdotium
eruieren.

In der Busdorfkirche kommt anstelle des Paulus der Bruder des Petrus,
Andreas, hinzu – mit analogen Patrozinienwechseln zunächst auf Petrus, dann
auf Andreas. Dabei spielten offenbar ältere Traditionen eine Rolle, wie sie in
Rom, Köln und dann vor allem in Bremen gepflegt wurden.1821DerWechsel vom
Jerusalemer Grabes- zum Petrus-Patrozinium dürfte sein Vorbild in der päpst-
lichen Kapelle Sancta Sanctorum gehabt haben, die erwähnte spätere Fokussie-
rung auf Andreas mit St. Peter in Rom in Verbindung stehen und –wie schon im

1814 Vgl. bereits SCHRÖDER, Die Verehrung des heiligen Liborius, S, 43 mit Anm. 34 (ältere Lit.).
1815 Vgl. die Grafik vonOlgaHeilmann nach einemEntwurf vonClemensKosch in: LINDE, 1000 Jahre

Abdinghof, S. 20.
1816 Vgl. SCHMALOR, Von der Gründung bis zur Säkularisation, S. 122, Abb. 8, und S. 120 mit Anm. 50

(Lit.).
1817 Vgl. LINDE, 1000 Jahre Abdinghof, Abb. S. 25, sowie STIEWE, Die Abdinghofer Klausur, S. 153 mit

Abb. 3.
1818 Vgl. dazu die Lit. mit Abb. oben in Anm. 795.
1819 Zum Tragaltar s. zuletzt LINDE, 1000 Jahre Kloster Abdinghof, S. 30 f. (mit Abb. sowie Lit.), zum

Evangelium die beiden ganzseitigen Abb. ebd. S. 32 f.
1820 Vgl. SCHMALOR, Von der Gründung bis zur Säkularisation, S. 114mit Anm. 3 (Lit.). Vgl. auch ebd.

S. 133, Anm. 81, mit Verweis auf weitere, mitunter freilich jüngere Liturgica.
1821 S. oben Kapitel III.1a.
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Falle Abdinghofs, nunmehr aber sogar über den Patron – mit dem Dom in Bre-
men.1822

In Paderborn, dem einstigen Missionszentrum Karls des Großen, zeigt sich
eine stadttopographische Binnendifferenzierung der Sakrallandschaft, die zu-
gleich eine engere Vernetzung Paderborns zum äußersten Norden und Osten
Sachsens mit sich brachte. Der Patron Petrus erscheint hier jedoch eher als Index
und Garant überregionaler Vernetzung eines vielgestaltigen Zusammenspiels
von Regnum und Sacerdotium, ohne dass eine eindeutige Positionierung zwi-
schen Regnum und Sacerdotium nötig geworden wäre wie bei den Petruska-
thedralen von Bremen, Minden, Osnabrück und Naumburg oder im Paulus
geweihten Bistum Münster.

d) Mariendom – Kreuzstift – Welfendom. Petrus in Stadt und
Bistum Hildesheim

Analog zu Imad in Paderborn mag es in Hildesheim unter Godehard Reform-
einflüsse gegeben haben, die Petrus und Paulus in die Kathedrale brachten.1823

Wie in Paderborn so war auch in Hildesheim Maria die Hauptpatronin der
Kathedrale und ließ sich nicht –wie im Paderborner Kloster Abdinghof – durch
Petrus oder Paulus verdrängen. Godehards Nachfolger Hezilo (1054–79), der
Stifter der berühmten Leuchter des Domes, gründete gegen Ende seines Lebens,
das durch den Investiturstreit maßgeblich geprägt war, das Kreuzstift für 15
Kanoniker.1824 Petrus und Paulus bildeten zwar nur Nebenpatrone.1825 Gerade
dieser Befund ist aber ein weiterer Beleg für die häufig anzutreffende Verbin-
dung vonKreuz undPetrus, wie bereits das Beispiel der Kathedrale vonMinden,
aber auch das Münsteraner Überwasserstift, Stift Borghorst und ferner die
Pfarrkirche von Billerbeck zeigte.

In Braunschweig schließlich bildeten im „Welfendom“ St. Blasius ur-
sprünglich Petrus und Paulus die Patrone.1826Warder heiligeAuctor für die Stadt
und ihr Gemeinwesen bedeutsam,1827 so sorgte der reformorientierte Hildes-
heimer Bischof Godehard bei seiner Weihe des Altares zu Ehren der Apostel-
fürsten sicherlich gezielt für deren Berücksichtigung. Die später hinzugefügten
Reliquien des Thomas Becket1828 verstärkten diesen Kontext ähnlich wie die neu
auflebende Verehrung von Gorgonius-Reliquien in Minden, die der Sohn
Heinrichs des Löwen, in der Vorstellung der spätmittelalterlichen Chronistik
aber sogar dieser selbst gestiftet hatte.1829 Heinrich der Löwe erregte noch im

1822 Vgl. oben Kapitel II.2.
1823 S. dazu JARNUT, Art. Godehard, in: LexMA 4, Sp. 1531f.
1824 STREICH, Klöster, Stifte und Kommenden, S. 77 f.
1825 Ebd.
1826 Vgl. hierzu ausführlich oben Anm. 556f.
1827 Vgl. oben Anm. 382.
1828 Vgl. EHLERS/KÖTZSCHE (Hgg.), Der Welfenschatz und sein Umkreis.
1829 Vgl. oben Anm. 635.
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Zeitalter des Aufklärung das besondere Interesse von Leibniz und Molanus, die
neben den Reliquiaren auch die Reliquien des bis heute berühmten „Welfen-
schatzes“ durch Kupferstich-Reproduktionen wiedergaben und kraft ihrer Ge-
lehrsamkeit kommentierten.1830

Petrus und Paulus spielten in Hildesheimer Dom und Kreuzstift zwar eine
untergeordnete Rolle, kamen aber sicherlich nicht zufällig in der Salierzeit zum
Marien- undKreuzpatroziniumhinzu.DieApostelfürsten hielten sich hier aber –
im Unterschied etwa zu ihren Paderborner Patrozinien – nicht dauerhaft als
Patrone, sondern bilden in der Rückschau das bleibende Erbe salierzeitlicher
Erneuerungsbemühungen im Bistum. In Braunschweig war dieses Doppelpa-
trozinium offenbar sogar derart eng mit den Fragen des 11. und frühen
12. Jahrhunderts verknüpft, dass man es später zugunsten des heiligen Blasius
aufgab. Dieser konnte nun Funktionen eines regional-dynastischen Patrons des
„Welfendoms“ einnehmen. Das Patrozinium von Petrus und Paulus mit seiner
Bedeutung für die Auseinandersetzungen um Regnum und Sacerdotiumwar in
Braunschweig zu rein geschichtlich relevanter Vergangenheit geworden.

1830 MOLANUS, Lipsanographia.
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Zusammenfassung
Petruswar, abgesehen von derGottesmutter und Johannes demTäufer, derwohl
bedeutendsteHeilige der karolingischenÄra.Wenig spezifisch erscheinen daher
auch zunächst die alten, insbesondere von Köln abhängigen Patrozinien.
Gleichwohl zeichnete sich gerade bei den Petrus geweihten Bischofskirchen der
Kölner Kirchenprovinz im Spannungsfeld von Regnum und Sacerdotium viel-
fach eine Neubewertung des Patrons zugunsten der jeweiligen Eigenständigkeit
ab: Bremen betonte die missionarische Bedeutung für den gesamten Norden
Europas, Minden die örtliche, nicht kölnische oder römische Bischofstradition,
Osnabrück den Ausgleich zwischen den Lagern und Naumburg den Festungs-
charakter auf gewechseltem, romorientiertemKurs.NeueReliquien, vor allem in
Minden und im Bistum Münster, wo die Kathedrale analog zu den Mindener
Petrus-Reliquien Paulus-Reliquien erhielt, beflügelten die Ortstraditionen. Die
einzelnen Kirchen, Kapellen und Altäre führten entweder die alte Tradition
unspezifisch fort oder befeuerten in der dargestellten Weise die jeweiligen
Konnotationen der Petrus-Verehrung, zumal, wenn es sich umNeugründungen
handelte. Inmitten des Investiturstreits zeigte sich Petrus zugleich als biblische
Gestalt, päpstlicher Patron und himmlischer Heiliger der gesamten christianitas,
als einemaßgebliche Referenzfigur, die persönliche Entscheidungen abverlangte
– im Spannungsfeld von Regnum und Sacerdotium. Im Einzelnen lassen sich zu
den fünf Kapiteln folgende Ergebnisse festhalten.

Petrus als Patron (I.)

Der Zusammenhang vom einen Corpus, den zwei Körpern und den vielen
Korporationen des Petrus lässt sich nicht auf den Apostelfürsten beschränken,
doch handelt es sich hier um den hochrangigsten männlichen, gleich nachMaria
rangierenden Heiligen, zumal den bedeutendsten, von dem Primärreliquien
verehrt werden. Die Ergebnisse lassen sich zusammenfassend in drei größere
Einheiten gliedern: erstens Reliquien, Orte und Zeiten, anhand von Bibel, Ha-
giographie und Liturgie (I.1–4), zweitens Petrus-spezifische Schriften, Zeichen
und Institutionen (I.5–7), drittens konkrete Petrus-Patrozinien in Form von
Gotteshäusern, Gruppen und Sachsen als Sakrallandschaft, wobei zu Liturgie
und Hagiographie nun die Historiographie hinzutritt (I.9–11).

Die zwei Körper des Apostelfürsten, sein irdisch-vergänglicher wie himm-
lisch-ewiger, haben Anteil an der Doppelexistenz des Leibes Christi, des corpus
mysticum. Seine Reliquien generierten heilige Orte, mit anderen Heiligen sogar
eine komplette Sakrallandschaft Sachsen. Die Päpste der Reformzeit, vor allem
Leo IX. und Gregor VII., beriefen sich in besonderer Weise auf ihn. Päpstliche
Pallienverleihungen und ad-limina-Besuche waren letztendlich auf das Petrus-
grab selbst bezogen. Der jeweils amtierende Papst agierte lediglich als Stellver-
treter Petri. Mehr noch als Petrus allein hatte das Doppelpatrozinium Petrus und



Paulus einen exklusiven Rombezug – zum einen wegen der beiden Patriarchal-
basiliken mit den Apostelgräbern (gemäß jüdischer Schrifttradition), zum an-
deren wegen der Apostelschädel in der Laterankapelle Sancta Sanctorum (gemäß
römischer Rechtstradition). Petri Ketten, verwahrt in San Pietro in Vincoli, waren
räumlich wie zeitlich besonders populär – wegen ihrer vergleichsweise einfa-
chen Zugänglichkeit und aufgrund ihres eigenen Festes am 1. August. Die in der
päpstlichen Kapelle verwahrten Häupter erschienen auch auf den Siegeln der
päpstlichen Kanzlei, und ebenso wie die Schädel verbanden die Ketten beide
Apostelfürsten, zugleich aber auch Ur- und Amtskirche, Jerusalem und Rom.
Neben Paulus ist auch eine weibliche Heilige von besonderer Bedeutung für
Petrus: Agnes. Analogien und Interdependenzen zeigen sich hier in der jeweils
getrennten Verwahrung von Haupt und Leib und der räumlich benachbarten
Verehrung beider Häupter, außerdemmit Blick auf Agnes’ in vielen Punkten der
Passion Petri entsprechende Leidenslegende, schließlich durch die bei ihren
Gebeinen gesegneten Lämmer, aus deren Wolle die besagten erzbischöflichen
Pallien gefertigt wurden – ihrerseits Berührungsreliquien des Petrusgrabes. Die
petrinischen Festzeiten des Kirchenjahres, Peter und Paul (29. Juni), Petri Ketten
(1. August), Cathedra Petri (18. bzw. 22. Januar, in Antiochia und Rom) wurden
ganz gezielt im Investiturstreit genutzt. Von zentraler Bedeutung ist hier auch
das Fest der Konversion des von Gregor VII. so verehrten zweiten Apostel-
fürsten, Paulus (25. Januar), was Quellendivergenzen zum genauen Canossa-
Termin des Jahres 1077 mit jeweils unterschiedlicher Auffassung zur Frage von
Reichweite und Dauer der kirchlichen Rekonziliation Heinrichs IV. erklären
mag. Es handelte sich dabei um eine durchaus innovative Leistung: Ansonsten
nutzte – mitunter auch unabhängig vom kalendarischen Feiertag – das monar-
chische Kaisertum vor allem die Liturgie von Geburt und Erscheinung (Epi-
phanie) des Weihnachtsfestkreises. Korporationen wie Konzilien und Hoftage
(wie später auch Reichstage) erbaten in einem eigenen Gottesdienst die Geist-
sendung in gleicher Weise wie an Pfingsten. Das Papsttum und seine Reform-
synoden schließlich feierten vor allem die vorösterliche Bußzeit und Ostern
selbst, später fortentwickelt in der – ebenfalls kalendarisch unabhängigen – li-
turgischen Ablasspraxis.

Schriften wie Passionale, Predigten und Pilgerberichte lassen einerseits an-
stelle einer Entwicklung „vomMythos zum Logos“ (Nestle) einen Wandel vom
literarischen Logos zur liturgischen Legende erkennen, andererseits eine per-
sönliche Aneignung der gemeinschaftlich-korporativen Liturgie durch persön-
liche Lektüre. Die emblematisch und symbolisch verdichteten Zeichen deuten –
allesamt Alleinstellungsmerkmale des Papsttums – in Form der Schädel auf
päpstliche Kapelle und Kanzlei, in Form von Schlüsseln und Schwertern hin-
gegen auf zentrale Bibelstellen, die als Legitimitätsausweis des petrinisch-pri-
matialen Papstes samt Kurienapparat der vom Papsttum ausgerufenen Kreuz-
züge herangezogen wurden.

Petrus-Patrozinien außerhalb Roms zeigten sich bei bestimmten Gottes-
häusern und Gruppen, wobei sich bereits in der Vogelperspektive Besonder-
heiten imSachsen der Salierzeit abzeichnen. Die jeweiligenKathedralen, Kirchen
und Kapellen verfolgten jeweils unterschiedliche Aneignungsversuche des zu-
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nehmend päpstlich dominierten Apostelfürsten, wobei sie sich stets gegenüber
Rom, mit Ausbruch des Investiturstreits dann explizit zwischen Regnum und
Sacerdotium zu positionieren hatten. Als Gewinner gingen aus diesen Ausein-
andersetzungen jedoch weniger bestimmte Bischöfe hervor, die Petrus zu ver-
körpern suchten. Vielmehr profitierten dauerhaft vor allemKathedralkapitel, die
sich als kontinuierlich-korporativ vertretende Kongregationen verstanden. Die
Vorstellung vom einzelnen corpus und caput ging auf die congregatio, die vor-
scholastisch verfasste grex, über: Diese hatte – in Ermangelung erst späterer
Rechtskonstruktionen – Petrus zu vertreten, der, biblisch bezeugt, vom Heiland
ausdrücklich beauftragt worden war, als Hirt die Lämmer Christi zu weiden.
Diente der Heilige dabei mitunter auch als Aushängeschild und regelrechtes
Markenzeichen (wie noch heute bei bestimmten, etwa Bremer Produkten er-
kennbar), so kam es zu einer – womöglich nominalistisch inspirierten – Um-
kehrung von Repräsentant und Repräsentiertem. Dies gilt nicht zuletzt für be-
stimmte Berufsgruppen, etwa Fischer, Schlosser und Pförtner. Der vierfache
Schriftsinn führte hier zu allmählichen Umakzentuierungen.

Streitschriften und Historiographie zeigen Petrus, der Bedeutung seines
Namens entsprechend, zum einen als unverrückbar verlässlichen Felsen, zum
anderen als Stein desAnstoßes fürAuseinandersetzungen im Investiturstreit. An
Petrus werden pointierte Positionierungen zwischen Regnum und Sacerdotium
nicht allein auf der gut erforschten Reichsebene deutlich, sondern auch in der
Region – nicht zuletzt in Sachsen, jener ehemaligen „Königslandschaft“ (Hagen
Keller), die nun von Konflikten und Kriegen mit dem Kaiser gezeichnet war.
Argumente lieferten dabei die Bibel und die ältere Kirschengeschichte. Der
spätere Osnabrücker Bischof Wido hielt, wohl an Hieronymus geschult, die
Kirche in der Verfolgungszeit für besser als die seiner eigenen Gegenwart. Petrus
Crassus deutet maßgebliche Bibelstellen dezidiert kaiserfreundlich. Der Autor
des Traktats De unitate ecclesiae conservanda deutet jene so gern vom Papsttum
zitierten Bibelstellen gezielt um und schreckt dabei auch vor frauenfeindlichen
Seitenhieben nicht zurück – gemeint ist explizit Mathilde von Tuszien, implizit
aber vielleicht auch die päpstlichen Parteigängerinnen Adelheid von Turin,
Beatrix von Lothringen und die Kaiserwitwe Agnes. Die im Traktat vertretene
Auffassung, allein die Schrift sei der Leib Christi, könnte auch auf den refor-
matorischen Editor Ulrich von Hutten zurückgehen, vergleichbar den utraqu-
istischen Aneignungsversuchen der Mindener Messliturgie durch Flacius Illy-
ricus. Allerdings betrachtet mit Thiofrid von Echternach bereits ein hochmittel-
alterlicher Zeitgenosse das Wort als ebenso wichtig wie die Reliquie. Demge-
genüber erwähnt Bruno in seinem Buch vom Sachsenkrieg den sächsischen
Schlachtruf „Heiliger Petrus“ und betont, das biblische Beispiel gelte für Kaiser
und Papst gleichermaßen. Lampert von Hersfeld schließlich lässt am deut-
lichsten das eingangs geschilderte Konzept der zwei Körper des Apostelfürsten
erkennen: Kritik am angeblich simonistischen Bamberger Bischof wird dem
Papst durch einige Gesandte mit der Bitte aufgetragen, der heilige Petrus möge
tätig werden. Bei aller symbolischen Anzeige wie auch pragmatischen Nutzung
des Heiligen kam es in jedem Fall auf die bewusste Entscheidung einzelner
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Männer und auch einzelner Frauen an – Kritikern wie Befürwortern zufolge
mitunter sogar einschließlich gesellschaftlich unterster Volksschichten.

Petrus-Patrozinien in Sachsen (II.)

Zur eingehenderen Beschäftigung mit den Petrus-Patrozinien der Salierzeit
einschließlich aller Nebenpatronate waren jedoch erst einmal diese selbst mög-
lichst vollständig zu eruieren – ein sicherlich noch durch bislang verborgene
Beispiele erweiterbares Unterfangen. Methodisch kamen in diesem Kapitel die
klassischen Hilfs- bzw. Grundwissenschaften zum Einsatz: Diplomatik, Sphra-
gistik, Numismatik Epigraphik und Heraldik. Den Untersuchungsgegenstand
bildeten die Domkirchen, Kirchen, Stifte, Kapellen, Oratorien und Altäre. Petrus
gilt in der Forschungmitunter als Symbolfigur der Kirche schlechthin, doch darf
in dieser Hinsicht die dominante Rolle der Gottesmutter Maria nicht unter-
schätzt werden, wie an den Kathedralen von Paderborn, Hildesheim, Verden
und Hamburg deutlich wird. Zentral für die ältesten Petrus-Patrozinien Sach-
sens war zum einen die Metropolitankirche von Köln, zum anderen die Vereh-
rung seitens der Karolinger. Folgende Ergebnisse lassen sich festhalten:

In BremenwarwohlKöln ausschlaggebend, späterenUrkundenfälschungen
nach angeblich auchKarl derGroße. ImVordergrund standen hier aber zunächst
der Gründerbischof Willehad, der erste Erzbischof, Ansgar, und der Viten-
schreiber Rimbert. Bezüge zu Hamburg führten zur Berücksichtigung Mariens,
nicht aber – wie in der älteren Literatur angegeben – zu Patrozinienwechseln.
Neben Köln war Rom Vorbild, später auch Norditalien. Wichtigste Reliquie war
neben den auch sonst verbreiteten Kettensegmenten das angebliche Schwert des
Petrus, mit dem er, dem Johannes-Evangelium zufolge amVorabend der Passion
Christi kurz aktiv werdend,Malchus ein Ohr abgehauen haben soll. Zugleich an
die Zwei-Schwerter-Lehre gemahnend, führte dieses auch der Offizial im Siegel.
Weitere Petrus-Partikel waren ein vielleicht aus dem lateranensischen Schädel
stammender Zahn, um 1415 sogar ein – freilich mehr als fraglicher – Arm, er-
gänzt um die Reliquien der Nebenpatrone.

In Minden erinnert neben einschlägigen Urkunden bis heute ein zeitgenös-
sischer prächtiger goldener Schrein an den heiligen Petrus, wohl mit Partikeln
vom in der Laterankapelle verwahrten Schädel. Ansonsten war alles auf die
Nebenpatrone fokussiert, vor allem auf Gorgonius und Sophia, und zwar ur-
kundlich, liturgisch, hagiographisch und historiographisch. Mindener Weihe-
inschriften der einschlägigen Domnekrologhandschrift und eines Schulbücher-
verzeichnisses galten neueren Forschungsthesen zum Trotz jeweils dem Dom
selbst und dokumentieren zwischenzeitliche Patrozinienwechsel des entspre-
chenden Um- oder Anbaus zugunsten von Trinität und Heiligkreuz – offen-
sichtliche Folgen der Spannungen zwischen Regnum und Sacerdotium. Der
gelehrte Bischof Egilbert wandelte urkundlich die gelasianische Zweigewalten-
lehre bischöflich auf seine Person hin um: Er sah sich als besonderer Stellvertreter
Petri mit der potestas des Apostelfürsten (statt gelasianisch des Kaisers) und der
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auctoritas der Trinität (statt gelasianisch des Papstes) ausgestattet. Die Urkunde
war dezidiert bischöflich-petrinisch, die zusätzliche Betonung des liturgisch
genutzten Petrischreins samt Petrus als Weiheheiligem an seinem Hauptaltar
hätte den päpstlichen Primat (später zur plenitudo potestatis ausgebaut) uner-
wünscht stärken können. Nach Beilegung des Investiturstreits, unter Bischof
Sigward, waren Petrus und Gorgonius gleichberechtigt. Der romtreue Gorgo-
nius wurde zu einer Identifikationsfigur der Welfen, die römische Sophia an-
gesichts ihrer kalendarisch nur in Minden bezeugten Prominenz offenbar zur
beliebten Volksheiligen. Petrus blieb – der erwähnten These zur korporativen
Kontinuität und wachsenden Bedeutung der Domkapitel entsprechend – Patron
des Kathedralkapitels (zeitweilig zusammen mit Gorgonius, vor allem auch als
Devotionssiegel einzelner Kapitelsmitglieder vor dem Heiligen), später aber
auch der Kommune, und dies einschließlich der sonst klerikalen spitzovalen
Form. Anstelle des einfachen Bremer Schlüssels (oder Schwertes) erscheinen die
zwei gekreuzten –unddies auch aufMünzen (anstelle desKölnerKreuzes). Die –
im Unterschied zu den päpstlichen Petersschlüsseln in Gold und Silber – aus-
schließlich silbernen Schlüssel von Bremen (einfach) und Minden (doppelt)
überdauerten auch Reformation und Säkularisation.

In Osnabrück gesellten sich im späten 11. (angeblich frühen 9.) Jahrhundert
Petrus Crispin und Crispinian hinzu, auch hier vermeintlich auf Veranlassung
Karls des Großen – aufgrund vonUrkundenfälschungen durch Bischof Benno II.
Dieser verehrte als persönlichen Patron jedoch den heiligen Clemens, insbe-
sondere für seinen Sitz in Iburg, wo die Reliquien von Crispin und Crispinian
nach dem Dombrand vorübergehend ruhten (1100-ca.1106). Petrus blieb auch
hier durchgehend der Patron des Domkapitels.

In Naumburg kam durch die Verbindung mit dem 1028 hierher verlegten
Zeitzer Bischofssitz zu Petrus Paulus als gleichrangiger zweiter Patron hinzu –
möglicherweise durch Einflüsse seitens der päpstlichen Kapelle. BischofWalram
verehrte besonders den heiligen Leonhard wie Bischof Benno II. den heiligen
Clemens.

Im Niederkirchenwesen entspricht offenbar die geringere Überlieferungs-
chance vielfach auch der niedrigeren Relevanz für das Spannungsverhältnis von
Regnum und Sacerdotium. Unter den nichtbischöflichen Petrus-Patrozinien ragt
das Paderborner Benediktinerkloster Abdinghof heraus, das unter anderem mit
Bremen und Naumburg in regem Austausch stand. Eine umfassende Untersu-
chung dieser Beziehungen bildet ungeachtet eines jüngst erschienenen ver-
dienstvollen Sammelbandes zum 1000jährigen Jubiläum nach wie vor ein De-
siderat.

Historiographie, Hagiographie und Liturgie der sächsischen
Petrus-Kathedralen (III.)

Die Bischofskirchen mit Petrus-Patrozinium, Bremen, Minden, Osnabrück und
Naumburg-Zeitz, lassen ansonsten den deutlichsten Zusammenhang zum
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Spannungsverhältnis von Regnum und Sacerdotium erkennen – in Form un-
terschiedlicher Einflüsse und Wechselwirkungen. Dabei spielt nicht nur eine
Rolle, ob ein Petrus-Patrozinium vorlag, sondern ebenso, wie es jeweils sinn-
stiftend betrachtet wurde. Hier sind nun anstelle der bis hierher eingesetzten
modernen, neuerlich wieder zunehmend geforderten hilfs- und grundwissen-
schaftlichen Disziplinen die genuinmittelalterlichen Felder der Historiographie,
Hagiographie und Liturgie maßgeblich. Dabei gebührt jedoch, der zeitgenössi-
schen Gewichtung dieser drei Quellentextgruppen folgend wie auch der all-
mählichen Entwicklung der einzelnen Gattungen entsprechend, der erste Platz
der Liturgie – freilich nicht isoliert, sondern in ihrer intertextuellenVerwobenheit
mit Hagiographie und Historiographie.

Bremen (III.1)

In Bremen lassen sich diese drei Bereiche als missionarische Liturgie, sukzesso-
rischeHagiographie und rezipierende Liturgie kennzeichnen. Liturgisch stechen
vor allem die Evangeliare und Evangelistare hervor, ältere auf Latein, jüngere
auch volkssprachlich. Besonders gefeiert wurden Peter und Paul am 29. Juni
(PerikopeMatthäus 16, 13–19) samtVortag (Johannes 21,15–19) undOktavtag, in
den ältesten Evangelistaren auch Petri Kettenfeier (1. August), Cathedra Petri
und Conversio Pauli, ferner Johannes apostolus ante portam Latinam – zugleich im
Gedenken an das Quo-vadis-Erlebnis Petri. Vier Evangelienbücher sind von be-
sonderem Wert: ein später wie eine Reliquie verehrtes, auf den heiligen Ansgar
zurückgeführtes Evangeliar (John Rylands Library, Manchester), ein später zur
Lüneburger Goldenen Tafel gehöriges Exemplar (Hannover, Kester-Museum,
ehemals Landesmuseum), schließlich eine heute in der Münchener und eine
weitere in der Bamberger Bayerischen Staatsbibliothek verwahrte Zimelie
(vielleicht aus einem Bremer Skriptorium). Zu erwähnen ist ferner das Evange-
listar Heinrichs IV. für Erzbischof Adalbert. Darüber hinaus sind zwei Sakra-
mentare, Vor- und Übergangsformen zumMessbuch, zu nennen, eines aus Rom
(Biblioteca Vallicelliana, also aus demUmkreis des Oratoriums) mit Hamburger
Marienmesse und besonderem Ordo missae (für die spätere Privatmesse be-
deutsam) und eines aus Udine (Kapitelsbibliothek), mit Einflüssen aus Nord-
italien (wieAdalberts Dombau) undLothringen (Gorze?).Maßgeblich ist hier ein
gewisser Guido – wenn auch nicht der berühmte von Arezzo. Markieren diese
Bücher die jeweiligen christozentrischenHöhepunkte vonWortgottesdienst und
Eucharistiefeier, so sind auch wertvolle Liturgica für das Stundengebet über-
liefert. Der bereits frühmittelalterliche Dagulfpsalter, angeblich wiederum ein
Geschenk Heinrichs IV., wurde wie das vermeintliche Ansgar-Sakramentar re-
liquiengleich verehrt. Weitere Neumen auf Notenlinien zeugen darüber hinaus
von einem vollständigen Willehad-Offizium und in Teilüberlieferung auch von
Antiphonen zu Ehren Ansgars. Die Evangeliare konnten zu Weihnachten vom
Kaiser selbst als Diakon genutzt werden, gekleidet in den angeblichen Königs-
mantel Karls des Großen. Es handelt sich somit um Relikte eines Regnum im
buchstäblichen Einklang mit dem Sacerdotium. Die Proto-Missalia zeigen hin-
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gegen päpstlich-reformerische Einflüsse, ohne dass der Zelebrant die durchaus
erhaltenen, jedoch als reine Reliquien betrachteten Messgewänder Willehads
undAnsgars getragen hätte. Die Tendenz derMessbücher zumSacerdotiumund
der Stundengebetsbücher (wie auch der Evangelienbücher) zum Regnum spie-
geln auch die jeweiligen musikalischen Notationsformen der Neumen wider.

Überliefert sind letztere im Codex Vicelinus, der Historiographie, Hagio-
graphie und Liturgie miteinander verbindet. Vicelin, der Bremer Domkanoniker
und spätere Missionsbischof des Holsteinischen Oldenburg, lässt in seiner Ab-
schrift der Antiphonen die liturgischen Hauptheiligen Willehad, Ansgar und
Rimbert aufeinanderfolgen. Die bischöfliche Sukzession dieses drei apostel-
gleichenMissionare findet sich zu einer hagiographischen Linie verkürzt, bei der
Ansgar und Rimbert zugleich Autoren der Lebensbeschreibung ihres Vorgän-
gers undwie eingangsWillehad zumGegenstand einer eigenenVitawerden – im
Sinne des später so genannten „Triapostolatus“. Die von der Forschung be-
zweifelten Autorschaften lassen sich mitunter gegebenenfalls rehabilitieren,
zumal wennman ein höheres Alter der Mirakel gegenüber den Viten in Betracht
zieht. Abschließend bildet im Codex das Chronicon breve Bremense einen ergän-
zenden historiographischen Text – als Ergänzung und zugleich katalogartige
Epitome zum besser bekannten und erforschten Adam von Bremen. Liturgie,
Hagiographie und Historiographie sind dabei durch Intertextualität zwischen
Bibel und Liturgie sowie Hagiographie und Historiographie verbunden. Dies
zeigt sich unter anderem in einem Scholion, das Ansgar, den ersten Erzbischof,
hagiographisch und schließlich historiographisch zu einer Art legatus natus
überhöht: Ansgar selbst wird bei der Pallium-Übergabe gleichsam zur pallien-
artigen Petrus-Reliquie und zum Missionsbischof in der stellvertretenden (fast
päpstlich anmutenden) Nachfolge Petri – eingebettet in einen umfangreichen
Fälschungskomplex von Urkunden. In der rezipierenden Historiographie
Adams von Bremen erscheint der Gründungserzbischof geradezu als Missionar
des gesamten Nordens und tragfähige Säule des Bischof Adalbert in den Mund
gelegten Patriarchatsplans. Seine Kirchengeschichte wirkt wie eine Bremen-
Hamburgische Variante des petrinisch-päpstlichen Liber Pontificalis. Der Petrus-
Katalog dient alsGrundlage für die Form, den Inhalt prägen jedoch die einzelnen
Ortsbischöfe, einschließlich der erwähnten, hagiographisch besonders relevan-
ten. Als Bremer Fabrikat spiegelt der Codex Vicelinus die dortige Liturgie, Ha-
giographie und Historiographie wider, dokumentiert aber zugleich auch deren
intendierte Rezeption im Paderborner Peter-und-Paul-Kloster Abdinghof.

Minden (III.2)

Die herausragenden liturgischen Mindener Codices, der Petrischrein und die
überlieferten Predigten erscheinen für das erwähnte urkundlich und weiheli-
turgisch erkennbare Spannungsverhältnis von Regnum und Sacerdotium unter
Egilbert noch verfrüht, die erst im 13. Jahrhundert einsetzende Historiographie
hingegen verspätet. Doch durch die tradierte hagiographische Stilisierung des
heiligen Gorgonius zum gemeinsamen Patron erfolgte eine Vernetzung mit dem
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ebenfalls Petrus als Hauptpatron geweihten Reformkloster Gorze, die dauerhaft
stärker war als die zwischenzeitliche Anbindung an das Reich und die selbst-
bewusste bischöfliche Eigentradition. Die frühe Stiftung Bischof Sigeberts für
Messe und Stundengebet umfasste im Unterschied zu den Bremer Beispielen
einen kompletten Satz an Büchern: Sakramentar, Epistolar, Evangelistar, Gra-
duale, Tropar-Sequentiar, Graduale-Prozessionale, Hymnar und Ordo missae
(„Missa Illyrica“). Historiographisch überliefert ist ein weiteres Evangelistar,
denkbar sind der Vollständigkeit halber auch ein Pontifikale, Antiphonar und
Ferialpsalterium. Der Name Petrus erscheint explizit jedoch nur auf dem über-
zähligen zweiten, offenbar für die Krypta-Liturgie an den Gorgonius-Gebeinen
bestimmten Graduale – und hier wohl für den Schüler Gregors des Großen,
Petrus Diaconus, als Kirchenvater anstelle desHieronymus. In älteren Stiftungen
des auch für die Hagiographie so bedeutenden Bischofs Milo steht noch der
Nebenpatron Gorgonius im Vordergrund. Sigebert hingegen förderte in Form
poetischer Verse und Portrait-Buchmalerei die eigene Memoria – durch Bücher
statt Bauten. Die für Lesungen und Eucharistiefeier der Bischofsmesse be-
stimmten Folianten und die Quartformate mit Musiknotation erinnerten wei-
terhin an die weihnachtlichen Kaiseraufenthalte von 1024 und 1033, bei denen
der Kaiser auch hier – wie in Bremen – liturgisch eingebunden war. Kein Ge-
ringerer als Notker Balbulus besingt in einem hier integrierten Tropus Gorgo-
nius, der – analog zum wenig jüngeren Reliquienverzeichnis und steinernen
Apostelfries des Domes – auf Augenhöhe der Apostel erscheint. Die Neumen
dienten noch Michael Praetorius als herausragendes Beispiel mittelalterlicher
Musiknotation. Flacius Illyricus interessierte sich mehr für den Ordomissae, der
aber angesichts der Apologien und Tendenzen zur späteren Privatmesse in eine
andere Richtung weist als vom reformatorischen Gelehrten gewünscht. Die
Reliquien des Petrischreins stammten seiner Inschrift und Ikonographie zufolge
wohl – analog zum späteren silbernen Kopfreliquiar – zumindest konzeptuell
vom Apostelschädel der Sancta Sanctorum. Wie die entsprechenden Bremer
Beispiele zeugt er noch von einer gewissen Harmonie zwischen Regnum und
Sacerdotium. Eine ältere Dompredigt feierte insbesondere Gorgonius als den
von Petrus aus Rom gesandten zusätzlichen eigenen Patron. Man feierte dabei
ursprünglich am 9. September Gorgonius von Rom und identifizierte ihn mit
dem gleichnamigen Märtyrer aus Sebaste. Die römische Grablege wurde an
diesem Termin bereits im 4. Jahrhundert begangen. Zugleich gedachte man
seines Todestags am 11. März – ein Termin, den man zunächst angesichts des
mangelndenRombezugsweit weniger gewichtete, der später jedoch zugleich als
Tag der Ankunft der Reliquien in Minden gefeiert wurde.

Die genauere hagiographische Untersuchung der verschiedenen Gorgonius-
Belege offenbart aber ein weitaus komplexeres Geflecht von Bezügen – nicht nur
dieses Heiligen mit Petrus und anderen Nebenpatronen, sondern auch mit an-
derenHeiligen gleichenNamens an anderenOrten. Die Gorzer Sorge, angesichts
derMindener Reliquien nicht den ganzen Gorgonius zu besitzen, führte zu einer
Vernetzung, die Texte und Reliquien gleichermaßen miteinander hagiogra-
phisch verwob und dadurch liturgisch vereinte. Gorze trug dazu einen für
Minden nicht verbürgten Bericht der Translation aus Rom samt Wundererzäh-

Zusammenfassung344



lungen bei,Mindendie inGorze fehlende Passio – redaktionellmitMindenbezug
bearbeitet von BischofMilo, vielleicht aber auch von denGorzerMönchen selbst.
Dabei wurden offenbar zweiHeilige gleichenNamens, Gorgonius von Rom (aus
Sebaste) und der gleichnamige Heilige ausNikomedien, zu einem gemeinsamen
petrinisch-römischen Patron (aus Nikomedien) vereint. Von diesem Austausch
und der anschließenden Verbrüderung profizierten beide Seiten, Gorze wie
Minden. Die nunmehr gemeinsame Provenienz des Gorgonius von Petrus aus
Rom und dessen dauerhafte, in liturgischer Verbrüderung gemeinsam bedachte
himmlische Präsenz verhinderte gegenseitige Konkurrenz. Im ebenfalls Petrus
und Gorgonius geweihten, jedoch rein westfränkisch ausgerichteten Kloster
Marmoutier wechselte man hingegen – vielleicht seinerseits in Reaktion auf die
Ereignisse in Gorze und Minden – genau umgekehrt vom Nikomedischen zum
Sebastenischen Gorgonius. In diesem hier nur zusammenfassend skizzierten
Beziehungsgeflecht könnten letzte Gewissheit wohl nur naturwissenschaftliche
Verfahren erbringen: bei der – in Teilen sogar kontaminierten – Handschriften-
überlieferung eine Computer-gestützte, der phylogenetischen Forschung ent-
sprechende Textkritik, bei den materiellen Textträgern und bei den Reliquien
selbst hingegen Isotopenbestimmung und DNA-Analyse. Dies betrifft auch
weitere Nebenheilige, insbesondere Sophia.

Sophia und andere Heilige werden aber erst in der spät einsetzenden His-
toriographie greifbar: im Catalogus episcoporum Mindensium,des Dominikaners
Hermann von Lerbeck (ca. 1345 – ca. 1410), in der jüngeren Bischofschronik des
Domherrn Heinrich Tribbe († 1464) und in dessen Beschreibung von Stadt und
Stift Minden. Bedeutsam sind diese drei Schriften vor allem deshalb, weil sie –
aus dem Domnekrolog erarbeitet – wichtige, mitunter verschollene oder ver-
gessene liturgische Bücher, Festtermine, Reliquien und Reliquiare erwähnen.
Patron Petrus ist hier ganz überlagert, einerseits von der nach Bremer Vorbild
historiographisch fortgeschriebenen Liste der Bischöfe, andererseits vom De-
tailreichtum bezüglich anderer Heiliger und bestimmter jüngerer Reliquien ab
dem 12. Jahrhundert, die besonderen Schutz (patrocinia) verhießen. Wie die
Jungfrau zum Kinde so kommt bei Hermann von Lerbeck die ursprüngliche
virgo Sophia als vidua zu ihren Töchtern Fides, Spes und Caritas. Erst Heinrich
Tribbe unterscheidet zwischen beiden Sophien wieder. Ausgerechnet Magdale-
nas Reliquien, die in keinem liturgischen Verzeichnis erscheinen, macht Herr-
mann von Lerbeck zu den einzigen Relikten nach einem angeblichen Dombrand
von 1062, feuerfest und sündenstrafend. Lerbecks Listen an Bischöfen und
Heiligen scheinen mehr anMindener Materialität als an himmlischer Hierarchie
orientiert. Heinrich Tribbe hingegen lässt den Volksmund zur Sprache kommen,
indem er den heiligen Gorgonius mit seinem eigenen Schwert einen angeblich
simonistischen und schismatisch-antigregorianischen Bischof namens Folkmar
(1089–1095), der im Nekrolog in der Tat einer damnatio memoriae zum Opfer
gefallen ist, rächend hinrichten lässt. Hatte Bremen das Schwert Petri zu bieten,
so Minden das blutgetränkte Altartuch, das – in Anlehnung an Ideale der Mai-
länder Pataria und gewagter Umkehrung des Mordes an Thomas Becket – die
Passion des Gorgonius in propäpstliche Aktion verwandelte. Vor diesem Hin-
tergrund erscheint auch der fragliche Dombrand von 1062 als Chiffre der Aus-
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einandersetzungen zwischen Regnum und Sacerdotium. Erst Bischof Sigward
(1120–1140) sollte mit seinem chronistisch detailliert dargestellten politischen
Programm – bildlich in Idensen sichtbar – zumAusgleich zwischenRegnumund
Sacerdotium beitragen.

Osnabrück (III.3)

Osnabrück hatte im Unterschied zu Bremen und Minden zwar keine herausra-
genden liturgischen Bücher oder altehrwürdige Reliquien vorzuweisen. Dafür
haben sich hier die ältesten Nekrologe und – für Heilige entscheidend – Kalen-
dare sowie sakrale Kunst erhalten. Die spät erworbenen Reliquien von Crispin
und Crispinian konnten nur durch Urkundenfälschungen zu Gründergestalten
stilisiert werden. In Ermangelung eigener hagiographischer Schriften ließen sich
lediglich die bereits vorhandenen historisierend auf die Osnabrücker Tradition
anwenden – in Konkurrenz zu Eigentraditionen anderer Kirchen. An die Stelle
eigener Hagiographie rückte ein historiographischer Text: die Vita Bischof
Bennos II.

In den Kalendaren des 12. und Fragmenten des 9. und 10. Jahrhunderts
wurde neben Petrus am 29. und – weniger festlich – Paulus am 30. Juni aus-
drücklich die Cathedra Petri von Antiochien (22. Februar), nicht aber die von
Rom (18. Januar) gefeiert. Obder auch in Bremen undMinden begangene Termin
Sanctus Johannes ante portam Latinam am 6.Maimit seinem Bezug zumQuo-vadis-
Erlebnis des Petrus wie in Minden mit einem dominternen Patrozinium ver-
bunden war, lässt sich nicht mehr feststellen. Rekonstruierbar ist hingegen eine
aus Gängen bestehende, frühestens Mitte des 9. Jahrhunderts angelegte Krypta,
die offenbar zur Aufnahme der Reliquien von Crispin und Crispinian bestimmt
war, infolge eines Dombrands jedoch ab dem 12. Jahrhundert aufgegeben
wurde. An ihre Stelle trat bei Reliquienprozessionen ein später eigens dafür
umgebauter Kreuzgang. Bedeutende Schreine sind auch im Kirchenschatz ver-
wahrt, insbesondere vonRegina, Hermagoras und Prokopios. Die heilige Regina
zeichnete lange vor ihrem prächtigen Schrein ihr prominenter Festtag aus: Am
Reginentag (20. Juni) wurde den ältesten Nekrologen zufolge schon im
12. Jahrhundert zugleich das Eintreffen der transferierten Reliquien von Crispin
und Crispinian gefeiert. Der vermeintliche Entsender, Karl der Große, erfuhr
ebenfalls liturgische Verehrung. Im Kirchenschatz werden bis heute sein an-
gebliches, fatimidisches Schachspiel und seine vermeintliche Krone verwahrt.
Unter den Nebenpatronen ragt jedoch einer besonders hervor: Clemens von
Rom, persönlicher Patron Bennos II. Zu Crispin und Crispinian liegen hagio-
graphische Quellen vor, zur Verehrung des Clemens nicht zuletzt ein historio-
graphischer, die hagiographischen Zeugnisse ergänzender Text: Bennos Vita.

Hagiographisch erscheint Osnabrück geradezu als Umkehrung Mindens.
Zwar war an beiden Bischofssitzen die jeweilige Passio von Nebenpatronen
entscheidend, doch gibt es aus Osnabrück keine ortsspezifische Überlieferung.
In Minden wie in Osnabrück fällt ein deutlicher Rombezug der sekundären
Heiligen ins Auge, aber Crispin und Crispinian waren im Unterschied zu

Zusammenfassung346



Gorgonius in Rom nicht beigesetzt, sondern geboren worden, um anschließend
nach Soissons transferiert zu werden. Zwei Schädel verblieben der Ortstradition
nach sogar in der stadtrömischen Kirche San Lorenzo in Panisperna, wobei zu-
mindest auf das Haupt des Crispins auch Soissons Anspruch erhob. Nach Os-
nabrück gelangten die Reliquien aber definitiv nicht – wie wohl die des Min-
dener Gorgonius – aus Rom, sondern aus Soissons. Konkurrenzen zu den
Schädeln waren nicht zu befürchten, weil Osnabrück als Reliquien die Arme
verehrte. Analog erscheint hier inMinden allenfalls der Arm der Drachentöterin
Margaretha und das – freilich erst aus staufischer Zeit stammende – Armreli-
quiar des Folkmar-Töters Gorgonius in Minden. Ungeachtet formaler Überein-
stimmungen war die Funktion wiederum entgegengesetzt: Die Arme von Cris-
pin und Crispinian gehörten nicht schwungvollen Totschlägern, sondern tat-
kräftigen Schuhmachern. Anstelle des Schwertträgers Petrus gab hier der Zelt-
macher Paulus das Vorbild ab. Sogar dessen biblischer Geldverzicht wurde –
vergleichbar den Apothekerärzten Kosmas und Damian – durch Crispin und
Crispinian aufgegriffen. Schließlich erinnert auch – zumal im Vergleich mit der
Kreuzigung Petri – die Enthauptung dieser gebürtigen Römer an die des civis
Romanus Paulus.

Wo kein eigener hagiographischer Text zur Verfügung stand, musste die
Historiographie für Ersatz sorgen. Der Form nach lässt sich die Vita Bennos II.
durchausmit Lebensbeschreibungen vonHeiligen vergleichen. Inhaltlich geht es
dabei aber weniger um den eigentlichen hagiographischen Gegenstand, die
Person Bischof Bennos selbst, als vielmehr um den von ihm besonders verehrten
heiligen Clemens. Dieserwar zugleich Patron des Klosters Iburg,wodie anderen
bedeutendenNebenheiligen, Crispin undCrispinian, zwischenzeitlich ihre Ruhe
fanden und der präsumtive Vitenschreiber Nobert als Abt fungierte. Das Cle-
mens-Patronat von 1080 ist vor dem Hintergrund des 1046 auf Betreiben Hein-
richs III. gewählten Papstes Clemens II. und des im selben Jahr 1080 eingesetzten
Gegenpapstes Clemens III., einem dezidierten Parteigänger Heinrichs IV., zu
deuten. Nach den schriftlichen Einlassungen von Bennos bischöflichem Nach-
folger Wido von Osnabrück bildete sogar die Absetzung der Papstprätendenten
1046 durch Heinrich III. das entscheidende Vorbild für dessen Nachfolger
Heinrich IV. in den Auseinandersetzungenmit Gregor VII. In der Vita Bennos II.
selbst geht es aber umdenAusgleich zwischenRegnumundSacerdotium. Petrus
erscheint dort nur kurz zu Beginn – als römisches Pilgerziel der Eltern Bennos,
deren bislang unerfüllter Kinderwunsch in Form der Geburt des späteren Bi-
schofs vom Heiligen ermöglicht wurde. Römische Pilgerfahrten entsprechen
jedoch auch der Frömmigkeit der salischen Kaiser in der Nachfolge der Karo-
linger. Bennos in der Vita geschilderte Vermittlungsbemühungen zwischen
RegnumundSacerdotiumkulminieren inder Synode vonBrixen,währendderer
sich Benno im Altar versteckt. In diesem Sinne stellte nicht nur auf den heiligen
Clemens bezogen dieHistoriographie einen Ersatz für dieHagiographie dar. Für
den Ausgleich von Regnum und Sacerdotium bildete – in Ermangelung hagio-
graphisch relevanter Reliquien – auch Bennos historiographisch erwähnter Leib
selbst situationsbedingt eine Art Substitut für einen ansonsten mit der Aura des
Sakralen umgebenen Heiligen.
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Naumburg-Zeitz (III.4)

In Naumburg und Zeitz sucht man herausragende Einzelstücke aus Kult, Kunst
und Musik vergebens. Die ehemals so prägende Liturgie verschollener Codices
erscheint ihren heutigen Zeugnissen nach verborgen in Kalendaren. Diese er-
lauben zumindest Einblicke in den spätmittelalterlichen Festkalender und somit
Schlussfolgerungen für die Salierzeit. Die gesamte Überlieferung ist letztlich
fokussiert auf Einzeltermine und heilige Personen. Eine wohl schon im 11. und
frühen 12. Jahrhundert herausragende Rolle spielen hierin Papst Leo der Große,
Euphemia, Petronilla, Hermes und Pantaleon. Leo der Große wurde samt seiner
petrinischen Theologie des Papstamts noch vom Reformpapst Leo IX. sehr ge-
schätzt. Euphemia bildete in der römischen Laterankapelle zusammen mit
Agnes ein weibliches Schädelpaar – zum einen in rein formaler Analogie zum
männlichen Pendant der Apostelhäupter von Petrus und Paulus im Lateran
selbst, zum anderen als ideell eigenständiger Ersatz für Paulus, da Agnes ja, wie
gezeigt, durch die Lämmer an ihrem Grab besonders eng mit dem Petrusgrab
verbunden ist. Petronilla, die angebliche Tochter Petri, wurde zum bevorzugten
Grab der dem Papsttum gewogenen Kaiserin Agnes. Hermes begegnet schon in
der spätantiken Depositio martyrum und verweist angesichts seiner Erscheinung
des Alexanders ohne Ketten einerseits auf das Fest Petri Kettenfeier am 1. Au-
gust, andererseits aber auch auf den am 6. November gefeierten Leonhard, den
LieblingsheiligenBischofWalramsvonNaumburg. Pantaleon schließlich lässt an
Konstantinopel, indirekt aber auch an Rom und Köln denken. Leonhard ist für
die Naumburger Hagiographie einschlägig. Pantaleon mag wegen Walrams
Ausgleichsbemühungen zwischenWest undOst verehrt worden sein, mit denen
der Naumburger Bischof gleichsam als Historiograph in eigener Sache selbst
Geschichte geschrieben hat.

Walrams Leonhard-Vita samt Wunderberichten ist jedoch – entgegen der
älteren Forschung – nicht als dessen eigenesWerk zu betrachten, sondern als aus
Noblat entlehnte Hagiographie. Es handelt sich dabei zugleich um ein Stück
hagiographischer statt historiographischer Kreuzzugsgeschichte. Die ersten
beiden Wundergeschichten zu Bohemund von Tarent und Richard von Salerno
handeln vom heiligen Leonhard, und anders als in den historiographischen
Texten von Odericus Vitalis, Albert von Aachen, Radulph von Caen und Mat-
thäus von Edessa ist das Wirken Gottes entscheidend. Hagiographisch zählen
die „Verdienste und Vorzüge“ Bohemunds als Heldentaten des Heiligen. Zum
Zeichen der Befreiung dienen wie beim entsprechenden Petrusfest Ketten (cate-
nae). Ein Gefangener wird sogar mit dem trockenen Fußes durch das Rote Meer
wandernden Mose verglichen – eine sonst dem Papsttum zukommende Meta-
pher. Befreiungswunder waren weit verbreitet, doch Leonhard avancierte zum
ganz speziellen Patron. Im Französischen mag die Volksetymologie von „lien“,
Fessel, bedeutsam gewesen sein. Im deutschsprachigen Raum verbreitete sich
seine Verehrung vor allem über das Kloster Abdinghof, in das Walram die aus
demHeiligen Landüber Frankreich entlehntenWunderberichte entsandte.Diese
Ausdeutung von Petrus und Paulus in Verbindung mit Petri Kettenfeier am
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1. August durch den Nebenpatron Leonhard mag zum einen im Kreuzzugs-
aufruf Urbans II. gegründet haben, entspross aber zum anderen dem persönli-
chen Interesse Walrams an diesem Heiligen – und am Nahen Osten.

ZwischenOst undWest verfasste BischofWalram aber vor allemunfreiwillig
historiographisch relevante Texte. Gerade weil er nicht mehr als Autor der be-
rühmten Streitschriften De unitate ecclesiae conservanda und De investitura epi-
scoporum gelten kann, spielte seine eigene Zeitgeschichtsschreibung eine umso
bedeutendere Rolle: seine anscheinend offene, für ein größeres Publikum ver-
fasste oder zumindest entsprechend rezipierte Korrespondenz mit Graf Ludwig
dem Springer und Erzbischof Anselm von Canterbury. Ludwig der Springer
verweigerte sich Walrams Bemühungen, ihn für einen Seitenwechsel zugunsten
Kaiser Heinrichs IV. zu bewegen. Ganz im Gegenteil ließ der Graf von Schau-
enburg Bischof Herrand von Halberstadt ein wenig freundliches Antwort-
schreiben aufsetzen. Darin bemüht sich der Halberstädter Bischof unter dem
Namen des Grafen, die maßgeblich auf Paulus-Zitaten beruhende Argumenta-
tion des Bischofs detailliert zuwiderlegen, und fordert denNaumburger Bischof
nach zahlreichen weiteren expliziten Verweisen auf den Apostel Paulus, den
zweiten Naumburger Bistumspatron, unverhohlen zum Amtsverzicht auf. Eine
Erwiderung des Naumburger Oberhirten ist nicht überliefert, so dass diese
Korrespondenz offenbar das anfangs unversöhnliche Nebeneinander von Reg-
num und Sacerdotium dokumentiert. Das genaue Gegenteil gilt für Walrams
Austausch mit Anselm, als dessen einziger deutscher Briefpartner Walram von
Naumburg gelten darf. Hatte Anselm sich als Erzbischof von Canterbury zu-
nächst gegen Gregor VII. gewandt, so trat er bald entschieden für die libertas
ecclesiae ein. Dementsprechend rief er auch in seinen Briefen an Walram diesen
erfolgreich dazu auf, dem Nachfolger des Julius Caesar, Nero und Julian Apo-
stata abzuschwören und dem Papst als Nachfolger und Stellvertreter Petri die
Treue zu halten. Walram bekundete daraufhin, vom Saulus zum Paulus, vom
Feind der römischenKirche zumGefolgsmann Papst Paschalisʼ II. konvertiert zu
sein. Seine Parteinahme für den Papst begründete er also mit den eigenen Pa-
tronen, Petrus undvor allemPaulus. Zugleich distanzierte er sich vomrömischen
Kaisertum, allerdings nicht durch Übernahme von Walrams geschichtsgelade-
ner Sprache, sondern mit dem biblischen Bild von Josephs Gefangenschaft beim
Pharao, den er mit Heinrich IV. in Verbindung brachte. Walrams ganz offen-
sichtlich offener Briefwechsel führte zu seinem ganz persönlichen Canossa. Im
Jahre 1028 hatte die Ergänzung des Petrus-Patroziniums um den zweiten
Apostelfürsten, Paulus, noch eine vornehmlich regionalgeschichtliche Dimen-
sion: Bei der Verlegung des Zeitzer Bischofssitzes nach Naumburg sollte mit
päpstlicher Billigung zumindest das Doppelpatrozinium erhalten bleiben.
Suchte Walram durch Paulus-Zitate zunächst Heinrich IV. zu unterstützen, so
vollzog sich Walrams Wandlung wiederum mit Bezug auf seinen zweiten, auch
von Papst Gregor VII. so verehrten Patron: Mit der expliziten Bezugnahme auf
die Conversio Pauli positionierte sich der Naumburger Bischof eindeutig im
Sinne der päpstlichen Lesart seines Patroziniums. Hatte Egilbert von Minden
sich selbst als besonderen ortsbischöflichen Nachfolger Petri stilisiert, so blieb
Walram bei seinen kaiserfreundlichen Paulus-Zitaten persönlich zurückhalten-
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der und unterstützte dauerhaft durch seine neuerliche Auslegung des eigenen
Doppelpatroziniums das Papsttum. Somit vollzog Walram einen regelrechten
Wechsel vom Regnum zum Sacerdotium.

Nebenpatrone undHeiligenkulte der Petrus-Kathedralen (IV.)

In Historiographie, Hagiographie und Liturgie der Petrus-Kathedralen im
Sachsen der Salierzeit spielten dieNebenpatrozinien eine oftmals herausragende
Rolle. Neben Petrus klingen daher viele andere Heilige bereits in den ersten drei
Kapiteln an. Gerade deshalb verdienen diese aber eine Ergänzung um spezifi-
sche Details und weitere Heilige sowie eine eingehendere Behandlung hin-
sichtlich ihrer jeweiligen undwechselseitigen Bedeutungen. Abschließend gilt es
nun, die in der Einleitung gestellten systematischen Fragen zu beantworten: zur
Bedeutung der Nebenpatroninnen und Nebenpatrone gegenüber dem Haupt-
patron Petrus, zum Verhältnis zwischen ortsansässigen und transferierten Hei-
ligen, zum Zusammenhang von Reliquie und Text, zu persönlichen Präferenzen
einzelner Bischöfe und zu möglichen Unterschieden und Zusammenhängen
zwischen weiblichen und männlichen Heiligen.

Haupt- und Nebenpatronate

In allen vier Domkirchen bildete Petrus durchweg den eigentlichen Patron, in
Naumburg durch Paulus zum Doppelpatrozinium erweitert. Von Verdrängung
kann in keinem Bistum die Rede sein. Veränderungen betreffen in erster Linie
Nebenpatrozinien und einzelne Altäre. Lediglich die – zwischenzeitlich mit
nachvollziehbaren, jedoch fraglichen Argumenten inkriminierten – Nekrolog-
notizen zu den Mindener Domweihen von 952 und 1071 lassen Petrus uner-
wähnt – 952 zugunsten von Gorgonius, 1071 zugunsten von Trinität und Hei-
ligkreuz, nunmehr auch ohne die Erwähnung des Nebenpatrons Gorgonius.
Doch weder Gorgonius noch Trinität und Heiligkreuz sind jemals zu dauerhaft
eigenständigen Patrozinien aufgestiegen. Petrus blieb offenbar, teils in Verbin-
dung mit Gorgonius, Patron des Hauptaltares und des Bistums. Gorgonius war
weiterhin die Krypta geweiht. Verantwortlich für den nominellen zwischen-
zeitlichen Wechsel des Um- oder auch nur Anbaus von 1071, vorbereitet durch
einschlägigePatrozinien von 1064 neugeweihtenNebenaltären, zuDreifaltigkeit
und Kreuz waren ganz offensichtlich tagespolitische Auseinandersetzungen im
Spannungsfeld von Regnum und Sacerdotium. In den Urkunden erscheint
durchweg Petrus. Etablierte Nebenpatrone konnten allerdings durchaus eine
gewisse Dominanz entfalten, vor allem in der überlieferten Hagiographie und
Historiographie, mitunter auch in der Liturgie.

In Bremen konzentrierte sich die gesamte Hagiographie auf die Missions-
bischöfe Willehad, Ansgar und Rimbert. Eine eingehende historiographische
Berücksichtigung erhielten vor allemWillehad als erster Bischof und Ansgar als
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erster Erzbischof, wobei letzterer in einem historiographisch aufgegriffenen
hagiographischen Interpolament sogar zum Garanten eines angeblichen Patri-
archatsplans Bischof Adalberts in Anschlag gebracht wurde. Die kirchenrecht-
lich entscheidende Legitimation erfolgte aber über Ansgars Berührung des Pe-
trusgrabes in Rom – und damit über den Patron des eigenen Bischofssitzes.
Liturgisch stand vor allemWillehad im Vordergrund. Zeitweilig wurde er sogar
wie der eigentliche Patron behandelt, inMessewie Stundengebet: Von ihm allein
ist ein komplettes Offizium überliefert, und im heute in Udine verwahrten Sa-
kramentar ist sein Fest besonders ausgezeichnet. Auch der nachhaltig einfluss-
reiche Bischof Adalbert behandelte ihn gleichsam als heimlichen Patron, freilich
in Verbindung mit Karl dem Großen, der aus historischen und zeitpolitischen
Gründen ganz im Sinne des Regnum große Verehrung genoss. Rechtskräftig
wurde ein solcher Status aber offenbar zu keinem Zeitpunkt. Dies gilt noch
weniger für die anderen Bremer Heiligen, wobei Kosmas und Damian in kos-
mopolitischer Weise nach Rom wiesen, ergänzt durch weitere, über die Alpen
transferierte Reliquien. Petrus selbst blieb der Patron, mit seinem Schlüssel in
Bremen und auf Bremer Produkten fast omnipräsent bis zum heutigen Tag.

In Minden rangierte der transferierte Gorgonius zeitweilig sogar auf Au-
genhöhemit Petrus. Liturgischwurde er vor allem im 10. Jahrhundert verehrt, in
Predigt und Buchwidmung, aber auch durch eine eigene Krypta. Die Feier seines
genauen Festtages rührt einerseits vom örtlichen Translationstag her, anderer-
seits von seiner bereits altkirchlichen Verehrung in Rom. Letztlich bildete
Gorgonius in nochgrößeremMaße als die BremerNebenpatrone eine Ergänzung
Petri, wurde er doch einer Mindener Predigt nach sogar unmittelbar von Petrus
aus Rom entsandt. Hagiographisch konzentrierte sich ebenfalls alles auf
Gorgonius, wobei mehr noch als die reine Reliquienfrage der ergänzende Aus-
tausch redaktionell gezielt überarbeiteter hagiographischer Schriften zu einer
Verbrüderung mit dem Kloster Gorze führte – in stillschweigender Abgrenzung
gegenüberMarmoutier, wobei nicht nur inMinden, sondern auch an den beiden
anderen Orten Petrus Hauptpatron blieb. Schließlich konnte die spätmittelal-
terliche Mindener Geschichtsschreibung Gorgonius sogar zum Patron der gre-
gorianischen Partei stilisieren und seine hagiographische Passion in eine histo-
riographische Aktion münden lassen. Nicht zu unterschätzen ist auch die Re-
levanz der drei wichtigsten weiblichen Heiligen: Magdalenas liturgisch be-
deutsames Haupt wurde historiographisch besonders bedacht, Margarethas
Arm-Reliquiar flankierte den etwa zeitgleich angefertigten Petrischrein, die rö-
mische virgo Sophia erfuhr später eine Ergänzung durch die vidua samt Kindern
Fides, Spes und Caritas, die – wie inschriftlich und hagiographisch eigens her-
vorgehobenwurde – ebenfalls ausRomstammte. Vondenübrigen corpora integra
konnte im Spiegel spätmittelalterlicher Historiographie – imUnterschied zu den
Bremer Pendants – der in Minden schon früh bezeugte heilige Felicianus später
sogar als heimlicher, freilich mehr strafend als heilend wundertätiger Patron
wahrgenommenwerden. Das lag zum einen an seiner offenbar im Laufe der Zeit
zunehmenden Affinität zu Petrus, mit dem er entsprechende an seine Gefan-
genschaft gemahnende Ketten und sein Martyrium in Rom teilte. Zum anderen
lebte hier anscheinend die spätantike Idee des – von Kaiser Karl IV. angeblich
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empfindlich gestörten – corpus incorruptumwieder auf. In Bremen, wo Felicianus
nur in Texten beansprucht und nicht durch Reliquien gezeigt wurde, kam eine
solche, freilich ebenfalls zeitlich begrenzte Dominanz nur dem besagten, sei-
nerseits mit vollständigen Gebeinen verehrten Gründerbischof Willehad zu.

Die Osnabrücker Nebenpatrone erinnern in vielfacher Hinsicht an ihre
Bremer Pendants. Urkundenfälschung durch Bischof Benno II. diente hier nicht
nur dazu, die Gründung des Bischofssitzes zusätzlich zu nobilitieren, sondern
auch Crispin und Crispinian als angeblich schon frühe Patrone und ihren ver-
meintlichen Stifter Karl den Großen als Heiligen zu verehren. Für Bischof Benno
selbst blieb da nur der Rückzug zum römischen Clemens, der als erster bi-
schöflicher Nachfolger Petri in Rom himmlische Bezugsperson des von Heinrich
III. eingesetzten Papstes Clemens II. und des von Heinrich IV. unterstützen Ge-
genpapstes Clemens III. war. Die restlichenNebenpatrone sorgten ähnlichwie in
Bremen und Minden für ein gewisses weltumspannendes Flair. Dabei ist das
Verhältnis derNebenpatrozinien untereinander nicht immer eindeutig zu klären
und oft auch Schwankungen unterworfen. Sowurden dieNebenpatrone Crispin
und Crispinian am ganz offensichtlich bereits als lokaler Festtag bestehenden
Reginentag transferiert. Reginas Reliquien waren wohl schon vorhanden – es sei
denn, ihre reine Kommemoration wäre dem Reliquienerwerb vorausgegangen.
In jedem Fall verdrängten Crispin und Crispinian Regina nicht, sondern er-
gänzten sie, wobei sie selbst freilich an Bedeutung zunahmen, um dadurch
dauerhaft aber wiederum Reginas gesonderte Verehrung zu beflügeln. Die eta-
blierten Nebenpatrozinien wurden in ihrer eigenen Relevanz jedoch selten ge-
schmälert undniemals ganz verdrängt, sondern lediglich ergänzt – ebensowie in
letzter Instanz der Hauptpatron Petrus.

In Naumburg steht das Doppelpatrozinium Petrus und Paulus derart im
Vordergrund, dass Nebenpatrone hauptsächlich kalendarische Bedeutung er-
halten zu haben scheinen. Reliquientranslationen sind nicht bekannt, dafür aber
die Übertragung hagiographischer Literatur: der Viten Leonhards. Ausschlag-
gebend hierfür war aber die persönliche Verehrung dieses Heiligen durch Bi-
schof Walram. In der geschichtsträchtigen, unfreiwillig historiographischen
Korrespondenz setzt er ganz auf seinen zweiten Patron, den heiligen Paulus,
ohne Leonhard eines einzigen Wortes zu würdigen. Offenbar war das beide
Apostelfürsten umfassende Patrozinium auch den anderen Bischofssitzen ge-
genüber derart einzigartig, dass es keiner weiteren Distinktionsmerkmale und
keines besonderen regionalen Heiligenschutzes bedurfte.

Ortsansässige und transferierte Heilige

Die zweite systematische Frage nach der Bedeutung der transferierten gegen-
über den ortsansässigen Heiligen lässt sich hinsichtlich der einzelnen Bischofs-
sitze jeweils sehr knapp und bündig beantworten: In Bremen dominierten der
Gründerbischof Willehad und erste Erzbischof Ansgar gegenüber Kosmas und
Damian sowie den anderen von auswärts stammenden Heiligen. In Minden
hingegen wurden ausschließlich transferierte Nebenheilige verehrt, allen voran
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Gorgonius (in der Krypta sogar gesondert), gefolgt von Sophia aus Rom (virgo),
später auch Sophia aus Mailand (vidua) samt Töchtern Fides, Spes und Caritas,
schließlich ergänzt um weitere Heilige, unter anderem den in Minden früh be-
legbaren, doch erst spät prominenten Felicianus. Direkt neben Felicianus er-
scheint, ebenso früh bezeugt, Timotheus – diesem ungeachtet seiner geringeren
Reliquienquantität rangmäßig bald vorausgehend, bald folgend. Verwies Feli-
cianus in besagter Weise auf Petrus, so Timotheus wegen seines biblisch be-
zeugten, liturgisch sogar apostelgleich gefeierten Schülerstatus auf Paulus. Be-
zeichnend ist bei allen prominentenMindenerHeiligen ein gewisser, imFalle des
Gorgonius sogar explizit auf Petrus selbst zurückgeführter Rombezug. Als
ortsansässiger Bischof ließe sich allenfalls eine einzige Person vermuten, sofern
man den reliquienmäßig früh nachweisbaren heiligen Bischof Theodorus gegen
Diktion und Tradition der spätmittelalterlichen Nekrologe und Chroniken mit
dem Mindener Oberhirten Theoderich (Dietrich) gleichsetzen mag. In Minden
standen somit – in Analogie zumprächtigen Petrischrein – von außen erworbene
Reliquien im Vordergrund, in Bremen hingegen die Gewährsleute der eigenen
Geschichte. Osnabrück suchte hier – wie in so vielfacher Hinsicht auch sonst –
einen Mittelweg: Um die eigene Dom- und Bistumsgeschichte aufzuwerten,
fälschte man wie in Bremen Urkunden – allerdings nicht, um eigene Gründer-
bischöfe herauszustellen, sondern um die Translation der Heiligen Crispin und
Crispinian um ganze Jahrhunderte vorzudatieren und mit Karl dem Großen
selbst in Verbindung zu bringen. Auch die anderen Nebenpatrone haben einen
auswärtigen Hintergrund: Bennos II. persönlicher Patron Clemens einen petri-
nisch-römischen, Regina, Hermagoras und Prokopios einen an die Bremer Ne-
benpatrone gemahnenden, gleichsam universal-kosmopolitischen, zugleich
aber auch einen internen, für Osnabrück spezifischen Petrus-Bezug. Regina war
seit Translation vonCrispin undCrispinian nachMinden liturgisch-kalendarisch
insbesondere mit diesen beiden Heiligen verbunden, materiell-reliquienkultisch
hingegen auch mit Prokopios und Hermagoras. Hermagoras galt als von Petrus
entsandterNachfolger des EvangelistenMarkus inAquileia, Prokopios erinnerte
durch eine Art Umkehrung des Quo-vadis-Erlebnisses, bei dem Jesus selbst die
entscheidende Frage stellt, an beide Apostelfürsten: hinsichtlich der Wortwahl
an die Umkehr des Petrus und bezüglich der Rollenverteilung an die Konversion
des Paulus. Inhaltlich standen die Osnabrücker somit den sich unabhängig-
weltoffen gebenden Bremern, methodisch dagegen den an enger Rombindung
interessierten Mindenern näher. Naumburg schließlich hatte neben Petrus auch
Paulus zumPatron, verfügte aber über keine bedeutendenNebenpatrone, weder
ortsansässige noch transferierte. In Ermangelung früh nachweisbarer Reliquien
kommt hier umso größere Bedeutung den liturgischen und hagiographischen
Texten zu. Liturgische Bücher aus späterer Zeit lassen eine frühe lokale Vereh-
rung von Heiligen wie Hermes und Pantaleon vermuten, die eigene Ortsinter-
essen an Befreiungsidealen und an der Ostkirche widerzuspiegeln scheinen.
Hagiographische Texte mussten hierfür in der Gestalt von Abschnitten aus der
Vita des heiligen Leonhard eigens transferiert werden.
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Reliquie und Text

Angesichts dieses Befundes zuOrtsansässigkeit und Translation ist resümierend
noch einmal der Frage nach dem Verhältnis von materieller Reliquie und litur-
gischem, hagiographischem oder historiographischem Text nachzugehen. Dabei
sind nicht nur die einzelnen Bischofssitze für sich, sondern auch im Vergleich
untereinander zu betrachten. Willehad, Ansgar und Rimbert waren in Bremen
unstreitig leibhaftig tätig, bevor ihre liturgische Memoria und Verehrung, ha-
giographische Würdigung und historiographische Berücksichtigung einsetzte.
InMindenwurden Gorgonius-Reliquien längst verehrt, als sich Bischof Milo auf
die Suche nach passenden hagiographischen Schriften begab, um daraufhin den
Austausch und die Verbrüderung mit Gorze erfolgreich anzugehen. Liturgisch
begangen wurde nicht nur der viele Jahrhunderte vor der Bistumsgründung
bestehende altrömische Festtermin, sondern auch der Tag der Reliquienankunft
in Minden. Auch bei den in Minden verehrten Sophien sowie Margaretha und
Magdalena sind die Zeugnisse von Reliquien älter als die ältesten lokalen
Nachweise hagiographischer und liturgischer Texte. In Naumburg liegt hinge-
gen der umgekehrte Fall vor: Das Hauptinteresse Bischof Walrams galt in erster
Linie der Vita Leonhards, nicht seinen – wohl ebenfalls, aber sekundär ange-
fragten – Reliquien. Osnabrück bietet hier wieder einmal einen besonders ver-
mittelnden Fall: Die Ankunft der Reliquien Crispins und Crispinians wurde
offenbar ganz gezielt so gestaltet, dass sie am Reginentag erfolgte und fortan
entsprechend gefeiert werden konnte – sofern nicht Regina ihre Aufwertung erst
eben jener Translation verdankte. Bei den übrigen Nebenpatronen ist die Frage
nach dem Verhältnis von Reliquie und Text oft noch schwieriger zu klären, und
selbst bei einigen bereits vorgestellten, vergleichsweise prominenten Nebenpa-
trozinien kam es im Laufe der Zeit mitunter zu weiteren Verschiebungen.

Als Bremer Besonderheit fällt zunächst einmal jenes Evangelienbuch auf, das
dem heiligen Ansgar zugeschrieben und daher später als Reliquie verehrt
wurde. Eine solche Ehre kam keinem anderen liturgischen Buch zu, nicht einmal
den Mindener Codices, die Bischof Sigebert ganz gezielt für die eigene Memoria
gestiftet hatte. Allerdings handelte es sich bei der Zuschreibung umeine offenbar
erst spät einsetzende, für die Salierzeit jedenfalls noch nicht nachweisbare Tra-
dition. Man hatte zwar die Reliquien der drei Gründergestalten von Bistum und
Erzbistum, suchte aber auch nach konkreten sowie weiterhin verwendbaren
liturgischen Relikten. Ansgar kam dabei nicht nur als erster Erzbischof, sondern
auch wegen seiner hagiographischen Mittelstellung des später so genannten,
auch historiographisch rezipierten „Triapostolatus“ zentrale Bedeutung zu: als
angeblicher Schreiber der Vita Willehads und Gegenstand seiner eigenen Le-
bensbeschreibung durch Rimbert. Gab es zu Rimbert ein frühes komplettes,
regelmäßig gebetetes Offizium, so sollte an Ansgar über den Festtermin hinaus
sein eigenes liturgisches Buch dauerhaft erinnern. Was hätte den „Missionar des
Nordens“ da besser auszeichnen können als sein angeblich eigenes Buch zur
Verkündigung der Frohen Botschaft?
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Allen anderen Bremer Nebenpatronen ist nicht nur ihre auswärtige Her-
kunft, sondern auch ein formales Charakteristikum gemeinsam: dass sie jeweils
in Zweiergruppen erscheinen. Textlich sind diese in Bremen bereits um 1100
nachweisbar – interessanterweise nicht in einem hagiographischen, sondern in
einem historiographischen, bis heute besonders bekannten Text: Adams Kir-
chengeschichte. Liturgisch war es in der Zeit des 10. bis 12. Jahrhunderts be-
sonders beliebt, im eucharistischen Hochgebet der Messe (Canon missae) zu-
sätzlich zu den ohnehin rituell vorgesehenen Heiligen weitere regionale zu er-
gänzen, im Kanonabschnitt Communicantes insbesondere derartige Zweier-
gruppen. Ursprünglich scheinen daher Quiriacus und Caesarius, Victor und
Corona, Felix und Felicianus zusammen mit den hier zum allgemeinen Römi-
schenMessritus gehörendenKosmas undDamian auf einen solchen liturgischen
Einschub zurückzugehen – sei es in einem bisher unberücksichtigten oder ver-
schollenen Codex, sei es auf nur ephemer genutzten Kanontafeln. In Bremen
gehen die angeblich im 10. Jahrhundert erworbenen, sonst vor allem in Essen
verehrten Gebeine jedenfalls erst auf eine inventio, eine Auf- oder auch Erfin-
dung, aus dem Jahre 1334 zurück. Tatsächlichwurden nach Bremen anscheinend
zunächst einmal – analog zu den hagiographischen Vitenteilen für Naumburg –
liturgische Texte statt Reliquien transferiert. Dasselbe Phänomen könnte auch bei
Crispin und Crispinian in Osnabrück vorliegen. Existierten nicht vielleicht auch
hier schon vor den bereits bekannten Urkundenfälschungen und angenomme-
nen Translationen, womöglich sogar noch vor den Reliquienpartikeln selbst li-
turgische Schriftzeugnisse? Diese waren sicherlich weit weniger aufwendig ge-
staltet als die berühmten Mindener Prachtbände, hatten aber gerade deshalb
auch eine geringere Überlieferungschance – ungeachtet ihrer denkbaren ur-
sprünglichen liturgischen Relevanz. Bereits der Reliquienerwerb von Crispin
und Crispinian wurde liturgisch begangen, indem man ihn mit dem Tag der
Regina verknüpfte, um diese dann später ebenfalls in einem herausragenden
Schrein zu verehren. Beim angenommenen Ursprung der Heiligendopplungen
und damit der genannten Heiligen selbst aus der rituell-performativen und ka-
lendarisch-textlichen Liturgie wären auch die erwähnten Konkurrenzen zu den
römischen Reliquien erklärbar. Im Falle von Kosmas und Damian in Bremen
kommen neben Rom noch weitere Konkurrenten hinzu: zum einen der Hildes-
heimer Dom, den bereits Bischof Ebo mit Reliquien ausgestattet haben soll, zum
anderen das von dessen Nachfolger Altfrid bedachte Frauenstift Essen, wo die
Heiligen später sogar Stadtpatrone wurden. Bremen und Osnabrück erhielten
möglicherweise beide zunächst Texte unddann – imEinzelfallwohl vermeintlich
– passende Reliquien. Minden hingegen suchte und redigierte – genau umge-
kehrt – nachträglich zu den transferierten Reliquien, vor allem denen des
Gorgonius und wohl auch der Jungfrau Sophia (virgo), hagiographische Schrif-
ten, wie sie Bremen von den ortsansässigen Gründerbischöfen bereits besaß und
Naumburg ganz ohne Reliquien von auswärts bezog. Im Falle von Magdalena,
Margaretha und der Mailänder Sophia (vidua) sorgte anstelle von Hagiographie
erst die spätmittelalterliche Historiographie für eine nachhaltige, bis heute
nachvollziehbare Traditionsbildung in Schriftform.
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Die Reihe der Bremer und Mindener corpora integra verdient aber noch eine
eingehendere Betrachtung (vgl. jeweils Kapitel c in IV.1 und IV.2). So werden in
Bremen die bereits um 1100 historiographisch fassbaren Felix und Felicianus im
spätmittelalterlichen Gesamtverzeichnis der angeblich dreizehn Heiligenleiber
durch Secundus, Cantius, Cantianus und Cantianilla ersetzt. In der Tat wurde
Felicianus ja, wie auch zusammenfassend bereits erwähnt, zu diesem Zeitpunkt
samt Reliquien in Minden verehrt, später sogar als eine Art heimlicher Patron.
Die BremerUrkunden vertrauten imUnterschied zuden neuerenVerzeichnissen
eher den gültigen liturgischen Büchern und nennen, der älteren Tradition ent-
sprechend, weiterhin Felix und Felicianus. Liturgisch-kalendarisch setzten sich
Cantius, Cantianus und Cantianilla im Unterschied zu Secundus nicht durch,
ebenso wenig wie die schon länger ansässigen Rimbert, Caesarius und Corona.
Bei der zentralen Heiltumsweisung am Patronatsfest Peter und Paul hingegen
fehlte neben –wiederum – Rimbert, der offenbar mehr als Hagiograph denn als
Heiliger betrachtetwurde,Quiriacus, vondemman anscheinend keineReliquien
mehr hatte. Offenbar erhielten hier wie auch in Bremen die zu zeigenden Reli-
quien gegenüber der älteren liturgischen und historiographischen Schrifttradi-
tion eine ganz eigene Wertschätzung. Folgte bei den Angaben zur jeweils aktu-
ellen, petrinisch-liturgisch eingebundenen Heiltumsweisung die Schrift der
Performanz, so war der normative Urkundentext am traditionellen liturgischen
Kanon orientiert.

DemMesskanon-Abschnitt Communicantes entspricht nach demHöhepunkt
der performativ konsekrierenden Einsetzungsworte, gleichsam achsensymme-
trisch daran gespiegelt, dasNobis quoque peccatoribus.Auf siebenMärtyrer folgen
hier sieben Märtyrerinnen, angeführt von Felicitas, die in Minden auch in Form
einer Reliquie verehrt wurde. An dieser Stelle dürfte in einem Mindener Mess-
buch Sophia (virgo) zusammen mit Flora und Juliana ergänzt worden sein. Von
Flora und Juliana gab es vielleicht sogar keinerlei leibliche Überreste. In der
maßgeblichen Nekrolog-Handschrift des Mindener Domes erscheinen diese
beiden Heiligen nämlich zusammen mit Felicitas in der hierarchisch struktu-
rierten Auflistung der Heiligenreliquien, fehlen aber in der ebenda verzeichne-
ten, nach materiellem Umfang geordneten Reliquienliste. Bei Cäcilia und Mar-
garetha lagen – genau umgekehrt –wichtige Reliquien vor, ohne dass eine eigene
Verehrung in der hierarchischen Rangreihung verbürgt wäre. Vielleicht sind sie
vergessen worden, vielleicht war der jeweilige Reliquienerwerb aber auch noch
zu rezent und wurde deshalb nur in das materielle Verzeichnis aufgenommen.
Einer gesonderten liturgischenNennung bedurfte es aber zumindest imFalle der
Cäcilia ohnehin nicht, da dieseHeilige ebensowie Felicitas zu den unverzichtbar
standardmäßigen sieben Jungfrauen im Nobis quoque peccatoribus gehört. Be-
sonders erstaunlich erscheint aber, dass in beiden Listen Magdalena ebenso
unberücksichtigt bleibt wie die andere,Mailänder, ihren Reliquien nach aber aus
Rom (möglicherweise der römischen Papstkapelle Sancta Sanctorum) stammende
Sophia (vidua), samt Fides, Spes und Caritas. Die spätmittelalterlichen Histo-
riographen halten aber irrigerweise die Reliquien der Magdalena für die einzi-
gen, die beim angeblichen Dombrand von 1062 intakt geblieben seien, und
nennen ausschließlich bei Sophia (vidua) eine Inschrift, die zudemmit ihren vier
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Hexameterversen hervorsticht – sowohl durch deren poetische Form als auch
durch ihren noch Erläuterungen nach sich ziehenden Umfang. Diese Reliquien
sind folglich später hinzugekommen, wenn sie nicht –was unwahrscheinlich ist
– gesondert vom Altar verwahrt wurden, in dem die sterblichen Überreste der
aufgelistetenHeiligen laut Verzeichnisüberschrift ursprünglich geborgenwaren.
Ausnahmslos alle genanntenMindener Reliquien befanden sich jedenfalls schon
länger in der dortigenKathedrale, als dies bei sämtlichen transferiertenReliquien
im Bremer Dom der Fall war. Gleichwohl dominierte in beiden Bischofskirchen
erst gegen Ende des Mittelalters die Materialität gegenüber der Schrift. Vor
diesem Hintergrund ließen sich weitere, womöglich Fächergrenzen überschrei-
tende Fragen zur Mobilität, Interaktion und Kommunikation stellen, die neben
den erwogenen und den unmittelbar evidenten Interdependenzen auch auf-
schlussreiche Analogien zwischen Text und Reliquie betreffen, etwa zwischen
kompletten Corpora und ganzen Gebeinen, einzelnen Passagen und Partikeln.

Zusammenfassend lässt sich nach derzeitigem Kenntnisstand zu den
Translationen grosso modo Folgendes festhalten: Minden erhielt in erster Linie
Texte zu den transferierten Reliquien, Bremen hingegen Reliquien zu bereits von
auswärts erworbenen Texten. In Osnabrück zeigte man sich bemüht, Reliquien
und Texte aufeinander abzustimmen. Naumburg schließlich setzte ganz auf den
Erwerb von Texten. Letztgültige Gewissheit werden in allen Fragen der jewei-
ligen undwechselseitigen Abhängigkeiten von Reliquien und Texten jedoch erst
die schon genannten naturwissenschaftlichen Verfahren bringen. In allen Fällen,
bei ganzen Gebeinen und einzelnen Körperreliquien, steht der schon zeitge-
nössischen Kritik eines Guibert von Nogent an der mangelnden Authentizität
aufgrund von Dopplungen die Theologie von Gelehrten wie Victricius von
Rouen gegenüber. Diese lässt sich dahingehend auslegen, dass bereits einzelne
Teile das Ganze verkörpern konnten, somit nicht nur bei Texten, im sprachlichen
synekdochischen Sinne, „Pars pro toto“, sondern auch bei Reliquien, in materi-
eller Hinsicht, gleichsam „Particula pro parte“ und „Particula pro toto“. Die viel
gescholtene amplificatio war demnach in bereits vor- und frühscholastischer
Zuspitzung traditioneller eucharistischer Theologie keine Hyperbolé, sondern
eine Synekdoché.

Persönliche Präferenzen einzelner Bischöfe

War das Augenmerk bis hierher auf die Frage gerichtet, wie der heilige Petrus
und seine jeweiligen sekundären Patroninnen und Patrone von einzelnen Insti-
tutionen, Korporationen und Personen, darunter vor allem Bischöfe, verehrt,
betrachtet und beansprucht wurde, so soll nun der umgekehrte Blickwinkel
eingenommen werden: Welche Auswahl an Heiligen und und Verehrungsfor-
men trafen die Oberhirten der Bischofssitze mit Petrus-Patrozinium? Dient die
Konzentration auf diese Patrozinien dazu, die Bischöfe nicht als die einzigen
regionalen kirchlichen Akteure im Spannungsfeld von Regnum und Sacerdoti-
um zu betrachten, so verspricht eine resümierende Betrachtung ihrer eigenen
Frömmigkeitspraxis Aufschluss über die Rolle von Haupt- und Nebenpatronen
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in ihrem eigenen Wirken. Dabei stellt sich zugleich die Frage: Handelten sie aus
persönlicher Devotion oder mit amtsbezogenen Absichten, womöglich im Sinne
einer regelrechten Patrozinienpolitik?

Besonders einschlägig scheinen hier mit Ausnahme Bremens interessanter-
weise jene Bischöfe zu sein, die sich auch durch Patreinahme für die eine oder die
andere Seite im Investiturstreit hervorgetan haben. Benno II. von Osnabrück
vertraute nicht umsonst auf den römischen Bischof Clemens, nach dem sich
Papst Clemens II. und Gegenpapst Clemens III. benannten. Sicherlich wich nicht
ohne Grund ausgerechnet Walram von Naumburg auf den Nebenpatron Le-
onhard aus. Egilbert von Minden brachte offenbar seine in Bamberg erworbene
theologische Bildung ein, um Trinität und Kreuz zu verehren, wobei die Trinität
urkundengleiche, jedoch wohl nur auf seine Amtszeit beschränkte Geltung be-
saß, während die liturgische Mindener Kreuzverehrung bereits ab dem frühen
11. Jahrhundert schriftlich nachweisbar ist und sich aus dem ausgehenden
Jahrhundert bis heute ein wertvolles Kreuz erhalten hat. Gorgonius hingegen
wurde in der spätmittelalterlichenHistoriographie zu einerArtGegenpatron des
nachfolgenden Bischofs Folkmar stilisiert, den er, für das Sacerdotium streitend,
gerichtet haben soll. Allein in Bremenwird innerhalb der Salierzeit noch vor dem
Investiturstreit eine bischöfliche Präferenz erkennbar: Adalbert verehrte beson-
dersWillehad. Damit war er auch der einzige Bischof, der einen Amtsvorgänger,
hier sogar den Gründerbischof, wie einen persönlichen Patron bedachte.

Eine klare Trennung zwischen Person und Amt der einzelnen Bischöfe lässt
sich bei ihren hagiologischen Vorlieben nicht ziehen. Auffallend ist allerdings,
dass sich sowohl Benno II. von Osnabrück als auch Walram von Naumburg
persönlich jeweils um auswärtige Heilige als Patrone bemühten und dabei mehr
auf Texte als auf Reliquien setzten. Prägt der heilige Clemens die Vita Bennos II.,
so transferierte Walram von Naumburg Passagen aus der Leonhardsvita wie
Reliquienpartikel. Bennos Bemühungen umReliquien betreffen anscheinend vor
allem die bereits transferierten Crispin und Crispinian, an deren Stiftung durch
Karl den Großen der Osnabrücker Bischof ein amtliches Interesse haben musste,
aber offensichtlich kein persönliches hatte. Walrams Leonhard und Adalberts
Willehad ist jeweils gemein, dass beider Viten, im Falle Willehads sogar voll-
ständig und zusammen mit einem kompletten eigenen Offizium, später ins
Kloster Abdinghof gesandt wurden. Hier zeigt sich eine gewisse institutionelle
Relevanz selbst der persönlichsten Patrone: Willehad war allgemein als erster
Bischof des Bremer Petersdomes bekannt. Der zunehmend beliebter werdende
Leonhard erinnerte als Heiliger wie die am 1. August gefeierten Ketten Petri an
die persönliche Freiheit und wohl auch an die amtliche libertas ecclesiae, in ha-
giographischer Zuspitzung der Textauswahl Walrams aber vor allem an den
sonst überwiegend historiographisch behandelten Kreuzzug. Im Spannungsfeld
vonRegnumund Sacerdotium letztlich tragendeBedeutung hatte jedoch nur der
Apostelfürst Petrus selbst, auf Augenhöhe verbunden allenfalls mit Paulus. Dies
zeigt sich zum einen in der letztlich an ihn selbst zurückgebundenen römischen
oder päpstlichen Programmatik seinerNebenpatrone, zum anderen aber auch in
der jeweiligen eigenen Ausrichtung. In dieser Hinsicht stehen sich vor allem das
ältere Mindener und das jüngere Naumburger Petrus-Verständnis diametral
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gegenüber. InMinden behauptete Bischof Egilbert, höchstselbst als Stellvertreter
Petri zu agieren. In Naumburg bekannte Walram, vom Saulus zum Paulus be-
kehrt worden zu sein. Der Mindener Bischof sah sich offenbar geradezu auf
Augenhöhe mit Papst Gregor VII. Sein Naumburger Amtsbruder hingegen er-
lebte, auf den Festtermin der Conversio Pauli am 25. Januar 1077 bezogen, sein
persönliches Canossa weitaus reumütiger, als es sich Gregor VII. von Heinrich
IV. auch nur annähernd hätte wünschen können. Während Egilbert in Sukzes-
sions- und Trinitätslehre auf die eigene Bildung zurückgriff, ließ sich Walram
von einem der größten Gelehrten seiner Zeit überzeugen: Anselm von Canter-
bury. Person und Amt sind folglich nicht immer trennscharf auseinanderhalten.
PersönlicheNebenpatrone scheinen aber allenfalls indirekt oder nachträglich auf
die Frage nach Regnum und Sacerdotium eingewirkt haben. Entscheidend war
Petrus, mitunter im Verbundmit Paulus, und die jeweils mit ihm in Verbindung
gebrachte, durch einzelne Patroninnen und Patrone gezielt zum Ausdruck ge-
brachte Programmatik.

Männliche und weibliche Heilige

Weibliche Heilige fallen gegenüber männlichen an den sächsischen Petrus-Pa-
trozinien der Salierzeit auf den ersten Blick weit weniger ins Auge. Sämtliche
prominenten Nebenpatrone sind männlich, ebenso die bei einigen Bischöfen
besonders beliebten Heiligen. Doch insgesamt war ein Großteil der Heiligen
weiblich. Es handelt sich dabei allerdings nicht um ortsansässige, sondern
durchweg um transferierte Heilige – sei es in Form von Reliquien oder Texten. So
verehrte man in Bremen zunächst Corona, später Cantianilla, in Minden gleich
zwei Sophien, Margaretha, Magdalena und eine Vielzahl weiterer virgines, dar-
unter Felicitas und Cäcilia, in Osnabrück vor allem Regina, in Naumburg unter
anderemEuphemia undPetronilla. Corona undCantianilla rangierten immerhin
auf Augenhöhe mit den anderen Bremer corpora integra. Auch wenn in keiner
Quelle explizit von Patroninnen die Rede ist, erfreute sich in Minden Sophia auf
Dauer einer weitaus größeren Beliebtheit als Felicianus, der nur zeitweilig und
erst sehr spät wie ein Patron verehrt wurde. Margarethas Armreliquie ruht in
Minden viel länger als die erst in staufischer Zeit gestiftete des Gorgonius, und
Magdalenas Reliquien galten im Spätmittelalter, wenn auch zu Unrecht, sogar
als die einzigen aus salischer Zeit verbliebenen. In Osnabrück war Regina durch
ihren prächtigen Schrein visuell viel deutlicher präsent als die Reliquien von
Crispin und Crispinian und dominierte die Feier von deren Rückführung durch
ihren eigenen Festtag auch kalendarisch – wenn sie nicht vor Bennos II. Förde-
rung von Crispin und Crispinian ohnehin den ersten Platz der Osnabrücker
Heiligen eingenommen hatte. Euphemia und Petronilla schließlich zeichnen
sich, wenngleich nur kalendarisch nachweisbar, durch ihre vornehme römische
Provenienz aus.

Letztlich verdankt sich die teils gleichwertige, teils sogar überragende Ver-
ehrung von weiblichen neben männlichen Heiligen liturgischen, hagiographi-
schen und historiographischen Gründen. Liturgisch war die Feier bestimmter
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Heiliger imKirchenjahr ohnehin obligatorisch, konnte aber durch diese Heiligen
regional und lokal unterschiedlich betont werden. Die Kalendereinträge, etwa
der besagte des Reginentags in Osnabrück, galten nicht nur für die Relevanz der
jeweiligen Reliquien, sondern auch für die Erwähnung in den Orationen der
Messe und in den Orationen, den Antiphonen, mitunter auch den hagiogra-
phischen Lesungen des Stundengebets. Bei der Feier der Messe kommt aber,
bisher weniger beachtet, in der hier behandelten Salierzeit vielfach der Brauch
hinzu, die fest etablierten Kanonheiligen durch weitere zu ergänzen: im Com-
municantes insbesondere durch Männer in Zweiergruppen, im Nobis quoque pec-
catoribus durch einzelne Frauen. Tritt diese These für die betreffendenHeiligen in
Bremen, Minden und Osnabrück zu, so zeigt sich bei beiden weiblichen Bremer
Heiligen die erklärungsbedürftige Ausnahme, dass sie im Communicantes statt
im Nobis quoque peccatoribus erscheinen. Die Verbindung von Corona mit Felix
und von Cantiana mit Cantian sowie Cantius rührt von der hier offenbar do-
minantenHagiographie dieser Gestalten her. InMinden hingegen sind die durch
Reliquien verbürgten Heiligen Felicitas und Cäcilia auch im Hochgebet präsent,
wobei im Gefolge der Felicitas die Heiligen ohne messbaren Reliquiennachweis,
Juliana und Flora, eher auf einen Messtext deuten, wohingegen die Heiligen
ohne Erwähnung in der liturgischen Rangliste, Margaretha und Magdalena,
angesichts ihrer handfesten, noch heute greifbaren Reliquien verehrt wurden.
Die römische Sophia (virgo), von der angeblich sogar ein vollständiges corpus
integrum vorlag und noch heute vorzuliegen scheint, verbindet beide Kategorien
miteinander. Historiographisch ergänzt wurde die virgo dann durch die gleich-
namige Mailänder vidua mit deren Töchtern Fides, Spes und Caritas, allegori-
schen Benennungen nach dem neutestamentlichen Hohelied der Liebe im ersten
Korintherbrief (13, 13). Margarethas Armreliquie verhieß liturgisch und hagio-
graphisch Heilung, noch bevor Gorgonius historiographisch zum reformeri-
schen Rächer stilisiert wurde. Magdalena setzte den hagiographisch anmuten-
den historiographischen Zeugnissen zufolge mehr auf Rekonziliation als Rache.
In der spätmittelalterlichen Mindener Geschichtsschreibung Hermanns von
Lerbeck und Heinrich Tribbes leuchten insbesondere die Reliquiare der weibli-
chen salierzeitlichen Heiligen hervor. Die in Osnabrück verehrte Regina war
zusammen mit den für Minden bedeutsamen Magdalena und Margaretha zu-
gleich im Frauenstift Gandersheim präsent. Hier zeigen sich neue Anknüp-
fungspunkte für weitere Forschungen. Euphemia und Petronilla schließlich
weisen von Naumburg zurück zum Ursprungsort aller petrinischen Reliquien:
nach Rom. Wie bereits betont, verwies bei diesem römischen Blickwinkel Eu-
phemia auf die heilige Agnes, Petronilla auf die Kaiserwitwe Agnes. Das Grab
der heiligen Agnes bildete den Ursprung der vom Petrusgrab her als Berüh-
rungsreliquie in der gesamtenWeltkirche verliehenenpäpstlichen Pallien.Neben
demGrab der Petronilla sollte Kaiserin Agnes ihre letzte Ruhe finden, jene Frau,
die nebenMathilde vonTuszien, Adelheid vonTurin undBeatrix vonLothringen
eine von Papst Gregor VII. außerordentlich geschätzte Unterstützerin seines
Reformkurses sein. Setzten die sächsischen Bischöfe im Spannungsfeld von Re-
gnumund Sacerdotiumvornehmlich aufmännliche Patrone, so hielt der Papst es
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mit den Heiligen Petrus und Paulus, doch dabei nicht zuletzt auch mit seinen
weiblichen Heldinnen.

Blickt man abschließend auf alle hier behandelten Heiligen, so fällt auf, dass
keines der Nebenpatrozinien in Konkurrenz zum Hauptpatron Petrus trat.
Vielmehr beleuchteten die verschiedenen männlichen und weiblichen Heiligen
bestimmte Aspekte, die Petrus ausmachten, und verstärkten oder ergänzten sie.
In liturgischer Hinsicht zeigt sich dies insbesondere in der Beziehung zu Rom:
durch den generell gleichbleibenden, jedoch regional erweiterten römischen
Ritus, durch ganz bestimmte Feste im Jahreskreis, durch konkrete Rekurse auf
die Stadttopographie oder schlicht durch die gemeinsame römische Herkunft
von Heiligen, bereits zu Lebzeiten oder in Form von Reliquien. Hagiographisch
zeigt sich ebenso oft ein Rombezug, aber auch eine konkrete Orientierung an
Petrus selbst: Nicht wenige Leidens- und Lebensbeschreibungen erinnern an das
biblische Vorbild Petri und Pauli sowie an beliebte Legenden über die beiden
Apostelfürsten. Historiographisch schließlich stellte die Papstliste im Liber
Pontificalis ein zentrales Vorbild für die lokale Traditionsbildung dar, freilich
meist mehr formal als inhaltlich.

Petrus als Patron zwischen Regnum und Sacerdotium (V.)

Betrachtet man die verschiedenen Petrus-Patrozinien im Vergleich zueinander,
so lassen sich einerseits jeweils deutliche Distinktionsbemühungen bis hin zu
klaren Profilbildungen erkennen, andererseits aber auch sichtbare Überein-
stimmungen und Verbindungen. Der gemeinsame Patron Petrus regte offenbar
ebenso zur selbstbewussten Abgrenzung als auch zum wechselseitigen Aus-
tausch an. Dies zeigt sich besonders pointiert bei der jeweiligen Sprengelspitze:
den Bischofskirchen. Die jeweiligen Eigenheiten in Liturgie, Hagiographie und
Historiographie, nicht zuletzt mit Blick auf die Petrus ergänzenden sekundären
Patroninnen und Patrone sowie die weiteren Heiligen, mögen folgende For-
mulierungen erlauben.

In Bremen erschien der Apostelfürst gleichsam als Fels in der Brandung und
erstberufener missionierender Fischer – als Petrus piscator. Dies zeigt sich litur-
gisch vor allem in der Perikopenordnung der Evangelienbücher und der Rom-
orientierung der Sakramentare sowie der Reichs- und Diözesanbezogenheit der
Stundenbücher. Hagiographisch entscheidend sind vor allem Willehad als
christianisierender Gründerbischof und Ansgar als Gründererzbischof, der als
„Missionar des Nordens“ am Petrusgrab selbst zur Reliquie wurde. Historio-
graphisch bedeutsam war in Fortführung hagiographischer Versuche vor allem
der Bischof Adalbert unterstellte Patriarchatsplan für ganz Nordeuropa, hin-
sichtlich der Liturgie jedoch auch die umfängliche Rezeption der Nebenpatrone,
durch die sich wiederum verschollene liturgische und hagiographische Quellen
versuchsweise rekonstruieren lassen. Diese Nebenpatrone, darunter Kosmas
und Damian, bereicherten die kirchliche Metropole kosmopolitisch.
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Minden sticht liturgisch durch ein ganzes Corpus hochwertiger und jeweils
nachhaltig rezipierter Zimelien hervor, die zwar in erster Linie eine Memorial-
stiftung Sigeberts darstellen, im Unterschied zur besonderen Gorgonius-Ver-
ehrung des Amtsvorgängers auch wieder Petrus in denMittelpunkt rücken. Der
Petrischrein zeigt Petrus als primum caput, als prin-ceps, und barg wohl auch
entsprechende Partikel römischer Schädelreliquien aus der Papstkapelle Sancta
Sanctorum. Das angebliche Feuer von 1062 war ganz offensichtlich eine Meta-
pher, vielleicht bezogen auf jenes läuternde Feuer, von dem der erste Petrusbrief
spricht, dem zeitgenössischen Verständnis nach also Petrus selbst (1 Petr 1, 6).
Gerade weil Petrus in den Weihenotizen der Altäre von 1064 und des Kirchen-
baus von 1071 nicht erwähnt wird, hat er sich an angestammter Stelle bewährt:
im Hauptaltar und in seinen Reliquien, deren Schrein neuesten Forschungen
nach weit vor den angeblichen, nur vermeintlich alles zerstörenden Brand von
1062 zu datieren ist. Hagiographisch war bereits im 10. Jahrhundert durch den
Austausch von Gorgonius-Schriften der Schulterschluss mit Gorze, einem be-
deutenden anderen Petrus-Patrozinium, gelungen. Erst die spätmittelalterliche
Historiographie aber ließ die Nebenheiligen zu petrinischen Haupthelden wer-
den: Gorgonius töte mit seinem Schwert, dessen petrinisches Pendant in Bremen
verwahrt wurde, den angeblich simonistischen, vor allem aber antigregoriani-
schen Bischof Folkmar. Margarethas Arm stritt für Petrus – den des Gorgonius
stiftete erst ein Sohn Heinrichs des Löwen, nach Tribbe sogar dieser selbst.
Magdalena, deren Reliquien die Historiographen für die einzigen aus der Zeit
vor dem vermeintlichen Dombrand von 1062 hielten, zeigte statt Rache Rekon-
ziliation. Die beiden Sophien schließlich, zunächst die römische virgo mit noch
heute eigenemMindener Termin, dann vor allem die viduamit historiographisch
gefeiertem prächtigem Reliquiar, ergänzten sein römisches Profil.

In Minden war Petrus aber mehr als der allgemeinkirchlich verehrte princeps
apostolorum. Mitten in der hier bereits um 1062 aufbrandenden Auseinander-
setzungen zwischen Regnum und Sacerdotium erhielt Bischof Egilbert eine
Stiftung von einem gewissen Wolfram, der alsmiles sancti Petri bezeichnet wird.
Sonst verlieh nur der Papst diesen Titel, vor allem dem Kaiser bei dessen Krö-
nung, während des Investiturstreits aber ausschließlich seinen eigenen inner-
kirchlichen Parteigängern –wohlmit Blick auf die FrühformendesKreuzzugs. In
Minden beanspruchte Egilbert selbst diese Amtsgewalt. Vor diesem Hinter-
grund mögen sowohl die Weihen von 1064 und 1071 als auch sein erwähnter
Urkundentext noch besser in das Spannungsverhältnis von Regnum und Sac-
erdotium einzuordnen sein: Die Kreuzpatrozinien nahmen im einen Fall sieg-
reiche Aktion, im anderen anteilnehmende Passion auf. Die Trinität findet im
Urkundentext ihre Autorität bestätigt. Petrus selbst schließlich erscheint,
gleichbleibend präsent in seinem Altar samt Reliquien, repräsentiert in seinem
sich selbst so bezeichnenden Stellvertreter: dem am Petrusaltar zelebrierenden
Bischof Egilbert. Petrus ist dabeiweniger jener in Bremen verehrte kirchliche Fels
in der Brandung und missionierende Fischer auf hoher See. Weit mehr erscheint
er im aufbrandenden Feuer von Minden als Fürst, und zwar nicht allein inner-
halb des Apostelkreises, als princeps apostolorum. In innovativer Umformung des
gelasianischen Zwei-Gewalten-Modells von der päpstlichen auctoritas und kai-
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serlichen potestas war Petrus angeblich mit einer bis dahin nur weltlich gedach-
ten, vorrangigen, gleichsam fürstlichen Macht, potestas principalis, ausgestattet;
handelte Bischof Egilbert als sein selbsternannter Stellvertreter doch den eigenen
Worten zufolge principali potestate beati Petri apostoli. Setzte Sigebert als großzü-
giger Stifter auf die besagten liturgischen Bände, so suchte Egilbert seine theo-
logische Bildung für eine lokale bischöfliche Exklusivität eines persönlichen
Petrus-Amtes einzusetzen. Folkmar überspannte den Bogen offenbar. Sigward
schließlich erhielt 1124 kraft eines vom Papst persönlich verliehenen, mit seiner
petrinischen Autorität begründeten Privilegs eine neue, für einen Bischof des
frühen 12. Jahrhunderts noch recht ungewöhnliche Insignie: eine Mitra. Diese
ergänzte jene zuvor so umkämpften Spiritualien von Stab und Ring im Sinne
päpstlich-petrinischer Prachtentfaltung und sollte später zum Zeichen sämtli-
cher geistlicher Fürsten werden, freilich nicht nur an Petrus-Patrozinien. Zwei
Jahre nach dem Wormser Konkordat und exakt ein Jahrhundert nach Sigeberts
erstem Band erreichte Sigward für Minden einen Ausgleich zwischen Regnum
und Sacerdotium.

Osnabrück bildete mit seinem klingenden Namen gleich in mehrfacher
Hinsicht den Bischofssitz mit Petrus als buchstäblichem ponti-fex, als Brücken-
bauer. Bischof Benno II. zeichnete eine Bautätigkeit nicht nur im wasserreichen,
vor der Hase durchfluteten Osnabrück selbst aus, sondern auch bei der Festung
Iburg, in der er später ein Kloster ansiedelte. Regnum und Sacerdotium liegen
bereits in diesem bischöflichen Wirken eng beieinander. Zum pontifex im Sinne
eines tatsächlichen Brückenbauers zwischen Regnum und Sacerdotium wurde
Benno II. selbst insbesondere bei der Synode von Brixen. Dort war er laut Le-
bensbeschreibung unter einem Altar verborgen – gemäß der vom Vitenautor
erwähnten Lesart des Apostels Paulus sich aufopfernd für die gesamte Ge-
meinde, dasCorpus Christi – fast wie eine Reliquie. Auf dieseWeise weigerte sich
dieser Bischof, die Verurteilung und Absetzung von Papst Gregor VII. durch
seine versammelten Amtsbrüder zu unterstützen, ohne dabei aber dieser kai-
sertreuen Versammlung seine persönliche Teilnahme zu versagen. Doch auch
dauerhaft blieb etwas von dieser seiner Politik, und zwar bereits durch die bloße
Wahl seines offensichtlichen Lieblingsheiligen Clemens als Patron von Iburg. In
derMessliturgie wurde Clemens I. von Rom regelmäßig, bereits durch den Ritus
bedingt, noch vor den Bremer Nebenpatronen Kosmas und Damian genannt,
gleich nach Linus und Kletus. Im Unterschied zu diesen galt Clemens aber un-
strittig als erster Bischof von Rom, als pontifex, der Tertullian zufolge noch von
Petrus selbst ordiniert worden war. Bezeichnenderweise feierte man die für den
18. Januar vorgesehene römische Cathedra Petri in Osnabrück nicht, sondern
ausschließlich die auch explizit als solche bezeichnete antiochenische am
22. Februar: apud Antiochiam Cathedra S. Petri Ap. So konnte ungeachtet aller
Überbrückungen auch Bennos strikt antigregorianischer Amtsnachfolger Wido
noch vor dem eigenen Amtsantritt seinen antigregorianischen Traktat verfassen,
ohne später als Osnabrücker Bischof dem Papsttum liturgisch allzu große Be-
deutung einzuräumen – eine Brücke, wenn nicht Krücke, der ganz eigenen Art.
Wido verwies mit seinem Argument, Heinrich IV. könne „Hildebrand“, wie er
Papst Gregor VII. nennt, ebenso absetzen wie seinerseits Heinrich III. 1046 die
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drei Papstprätendenten zugunsten von Clemens II., letztlich auch auf den na-
mengebenden heiligen Clemens. Nicht zufällig benannte sich auch der Gegen-
papst Clemens III. nach diesemHeiligen, und zwar im Jahr 1080, in dem Bischof
Bennos II. in Iburg ein Benediktinerkloster gründete. Wie später der Prager
Priester Johannes Nepomuk weltweit so mag zumindest in Osnabrück der rö-
mische Bischof Clemens zum Brückenheiligen an der Hase geworden sein.

Brückenfunktionen nahmen in Osnabrück neben Clemens auch weitere
Nebenheilige ein. Crispin undCrispinianwurdennachdemDombrandvon 1100
zwischenzeitlich im Iburger Hauptaltar des heiligen Clemens geborgen, um
nachwenigen Jahren in denHochaltar des Osnabrücker Domes zurückzukehren
und soKloster undKathedralemit ihren PatronenClemens undPetrus dauerhaft
enger aneinander zu binden. Bereits durch ihren erstmaligenAnkunftstagwaren
Crispin und Crispinian mit der heiligen Regina verbunden, die durch ihren
Kalendertag die sonst oft entstehende Kluft zwischen alten und neuen Reliquien
überbrückte. Weitere Heilige wie Hermagoras schlugen ihrerseits Brücken zu
noch entfernteren Gegenden, etwa Aquileia. In wichtigen Bischöfen, vor allem
aber in seinen Nebenheiligen erschien Petrus in Osnabrück auf jeweils ganz
unterschiedliche Weise als pontifex zwischen Osnabrück und Iburg, Reich und
Rom, Regnum und Sacerdotium.

Naumburg, das ursprünglich ebenfalls ein reines Petrus-Patrozinium dar-
stellte, erhielt 1028 im Zuge der Verlegung des Bischofssitzes von Zeitz mit
seinem Doppelpatrozinium den zweiten Apostelfürsten Paulus als weiteren
Patron hinzu. Zeitz war, am Rande des Reiches gelegen, offenbar zu unsicher
geworden. An Bremer Missionstätigkeiten oder gar Patriarchatspläne war aber
weder in Zeitz noch in Naumburg zu denken. Sowohl Minden als auch Osna-
brück gegenüber bildete Naumburg-Zeitz einen gewissen Gegenpol. Gebärdete
sich Egilbert von Minden als papstgleicher, zugleich aber auch mit königlich
anmutender Macht ausgestatteter Stellvertreter Petri, so suchte Walram von
Naumburg durch seinen zweiten Patron Paulus zunächst die Legitimität Hein-
richs IV. zu erweisen, vollzog aber schließlich die Abkehr von Kaiser Heinrich IV.
hin zu Papst Calixt II., vom Regnum zum Sacerdotium. Benno II. wiederum
errichtete in Iburg die besagte eigene Festung und später jenes Clemens-Kloster,
das sein bischöflicher Nachfolger dann 1100 als zwischenzeitlichen Fluchtort der
Reliquien von Crispin und Crispinian nutzen sollte, die man als Stiftung Karls
des Großen ansah. Naumburg hingegen erwies sich spätestens ab diesem Jahr
1100 nicht mehr nur als militärisch befestigter Zufluchtsort, sondern als Hort
kirchenreformorientierten Handelns, gleichsam als Vorposten papstergebener
Parteinahme im Sinne des Sacerdotium. Walrams besonders verehrter Heiliger,
Leonhard, wies dabei im Unterschied zu Bennos Clemens gerade nicht nach
Rom. Vielmehr ließen seine Vitenabschnitte das vom Papsttum initiierte, sonst
hauptsächlich historiographisch gedeutete Kreuzzugsgeschehen auch hagio-
graphisch erfahrbar werden, und zwar im geschützten Naumburg selbst. Zu-
gleich deuteten Leonhards hochverehrte Ketten auf jene am 1. August gefeierten
römischen Reliquien Petri, die vor Ort zugleich mit jenen des Paulus vereint
waren und somit in Rom wie auch in Naumburg beide Apostelfürsten mitein-
ander verbanden. Regnum und Sacerdotium wurden somit nicht durch jene
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Walram zu Unrecht zugeschriebenen Streitschriften im Reich verhandelt, son-
dern durch Konversion, Ketten und Kreuzzugsgeschichten unmittelbar an Rom
rückgebunden.

Weitere Petrus-Patrozinien lassen sich auch in den sächsischen Bistümern
Münster, Paderborn und Hildesheim nachweisen – für Kirchen, Klöster und
Stifte, Städte, Kapellen, Oratorien und einzelne Altäre. Regnum und Sacerdoti-
um sind hier weit weniger gut greifbar. Doch hier fällt das jeweilige Petrus-
Patrozinium zumindest deshalb ins Gewicht, weil es vom Bistumspatrozinium
abweicht: Paulus in Münster, Maria – mit zentralen Nebenpatronen – in Pader-
born und Hildesheim.

In der Stadt Münster erscheint Petrus im Paulusdom, im Marienstift
„Überwasser“ und im Stift St. Mauritz. Das Dompatrozinium war durch den
gemeinsamen Gründerheiligen Liudger, dessen angebliche Paulusbrief-Hand-
schriften bis heute verehrtwerden,mit der Petrus geweihtenAbteikircheWerden
komplementär verbunden. In der Überwasserkirche weihte der Münsteraner
Bischof zusammen mit seinem Schleswiger Amtsbruder den Altar des West-
chores zu Ehren Petri und Pauli, bei einerNeuweihe 1085 dann allein demPetrus.
Ein Jahr späterweihte der neueMünsteraner Bischof Erphomit explizitemBezug
auf den abwesenden Kaiser Heinrich IV. auch den Hauptaltar sowie den Non-
nenchoraltar dem heiligen Petrus – für eine Marienkirche eher ungewöhnlich.
Reliquien hatte man nicht von Petrus selbst, wohl ersatzweise aber von Petro-
nilla. Darüber hinaus zeigen sich Patrozinien wie die victoriosissima crux und
heiliger Michael, die auch in Minden begegnen, dessen Bischof zusammen mit
dem Kölner Erzbischof als Metropolit der gemeinsamen Kirchenprovinz die
ältere Weihe des Hauptaltares zu Ehren Mariens vorgenommen hatte. Wohl
nicht zufällt finden sich Petrus-Reliquien in St. Mauritz im Erpho-Kreuz. Nicht
am Mauritztag, sondern an Peter und Paul fand hier das convivium statt. Die
Reliquien stammten wohl wie die des Paulus im Dom aus der Papstkapelle
Sancta Sanctorum – noch vor Ausbruch des Investiturstreits. Rom diente offenbar
zunächst als Paulus-Bezugsquelle – gegen Werden mit seinem Petrus-Patrozi-
nium und Liudger-Reliquien. Doch dann etablierte sich ein eigenständiger, zu-
weilen von Petrus selbständig flankierter Paulus von Münster – in jedem Fall
jedoch gleichermaßen unabhängig von Werden und Rom.

Im BistumMünster finden sich Hinweise auf Petrus in Borghorst, Billerbeck
und Cappenberg. Am Borghorster Altarkreuz mit seinen angeblich primären
Petrus-Reliquien (de corpore sancti Petri, wohl wieder aus Sancta Sanctorum) er-
scheinen Kosmas und Damian als Kanonheilige, vielleicht mit Bezug zu Essen,
aber auch zu Bremen. Herrenreliquien und heiliger Schwamm weisen als arma
Christi auf die Passion,Marienreliquien ihres Bettes bildeten stummeZeuge ihrer
unmittelbaren leiblichen Aufnahme in den Himmel. Erwähnenswert erscheinen
alsweitere römischeHeilige erneut Petronilla undderMärtyrerNikomedes.War
der Investiturstreit hier noch nicht aufgeflammt, so stand er beim Abfassen der
Billerbecker Steininschrift für dieWeihe vonKirche undHochaltar im Jahre 1074,
ein Jahr nach demgescheiterten Sachsenaufstand gegenHeinrich IV., kurz bevor.
Petrus wird neben dem Bistumspatron Paulus allerdings eher pflichtschuldig
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katalogartig, jedenfalls ohne erkennbares Eigengewicht mitgeführt. Interessant
ist die Inschrift vor allem wegen ihrer Reliquien, die auf ein eigenes Kreuzver-
ständnis jenseits päpstlicher Kreuzzugsideale schließen lassen – zeitlich zwi-
schen demMinden der 60er sowie beginnenden 70er und demMünster der 80er
Jahre des 11. Jahrhunderts: siegreichstes Kreuz (wie in Minden und Münster),
Kreuznagel (analog zum Borghorster Schwamm und Mindener Passionskreuz-
patrozinium) und Bannerträger Michael (wiederum wie in Minden und Müns-
ter). Aufgrund der Schrift sind auch Bezüge zum cluniazensisch geprägten Pe-
terskloster Moissac (Saint Pierre) vermutet worden. In Cappenberg schließlich
erscheint, wie in Billerbeck, Petrus nur als Nebenpatron: ss. Mariae, Petri et Pauli,
Augustini et Johannis Ev.Entscheidend ist bei der Gründung des Klosters 1122, im
Jahr des Wormser Konkordats, vielmehr die Überführung der Adelssitze von
Cappenberg, Varlar und Ilbenstadt in Stifte der Prämonstratenser – einem Or-
den, der den kirchenreformerischen Impetus des 11. und frühen 12. Jahrhunderts
aufgriff und maßgeblich weitergestaltete. Diese Stiftung stärkte auch die west-
fälischen Bischöfe von Münster und Paderborn in einer Weise, wie es den Hil-
desheimern gegenüber den Welfen nicht vergönnt war. Alle drei Bistümer be-
nutzen bis heute die ehemals päpstlich-kurialen, so genannten Cappenberger
Farben Rot und Gold. Borghorst dokumentiert verschiedene Verbindungen
zwischen Stift, Bischof und Kaiser, Billerbeck die kaiserliche Parteinahme des
Bischofs, Cappenberg den Ausgleich zwischen Graf und Bischof, Kaiser und
Sachsen, Regnum und Sacerdotium.

Die Bistümer Paderborn und Hildesheim weisen beide einen Mariendom
auf, der im Unterschied zum Münsteraner Paulusdom jeweils in der zweiten
Hälfte des 11. Jahrhunderts Petrus-Bezüge erkennen lässt, die Paderborner
Domkrypta sogar Reliquien von den Ketten und vom Bett Petri. Hier waren
möglicherweise Reformbemühungen Imads von Paderborn, der zugleich die
noch heute bestehende Liborius-Verehrung förderte, und Godehads von Hil-
desheim entscheidend. Die eigentlich bedeutenden Petrus-Patrozinien in Pa-
derborn bildeten aber Abdinghof und Busdorf. Kloster Abdinghof war mit sei-
nen Patronen Petrus und Paulus ein wichtiger Rezipient, wenn nicht geradezu
ein Drehkreuz hagiographischer Zeugnisse aus den Petruskathedralen von
Bremen und Naumburg. Die Beziehungen zu diesen beiden Bischofssitzen, in
der Gründungsphase auch zum ebenfalls Petrus geweihten, exemten Reform-
kloster Cluny, spiegeln sich in Wahl und Wechsel von Haupt- und Nebenpa-
trozinien wider. Das Busdorfstift wies als Nachahmung der Grabeskirche zu-
nächst nach Jerusalem, durch seine späteren Patrone Petrus und Andreas dann
aber nach Rom und Bremen. Waren erste stadttopographische Planungen auf
eine Paderborner Binnendifferenzierung bezogen, so nahmen im Laufe des
11. Jahrhunderts die Vernetzungen mit anderen Regionen imNorden und Osten
Sachsens zu. Der Patron Petrus erscheint hierbei als damaliger Garant und
heutiger Index. Doch forderte Petrus in Paderborn offenbar keine reichsweite
eindeutige Positionierung zwischen Regnum und Sacerdotium heraus, wie dies
bei den Petruskathedralen von Bremen, Minden, Osnabrück und Naumburg
oder innerhalb des Paulus geweihten Bistums Münster zu beobachten war. Die
Vernetzung mit den Petruskathedralen Bremen und Naumburg betraf vor allem
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deren Eigenheilige – die frühen Bremer Bischöfe und den Lieblingsheiligen des
Naumburger Bischofs. Vergleichbares lässt sich auch für Hildesheim feststellen.
Petrus und Paulus wurden wohl nicht allein wegen ihrer ohnehin hervorste-
chenden Prominenz Nebenpatrone des Kreuzstifts, sondern wegen der neuen
Bedeutung des Kreuzes. Das Kreuzpatrozinium wiederum ist dabei nicht nur
aus päpstlicher Perspektive zu deuten, sondern auch mit Blick auf die Wert-
schätzung in Kathedralen, Kirchen und Kommunitäten anderer sächsischer
Städte und Siedlungen, etwaMinden undMünster, Borghorst und Billerbeck. Im
Braunschweiger „Welfendom“ hingegen liegt ein Sonderfall vor: Hier bildeten
Petrus und Paulus offenbar die eigentlichen salierzeitlichen Gründungspatrone,
wurden dann aber durch den von Anfang an im Nebenpatrozinium genannten
heiligen Blasius verdrängt. Während die Bichöfe von Hildesheim, Paderborn
und Münster ihre salierzeitlichen Petrus-Patrozinien weiterhin in Ehren hielten,
setzten die Welfen einen neuen Patron für den „Dom“ und ihren bis heute so
bedeutenden Schatz. So scheint sich auch im Negativtest zu bestätigen, was für
die vom Apostelfürsten geprägten Bistümer, Städte, Kirchen und Altäre positiv
untersucht werden sollte: die für das Verhältnis von Regnum und Sacerdotium
richtungsweisende Relevanz von Historiographie, Hagiographie und Liturgie
der Petrus-Patrozinien im Sachsen der Salierzeit.

Was aber blieb und bleibt ansonsten dauerhaft vonder Petrus-Verehrung der
Salierzeit? Viele Heilige, darunter besonders biblische Gestalten wie Petrus,
überdauerten die Reformation und das konfessionelle Zeitalter, nicht zuletzt bei
den Patrozinien. Die beschriebene Umkehrung von Repräsentiertem und Re-
präsentanten zeitigte darüber hinaus in säkularen Kontexten Einflüsse: Hatten
Heilige schon im Spätmittelalter die Datum-Zeilen von Urkunden und die
Tagesbezeichnungen in Kalendaren geprägt, so waren fernerhin jährlich wie-
derkehrende Märkte und „Messen“ nach ihnen benannt. Bildlich begegnen sie
oder ihreAttribute noch immer in den verschiedensten Zusammenhängen.Doch
nur wenige werden heute an den heiligen Petrus oder gar konkret an die Bi-
belstelle Matthäus 16, 19 denken, wenn sie auf Produkten mit Bezug zur Stadt
Bremen einen der beiden seiner Schlüssel erblicken. Umso mehr ist hier die
weitere Forschung gefragt – auch mit Blick auf andere Zeiten und Räume.
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Laurentius und Pergentinus (Hll.) 261
Leo I. (Pp., „der Große“, Hl.) 34–36,

39, 68 f., 80, 120, 122, 239, 321
Leo III. (Pp., Hl.) 101, 112, 167, 218,

239
Leo IX. (Pp., Hl.) 34 f., 39, 68, 73, 202,

239, 337, 348–303, 317, 341, 348 f.,
352–354, 358, 364

Leodegar (Hl.) 115
Leonhard von Noblat (Hl.) 29, 132,

240– 244, 255, 299

Lerbeck, Hermann von 108f., 112,
115, 125, 133, 181, 191, 203–216, 218,
273, 275, 277–279, 282–285, 287–290,
308–311, 345, 360

Leuderich von Hamburg-Bremen
(Ebf.) 101

Leuthrudis 110
Lévi-Strauss, Claude 111
Liborius (Hl.) 20–22, 48, 80, 105, 134,

138, 149, 155, 198, 222, 225–227, 231,
261, 272, 298, 331–333, 366

Liemar von Hamburg-Bremen (Ebf.)
151

Lievizo von Hamburg-Bremen (Ebf.)
102

Leibniz, Gottfried Wilhelm 110, 125,
335

Linus (Pp., Hl.) 228, 236, 259, 296,
315, 363

Lioba (Hl.) 277
Liudger (Ludger) von Münster (Bf.,

Hl.) 20, 78, 100, 172, 294, 318f.,
322, 325–327, 365

Liudgeriden 99
Lothar (Liuthar) von Minden (Bf.) 113
Lothar von Süpplingenburg (Lothar

III.) 330
Lucia (Hl.) 278
Lucian (Luzian, Hl.) 110
Ludwig der Fromme (Ks.) 19, 22 f.,

156
Ludwig der Springer (Graf Ludwig von

Schauenburg) 87, 245–250, 252,
316 f., 349

Luitpold I. von Mainz (Ebf.) 135
Lukan 38f.
Lukas (Evangelist, Hl.) 34, 69, 90 f.,

105 f., 139, 142 f.
Luther, Martin 141

Magdalena (Maria Magdalena, Hl.):
204 f., 208f., 213 f., 275, 278, 282–284,
287, 298, 321, 329, 345, 351, 354–356,
359 f., 362

Magdalenen (Magdalenerinnen) 330
Malchus 69, 93, 106, 274, 340
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Marboduus 47
Marcellinus (Hl.) 110
Margaretha (Hl.) 208, 213 f., 233, 275,

278, 282–284, 298, 347, 351, 354–356,
359 f., 362

Maria (Hl.) 21, 23, 25, 32, 34, 42, 50,
62, 80, 85, 91, 94, 101–104, 108–110,
113, 116 f., 119 f., 134 f., 137, 169–171,
180, 206 f., 256, 259, 276, 303, 315,
317, 319–321, 324, 330, 332, 334, 337,
340, 365 f.

Maria Aegyptiaca (Aegiptiaca, Hl.)
321

Maria Magdalena (Magdalena, Hl.) : s.
Magdalena

Markus (Evangelist, Hl.) 41, 59, 90 f.,
133, 142 f., 298, 353

Marozia 36, 74, 96
Martène, Edmont 196
Martial 242
Martin von Tours (Hl.) 61 f., 102, 110.

114, 119, 168, 196, 198, 202, 204 f.,
261, 263, 309

Maternus (Hl.) 161
Mathilde (Mechthild) Plantagenet 125
Mathilde von Tuszien (Mathilda) 60,

93–95, 240, 248, 339, 360
Matthäus (Apostel, Hl.) 34, 36 f., 52,

68, 82, 90 f., 93, 103, 122, 139–143,
146, 151, 154–156, 230, 233, 246 f.,
261, 321, 342, 367

Matthäus von Edessa 242, 348
Mauritius (Mauricius, Mauritz, Hl.)

110, 120, 124, 133, 180, 183, 260, 323
Mechthild: s. Mathilde Plantagenet
Meinwerk von Paderbon (Bf.) 80, 105,

135, 137 f., 168, 177, 226 f., 325, 332f.
Melaz 242
Merowinger 37f., 243
Michael (Erzengel; Hl.) 22, 114, 117,

120, 169, 182, 274, 320 f., 323, 326,
328, 365 f.

Michelangelo 140, 240
Milo von Minden (Bf.) 195
Modestus (Hl.) 326
Mohammed (Muhammad) 56

Molanus, Gerhard Walter 125, 335
Morus, Moore: s. Thomas Morus
Mose 242, 348

Nabor (Hl.) 193
Nazarius (Hl.) 119, 193
Neithart von Lüttich: s. Nithard von

Lüttich
Nero (Ks.) 57, 249–251, 253, 349
Nikolaus (Nicolaus, Hl.) 114, 321, 323
Nikolaus I. (Pp., Hl.) 156 f., 164, 257
Nikolaus II. (Pp.) 38 f., 68
Nikomedes (Hl.) 325, 327, 365
Nithard von Lüttich (Niethart, Rithard,

Richard, Bf.) 319
Norbert von Iburg (Abt) 234–236, 315
Norbert von Xanten (Hl.) 82
Notker Balbulus 171, 193, 344

Odo von Cluny (Abt) 311
Ordericus Vitalis 242 f., 300, 303
Oswald (Hl.) 321
Otfried von Weißenburg 139
Otto I., der Große (Ks.) 23, 54, 106,

239, 297, 320
Otto II. (Ks.) 107, 118
Otto III. (Ks.) 18, 73, 78, 294 f., 325
Ottonen, ottonisch 17–19, 79, 224
Otwin von Hildesheim (Bf.) 288

Pankratius (Pancratius, Hl.) 48, 110,
114 f., 180, 323

Pantaleon (Hl.) 110, 239–241, 244, 348,
353

Parentalia 48, 59
Paschalis II. (Pp.) 39 f., 42, 70, 237,

250, 301
Paschalis III. (Gegenpp.) 216, 293
Paul I. (Pp., Hl.) 193, 322
Paulus (Apostel, Hl.) 20, 38 f., 41–55,

57 f., 60 f., 63–66, 69 f., 78 f., 83–85,
93, 99 f., 104 f., 108, 110, 112 f., 131–
139, 141 f., 146 f., 163, 183, 185, 187,
198 f., 205, 219, 231–233, 236, 239 f.,
243–247, 249 f., 253, 259–261, 264f.,
268, 286, 290, 298, 301, 303 f., 307,
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312–323, 325–328, 330, 332–335,
337 f., 341, 346–350, 352 f., 358 f., 361,
363–367

Paulus: s. Johannes und Paulus
Pavatius von Le Mans (Bf., Hl.) 48,

265
Pergentinus (Hl.) 261
Perpetua (Hl.) 278
Petronilla (Petronella, Hl.) 239 f., 321,

325– 327, 348, 359 f., 365
Petrus (Apostel, Hl.): passim, bes.

11 f., 16–18, 20–28, 31, 33–61, 63–71,
75, 77–97, 99–106, 108–114, 116–143,
146 f., 151, 153, 156–159, 161 f., 164,
166 f., 169f., 173, 175, 180–185, 187,
191, 198–200, 202–205, 208, 213–215,
218–220, 223, 228–232, 235–240,
243 f., 246f., 249–251, 253, 255, 257,
259–261, 264 f., 267f., 271–275, 280 f.,
283, 285 f., 289–293, 295 f., 298 f.,
302–305, 307–309, 311–316, 318–323,
325–328, 330–335, 337–353, 357–359,
361–367

Petrus Crassus 92, 339
Petrus Damiani (Hl.) 35 f., 38–42, 240,

251
Petrus Diaconus 170, 344
Petrus Mallius 41
Petrus Venerabilis (Hl.) 38 f.
Pippin (Kg.) 37 f.
Pistis : s. Fides
Pius XII. (Pp.) 42
Placidus von Nonantola 34, 68
Pontianus von Rom (Pp., Hl.) 115
Poppo von Aquileia (Patriarch) 298
Potentianus (Hl.) 261
Prämonstratenser
Praetorius, Michael 174, 177, 344
Primus und Felicianus (Hll.) 110
Prokopios von Skythopolis (Hl.) 298
Prudentius 43

Quintin (Hl.) 230
Quiriacus (Hl.) 260, 262 f., 268–270,

283, 355 f.
Quirilla (Hl.) 277

Quirinus (Hl.) 321

Radulph von Caen 242, 348
Rainald von Marmoutier (Abt) 196
Rangerius von Lucca (Bf.) 93
Ratolf von Schleswig (Rudolf, Bf.)

108, 112, 123, 166, 182
Regina (Hl.) 130, 147, 219, 228, 291,

293, 296–299, 321, 346, 352–355,
359 f., 364

Reglindis von Naumburg (Stifterin)
330

Regula (Hl.) 277
Regulus (Hl.) 230
Reingerd (Stifterin von Reepsholt) 260
Reinward von Hamburg-Bremen

(Ebf.) 102
Remigius von Reims (Βf., Hl.) 211,

301
Remigius von Straßburg (Bf.) 211
Rhabanus Maurus (Abt, Ebf.) 192 f.
Richard von Millau 39
Richard von Salerno 241f.,300, 348
Richard von Verden (Bf.) 113
Rimbert von Bremen (Bf.) 23, 85,

101 f., 152f., 156–160, 163 f., 235, 255,
257 f., 267, 269 f., 286, 307, 340, 343,
350, 354, 356

Rithard: s. Nithard von Lüttich
Robert Guiscard (Guiskard) 39
Rolevinck, Werner 213, 275
Rudolf von Rheinfelden 94
Rudolf von Schleswig (Bf.) 319
Rufin (Hl.) 230
Rufina (Hl.) 110
Rupert von Deutz (Abt, Hl.) 318
Rupert von Salzburg (Abt, Bf., Hl.)

133

Salier, salisch 13f., 16, 19, 33, 39, 73,
79, 90, 131, 134, 218, 224, 296, 301,
308, 317

Saussure, Ferdinand de 111
Savinianus (Hl.) 261
Schiiten, schiitisch 38
Scholastika (Scolastica) 321
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Sebastian (Hl.) 48, 231
Secundus (Hl.) 268–270, 285, 356
Sennen: s. Abdon und Sennen
Sergius III. (Gegenpp.) 163
Severianus (Hl.) 285
Severinus (Severin, Hl.) 281, 321
Sigebert von Gembloux 87, 288
Sigebert von Minden (Bf.) 76, 79, 87,

164–171, 173 f., 176, 179 f., 186, 197,
203 f., 218, 223, 272 f., 279, 294, 308f.,
311, 314, 344, 354, 362 f.

Sigismund (Hl.) 180
Sigward von Minden (Bf.) 124-126,

133, 218 f., 312–314, 341, 346, 363
Silvester I. (Pp., Hl.) 43, 92, 261
Silvester II. (Pp.) 73
Silvester (Pp., Hl.) 43, 92, 110, 261
Simon Magus 38, 66, 302
Simon Petrus: s. Petrus
Siricius (Pp., Hl.) 34 f., 68, 80
Sokrates 176
Sophia von Mailand (Hl.) 209 f., 279 f.
Sophia von Minden (Hl.) 210, 279, 282
Sophia von Rom (Hl.) 210, 279–281
Sophie von Ungarn (Königin) 94
Spes (Elpis, Hl.) 84, 209 f., 213, 279 f.,

345, 351, 353, 356, 360
Staufer, staufisch 295, 347, 359
Stephanus (Hl., Erzmärt.) 99, 259 f.,

283, 320, 326
Stephan II. (Pp.) 37
Stephan IX. (Pp.) 69
Suger von St. Denis (Abt) 181
Suitger (Suidger) von Bamberg: s.

Clemens II.
Suitbert von Verden (Bf.) 101
Sunniten, sunnitisch 38

Tabita 268
Tertullian 46, 54, 176, 236, 296, 363
Thekla (Tecla, Hl.) 110, 198
Theoderich I. von Minden (Dietrich,

Bf.) 275, 285, 287, 290f., 353
Theodor (Theodorus, Hl.) 48, 114 f.,

205 f., 209, 275, 277, 283–287, 290 f.,
353

Theodor von Lucca (Teodoro, Bf.) 285
Theodul von Sitten (Theodor, Hl.) 285
Theophanu (Ks.) 241, 323
Thietmar von Hildesheim (Bf.) 319
Thietmar von Merseburg 136, 234,

245
Thietmar von Minden (Bf.) 28, 125
Thietmar von Osnabrück: s. Detmar
Thiofried von Echternach 50, 58
Thomas (Apostel, Hl.) 321
Thomas Becket (Hl.) 84, 216 f., 274,

305, 334, 345
Thomas Morus (Moore, Hl.) 316
Thomas von Aquin (Hl.) 75
Tiburtius (Hl.) 110
Timotheus (Apostelschüler, Hl.) 93,

114 f., 205f., 284–286, 290 f., 353
Tribbe, Heinrich 108, 125, 143, 165,

182, 191, 203, 206f., 211–218, 280,
282–285, 287–290, 308, 310, 345, 360,
362

Udo von Naumburg (Bf.) 304
Ulrich von Augsburg (Bf., Hl.) 46, 80,

154
Ulrich von Hutten: s. Hutten, Ulrich

von
Umayyaden, umayyadisch 38
Unni von Hamburg-Bremen (Ebf.)

102, 158
Unwan von Hamburg-Bremen (Ebf.)

102, 158
Urban II. (Pp.) 70, 77, 244, 302, 311,

349
Uta von Naumburg (Stifterin) 330

Valentin (Hl.) 110, 114
Valerian (Ks.) 44–47
Valerianus (Hl.) 110
Valerius (Hl.) 230
Varus (Publius Quinctilius Varus) 47
Veit (Vitus, Hl.) 180f., 183, 189, 229,

260, 326
Velleius Paterculus 47f.
Veronika (Veronica, Hl.) 201
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Vicelin von Oldenburg (Bf.) 152f.,
155-157, 159, 164, 343

Victor von Xanten (Viktor, Hl.) 110 (?)
Victor (Martyriumsgefährte der

Corona, Hl.): 110 (?), 260–263, 268–
270, 283, 355f., 359 f.

Victoria (Hl.) 276
Victoricus (Hl.) 230
Victorinus (Hl.) 285, 321
Victricius von Rouen (Bf.) 265, 357
Viktor (Hl.): s. Victor
Viktor II. (Pp.) 68, 70
Vinzenz von Valencia (Hl.) 110
Vitalis (Hl.) 119
Vitus: s. Veit
Volkmar von Minden (Bf.): s. Folkmar

Walburga (Walburgis, Hl.) 119, 277,
326

Walram von Naumburg (Bf.) 29, 87,
93, 241, 243–249, 253, 312, 316,
348 f., 358, 364

Wartenberg: s. Franz Wilhelm Warten-
berg

Wazo von Lüttich (Bf.) 113 f.

Wedekind von Minden (Wedekind vom
Berge, Bf.) 289

Wendelgard (Stifterin von Heeslin-
gen) 260

Wendila (Stifterin von Reepsholt) 260
Werner Rolevinck: s. Rolevinck
Wiborada (Hl.) 277
Wido: s. auch Guido
Wido (Wiho) von Osnabrück (Bf.) 92,

129, 148, 150, 237, 315, 339, 347, 363
Wienkamp, Johann Bernhard 326
Wilhelm von Hiersau (Abt) 18
Willehad von Bremen (Bf.) 85, 87,

101 f., 105, 110, 128, 146 f., 149f.,
152–156, 159, 163, 235, 255–258, 267,
269, 307, 340, 342f., 350–352, 354,
358, 361

Willerich von Hamburg-Bremen
(Ebf.) 101

Wolfram (Wolframnus, Mindener Stif-
ter) 13, 76, 311, 362

Zosismus I. (Pp.) 35, 80
Zweenbrüggen, Johannes 264
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Aachen 78, 123, 196, 216, 264, 281,
293 f.

Alexandria 41, 59
Amiens 196
Anhalt 221
Antiochia 41, 59, 66, 77, 220, 242, 275,

282, 315, 338, 363
Aquileia 41, 57, 133, 147, 261, 298,

353, 364
Arabien 258, 266 f.
Arezzo 261, 342
Armenien 187
Asien 45, 258
Athen 54
Atzenhausen 135
Augsburg 49, 61–63
Autun 196
Avendshausen 135
Avignon 39
Avranches 233

Babylon 56
Bamberg 12, 50, 75 f., 79, 96, 105, 108,

118, 144, 146, 148f., 170 f., 178f., 220,
239, 264 f., 294, 296, 316, 319, 339,
342, 358

Bautzen 23
Bayern, bayerisch, bairisch 243
Bega 135
Berlin 12, 164 f., 167f., 170 f., 173f.
Besançon 62
Bethlehem 65
Bielefeld: s. einzelne Stadtteile
Billerbeck 12, 134, 323, 325–329, 331,

334, 365–367
Bisperode 133
Bodenburg 135
Bodenteich 136, 290
Bokeloh 133
Bologna 147
Borghorst 134, 323f., 327 f., 331, 334,

365–367
Börnecke 135
Bornum 133

Börßum 135
Brandenburg 22f., 56, 99, 238
Braunschweig 51, 84, 89, 110, 125,

135, 160, 217, 334f., 367
Bremen 11 f., 20–24, 29, 40, 69, 71, 78,

80, 82, 84 f., 87, 100 f., 103–106, 123,
127, 132 f., 138–152, 155–158, 160–
164, 171, 185, 204, 217, 219 f., 229,
233, 235, 255–258, 261, 263–270,
274–278, 281, 283, 285 f., 288, 291 f.,
294, 296, 298f., 303, 307 f., 316, 319,
323, 332–334, 337, 340–346, 350–362,
365–367

Brescia 261
Brilon 133, 138, 318
Brixen 236, 315, 347, 363
Brochterbeck 133
Büren 133
Buxtehude 136
Byzanz 72, 244, 258

Canossa (Kanossa) 15, 17 f., 60 f., 63 f.,
94 f., 122, 253, 311, 316, 338, 349, 359

Canterbury 77, 156, 217, 241, 245,
248–252, 285, 301, 305, 316f., 349,
359

Cappeln 133
Cappenberg 134, 217, 304, 323, 330 f.,

365 f.
Chalzedon (Chalkedon) 39, 57, 239
Cluny 122, 330, 332, 366
Como 206, 285, 291
Corbie 157, 196
Cornelimünster (Kornelimünster) 239
Corvey 53, 132–134, 183, 189, 221 f.,

229, 235

Dänemark, dänisch 40
Deckbergen 133
deutsch 12, 14 f., 20, 26, 31, 37, 48, 62,

73, 110, 115, 131, 211, 248, 251,
277 f., 284, 349, 369

Dresden 23, 33, 122



Echternach 32, 51, 58, 96, 145, 153,
181, 339

Eichstätt 133
Elze 33, 72 f., 79, 131, 179
England 33, 74, 77, 249
Eschau 210
Essen 85, 109, 144, 228, 258, 264, 267,

273, 323, 355, 365
Europa 13, 16, 45, 77, 337

Ferrara 148
Filettino 85
Flegessen 133
Foligno 206, 284, 287
Forchheim 63
Frankfurt 85, 216, 264, 325
Frankreich, französisch 24, 39, 74, 276,

302, 348
Freckenhorst 134
Freising 14, 162, 209
Friaul 41, 261
Fritzlar 136 f., 318

Gallien 230
Gandersheim 25, 135, 225, 227, 298 f.,

360
Gellone 196
Gertrudenberg 225, 293
Geseke 133, 318
Gorze 113, 148, 178 f., 188–202, 214,

217, 232, 234, 271, 274, 309, 330, 342,
344 f., 351, 354, 362

Goslar 135, 234, 261, 310, 330
Gotha 51
Göttingen 11 f., 22, 77, 133, 135, 154
Grado 41
Griechenland 43

Halberstadt 21 f., 99, 126, 135, 163,
221, 325

Halle 133, 153, 226, 256
Hamburg (Hommborch) 19, 22, 71,

82, 85, 99 f., 102, 104, 133, 139, 145,
147, 150, 152, 155–158, 160, 162–164,
176, 185, 234, 257, 286, 289, 291, 307,
319, 327, 333, 340, 342

Havelberg 22 f.
Heepen 134
Hehlen 133
Heiden/Lippe 134
Helmstedt 99
Hemeringen 133
Herford 22, 222
Hermannsburg 133
Herzebrock 133
Hildesheim 21f., 33, 73, 79, 85, 99,

110, 126, 135, 217, 221, 258, 264, 267,
286, 288, 318f., 331, 334 f., 340, 355,
365–367

Hohenrode 133, 138
Hohensyburg 133
Homburg 317
Höxter 134
Huckingen 133
Hüsten 133

Iburg 129 f., 134, 223, 228, 234, 236 f.,
295 f., 314–317, 330, 341, 347, 363 f.

Idensen 126, 133, 218, 346
Ilbenstadt 330 f., 366
Imbshausen 298
Italien 27, 276, 287, 330

Jerusalem 53–56, 66, 71, 77, 89, 138,
183, 220, 275, 283, 333, 338, 366

Kiew 39
Kirchhundem 133
Kirchohsen 133
Köln 20–22, 54, 76, 78, 89, 95, 100f.,

103 f., 122f., 127, 129, 132–134, 137 f.,
146, 151, 153, 156, 160 f., 181, 185,
224, 239, 241, 292–294, 308, 318 f.,
322, 331, 333, 337, 340 f., 348, 365

Königsberg 60
Konstantinopel 67, 72, 239, 241, 264,

286, 348
Konstanz 78, 121
Krakau 12, 173 f.
Krückeberg 133
Kyrrhos 258
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Lateran 43, 70, 81, 138, 198, 327, 348
Lauterberg 136, 330
Lehnin 23
Le Mans 20, 48, 105, 134, 155, 198,

222, 231, 265, 331
Lemgo 206
Linden 133
Lorsch 113, 197, 200
Lothringen 202, 342
Löttmaringhausen 133
Lübeck 22
Lucca 26 f., 285
Lüneburg 136, 144, 342
Lüttich 34, 261
Lyon 302

Magdeburg 22 f., 136, 160 f., 238, 319
Mailand 217, 281, 353
Mainz 21, 78, 134 f., 319, 331
Mariental 135
Marmoutier 191 f., 195–198, 201 f.,

232, 271, 345, 351
Marseille 39
Mecklenburg 20
Meißen 22f., 238
Merseburg 22, 238
Meschede 133
Metz 219, 287f.
Minden 11 f., 20 f., 23 f., 28 f., 47, 64,

66, 71 f., 75 f., 78–80, 82–85, 88 f., 100,
106–109, 111–120, 122–127, 129–131,
133, 138, 143, 145f., 159, 161, 163–
198, 200–224, 229 f., 232–235, 253,
255, 261, 264f., 270–292, 294, 296,
298 f., 303, 305, 308–314, 316, 319–
322, 327 f., 333 f., 337, 339–341, 343–
347, 350–360, 362–367

Modena 261
Moissac 329, 366
Möllenbeck 133
München 97, 144, 146, 261, 342
Mündelheim 133
Münder 133
Münster 11 f., 20, 24, 53, 64, 78–80, 83,

88, 99 f., 107, 110, 112, 131, 133 f.,

150, 152 f., 172, 183, 185, 209, 217,
232, 255, 264, 281, 293 f., 304, 310,
318–329, 331, 334, 337, 365–367

Naumburg 12, 22, 71 f., 85, 99, 130f.,
238–241, 244–246, 248–250, 252 f.,
255, 298 f., 301, 303 f., 316 f., 330,
332–334, 337, 341, 348–350, 352–355,
357–360, 364, 366 f.

Naumburg-Zeitz 21, 23 f., 62, 71, 100,
130, 238, 299, 301, 333, 341, 348, 364

Neapel 85
Nicäa (Nizäa) 67
Niederaltaich 133
Niedersachsen 11, 18, 20, 23 f., 330
Nikomedien 84, 173, 185, 191–193,

196, 198, 201, 241, 271, 345
Nordelbien 156
Norditalien 147, 163 f., 206, 263, 340,

342
Nordrhein-Westfalen 24, 107, 150,

152 f., 209, 217, 255
Nörten 135
Norwegen 162

Oberitalien 18, 87 f., 144
Obermarsberg 134
Oldenburg 22, 152, 156, 343
Osnabrück 12, 20 f., 23 f., 29, 62, 71,

78, 80, 83, 85, 92, 100, 107, 123, 128–
130, 143, 145, 163, 185, 216 f., 219–
225, 227–230, 232–237, 255, 264, 282,
291–299, 303, 314–317, 333 f., 337,
339, 341, 346f., 352–355, 357–360,
363 f., 366

Österreich 20, 243
ostfränkisch 19, 197

Paderborn 12, 20–22, 48, 80, 83, 99,
105, 113, 126, 132, 134 f., 137 f., 144,
155, 163, 168, 198, 200, 213, 217, 222,
225–227, 231, 235, 265, 275, 293, 298,
303, 318, 325, 331–335, 340f., 343,
365–367

Palästina 187
Passau 133
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Petershagen 207
Pforta (Schulpforta) 85, 303 f.
Polen 13, 97, 303

Ratzeburg 20, 22, 88
Ravenna 27, 317
Recklinghausen 133, 318
Regensburg 48, 145, 171, 286
Reims 156, 196, 301
Rom, römisch 11–14, 27, 34, 36, 38–44,

46, 48–51, 53–59, 66 f., 72 f., 77–80,
84 f., 94, 97, 113, 115, 118 f., 122, 124,
129, 131, 138, 145–148, 156, 161–164,
169–171, 173, 179 f., 182–187, 190–
193, 195 f., 198–202, 206, 210 f., 213,
220, 224, 228–234, 236 f., 239 f., 250,
258, 260 f., 263, 266 f., 270–272, 275,
278–288, 292, 294–296, 298, 302, 305,
307, 309, 315, 325, 332 f., 338–340,
342, 344–348, 351–353, 355 f., 360f.,
363–366

Rouen 192
Russland 39

Sachsen-Anhalt 23
Sachsen, sächsisch 16–25, 27, 33, 40–

42, 48, 53, 72, 76, 78 f., 88, 90, 96 f.,
99, 108f., 113, 125, 128, 131, 136,
138 f., 153, 157, 160 f., 166, 184, 188,
201 f., 214, 217, 222 f., 229 f., 258, 272,
292, 296, 298f., 303, 316–319, 330 f.,
334, 337–340, 350, 366 f.

Salvator 24, 101, 103, 327
Salzburg 133, 156, 239
Santiago de Compostela 244
Schauenburg 245, 349
Scheidingen 133
Scherfede 134
Schildesche 135
Schlesien 303
Schleswig 22, 123, 182, 365
Schwaben 243
Schwerin 20, 22
Sebaste 173, 185–187, 191–193, 195,

198, 201 f., 271, 344 f.
Sens 261

Sevelten 223
Sitten 209
Skandinavien 146, 153, 157, 161, 256,

258, 307
Soest 82, 133, 318
Soissons 85, 229–234, 292, 347
Sommersell 135
Speyer 13, 109, 131, 273, 320, 326
St. Amand 196
St. Gallen 164 f., 171, 173f., 178 f., 197,

277, 308
Stockum 133, 318
Stromberg 24, 28, 125
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